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Vorwort 

Der Finanzwissenschaftliche Ausschuß beendete auf seiner Tagung 
1981 in Karlsruhe den im Vorjahr in Gießen begonnenen Themenkreis 
über die optimale Budgetstruktur. Dieses Mal standen Probleme der 
Verteilungsgerechtigkeit sowie des Konflikts zwischen Effizienz und 
Verteilung im Vordergrund. 

In der ersten der vorliegenden Abhandlungen geben Manfred Rose 
und Wolf gang Wiegard einen Überblick über die Theorie der optimalen 
Besteuerung, der insbesondere deshalb notwendig erschien, weil die 
optimal-taxation-Literatur in der deutschen Finanzwissenschaft lange 
Zeit nahezu keinen Niederschlag gefunden hatte. Das erklärte Ziel der 
beiden Autoren ist es, die Ergebnisse und Kriterien herauszustellen, 
die in der Literatur zur optimalen Besteuerung für ein rationales 
Steuersystem abgeleitet worden sind, um auf deren Grundlage die tra­
ditionellen Besteuerungsgrundsätze (insbesondere von Haller und Neu­
mark) sowie weithin anerkannte Wirkungszusammenhänge kritisch be­
trachten zu können. Im ersten Teil der Arbeit werden keine Investi­
tionen und Ersparnisse berücksichtigt, so daß Einkommen und Konsum­
ausgaben in jeder Periode übereinstimmen. Die staatlichen Einnahmen 
sollen lediglich in Steuern bestehen. Diese Abstraktionen werden im 
zweiten Teil dadurch abgebaut, daß ein öffentlicher und ein privater 
Kapitalstock existieren, durch die Bildung von Ersparnissen Kaufkraft 
auf künftige Perioden übertragen werden kann und die staatliche Ver­
schuldung als einnahmepolitisches staatliches Instrument eingeführt 
wird. Auf der Grundlage dieser restriktiven Modellbetrachtungen wer­
den insbesondere die Diskussionen um den Platz der direkten und der 
indirekten Besteuerung im Steuersystem, um die Besteuerung der Zins­
einkünfte und um die Staatsverschuldung hinsichtlich ihrer finanz­
politischen Rationalität aufgegriffen. 

Christian Seidl befaßt sich im folgenden Beitrag mit der grundsätz­
lichen Frage, welche Möglichkeiten der wohlfahrtstheoretische Ansatz 
bietet, um Gerechtigkeitsprobleme und Optimalitätszielsetzungen be­
handeln zu können. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor da­
bei zunächst der Annahme der Vergleichbarkeit individueller Nutzen 
im Rahmen des Leistungsfähigkeitsprinzips und betont, daß auch die 
Arbeit mit sozialen Wohlfahrts funktionen diese Annahme erfordere. 
Sodann legt er dar, daß sich die Gerechtigkeitszielsetzung nicht in einer 
Einschränkung des Definitionsbereichs der Optimierung, sondern in 
einer Einschränkung der Zulässigkeit von Wohlfahrtsfunktionen als 
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6 Vorwort 

Optimalitätskriterium niederschlagen müsse. Es wird gezeigt, daß be­
stimmte Zuordnungen von Optimalitätskriterien und Opfergleichheits­
prinzipien gegeben sind. Der entscheidende Einwand, daß diese Mo­
delle die incentive-Problematik vernachlässigten, sei von der Optimal­
steuertheorie aufgegriffen worden. Die Optimalsteuertheorie stelle sich 
dann als ein spezielles Problem des second best dar. Sie wird unter 
diesem Blickwinkel im folgenden Teil der Arbeit behandelt. Schließ­
lich geht der Autor auf optimale lineare und nichtlineare Steuern un­
ter besonderer Berücksichtigung der Einkommensteuer ein. Außerdem 
folgt aus den Darlegungen, daß die Kontroverse um die Bedeutung der 
direkten im Vergleich zur indirekten Besteuerung lediglich ein theore­
tisches Scheinproblem sei, das nur durch die Empirie entschieden wer­
den könne. 

Prinzipielle überlegungen zur Verteilungsgerechtigkeit leiten den 
Aufsatz von Johannes Hackmann ein. Die Verteilungsgerechtigkeit um­
fasse eine horizontal- und vertikal-distributive Verteilungszielsetzung. 
Die erstere finde ihren Ausdruck im Gleichbehandlungsgebot. Als 
Gleichheitsmaßstab wird jedem Individuum eine Leistungsfähigkeits­
größe konzeptionell zugeordnet. Für eine Besteuerung nach der Lei­
stungsfähigkeit müßten das Gleichbehandlungsziel und das vertikale 
Verteilungsziel auf der Grundlage einer (wegen bestehender Rechts­
und Eigentumstitel zu respektierenden) gegebenen Primärverteilung de­
finiert werden. Weil eine horizontal vollständig befriedigende Steuer­
lastverteilung nicht realisiert werden könne, wird ein volkswirtschaft­
liches Maß steuerlicher Ungleichbehandlung abgeleitet, das zur Be­
urteilung unterschiedlicher Möglichkeiten der Steuerlastverteilung die­
nen soll. Anschließend werden zur Analyse der indirekten Besteuerung 
vier Besteuerungsarten vorgestellt, die auf vier unterschiedlich gearte­
ten indirekten Beziehungen zwischen den Bemessungsgrundlagen der 
Besteuerung und der Leistungsfähigkeit beruhen. Sie werden insbeson­
dere in bezug auf das horizontal-distributive Ziel, aber auch in bezug 
auf das vertikal-distributive Ziel und das Allokationsziel behandelt. 

Die in Karlsruhe vorgelegten Referate wurden auf der Grundlage 
der ausführlichen Diskussion im Ausschuß für die Drucklegung über­
arbeitet. 

Bei der Vorbereitung und der Durchführung der Ausschußsitzung 
hat mich meine Assistentin, Frau Dr. Gisela Jurke, tatkräftig unter­
stützt. Sie hat auch das Tagungsprotokoll angefertigt. Außerdem lag die 
redaktionelle Betreuung der hier vorgelegten Veröffentlichung in ihren 
Händen. Für ihre große Hilfe möchte ich ihr auch an dieser Stelle herz­
lich danken. 

Tübingen, den 10. 3. 1982 Dieter Pohmer 
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Vorbemerkungen 

Der Versuch, ein "rationales", "ideales" oder "optimales" System 
staatlicher Einnahmen, insbesondere öffentlicher Steuereinnahmen, zu 
entwerfen, hat in der Finanzwissenschaft durchaus Tradition. Neben 
den älteren Arbeiten z. B. von Heidrich (1929) und Mann (1937) sind hier 
in erster Linie die fundamentalen Studien von Haller (1971) und Neu­
mark (1970) zu nennen. In neuerer Zeit schließlich - beginnend mit 
den Aufsätzen von Dixit (1970), Baumol/Bradtord (1970) und Diamond/ 
Mirrlees (1971) - sind im angelsächsischen Schrifttum zahlreiche Ver­
öffentlichungen zum Thema: "Optimale Besteuerung" ("optimal taxa­
tion") erschienen. Dabei scheint eine eigenartige Entwicklung eingetre­
ten zu sein. Konnte Neumark noch 1970 (zu Recht) beklagen, daß "eng­
lische und amerikanische Nationalökonomen von deutschen ... (finanz­
wissenschaftlichen; d. V.) ... Publikationen seit längerem kaum Notiz" 
genommen haben (1970, 1), so gilt seit 1970 umgekehrt, daß die eng­
lischsprachige "Optimal-taxation"-Literatur von der deutschen Finanz­
wissenschaft weitgehend ignoriert wurde - in den deutschsprachigen 
finanzwissenschaftlichen Veröffentlichungen jedenfalls lange nahezu 
keinen Niederschlag gefunden hat. Dies ist um so bedauerlicher, als in 
den Monographien von Haller und Neumark einerseits, den Theorien 
zur optimalen Besteuerung andererseits in bestimmten Teilbereichen 
eine Identität von Problemstellung und theoretischem Bezugsrahmen 
vorzuliegen scheint. Haller hat die grundlegende Vorgehensweise in 
seinem Beitrag in der Neuauflage des Handbuchs der Finanzwissen­
schaft klar und zutreffend formuliert (1980, 176): Bei der Konzeption 
eines rationalen Steuersystems ist von bestimmten hypothetischen 
Zielsystemen auszugehen. Im Rahmen genau spezifizierter und der je­
v/eiligen Realität entsprechenden Annahmen können dann Aussagen 
über die "richtige" Gesamtbesteuerung abgeleitet werden1• 

1 Haller fährt fort: "Besser wäre es, für die abzuleitende Gesamtgestalt der 
Besteuerung die Bezeichnung ,optimales Steuersystem' ... zu verwenden ... ". 
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12 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

Mit unserem Beitrag verfolgen wir u. a. die Intention, eine Bezie­
hung zwischen der "Optimal-taxation"-Literatur und den Werken von 
Haller und Neumark herzustellen. Darüber hinaus wollen wir doku­
mentieren, welche Fülle von Problemstellungen mit der Theorie opti­
maler Besteuerung diskutiert werden kann. Unser Hauptaugenmerk 
liegt daher mehr auf der Verdeutlichung und Interpretation der in der 
Literatur zur optimalen Besteuerung abgeleiteten Ergebnisse und Kri­
terien für ein rationales Steuersystem als auf der Herleitung diesbezüg­
lich "neuer" Sätze. Mit unseren Ausführungen sollte ein Referenz­
rahmen geschaffen werden, der es einerseits erlaubt, einige der tradi­
tionellen Besteuerungsgrundsätze und zahlreiche weithin akzeptierte 
Wirkungszusammenhänge auf ihre finanzpolitische Rationalität und 
Richtigkeit hin zu überprüfen, der andererseits aber gleichzeitig die 
wesentlichen Bestimmungsgründe für ein optimales Steuersystem auf­
zeigt und den für eine Reform des aktuellen Steuersystems erforder­
lichen empirischen Informationsbedarf konkretisiert. 

Grundlage aller Beiträge zur optimalen Besteuerung ist ein die als 
relevant erachteten ökonomischen Grundzusammenhänge beschreiben­
des Gleichgewichtsmodell. Dieses besteht z. B. aus Definitions- und Ver­
haltensgleichungen (etwa Nachfrage- und Angebotsfunktionen), Gleich­
gewichtsbedingungen (z. B. Markträumungsbedingungen), technischen 
Beziehungen (Produktionsfunktionen) und ggf. institutionell bzw. po­
litisch fixierten Beschränkungen (z. B. der Vorschrift der Kostendek­
kung bei öffentlichen Unternehmen). Die Gleichgewichtswerte der zu 
erklärenden oder endogenen Variablen hängen u. a. ab von den außer­
halb des Modells bestimmten Parametern (oder auch: exogenen Va­
riablen) und den Annahmen über die Struktur von Nachfrage- oder 
Produktionsfunktionen u. ä. Finanzpolitische Ziele lassen sich ganz all­
gemein dadurch charakterisieren, daß für eine oder mehrere endogene 
Variablen bestimmte Restriktionen formuliert werden, die den Werte­
bereich dieser Zielvariablen einschränken. So können für einzelne en­
dogene Variablen ganz konkrete numerische Werte (z. B. Anzahl von 
Lehrkräften pro Studenten oder Schülerzahl) oder aber Mindest- bzw. 
Höchstwerte (Emissionsstandards im Rahmen des Umweltschutzes) als 
gesamtwirtschaftlich wünschenswert erachtet werden. Denkbar ist auch, 
daß die Zielvorgabe über eine gesellschaftliche Präferenzfunktion er­
folgt, die als funktionale Beziehung zwischen den Zielvariablen deren 
relative Bewertung durch den Finanzpolitiker angibt. In eine solche 
Präferenzfunktion können z. B. die Vorstellungen des finanzpolitischen 
Entscheidungsträgers über eine "gerechte" Einkommens-, Güter- oder 
Vermögensverteilung eingehen. Man spricht2 in diesem Zusammenhang 

2 Vgl. z. B. Tinbergen (1968, 47, 101 f.) sowie RosejWenzel!Wiegard (1981, 
Kapitell). 
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Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 13 

auch von flexiblen Zielen, die zusammen mit den zuvor erwähnten 
fixierten Zielen das finanzpoIitische Zielsystem bilden. 

Finanzpolitische Instrumente sind dann diejenigen Modellparameter, 
die vom FinanzpoIitiker so variiert werden können, daß eine zur Reali­
sierung der finanzpolitischen Ziele (genauer: Zielwerte) geeignete Wert­
zuweisung vorgenommen werden kann. 

Das in der Theorie optimaler Besteuerung unterstellte hypothetische 
Zielsystem beschränkt sich im wesentlichen auf zwei der von Haller 
(1971), Neumark (1970) oder Albers (1977) aufgezeigten und analysier­
ten finanzpolitischen Zielkategorien. Ziel und Aufgabe staatlicher Ent­
scheidungsinstanzen ist es einmal, mittels geeigneter Instrumente eine 
wünschenswerte Verteilung der verfügbaren Einkommen oder Güter 
sicherzustellen, ist es zum anderen, mit Hilfe einer staatlichen Bereit­
stellung von Gütern und Dienstleistungen eine Verbesserung der Be­
dürfnisbefriedigung zu erreichen (vgl. Albers 1977, 129). 

Betrachten wir das zuletzt genannte Ziel zuerst. 

In einer vollbeschäftigten Wirtschaft ist eine (zusätzliche) Bereit­
stellung öffentlicher Güter nur möglich, wenn dafür private Güter auf­
gegeben werden. Die Zurückdrängung privater Nachfrage durch Einsatz 
steuerlicher Instrumente ermöglicht und bewirkt den Transfer von 
Ressourcen aus dem privaten in den öffentlichen Sektor der Volks­
wirtschafP. 

Nun kann ein gegebenes staatliches Güterziel allerdings mit einer 
ganzen Reihe von unterschiedlichen Besteuerungsformen erreicht wer­
den, die sich im allgemeinen in ihren ökonomischen Wirkungen unter­
scheiden. Es erscheint naheliegend, das steuerliche Instrumentarium so 
auszuwählen und einzusetzen, daß der Ressourcentransfer in den öf­
fentlichen Sektor effizient, d. h. mit einem möglichst geringen Verlust 
an privaten Gütern erfolgt. Im Mehr-Personen-Fall ist dieser Effi­
zienzverlust allerdings keineswegs eindeutig bestimmt und hängt in der 
Regel von der Verteilung der Erstausstattungen an und den individuel­
len Fähigkeiten zur Beschaffung von Kaufkraft ab. Um diese Inter­
dependenz von Effizienz- und Verteilungs aspekten vorerst auszuschal­
ten, um also alternative steuerliche Maßnahmen ausschließlich unter 
Effizienzaspekten beurteilen zu können, geht man von der Fiktion aus, 
daß alle Konsumenten in den ökonomisch relevanten Merkmalen iden­
tisch sind und von den staatlichen Entscheidungsträgern auch identisch 

3 Albers (1977, 130) bemerkt in diesem Zusammenhang richtig: "Der durch 
die Besteuerung bewirkte Kaufkraftentzug ist eine Vorbedingung für die 
Erfüllung der Allokationsaufgabe durch die öffentliche Hand und hat inso­
fern ... nicht den Charakter eines eigenständigen Ziels." 
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14 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

behandelt werden. Mit einer effizienten Übertragung der erforderlichen 
Ressourcen in den öffentlichen Sektor ist unter dieser Annahme gleich­
zeitig sichergestellt, daß die Realisierung eines vorgegebenen staat­
lichen Güterziels bei einem möglichst hohen Niveau an Bedürfnisbefrie­
digung erreicht wird. Damit ist das Grundproblem eines Teils der Lite­
ratur zur optimalen Besteuerung skizziert: Gesucht werden Entsch.ei­
dungshilfen für den Einsatz bestimmter Steuern derart, daß ein vor­
gegebenes staatliches Güterziel bei einem höchstmöglichen Niveau an 
Bedürfnisbefriedigung erreicht wird. 

Was nun die wählbaren Steuerarten betrifft, so ist für die Theorie 
optimaler Besteuerung charakteristisch, daß Lump-sum-Steuern, die 
definitions gemäß keine Effizienzverluste verursachen, auf Grund zu 
hoher Erhebungskosten nicht zur Disposition stehen. Der Fiskus muß 
deshalb auf die erhebungstechnisch billigere Besteuerung beobachtbarer 
ökonomischer Größen wie Einkommen, Konsumausgaben, Vermögen 
usw. zurückgreifen. Die entsprechende Steuerbemessungsgrundlage un­
terliegt aber im allgemeinen der Kontrolle des Steuerzahlers, der auf 
die Besteuerung mit Änderungen seines Nachfrage- und Angebots­
verhaltens reagieren wird. Die dabei auftretenden Substitutionseffekte 
verursachen einen Verlust an allokativer Effizienz, der möglichst ge­
ring zu halten ist. 

Die Annahme eines gegebenen staatlichen Güterziels trägt natürlich 
nur einer der möglichen Zielkonkretisierungen im Bereich der staat­
lichen Leistungsabgaben Rechnung. Tatsächlich ist die bereitzustellende 
Menge an öffentlichen Gütern oft variabel und der endgültig zu reali­
sierende Ziel wert erst noch zu ermitteln. Es mag einleuchten, daß sich 
dieser Zielwert im allgemeinen mit den Einsatzmöglichkeiten des ein­
nahmenpolitischen Instrumentariums ändern wird. Die Ermittlung der 
Zielwerte und der zu ihrer Realisierung erforderlichen Instrumentein­
sätze haben in diesem Fall simultan zu erfolgen. 

Problematisch ist weiterhin die Annahme identischer Konsumenten. 
Ihr Wert besteht insbesondere darin, daß sie die Ableitung von Be­
steuerungsgrundsätzen unter isolierter Anwendung des Effizienzkrite­
riums erlaubt. Die Effizienzaspekte des Steuersystems sind so bei Be­
rücksichtigung von Distributionseffekten leichter zu identifizieren. Zu 
prüfen ist dann nachfolgend selbstverständlich, wie die Ergebnisse va­
riieren, wenn sich die Konsumenten bezüglich ihrer Präferenzordnun­
gen und/oder der ihnen zur Verfügung stehenden Konsumfonds unter­
scheiden. Zu ermitteln ist schließlich jenes steuerpolitische Instrumen­
tarium, das die Ungleichheit der Verteilung von Einkommen oder Gü­
tern reduziert und gleichzeitig die für die Erfüllung der staatlichen 
Allokationsaufgabe - die Bereitstellung von öffentlichen Gütern - er-
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Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 15 

forderlichen Ressourcen in den öffentlichen Sektor transferiert. Dabei 
sind die mit der Besteuerung verbundenen Effizienzverluste möglichst 
gering zu halten. 

Ein allen Zielen der Finanzpolitik entsprechendes Steuersystem liegt 
damit natürlich noch immer nicht vor. Zu berücksichtigen ist - was in 
der Theorie optimaler Besteuerung in der Regel vernachlässigt wurde 
- u. a. noch eine den Beschäftigungs-, Wachstums- und Geldwertzielen 
Rechnung tragende Besteuerung. 

Darüber hinaus erscheint es uns wichtig, auf den (begrenzten) grund­
sätzlichen Erkenntnisanspruch der Theorie optimaler Besteuerung und 
ihren Anwendungswert für die praktische Finanzpolitik hinzuweisen. 
Das Untersuchungsziel liegt nicht in der Ableitung eines numerisch­
konkreten Steuersystems mit gen au spezifizierten Steuertarifen. Viel­
mehr geht es um die Herausarbeitung jener ökonomischen Zusammen­
hänge, die bei der Festlegung der qualitativen Struktur eines zielent­
sprechenden (rationalen, optimalen) Steuersystems zu berücksichtigen 
sind. In diesem Sinne verstehen auch Haller und Neumark ihre Kon­
zeptionen eines rationalen Steuersystems. 

In unserer Arbeit zur Theorie einer optimalen Struktur öffentlicher 
Einnahmen wird nicht nur eine staatliche Kaufkraftabschöpfung über 
Steuern berücksichtigt, sondern auch die Möglichkeit eines Kaufkraft­
entzugs via Kreditaufnahme des Staates bei den Privaten einbezogen. 
Im einzelnen gehen wir wie folgt vor: 

In Teil I legen wir die Annahme zugrunde, daß lediglich Konsum­
güter existieren und Einkommen und Konsumausgaben eines Haushalts 
in jeder Periode übereinstimmen; abstrahiert wird also von der Exi­
stenz öffentlicher und privater Kapitalgüter. Das einnahmenpolitische 
staatliche Instrumentarium besteht ausschließlich aus Steuern. Unter 
jeweils genau spezifizierten Bedingungen versuchen wir u. a., die fol­
genden Fragen zu analysieren: 

Sollte aus Effizienzgründen (aus Gründen der Wettbewerbsneutra­
lität; zwecks Vermeidung einer "Zusatzlast") eine Verbrauchsbe­
steuerung alle Güter gleichmäßig belasten? Falls nein: Warum 
nicht, und nach welchen Kriterien sollte eine differenzierende Be­
steuerung erfolgen? 

- Wie kann durch (kleine) Änderungen des historisch gewachsenen 
aktuellen Steuersystems eine schrittweise Verbesserung (im Sinne 
der Erzielung eines Effizienzgewinns) und damit eine Verringerung 
des Abstandes zum Optimalzustand erreicht werden? 

- Wie lassen sich Vorstellungen über ein vertikal gerechtes Steuer­
system präzisieren, und in welchem Zusammenhang stehen die in 
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16 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

der Theorie optimaler Steuern abgeleiteten Besteuerungsgrund­
sätze z. B. zum Leistungsfähigkeitsprinzip der Besteuerung? 

- Welchen Einfluß haben alternative Verteilungsziele auf den Tarif 
einer (progressiven) Einkommensteuer, und wie läßt sich der Kon­
flikt zwischen Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit erfassen? 

Können direkte Steuern der Realisierung des Umverteilungsziels 
und indirekte Steuern der effizienten Verwirklichung der AUo­
kationsaufgabe zugeordnet werden? 

In Teil II berücksichtigen wir die Existenz eines öffentlichen und pri­
vaten Kapitalstocks sowie den Sachverhalt, daß die Konsumenten 
durch Bildung von Ersparnissen Kaufkraft in zukünftige Perioden 
transferieren können. Als zusätzliches einnahmenpolitisches Instrument 
beziehen wir die staatliche Verschuldung in unsere Analyse ein. U. a. 
beschäftigen wir uns mit den folgenden Fragen: 

- Hat eine allgemeine Konsumsteuer allokative Vorteile gegenüber 
einer allgemeinen Einkommensteuer? Von welchen Bestimmungs­
gründen hängt die Wahl der "richtigen" Steuerbemessungsgrund­
lage (Einkommen vs. Konsum) ab? 

Sollten gleiche Einkommen auch gleich besteuert werden, unabhän­
gig von der Art der Einkünfte (Lohneinkommen, Kapitaleinkom­
men)? 

- Welche Funktion kommt der Staatsverschuldung im Rahmen eines 
optimalen öffentlichen Einnahmensystems zu? 

- Führt eine Freistellung der Zinseinkünfte von der Besteuerung zu 
einer Begünstigung des Sparens und des wirtschaftlichen Wachs­
tums? 

- Nach welchen Kriterien sollte die Wahl des öffentlichen Kapital­
stocks erfolgen? 

Bei der Behandlung dieser Probleme werden wir die Modellstruktur 
jeweils gerade so wählen, daß die zu analysierende Frage auf möglichst 
einfache, aber gerade noch zulässige Art und Weise beantwortet werden 
kann. Mit möglichst wenig Mathematik, aber ausführlichen ökonomi­
schen Begründungen und Interpretationen sollen die wichtigsten Ergeb­
nisse der "Optimal-taxation"-Literatur verdeutlicht werden. Durch den 
fortwährenden Bezug auf die jeweils entsprechenden Problemanalysen 
in einigen der wichtigsten deutschsprachigen steuertheoretischen Ar­
beiten versuchen wir letztlich zu begründen, daß die Theorie optimaler 
Steuern bei der Konzeption rationaler Steuersysteme stärker als bisher 
berücksichtigt werden sollte. 
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Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 17 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden mathematische Ableitun­
gen und Beweise, die ökonomisch nicht interpretiert werden, in separa­
ten Anhängen wiedergegeben. 

In den Schlußbemerkungen versuchen wir, mögliche Verbindungen 
zwischen unserer Analyse und den Standardwerken von Haller und 
Neumark aufzuzeigen und den Wert der aus theoretischen Modellen 
abgeleiteten Ergebnisse für die praktische Finanzpolitik anzudeuten. 

Teil I 

Staatliche Einnahmensysteme für eine Konsumgüter-Ökonomie 

1. Problemstellung 

Die tarifliche Ausgestaltung von Einkommen- und Verbrauchsteuer­
system sowie das Verhältnis von direkten zu indirekten Steuern ge­
hören ohne Zweifel zu den umstrittensten Grundproblemen der finanz­
wissenschaftlichen Steuerlehre. Im Rahmen einer Ökonomie, in der nur 
Konsumgüter existieren, versuchen wir aufzuzeigen, daß die Theorie 
optimaler Steuern diese Probleme zwar nicht endgültig lösen kann, 
aber doch auf vielfältige Weise zu einem besseren Verständnis der 
Grundzusammenhänge beizutragen vermag. Im wesentlichen behan­
deln wir die folgenden Fragenkomplexe: 

Muß tatsächlich - wie Haller (1971, 342) vermutet - der Steuersatz 
der allgemeinen Verbrauchsteuer einheitlich sein, weil nur dann die 
Entstehung einer ,excess burden' vermieden werden kann? Falls sich 
diese Schlußfolgerung als nicht richtig oder als nur unter bestimmten 
Bedingungen gültig erweist: Nach welchen Kriterien sollte eine Diffe­
renzierung der Verbrauchsteuer erfolgen? Von welchen Bestimmungs­
gründen hängt die Antwort auf die Frage: einheitliche versus differen­
zierende Verbrauchsbesteuerung im einzelnen ab? 

Die Diskussion um das Leistungsfähigkeitsprinzip der Besteuerung 
wurde vor allem in der deutschsprachigen Literatur ausführlich und 
heftig geführt, ohne daß über die Bedeutung dieses Prinzips und seiner 
Implikationen Übereinstimmung erzielt wurde. Zu prüfen ist, ob die 
jüngere Entwicklung der theoretischen Finanzwissenschaft qualitativ 
neue Gesichtspunkte in diese Debatte einbringen kann. In welchem Zu­
sammenhang stehen Leistungsfähigkeitsprinzip und die in der Maxi­
mierung einer Sozialen Wohlfahrts funktion zum Ausdruck kommende 
(und noch zu konkretisierende) Verteilungszielsetzung? Welchen Einfluß 
haben alternative Verteilungsziele auf den Tarif einer (progressiven) 

2 Schriften d. Vereins f. Soclalpolitik 126 
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18 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

Einkommensteuer, und wie läßt sich der Konflikt zwischen Effizienz 
und Verteilungsgerechtigkeit erfassen? 

Kontrovers und mit prominenter Beteiligung verlief auch die Dis­
kussion um die Frage: direkte versus indirekte Steuern. Uneinigkeit 
besteht hier schon bei der Wahl ökonomisch sinnvoller Definitionen, 
erst recht natürlich über das "richtige" Verhältnis dieser Steuern im 
Rahmen eines rationalen Steuersystems und über die damit eng zu­
sammenhängende Frage nach der auf das Effizienz- und Verteilungs­
ziel bezogenen Zielorientierung von Einkommen- und Verbrauchsteu­
ern. Sollten - wie Wittmann fordert - Einkommensteuern für die 
Distribution reserviert sein, die Mehrwertsteuer dagegen "als Zweck­
steuer zur Finanzierung von Staatsausgaben zugunsten reiner öffent­
licher Güter" eingesetzt werden (1980, 23)? Und wie ist Wittmanns Be­
hauptung zu beurteilen, daß mit einer solchen Zweckbindung "sowohl 
die Allokation wie auch die Distribution effizienter gestaltet wird" 
(1980, 3D)? Eine ähnliche Position findet sich auch bei Littmann, der 
allgemein fordert: "Steuerliche Aktionsparameter sind als Instrument­
variablen zu verstehen, die Zielvariablen zugeordnet werden" (1970, 
132). Bezüglich des Verhältnisses von Einkommen- und Verbrauch­
steuern ist zu fragen, wie die Schlußfolgerung z. B. von Neumark zu be­
urteilen ist, daß die Umsatzsteuer aufkommensmäßig hinter der Ein­
kommensbesteuerung zurückstehen sollte (1970, 394), oder noch kon­
kreter: daß der Anteil der Umsatzsteuer am Gesamtsteueraufkommen 
"nicht weniger als ein Drittel, aber nicht mehr als 40 0/0" ausmachen 
solle (1970, 393). Die Theorie optimaler Steuern kann selbstverständlich 
auch hier keine endgültigen Antworten geben, durch Präzisierung der 
Begriffe, Ziele und funktionalen Wirkungszusammenhänge aber doch 
aufschlußreiche Einsichten in die Natur des Problems vermitteln. 

Mit der Behandlung der genannten Problemkreise werden einige 
Eigenschaften eines unter Effizienz- und Verteilungs gesichtspunkten 
optimalen Steuersystems beschrieben, unabhängig von den zahlreichen 
politischen und institutionellen Hindernissen und Schwierigkeiten, die 
einer Transformation des aktuellen Steuersystems in sein "Ideal" ent­
gegenstehen. Dies hat der normativen Theorie wiederholt den Vorwurf 
eingebracht, "in die Utopie einer heilen ökonomischen Welt (zu deser­
tieren), ohne allerdings die Fähigkeit zu besitzen, den Weg zum an­
gestrebten Zustand zu markieren" (Littmann, 1975, 104). 

Tatsächlich sollte sich die Konzeption einer ökonomisch rationalen 
Steuerpolitik nicht auf die Ableitung von Bedingungen beschränken, 
denen ein optimales Steuersystem genügen muß. Gleichermaßen wich­
tig und unter finanzpolitischen Aspekten vielleicht von größerem Inter­
esse erscheint uns die Herausarbeitung von Kriterien und Aussagen, 
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wie durch (kleine) Änderungen des historisch gewachsenen, aktuellen 
Steuersystems eine schrittweise Verbesserung und damit eine Ver­
ringerung des Abstandes zum Optimalzustand erreicht werden kann. 
Es überrascht wohl kaum, daß die finanzpolitisch interessantere Frage­
stellung unter analytischen Aspekten die anspruchsvollere ist. Das er­
klärt möglicherweise auch, warum die Literatur zur theoretischen Ana­
lyse von Steuerreformen erst relativ jüngeren Datums isV. Nicht nur 
aus Raumgründen, sondern auch wegen fehlender theoretischer Ein­
sichten und mangels ausreichender Möglichkeiten einer leicht zugäng­
lichen Modellpräsentation sehen wir uns allerdings außerstande, alle 
aufgelisteten Teilprobleme einer rationalen Einnahmenpolitik auch un­
ter dem Steuerreformaspekt zu behandeln. Wir werden uns deshalb 
darauf beschränken, das grundsätzliche Vorgehen in einem ersten und 
gleichzeitig einfachsten gesamtwirtschaftlichen Modell exemplarisch zu 
verdeutlichen. Interessant ist, daß dabei die Bedingungen, denen ein 
optimales Steuersystem genügen muß, quasi als Endpunkt eines Steuer­
reformprozesses abgeleitet werden können. 

Im folgenden Kapitel 2 skizzieren wir zunächst die für Teil I relevan­
ten Modellgrundlagen. Im Anschluß daran (Kapitel 3) entwickeln wir 
Kriterien für gesamtwirtschaftlich vorteilhafte Reformen und für die 
optimale Struktur eines Systems von Verbrauch- und Einkommen­
steuern unter Effizienzaspekten. In Kapitel 4 werden Verteilungsziele 
in das Modell einbezogen. Ermöglicht wird damit u. a. die Offenlegung 
der Beziehungen zwischen einer Besteuerung nach der Leistungsfähig­
keit und den aus der Maximierung einer sozialen Wohlfahrtsfunktion 
abgeleiteten Besteuerungsgrundsätzen; abgeleitet und interpretiert 
werden außerdem die Bedingungen für eine verteilungsneutrale Be­
steuerung im Kontext der Realisierung staatlicher Allokationsziele. In 
Kapitel 5 schließlich versuchen wir, den Erkenntniswert unserer Er­
gebnisse für die praktische Politik zu verdeutlichen. 

2. Entwicklung der Modellgrundlagen 

2.1 Die privaten Haushalte 

In unserer Modellökonomie gebe es H Haushalte5• Der h-te Haushalt 
(h = 1, ... , H) bietet den Faktor Arbeit in der Menge L" an und fragt 
das Konsumgüterbündel (x~, •.. , x~) nach. Außerdem konsumiert er 

4 Vgl. z. B. die Arbeiten von Guesnerie (1977); Diewert (1978); Weymark 
(1978), (1979), (1980); Wiegard (1980); Rose!Wenzel/Wiegard (1981, 6. Kapitel); 
hervorhebenswert ist die frühe Arbeit von CorlettlHague (1953 - 54). 

5 Wir verwenden die Termini "Haushalt" und "Individuum" synonym, ver­
nachlässigen also die ökonomische Unterschiede. Einige wichtige Probleme 
der Besteuerungstheorie können damit im Rahmen unseres Modells nicht 
untersucht werden, z. B. Probleme der Ehegattenbesteuerung oder der Ge­
währung von Kinderfreibeträgen. 

2' 
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20 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

ein vom Staat mit der für alle Haushalte gleichen Menge z bereit­
gestelltes Gut. Es handelt sich also um ein reines Kollektivgut bzw. um 
ein vollständig nichtrivales Gut im Musgraveschen Sin:1e. 

Wir nehmen an, daß die Präferenzordnung jedes Haushalts durch 
eine Nutzenfunktion 

(1) U"-U"(L" h /.) - , xl' ... , X n , Z 

dargestellt werden kann6• 

Die Budgetrestriktion ist durch die Beziehung 

(2) 

gegeben. Dabei ist Pi der beim Erwerb einer Einheit des Gutes i 
(i = 1, ... , n) von jedem Konsumenten zu zahlende Preis, w" L" das vom 
h-ten Haushalt erzielte Bruttoarbeitseinkommen, G" ein noch zu erklä­
render Einkommensbestandteil und i:~ der individuelle Grenzsteuer­
satz einer Lohn( = Einkommen)steuer. Unterschiedliche (Brutto-)Lohn­
sätze w" sind ggf. darauf zurückzuführen, daß sich die Haushalte be­
züglich ihrer Fähigkeiten bzw. Arbeitsproduktivitäten unterscheiden7• 

Die Finanzierungsbeschränkung (2) bringt zum Ausdruck, daß der 
Haushalt sein verfügbares Einkommen (w" V, (1 - i~v) + G") vollstän­
dig für Konsumausgaben verwendet. Gemäß unserer Annahme einer 
reinen Konsumgüter-Ökonomie ist eine Vermögensbildung durch Spa­
ren damit ausgeschlossen. (Die steuerliche Behandlung des Sparens 
wird in Teil II erörtert.) 

Aus der Maximierung von (1) bei gegebener Budgetrestriktion (2) er­
hält man über die Marginalbedingungen für ein Haushaltsgleichge­
wicht8: 

(3) 
8 U" 1 8 U" 
-- = - J."w"(1- 'f')' -~ = J}'Pi 
8 L" IV • 0 Xi 

i = 1, ... , n 
h = 1, ... , H 

die Nachfragefunktionen 

6 Jede Funktion U" (.) soll streng quasi-konkav und zweimal stetig diffe­
renzierbar sein mit positiven partiellen Ableitungen 8 U"/8 X~ sowie 
a U"/8 z > 0, a u"/8 L" < O. Die Indifferenzkurven sind dann (streng) kon­
vex. 

7 Z. B. auf Grund unterschiedlicher Berufsausbildungen; allerdings wird 
die Ausbildungszeit nicht explizit in unserem Modell berücksichtigt. 

8 Dabei ist:i" der Lagrange-Multiplikator des entsprechenden Optimie­
rungsproblems, der als Grenznutzen des Einkommens interpretiert werden 
kann. 
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(4) h _ h ( h (1 ,.) G" ) xi -- Xi Pi' ... , Pn,W - Tw ' ,z i = 1, ... , n 
h = 1, ... , H 

sowie die Arbeitsangebotsfunktionen 

(5) h = 1, ... , H. 

In den meisten Kapiteln dieses Teils erweist es sich als vorteilhaft, die 
indirekten Nutzenfunktionen9 

(6) Vh = VI! (Pi' ... , P", wh (1 - T::J, Gh, z) 

zu verwenden, die man erhält, wenn (4) und (5) in (1) eingesetzt werden. 
Im Anhang I/A zeigen wir die Gültigkeit der folgenden Gleichungen: 

(7) 
Cl Vh - __ .1. 
Cl Gh - ,. 

a V" 

a wh (1 - r") w 

= }/'L" 

Cl Vh 
-- = - J/'X'~ Cl Pj , 

a Vh 
--h- = - ).hwhLh . 
a Tw 

2.2 Der private Unternehmenssektor 

Wir unterstellen, daß die von den Haushalten angebotenen Arbeits­
mengen von den privaten Produktionseinheiten aufgenommen werden, 
so daß stets Vollbeschäftigung herrscht. Unter Einsatz des Produktions­
faktors Arbeit werden die Konsumgütermengen Yi, ... , y" für die pri­
vaten Haushalte und die Gütermenge z für den Staat bei konstanten 
Skalenerträgen und linearer Produktionstechnologie so produziert, daß 
ein Gewinnmaximum vorliegt. Die von den Produzenten erzielten Net­
toerlöse je Produkteinheit (Produzentenpreis) qz bzw. qj (j = 1, ... , n) 
sind dann konstant. Im Gleichgewicht verschwinden die Gewinne, und 
die Finanzierungsbeschränkung des Unternehmenssektors ist durch 

" (8) L. wh Lh = q z + L. q. y. 
h z i~l 1 J 

gegeben. 

Die Annahme einer linearen Technologie, d. h. konstanter Pro duzen­
tenpreise, könnte aufgegeben werden, ohne daß sich die Ergebnisse we­
sentlich ändern. Das gilt auch, wenn von abnehmenden statt von kon­
stanten Skalenerträgen ausgegangen würde, vorausgesetzt, die anfallen­
den Profite werden vollständig weggesteuert. Zu den sich andernfalls 
ergebenden Modifikationen vgl. Munk (1978). 

9 Zur indirekten Nutzenfunktion und ihren Eigenschaften vgl. etwa das 
Lehrbuch von Varian (1978, 85 sowie 89 ff.). 
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2.3 Die Marktgleichgewichtsbedingungen 

Zu berücksichtigen sind ferner die Gleichgewichtsbedingungen auf 
den Märkten für die n Konsumgüter 

(9) 
H h 
L x· = Yj 
h=l 1 

j = 1, ... , n . 

Da angenommen wurde, daß die von den Haushalten angebotenen 
Arbeitsmengen im Unternehmenssektor eingesetzt werden, analysieren 
wir ausschließlich Gleichgewichtszustände bei Vollbeschäftigung. 

2.4 Der staatliche Sektor 

Zur Vereinfachung sei davon ausgegangen, daß der finanzpolitische 
Entscheidungsträger die gegebene Menge 

(10) z = z* 

des Kollektivgutes bereitstellen will (staatliches Güterziel). Die staat­
liche Beschaffungsstelle erwirbt z* bei gegebenem Preis qz von den pri­
vaten Unternehmen und stellt diese Menge C!.Ilen Haushalten unent­
geltlich zur Verfügung. Aus Vereinfachungsgründen vernachlässigen 
wir eine staatliche Produktwertschöpfung, z. B. durch Arbeitsleistungen 
von Staatsbediensteten. Ein öffentlicher Kapitalstock existiert in un­
serer reinen Konsumgüter-Ökonomie nicht, so daß sowohl eine positive 
Vermögensbildung des Staatssektors durch Thesaurierung von Steuern 
als auch eine negative Vermögensbildung durch öffentliche Kreditein­
nahmen unterbleibt. Das einnahmenpolitische Instrumentarium besteht 
also in Teil I nur aus Steuern. 

Im einzelnen analysieren wir: 

- Pauschsteuern ("lump-sum taxes"). Diese sind dadurch charakteri­
siert, daß eine Steuervermeidung ausgeschlossen ist. Sie verursachen 
zwar einen Einkommens-, aber keinen Substitutionseffekt. Steuer­
objekte sind in diesem Fall nichtökonomische Tatbestände wie Ge­
schlecht oder Alter einer Person. Sie sind zwar auf ein Steuersubjekt 
bezogen, liegen aber nicht in seinem Einflußbereich. Im Prinzip können 
solche Steuern von Individuum zu Individuum variieren. Die in den 
Budgetbeschränkungen des Haushalts (2) aufgeführten Variablen G" 
lassen sich z. B. als Pauschsteuern (GI! < 0) oder Pauschtransfers 
(GI! > 0) interpretieren. In der finanz wissenschaftlichen Literatur be­
steht weitgehende Einigkeit darüber, daß Pauschsteuern für die steuer­
politische Praxis keine oder fast keine Relevanz haben; trotzdem ist 
ihre Berücksichtigung zur Herausarbeitung einer gedanklichen Refe-

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 23 

renzsituation oftmals sinnvoll. Man beachte, daß eine Einkommen­
steuer dann wie eine Pauschsteuer wirkt, wenn der Lohnsatz für den 
Haushalt gegeben und das Arbeitsangebot vollkommen unelastisch ist. 

Pauschsteuern, die für alle Haushalte identisch sind, bezeichnet man 
als Kopfsteuern ("poll taxes"). 

- Verbrauch- bzw. Umsatzsteuern. Steuerobjekte sind die Konsum­
güter 1, ... , n; als Steuerbemessungsgrundlage wählen wir die auf ein 
bestimmtes Gut j bezogenen Umsätze unter Ausschluß der Steuern. Da 
wir annehmen (vgl. unten), daß alle produzierten Gütermengen auch 
von den Haushalten erworben werden, und da wir Steuererhebungs­
kosten vernachlässigen, ist es gleichgültig, ob der Konsum oder die 
Produktion dieser Güter als Steuerverpflichtungsgrund genommen 
wird oder ob der Fiskus die Steuern bei den Unternehmen oder bei den 
Haushalten erhebt. Wenn Ti den jeweiligen Steuersatz bezeichnet, ist 
das gesamte Verbrauchsteueraufkommen durch 

gegeben10• Konsumenten- und Produzentenpreise sind dann durch die 
Beziehung 

(11) 

verbunden. 

- Einkommensteuern. In unserer Untersuchung berücksichtigen wir 
proportionale und progressive Einkommensteuern, wobei die Progres­
sionseigenschaft des Tarifs dadurch definiert sein soll, daß der Durch­
schnittssteuersatz mit der Steuerbemessungsgrundlage zunimmt. Wenn 
Tu> den marginalen (und durchschnittlichen) Steuersatz einer propor­
tionalen Lohnsteuer bezeichnet, ist die Einkommen( = Lohn)steuer­
schuld des h-ten Haushalts durch 

T w = TwwhLh 0< Tw < 1 

gegeben. Zur Untersuchung dieses Tariftyps setzen wir in GI. (2) le­

diglich T: = Tw und G" = 0 für h = 1, ... , H. 

Eine indirekte Progression erhalten wir, wenn der konstante Margi­
nalsatz mit einem in den Tarif eingearbeiteten Grundfreibetrag F kom­
biniert wird11 : 

Tu> = Tu> (wh L" - F) 

10 Definiert man Ti = tJqj 
mit t j als Steuerbetrag pro Besteuerungseinheit, könnte an Stelle des hier 
unterstellten Steuersatztarifs genausogut ein Steuerbetragstarif angenommen 
werden. 

11 Wir nehmen an, daß der Freibetrag für alle Haushalte identisch ist. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



24 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

Mit den getroffenen Annahmen ist diese Tarifform identisch mit der 
Einräumung eines konstanten Abzugsbetrages G = 7:10 F von der ur­
sprünglichen Steuerschuld: 

T 10 = 1'w wh LI! - G . 

In den privaten Budgetrestriktionen (2) wäre demnach 7:~ = 7:10 und 
GI! = G zu setzen für alle h = 1, ... , H. Man sieht, daß die indirekte 
Progression auch als proportionaler Tarif bei gleichzeitiger Zahlung 
eines für alle Haushalte einheitlichen Pauschtransfereinkommens inter­
pretiert werden kann. Der Betrag G kann - sofern der Fiskus eine ne­
gative Einkommensteuer zuläßt - als garantiertes Minimaleinkommen 
interpretiert werden. Ist 7:w wh Lh < G, zahlt der Fiskus den Differenz­
betrag an Haushalt h. Wir bezeichnen diese Tarifform als lineare Ein­
kommensteuer. 

Eine direkte Progression des Einkommensteuertarifs liegt vor, wenn 
nicht nur der durchschnittliche, sondern auch der marginale Steuersatz 
mit der Steuerbemessungsgrundlage zunimmt. In den Budgetbeschrän­
kungen der privaten Haushalte sind also unterschiedliche, mit der Ein­
kommenshöhe variierende Grenzsteuersätze 7:~ zu berücksichtigen. 

Die zur Realisierung des staatlichen Güterziels z* erforderliche Kauf­
kraft qz z* kann durch zahlreiche Kombinationen der angegebenen 
steuerpolitischen Instrumente in den öffentlichen Sektor transferiert 
werden, mit jeweils unterschiedlichen Wirkungen z. B. auf die Vertei­
lung der verfügbaren Einkommen oder die Struktur der Nachfrage. Zur 
Auswahl eines bestimmten Steuersystems ist demnach die Konkretisie­
rung zusätzlicher (d. h. über das Güterziel hinausgehender) finanzpoli­
tischer Ziele erforderlich. Wie in den Vorbemerkungen dargelegt, un­
terstellen wir, daß die Struktur der öffentlichen Einnahmen aus­
schließlich nach Effizienz- und Distributionsaspekten bestimmt wird. 
Diese Ziele wurden schon oben erläutert und interpretiert; eine for­
male Konkretisierung findet sich an geeigneter Stelle in den jeweils 
nachfolgenden Kapiteln. 

2.5 Das Walms-Gesetz und das fiskalische Ziel 

Es mag verwundern, daß die Budgetbeschränkung des Staates bislang 
nicht explizit aufgeführt wurde. Der Grund liegt darin, daß diese im­
plizit schon in den oben angegebenen Gleichungen enthalten ist. Dies ist 
eine Konsequenz des Walras-Gesetzes, welches besagt: Herrscht Gleich­
gewicht auf allen Märkten und erfüllen alle Wirtschaftseinheiten bis 
auf eine ihre jeweilige Budgetbeschränkung, so ist auch die Budget­
restriktion dieser letzten Einheit erfüllt. Alternativ gilt auch: Wenn alle 
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Wirtschaftseinheiten (und damit auch der Staat) auf der Basis ihrer 
Budgetbeschränkung planen und alle Märkte bis auf einen im Gleich­
gewicht sind, dann herrscht auch auf dem letzten Markt Gleichgewicht. 

Im Anhang IIB zeigen wir formal, daß die Finanzierungsbeschrän­
kung des Staates 

(12) 

H 
= 1: G" + qzz" 

h=l 

aus den Gleichungen (2), (8), (9) und (11) abgeleitet werden kann. 

Damit ist gleichzeitig klargestellt, daß dem sogenannten fiskalischen 
Ziel der staatlichen Einnahmenpolitik keine eigenständige Bedeutung 
zukommt: Die Besteuerung von Gütern und/oder Einkommen dient der 
Entziehung privater Kaufkraft und damit der Faktorfreisetzung zwecks 
Bereitstellung der fixen Menge z* eines öffentlichen Gutes. In einem 
Systemgleichgewicht bei Vollbeschäftigung ist stets garantiert, daß die 
zur Realisierung dieses Güterziels erforderlichen Einnahmen zur Ver­
fügung stehen. 

2.6 Normierungen 

In diesem Abschnitt zeigen wir, daß der Fiskus irgendeinen der 
Steuersätze Tw, Tl ••• , T" beliebig fixieren kann, ohne daß das System­
gleichgewicht - bei entsprechender Anpassung der übrigen Steuer­
sätze - davon beeinflußt würde12• 

Die Nachfrage- bzw. Angebotsfunktionen (4), (5) sind bekanntlich 
homogen vom Grade Null in den Preisen und Einkommen. Multipliziert 
man also alle Preise ql (1 + Tl), ..• , qn (1 + Tn), wh (1 - Tw) und die Ein­
kommenskomponente G mit einem Faktor k > 0, bleiben die nachge­
fragten bzw. angebotenen Mengen unverändert. Zur Verdeutlichung 
setzen wir einmal k = (1 - Tw)-l. Die ursprüngliche Budgetgleichung (2) 
(für T! = Tw, Gh = G) wird dann zu 

~ Pi G .... ---'--'--:r7 = wh Lh + ---:---
i=l 1 - 7:w 1 - 7:10 

bzw. nach Umformung zu 

(13) ~ q. (1 +.5_+_7:W_) x" = wh Lh + __ G __ 
i=l' 1 - 7:w ' 1 - 7:w 

12 Dies gilt nur bei konstantem einheitlichem Grenzsteuersatz 7:w' also bei 
einer proportionalen Einkommensteuer bzw. bei indirekter Progression. 
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Maximierung der Nutzenfunktion (1) mit der Budgetbeschränkung (2) 
führt demnach zum gleichen Konsumvektor und damit zum gleichen 
Niveau an Bedürfnisbefriedigung wie die Maximierung von (1) bei 
gegebener Budgetbeschränkung (13). Dem einzelnen Haushalt ist es 
gleichgültig, ob sein Lohneinkommen zum Satz Tw und seine Ver­
brauchsausgaben mit den Sätzen Tl, ••. , Tn besteuert werden oder ob er 
keine Einkommensteuer zahlt, die Verbrauchsteuersätze dafür aber auf 

(14) 
'[i + '[w 

'&'.=---,----
, 1 - '&", 

i = 1, ... , n 

und die Einkommenskomponente (bzw. der Steuerabzugsbetrag) G auf 
G (1 - Tw) -1 erhöht werden. Eine solche Normierung läßt im übrigen 
nicht nur die Situation der einzelnen Haushalte unverändert, sondern 
ist auch ohne Einfluß auf die Höhe der Staatseinnahmen und damit auf 
das jeweilige Systemgleichgewicht. 

Bei einer Einkommensbesteuerung mit dem Grenzsteuersatz Tw be­
tragen die gesamten Steuereinnahmen: 

Die normierten Steuereinnahmen (d. h. die Einnahmen in der Situation 
ohne proportionale Einkommensteuer) belaufen sich auf 

n H 
T ('i, Tw, G) = L Ti qi LX;' - H . G (1 - Tw) -1 • 

;=1 "=1 

Im Anhang I/C zeigen wir, daß das Steueraufkommen in beiden 
Situationen identisch ist. 

Eine indirekt progressive Einkommensteuer mit Grenzsteuersatz Tw 

und Abzugsbetrag G ist in ihren ökonomischen Wirkungen also äquiva­
lent mit einer einheitlichen Verbrauchsbesteuerung zum entsprechen­
den Satz und gleichzeitiger Zahlung einer Kopfsubvention G (1 - Tw) -1. 

Bei G = 0 heißt das, daß die Systemwirkungen einer proportionalen 
Einkommensteuer mit denen einer einheitlichen Umsatzsteuer über­
einstimmen. Der einzige mögliche Unterschied liegt im Erhebungsver­
fahren und den damit verbundenen Kosten, die jedoch in unserem 
Modell unberücksichtigt bleiben. Wenn in einigen Abschnitten der fol­
genden Kapitel auf die explizite Einführung einer proportionalen Ein­
kommensbesteuerung verzichtet wird, ist das ausschließlich auf die oben 
angegebene Normierung zurückzuführen. 

Will der Fiskus die steuerpolitischen Parameter Tl, •.. , Tn, Tw, G als 
Ergebnis eines Optimierungskalküls bestimmen, so ist eine Normierung 
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notwendige Bedingung für die Ableitung einer eindeutigen Lösung. 
Selbstverständlich kann diese Normierung auch auf eine andere Art 
vorgenommen werden, z. B. so, daß ein bestimmtes Konsumgut unbe­
steuert bleibt und die übrigen steuerpolitischen Parameter entsprechend 
angepaßt werden. Würde man z. B. so normieren, daß das lebensnot­
wendige Gut 1 (z. B. ein Grundnahrungsmittel) unbesteuert bliebe, 
wären die übrigen Verbrauchsteuersätze bzw. der marginale Ein­
kommensteuersatz durch 

(i = 2, 

gegeben und der Abzugsbetrag der Einkommensteuer durch G (1 + rd -1. 

In den ersten Abschnitten des folgenden Kapitels werden wir z. B. von 
dieser Normierung ausgehen. 

3. Reform und optimale Struktur eines Steuersystems unter Effizienzaspekten: 
Einkommensbesteuerung versus differenzierende Verbrauchsbesteuerung 

3.1 Das Effizienzziel: Maximierung der Wohlfahrt 
versus Minimierung der Mehrbelastung (,excess burden') 

Um Effizenzaspekte der Besteuerung isoliert, d. h. unabhängig von 
Distributionsaspekten, untersuchen zu können, ist die Annahme sinn­
voll, daß alle Haushalte in den ökonomisch relevanten Merkmalen, ins­
besondere im Hinblick auf ihre Nutzenfunktion und ihr Einkommen, 
identisch sind und vom Fiskus auch gleich behandelt werden. Verein·· 
facht kann man auch von der Fiktion eines "repräsentativen" Konsu­
menten ausgehen. Verteilungsüberlegungen sind dann irrelevant. Durch 
dieses Vorgehen können die Bestimmungsgründe eines nach dem Effi­
zienzkriterium optimalen Steuersystems offengelegt werden. Das er­
möglicht in Modellen mit sich unterscheidenden Haushalten eine klarere 
Trennung von Effizienz- und Distributionsaspekten der Besteuerung. 

Die Problemstellung dieses Kapitels lautet dann allgemein: Wie soll 
der Fiskus seine steuerpolitischen Instrumente einsetzen, damit das zur 
Realisierung des staatlichen Güterziels erforderliche Steueraufkommen 
am effizientesten oder auch nur effizienter als gegenwärtig erhoben 
wird? Zur Beantwortung dieser Frage muß das Effizienzziel konkreti­
siert und durch eine geeignete Meßgröße präzisiert werden. 

Eine übertragung des Pareto-Kriteriums13 auf unsere Ein-Konsu­
ment-Ökonomie legt die Annahme nahe, von einer effizienten Erhebung 
des vorgegebenen Steueraufkommens dann zu sprechen, wenn die Be-

13 Vgl. dazu z. B. Ng (1979, 30 - 32) oder Boadway (1979, 4 - 7). 
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dürfnisbefriedigung des repräsentativen Konsumenten ihr maximales 
Niveau erreicht. Ein Steuersystem wäre demnach effizienter als ein 
anderes, wenn der Konsument bei dem einen ein höheres Nutzenniveau 
realisiert als bei dem anderen. 

Andererseits wird die Problemstellung der "Optimal-taxation"-Lite­
ratur gelegentlich auch durch die Frage charakterisiert, wie "steuerlich 
bedingte Nutzeneinbußen bei den Besteuerten minimiert werden kön­
nen" (Schmidt, 1980, 156). Ähnlich schreibt Krause-Junk (1977, 346), daß 
die Diskussion über ein allokationspolitisch wünschenswertes Steuer­
system "früher unter dem Stichwort ,Vermeidung einer Mehrbelastung' 
(,excess burden') geführt wurde und heute unter ,optimal taxation' fir­
miert". Erstaunen verursacht dann allerdings die Tatsache, daß beide 
Konzepte weitgehend isoliert voneinander behandelt werden (ebenso 
bei Pollak (1980». Der folgende Abschnitt soll den Zusammenhang 
zwischen beiden Ansätzen verdeutlichen. 

Die Diskussion um die Mehrbelastung spezieller Verbrauchsteuern 
dürfte hinreichend bekannt seinl4• Wir wollen die übliche graphische 
Darstellung trotzdem kurz wiedergeben, da sie das Verständnis der 
anschließenden formalen Überlegungen erleichtert. Wir vereinfachen 
das allgemeine Gleichgewichtsmodell des vorigen Kapitels also auf 
eine Ökonomie, in der nur ein Konsumgut und der Faktor Arbeit (bzw. 
das Gut Freizeit) variabel sind. 

L bezeichne die maximal zur Verfügung stehende Zeit, so daß L - L 
die gewählte Menge an Freizeit ausdrückt, die in Abb. 1 auf der Ordi­
nate abgetragen wird. Auf der Abszisse stehen die Mengen des einzigen 
Konsumgutes unserer Modellökonomie. Al A x sei die Budgetgerade vor 
Erhebung, Al D x diejenige nach Erhebung einer proportionalen Ver­
brauchsteuer zum Satz 'f15 und BI B x schließlich die Budgetgerade, die 
sich bei Erhebung einer aufkommensgleichen Pauschsteuer ergibt. Die 
durch die Steuererhebung bewirkte Veränderung des Nutzenniveaus 
wird durch die Differenz (Ü - ih dargestellt; das in Einheiten des als 
Numeraire verwandten Gutes Freizeit (bzw. Arbeit) ausgedrückte 
Steueraufkommen ist durch die Strecke BI Al gegeben. Mit der Erhe­
bung beider Steuern ist ein Einkommenseffekt verbunden, mit der Ein­
kommensteuer aber zusätzlich noch ein Substitutionseffekt. Dieser ver~ 
ursacht eine (nutzenmäßige) Mehrbelastung (,excess burden'), die in der 
Differenz (U - U) zum Ausdruck kommt. 

14 Vgl. z. B. die Ausführungen bei Schmidt (1980, 152 - 156), MusgravefMus­
grave/Kullmer (1977, 114 - 135) oder Krause-Junk (1981, 300 ff.). 

15 Die Budgetgerade nach Steuererhebung hat dann die Form: 
WL = w (L - L) -I- q (1 + T) x . 
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Abb.1 

ü 

Es erscheint folgerichtig, die Struktur des Steuersystems so zu wäh­
len, daß diese Mehrbelastung des Konsumenten minimiert wird. Dazu 
genügt allerdings - wie Musgrave/Musgrave/Kullmer (1977, Bd. 3, 132) 
anmerken - die qualitative Feststellung einer Mehrbelastung nicht, 
" ... vielmehr wird ein quantitativer und operationaler Maßstab der 
Last benötigt", um die Vergleichbarkeit von Steueraufkommen und 
Nutzendifferenz zu ermöglichen. In der Literatur wurden verschiedene 
Meßgrößen für die in unserem Fall durch eine proportionale Verbrauch­
steuer bedingte Mehrbelastung vorgeschlagen und diskutiert (vgl. etwa 
Mohring (1971)). Die Verwendung der auf Hicks (1943) zurückgehenden 
und in Beiträgen zur angewandten Wohlfahrtstheorie erläuterten16 

10 Vgl. etwa Bums (1973) oder Hause (1975). 
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äquivalenten Variation ermöglicht die Konstruktion eines für unsere 
Zwecke sinnvollen und zugleich anschaulich interpretierbaren Maß­
stabes17• Zweck dieses Wohlfahrtsmaßes ist es, die z. B. durch eine 
steuerlich bedingte Preisänderung bewirkte Variation an Bedürfnis­
befriedigung in ein meßbares Einkommensäquivalent zu überführen. 
In Anlehnung an Abb.1 bezeichne Kl das vor der steuerlich bedingten 
Preisänderung gewählte Güterbündel. Die äquivalente Variation gibt 
dann denjenigen Einkommensbetrag an, um den das zur Realisierung 
des Güterbündels Kl erforderliche Einkommen zu verändern ist, damit 
der Konsument zu den Preisen der Ausgangssituation einen dem Güter­
bündel K3 äquivalenten Warenkorb konsumieren kann. Wir wollen 
diese Definition an Hand von Abb. 1 verdeutlichen und zugleich for­
malisieren. In der Graphik stellt 0 Al das in Einheiten des Gutes Frei­
zeit ausgedrückte Einkommen18 dar, das zum "Erwerb" der durch Kl 
bestimmten Kombination von Freizeit und Konsumgut bei gegebenem 
Preisverhältnis19 q erforderlich ist. Bei streng konvexem Verlauf der 
Indifferenzkurven ist dieses Einkommen für einen vorgegebenen Preis 
Cl und für ein festes Nutzenniveau Ü eindeutig bestimmt. Wir bezeichnen 
es mit E (q, Ü)20. Der Punkt K3 steht für die Kombination von Freizeit 
und Konsumgut, die der Konsument beim neuen Preisverhältnis 
q (1 + 1") wählen würde. K4 schließlich ist das Güterbündel, das K3 
nutzenmäßig äquivalent ist und das der Konsument bei dem in der 
Ausgangssituation geltenden Preis q erwerben würde, wenn er das Ein-

~ 

kommen 0 Cl zur Verfügung hätte. Dieser Betrag ist durch E (q, U) ein-
deutig festgelegt. Die äquivalente Variation ist damit durch die Strecke 
Cl Al = 0 Al - 0 Cl in Abb. 1 bzw. durch die Differenz 

E (q, U) - E (q, [1) 

17 Entgegen der Behauptung von MusgravejMusgrave/Kullmer (1977, Bd.3, 
120 u. 132) kann die Quantifizierung der ,excess burden' sehr wohl an Hand 
der Indifferenzkurvenanalyse in Abb. 1 erfolgen. Man kann sogar zeigen, daß 
eine eindeutige Beziehung zwischen ihrer traditionellen Darstellung der Kon­
sumentenrente als Fläche unter der (kompensierten) Nachfragekurve und 
über der Preislinie und der äquivalenten (bzw. kompensierenden) Variation 
besteht. Eine einfache, aber recht anschauliche Darstellung findet sich bei 
Boadway (1979, Kapitel 3). 

18 Mit "Einkommen" ist hier nicht das Arbeitseinkommen wL gemeint, son­
dern die mit dem Lohnsatz w bewertete maximal mögliche Arbeitszeit L. Die 
Strecke OA I entspricht also dem Produkt wL. Dieser Einkommensbegriff (und 
nicht das Arbeitseinkommen) ist relevant für die in Abb. 1 verdeutlichte Wahl 
zwischen dem Konsumgut und dem "Konsumgut" Freizeit. 

19 Wir nehmen an, daß der Preis des Numeraire-Gutes gleich Eins gesetzt 
wurde (w = 1). 

20 Der mit der modernen Mikroökonomie vertraute Leser wird bemerken, 
daß es sich hier gerade um die sog. Ausgabenfunktion (,expenditure function') 
handelt; vgl. dazu etwa Varian (1979, 89 ff.). 
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gegeben. Subtrahiert man von Cl Al die dem Steueraufkommen ent­
sprechende ~trecke Bz Al, verbleibt mit Cl Bz eine die Nutzendifferenz 
von 11 und 11 repräsentierende Restgröße, die als Maßstab M für die 
Mehrbelastung interpretiert werden kann. Entsprechend mißt man die 
,excess burden' durch die Differenz von äquivalenter Variation und 
Steueraufkommen T. Es gilt also 

M = E (q, U) - E (q, Ü) - T (r) 

Im allgemeinen (n + l)-Güter-Fall hängen die Einkommen E (.) und 
das Steueraufkommen von den Preisen aller Güter ab, so daß die 
Mehrbelastung durch 

gegeben ist21 • Bei anderen Steuersätzen, z. B. bei ri, 'i, ... , r~" realisiert 
"'" der Konsument ein Nutzenniveau U'~, das in der Regel von U ab-

weichen wird. Die entsprechende Mehrbelastung ist dann durch 

M* = E (w, ql' ... , qm U) - E (w, ql' . .. , qll' U") - T (1:i ' ~2 ... , r :.) 

bestimmt. Werden die Steuersätze so gewählt, daß das Steueraufkom­
men in beiden Situationen übereinstimmt, also T (Tl, 1';2, ... , Tn) 

= T (Ti, 1"2 ' ... ,1':) gilt, unterscheiden sich die nutzenmäßigen Mehr­
belastungen in den beiden Gleichgewichten durch 

LI M = M* - M 

= E (w, qv ... , q", iJ) - E (w, qv •. ·, qn> U*) 

u.nd die Nutzenniveaus durch die Differenz 

LI U = U* - fj . 

Nun dürfte anschaulich klar sein, daß zur Realisierung eines höhe­
ren Niveaus an Bedürfnisbefriedigung bei unveränderten Preisen 
w, q1, ... , qn ein höheres Einkommen E (.) erforderlich ist. Ist also 

U* > U, so gilt auch E (w, ql, ... , qn, U*) > E (w, ql, ... , qll, U), so daß 
L1 U und L1 M unterschiedliche Vorzeichen haben. Eine aufkommens­
neutrale Änderung der Steuersätze, die zu einer Erhöhung des Nutzen­
niveaus führt, hat gleichzeitig eine Verminderung der Mehrbelastung M 
zur Folge. 

Der Finanzpolitiker will nun natürlich wissen, welche Steuersatz­
änderungen allokationspolitisch vorteilhaft sind. Dieser Steuerreform-

21 Mit der Schreibweise T (1:1> '!:l' ... , 'r) ist impliziert, daß das Preis system 
so normiert wurde, daß das Gut Freizeit (bzw. Arbeit) unbesteuert bleibt. 
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problematik wenden wir uns im nächsten Abschnitt zu. Offenbar ist es 
dabei gleichgültig, ob schrittweise ("kleine") Änderungen des Steuer­
systems unter dem Gesichtspunkt der nutzenmäßigen Besserstellung 
des Konsumenten erfolgen oder unter dem Aspekt einer Verminderung 
der Mehrbelastung - vorausgesetzt, diese wird durch die Größe M 
gemessen. Wir haben uns für das zuerst genannte Kriterium ent­
schieden. 

Die entgegengesetzten Vorzeichen von L1 U und L1 M implizieren auch, 
daß ein nutzenmaximales Steuersystem zugleich die Mehrbelastung M 
minimiert. Auch bei der Analyse des optimalen Steuersystems in den 
Abschnitten 3 und 4 dieses Kapitels gehen wir von der Maximierung 
des Nutzens aus. 

Die Auseinandersetzung mit der Diskussion um die Mehrbelastung 
im Sinne von zusätzlichen Nutzeneinbußen hat u. a. die wichtige Er­
kenntnis vermittelt, daß die durch die Besteuerung hervorgerufenen 
Substitutionseffekte konstitutiver Bestimmungsgrund für die Optimali­
tät eines Steuersystems darstellen, wenn die Erhebung von Lump-sum­
Steuern ausgeschlossen ist. Wir werden sehen, in welcher Weise aus 
diesen Substitutionseffekten steuerpolitische Empfehlungen abgeleitet 
werden können. 

Zum Schluß dieses Abschnitts sei darauf hingewiesen, daß die Äqui­
valenz von Nutzenmaximierung und Minimierung der ,excess burden' 
nur für den speziellen Fall gezeigt wurde, daß die Mehrbelastung durch 
die Meßgröße M quantifiziert wird, die unter Verwendung der äquiva­
lenten Variation konstruiert wurde. 

Würde man, wie z. B. DiamondlMcFadden (1974), die Mehrbelastung 
unter Hinzuziehung der kompensierenden Variation messen, kann ein 
nutzenerhöhendes Steuerprogramm zu einer Erhöhung der Mehrbela­
stung führen. Den graphischen und formalen Beweis für diese Behaup­
tung liefert Kay (1980), dessen Ausführungen wir nicht wiederholen 
wollen (vgl. auch PaznerlSadka (1980)). 

3.2 Effiziente Steuerrejormprogramme: 

Der Weg zum optimalen Steuersystem 

Die grundlegende Fragestellung dieses Abschnitts wurde schon oben 
skizziert: Welche "kleinen" Struktur änderungen des Steuersystems sind 
effizient in dem Sinne, daß sie zu einer nutzenmäßigen Besserstellung 
des repräsentativen Konsumenten beitragen? Aus Vereinfachungsgrün­
den reduzieren wir die im zweiten Kapitel angegebenen Modellgrund­
lagen so weit, daß das zu analysierende Problem gerade noch auf sinn-
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volle Art untersucht werden kann. So sollen neben dem Faktor Arbeit 
nur zwei (variable) Konsumgüter existieren, die Güter 1 und 2. Nach 
Abschnitt 6 des vorigen Kapitels können die Steuersätze ohne Ein­
schränkung der Allgemeinheit normiert werden, wobei entweder das 
Lohneinkommen oder eines der Konsumgüter unbesteuert bleibt. Im 
folgenden bleibe Gut 1 unbesteuert, so daß als steuerpolitische Instru­
mente die Sätze T w, T2 und der Abzugsbetrag G zur Verfügung stehen. 
Die von uns analysierten Problemstellungen lauten dann: Welche Be­
deutung kommt einem Frei- bzw. Abzugsbetrag in einem effizienz­
orientierten System von Einkommen- und Verbrauchsteuern zu? Kann 
der Übergang von einer einheitlichen Verbrauchsteuer zu differenzie­
renden Verbrauchsteuersätzen zu einer besseren Bedürfnisbefriedigung 
führen?22 Nach welchen Kriterien sollten Änderungen der Steuersystem­
struktur erfolgen? 

Der Übersichtlichkeit halber geben wir die relevanten Ausgangs­
gleichungen unseres vereinfachten Grundmodells noch einmal an. Die 
Nachfrageseite der Volkswirtschaft wird durch die Funktionen 

(4') 

(5') 

Xi = Xi (T2, 't'w' G)23 

L = L ('t'2, 't'w' G) 

beschrieben, die Angebotsseite durch die Beziehung 

(8') 

i = 1,2 

Zu berücksichtigen sind schließlich die Marktgleichgewichtsbedingun­
gen 

(11') i = 1,2. 

Setzt man (11') in (8') ein, so kann statt der entsprechend modifizierten 
Gewinngleichung ebensogut von der Budgetbeschränkung des Staates 

(12') 

ausgegangen werden (vgl. Abschnitt 5 oben). Für unsere Zwecke erweist 
sich (12') als geeigneter, da die steuerpolitischen Parameter explizit in 
diese Gleichung eingehen. Beachtet man die durch (4'), (5') gegebenen 
funktionalen Beziehungen in (12'), läßt sich unsere Modellökonomie 
zusammengefaßt durch die Beziehung 

(15) 

darstellen. 

22 Eine einheitliche Verbrauchsteuer würde mit der hier vorgenommenen 
Normierung bei Tw > 0, T2 = 0 vorliegen, differenzierende Verbrauchsteuern 
bei Tw > O. 't'2' > o. Vgl. dazu unsere Ausführungen unter 2.6. 

23 Die konstanten Größen Pi = Qi. Q2' W, z* werden zur Vereinfachung nicht 
mehr als Argumente der jeweiligen Funktionen aufgeführt. 

3 Schriften d. Vereins f. Socialpol!til~ 128 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



34 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

Änderungen der finanzpolitischen Instrumentvariablen müssen stets 
so erfolgen, daß ein neues Systemgleichgewicht bei Vollbeschäftigung 
erreicht wird. Äquivalent damit ist die Forderung, daß auch im neuen 
Systemzustand die Gleichung (15) erfüllt ist. Für "kleine" Änderungen 
d iw, d i2, dG muß also gelten24 

(16) 

Die Koeffizienten von d i2, d iw und dG geben die partielle Reaktion 
des Steueraufkommens auf Änderungen der entsprechenden Parameter 
an. Wir nehmen an, daß eine Steuersatzerhöhung zu einer Zunahme 
des Steueraufkommens führt, daß also gilt26 

(17a) 

(17b) 

o T/o.2 > 0, 0 T/o T10 > 0 

o T/o G < 0 • 

Wie schon erläutert, wird der finanzpolitische Entscheidungsträger 
aus den zulässigen, d. h. die Gleichung (16) erfüllenden Parameter­
änderungen nur solche auswählen, die eine verbesserte Bedürfnis­
befriedigung garantieren. Entscheidungskriterium des Finanzpolitikers 
ist also die Änderung des Nutzenniveaus des repräsentativen Konsu­
menten. 

Verwendet man bequemerweise die indirekte Nutzenfunktion (6), 
werden nur diejenigen (d 7:10, d 7:2, dG)-Kombinationen Berücksichtigung 
finden, die die Ungleichung26 

24 Dabei berücksichtigen wir P2 = q2 (1 + T2) und differenzieren partiell 
nach i2. 

25 Damit ist der von Corlett/Hague (1953/54, 21) als "crazy" bezeichnete Fall 
ausgeschlossen. Die Annahme (17a) dürfte dann erfüllt sein, wenn die Steuer­
sätze nicht allzu hoch sind. 
Mit der Ungleichung (17b) wird unterstellt, daß das Steueraufkommen sinkt, 
wenn der Freibetrag erhöht wird. Dies gilt ganz sicher dann, wenn kein Gut 
inferior ist. Differenziert man nämlich die Budgetgleichung des Haushalts 
partiell nach G, erhält man 

( 0 T) 0 x2 0 L (0 Xl 0 x2 0 L ) 
-0 G- = f2 q2 0 G + Tw W 0 G - 1 = - ql 0 G + q2 0 G - W 0 G • 

Die rechte Seite ist aber unter der genannten Voraussetzung kleiner als Null. 
Zu den Annahmen (17a) und (17b) sowie ihrer ökonomischen Begründung vgl. 
auch Green (1975, 359/360). 

26 In (18) wurden die Gleichungen (7) berücksichtigt. 
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(18) 
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dV 
dU==-;.-

== dG - q2~dT2 - wLdTw 

>0 

35 

erfüllen. Die Division durch den Grenznutzen des Einkommens, ;., hat 
die Nutzengröße dV in eine monetäre Größe überführt27 : Die durch die 
erste Zeile von (18) definierte Variable dU kann - marginal betrachtet 
- als Einkommensäquivalent der Nutzenänderung interpretiert wer­
den. 

Aus den Beziehungen (16) und (18) können die zulässigen und gleich­
zeitig wohlfahrtserhöhenden Steuerprogramme ermittelt werden. Ge­
sucht sind Kriterien qualitativer Art, die eine Entscheidung darüber 
erlauben, welche Steuersätze zu senken und welche zu erhöhen sind. 
Allerdings handelt es sich hierbei bereits um finanzpolitisch höchst 
bedeutsame Informationen, wie sich bei der Diskussion einiger exem­
plarisch zu verstehender Steuerreformprogramme zeigen wird. 

Steuerreformprogramm 1: Proportionale Senkung aller Steuersätze 
und Kompensation des Steuerausfalls durch Verringerung des Frei­
betrags einer linearen Einkommensteuer (bzw. der Pro-Kopf-Transfer­
ausgaben). 

Zur Überprüfung der Frage, ob diese Änderung des Steuersystems 
zu einem Effizienzgewinn führt, eliminieren wir dG aus (18), so daß das 
Vorzeichen von dU nur noch von den Änderungen der Steuersätze ab­
hängt. Werden diese so gewählt, daß dU> 0 ist, kann aus Gleichung (16) 
die zur Realisierung des Güterziels erforderliche Variation von dG er­
mittelt werden. 

Bei einer Senkung von <w und <2 um einen Faktor (X (0 < (X< 1), d. h. 
für 

erhält man aus der im Anhang I/D abgeleiteten Gleichung I/4 die Bezie­
hung 

Die Terme S22, S2L, SLL sind dabei die Substitutionseffekte der 
Slutsky-Gleichung. Die Abhängigkeit des Wohlfahrtskonditionals dU 
von diesen Substitutionseffekten leuchtet nach den Ausführungen des 
vorigen Abschnitts unmittelbar ein: Die durch die Besteuerung von 

27 dU hat nämlich die Dimension Nutzeneinheiten/(Nutzeneinheiten/Geld­
einheiten) = Geldeinheiten. 

3' 
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Einkommen und Verbrauch bewirkte Mehrbelastung bzw. Änderung 
der Mehrbelastung ist ausschließlich auf die induzierten Substitutions­
prozesse zurückzuführen. 

Im Anhang I1E zeigen wir, daß der Klammerausdruck in (19) unter 
den getroffenen Annahmen eindeutig negativ ist, so daß dU > 0 folgt. 
Damit gilt die folgende Steuerreformempfehlung: 

Senkt man alle Steuersätze proportional und reduziert den staat­
lichen Pro-Kopf-Transfer (bzw. den Freibetrag einer linearen Ein­
kommensteuer) derart, daß das staatliche Güterziel weiterhin reali­
siert werden kann, so ergibt sich ein Effizienzgewinn. 

Die folgende überlegung verdeutlicht den ökonomischen Hintergrund 
dieser Empfehlung: Die Senkung des Freibetrags verursacht einen 
negativen, die proportionale Reduktion der Steuersätze einen positiven 
Einkommenseffekt. Betragsmäßig sind diese Effekte gleich groß, da die 
Substitution annahmegemäß aufkommensneutral erfolgt. Mit der glei­
chen relativen Senkung aller Steuersätze ist aber darüber hinaus ein 
Rückgang der durch die Besteuerung bewirkten Substitutionsprozesse, 
und das bedeutet: eine Verringerung der ,excess burden', verbunden. 

Vom Effizienzstandpunkt aus ist also nicht nur ein Verzicht auf Frei­
oder Abzugsbeträge empfehlenswert; vielmehr sollten negative Abzugs­
beträge zugelassen werden, die dann so lange zu erhöhen wären, bis sie 
den gesamten Ausgabenbedarf decken. 

Da ein negativer Freibetrag als Lump-sum-Steuer interpretiert wer­
den kann, ist damit noch einmal die allokative überlegenheit von 
Lump-sum-Steuern über Einkommen- und Verbrauchsteuern gezeigt. 
Zwei Aspekte erscheinen uns in diesem Zusammenhang von Bedeutung. 

Erstens: Nahezu alle existierenden Einkommensteuersysteme ent­
halten in irgend einer Form eine Art Freibetrag und damit ein Lump­
sum-Transferelement. Nicht einzusehen ist dann aber, warum nicht 
auch ein negativer Freibetrag, d. h. eine Lump-sum-Steuerkomponente, 
unter Verwaltungs- und Veranlagungsgesichtspunkten praktikabel sein 
sollte. Vom Standpunkt der ökonomischen Effizienz wäre diese Maß­
nahme jedenfalls zu begrüßen. Mögliche Einwände könnten in erster 
Linie verteilungspolitisch motiviert sein. Ob und inwieweit solche Be­
denken stichhaltig sind, werden wir im vierten Kapitel dieses Teils 
untersuchen. 

Zweitens: Wir wissen, daß es effizienter ist, ein gegebenes Staatsaus­
gabenprogramm durch Lump-sum-Steuern durchzusetzen als durch Ein­
kommen- oder Verbrauchsteuern. Und die obige Steuerreformempfeh­
lung gibt uns einen Weg an, wie durch schrittweise Reduktion nicht-
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effizienzneutraler Steuern bei kompensatorischer Veränderung des 
Freibetrags eine immer effizientere Form der Besteuerung realisiert 
werden kann. Bemerkenswert ist aber, daß der schrittweise Ersatz von 
Steuern auf das Einkommen und/oder den Verbrauch durch eine effi­
zienzneutrale Finanzierungsform keineswegs immer, d. h. für beliebige 
Steuersatzänderungen d Tu;, d T2, zu einer Wohlfahrtserhöhung führt. Es 
sind durchaus Kombinationen der Variablenwerte auf der rechten Seite 
von (I - 4) denkbar, die trotz Steuersatzsenkungen zu einem dU< 0 
führen. Natürlich existieren andere Steuerreformwege als der im 
Theorem angegebene. Wir verzichten an dieser Stelle auf die Ablei­
tung und Begründung weiterer Theoreme, die auf der Annahme 
variabler Freibeträge beruhen. 

Steuerreformprogramm 2: Ergänzung einer Einkommensteuer durch 
eine spezielle Verbrauchsteuer. 

Zur Analyse unseres zweiten Steuerreformprogramms nehmen wir 
an, daß der finanzpolitische Entscheidungsträger den Freibetrag auf 
effiziente Weise vollständig abgebaut hat (G = 0) und daß die Realisie­
rung eines negativen Frei- oder Abzugsbetrags ausgeschlossen ist28• In 
den Beziehungen (16) und (18) ist also jeweils von dG = 0 auszugehen. 
Unterstellt wird außerdem, daß im Ausgangsgleichgewicht nur eine 
proportionale Einkommensteuer erhoben wird. Zu prüfen ist dann, ob 
und ggf. unter welchen Bedingungen eine Besteuerung des Gutes 2 in 
Verbindung mit einer zur Wahrung des Systemgleichgewichts vorzu­
nehmenden Änderung des Einkommensteuersatzes zu einer Wohlfahrts­
verbesserung führt. Wie im Abschnitt 6 des vorigen Kapitels gezeigt, 
ist eine proportionale Einkommensteuer ökonomisch einer einheitlichen 
Verbrauchsbesteuerung äquivalent. Der erwähnten Problemstellung 
entspricht dann die Frage, ob durch Übergang zu einem System diffe­
renzierender Verbrauchsteuersätze eine Effizienzsteigerung möglich ist. 

Formal lassen sich Annahmen und Problemstellung folgendermaßen 
konkretisieren: 

In der Anfangssituation gelte Tw =l= 0, T2 = O. Zu prüfen ist, ob bzw. 
unter welchen Bedingungen 

dU -->0 
d7:2 

ist, wobei die erforderliche Variation des Einkommensteuersatzes, d Tw, 

durch die (modifizierte) Gleichung (16) bestimmt ist. 

28 Ohne die zuletzt genannte Annahme wäre eine weitere Problemanalyse 
überflüssig, da die Lösung bekannt wäre: Alle Ausgaben wären über negative 
Freibeträge zu decken. 
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Im Anhang I/F zeigen wir, daß unter den genannten Voraussetzungen 
gi1t29 

(20) 
dU 

-d-- > 0 genau dann, wenn olL> (J.2L • 
1'2 

Dabei ist OiL (i = 1,2) als einkommenskompensierte Elastizität der 
Nachfrage nach Gut i in bezug auf den Konsumentenpreis des Faktors 
Arbeit definiert. Bei OiL> «) 0 wäre dann Gut i substitutiv (komple­
mentär) zur Freizeit. 

Ausgehend von einem Gleichgewicht, in dem nur das Arbeitsein­
kommen besteuert wird, führt eine Besteuerung des Gutes 2 bei gleich­
zeitiger Senkung des Einkommensteuersatzes dann zu einer Wohlfahrts­
erhöhung, wenn die kompensierte Lohnelastizität des unbesteuerten 
Gutes größer ist als die des zu besteuernden Gutes. 

Diese Schlußfolgerung ist der Aussage äquivalent, daß bei ungleichen 
kompensierten Nachfrageelastizitäten in bezug auf den Lohnsatz ein 
Verbrauchsteuersystem mit differenzierenden Steuersätzen - also 
1'1 =1= T2 - einem System mit einheitlichem Verbrauchssteuersatz über­
legen ist. 

Die Beziehung (20) gibt darüber hinaus an, nach welchen Kriterien 
und in welche Richtung eine Reform der Verbrauchsteuern erfolgen 
sollte. 

Wir formulieren die entsprechende Empfehlung gleich für den Mehr-
Güter-Fall: 

Bei einer allgemeinen Verbrauchsteuer (= proportionale Einkom­
mensteuer) im Ausgangsgleichgewicht gilt: Eine das Systemgleich­
gewicht bei Vollbeschäftigung wahrende und damit das Steuerauf­
kommen bei fixem staatlichem Güterziel nicht verändernde Varia­
tion der Verbrauchsteuersätze führt dann zu einem Effizienz­
gewinn, wenn die Konsumgüter, deren Steuersätze (bzw. Steuer­
beträge) gesenkt werden, eine größere einkommenskompensierte 
Lohnelastizität der Nachfrage haben als diejenigen Konsumgüter, 
deren Steuersätze (bzw. Steuerbeträge) erhöht werden. 

Die Gültigkeit dieses Theorems kann man sich ohne den formalen 
Beweis des Anhangs I/F allein durch ökonomische überlegungen klar­
machen. Dazu schreiben wir die Budgetgleichung des Haushalts so um, 
daß sie statt des Faktors Arbeit die Variable Freizeit30 (L - L) ent­
hält: 

29 In Rose/Wenzel/Wiegard (1981) leiten wir die Äquivalenzbeziehung (20) 
aus einem Modell ab, in dem das Preissystem so normiert wurde, daß alle 
Konsumgüter, nicht aber der Faktor Arbeit besteuert wird. 
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Pi Xi + P2 Xi) + w (L - L) = wL . 

Unter Effizienzgesichtspunkten wäre offensichtlich eine Besteuerung 
von wL "ideal", da diese Besteuerungsform einer Lump-sum-Steuer 
entsprechen würde. Äquivalent damit ist aber eine Besteuerung aller 
Güter (unter Einbeziehung der Freizeit) mit einheitlichem Satz. Nun 
ist annahmegemäß eine Besteuerung der Freizeit ausgeschlossen. Der 
gewünschte Effekt kann allerdings auf indirektem Wege erreicht wer­
den, wenn statt der Freizeit die zu ihr komplementären Güter beson­
ders stark besteuert werden. Und genau das ist der Inhalt der letzten 
Steuerreformempfehlung. 

Bei aiL> O2L kann man sagen, daß Gut 2 zur Freizeit in einem stär­
keren Komplementaritätsverhältnis steht als das Gut 1. Gut 2 ist mit 
einem höheren Satz zu besteuern als Gut 1, weil man auf diese Weise 
der "idealen" Besteuerungsform näherkommt. 

Die praktische Anwendung des Theorems erfordert (bei Erweiterung 
auf eine realistischere Zahl von Gütern oder Gütergruppen) die Kennt­
nis der kompensierten Elastizitäten aiL für alle Güter i. Tatsächlich 
scheinen aber gerade diese Elastizitäten in empirischen Untersuchungen 
vernachlässigt zu werden. Neben den aus (20) abgeleiteten qualitativen 
Erkenntnissen besteht die Bedeutung dieser Beziehung darin, den empi­
rischen Informationsbedarf zu konkretisieren, der für eine sinnvolle 
quantitative Finanzpolitik in diesem Problembereich erforderlich ist. 

Würde der Finanzpolitiker über die Kenntnis bestimmter Eigen­
schaften von Nutzen- oder Nachfragefunktionen verfügen, könnte der 
erforderliche Bedarf an Informationen in vielen Fällen drastisch re­
duziert werden. Wir wollen dies an zwei Beispielen verdeutlichen. 

So sei als erstes angenommen, daß die Präferenzordnung des reprä­
sentativen Konsumenten additiv ist. Bezogen auf die Nutzenfunktion (1) 
heißt das, daß es eine monotone Transformation derart gibt, daß der 
Grenznutzen eines Gutes unabhängig von allen anderen Gütern ist. 

In der Literatur wird nun gezeigt, daß die Annahme einer additiven 
Präferenzordnung die Eigenschaft 

(21) aiL = <I> ~L CL ci mit <I> < 0, i = 1,2 

impliziert31 • Dabei bezeichnen EL die Angebotselastizität des Faktors 
Arbeit in bezug auf das Nicht-Arbeitseinkommen, Ei die Einkommens­
elastizität der Nachfrage nach Gut i und OtL den Anteil des Lohnein-

30 Wie oben, ist L auch hier die maximal zur Verfügung stehende Arbeits­
zeit. 

31 Vgl. z. B. Deaton/Muellbauer (1980, 138) oder Phlips (1974, 63). 
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kommens an den gesamten Ausgaben. Es läßt sich zeigen, daß bei addi­
tiven Nutzenfunktionen BL < 0 und Bi> 0 (i = 1, 2) gilt32• Wir verzich­
ten hier auf die Wiedergabe des allgemeinen Beweises von Gleichung 
(21), verdeutlichen ihre Gültigkeit aber im Anhang I/G an Hand eines 
Beispiels. 

Unter Berücksichtigung von (21) wird die Äquivalenzbeziehung (20) 
wegen tPlY.L BL > 0 zu 

(22) 
dU 
-d > 0 genau dann, wenn (El - E2) > 0 . 

Tl! 

Die Analyse des Steuerreformprogramms 2 führt dann zu folgender 
Empfehlung: 

Bei einer allgemeinen Verbrauchsteuer (= proportionale Einkom­
mensteuer) im Ausgangsgleichgewicht und bei additiver Nutzen­
funktion gilt: 

Eine das Systemgleichgewicht bei Vollbeschäftigung wahrende Va­
riation der Verbrauchsteuersätze führt dann zu einem Effizienz­
gewinn, wenn die Konsumgüter, deren Steuersätze gesenkt werden, 
eine größere Einkommenselastizität der Nachfrage besitzen als die­
jenigen Konsumgüter, deren Steuersätze erhöht werden. 

Offensichtlich ist es unter den getroffenen Annahmen vom Stand­
punkt der ökonomischen Effizienz empfehlenswert, Güter mit einer 
niedrigen Einkommenselastizität der Nachfrage - also insbesondere 
lebensnotwendige Güter - höher zu besteuern als Güter mit einer 
hohen Einkommenselastizität der Nachfrage - also vor allem sog. Lu­
xusgüter33• Da gerade bei Beziehern kleinerer Einkommen der Anteil 
von Konsumausgaben für lebensnotwendige Güter besonders hoch ist, 
würde es nicht überraschen, wenn gegen die obige Empfehlung ver­
teilungspolitische Bedenken angemeldet werden. Mit diesem Argument 
setzen wir uns im vierten Kapitel auseinander, wenn also neben dem 
Effizienz- auch das Distributionsziel berücksichtigt wird. Da Einkom­
menselastizitäten ökonometrisch ziemlich einfach zu ermitteln sind, 
dürfte jedenfalls klar geworden sein, wie sehr die Annahme der Addi­
tivität den empirischen Informationsbedarf reduziert. Dabei ist diese 
Annahme bei der ökonometrischen Ermittlung von Nachfragesystemen 

32 Vgl. Deaton/Muellbauer (1980,139). 
33 Man beachte, daß bei additiven Nutzenfunktionen Güter mit einer nied­

rigeren Einkommenselastizität (lebensnotwendige Güter) eine höhere Frei­
zeit-Komplementarität aufweisen als Güter mit hoher Einkommenselastizität 
(Luxusgüter). Dies deutet schon darauf hin, daß die Zugrundelegung additiver 
Nutzenfunktionen in empirischen Analysen problematisch ist. 
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Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 41 

durchaus üblich, da dort oft Nutzenfunktionen vom Stone-Geary-Typ 
vorausgesetzt werden, die in ihrer einfachsten Form durch 

(23) 

(24) 

U (Xl' X2' z*, L) = <Xl log (Xl - "1) + <X,21og (x2 - "2) 

+ <X3 log (z" - "3) + <X4 log (L - L) 

mit <Xl' ••• , <X4> 0; ~ <Xi = 1; "1, )'2' >'3 > 0 , 

dargestellt werden. Die Yt, Y2, Y3 können dabei als Minimalkonsumstan­
dards für die jeweiligen Güter interpretiert werden34• 

Steuerrejormprogramm 3: Senkung (Erhöhung) des Einkommen­
steuersatzes bei gleichzeitiger Erhöhung (Senkung) des Satzes einer spe­
ziellen Verbrauchsteuer. 

Wir wollen die Bedeutung vereinfachender Annahmen für den Aus­
sagegehalt unseres Steuerreformmodells noch an einem anderen Bei­
spiel demonstrieren. So sei unterstellt, daß die Kreuzpreiseffekte für 
die besteuerten Güter gleich Null sind; es gelte also 

(25) 
(3 X, 
--" = 0 und a Tw 

Für dG = 0 reduziert sich die Systemgleichung (16) auf 

Definiert man 

kann (26) umgeformt werden zu 

Aufgelöst nach q2 X2 dT2 und eingesetzt in das Wohlfahrtskriterium (18), 
folgt schließlich 

(26) 

Wegen35 1 + e2<2> 0 ergibt sich die folgende Steuerreformempfeh­
lung: 

34 Zur Stone-Geary-Nutzenfunktion vgl. etwa DeatonjMuellbauer (1980, 64), 
Phlips (1974) oder Gamalatsos (1974). 

ClT 
85 Es gilt nämlich 1 + c2<2 = (q2 X2) -1 ---;;,- > 0 nach (17a). 

o T'2 
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Der Einkommensteuersatz ist unter der Voraussetzung, daß die 
Kreuzpreiseffekte der besteuerten Güter verschwinden, dann zu 
senken (erhöhen), wenn die Nachfrageelastizität des Konsumgutes in 
bezug auf den Verbrauchsteuersatz größer (kleiner) ist als die An­
gebotselastizität des Faktors Arbeit in bezug auf den Lohnsteuersatz. 

Man beachte, daß der empirische Informationsbedarf für diesen 
s1.euerpolitischen Grundsatz nicht besonders groß ist und dem quan­
titativen Finanzpolitiker eigentlich verfügbar sein müßte. 

Wir verzichten an dieser Stelle auf die Ableitung und Interpretation 
weiterer Theoreme, da die grundsätzliche Argumentationsrichtung klar­
geworden sein dürfte und unser einfaches Modell sowieso nur als Ein­
führung in die Probleme einer effizienzorientierten Steuerreform ge­
dacht ist. 

3.3 Das optimale Steuersystem als Endpunkt eines effizienten 
Steuerreformprozesses 

Es bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung, daß Informationen über 
ein optimales Steuersystem auch dann finanzpolitisch bedeutsam und 
erforderlich sind, wenn eine Theorie für eine schrittweise Steuerreform 
verfügbar ist. Bei Kenntnis der Eigenschaften eines optimalen Systems 
von Einkommen- und Verbrauchsteuern36 kann prinzipiell nachgeprüft 
werden, ob der aktuelle Ist-Zustand den charakteristischen Merkmalen 
eines optimalen Steuersystems entspricht. 

In diesem Abschnitt wollen wir zeigen, daß und wie die aus der Li­
teratur bekannten Optimal bedingungen aus dem zuvor entwickelten 
Reformansatz abgeleitet werden können. 

Wie in jedem Systemgleichgewicht, darf eine marginale Steuer­
systemänderung d T w =f= 0, d T2 =f= 0 auch in dem unter unseren Bedingun­
gen günstigstenfalls erreichbaren Second-best-Optimum zu keiner Än­
derung des Steueraufkommens führen. Unter Bezugnahme auf Glei­
chung (16) muß also auch in der Optimal situation die Konstellation 

i3T i3T 
-'"1- dTw + -'"I- dT2 = 0 
o Tw 0 T2 

(27) 

gegeben sein. 

Bildlich gesehen handelt es sich hierbei um eine Gerade, die mit der 
Steigung - (d T/d Tw)/(8 T/d T2) durch den Ursprung eines dTw-d7:2-
Koordinatensystems verläuft. Diese Gerade ist also der geometrische 

36 Aus den oben genannten Gründen wird auch in diesem Abschnitt von 
der Existenz eines (positiven oder negativen) Freibetrags abgesehen. 
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Menge 
der 
zulässigen 
Steuerreform­
programme 

l\bb.2 

a: zulässiges und wohlfahrts­
minderndes Steuerreform­
programm 

b: zulässiges und wohlfahrts­
erhöhendes Steuerreform­
programm 

f(dT 2 ,dTw'V : 
Menge der wohlfahrtsneutralen 
Steuerreformprogramme 

Ort der das Systemgleichgewicht wahrenden und damit zulässigen 
Steuerreformprogramme {dTw, dT2}. Man kann nun offensichtlich die 
Menge dieser Steuersatzkombination auch durch 

(28) .u=l=O 

beschreiben (vgl. Abb. 2). 

In einem Second-best-Optimum darf jedoch ein nach (28) zulässiges 
Steuerreformprogramm zu keiner Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen 
Wohlfahrt, d. h. in unserem Problemkontext von U oder V, führen. 
Wenn also das durch {Tw, T2} aktuell gegebene Steuersystem optimal 
ist, gibt es kein marginales Steuerreformprogramm d Tw =1= 0, d T2 =1= 0, 
das (28) und gleichzeitig die Ungleichung 

(29) 
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44 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

löst. Der Ausgangszustand repräsentiert somit kein Second-best-Opti­
mum, wenn es auch nur ein Steuerreformprogramm gibt, das zu einem 
Punkt im d Tw-d T'2-Koordinatensystem führt, der unterhalb der mit 
der Steigung - WL/Q2 X2 durch den Ursprung verlaufenden Geraden 

(30) 

und gleichzeitig auf f (d Tw, d T2)r = 0 liegt. 

Offensichtlich gibt es dann, und nur dann, keine Lösung von (29) und 
(30), wenn die Geraden f Ch, = 0 und f (.ll' = 0 die gleiche Steigung ha­
ben. In diesem Fall muß aber 

bzw. ausführlich 

(31) 

Die Gleichungen stimmen aber mit den Bedingungen erster Ordnung 
für ein Maximum des gesellschaftlichen Optimierungsproblems 

Maximiere V (Tw' T2) 

unter der Nebenbedingung 

T - T2 q2 x2 ('lw, 'li) - 'lw wL (lw, 'l:z) = 0 

überein, wenn fJ- als Lagrange-Multiplikator des entsprechenden La­
grange-Ansatzes gewährt wird: 

(32) 2 (lw, 'l2) = V ('lw, 'l2) + fl (r - 'l2 q2 X2 (lw, 'l2) - 'lw wL ('lW' 'l2)] 

Aus (32) sieht man im übrigen, daß der Faktor ft in Gleichung (32) 
wegen 

dV<' 
(33) dT- = lt 

als (sozialer) Grenznutzen des Steueraufkommens interpretiert werden 
kann38• 

37 In (31) bezeichnen T w• 'l2 die jeweiligen Steuersätze im Optimum. 
38 Zur Interpretation der Lagrange-Multiplikatoren vgl. etwa Panik (1976, 

205 ff.) oder Dixit (1976). - In (33) ist V" das maximal erreichbare Nutzen­
niveau. Es leuchtet ein, daß von fl < 0 auszugehen ist. 
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Es ist sinnvoll, die optimalen Steuersätze durch die die ,excess 
burden' verursachenden Substitutionseffekte auszudrücken. Berück­
sichtigt man zu diesem Zweck in (31) die im Anhang I/D angegebenen 
Beziehungen (1-2) und (1-3), erhält man nach Umformung die Glei­
chungen 

(34) 
T2 q2 S22 + Tw WSL2 = - (1 - e) X2 , 

Cl X2 Cl L A 
wobei e = T2 q2 -~- + Tw W ----;;--G - - gesetzt wurde. 

Ci G Ci "" 

Eliminiert man (1 - e) aus (34), erhält man mit 

und der staatlichen Budgetbeschränkung 

zwei Gleichungen in den beiden Unbekannten T2 und Tw 39. 

Bei Kenntnis der normalen und der kompensierten Nachfragefunk­
tionen könnten die optimalen Steuersätze numerisch ermittelt werden. 

Obgleich intuitiv klar, beweisen wir für spätere Zwecke, daß keine 
Steuern zu erheben sind, wenn z* = 0 ist. Dazu eliminieren wir T2 aus 
den obigen Gleichungen und erhalten nach einer Umformung 

0= Tw [X~SLl, + X2 L (SL2 - Sn) - L2 SZ02] • 

Die quadratische Form in der eckigen Klammer ist aber negativ de­
finit (vgl. auch die Ausführungen im Anhang I/E), so daß Tw gleich Null 
sein muß. Aus der staatlichen Finanzierungsbeschränkung folgt dann 
T2 = O. 

Die Gleichungen (34) entsprechen den in der Literatur üblicherweise 
abgeleiteten Optimalbedingungen, wenn man beachtet, daß bei uns das 
Konsumgut 1 unbesteuert bleibt, während ansonsten durchweg von 
einer expliziten Besteuerung des Arbeitseinkommens abgesehen wird. 
Wir haben im vorigen Kapitel schon auf die vollständige ökonomische 
Äquivalenz beider Ansätze hingewiesen, die sich lediglich durch die 
Normierung des Preissystems unterscheiden. Im Anhang I/H zeigen wir 
formal, daß man aus (34) durch einfache Umnormierung der Steuersätze 
die aus vielen Literaturbeiträgen40 bekannten Bedingungen 

39 Zu beachten ist dabei, daß die nachgefragten Mengen ~ und L sowie die 
Substitutionsterme bei gegebenen Produzentenpreisen nur von den Steuer­
sätzen T2 und Tw abhängen. 
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(35) 

Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

Tl ql 8 11 + T2 q282l = - (1 - 8) xl 

Tl ql 8 12 + T2 q2 822 = - (1 - 8) x2 

erhalten kann. 

Im allgemeinen n-Güter-Fall gilt entsprechend 

(36) 
n 
2: Ti qi 8 ik = - (1 - 8) xk 

i =1 
k = 1, ... , n . 

Wie dargelegt, erhält man diese Bedingungen entweder als Endpunkt 
eines Steuerreformprozesses oder aus einem dem gesellschaftlichen Op­
timierungsproblem entsprechenden Lagrange-Ansatz 

n 
(37) ~. (Tl' ... , Tn) = V (Tl' ... , Tn) + f.l [qz z* - 2: Ti qi Xi (Tl, .•• , Tn)l 

\=1 

Exkurs: Marginale ,excess burden' optimaler Verbrauchsteuern 

Bevor wir aus (36) einige charakteristische Merkmale des optimalen 
Steuersystems herausarbeiten, soll der Proportionalitätsfaktor (1 - 8) 
näher untersucht werden. Wir werden zeigen, daß - (1 - 8) gerade als 
eine Art marginaler ,excess burden' interpretiert werden kann, die ent­
steht, wenn eine Einheit (zusätzliches) Steueraufkommen durch op­
timale Verbrauchsteuern statt durch Lump-sum-Steuern erhoben wird. 

Wir beweisen zuerst, daß (1 - 8) positiv ist. Dazu multipliziert man 
die k-te Gleichung von (36) auf beiden Seiten mit lk qk und summiert 
anschließend über alle k = 1, ... , n: 

n n n 
2: ,2: Ti qi 8 ik Tk qk = - (1 - 8) 2: Tk qk Xk 
hl ,~ ~l 

(38) 

= - (1 - 8) qz z~ . 

Die quadratische Form auf der linken Seite dieser Gleichung ist unter 
unseren Annahmen negativ definit, so daß unsere erste Behauptung 

(1 - 8) > 0 
folgt. 

Wir unterstellen jetzt als letztes Steuerreformprogramm, daß der 
Fiskus die Möglichkeit hat, eine Einheit des Verbrauchsteueraufkom­
mens durch eine Lump·sum-Steuer zu ersetzen. Die Erhebung einer 
Lump-sum-Steuer kann in unserem Modell durch eine Senkung des 
Frei- bzw. Abzugsbetrages G ausgedrückt werden. Dazu ist G explizit 
in Optimierungsansatz (37) zu berücksichtigen: 

40 Vgl. z. B. 8andmo (1976, 42) (dt. übersetzung in Rose/WenzeZ!Wiegard 
(1981 Kapitel 4» oder Pollak (1980, 203). 
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(39) 2 ('1' ... , 'n' G) = V ('1' ... , 'n' G) + 1/ [q, z* 

n 
- ~ 'i qi xi ('1' ... , T", G) + G] 

i~l 

Differenziert man nach G, folgt unter Berücksichtigung von (7) 

(40) 

( 
~ n 8 x· ) 

=ft ....::.. + 1- ~ r·q·--' 
/-t '~l ' I 8 G 

= fA. (1 - (9) 

<0 

wegen (1 - (9) > 0 und !-l < 0 (vgl. Fn. auf S. 44). 

47 

Die Veränderung des Wertes der Zielfunktion ß bei Variation aller 
steuerpolitischer Parameter ist gegeben durch 

(41) 
n 82 8B 

dE=.~ ~d'i+~G dG 
,~l 0" 0 

8G 
= alfiG, 

wenn die Verbrauchsteuersätze optimal gewählt werden41 • 

Da wir von einem gegebenen Steueraufkommen ausgehen, gilt außer­
dem 

(42) dE = dV . 

Aus (40) bis (42) folgt demnach 

(43) dV = fA. (1 - (9) dG . 

Offensichtlich gibt fA. (1 - (9) gerade die Zunahme an Bedürfnisbefrie­
digung an, die aus der Erhöhung einer Lump-sum-Steuer um dG « 0) 
als Ersatz für die optimalen Verbrauchsteuern resultiert. Durch Divi­
sion durch fA. = dV/dT wird die Nutzengröße dV in eine monetäre, in 
Einheiten des Steueraufkommens ausgedrückte Größe transformiert. 
Der Ausdruck (1 - (9) gibt also den in monetären Einheiten ausgedrück­
ten Wohlfahrtsgewinn der erwähnten Steuersubstitution an. Umgekehrt 
ist - (1 - (9) der monetär bewertete Wohlfahrtsverlust, wenn Lump­
sum-Steuern durch optimale Verbrauchsteuern ersetzt werden; in die­
sem Sinne kann - (1 - (9) auch als marginale ,excess burden' optimaler 
Verbrauchsteuern interpretiert werden. 

41 Die optimalen Verbrauchsteuersätze bestimmen sich gerade durch die 
Bedingungen 8 Lla 'i = 0 für i = 1, ... , n . 
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48 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

3.4 Charakteristische Merkmale eines optimalen (effizienten) 
Steuersystems 

Im folgenden leiten wir einige charakteristische Merkmale eines un­
ter Effizienzaspekten optimalen Steuersystems ab. Zwar finden sich 
einige der Ergebnisse sogar schon in neueren Lehrbüchern oder über­
blicksartikeln42 , aus Vollständigkeitsgründen erscheint ihre Wiedergabe 
an dieser Stelle dennoch gerechtfertigt. 

Für den Finanzpolitiker ist es sicherlich interessant zu wissen, ob das 
Steuersystem nach einer Reihe "kleinerer" Reformen optimal ist oder 
nicht. Eine auf Ramsey (1927) zurückgehende Regel liefert ein ver­
gleichsweise einfaches Kriterium zur Beantwortung dieser Frage. Und 
zwar gilt im Optimum: 

Regel 1: 

Erhöht (senkt) man alle Steuersätze um den gleichen Prozentsatz, 
sinken (erhöhen sich) die einkommenskompensierten Nachfragemen­
gen aller Güter um einen einheitlichen Prozentsatz. 

Zur überprüfung der Frage, ob die aktuellen Steuersätze mit den op­
timalen übereinstimmen, ist also eine - gewissermaßen fiktive - Än­
derung der Steuersätze derart vorzunehmen, daß 

i = 1, ... , n. 

gilt für einen Proportionalitätsfaktor x> O. Die daraus resultierenden 
Änderungen der einkommenskompensierten Nachfragemengen erhält 
man aus dem totalen Differential der (kompensierten) Nachfragefunk­
tion x" (Tl, ... , Tn, Ü): 

(44) 
n 

dx" lu = .~ Ski qid'Ci 
,=1 

n 
= x ~ Sik qi 'Ci . 

i=l 

Im Optimum gilt aber (36), woraus zusammen mit (44) unsere Behaup­
tung 

dxk I ü = _ x (1 _ GI) 
Xk 

k = 1, ... , n 

42 Vgl. z. B. im deutschsprachigen Raum RosejWenzeZlWiegard (1981, 
Teil III), Krause-Junk (1977), Pollak (1980). 

43 Man kann zeigen, daß ein entsprechender Ausdruck auch für den Faktor 
Arbeit gilt; vgl. z. B. Wiegard (1976, 205). 
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Zwar sagt die Ramsey-Regel nichts darüber aus, ob eine einheitliche 
oder differenzierende Verbrauchsbesteuerung optimal ist; die Möglich­
keit, ein aktuelles Steuersystem auf seine Optimalität hin überprüfen 
zu können, ist aber von nicht unerheblichem finanzpolitischem Inter­
esse. Die dazu erforderlichen empirischen Informationen, die Steigun­
gen der einkommenskompensierten Nachfragefunktionen in einer Um­
gebung des Gleichgewichts, sind prinzipiell ermittelbar (vgl. unten). 

Zu den umstrittensten Problemen einer rationalen Verbrauchsbe~ 
steuerung gehört sicherlich die Frage, ob bzw. unter welchen Bedin­
gungen eine gleichmäßige Besteuerung aller Konsumgüter mit einem 
einheitlichen Wertsteuersatz zu empfehlen ist. Im Abschnitt 2 dieses 
Kapitels wurde schon gezeigt, daß nach Gütern differenzierende Steuer­
sätze einem einheitlichen Satz vorzuziehen sind, wenn die kompensier­
ten Nachfrageelastizitäten der Konsumgüter in bezug auf den Lohnsatz 
voneinander abweichen. Entsprechend gilt der Satz: 

Regel 2: 

Unter Effizienzaspekten ist eine allgemeine Verbrauchsteuer dann, 
und nur dann, optimal44, wenn die kompensierten Nachfrageelastizi­
täten in bezug auf den Lohnsatz für alle Konsumgüter übereinstim­
men, d. h., wenn gilt 

OlL = 02L = ... = 0nL • 

Wir beweisen dieses Theorem im Anhang I/I. 

Die ökonomische Begründung des Satzes ergibt sich aus unseren Aus­
führungen im Anschluß an die Steuerreformempfehlung auf S. 38: Vom 
Standpunkt der ökonomischen Effizienz wäre es ideal, alle Güter, also 
auch die Freizeit, mit einheitlichem Satz zu besteuern. Da es schwierig 
ist, die Freizeit in direktem Zugriff zu besteuern, kann dies indirekt 
geschehen, wenn die zur Freizeit in einer stärkeren Komplementaritäts­
beziehung stehenden Güter mit einem vergleichsweise höheren Satz be­
steuert werden. Wenn jedoch, wie im obigen Satz, das Komplementari­
täts- bzw. Substitutions-"Maß" GiL für alle Konsumgüter gleich ist, kann 
nur durch eine einheitliche Verbrauchsteuer eine indirekte steuerliche 
Belastung der Freizeit bewirkt werden. 

Gleiche kompensierte Nachfrageelastizitäten in bezug auf den Lohn­
satz dürften in der Realität wohl eher die Ausnahme als die Regel sein. 
Zwar sind uns ökonometrische Untersuchungen zur Bestimmung aller 

44 Exakter müßte es heißen: Eine allgemeine Verbrauchsteuer ist dann, und 
nur dann, eine stationäre Lösung des dem Lagrange-Ansatz (37) zugrunde lie­
genden Maximierungsproblems, wenn ... 

4 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 128 
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OlL nicht bekannt; die theoretische Analyse vermag jedoch zu zeigen, daß 
die Nutzen- und/oder Nachfragefunktionen, die gleiche OiL implizieren, 
empirisch kaum relevante Eigenschaften aufweisen. Dazu und für spä­
tere Zwecke ist der folgende Satz hilfreich: 

Regel 3: 

Hinreichende Bedingung für die Optimalität einer allgemeinen Ver­
brauchsteuer (und damit für OlL = 02L = ... = OnL) ist, daß die Nut­
zenfunktion des repräsentativen Konsumenten schwach separabel 
zwischen Arbeit und den besteuerbaren Konsumgütern und homo­
thetisch bezüglich der letzteren ist. 

Ein Beweis dieser Behauptung findet sich bei Sandmo (1974), der die 
Eigenschaften der entsprechenden Nach;jragefunktionen ausnutzt, oder 
bei Wiegard (1976), der direkt von den Nutzenfunktionen ausgeht. Eine 
in den Konsumgütern homothetische Nutzenfunktion impliziert, daß die 
Einkommenselastizitäten aller Konsumgüter übereinstimmen (d. h. 
1>1 = e2 = ... = en). 

Eine prozentuale Einkommenserhöhung führt also zu einer für alle 
Konsumgüter gleichen relativen Zunahme der Nachfrage. Ein solches 
Verhalten stimmt mit unseren empirischen Beobachtungen aber nicht 
überein. 

Die bekannteste Nutzenfunktion mit den oben genannten Eigenschaf­
ten dürfte die vom Cobb-Douglas-Typ sein: 

11 11 

(45) U (L, Xl, ... , X n,) = ßO log (r - L) + .~ ßi log Xi mit ~ ßi = 1 
~~1 i~O 

Man weiß oder berechnet leicht, daß in diesem Fall alle Einkommens­
elastizitäten den Wert Eins annehmen - eine mit der Empirie sicher 
nicht zu vereinbarende Implikation. 

Wir weisen darauf hin, daß die Annahme der schwachen Separabilität 
zwischen Arbeit und den besteuerbaren Gütern allein weder notwendig 
noch hinreichend für die Optimalität einer allgemeinen Verbrauchsteuer 
ist. Auerbach (1979) verdeutlicht dies durch Beispiele. 

Diese Ausführungen mögen zur Erläuterung unserer Behauptung 
genügen, daß die Bedingungen für eine unter Effizienzaspekten op­
timale Verbrauchsbesteuerung mit einheitlichem Satz in der Realität 
kaum erfüllt sein dürften. 

Zu fragen ist dann natürlich, durch welche positiven Aussagen das 
optimale Steuersystem charakterisiert werden kann. Von besonderer 
finanzpolitischer Bedeutung wäre dabei, wenn Gleichung (36) bzw. die 
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im Anhang VI daraus abgeleitete Beziehung (1-17) eine numerische Be­
rechnung der effizienten Steuersätze zuließe. 

Invertiert man (1-17): 

(46) 

_7:_1_ 

1 + 7:1 

-1 1- e 

1- e 
so könnten die optimalen Steuersätze bei zusätzlicher Berücksichtigung 
der staatlichen Budgetgleichung berechnet werden, wenn alle 
aik (i, k = 1, ... , n) bekannt wären. Man beachte, daß die aik in der Re­
gel von den Steuersätzen abhängen. 

In einer 1980 vorgelegten Studie hat Hasenkamp unter alternativer 
Verwendung von Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstich­
probe und aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung gezeigt, daß 
und wie sich die kompensierten Nachfrageelastizitäten empirisch schät­
zen lassen. Hasenkamps Interesse lag allerdings nicht in der Ermitt­
lung eines optimalen Steuersystems, und vor allem aus zwei Gründen 
sind seine Ergebnisse für unsere Zwecke nicht brauchbar. Zum einen 
wird ein vollkommen unelastisches Arbeitsangebot unterstellt, und wir 
wissen, daß dann ein einheitlicher Steuersatz auf alle Konsumgüter op­
timal ist, da die allgemeine Verbrauchsteuer im Rahmen unseres Mo­
dells in ihren ökonomischen Wirkungen einer Lump-sum-Steuer ent­
spricht. Zum anderen dürfen die Nutzenfunktionen zur Ermittlung des 
optimalen Steuersystems nicht apriori vorgegeben werden - Hasen­
kamp unterstellt eine modifizierte Form unserer Stone-Geary-Nutzen­
funktion (23) -, da damit implizit schon die Struktur der optimalen 
Steuersätze festgelegt ist und dementsprechend nicht Ergebnis der 
Analyse sein kann. Darauf hat insbesondere Deaton (1980) hinge­
wiesen45 • 

Die empirische Ermittlung optimaler Steuersätze ist also mit be­
trächtlichen Schwierigkeiten verbunden, und es wird sicher noch einige 

45 Vgl. Deaton (1980, S. 1/2): "In consequence, nothing can be learnt about 
commodity taxes from consumer demand studies in which commodity 
demands are explained conditionally on total expenditure and commodity 
prices and which assurne linear Engel curves. - ... it is likely that empiri­
cally calculated tax rates, based on econometric estimates of parameters, will 
be determined in structure, not by the measurements actually made, but by 
arbitrary, untested (and even unconscious) hypotheses chosen by the 
econometrician for practical convenience." Vgl. auch AtkinsonJStern/Gomulka 
(1980). 
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Zeit dauern, bis befriedigende Problemlösungen vorliegen. Erste Be­
rechnungen finden sich u. a. bei Deaton (1977), Harris/MacKinnon (1979), 
Atkinson/Stern/Gomulka (1980). 

Die Beschreibung eines unter Effizienzaspekten optimalen Steuer­
systems muß sich also vorerst auf qualitative Schlußfolgerungen be­
schränken. Die wichtigste Erkenntnis besteht dabei u. E. darin, daß die 
Steuersätze für diejenigen Güter am höchsten sein sollten, die das 
stärkste Komplementaritätsverhältnis zur Freizeit aufweisen. Der öko­
nomische Hintergrund dieser Empfehlung wurde schon mehrfach er­
läutert46• 

Unter speziellen vereinfachenden Annahmen können auch hier wie­
der Besteuerungsregeln mit entsprechend reduziertem Informations­
bedarf abgeleitet werden. Am bekanntesten ist in diesem Zusammen­
hang sicherlich die inverse Elastizitätsregel47 : 

Regel 4: 

Sind die Kreuzpreiseffekte der besteuerbaren Güter gleich Null, sind 
die Güter mit den höchsten Sätzen zu besteuern, die die niedrigsten 
Preiselastizitäten der Nachfrage haben. 

Unter Zugrundelegung einer (additiven) Nutzenfunktion vom Stone­
Geary-Typ finden sich bei Atkinson/Stiglitz einige illustrative Berech­
nungen (1972, 116) und Zahlenbeispiele (1980, 381), die zeigen, daß für 
Güter mit einer höheren Einkommenselastizität der Nachfrage ein nied­
rigerer Steuersatz festzulegen ist. Dies entspricht der schon bei der 
Analyse einer Reform der Verbrauchsteuern erwähnten Schlußfolge­
rung. Allgemein gilt bei additiven Nutzenfunktionen wieder die in (21) 
angegebene Beziehung zwischen der kompensierten Nachfrageelastizität 
0iL und der Einkommenselastizität ei, so daß das Optimum durch die fol­
gende Bedingung charakterisiert ist. 

46 Zu beachten ist allerdings, daß im n-Güter-Fall (n > 3) die Komplemen­
taritäts- oder Substitutions eigenschaft von einem Konsumgut zur Freizeit 
sinnvollerweise über die Elemente der sog. Antonelli-Matrix, der Inversen 
zur Slutsky-Matrix, definiert wird. Sie entsprechen den Hicksschen "q­
complements" bzw. "q-substitutes"; vgl. Hicks (1956, Kapitel XVI). Unsere Er­
gebnisse in Abschnitt 2 bleiben davon unberührt, da diese Definition im dort 
behandelten Drei-Güter-Fall mit der gebräuchlicheren Definition (über die 
Substitutionseffekte S;j) übereinstimmt. Wir verzichten an dieser Stelle auf 
eine Ausarbeitung dieser Zusammenhänge, da der für unsere Zwecke zusätz­
liche Erkenntniswert in keinem Verhältnis zum erforderlichen Aufwand 
steht. Der interessierte Leser sei auf die Arbeiten von Deaton (1979), (1980) 
verwiesen. 

41 Vgl. Z. B. die deutsche übersetzung von Sandmo (1976) in Rose/Wenzel! 
Wiegard (1981, Kapitel 4) oder PoZlak (1980, 204). 
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Regel 5: 

Bei additiven Nutzenfunktionen sind solche Güter (oder Gütergrup­
pen) unter Effizienzaspekten mit einem höheren Satz zu besteuern, 
die eine niedrigere Einkommenselastizität der Nachfrage aufweisen. 

Im nächsten Kapitel werden wir prüfen, inwieweit diese Ergebnisse 
bei Berücksichtigung von Distributionsaspekten zu modifizieren sind. 

4. Der zielorientierte Einsatz von Verbrauch- und Einkommensteuern 
unter Effizienz- und Distributionsaspekten 

Die Annahme eines repräsentativen Konsumenten bzw. identischer 
Individuen ermöglichte die isolierte Betrachtung einer unter Effizienz­
aspekten optimalen Besteuerung. Realiter unterscheiden sich die Kon­
sumenten aber in der Regel sowohl in bezug auf ihr Einkommen als 
auch bezüglich ihrer Präferenzordnungen. Bei Berücksichtigung dieses 
Sachverhalts dürfte eine ausschließlich am Kriterium der ökonomischen 
Effizienz orientierte Besteuerung aus verschiedenen Gründen auf er­
heblichen Widerstand stoßen. So wurde im vorigen Kapitel gezeigt, daß 
es unter bestimmten Bedingungen effizient ist, lebensnotwendige Gü­
ter mit einem höheren Satz zu besteuern als Luxusgüter. Da letztere 
überwiegend VOn Beziehern höherer Einkommen konsumiert werden, 
wird eine derartige steuerpolitische Empfehlung wohl weithin als "un­
gerecht" empfunden werden. Und nach übereinstimmender Auffassung 
muß das Steuersystem "gerecht" sein. Tatsächlich wurde diesem Aspekt 
der Besteuerungstheorie in der finanzwissenschaftlichen Literatur eine 
größere Bedeutung zugemessen als dem Effizienzaspekt. 

Über den gen auen Inhalt Und eine präzise Fassung des Gerechtig­
keitsbegriffs konnte allerdings - erwartungsgemäß - keine Einigung 
erzielt werden. 

Wir wollen in diesem Kapitel zuerst kurz die Verbindungen zwischen 
einem wohlfahrtsmaximierenden und einem gerechten Steuersystem 
aufzeigen. Zur Vereinfachung nehmen wir dabei erst einmal an, daß 
die eingesetzten Steuern keine Substitutionseffekte, und das heißt: 
keine Effizienzverluste verursachen. Diese Annahme ist in den meisten 
der dem folgenden Abschnitt zugrunde liegenden Literaturbeiträgen 
zum Leistungsfähigkeitsprinzip der Besteuerung durchaus üblich48• Wir 
werden zeigen, daß die dort diskutierten Konzepte eines gleichen ab­
soluten, proportionalen und marginalen Opfers als Spezialfälle im um­
fassenderen Konzept einer sozialen Wohlfahrtsfunktion enthalten sind. 

48 Die Berücksichtigung von "Incentive"-Wirkungen der Besteuerung fin­
det sich in diesem Zusammenhang u. W. zum erstenmal bei Pohmer (1970). 
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Berücksichtigt man die Substitutionseffekte der Besteuerung, ergeben 
sich weitreichende Folgen für die Interpretation der Opferkonzepte. Wir 
verdeutlichen dies in einem einfachen Modell mit einer linearen Ein­
kommensteuer und arbeiten den Konflikt zwischen Effizienz- und Di­
stributionsaspekten bei der Bestimmung des optimalen Einkommen­
steuersatzes heraus. 

In den beiden folgenden Abschnitten behandeln wir die anderen der 
im ersten Kapitel genannten Problemstellungen. Zuerst wird diskutiert, 
wie die Einbeziehung von Verteilungsüberlegungen die erwähnte Effi­
zienzregel modifiziert, daß lebensnotwendige Güter mit einem höheren 
Satz zu besteuern sind als Luxusgüter. Im gleichen Abschnitt führen 
wir aus, daß die Antwort auf die Frage: einheitliche versus differen­
zierende Verbrauchsbesteuerung im wesentlichen vom Verlauf der in­
dividuellen Nutzenfunktionen und der Art des zur Verfügung stehen­
den steuerpolitischen Instrumentariums abhängt. 

Der anschließende Abschnitt greift dann das Problem: direkte versus 
indirekte Steuern auf. Als Unterscheidungsmerkmal verwenden wir das 
auch in der Literatur genannte Kriterium der Personalbezogenheit 
einer Steuer. Als wesentliches Ergebnis wird abgeleitet, daß eine ein­
deutige Zuordnung der direkten Steuern zur Verfolgung des Distribu­
tionsziels und von indirekten Steuern zwecks Realisierung des Alloka­
tionsziels nicht möglich ist. Der Beitrag von direkten und indirekten 
Steuern zur Verwirklichung einzelner Ziele ist vielmehr nur über die 
Einführung von Interpretationskonventionen identifizierbar und auch 
dann noch von speziellen Annahmen abhängig. 

4.1 Vertikale Gerechtigkeit und optimale (wohlfahrtsmaximierende) 
Einkommensteuern 

a) Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit und Operationalisierung 
der Opferkonzepte 

In der finanzwissenschaftlichen Literatur werden überlegungen zur 
Gerechtigkeit vor allem im Zusammenhang mit dem Leistungsfähig­
keitsprinzip und dem Äquivalenzprinzip der Besteuerung behandelt. 
Das Äquivalenzprinzip wird im folgenden vernachlässigt. 

Die Grundidee des Leistungsfähigkeitsprinzips ist gleichermaßen 
überzeugend wie einfach: "Pflichtige in gleichen Positionen müssen 
gleich besteuert werden (horizontale Gleichbehandlung), Pflichtige 
in unterschiedlichen Positionen müssen unterschiedlich besteuert wer­
den (vertikale Gleichbehandlung)." (Schmidt (1980, 142)). Offenbleiben 
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dabei allerdings sowohl die Frage, wann Individuen49 in gleicher wirt­
schaftlicher Lage sind und welche ökonomische Variable als Indikator 
der Leistungsfähigkeit zu wählen ist, als auch das Problem der Vertei­
lung der Steuerlasten auf Personen in unterschiedlicher wirtschaftlicher 
Lage. 

Musgrave (1976, 4) hat die relevanten Begriffe zu konkretisieren ver­
sucht. Danach befinden sich zwei Personen gen au dann in gleicher öko­
nomischer Lage, wenn sie das gleiche Niveau an Bedürfnisbefriedigung 
realisieren; und von einer "gleichen Besteuerung" könne nur dann ge­
sprochen werden, wenn sich Individuen mit gleichem Befriedigungs­
niveau vor Steuererhebung auch nach der Besteuerung in gleicher wirt­
schaftlicher Lage befänden50 • Verallgemeinernd kann man sagen, daß 
eine gerechte Besteuerung die nach dem Bedürfnisbefriedigungsniveau 
gebildete Rangfolge der Individuen nicht ändern darf. Aber auch diese 
Präzisierungen sind für die steuerpolitische Praxis wenig hilfreich, 
solange der Nutzen nicht kardinal gemessen werden kann. Benötigt 
wird ein operationaler Indikator für die wirtschaftliche Lage, der dann 
auch als Steuerobjekt gewählt werden kann. Wir wollen uns an dieser 
Stelle nicht mit der Diskussion auseinandersetzen, ob Einkommen, 
Konsum, Vermögen oder eine geeignete Kombination dieser Größen als 
Indikatoren der Leistungsfähigkeit zu wählen sind. Wesentlich erscheint 
uns der Hinweis, daß die Wahl jeder dieser Variablen mit der oben 
angegebenen Definition von horizontaler Gleichbehandlung konfligieren 
kann, wenn die Präferenzordnungen der einzelnen Individuen unter­
schiedlich sind. Musgrave (1976) hat dies anschaulich graphisch klar­
gemacht, und es besteht keine Notwendigkeit, seine Argumentation hier 
zu wiederholen. Wir beschränken unsere Analyse auf den Aspekt der 
vertikalen Gerechtigkeit und nehmen dazu an, daß Unterschiede der 
Präferenzordnungen vernachlässigt werden können. Auch mit dieser 
sicherlich unrealistischen Annahme können wir die Zielsetzung unseres 
Referats verdeutlichen und zeigen, daß die Theorie optimaler Besteue­
rung in sinnvoller Weise zu einer Klärung und Ergänzung bekannter 
Standpunkte beitragen kann. 

Zur Konkretisierung unserer Argumentation sei angenommen, daß 
es H Individuen gebe, die sich bezüglich ihrer Fähigkeiten und Arbeits-

49 Die Begriffe "Individuum" und "Haushalt" werden im folgenden syno­
nym gebraucht; Probleme der Haushaltsbesteuerung, wie Ehegatten-Splitting, 
also vernachlässigt. 

50 Ähnlich fordert Feldstein (1976, 83): "If two individuals would be equally 
weIl off (have the same utility level) in the absence of taxation, they should 
also be equally weIl off if there is a tax." Bezogen auf Steueränderungen, gilt 
entsprechend: "If two individuals would have the same utility level if the 
tax remained unchanged, they should also have the same utility level if the 
tax is changed" (1976, 95). 
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produktivitäten unterscheiden und deshalb unterschiedliche (Brutto-) 
Lohnsätze wh (h = 1, ... , H) für eine (in Effizienzeinheiten ausge­
drückte) Arbeitsstunde beziehen. Mit dem ,ihnen nach Abzug von 
Steuern verbleibenden verfügbaren Einkommen erwerben sie ein Kon­
sumgüterbündel, dessen Zusammensetzung sich nicht ändern soll. 

Vereinfachend gehen wir von der Existenz nUr eines Gutes aus, das 
dem Hickschen "composite commodity" entsprechen soll. Die Präferenz­
ordnung des h-ten Haushalts soll durch die identische und streng quasi­
konkave Nutzenfunktion 

(47) Uh = U (xh, LI!) 

repräsentiert werden. Haushalte mit gleichem Lohnsatz bieten iden­
tische Mengen Arbeit L an, erwerben identische Konsumgütermengen x 
und realisieren das gleiche Nutzenniveau. Einkommen und Konsum sind 
dann äquivalente Indikatoren der ökonomischen Leistungsfähigkeit. 

Das verbleibende Problem der vertikal gerechten Besteuerung wird 
in der Literatur zum Leistungsfähigkeitsprinzip im allgemeinen in Ver­
bindung mit den sog. Opfertheorien zu lösen versucht. Danach ist der 
auf die einzelnen Wirtschaftssubjekte entfallende Steueranteil zwecks 
Finanzierung eines gegebenen Ausgabenprogramms entweder so fest­
zulegen, daß alle das gleiche Opfer erleiden, oder aber dadurch be­
stimmt, daß das Gesamtopfer minimiert wird. Dabei wird das zu 
tragende gleiche Opfer von den einzelnen Autoren unterschiedlich defi­
niert als gleiches absolutes oder gleiches proportionales (relatives) Opfer. 
Letzteres ist im deutschsprachigen Raum vor allem mit dem Namen 
Haller (1971), (1972/73) verbunden. Zur formalen Präzisierung der 
Opferkonzepte verwenden wir wieder die indirekte Nutzenfunktion. 
Naheliegenderweise wird angenommen, daß der Fiskus lediglich eine 
Einkommensteuer erhebt51 , wobei Th die individuelle Steuerschuld be­
zeichnen soll. Zur Vereinfachung sei vorerst unterstellt, daß diese 
Steuer keine Substitutionseffekte verursacht. Vom ökonomischen Stand­
punkt ist sie dann natürlich einer Lump-sum-Steuer äquivalent (und 
entspricht dem Gh< 0 in der Budgetgleichung (2)). 

Setzt man die über die Budgetgleichung des h-ten Konsumenten 

(48) pxh = Wh LI! - Th 

ermittelte Nachfrage- bzw. Angebotsfunktion in die Nutzenfunktion 
(47) ein, erhält man 

51 Wir erinnern daran, daß eine allgemeine Verbrauchsteuer - hier auf 
Gut x - bei geeigneter Wahl des Steuersatzes mit einer Besteuerung des Ein­
kommens ökonomisch äquivalent ist. 
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(49) Vh = V (p, wh, Th) . 

Die in der Literatur übliche Formalisierung der verschiedenen Opfer­
konzepte ist in der ersten Spalte von Tabelle 1 angegeben. 

für alle h 
gleiches 

traditionell linear approximiert ... 
Opfer 

absolutes V (p, wh, 0) - V (p, wh, Th) Ah T" 

V (p, wh, 0) - V (p, wh, Th) Ah Th 
relatives --

V (p, wh, 0) V" 

a V (p, wh, Th) 
marginales a Tl! A" 

Tabelle 1 

Bei den Prinzipien des gleichen absoluten und gleichen relativen 
Opfers ist man auf eine Bestimmung der Nutzenniveaus in einer Öko­
nomie ohne Steuern angewiesen, was bereits unter dem Identifizie­
rungsaspekt nahezu unmöglich sein dürfte. 

Operationaler erscheint uns hingegen die in Spalte 2 von Tabelle 1 
angegebene - an der Stelle des "Steuerverteilungsoptimums" - linear 
approximierte Fassung der Opferkonzepte. Definiert man nämlich 

(50) L1 Vh = V (p, wh, 0) - V (p, wh, Th) , 

so kann die Nutzenänderung L1 Vh dann einigermaßen genau durch die 
lineare Approximation 

(51) 
a Vh 

dVh =--T" a Tl! 

= - AhTh 

ausgedrückt werden52, wenn die Gleichgewichte vor und nach Steuern 
nicht "allzu weit" voneinander entfernt sind. 

Wenn man annimmt, daß der Grenznutzen des Einkommens Ah mit 
zunehmendem Wh fällt, ist aus den modifizierten Opferkonzepten z. B. 
ersichtlich, daß die Steuerschuld beim gleichen absoluten Opfer umge-

52 Dabei ist zu beachten, daß dp = dwh = 0 ist und a v/a TI! = - a vIa G'! 
= - Ah gilt. 
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kehrt proportional zum Grenznutzen des Einkommens festzulegen ist. 
Individuen mit hohem Lohnsatz, d. h. niedrigem Grenznutzen des Ein­
kommens, unterliegen einer vergleichsweise höheren Besteuerung. 

Im Zusammenhang mit der Forderung nach gleichem marginalem 
Opfer erfolgt eine Besteuerung bis zu dem Punkt, an dem der Grenz­
nutzen des Einkommens für alle Individuen gleich ist. Wir weisen dar­
auf hin, daß diese Gleichheit in unserem Modell keineswegs auch gleiche 
Nutzenniveaus VII für alle h = 1, ... , H impliziert! Dies ist nur dann der 
Fall, wenn die in der Literatur allerdings übliche Annahme getroffen 
wird, daß das Arbeitsangebot LII konstant und für alle gleich ist. 

Diese Behauptung wird weiter unten noch genauer belegt werden. 

Wir betonen, daß der übergang Von der traditionellen Darstellung 
in Spalte 1 der Tabelle zu der in Spalte 2 angegebenen Form keine 
grundlegende Uminterpretation der Opferkonzepte beinhaltet, sondern 
lediglich aus Operationalisierungsgründen erfolgte. 

Neben einigen anderen Punkten53 ist in der Kontroverse um die 
Opfertheorien umstritten, welche finanzpolitische Zielsetzung mit einer 
Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit verfolgt werden kann. Nach 
Haller stellt das Leistungsfähigkeitsprinzip keine Umverteilungsnorm 
dar, sondern hat eine eigenständige Bedeutung, die er als "gerechtig­
keitspolitische" Zielsetzung bezeichnet wissen möchte (1972173, 480). 
Pohmer dagegen definiert das Leistungsfähigkeitsprinzip "als nutzen­
(bzw. opfer-)theoretische Basis der unentgeltlichen Nominalgüterüber­
tragung auf den Staat im Dienste der Einkommensumverteilung" (1970, 
149; Hervorhebung von uns). Zur Klärung der unterschiedlichen Posi­
tionen beschäftigen wir uns im nächsten Abschnitt zunächst mit dem 
Erkenntnisinhalt der vor allem in der neoklassischen Wohlfahrtsöko­
nomie verwendeten sozialen Wohlfahrtsfunktion. 

b) Die soziale Wohlfahrtsfunktion 

Einer der Hauptsätze der neoklassischen Wohlfahrtsökonomie be­
sagt, daß bei vollkommener Konkurrenz auf allen Märkten (und unter 
bestimmten Regularitätsbedingungen) die Interaktionen von nutzen-

53 So bleibt die Verwendung des erzielten Steueraufkommens oft unge­
klärt. Zu einer der wenigen Ausnahmen gehört Pohmer (1970), der öffentliche 
Realtransfers und die staatliche Budgetgleichung explizit berücksichtigt. Eine 
Würdigung des Ansatzes von Pohmer findet sich weiter unten. Würden die 
Steuern statt dessen zur Bereitstellung öffentlicher Güter eingesetzt, müßten 
diese als Argument in die indirekte Nutzenfunktion eingehen. Bei geeig­
neten Annahmen, wie strenger Separabilität, kann dieser Effekt allerdings 
vernachlässigt werden; vgl. dazu Pfähler (1978). 
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Abb.3 

maximierenden Konsumenten und profitmaximierenden Produzenten 
zur Realisierung eines Pareto-Optimums führen. Wir wissen auch, daß 
es eine (im Extrem: unendlich) große Auswahl solcher Pareto-Optima 
gibt, je nach Verteilung der Erstausstattungen und individuellen Fähig­
keiten. 

Graphisch wird die Menge aller Pareto-Optima üblicherweise durch 
die Nutzengrenze abgebildet, die für alternative, aber jeweils gegebene 
Nutzenniveaus des einen Individuums den bei gegebener technologi­
scher Beschränkung maximal erreichbaren Nutzen des anderen Indi­
viduums angibt. In der Abb. 3 haben wir die Nutzengrenze eingetragen, 
die sich im Zwei-Personen-Fall ergibt, wenn die Nutzenfunktionen 
durch 

(52) u" = (x")~ (1 - Lh)l - ~ 

und die Transformationsfunktion durch 

(53) w l Li + w2 L2 = xl + x2 
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gegeben sind54• Wenn w2> w1 vorausgesetzt wird, verläuft diese Kurve 
im Bereich 11:** 11:* linear und hat dort eine Steigung von kleiner - 155• 

Oberhalb von 11:** und unterhalb von 11:* ist der Kurvenverlauf konkav. 
Ein Konkurrenzgleichgewicht ohne jede staatliche Aktivität würde zum 
Pareto-Optimum 1I:G führen. (Wegen w2> w1 realisiert Individuum 2 
dort ein höheres Nutzenniveau als Individuum 1.) 

Die auf der Nutzengrenze liegenden Pareto-Optima unterscheiden 
sich nun nicht nur durch unterschiedliche Kombinationen der Nutzen­
niveaus, sondern (in der Regel) auch durch eine unterschiedliche Ver­
teilung der Einkommen. Der Finanzpolitiker wird vermutlich einem 
Pareto-Optimum mit extrem ungleicher Nutzen- und/oder Einkommens­
verteilung nicht gleichgültig gegenüberstehen. Jedenfalls gehört die 
Forderung nach einer "gerechten" Einkommens- und Vermögensver­
teilung in (nahezu) allen Demokratien zum festen Bestandteil der 
Partei- und Regierungsprogramme. Zur Auswahl eines ganz bestimm­
ten Zustandes auf der Nutzengrenze benötigt der Finanzpolitiker ein 
über das Pareto-Kriterium hinausgehendes Werturteil, das eine rang­
mäßige Ordnung aller effizienten Zustände ermöglicht, indem es Nutzen­
verluste und -gewinne miteinander vergleicht. Diese Aufgabe fällt in 
der Allokationstheorie der sozialen Wohljahrtsjunktion zu, die die 
gesellschaftliche Wohlfahrt Wals Funktion der individuellen Nutzen­
niveaus Uh darstellt: 

(54) W = W(Ul, U2, ... , UH) . 

Angenommen wird, daß W (.) konkav ist und daß 

(55) 
Clw 
Cl Uh == yh > 0 

gilt. 

Wir wollen uns mit dem Konzept der sozialen Wohlfahrtsfunktion 
etwas ausführlicher beschäftigen, da sie einerseits Grundlage dieses 
vierten Kapitels ist, ihre Bedeutung aber andererseits von vielen 
Ökonomen in Frage gestellt wird. Sohmen (1976, 15) hat den Aussage­
gehalt einer sozialen Wohlfahrtsfunktion u. E. klar und zutreffend 
charakterisiert: "Der Begriff ,Wohlfahrtsfunktion' ist zunächst nichts 
weiter als eine Leerformel, die nicht mehr hergeben kann, als man ihr 
an einschränkenden Annahmen auferlegt. Sie kann und soll nichts wei­
ter sein als ein Hilfsmittel zur Ordnung der Gedanken und zur Auf-

54 Zur Vereinfachung wurde die maximale Freizeit [, auf 1 normiert und 
ebenso der Produzentenpreis des Gutes x. 

55 In Gleichungsform ist der Verlauf der Kurve in diesem Bereich durch 
Ul (w1)1-" + U2 (w2)1-" = A (w1 + w 2) mit A = (X" (1 - (X)l-" 

gegeben. Zur Ableitung vgl. AtkinsonJStiglitz (1980, 345), denen wir dieses 
Beispiel entnommen haben. 
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findung der logischen Konsequenzen verschiedener Zielvorstellungen 
über die wünschenswerte Gestaltung einer Gesellschaft. Völlig verfehlt 
wäre etwa die Vorstellung, man könne nach irgendwelchen ,objekti­
ven' ... Maßstäben eine präzise algebraische Funktion aufstellen, die 
dem Wirtschaftspolitiker jede gewünschte Antwort auf die Frage lie­
fern würde, was er in bestimmten Situationen zur Verwirklichung eines 
möglichst hohen Wohlstandsniveaus zu tun hat." 

Wir halten fest, daß der Wohlfahrtsfunktion in unserem Kontext die 
Aufgabe zufällt, die Bewertung der ökonomischen Position der ver­
schiedenen Gesellschaftsmitglieder durch die jinanzpolitische Entschei­
dungsinstanz für die Analyse zugänglich zu machen. Wir interpretieren 
die soziale Wohlfahrtsfunktion also nicht als Aggregierungsprinzip, das 
aus unterschiedlichen Wertvorstellungen einzelner Individuen eine 
Rangordnung für die betrachtete Gruppe von Individuen herstellt. Viel­
mehr ist (54) als Entscheidungs- oder Präferenzfunktion eines Finanz­
politikers anzusehen, der sich am Wohlergehen der einzelnen Indivi­
duen ausrichtet56• Diese Interpretation ist gegen die im Rahmen des 
sog. Arrow-Paradoxons formulierte Kritik immun. 

Die partiellen Ableitungen (55) können als "Gewichte" interpretiert 
werden, die den verschiedenen Individuen (oder sozialen Klassen) vom 
entscheidenden Politiker zugeordnet werden. Mit der Formulierung 
alternativer sozialer Gewichte bzw. alternativer Funktionsverläufe 
W (.) können systematisch qualitative Aussagen z. B. über die "Sensibili­
tät" des optimalen Steuersystems oder von Steuerreformprogrammen 
in Abhängigkeit von Verteilungsurteilen gewonnen werden. 

So impliziert die von Pohmer (1970) zugrunde gelegte gesellschaft­
liche Entscheidungsfunktion 

(56) Wl' = U1 + U2 + ... + Ull 

gleiche soziale Gewichte y" = 1 für alle Individuen. Mit der aus Abb. 3 
übernommenen Nutzengrenze wurde die der Funktion (56) entspre­
chende maximal erreichbare Indifferenzkurve \VI' in Abb. 4 eingetragen 
(mit der Steigung - 1). Das der Finanzbehörde zur Verfügung stehende 
steuerpolitische Instrumentarium ist so einzusetzen, daß statt 1lG der 
Gleichgewichtszustand 1l1' realisiert wird. Wir werden darauf zurück­
kommen. 

Eine andere, sich in unserem Zusammenhang als relevant erweisende 
Form der sozialen Wohlfahrtsfunktion ist durch die Spezifikation 

(57) WH = log U1 + log U2 + ... + log UB 

56 Ähnlich auch Sohmen (1976, 337). 
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Abb.4 

-p 
w 1 ~ __________________________________ ~ __ u 

gegeben. Das dieser Funktion (im Zwei-Personen-Fall) entsprechende 
Optimum wurde in Abb.4 mit nß bezeichnet. Die entsprechenden In­
differenzkurven sind symmetrisch bezüglich der eingezeichneten 45 0 -

Linie, so daß das Optimum zwischen der Nutzengleichverteilung nß und 
n.P liegen muß. 

Den Punkt n R schließlich würde man zu realisieren wünschen, wenn 
die in letzter Zeit intensiv diskutierte, auf Rawls (1971) (1974) zurück­
gehende Entscheidungsfunktion 

WR = min (Ul, U2, ... , UH) 

zugrunde gelegt würde, wonach nur das Wohlergehen des am schlech­
testgestellten Individuums für die steuerpolitischen Entscheidungen 
ausschlaggebend ist. 

Natürlich impliziert die alternative Realisierung der Punkte n P, 

n H, nR (und damit die Zugrundelegung unterschiedlicher Wohlfahrts­
funktionen) einen unterschiedlichen Einsatz des steuerpolitischen Instru­
mentariums. 
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Die endgültige Wahl einer speziellen sozialen Wohlfahrts funktion 
liegt ausschließlich im Ermessensbereich des Finanzpolitikers, der ent­
sprechend seinen Gerechtigkeitsvorstellungen bezüglich der Nutzen­
und/oder Einkommensverteilung entscheidet. Es erscheint allerdings 
naheliegend, zu fordern, bei der Besteuerung zu Umverteilungszwecken 
das gleiche Gerechtigkeitsprinzip zugrunde zu legen wie bei der Be­
steuerung zu Allokationszwecken (z. B. zwecks Bereitstellung eines 
öffentlichen Güterprogramms). Andernfalls würden zwei unterschied­
liche Werturteile über vertikale Gerechtigkeit zugrunde gelegt, was 
kaum rational sein kann. 

Wenn Haller also fordert, die Steuererhebung zur Erfüllung der 
Allokationsaufgabe nach der Vorschrift eines gleichen relativen Opfers 
vorzunehmen, so ist doch zu fragen, warum nicht auch die Umvertei­
lung der Einkommen bis zu dem Punkt erfolgen sollte, an dem der 
relative Nutzengewinn der von der Umverteilung begünstigten Per­
sonen dem relativen Nutzenverlust der Individuen entspricht, deren 
Einkommen gekürzt wird. 

Das Konzept der sozialen Wohlfahrtsfunktion erfüllt diese Konsistenz­
bedingung. 

Die Besteuerungsregeln sind aus den Bedingungen für ein (beschränk­
tes) Maximum der Wohlfahrtsfunktion (54) ableitbar, die in ihrer all­
gemeinen Form unabhängig davon sind, ob die Besteuerung nur Um­
verteilungszwecken dient oder gleichzeitig auch zur Realisierung des 
Allokationsziels eingesetzt wird. Im zuerst genannten Fall wäre als 
Nebenbedingung die Gleichung 

(58) 
H 

L T"=O 
h=l 

zu berücksichtigen, im zuletzt genannten die Beziehung 
H 

(59) ~ T" = qzz* 
h-l 

(wobei qz z':' die vorgegebenen Güterausgaben bezeichnet). 

In beiden Fällen führt die Maximierung von W (Vt , ... , VB) unter 
Beachtung der jeweiligen Beschränkung zur Optimalbedingung 

(60) für alle h = 1, ... , H. 

wobei fl, der entsprechende Lagrange-Multiplikator ist. 

Der Ausdruck yh J,.h gibt an, wie die durch eine Transferzahlung an 
den h-ten Konsumenten bewirkte Erhöhung der individuellen Bedürf­
nisbefriedigung gesellschaftlich, d. h. vom Finanzpolitiker bewertet 
wird. Wir bezeichnen y" J,." als sozialen Grenznutzen des Einkommens. 
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Die Bedingung (60) besagt dann, daß der Einsatz eines effizienz­
neutralen Steuersystems so erfolgen sollte, daß der soziale Grenznutzen 
des Einkommens für alle Individuen gleich ist. 

Konkrete Aussagen über die Struktur des Steuersystems erhält man, 
wenn spezielle individuelle Nutzenfunktionen VII und eine konkrete 
soziale Wohlfahrtsfunktion W angenommen werden. Wir verdeutlichen 
das unten an Hand einiger Beispiele. 

Die von Haller (1971) vorgenommene gedankliche Trennung einer 
Besteuerung zu Umverteilungszwecken einerseits, zu Allokations­
zwecken andererseits, würde dann zu folgenden Besteuerungsregeln 
führen: Die Einkommensverteilung ist so lange zu ändern, bis der durch 
eine weitere Umverteilung von einer DM bewirkte Nutzenverlust bei 
dem einen Individuum vom Finanzpolitiker ebenso bewertet wird wie 
die damit einhergehende Erhöhung des Nutzens bei einem solchen 
Individuum, dessen verfügbares Einkommen zunimmt. Danach erfolgt 
die Steuererhebung zur Realisierung des Güterziels z* so, daß die 
Gleichheit der sozialen Grenznutzen des Einkommens gewahrt bleibt. 
Man könnte dies auch als verteilungsneutrale Kaufkraftabschöpfung 
für staatliche Allokationszwecke auffasserr57 • Wenn die partiellen Ab­
leitungen der sozialen Wohlfahrtsfunktion, d. h. die den einzelnen Indi­
viduen vom Finanzpolitiker zugeordneten sozialen Gewichte rll, schon 
im Ausgangsgleichgewicht umgekehrt proportional zu den jeweiligen 
Grenznutzen des Einkommens sind, impliziert das natürlich, daß eine 
Besteuerung zu Umverteilungszwecken unterbleiben sollte. Die staat­
lichen Entscheidungsträger akzeptieren die marktmäßige Einkommens­
und Güterverteilung. Nimmt der Grenznutzen des Einkommens J..II im 
Optimum mit zunehmendem wll ab, bedeutet das auch, daß Personen 
mit höherem Einkommen ein höheres Wohlfahrtsgewicht beigemessen 
wird, d. h. gesellschaft "mehr wert" sind als Individuen mit niedrigem 
Einkommen. 

Zu prüfen ist jetzt, inwieweit eine Besteuerung nach dem Leistungs­
fähigkeitsprinzip mit einer wohlfahrtsmaximierenden Besteuerung ver­
einbar ist. 

c) Leistungsfähigkeitsprinzip und wohlfahrtsmaximierende 
(effizienzneutrale) Besteuerung 

Wir werden in diesem Abschnitt zeigen, daß ein wohlfahrtsmaximie­
rendes Steuersystem bei jeweils geeigneter Wahl der sozialen Wohl­
fahrtsfunktion die Bedingungen eines gleichen absoluten, relativen und 

·57 Vgl. auch Wildasin (1977), der gleiche .rll All als eine mögliche Formalisie­
rung der Idee von distributiver Neutralität interpretiert. 
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marginalen Opfers erfüllt und damit als umfassenderer Ansatz für die 
Entwicklung von Besteuerungsprinzipien anzusehen ist. Keiner aus­
führlicheren Begründung bedarf das im Fall des gleichen marginalen 
Opfers. Diese Bedingung läßt sich aus der Maximierung der in Glei·· 
chung (56) angegebenen additiven sozialen Wohlfahrtsfunktion 

H 
WP = ~ Vh 

h=1 

ableiten. Wegen Ah = 1 folgt aus den Optimalbedingungen (60) unmittel­
bar die Gleichheit des marginalen Opfers58 

').h = const. für alle h = 1, ... , H . 

Bei Cl Ah/Cl Wh< 0 sind Personen mit höherem wh stärker zu besteuern. 
Aus Abb. 4 ist ersichtlich, daß unter Zugrundelegung der individuellen 
Nutzenfunktion (52) ein Zustand angestrebt wird, in dem das erste 
Individuum ein wesentlich höheres Nutzenniveau realisiert als das 
zweite. Das erklärt sich dadurch, daß Individuum 2 zur Realisierung 
eines gleichen Konsumniveaus xl = x 2 wegen der höheren Besteuerung 
(wir hatten w2 > w l vorausgesetzt) mehr arbeiten muß als Indivi­
duum 1. 

Legt der Finanzpolitiker seinen Entscheidungen eine Wohlfahrts­
funktion der Form 

(61) 
H 

WH = ~ ß"logVh 
h=1 

zugrunde, wird die Optimalbedingung (60) zu 

Ah 
ßh -h- = const. 

V 
(62) für alle h = 1, ... , H . 

Für eine ganz spezielle Wahl der ßh (formal muß ßh = Th gelten) ist 
mit der Maximierung der Entscheidungsfunktion (61) zugleich Hallers 
Forderung nach einem gleichen relativen Opfer in der in der zweiten 
Spalte von Tabelle 1 gegebenen Fassung erfüllt. Ein konkretes Beispiel 
soll diesen Sachverhalt verdeutlichen. 

Haller hat gezeigt (1971, 80 f.), (1959/60), daß unter Zugrundelegung 
einer individuellen Nutzenfunktion vom Typ 

(63) Uh=C~ 

58 Schon Pohmer (1970) hat gezeigt, daß das Prinzip des gleichen margi­
nalen Opfers als Spezialfall eines umfassenderen Wohlfahrtsmaximierungs­
Modells abgeleitet werden kann. Wie aus unserer Analyse hervorgeht, ist 
allerdings die von ihm genannte Annahme konstanter Einkommen zur Ablei­
tung dieses Ergebnisses keineswegs erforderlich. Wesentlich ist nur, daß die 
Besteuerung effizienzneutral erfolgt, also Lump-sum-Charakter hat. 

5 Schriften d. Vereins f. Socialpoli tik 128 
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(wobei Y: das verfügbare Einkommen und c eine Konstante ist) "eine 
proportionale Besteuerung (erforderlich ist), wenn ein gleiches relatives 
Opfer zustande kommen soll" (1971, 81). 

Diese Nutzenfunktion stimmt gerade mit der von uns in Glei­
chung (52) unterstellten Präferenzordnung überein, wenn man dort an­
nimmt, daß das individuelle Arbeitsangebot konstant und für alle Per­
sonen gleich ist, wenn cx den Wert 1/2 hat und wenn der für alle Indivi­
duen gleich große Ausdruck (1 - Lh)l-o: gleich c gesetzt wird. (Da das 
gesamte verfügbare Einkommen für den Erwerb des Konsumgutes aus­
gegeben wird, kann statt Y~:genausogut der Konsum x h als Argument 
der Nutzenfunktion aufgeführt werden.) 

Unser Problem besteht nun darin, zu zeigen, daß bei geeigneter 
Wahl der ßh eine proportionale Besteuerung der Einkommen optimal 
ist, wenn der Finanzpolitiker die spezielle Wohlfahrtsfunktion 

H -

W = ~ ßhlogc VY~ 
h=1 

wählt. Haller hat ja gezeigt, daß dann das relative Opfer für alle Indi­
viduen gleich ist. 

Es sei .~ der individuelle Einkommensteuersatz, so daß definitions­
gemäß 

Y~ = yh (1- -r~) 

gilt. Zu zeigen ist demnach, daß die Maximierung von W bei gegebenem 
staatlichem Ausgabenprogramm und für 'spezielle ßh zu einem einheit­
lichen Steuersatz führt. 

Wir leiten die Lagrange-Funktion 

H H 
.2= ~ ßhIOgCVYh(I--r~)+i),[qzZ"- ~ -r~Yh] 

~1 ~1 

nach.} ab und erhalten als notwendige Bedingung für ein Maximum 

bzw. 

8.2 h 
--h-= 0 = - ~ph. yh(Yh(l- Ty))-l - f.l yh 
8-ry 

pli 
f.l = - § -----'----,-­

Yh(l-T~) 

Bestimmt man die marginalen Wohlfahrts gewichte durch 
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erhält man 

für alle h = 1, ... , H, 

was nur bei gleichen Steuersätzen 

h 
'fy ='fy 

erfüllt sein kann. 

Damit ist unsere Behauptung bewiesen. 

Würde der Finanzpolitiker also den Empfehlungen Hallers oder dem 
Vorschlag der Steuerreformkommission (1971, 30) folgen und eine Be­
steuerung mit dem Ziel des relativ gleichen Opfers anstreben, so 
wüßten wir, daß damit implizit eine soziale Wohlfahrtsfunktion vom 
Typ (61) zugrunde gelegt wird. Geprüft werden kann dann z. B., ob an­
dere finanzpolitische Handlungen, wie die Bereitstellung von öffent­
lichen Gütern, mit der Maximierung dieser speziellen sozialen Wohl­
fahrtsfunktion vereinbar sind. Und der Finanzpolitiker kann sich vor 
allem fragen, ob er die ökonomische Lage der einzelnen Individuen tat­
sächlich so beurteilen und gewichten will, wie das in (61) zum Ausdruck 
kommt. Immerhin ergibt sich im obigen Beispiel, daß Individuen mit 
hohem Einkommen tendenziell begünstigt werden, da die Faktoren 
ß" = l't Y" mit zunehmenden Einkommen ebenfalls zunehmen. 

Wählt man schließlich die soziale Wohlfahrtsfunktion 

(64) 
H 

WA = ~ ~"Vh , 
h=l 

ergibt sich als Optimalbedingung 

(65) ~h )'.1' = const. für alle h = 1, ... , H. 

Ein Vergleich mit der Tabelle 1 zeigt, daß bei spezieller Wahl der 
~" (formal: ~,,= T") die Besteuerungsregeln dem Prinzip des gleichen 
absoluten Opfers entsprechen. Die gesellschaftlichen Indifferenzkurven 
würden linear und (im Zwei-Personen-Fall) mit der Steigung - ~1/~2 

verlaufen. Aus Abb. 4 wird deutlich, daß dabei das Problem einer nicht­
eindeutigen Lösung auftreten kann, wenn die Steigung der Indifferenz­
kurve derjenigen des linearen Teils der sozialen Wohlfahrtsfunktion 
entspricht. 

Als Ergebnis dieses Abschnitts können wir festhalten: 

5· 

Die Besteuerungsprinzipien nach den verschiedenen Varianten der 
Opfertheorie sind als Spezialfall in den Grundsätzen eines wohl­
fahrtsmaximalen Steuersystems erhalten. 
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Im folgenden werden wir deshalb - wie Pohmer (1970), (1980 b) -
von dem umfassenderen Konzept einer sozialen Wohlfahrtsfunktion 
ausgehen. Allerdings sei darauf hingewiesen, daß eine wohlfahrts­
maximierende Besteuerung selbst unter der Voraussetzung identischer 
Nutzenfunktionen mit dem Prinzip der horizontalen Gerechtigkeit kon­
fligieren kann. Darauf hat insbesondere Stiglitz (1976 a) hingewiesen, 
der daraus die Schlußfolgerung zieht, "that the principle of horizontal 
equity is suspect and ought only be invoked with caution" (1976 a, 2). 
Beispielhafte Verdeutlichungen dieses Konflikts finden sich bei Atkin­
son (1980) und Atkinson/Stiglitz (1976, 70 ff.), (1980, 354 ff.). Analysen 
des Steuersystems unter dem Aspekt der horizontalen Gleichbehand­
lung stehen zur Zeit noch ganz am Anfang (vgl. aber die Arbeit von 
Hettich (1979)). Eine befriedigende Entwicklung von diesbezüglichen 
Besteuerungsprinzipien erscheint uns als ein so umfassendes (und 
schwieriges) Problem, daß es einer gesonderten Arbeit vorbehalten 
sei. 

Wir wollen diesen Abschnitt mit zwei Bemerkungen abschließen: 
Betont sei noch einmal, daß Hallers Forderung einer Steuererhebung 
für Allokationszwecke nach dem gleichen relativen Opfer zwei norma­
tive Elemente enthält. Zum einen wird als Konvention festgelegt, was 
unter verteilungsneutraler Besteuerung zu verstehen ist; zum anderen 
wird damit aber implizit auch eine bestimmte soziale Wohlfahrtsfunk­
tion und damit ein ganz konkretes Umverteilungsziel festgelegt. Die 
Vorstellung von Haller (1971, 97 ff.), daß die Besteuerung nach dem 
gleichen relativen Opfer und die Konzeption einer Redistributivsteuer 
voneinander unabhängig sind, beinhaltet, daß dem endgültig gewähl­
ten Progressionsverlauf zwei unterschiedliche Werturteile über verti­
kale Gerechtigkeit zugrunde liegen, was kaum rational sein kann. 

Im Verlauf der in der deutschen finanzwissenschaftlichen Literatur 
geführten Diskussion um die Bedeutung der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit sind mannigfaltige Positionen akzentuiert worden, 
auf die einzugehen uns hier nicht möglich ist. Hingewiesen sei lediglich 
auf die Arbeit von Littmann (1970), der die Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit nicht für operational hält und statt dessen vor­
schlägt, die Besteuerung nach dem insbesondere von Tinbergen (1952) 
und Hansen (1958) vertretenen Konzept einer Theorie der Wirtschafts­
politik festzulegen. 

Diese Vorstellung stimmt mit unseren Analysen dann überein, wenn 
die zu realisierenden Zielwerte nicht apriori vorgegeben werden 
(fixierte Ziele), sondern Ergebnis eines gesellschaftlichen Optimierungs­
kalküls sind (flexible Ziele)59. Unsere Modellanalysen und -interpreta-

59 Vgl. dazu auch Rose/WenzeUWiegard (1981). 
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tionen können also als Versuch angesehen werden, Littmanns pro­
grammatische Ausführungen inhaltlich aufzufüllen. 

d) Der Konflikt zwischen Effizienz und Verteilung 
am Beispiel der linearen Einkommensteuer 

Die Analysen der vorhergehenden Abschnitte unterliegen insbeson­
dere einer ganz wesentlichen Einschränkung: Das steuerpolitische 
Instrumentarium durfte annahmegemäß keine Substitutionseffekte ver­
ursachen und entsprach damit in seinen ökonomischen Wirkungen einer 
Lump-sum-Steuer. Allerdings findet sich die Annahme, daß Steuern 
nur Einkommenseffekte hervorrufen, in den meisten Literaturbeiträgen 
zum Leistungsfähigkeitsprinzip. Haller (1972, 480) ist zwar der Mei­
nung, daß "das Auftreten von Substitutionseffekten eine Besteuerung 
nach Opfervorstellungen nicht grundsätzlich in Frage stellt" , der 
genaue Zusammenhang zwischen Effizienz- und Verteilungs aspekten 
der Besteuerung wird allerdings nicht herausgearbeitet. Littmann 
schrieb sogar noch 1970: "Bei dem heutigen Stand der Forschung sind 
die incentives allerdings wahrlich nur als die großen Unbekannten der 
Ökonomie zu apostrophieren" (1970, 118). Zu prüfen ist, inwieweit diese 
Behauptung heute noch angesichts der seitdem erschienenen Arbeiten 
zur optimalen Besteuerung aufrechterhalten werden kann. 

So setzen wir uns in diesem Abschnitt die Aufgabe, am Beispiel 
der einfachsten Form einer progressiven Steuer, der linearen Ein­
kommensteuer, aufzuzeigen, wie der Konflikt zwischen Effizienz und 
Verteilung die Wahl der steuerlichen Parameter beeinflußt. Gleich­
zeitig prüfen wir, ob Haller mit seiner Vermutung recht hat, daß der 
grundlegende Inhalt der Opfertheorien bei Berücksichtigung von Effi­
zienzwirkungen unverändert bleibt. 

Allerdings gilt es auch hier, allzu hoch geschraubte Erwartungen 
gleich zu Anfang zu dämpfen. Die Einbeziehung von Effizienzaspekten 
der Besteuerung, z. B. in Form verminderter Leistungsanreize, hat zur 
Folge, daß die Analyse ziemlich komplex und der mathematische Auf­
wand beträchtlich wird. Wir müssen uns also entscheiden zwischen ver­
gleichsweise einfachen Modellen, die allgemeine theoretische Einsichten 
ermöglichen, und realistischen Modellen, die nur noch numerisch ge­
löst werden können. Für den finanzpolitischen Praktiker dürften letztere 
zwar interessanter sein; uns erscheint es im Moment jedoch sinnvoller, 
zuerst einmal die theoretischen Grundlagen und Wirkungszusammen­
hänge zu verdeutlichen. Ansonsten besteht u. E. die Gefahr, daß nume­
rische Lösungen ermittelt und darauf aufbauend praktische Steuer­
politik betrieben wird, ohne die ökonomischen Grundzusammenhänge 
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richtig verstanden zu haben. Unser Hauptaugenmerk richtet sich also 
auf das ökonomische Verständnis, nicht auf spezifische Anweisungen für 
den Steuerpolitiker.Wir glauben trotzdem, daß unsere Ergebnisse von 
Bedeutung und Interesse sind80• 

Anzumerken ist, daß Pohmer die "Incentive"-Wirkungen der Be­
steuerung sowie den Konflikt zwischen Effizienz und Verteilung schon 
in seinem 1970 veröffentlichten Beitrag berücksichtigte und die oben 
angeführten Behauptungen Hallers und Littmanns somit schon damals 
falsifizierte. 

Bezüglich der Ableitung und Interpretation des einem Wohlfahrts­
maximum entsprechenden Steuertarifs gehen unsere Ausführungen 
allerdings über Pohmer (1970), (1980) hinaus. 

Bei Existenz einer linearen Einkommensteuer wird die Budgetglei­
chung des h-ten Haushalts in unserem Modell zu 

p xh = wh Lh (1 - 'fw) + G . 

I-Iierbei stellt Tw den marginalen Lohn(Einkommen)steuersatz dar; G 
kann als Abzugsbetrag interpretiert werden. Die indirekte Nutzen­
funktion hat die allgemeine Form 

(66) Vh = V (p, wh (1- 'tw)' G) . 

Die Budgetgleichung des Staates schließlich wird zu 
H 

(67) h~1 'tw wh L" - HG = qz z" 

=T. 

Die Optimierungsaufgabe des Finanzpolitikers besteht in der Maxi­
mierung der Lagrange-Funktion 

(68) 2 ('tw' G) = W (Vi, ... , VB) + 11- (qz z* - ~ 'tw wh Lh + HG) . 
h=1 

Die stationären Lösungsbedingungen lauten 

(69) 
82 H (H 8Lh ) 
-- = 0 = ~ "I" A" - fI ~ 'tw w" -- - H 
8 G h=1 11=1 8 G 

(70) 
8 2 H ( H H h 8 Lh ) 
-- = 0 = - ~ rh A" wh L" - f.l ~ w" Lh + 'tw ~ W -- . 
8 'tu) h=1 11=1 h=1 8 'fw 

Nach Berücksichtigung der Slutsky-Gleichung und der im Anhang I/K 
angegebenen Umformungen erhält man daraus die Optimalbedingungen 

80 Littmann scheint da anderer Ansicht zu sein: "Eine normative Theorie, 
die materielle Anweisungen liefern will, aber keine spezifischen Aussagen 
hervorbringt, ist weniger als einen Pfiff('rling wert" (1970, 124). 
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(71) 

(72) 

Dabei gilt 

(73) 

und 

(74) 

Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 

(1 - 6)) = 0 

H h H 
"tw ~ (Wh)2 S LL = ~ (1 - eh) wh Lh . 

h=l h=l 

_ 1 H 
e=- ~ eh 

H h=l 

yh JJI Cl Lh eh = ---+r w h--
p. W ClG' 

analog zur Definition auf S. 45. 

71 

In Anlehnung an die Literatur61 bezeichnen wir eh als sozialen Netto­
Grenznutzen des vom h-ten Individuum bezogenen (zusätzlichen) Ein­
kommens und entsprechend (9 als durchschnittlichen sozialen Netto­
Grenznutzen des Einkommens. Die Variable eh gibt an, wie der Finanz­
politiker einen Transfer von einer DM an das h-te Individuum bewer­
tet, und ist aus zwei Komponenten zusammengesetzt: zum einen aus 
dem (in Einheiten des Steueraufkommens ausgedrückten) sozialen 
Grenznutzen des Einkommens von Individuum h, zum anderen aus der 
durch den Einkommenstransfer bewirkten zusätzlichen Steuerzahlung 
des Individuums. Daß der finanzpolitische Entscheidungsträger den zu­
letzt genannten Effekt bei seiner Bewertung des Einkommenstransfers 
berücksichtigt (oder berücksichtigen sollte), erscheint plausibel. 

Analog zum Vorgehen auf den Seiten 46 - 47 könnte man hier zeigen, 
daß (1 - (9) den zusätzlich realisierbaren Wohlfahrtsgewinn ausdrückt, 
wenn der optimale Einkommensteuersatz 'l'w marginal gegen eine auf­
kommensneutrale Änderung des Frei- oder Abzugsbetrags substituiert 
werden kann. Die Bedingung (71) besagt dann, daß G so lange zu va­
riieren ist, bis die Steuersubstitution keinen zusätzlichen Wohlfahrts­
gewinn mehr bringt. Ebensogut könnte man (71) als Bestimmungsglei­
chung für G auch dahingehend interpretieren, daß der durch eine wei­
tere Erhöhung des Abzugsbetrags um eine DM bewirkte durchschnitt­
liche soziale Netto-Grenznutzen den zusätzlichen Kosten (nämlich einer 
DM) entspricht. Nicht auszuschließen ist in unserem Modell, daß das 
optimale G negativ wird. Der durchschnittliche Steuersatz nimmt dann 
mit dem Einkommen ab, das optimale Steuersystem wäre regressiv. 
Auf dieses Problem wird noch eingegangen. 

Den optimalen marginalen Einkommensteuersatz erhält man aus 
Gleichung (72). Diese Beziehung stellt für den Mehr-Personen-Fall das 

61 Vgl. z. B. Diamond (1975, 338) oder Atkinson (1977, 596). 
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Analogon zur Optimalbedingung (34) auf S. 45 dar, wenn man dort 
beachtet, daß 82L (= - 8D2) und 822 nicht existieren (annahmegemäß 
gibt es nur das Konsumgut 1). 

Für unsere Zwecke ist es sinnvoll, Gleichung (72) in eine etwas an­
dere Form zu bringen. Ers~tzt man die 1 auf der rechten Seite dieser 
Gleichung nach (71) durch e und addiert rechts den Ausdruck 

wobei 

H __ 

~ (eh - e) wL 
h=l 

_ 1 H 
wL=- ~ whLh 

H h=l 

(= 0) , 

das durchschnittliche (Brutto-)Einkommen darstellt, erhält man 

(75) 
H h H _ _ 

7:w ~ (wh)2SLL = - ~ (eh - e) (whLh - wL) . 
h=l h=l 

Die rechte Seite dieser Gleichung stimmt aber (bis auf den Faktor lIH) 
gerade mit der Kovarianz zwischen den Variablen eh und Wh Lh über­
ein, d. h., es gilt 

1 H _ _ 

cov(eh, whLh) == - ~ (eh - e) (whLh - wL) . 
H h=l 

Diese Kovarianz ist negativ, wenn der soziale Grenznutzen des Einkom­
mens mit dem Einkommen (bzw. mit Wh) fällt. 

Definiert man nun noch 

(76) ifJL = - ~ cov (eh, wh Lh) 
ewL 

(zur Interpretation vgl. unten), wird (75) und damit (72) nach einer wei­
teren Umformung62 zu 

(77) 
H h 
~ aha LL 

h=l 

Dabei ist ah = wh Lh/HwL der Einkommensanteil und alL die ein­
kommenskompensierte Elastizität des Arbeitsangebots in bezug auf den 
N ettolohnsatz63• 

62 Auf der linken Seite von (75) wird mit (1 - 7:w) und Lh erweitert und 

die Definition a lL = (wh (1 - 7:-w)/Lh) slL beachtet. 
63 Ähnliche Gleichungen wurden von Dixit/Sandmo (1977) abgeleitet. 
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Der Nenner auf der rechten Seite von Gleichung (77) ist das gewich­
tete arithmetische Mittel der einkommenskompensierten Lohnelastizität 
des Arbeitsangebots und ist wegen olL> 0 positiv. Aus unseren Über­
legungen im vorhergehenden Kapitel wissen wir, daß die Substitu­

tionseffekte und damit die O~L die Ursache für effizienzbedingte Wohl­
fahrtsverluste sind. Bei gegebenem cfJL ist der marginale Einkommen­
steuersatz um so höher zu wählen, je niedriger der gewichtete Durch­
schnitt der einkommenskompensierten Elastizitäten ist, d. h. je un­
elastischer das durchschnittliche einkommenskompensierte Arbeitsange­
bot ist. Das leuchtet intuitiv ein. Wir haben im vorigen Kapitel schon 
darauf hingewiesen, daß Güter oder Faktoren, die unelastisch nach­
gefragt bzw. angeboten werden, vom Effizienzstandpunkt aus ideale 
Steuerobjekte sind. Bei der Frage nach den Bestimmungsgründen für 
den optimalen marginalen Einkommensteuersatz kann der Nenner in 
(77) also als der die Effizienzaspekte repräsentierende Faktor angesehen 
werden. 

Die Interpretation des Zählers erfordert etwas weitergehende Über­
legungen, und wir nehmen die formalen Ableitungen dazu im An­
hang I1L vor. Verdeutlicht wird dort, daß cfJL gerade als marginaler 
Maßstab für die aus der Sicht des Finanzpolitikers bestehende Ungleich­
heit der Einkommensverteilung, d. h. für die Verletzung des Vertei­
lungsziels interpretiert werden kann64 , und zwar in folgendem Sinne: 
Man stelle sich vor, daß jeder Einkommensbezieher ein Prozent seines 
Einkommens an den Fiskus abführen muß und daß diese Summe in 
gleichen absoluten Beträgen an die Individuen zurücktransferiert wird. 
Wenn dadurch nach Ansicht des Politikers eine Erhöhung der gesell­
schaftlichen Wohlfahrt erreicht wird, so gibt cfJL den Teil des gesamten 
Sozialprodukts an, den der finanzpolitische Entscheidungsträger aufzu­
geben bereit wäre, wenn er dafür eine nach seinem Werturteil gerech­
tere Einkommensverteilung (marginal betrachtet) realisieren könnte 
und damit seinem Verteilungsziel näherkäme. Der Term cfJL ist also auch 
ein Maß für den Konflikt zwischen "mehr" Sozialprodukt und einer ge­
rechteren Verteilung des Volkseinkommens. 

Entspricht der Ausgangszustand ohne Steuern den Gerechtigkeits­
vorstellungen des Politikers (z. B. weil alle eh gleich sind)lI5, liegt nach 
seinem Urteil auch keine Ungleichheit vor - das Verteilungsziel ist be­
reits verwirklicht - und es gilt cfJL = O. Er ist nicht bereit, auf einen 
Teil des aktuellen Sozialprodukts zu verzichten, um eine andere Ein-

64 Vgl. dazu Stiglitz (1976 b). 
65 Der Fall, daß die wh (und damit implizit die wh V,) gleich sind, muß aus­

geschlossen werden, da wir bei identischen Nutzenfunktionen sonst wieder 
in unserer Ein-Konsument-Ökonomie wären. Im Ausgangszustand ohne 
Steuern gilt also eh = - yh )./, # -1 = e für alle h = 1, ... , H. 
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kommensverteilung zu realisieren. Beurteilt er die existierende Ver­
teilung dagegen als außerordentlich ungerecht - ist also die aktuelle 
Verteilung VOn der gewünschten weit entfernt -, ist tPL "groß" und er 
wäre bereit, ein niedrigeres Volkseinkommen in Kauf zu nehmen, wenn 
dieses dafür gerechter verteilt wäre66• 

Es erscheint damit naheliegend, den Zähler in (77) als den den Ein­
fluß des Gerechtigkeitsaspekts repräsentierenden Faktor zu interpretie­
ren. Bei gegebenem Wert des Nenners impliziert ein größeres Maß an 
ökonomischer Ungleichheit einen höheren marginalen Einkommen­
steuersatz. 

Wir weisen explizit darauf hin, daß tPL selbstverständlich kein objek­
tiver Index für die ökonomische Ungleichheit ist. Vielmehr hängt der 
Wert von tPL insbesondere von der Form der sozialen Wohlfahrtsfunk­
tion ab. Finanzpolitiker mit unterschiedlichen Bewertungsfunktionen 
werden eine gleiche Ausgangsverteilung unterschiedlich beurteilen. Was 
der eine als gerecht empfinden mag, wird der andere als ungerecht be­
zeichnen. Umgekehrt kann man sagen, daß Aussagen über das Maß an 
vertikaler Gerechtigkeit die (ggf. unbewußte) Zugrundelegung einer so­
zialen Wohlfahrts funktion implizieren. 

Die mit der Wohlfahrtsmaximierung verbundene Vorstellung von 
vertikaler Gerechtigkeit kann noch konkretisiert werden, wenn man 

GI. (77) auf beiden Seiten mit LW multipliziert. Da SlL> ° ist für alle h, 
muß gelten 

1 H ~ ~ 
0< - ~ (eh - e) (7: wh Lh - 7: wL) 

H h=1 W W 

1 H ~ _ 
= - ~ [eh - e] [(7:w wh Lh - G) - (7:w wL - G)] 

H 11=1 

Die Kovarianz zwischen den sozialen Netto-Grenznutzen des Ein­
kommens und der individuellen Steuerschuld ist also negativ. Das be­
deutet, daß Individuen mit großem eh weniger Steuern zu zahlen haben 
als solche mit geringem eh. Das impliziert allerdings nur dann eindeutig 
ein progressives Steuersystem, d. h. LW> 0, G> 0, wenn eh mit wh ab­
nimmt, was keineswegs sein muß. Ist Cl e/Cl Wh> 0, würden Haushalte 
mit hohem Einkommen durch das Steuersystem stärker gewichtet und 
das optimale Steuersystem wäre wegen LW < 0, G > ° regressiv. 

Konkretere Aussagen über die Struktur des optimalen Einkommen­
steuertarifs können abgeleitet werden, wenn man spezielle Annahmen 
über die relevanten Funktionen trifft. 

66 Dieser Konflikt zwischen einem größeren Sozialprodukt und einer gleich­
mäßigeren Verteilung desselben wurde im Rahmen eines einfachen Modells 
schon von Pohmer (1970) diskutiert. Vgl. auch Pohmer (1980 b). 
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Geht man z. B. von der sozialen Wohlfahrtsfunktion 

aus und unterstellt, daß Freizeit ein "normales" Gut ist, d. h. 

av 
aa;S;O, 

so läßt sich zeigen, daß dann gilt 

a Lh 
a wh (1 - 7:w) ;;;:; 0 , 

o < 7:.0 < 1, G > 0 , 

75 

so daß das optimale Steuersystem progressiv ist (zum Beweis vgl. 
Sheshinski (1972)). 

Nimmt man zusätzlich spezielle individuelle Nutzenfunktionen und 
eine bestimmte Verteilungsfunktion der Fähigkeiten Wh an, so kann der 
optimale Einkommensteuertarif in Abhängigkeit vom gewünschten 
Steueraufkommen T numerisch berechnet werden. 

Solche Berechnungen, die einen erheblichen rechentechnischen Auf­
wand erfordern, finden sich vor allem bei Stern (1976) oder illustrativ 
auch bei Atkinson (1973)67. 

Wir wollen zum Schluß noch auf die oben zitierte Behauptung Hal­
lers eingehen, wonach die Berücksichtigung von Substitutionseffekten 
den grundlegenden Inhalt der Opferkonzepte nicht ändert. Wir haben 
gesehen, daß die verschiedenen Opfertheorien als Spezialfälle der um­
fassenderen Forderung nach gleichen sozialen Grenznutzen des Ein­
kommens interpretiert werden können. Diese Gleichheit ist erreichbar 
und eine Besteuerung nach den Opferkonzepten damit möglich, wenn 
Lump-sum-Steuern zur Verfügung stehen. Ist das nicht der Fall, be­
wirkt die Steuererhebung also auch Substitutionseffekte, ist die Reali­
sierung gleicher sozialer Grenznutzen des Einkommens durch den Ein­
satz steuerlicher Instrumente nicht mehr möglich. Auch wenn man das 
für den Finanzpolitiker vielleicht relevantere Konzept des sozialen 
Netto-Grenznutzens des Einkommens zugrunde legt, ist eine Gleichheit 
rein zufällig bzw. nur dann steuerpolitisch realisierbar, wenn indivi­
duell bezogene Pauschsteuern zur Verfügung stehen. 

Dies kann verdeutlicht werden, indem man zusätzlich zur linearen 
Einkommensteuer noch Lump-sum-Steuern Gh < 0 bzw. Lump-sum­
Transfers Gh> 0 zuläßt, die aber ausschließlich zu Umverteilungs­
zwecken eingesetzt werden, also durch 

67 Die in diesem Zusammenhang relevanten Ergebnisse Sterns finden sich 
auszugsweise auch in Atkinson/Stiglitz (1980, 410 ff.). 
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H 
~ Gh=O 

h=1 

beschränkt sind. Die Budgetrestriktion des h-ten Haushalts wird also zu 

pxh = (1 - t'w) wh Lh + G + Gh . 

Bei einer Ziel-Instrument-Zuordnung derart, daß mit den Gh das Distri­
butionsziel und mit der linearen Einkommensteuer das Allokationsziel 
verwirklicht werden soll, wird das gesellschaftliche Optimierungspro­
blem zu 

H H 
Maximiere E = W (Vl, ... , Vll) + ,un ~ GI! + ftA [qz z" - ~ 'tw wh Lh + HG] 

h=1 h=1 

Als Optimalbedingung für die Redistributionsinstrumente GI! erhält 
man 

yh).h a Lh flD 
eh = --- + t'wwh --;;;-----,- = - -- für alle h = 1, ... , H . 

PA 0 GII flA 
(78) 

Unabhängig von der Wahl bestimmter yh und damit unabhängig von 
den in einer sozialen Wohlfahrtsfunktion zum Ausdruck kommenden 
Gerechtigkeitsvorstellungen ist ein Verteilungsoptimum unter den ge­
nannten Bedingungen dadurch charakterisiert, daß die sozialen Netto­
Grenznutzen des Einkommens für alle Individuen übereinstimmen. 
Ähnlich wie (60) könnte auch (78) als alternative Bedingung einer ver­
teilungsneutralen Besteuerung für Allokationszwecke vereinbart wer­
den68• 

Unter der generellen Voraussetzung, daß der Finanzpolitiker die Ma­
ximierung der gesellschaftlichen Wohlfahrt anstrebt, wird die vollstän­
dige Realisierung des Verteilungsziels in operationalisierter Form im 
folgenden durch die Gleichheit der sozialen Netto-Grenznutzen des Ein­
kommens zum Ausdruck gebracht. Mit dieser Annahme wäre also eine 
Umverteilung der Einkommen bis zu dem Punkt wünschenswert, an 
dem die sozialen Netto-Grenznutzen des Einkommens übereinstimmen 
- nach dem Werturteil des Finanzpolitikers würde dann ja keine öko­
nomische Ungleichheit mehr vorliegen. Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, daß damit keine vollständige Nivellierung der Einkommen impli­
ziert ist. Da der Einsatz des steuerlichen Instrumentariums jedoch be­
schränkt ist, wird eine vollständige Zielerreichung durch die auf treten-

68 Vgl. wiederum Wildasin (1977). Die Interpretation von Verteilungseffek­
ten nach (60) einerseits und nach (78) andererseits führt natürlich zu unter­
schiedlichen Ergebnissen. Da in (78) die zusätzlichen Steuereinnahmen aus 
der linearen Einkommensteuer berücksichtigt werden, halten wir diese Be­
dingung für eine bessere Operationalisierung der Idee von distributiver Neu­
tralität der Besteuerung. 
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den Substitutionseffekte verhindert; die eh werden sich also im tat­
sächlich erreichbaren Optimum unterscheiden. In einem bestimmten 
Sinne könnte man den Ausdruck cfJL deswegen auch als steuerlich be­
dingte ,excess burden' der Verteilung interpretieren. 

Eine auch nur analytische Trennung von Besteuerung zu Umvertei­
lungszwecken und Besteuerung zu Allokationszwecken ist nicht mehr 
möglich, wenn das steuerpolitische Instrumentarium nicht effizienz­
neutral ist. Eine ausschließlich opfertheoretisch begründete Besteuerung 
müßte auf theoretischem Wege vollständig neu konzipiert werden, wenn 
man überhaupt daran festhaIten will. Wir sehen dazu im Moment aber 
keine Möglichkeit. 

Man könnte nun allerdings argumentieren, daß man jegliche Umver­
teilungszielsetzung ausklammert und die Besteuerung zur Erfüllung der 
Allokationsaufgabe, also zwecks Erhebung eines vorgegebenen T, ent­
sprechend der Leistungsfähigkeit im Sinne der Opfertheorien vor­
nimmt. Wir wollen uns die Konsequenzen dieser Position an Hand un­
seres Modells verdeutlichen. Abstrahiert man vom Verteilungsziel, so 
heißt das doch implizit, daß unser Maß cfJL für die ökonomische Un­
gleichheit den Wert 0 annimmt69 • Das erfordert aber die Wahl einer 
ganz speziellen sozialen Wohlfahrtsfunktion derart, daß die eh's für alle 
Individuen gleich sind. Mit der Ausklammerung des Distributionsziels 
ist implizit eine Endogenisierung der sozialen Wohlfahrtsfunktion ver­
bunden; der Finanzpolitiker (oder der Finanzwissenschaftler) hat mit 
ifh = 0 implizit auch die Struktur seiner Entscheidungsfunktion fest­
gelegt, und es gibt überhaupt keinen Grund zu der Annahme, daß diese 
endogenisierte Funktion gerade die Form 

H 
Wh = ~ ßh log Vh mit speziellen ßh's 

h~l 

annimmt, die z. B. erforderlich wäre, um ein gleiches relatives Opfer zu 
bewirken. 

In unserem Modell mit linearer Einkommensteuer impliziert die An­
nahme cfJL = 0 nach (77) gerade ein 'fw = O. Natürlich müßte in diesem 
Fall G < 0 sein. und das erforderliche Steueraufkommen wäre über eine 
Kopfsteuer zu erzielen. Das leuchtet ein, da die Erhebung eines für alle 
Individuen gleichen absoluten Steuerbetrags annahmegemäß zu einer 
für alle gleichen Verminderung des sozialen Netto-Grenznutzens des 
Einkommens führt. 

Kann der Frei- bzw. Abzugsbetrag aus irgendwelchen institutionellen 
oder z. B. steuertechnischen Gründen nicht negativ werden, so muß 

69 Hierbei wird das Verteilungsziel gemäß (78) zugrunde gelegt. 
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diese Beschränkung bei der Formulierung des gesellschaftlichen Op­
timierungsproblems auf S. 70 berücksichtigt werden. Fordert man also 
explizit G ~ 0, so wäre die Optimal bedingung (69) durch die beiden Be­
ziehungen 

(79a) 
H (H 3L) l: yh).h - ft l: 'rw w h-- - H :s; 0 

h-l h-l 3G 

(79b) G l ~ y").h - ft (~ 'rw wh -~ - H)] = 0 
h-l h-l 3 G 

zu ersetzen (vgl. z. B. Panik (1976, 232». 

Bei G> 0 gilt in (79a) das Gleichheitszeichen und unsere obigen Ana­
lysen und Schlußfolgerungen sind unverändert gültig. Bei G = 0 da­
gegen wäre im Endergebnis auf der rechten Seite von (77) ein zusätz­
licher positiver Summand zu berücksichtigen. Damit ist auch formal be­
wiesen, daß das gesamte Aufkommen T = q. z* bei G = 0 über eine 
proportionale Einkommensteuer zu erheben ist. 

4.2 Die Struktur eines optimalen Verbrauchsteuersystems unter 
Effizienz- und Distributionsaspekten 

In diesem Abschnitt wollen wir prüfen, wie die optimale Struktur 
eines Systems von Verbrauchsteuern beschaffen sein soll, wenn nicht 
nur Effizienz-, sondern auch Verteilungsüberlegungen relevant sind. 
Neben der Entwicklung einer modifizierten inversen Elastizitätsregel 
zeigen wir, daß die Frage einheitliche versus differenzierende Ver­
brauchsbesteuerung vor allem von zwei Faktoren abhängt: erstens von 
den Eigenschaften der individuellen Nutzenfunktionen und zweitens 
von dem insgesamt (außer den Verbrauchsteuern) zur Verfügung ste­
henden steuerpolitischen Instrumentarium. 

Die (notwendigen) Bedingungen für ein optimales Verbrauchsteuer­
system im Mehr-Personen-Fall ergeben sich als offensichtliche Erweite­
rung der Optimalbedingungen (36) des Eine-Person-Modells70 : 

(80) 
H n H 
l: l: 'r' q. s\ = - l: (1 - eh) xZ 

h=1 i =1 ' 'I h=1 
k = I, ... , n 

Eine erneute Erläuterung der Symbolbezeichnungen erübrigt sich 
wohl. 

Natürlich kann man die Gleichungen (80) auch unschwer als statio­
näre Lösungsbedingungen des Optimierungsproblems 

70 Die Annahme identischer Nutzenfunktionen ist zur Ableitung von Glei­
chung (80) nicht erforderlich. 
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MaxE('-l' ... , '-n)=W(V1, ... , VJi)+fA-[qzz"- ~ i; .-.q.x:'] 
11=1 i =1 ' , 

79 

ableiten, wobei die Funktionen V" und x7 von den Steuersätzen 
Tl, ••. , Tn abhängen. 

Wie im vorigen Abschnitt ist es auch hier sinnvoll, die Gleichungen 
(80) so umzuformen, daß der Einfluß von Effizienz- und Distributions­
aspekten deutlich wird. Analog zum Verteilungsmaß rJ>L oben definieren 
wir hier 

(81) 
cov (eh, xZ) 

Pk = - - -
eXk 

als normierte Kovarianz zwischen den sozialen Netto-Grenznutzen des 
Einkommens und den individuell nachgefragten Mengen des Gutes k. 

H 
(Dabei ist Xk = ~ ~ x~.) Nach unseren Ausführungen auf den Sei-

H h=1 

ten 73 ff. sowie im Anhang I/L leuchtet ein, daß rJ>k als Charakteristi-
kum der Güterverteilung (bezogen auf Gut k) interpretiert werden 
kann. Mit den im Anhang I/M angegebenen Umformungen kann (80) 
unter Verwendung von (81) in die Form 

(82) k = 1, ... , n 

überführt werden, mit Xk = HXk. 

Die durch rJ>Jc repräsentierten Distributionsaspekte sind tendenziell 
stärker zu bewerten, wenn e> 1 ist. Das ist der Fall, wenn der (in Ein­
heiten des Steueraufkommens ausgedrückte) durchschnittliche soziale 
Netto-Grenznutzen eines 1-DM-Transfers vom Staat zu den Haushalten 
seine Kosten (in Form der Verminderung des Steueraufkommens) über­
steigt, wenn also eine solche einheitliche Transferzahlung finanzpolitisch 
wünschenswert ist. 

Der Einfluß von Verteilungsüberlegungen für die Wahl der Ver­
brauchsteuersätze kann anschaulich an Hand einer verallgemeinerten 
inversen Elastizitätsregel verdeutlicht werden. Nimmt man dazu an, 
daß die einkommenskompensierten Kreuzpreiseffekte gleich Null sind, 
folgt aus (82) nach einigen Umformungen 

'-k «9 - 1) + epTc 

1 +'-Tc a~k 
(83) 

mit ar.k als kompensierter Preiselastizität der Gesamtnachfrage nach 
Gut k. Sind Verteilungsüberlegungen irrelevant, z. B. weil die Haus­
halte in allen ökonomisch relevanten Merkmalen übereinstimmen, ist 
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IPk = 0 und (83) reduziert sich auf die bekannte inverse Elastizitätsregel. 
Wir wissen, daß Luxusgüter dann tendenziell niedriger besteuert wer­
den sollten als Güter des Grundbedarfs. Diese Schlußfolgerung ist zu 
modifizieren, wenn Verteilungsziele berücksichtigt werden. Dazu sei an­
genommen, daß eh mit wh fällt. Ein Luxusgut wird nun in größerer 
Menge von Individuen mit höherem Einkommen bzw. größerem wh und 
damit aber niedrigerem e" konsumiert. Wenn Gut k also ein Luxusgut 
ist, nimmt x~ mit e" ab. Die Kovarianz cov (eh, xZ) ist dann negativ und 
IPk positiv. Gleichung (83) zeigt dann, daß die Einbeziehung von Ver­
teilungseffekten in die Richtung einer stärkeren Besteuerung solcher 
Güter wirkt, die von Individuen mit überdurchschnittlichen Einkom­
men auch in überdurchschnittlichen Mengen konsumiert werden. Ganz 
analog ergibt sich, daß bei Gütern des täglichen Grundbedarfs die nach­
gefragte Menge x~ mit e" zunimmt, so daß IPk negativ ist. Die Beach­
tung von Verteilungszielen hat also gemäß (83) in diesem Fall zur 
Folge, daß der entsprechende Verbrauchsteuersatz tendenziell niedriger 
zu wählen ist. 

Der Konflikt zwischen Effizienz- und Distributionsaspekten bei der 
Wahl der Verbrauchsteuersätze ist damit zumindest auf theoretischer 
Ebene konkretisiert worden. Welcher Effekt im einzelnen überwiegt, 
hängt wieder von speziellen Annahmen über die Form der sozialen 
Wohlfahrtsfunktion, der individuellen Nutzenfunktionen und der Ver­
teilung der Fähigkeiten wh ab. 

Hebt man die der Gleichung (83) zugrunde liegenden Annahmen auf, 
sind ähnlich klare Aussagen über die Wirkung von Effizienz- und Ver­
teilungsgesichtspunkten nicht mehr ohne weiteres ableitbar. In diesem 
Fall müssen für spezielle Funktionsverläufe numerische Lösungen er­
mittelt werden, die allerdings - darauf wurde schon hingewiesen -
einen beträchtlichen mathematischen und rechentechnischen Aufwand 
erfordern. Man vergleiche nur die entsprechenden Arbeiten von Deaton 
(1977), Rarris/MacKinnon (1979) und Ready/Mitra (1980). 

Wir wenden uns nun der Frage zu, unter welchen Bedingungen ein 
für alle Güter einheitlicher Verbrauchsteuersatz optimal ist. 

Für eine Eine-Person-Ökonomie hatten wir bewiesen, daß das genau 
dann der Fall ist, wenn die einkommenskompensierten Elastizitäten der 
besteuerbaren Güter in bezug auf den Lohnsatz übereinstimmen. Hin­
reichende Bedingung dafür ist z. B., daß die Nutzenfunktion des reprä­
sentativen Konsumenten schwach separabel ist zwischen Arbeit und den 
besteuerbaren Gütern sowie homothetisch in den letzteren. Unter Be­
achtung von Verteilungsgesichtspunkten ist ein einheitlicher Steuersatz 
allerdings auch dann nicht optimal, wenn alle Nutzenfunktionen diese 
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Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 81 

Eigenschaft aufweisen. Lediglich für den Fall, daß die Nutzenfunktio­
nen aller Individuen identisch und vom Cobb-Douglas-Typ sind, 

(84) 
n h 

U" = IXL log (1 - LI') + L lXi log xi , 
i=1 

kann die Optimalität einer allgemeinen Verbrauchsteuer ohne Probleme 
nachgewiesen werden: Die individuelle Nachfragefunktion nach dem 
k-ten Gut lautet 

und die normierte Kovarianz 

( ~ IXk ~ )-1 l H - ( IXk IXk • )] Pk = - He-w L (8"- 8) -w"--w 
Pk 11=1 Pk Pk 

=-(HeW)-l[~ (8 lt -e)(W lt -w)] 
1>=1 

""p 

ist unabhängig vom Güterindex k. Nach Division durch Xk ist die rechte 
Seite von Gleichung (82) unabhängig von k. Da außerdem im Cobb­
Douglas-Fall die kompensierten Gesamtnachfrageelastizitäten in bezug 
auf den Lohnsatz für alle Güter gleich sind, d. h. 

zeigt man wie im Anhang VI, daß im Optimum 

gilt. Ökonomisch erklärt sich das dadurch, daß die Verteilungscharakte­
ristika (h im Cobb-Douglas-Fall für alle Güter gleich sind. Es gibt we­
der Luxusgüter noch lebensnotwendige Güter, da alle Güter eine Ein­
kommenselastizität der Nachfrage von Eins aufweisen. Es gibt also un­
ter Verteilungsgesichtspunkten keinen Grund, eine differenzierende 
Besteuerung vorzunehmen, und unter Effizienzaspekten ist ein ein­
heitlicher Steuersatz optimal. Homothetische Nutzenfunktionen wie (84) 
implizieren lineare Engel-Kurven, die durch den Ursprung verlaufen. 
Das ist in höchstem Grade unrealistisch. 

Somit kann vorläufig festgehalten werden, daß ein einheitlicher Ver­
brauchsteuersatz bei Berücksichtigung von Effizienz- und Distributions­
aspekten nur unter ganz extremen Bedingungen optimal ist - voraus­
gesetzt, es stehen keine anderen steuerpolitischen Instrumente zur Ver­
fügung. 

6 Schriften d. Vereins f. SocialpoLitik 128 
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Kann der finanzpolitische Entscheidungsträger dagegen neben den 
Verbrauchsteuern auch noch eine lineare Einkommensteuer einsetzen, 
ist diese Schlußfolgerung zu modifizieren. Deaton (1979 b) hat gezeigt, 
daß in diesem Fall ein einheitlicher Verbrauchsteuersatz optimal ist, 
wenn alle Nutzenfunktionen schwach separabel sind zwischen Arbeit 
(bzw. Freizeit) und den besteuerbaren Gütern und quasi-homothetisch71 

in den letzteren. Die Annahme identischer Nutzenfunktionen ist zur 
Herleitung dieses Ergebnisses nicht erforderlich. Quasi-homothetische 
Nutzenfunktionen in den Gütern 1, ... , nimplizieren lineare Engel­
Kurven, die aber nicht mehr durch den Ursprung verlaufen müssen. 
Dies stellt eine wesentlich schwächere Restriktion dar, da die Einkom­
menselastizitäten der besteuerbaren Güter voneinander abweichen kön­
nen. Die auf der Seite 41 angegebene Stone-Geary-Nutzenfunktion er­
füllt die von Deaton geforderten Bedingungen. Und wir haben schon 
darauf hingewiesen, daß Nutzenfunktionen dieses Typs häufig in em­
pirischen Nachfrageanalysen unterstellt werden. 

Die Bedingungen für die Optimalität einer allgemeinen Verbrauch­
steuer können weiter abgeschwächt werden, wenn man davon ausgeht, 
daß eine optimale Einkommensteuer mit variablem Grenzsteuersatz 
als steuerpolitisches Instrument eingesetzt werden kann. Atkinson/Stig­
litz (1976, 67 f.), (1980, 435 ff.) haben bewiesen, daß in diesem Fall die 
Annahme der schwachen Separabilität zwischen Freizeit und den Kon­
sumgütern ausreicht, um im Optimum einen einheitlichen Verbrauch­
steuersatz zu erhalten. 

Diese Ergebnisse sind sicherlich bemerkenswert. Ihrer ökonomischen 
Begründung und Interpretation wenden wir uns (u. a.) im nächsten Ab­
schnitt zu. 

4.3 Zur Kontroverse: direkte versus indirekte Steuern72 

Die Frage nach dem optimalen Verhältnis von Staatseinnahmen aus 
direkter Besteuerung zu Staatseinnahmen aus indirekter Besteuerung 
gehört mit zu den ältesten Problemstellungen der Finanzwissenschaft 
und ist sicherlich auch heute noch höchst aktuell. So hat die Bundes­
regierung z. B. im Finanzbericht 1980 ihre Absicht dokumentiert, das 
deutsche Steuersystem in langer Sicht so umzugestalten, daß die indi­
rekten Steuern ein stärkeres Gewicht erhalten73• 

71 Zur genauen Definition von quasi-homothetischen Nutzenfunktionen 
vgl. DeatoniMuellbauer (1980, 144 f.) oder Gorman (1976, 228 ff.). 

72 Vgl. zu diesem Abschnitt insbesondere Atkinson (1977); deutsche (er­
weiterte) übersetzung in RoselWenzeZlWiegard (1980, Kapitel 5). 

73 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (1980, 151). 
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Wie sind solche Maßnahmen zu beurteilen? Von welchen Bestim­
mungsgründen hängt das ökonomisch "richtige" Verhältnis von direk­
ten zu indirekten Steuern ab? Die Beantwortung dieser und anderer 
Fragen erfordert zunächst einmal eine präzise terminologische Grund­
lage. 

a) Terminologische Abgrenzung der Steuerarten 

Auffallend ist, daß in der finanzwissenschaftlichen Literatur keine 
einheitliche terminologische Präzisierung der beiden Besteuerungstypen 
zu finden ist. Es erscheint uns jedoch an dieser Stelle wenig lohnend, 
die verschiedenen Abgrenzungskriterien eingehend zu diskutieren. Es 
ließe sich z. B. unschwer nachweisen, daß weder die administrative 
Klassifikation nach der Art des Steuererhebungsverfahrens noch die 
ökonomische Abgrenzung nach dem Ausmaß der Inzidenz eindeutige 
Zuordnungen ermöglichen. Für vertretbar halten wir dagegen das in 
der Literatur ebenfalls vorgeschlagene Kriterium der personalbezo­
genen Ausgestaltung einer Steuer (z. B. Atkinson (1977)). Direkte 
Steuern nehmen hiernach auf persönliche Charakteristika des Steuer­
zahlers Bezug. Indirekte Steuern sind dagegen dadurch typisiert, daß 
jegliches personale Merkmal bei der Festlegung der Steuerbemessungs­
grundlage und des Steuertarifs fehlt. Damit könnte man die direkten 
Steuern den Personalsteuern und die indirekten Steuern den Objekt­
steuern gleichsetzen". 

Allerdings führt auch ein solches Klassifikationskriterium nicht 
immer zu einer zweifelsfreien Gruppierung. Zunächst einmal kann man 
eine nach einzelnen Gütern bzw. Gütergruppen differenzierende Ver­
brauchsteuer (Umsatzsteuer) als klassischen Prototyp einer indirekten 
Steuer bezeichnen. Gleiches trifft für eine analytisch strukturierte Fak­
toreinkommensteuer zu. Auf der Grenze zwischen direkter und indirek­
ter Steuer liegt hingegen eine einheitliche Verbrauchsteuer, weil sie mit 
einer proportionalen Besteuerung der Konsumausgaben eines Haushalts 
identisch ist. Fehlt jedoch bei einer einheitlichen, von Haushalten zu 
entrichtenden Konsumausgabensteuer das Moment der personalen Dif­
ferenzierung, und gibt es keine weitere direkte Steuer, so sei auch in 
diesem Fall von einer indirekten Steuer gesprochen. 

Die einfachste Form einer direkten Steuer ist gegeben, wenn jeder 
Steuerpflichtige einen individuellen Pauschbetrag G" < 0 an den Fiskus 
zu entrichten hat. Wird die Steuer tariflich fixiert, so liegt die ein­
fachste Form einer direkten Steuer bereits vor, wenn sich die von 

74 Zur Unterscheidung von Personal- und Objektsteuern und für einen 
überblick über die Personal steuern vgl. Neumark (1980). 

6' 
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einem Steuerpflichtigen h zu entrichtende Steuerschuld bei konstantem 
Grenzsteuersatz Tw und gegebenem persönlichem Freibetrag F gemäß 

Th = Tw [Mh - F] 

ergibt. Hiernach steigt der Durchschnittssteuersatz 

TI, TwF 
--=T ---
Mh w Mit 

mit steigender individuell abgrenzbarer Steuerbemessungsgrundlage 
(= Besteuerungsmenge Mh). Vollständig personalisiert und damit als 
tariflich strukturierter Idealtyp zu bezeichnen ist eine Steuer, bei der 
noch der Grenzsteuersatz mit der persönlichen Bemessungsgrundlage 
Mh variiert. 

b) Grundlegende Ansichten zum Problem 
"direkte versus indirekte Steuern" 

Zur Frage des Verhältnisses von direkten zu indirekten Steuern las­
sen sich in der finanzwissenschaftlichen Literatur und in der finanz­
politischen Praxis verschiedene Grundpositionen abgrenzen. 

Position A: Unterschiedliche finanzpolitische Ziele sind durch unter­
schiedliche, jeweils einem Ziel zugeordnete steuerpolitische 
Instrumente zu realisieren. 

Die zu Anfang zitierte Forderung Littmanns, wonach steuerliche 
Instrumentvariablen einzelnen Zielvariablen zuzuordnen sind (1970, 
132), stimmt mit dieser Position A genau überein. Als mögliche Be­
gründung könnte im Sinne von Tinbergen (1952) und Hansen (1958) 
angeführt werden, daß für jedes fixierte Ziel ein Instrument verfüg­
bar sein muß. Direkte und indirekte Steuern könnten demnach zur Rea­
lisierung zweier finanzpolitischer Ziele eingesetzt werden. Naheliegend 
erscheint dann die von Wittmann (1980) und anderen gezogene Schluß­
folgerung, die auf personale Merkmale Bezug nehmende direkte Steuer 
für verteilungspolitische Ziele einzusetzen und die unpersönliche indi­
rekte Steuer zwecks effizienter Erreichung des allokativen Ziels der 
Bereitstellung einer bestimmten Menge öffentlicher Güter. Das Ver­
hältnis von direktem zu indirektem Steueraufkommen hinge dann vom 
Budgetumfang der staatlichen Distributions- und Allokationsabteilung 
im Musgraveschen Sinne ab. 

An Hand der Budgetrestriktion eines Haushalts in einer Ökonomie 
ohne Gewinn- und Zinseinkommen wollen wir kurz die formale Struk­
tur eines aus direkten und indirekten Steuern bestehenden Steuer-
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systems skizzieren. Bei differenzierten Verbrauchsteuersätzen Ti (i = 1, 
... , n) und linearer Einkommensteuer mit konstantem Grenzsteuersatz 
Tw sowie einem von jedem Individuum beanspruchbaren Freibetrag F 
gilt nach unseren Ausführungen im zweiten Kapitel die Budgetglei­
chung 

Bei einer Normierung über Division durch (1 - Tw) ergibt sich dann 

(85) 
n 
.~ qi (1 + T;)X~ = wh Lh + G 
1~1 

mit 

Ti + Tw Tw 
T'· = - ._- und G = F . 

, 1 - Tw 1 - Tw 

Der als individuelles Pauscheinkommen zu interpretierende Betrag G 
charakterisiert das direkte, die Steuersätze Ti charakterisieren das indi­
rekte Element des Steuersystems. 

Position B: überlegenheit der direkten Steuer unter distributiven und 
allokativen Aspekten 

In dogmenhistorischer Sicht kommt den direkten Steuern, insbeson­
dere einer progressiven Einkommensteuer, eine dominierende Bedeu­
tung im Rahmen eines rationalen Steuersystems zu. Lampe (1934) wollte 
die Einkommensteuer zur "Zentralsonne" des Steuersystems aus­
bauen75, Popitz (1926) bezeichnete sie als "Königin der Steuern"76. Aber 
auch in neuerer Zeit wird die überlegenheit von direkten Steuern 
sowohl im Hinblick auf die Realisierung des Effizienzziels als auch in 
bezug auf das Distributionsziel betont. Besonders deutlich findet sich 
diese Ansicht bei Fromm/Taubmann (1973, 139)17; auch Neumark (1970) 
und Andel (1980, 399 f.) scheinen dieser Position nahezustehen. Nach 
Andel (1980, 399) z. B. ist eine Einkommensteuer "in dem Sinne als 
allokationspolitisch günstig anzusehen, daß mit ihrer Erhebung - etwa 
im Vergleich zu differenzierten Verbrauchsteuern - weniger effizienz­
mindernde Substitutionseffekte verbunden sind"78. 

75 Zitiert nach SchmölderslHansmeyer (1980, 234). 
76 Zitiert nach Pohmer (1980 a, 655). 
77 Vgl. z. B. ihre Schlußfolgerung: "Direct taxes are judged to meet the 

equity, efficiency and administrative cost criteria better than indirect taxes. 
Hence a direct tax system is ,better' from an economic viewpoint." 

78 Die von Andel angeführte Einschränkung für den Fall, daß Differenzie­
rungen z. B. nach der Quelle der Einkünfte vorliegen, ist für unsere Belange, 
d. h. in unserem Modellrahmen, bedeutungslos. Bezüglich des Distributions­
ziels schreibt Andel (1980, 400): "Wie kaum eine andere Abgabe scheint die 
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Unter Berücksichtigung von Steuererhebungskosten und "Steuer­
widerständen" kann es allerdings von Vorteil sein, neben den per­
sonenbezogenen Haushaltssteuern auch eine von Unternehmen zu ent­
richtende proportionale Umsatzsteuer zu erheben79 , die in unserem 
Modell mit einer Konsumausgabensteuer äquivalent ist. Man zeigt 
sofort, daß ein Steuersystem mit einheitlichem Verbrauchsteuersatz 
und linearer Einkommensteuer einem direkten Steuersystem entspricht. 
Die Budgetrestriktion des h-ten Haushalts ist in diesem Fall gegeben 
durch 

n 1 
i~1 qj (1 + T) xi' = (1 - Tw) w" L" + Tw F . 

Durch Normierung erhält man daraus 

(86) 
n 
"" q.x~ = (1 - T') w"L" + G' 

'-=1 • t w 

mit 

t + T 
'1:' =_w __ und 

w 1 + T 

Das angesprochene Steuersystem entspricht also einer linearen Ein­
kommensteuer mit konstantem Grenzsteuersatz .;" und Abzugsbetrag 
G'. 

Position C: Überlegenheit indirekter Steuern unter fiskalischen Aspek­
ten 

Eine dritte Auffassung zur Kontroverse: direkte versus indirekte 
Steuern sehen wir in dem durch eine zentrale Orientierung am fiska­
lischen Ziel der Einnahmengewinnung ausgerichteten Verhalten von 
Finanzministern, den Anteil indirekter Steuern zu erhöhen. Bei der 
vorliegenden allgemeinen Aversion gegen eine staatliche Neuverschul­
dung und der Auffassung, die zu hohe Einkommensbesteuerung sei mit­
verantwortlich für die Stagflation bei zunehmender Arbeitslosigkeit, 
mag verständlich erscheinen, daß Finanzminister nach der relativ 

Einkommensteuer geeignet zu sein, einer Besteuerung nach der Leistungs­
fähigkeit bzw. einer darüber hinausgehenden Umverteilungspolitik zu die­
nen." - Ähnlich argumentiert Neumark (1970, 391), daß differenzierte "Ver­
brauchsabgaben unter allokationspolitischen Aspekten nachteilig und unter 
resdistributionspolitischen überflüssig sind, sofern, wie hier vorausgesetzt, 
eine wirklich allgemeine Verbrauch(Umsatz)steuer in Kombination mit einer 
ebenfalls allgemeinen und ausgeprägt progressiven Einkommensteuer einer­
seits, einer - gerade auch Spezialabgaben auf ,aufwendige' Gebrauchsgüter 
überflüssig machenden - allgemeinen Vermögensteuer andererseits erhoben 
wird". 

79 In ähnlicher Weise begründet z. B. Haller (1971, 192 ff.) die zusätzliche 
Erhebung einer allgemeinen Verbrauchsteuer. 
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bequemen Einnahmenbeschaffung über eine Erhöhung der Verbrauch­
steuersätze greifen. 

Die finanzpolitische Rationalität des fiskalischen Ziels der Besteue­
rung wurde schon oben in Abrede gestellt. 

Wir wollen in diesem Abschnitt nun prüfen, inwieweit die mit der 
Theorie optimaler Steuern gewonnenen Erkenntnisse zu einer Klärung 
der verschiedenen Standpunkte beizutragen vermögen. Gezeigt wird, 
daß das Verhältnis von direkten zu indirekten Steuern und die Zuord­
nung dieser Steuern zu bestimmten finanzpolitischen Zielen modell­
endogen zu bestimmen sind und insbesondere von der tariflichen Aus­
gestaltung der Einkommensteuer und der Struktur der individuellen 
Nutzenfunktionen abhängen. Man könnte dieses Ergebnis auch bezeich­
nen als 

Position D: Unvoreingenommene (Ex-ante-)Gleichwertigkeit der Steuer­
typen als Instrumente der Wohlfahrtsmaximierung 

Zur Erläuterung wählen wir zuerst ein Steuersystem, das aus einer 
linearen Einkommensteuer und einer nach Gütern differenzierenden 
Verbrauchsbesteuerung besteht. Gemäß unseren Ausführungen zur Posi­
tion A können die Steuern so normiert werden, daß das direkte Ele­
ment des Steuersystems allein durch den Abzugsbetrag G dargestellt 
wird und das indirekte Element durch die (normierten) Verbrauch­
steuersätze Ti. Die Budgetbeschränkung des Staates ist dann durch 

H n 1 
qz z* = ~ ~ Ti qi X/ - HG 

1.=1 i=1 

gegeben und das gesellschaftliche Optimierungsproblem durch 

[ H nil Max,2 h, ... , Tn, G) = W (Vl, ... , VB) + p, qz z" - ~ ~ Ti qi xi + HG 
h=1 ;=1 

Als notwendige Bedingung für die optimalen Verbrauchsteuersätze 
erhält man die Beziehungen 

H n 1 _ 
(87) ~.~ Ti qi stk = - Xk [(1 - f)) - ePk] k = 1, ... , n , 

h=1 ,= 1 

die mit den oben abgeleiteten Gleichungen (82) identisch sind. 

Der optimale Einsatz des Abzugsbetrags G ist wie bei der isolierten 
Analyse einer linearen Einkommensteuer durch die Bedingung 

(88) (1 - 19) = 0 

charakterisiert (vgl. S. 71). Die Gleichungen (87) und (88) wmden in 
anderem Zusammenhang oben jeweils getrennt interpretiert. 
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Setzt man (88) in (87) ein, folgt 

(89) k = 1, ... , n . 

Der Ausdruck (1 - B), den wir oben (S. 46 ff.) als marginale ,excess 
burden' der Verbrauchsbesteuerung im Vergleich zu einer für alle Indi­
viduen einheitlichen Lump-sum-Steuer identifiziert hatten und der als 
"Effizienz-Term" interpretiert werden kann, verschwindet aus der 
Bestimmungsgleichung für die optimalen Verbrauchsteuersätze. Diese 
sind jetzt nur noch durch eine Beziehung zu den als Charakteristika 
der Güterverteilung interpretierten Variablen rJ>k gekennzeichnet. Da 
diese rJ>k von den Ti abhängen, ist die Beziehung wechselseitig. Mit der 
gebotenen Vorsicht kann aber gesagt werden, daß die Verbrauchsteuern 
zur Erreichung des in den rJ>k implizit enthaltenen Verteilungsziels be­
züglich der Güterverteilung eingesetzt werden sollten, während die 
lineare Einkommensteuer (und hier insbesondere der Abzugsbetrag G) 
zur Steuerung des den Effizienzaspekt des Steuersystems charakteri­
sierenden Ausdrucks (1 - 8) herangezogen wird. 

Eine Zuordnung von finanzpolitischen Zielen und steuerlichen Instru­
menten ist zwar möglich, steht aber in der hier abgeleiteten Ausgestal­
tung im krassen Widerspruch zu der von Wittmann (1980) und anderen 
Ökonomen vorgeschlagenen Ziel-Instrument-Beziehung. Dabei ist die­
ses Ergebnis nach unseren vorhergehenden Ausführungen keineswegs 
überraschend. Das Pauschelement der linearen Einkommensteuer ist 
effizienzneutral und sollte deswegen soweit wie möglich zur Realisie­
rung der Allokationsaufgabe eingesetzt werden. Wird die daraus resul­
tierende Verteilung als ungerecht empfunden, sind Verbrauchsteuern 
zu erheben, um die Abweichungen vom Verteilungsziel zu korrigieren. 
Betrachtet der Finanzpolitiker dagegen den Zustand nach Einsatz der 
Pauschgrößen G als gerecht, so erübrigen sich weitere steuerliche Maß­
nahmen. Formal wären alle rJ>k gleich Null und nach (89) auch 1'1 = ... 

= Tn = O. Das optimale G wäre in diesem Fall negativ, also eine Kopf­
steuer. Ist dies aus irgend welchen Gründen nicht zugelassen, müßte als 
Nebenbedingung des gesellschaftlichen Optimierungsproblems wieder 
explizit die Ungleichung G;:;;: 0 mit den entsprechenden Änderungen 
der Optimalbedingungen berücksichtigt werden. 

Im letzten Abschnitt haben wir auf das von Deaton (1979 b) bewie­
sene Ergebnis hingewiesen, daß bei Existenz einer optimalen linearen 
Einkommensteuer ein einheitlicher Verbrauchsteuersatz optimal ist, 
wenn alle Nutzenfunktionen schwach separabel sind zwischen Freizeit 
und den besteuerbaren Gütern und quasi-homothetisch in den letzteren. 
Gemäß unseren Ausführungen zur Gleichung (86) entspricht ein solches 
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Steuersystem ökonomisch dem ausschließlichen Einsatz einer (entspre­
chend umnormierten) linearen Einkommensteuer. Die Erhebung einer 
allgemeinen Verbrauchsteuer könnte in diesem Fall höchstens mit der 
modellexogenen Begründung einer geringeren Merklichkeit, geringerer 
Steuererhebungskosten oder mit ähnlichen Argumenten gerechtfertigt 
werden. Wie erwähnt, entspricht dies der Position Hallers (1971). 

Der mögliche Verzicht auf eine differenzierende Verbrauchsbesteue­
rung dürfte erstaunen. Hatten wir doch oben abgeleitet, daß die opti­
malen Verbrauchsteuern im Zusammenhang mit der Verteilungsziel­
setzung zu sehen sind. Und hier würde man doch eigentlich vermuten, 
daß z. B. Luxusgüter unter Distributionsaspekten stärker zu besteuern 
sind als lebensnotwendige Güter. Zum ökonomischen Verständnis des 
von Deaton formal bewiesenen Ergebnisses müssen wir uns verdeut­
lichen, daß die Verbrauchsbesteuerung zwei entgegenwirkende Effekte 
hat. Zum einen soll durch eine höhere Besteuerung bestimmter Güter 
die mit der Erhebung einer Pauschsteuer (G< 0) verbundene Verlet­
zung des Verteilungsziels soweit wie möglich kompensiert werden; 
andererseits ermöglichen die Einnahmen aus der Besteuerung der Kon­
sumgüter ein (absolut betrachtet) geringeres G und damit einen im Ver­
gleich zu vorher geringeren Verlust bezüglich des Verteilungsziels. Im 
Extrem sind die Verbrauchsteuereinnahmen so hoch, daß sie das erfor­
derliche Steueraufkommen übersteigen und ein G> 0 ermöglichen. In 
diesem Fall treten statt der regressiven Einkommenswirkungen der ein­
heitlichen Pauschsteuer positive Verteilungswirkungen des einheit­
lichen Pauschtransfers auf. Tendenziell wären jetzt Luxusgüter geringer 
zu besteuern als vorher. Bei schwacher Separabilität zwischen Freizeit 
und den besteuerbaren Gütern und linearen Engel-Kurven der letzte­
ren kompensieren sich diese entgegenlaufenden Wirkungszusammen­
hänge gerade und alle Güter sind mit einem einheitlichen Satz zu 
besteuern. 

Ist eine tarifliche Fixierung der Einkommensteuer derart möglich, 
daß der Grenzsteuersatz mit der persönlichen Bemessungsgrundlage 
optimal variieren kann, genügt die Annahme der schwachen Separabili­
tät zwischen Freizeit und den besteuerbaren Konsumgütern, um auf die 
Erhebung einer Verbrauchsteuer verzichten zu können (vgl. Atkinsonl 
Stiglitz (1976, 67 f.)). 

Dieses Ergebnis unterstützt die Position B: die Überlegenheit der 
direkten Steuer unter distributiven und allokativen Aspekten. Die An­
nahme schwacher Separabilität der Präferenzordnung ist nicht allzu 
restriktiv und wird in fast allen empirischen Untersuchungen zur Er­
mittlung von Nachfragesystemen getroffen. 
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Wir wollen abschließend die Ergebnisse dieses Abschnitts im Zu­
sammenhang mit der auf Lipsey/Lancaster (1956) zurückgehenden 
"Theorie des Zweitbesten" interpretieren. 

Unter Effizienz- und Distributionsaspekten optimal ist eine direkte 
Steuer, die an die individuellen Fähigkeiten wh anknüpft, also z. B. eine 
Besteuerung von Wh 0 0• Eine solche Steuer wäre effizienzneutral - sie 
entspräche einer Lump-sum-Steuer - und könnte durch geeignete 
tarifliche Ausgestaltung die Realisierung des Verteilungsziels sicher­
stellen. In der finanzpolitischen Praxis dürfte allerdings die Erhebung 
einer solchen Steuer schon deshalb auf Probleme stoßen, weil die indi­
viduellen Fähigkeiten nicht direkt beobachtbar sind. Der Finanzpoli­
tiker muß also auf Ersatzgrößen wie z. B. das Einkommen eines Indi­
viduums ausweichen. Die Grundaussage der Theorie des Zweitbesten 
besagt nun, daß wenn die Optimalpolitik in einem Bereich der Volks­
wirtschaft aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, in der Regel 
auch in den anderen Sektoren der Ökonomie von den einen First-best­
Zustand charakterisierenden Bedingungen abgewichen werden sollte. 
Dies gilt aber dann nicht, wenn die erwähnten anderen Sektoren durch 
schwache Separabilität vom zuerst genannten Bereich getrennt sind 
(vgl. Dusansky/Walsh (1976)). 

Bezogen auf unser Problem bedeutet dies: Da eine ideale direkte 
Steuer nicht erhoben werden kann, muß der Finanzpolitiker auf eine 
Besteuerung der Surrogatgröße "Einkommen" ausweichen. Eine Be­
steuerung des Einkommens führt aber zu einer Verletzung der Optimal­
bedingungen auf dem Arbeitsmarkt, und es kann sinnvoll sein, die 
dadurch bewirkten Effizienzverluste auf den Gütermärkten zu kom­
pensieren, indem durch die Erhebung indirekter Steuern von den 
First-best-Bedingungen auf diesen Märkten abgewichen wird. Besteht 
allerdings schwache Separabilität zwischen den Märkten für Konsum­
güter und Arbeit, so kann ggf. auf eine Besteuerung der Konsumgüter 
verzichtet werden. Von Atkinson/Stiglitz (1976) wurde gezeigt, daß 
das dann der Fall ist, wenn der Tarif der Einkommensteuer keinerlei 
Beschränkungen unterliegt, insbesondere also ein mit der individuellen 
Bemessungsgrundlage variierender Grenzsteuersatz fixiert werden 
kann. Ist das einkommensteuerpolitische Instrumentarium dagegen auf 
einen konstanten Grenzsteuersatz bei Berücksichtigung eines einheit­
lichen Frei- oder Abzugsbetrags beschränkt, muß die Bedingung der 
schwachen Separabilität um eine weitere Bedingung ergänzt werden, 
damit das zuvor abgeleitete Ergebnis weiterhin gültig bleibt. Gezeigt 
wurde, daß diese zusätzliche Bedingung in der Annahme bestehen 
kann, daß die Präferenzordnung bezüglich der Konsumgüter quasi-

80 Dabei ist L wieder die maximal zur Verfügung stehende Arbeitszeit. 
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homothetisch ist. Steht nicht einmal eine lineare, sondern nur eine 
proportionale Einkommensteuer zur Verfügung, müssen die Restrik­
tionen noch weiter verschärft werden. Damit dann noch auf eine 
Besteuerung der Konsumgüter verzichtet werden kann, müssen die 
Nutzenfunktionen z. B. nicht nur quasi-homothetisch, sondern homo­
thetisch in den Konsumgütern und überdies für alle Individuen iden­
tisch sein. 

Die Gültigkeit der Position B hängt also ganz wesentlich von der 
tariflichen Struktur der einsetzbaren direkten Steuer ab. Je weniger 
Beschränkungen die direkte Steuer unterliegt, um so schwächere An­
nahmen sind erforderlich, um die Überlegenheit der direkten Steuern 
unter Effizienz- und Distributionsaspekten zu beweisen. 

Die mit der Theorie optimaler Steuern gewonnenen Erkenntnisse 
erlauben darüber hinaus eine finanzpolitisch bedeutsame Präzisierung 
des Zusammenhangs von Beschränkungen und zusätzlich erforderlichen 
Annahmen. 

Teil II 

Staatliche Einnahmensysteme in einer Ökonomie 
mit öffentlichem und privatem Kapitalstock 

5. Problemstellung 

Im ersten Teil unserer Analysen wurde unterstellt, daß Einkommen 
und Konsumausgaben des repräsentativen Konsumenten in jeder 
Periode übereinstimmen. Tatsächlich wurde die Variable "Zeit" und 
damit die Rationalität eines heutigen Sparens für zukünftigen Konsum 
ans unseren Betrachtungen bisher vollständig ausgeklammert. Diese 
Annahme ermöglichte es, im Rahmen eines einfachen Gleichgewichts­
modells unter Effizienz- und Verteilungsaspekten eine erste Beurtei­
lung einiger steuerpolitischer Grundprobleme vorzunehmen. 

Im zweiten Teil soll nun die Tatsache berücksichtigt werden, daß die 
wesentlichen Entscheidungen der einzelnen Wirtschaftseinheiten perio­
denbezogen sind. Zusätzliche steuerpolitische (oder allgemeiner: ein­
nahmenpolitische) Grundsatzfragen ergeben sich dann u. a. daraus, daß 
die Konsumenten durch die Bildung von Ersparnissen Kaufkraft (für 
sich oder ihre Erben) in zukünftige Perioden transferieren können. 
Einkommen und Konsumausgaben einer Periode sind nicht mehr unbe­
dingt identisch, und es stellt sich aus gesamtwirtschaftlicher Sicht das 
Problem der Wahl zwischen Einkommen und Konsum als zieladäquater 
Steuerbemessungsgrundlage81 • Mögliche Schwierigkeiten bei der prak-
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tischen Ausgestaltung einer Konsumsteuer oder bei der Bestimmung 
des steuerlich relevanten Einkommensbegriffs werden außer acht ge­
lassen82• 

Die Vorteilhaftigkeit einer Besteuerung der Konsumausgaben pri­
vater Haushalte gegenüber einer Besteuerung des Einkommens wurde 
insbesondere von Fisher (1937), (1942), von Kaldor (1955) und in jüngster 
Zeit von der sogenannten Meade-Kommission (1978) propagiert83• In 
der Bundesrepublik hat Schneider (1971), (1974) den Übergang von 
einer Einkommensteuer zu einer Besteuerung des Konsums empfohlen, 
und in den USA wird diese Frage zur Zeit intensiv diskutiert84• Bei 
ausschließlicher Zugrundelegung des Effizienzkriteriums - hier vor 
allem bezogen auf die optimale zeitliche Verteilung des Konsums -
wird die Frage: "Konsum- versus Binkommensteuer" in der Literatur 
meist wie folgt beantwortet: "Da eine Besteuerung VOn Zinseinkommen 
nach dem Excess-burden-Konzept das Sparen diskriminiert, scheint eine 
allgemeine Konsumsteuer allokative Vorteile gegenüber einer allgemei­
nen Einkommensteuer zu besitzen" (Krause-Junk (1977, 341)). Ähnliche 
Schlußfolgerungen finden sich bei Musgrave/Musgrave/Kullmer (1977, 
Bd. 2, 32), Schmidt (1980, 154) und in zahlreichen anderen Beiträgen. 

Die effizienztheoretische Überlegenheit einer allgemeinen Konsum­
steuer gegenüber einer allgemeinen Einkommensteuer wird somit in 
den genannten Literaturbeiträgen offensichtlich aus der Tatsache abge­
leitet, daß zwar beide Besteuerungsformen in der Regel Substitutions­
effekte bei der Wahl zwischen Arbeit und Freizeit verursachen, die 
Besteuerung der Zinseinkommen im Rahmen der Einkommensteuer 
aber zusätzlich noch Substitutionseffekte bei den Konsum-Erspar­
nis-Entscheidungen bewirken kann, während die Konsumsteuer in die­
ser Hinsicht "neutral" ist85• Eine sich auf Lohn- und Zinseinkünfte be­
ziehende Einkommensteuer führt also zu allokativen Störungen auf 
dem Arbeits- und Kapitalmarkt, eine allgemeine Konsumsteuer da­
gegen nur auf dem zuerst genannten. Aus der Theorie des Zweitbesten 

81 In Teil I waren Einkommen und Konsumausgaben äquivalente Steuer­
bemessungsgrundlagen. Durch geeignete Normierung konnte eine propor­
tionale Einkommensteuer in eine allgemeine Verbrauchsteuer umgerechnet 
werden. 

82 Vgl. dazu Mitschke (1976), (1980) oder Zumstein (1977). Auch Peffekoven 
(1980) behandelt diesen Aspekt neben Problemen der steuerlichen Gerechtig­
keit und der ökonomischen Effizienz. 

88 Vgl. zu diesem Bericht auch die Besprechungsaufsätze von Prest (1979) 
und Head (979). 

84 Z. B. auf einer Konferenz der Brookings Institution im Oktober 1978; 
vgl. Pechman (1980) und einen Bericht des U.S. Treasury Department (1977). 

85 Wir erinnern daran, daß finanzpolitische Maßnahmen nur dann Effi­
zienzverluste zur Folge haben, wenn Substitutionseffekte auftreten. 
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(,second-best') ist nun allerdings bekannt, daß es bei (nicht änderbaren) 
Unvollkommenheiten in einem Sektor der Volkswirtschaft aus Effi­
zienzgründen wünschenswert sein kann, auch in anderen Bereichen 
von den Bedingungen einer paretooptimalen Allokation abzuweichen. 
Die Allokationsstörungen auf einem Markt werden dann - zumindest 
teilweise - durch Störungen auf einem anderen Markt ausgeglichen. 
Bezogen auf das zu untersuchende Problem ist es also durchaus mög­
lich, daß die Besteuerung der Zinseinkommen zu einer Kompensation 
der durch eine Konsumsteuer bewirkten Wohlfahrtsverluste beitragen 
kann. 

Damit ist jedenfalls angedeutet, daß die Wahl einer dem Effizienz­
kriterium entsprechenden Steuerbemessungsgrundlage nicht allein nach 
der Anzahl der Bereiche entschieden werden kann, in denen Alloka­
tionsstörungen auftreten, sondern im Rahmen eines genau spezifizierten 
intertemporalen Modells analysiert werden muß. Mit der Bildung von 
Ersparnissen ist in ein solches Modell neben dem Güter- und dem 
Beschäftigungsmarkt der Kapitalmarkt einzubeziehen. Durch diese 
Erweiterung kann außer den Steuern auch die staatliche Verschuldung 
als einnahmenpolitisches Instrument berücksichtigt werden. Es er­
scheint dann sinnvoll, auf der Ausgabenseite des Budgets nicht nur 
Ausgaben für die Bereitstellung öffentlicher Konsumgüter, sondern 
auch öffentliche Investitionsausgaben zuzulassen und so den staatlichen 
Kapitalstock als weitere Zielvariable in die Analyse einzuführen. 

In der Literatur86 zum Problemkreis "Einkommen- versus Konsum­
steuer" findet sich oft auch die Behauptung, daß eine Besteuerung 
des Verbrauchs zu einer Begünstigung des Sparens führe und im Hin­
blick auf das wirtschaftliche Wachstum deswegen einer Besteuerung 
des Einkommens vorzuziehen sei. Unsere Modellanalyse ermöglicht 
auch eine Auseinandersetzung mit dieser Frage. 

Wir wir sehen werden, hängt die Wahl der unter Effizienzaspekten 
"richtigen" Steuerbemessungsgrundlage im wesentlichen von den fol­
genden Faktoren ab: 

1. der Form der individuellen Nutzen- bzw. Nachfragefunktionen; 

2. der Frage, ob die staatliche Neuverschuldung als finanzpolitisches 
Instrument im erforderlichen Ausmaß variiert werden kann; 

3. der Präferenzfunktion des entscheidenden Finanzpolitikers. 

Für die Fälle, daß das Einkommen oder sowohl Einkommen als auch 
Konsumausgaben als Steuerbemessungsgrundlage zu wählen sind, kann 
geprüft werden, ob die Realisierung des Effizienzziels die Besteuerung 

86 Vgl. z. B. Timm (1981, 199 und 214 f.); Musgrave/Musgrave/Kullmer (1977, 
Bd. 2, 32), Schmidt (1980, 144). 
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der Arbeits- und Zinseinkommen zum gleichen Satz erfordert. Diese 
Fragen werden in einem ganz einfachen, aber die wesentlichen Pro­
bleme wohl erfassenden Lebenszyklus-Modell erörtert. Im Rahmen die­
ses Modells wird außerdem auf die Funktion der Staatsverschuldung 
als Bestandteil eines rationalen oder optimalen Systems öffentlicher 
Einnahmen eingegangen. Die Resultate sind u. E. auch in dieser Hin­
sicht von Interesse. Mit der simultanen Bestimmung eines sozialen Dis­
kontsatzes werden schließlich Kriterien für die Ermittlung eines op­
timalen öffentlichen Kapitalstocks aufgezeigt. 

Das zugrunde gelegte Modell nimmt Bezug auf die jüngeren und 
älteren Teile einer Generation. Dies bedeutet, daß in jeder Modell­
periode t jüngere (j) und ältere (a) Mitglieder verschiedener Genera­
tionen leben. Ein unter Effizienzaspekten optimales staatliches Ein­
nahmensystem ist dann gleichzeitig auch optimal bezüglich der Ver­
teilung des Konsums zwischen den Jüngeren (Arbeitern) und Älteren 
(Rentnern) einer Gesellschaft. Das intergenerationelle Verteilungs­
system - das hier der Frage nach einem effizienzoptimalen staatlichen 
Einnahmensystem entspricht - steht im Mittelpunkt der folgenden 
Analysen. Intragenerationelle Verteilungsprobleme, die bei Annahme 
unterschiedlicher Einkommen und/oder Nutzenfunktionen der in einer 
bestimmten Periode lebenden Personen einer Gesellschaft auftreten. 
werden im folgenden nicht untersucht. 

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und eine kritische 
Würdigung im Hinblick auf ihre finanzpolitische Relevanz findet sich in 
den Schlußbemerkungen. 

Wie zuvor werden mathematische Ableitungen und Beweise, die öko­
nomisch nicht interpretiert werden, in einem separaten Anhang durch­
geführt. 

Neben den an einzelnen Stellen angegebenen Literaturquellen stüt­
zen sich unsere Ausführungen in diesem Teil vor allem auf die Arbeiten 
von Diamond (1973), Pestieau (1974), Atkinson/Stiglitz (1980), Atkinsonl 
Sandmo (1980) und King (1980)87. 

6. Entwicklung der Modellgrundlagen 

6.1 Die privaten Haushalte 

Um das theoretische Modell möglichst einfach und überschaubar zu 
halten, gehen wir von folgenden Annahmen aus: Der Lebens- und Pla­
nungshorizont eines Individuums erstrecke sich auf zwei Lebens-

87 Man beachte auch die Artikel von Feldstein (1978) und Bradjord (1980 a), 
(1980 b). 
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abschnitte, die Perioden t und t + 1. Zu Beginn der ersten Periode (t) 
bietet das Individuum auf dem Beschäftigungsmarkt seine Arbeits­
kraft an und erwirbt aus dem erzielten Arbeitseinkommen eine be­
stimmte Menge an Konsumgütern. In der zweiten Periode (t + 1) zieht 
es sich aus dem Erwerbsleben zurück und verwendet die in der ersten 
Periode gebildeten und in Wertpapieren angelegten Ersparnisse sowie 
die Einkünfte aus der Verzinsung dieser Ersparnisse zum Kauf von 
Konsumgütern. Von Vermögensbeständen am Lebensanfang und Le­
bensende wird abgesehen. Ersparnisse werden lediglich gebildet, um 
zukünftige Konsumbedürfnisse zu befriedigen; sie können deshalb als 
gegenwärtige Ausgaben für zukünftigen Konsum (zu einem noch zu be­
stimmenden Preis) interpretiert werden. Um das Ziel der ökonomischen 
Effizienz wieder isoliert, d. h. unabhängig von intragenerativen Vertei­
lungsproblemen, analysieren zu können, unterstellen wir, daß alle Mit­
glieder der am Anfang der Periode t geborenen Generation - wir spre­
chen im folgenden einfach von der Generation t - identisch sind und 
identisch behandelt werden. Wie im dritten Kapitel des ersten Teils 
gehen wir von der Fiktion eines repräsentativen Konsumenten der Ge­
neration taus. 

In jeder Periode leben dann zwei Generationen, nämlich die in dieser 
Periode geborenen, jetzt jungen, und die in der Vorperiode t - 1 ge­
borenen und in t schon alten Individuen. Dementsprechend bezeichnet 
C; den mengenmäßigen Konsum der in der Periode t lebenden jungen 
Generation, C! den Konsum der in t lebenden (und in t - 1 geborenen) 
alten Generation. Analog ist C~+l z. B. der Konsum des in Periode 
t + 1 lebenden Teils der in t geborenen Generation. Es soll LI das Ar­
beitsangebot der Generation t in der Periode t ausdrücken und 

(90) ut - U (C~ ct+l LI) - 1 Ja' 

die mit den üblichen Eigenschaften der Haushaltstheorie ausgestattete 
intertemporale Nutzenfunktion des repräsentativen Konsumenten der 
Generation t. Um alle unnötigen Komplikationen zu vermeiden, treffen 
wir die nicht einmal so unrealistische Annahme, daß die Anzahl der 
Mitglieder jeder Generation gleichbleibt, also kein Bevölkerungswachs­
tum vorliegt. 

Mit der Maximierung von (90) unter Berücksichtigung eines gegebe­
nen Budgets trifft jede Generation t zu Beginn ihres Planungszeit­
raums die Arbeit-Konsum-Ersparnis-Entscheidung. Das verfügbare Ein­
kommen in der ersten Lebensperiode, der Periode t, wird zum Kauf von 
Konsumgütern und Wertpapieren verwendet: 

(91a) 
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Dabei bezeichnen wt den in Konsumgütereinheiten ausgedrückten88 

Bruttolohnsatz, r~ bzw. r~ die in Periode t geltenden Sätze einer pro­
portionalen Lohnsteuer bzw. einer proportionalen Konsumsteuer, Bt 
die in Wertpapieren (einperiodische Bonds mit festem Kurs und va­
riablem Zins) angelegten Ersparnisse der Generation t und GJ ein vom 
Staat empfangenes Pauschtransfereinkommen, falls GJ > 0, bzw. eine 
an den Fiskus abzuführende Lump-sum-Steuer, falls GJ < O. 

Das zu Beginn der Periode t + 1 bestehende Vermögen der Gene­
ration t - in unserem Modell identisch mit dem Wertpapierbestand Bt 
- wird nach Zahlung einer Vermögensteuer ebenso zum Erwerb von 
Konsumgütern verwendet wie die aus der Ersparnisbildung resultie­
renden Zinseinkommen, die einer Besteuerung zum Satz r~+1 unter­
liegen sollen. Bei zusätzlicher Berücksichtigung eines von Generation t 
in Periode t + 1 empfangenen Pauscheinkommens bzw. zu zahlender 
Pauschsteuern (je nachdem, ob G~+l positiv oder negativ ist) sind die 
Konsummöglichkeiten in t + 1 dann durch die Gleichung 

beschränkt. Dabei ist T t der sich in Periode t auf dem Wertpapiermarkt 
bildende Zinssatz. Das Zinseinkommen T t Bt wird also mit einperio­
discher Verzögerung zu Beginn der Periode t + 1 von Unternehmen 
und/oder vom Staat an Haushalte ausgezahlt. Weiterhin ist r~+1 der 
Satz der in t + 1 zu zahlenden Vermögensteuer. Wir unterstellen, daß 
die privaten Konsumausgaben der Generation t in beiden Perioden 
zum gleichen Satz r~ besteuert werden. 

Durch Eliminierung von Bt erhält man die konsolidierte Budget­
beschränkung über den Lebenszyklus der Generation t 

(92) 

Zur Vereinfachung der Schreibweise definieren wir 

1 
(93) pt = ---------;----;-----:-::-

1 + Tt (1 - 'l~+1) - 'r~+l 

Bezogen auf die Periode t, kann pt als der von der Generation t zu zah­
lende Gegenwartspreis für den Erwerb zukünftiger Konsumgüter inter­
pretiert werden89• 

88 Das Konsumgut dient also als Numeraire, und sein Preis (vor Steuer) 
wird gleich Eins gesetzt. 
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Ferner sei 

(94) 

der Gegenwartswert des von Generation t empfangenen Lump-sum­
Einkommens (bzw. der von ihr zu leistenden Lump-sum-Steuern). 

Aus der Maximierung der intertemporalen Nutzenfunktion (90) bei 
gegebener Budgetrestriktion 

(95) 

erhält man die Angebots- bzw. Nachfragefunktionen 

(96a) Lt = Lt (1 + T~, (1 - T~) w t, pt, Gt) 

(96b) C I ct t (1 I, ) t t Gt) i = j(l + Tc, - Tw W, P , 

(96c) C~+1 = C~+1 (1 + T~ , (1 - T~) wt, pt, Gt) , 

die in den Argumenten (1 + 't'~), (1 - 't':v) wt, Gt homogen vom Grade 
Null sind90• Setzt man diese in (90) ein, folgt wieder die indirekte Nut­
zenfunktion 

vt = V (1 + T~ , (1 - T~) wt, pt, Gt) 

mit91 

(97) 
(3 v t (3 vt ~ _ 't t) t+1 --- = At . = At Lt; a pt - - A (1 + Tc C" 
(3 Gt ' (3 (1 - T~) wt 

wobei A.t der Grenznutzen des Nichtlohneinkommens des repräsen­
tativen Konsumenten der Generation t ist. 

89 ••• unter Ausschluß der zu zahlenden Konsumsteuer. 
90 Eine proportionale Erhöhung dieser Variablen läßt also die nachgefrag­

ten Mengen unbeeinflußt. Das leuchtet auch ohne formalen Beweis ein, da 
sich die Budgetbeschränkung (95) in diesem Fall nicht ändert. 

91 Wie in Teil I beweist man diese Beziehungen z. B. wieder wie folgt: 

(3 v t (3 Vt (3 Lt (3 v t (3 C~ (3 Vt (3 C~+1 
--=----+----+--

(3 pt (3 Lt (3 pt (3 C~ (3 pt (3 C t+l (3 pt 
J a 

(3 t (3 d (3 ct+l 
= _ At (1 - T:)W t _L_ + At (1 + T!) ~ + At (1 + T~)pt __ a_ 

(3~ o~ (3~ 

= - At (1 + T!) C~+1 • 

Dabei wurden die Bedingungen erster Ordnung aus dem individuellen Opti­
mierungsproblem und die nach pt differenzierte Gleichung (95) berücksichtigt. 

7 Schrüten d. Vereiins f. Socialpolitik 128 
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9S Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

Mit C; ist nun erst ein Teil der gesamten privaten Konsumnach­
frage einer Periode t determiniert. Zu berücksichtigen ist nämlich noch 
die Konsumnachfrage C~ der älteren Gesellschaftsmitglieder. Aus 

c~ = c~ (1 + .~-1, (1 _ .:;1) wt-1, pt-1, Gt-1) 

(mit T~-l = T~) ist ersichtlich, daß die Konsumnachfrage der "Alten" 
entscheidungsmäßig bereits in der Vorperiode t - 1 determiniert wor­
den ist. 

6.2 Die privaten Unternehmen 

In jeder Periode t produzieren die privaten Unternehmen den ge­
samtwirtschaftlichen (homogenen) Güteroutput yt unter Einsatz der von 
Generation t angebotenen Arbeitskraft V und des privaten sowie 

öffentlichen Kapitalstacks, K~T bzw. K~I' deren Lebensdauer jeweils 
eine Periode betrage (vollständige Abschreibung). 

Die Produktionsbeziehungen sollen durch die zeitinvariante Produk­
tionsfunktion 

(9S) 

ausgedrückt werden. Wir nehmen an, daß die Funktion F konkav, zwei­
mal stetig differenzierbar und linear homogen bezüglich aller Argu­
mente ist (konstante Skalenerträge). Nach dem Euler-Theorem gilt dann 

(99) 
aF aF t aF t 

yt=--Ll+ --K. + --K s/' a LI a K t pr a K t 
pT st 

wobei die partiellen Ableitungen 8 F/8 V usw. eine Funktion der Va­

riablen V, K~ .. , K!t sind. 

Die privaten Unternehmen setzen die Produktions faktoren Arbeit 
und (privates sowie öffentliches) Kapital zur Maximierung ihrer Ge­
winne ein. Dabei werden die Faktorpreise und der auf Eins normierte 
Produzentenpreis des Konsumgutes als vorgegeben betrachtet. In der 
Periode t ist allerdings der in der Vorperiode t - 1 gebildete und in t 
produktionswirksame private Kapitalstock K~r keine Entscheidungs­
variable des Unternehmens mehr. Zur Gewinngestaltung einsetzbar ist 
allein die Arbeitsmenge V. Im Gewinnmaximum gilt dann die Grenz­
produktivitätsregel 

(100a) 
aF t t av (LI, K pr ' K,/) = w t . 

Mit dem bis zum Ende der Periode t gebildeten und in t + 1 einsetz-
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baren Kapitalstock Kp~l beabsichtigen die privaten Unternehmen, den 
Gewinn der Periode t + 1 zu maximieren. Hierbei mögen die unter­
nehmerischen Entscheidungseinheiten davon ausgehen, daß Lohn- und 
Zinssatz der Periode t auch in t + 1 gelten. Der (langfristig) gewinn­
maximale Kapitalstock bestimmt sich dann über die Grenzproduktivi­
tätsregel 

(lOOb) 

Hierin stellt I}+l die in t für t + 1 als gewinnmaximal betrachtete Ar­
beitsmenge dar. Grundsätzlich muß nun im dynamischen Ablauf -
insbesondere nach einer Störung des Systemgleichgewichts - mit 
Lt+l=l=U+l gerechnet werden, z.B., weil sich di,e Bruttolohnsätze in der 
Zeit ändern. In diesem Fall fallen in t + 1 ungeplante Gewinne oder 
Verluste an. Zur Vereinfachung wollen wir im folgenden annehmen, 
daß die Unternehmen die für t + 1 gewinnmaximale Arbeitsmenge 
richtig einschätzen, so daß die Bestimmungsgleichung für den optima­
len Kapitalstock durch 

aF 
--- (V+I K t+1 K t+1) = 1 + r t a K t+1 'pr' sf. 

~,r 

(100e) 

gegeben ist. 

Da der öffentliche Kapitalstock unentgeltlich genutzt werden kann, 
ist der Bruttogewinn Qt durch 

Qt = yt - wt V - (1 + r t - I ) K~r 

gegeben92• In Verbindung mit (99), (100a) und (lODe) erhält man 

a F t 
Qt=--K t aKt s 

st 
(101) 

Der erwirtschaftete Gewinn besteht unter unseren Annahmen also 
allein aus dem Produktionsbeitrag des öffentlichen Kapitalstocks. Zur 
Vermeidung unnötiger Komplikationen sei angenommen, daß der Fis­
kus die Gewinne durch eine 100 % ige Gewinnsteuer vollständig weg­
steuert. 

92 In dieser Gewinngleichung stecken einige Annahmen, die schon an an­
derer Stelle erwähnt wurden. Zum einen setzen die Unternehmen das 
Arbeitsangebot der Haushalte vollständig zur Produktion von yt ein. Dies 
impliziert wiederum Arbeitsmarktgleichgewicht und keine Beschäftigung im 
öffentlichen Sektor. Weiterhin wird deutlich, daß die Zinsen auf private 
Wertpapiere mit einperiodischer Verzögerung ausgezahlt und erst dann als 
Gewinnkomponente - auch unter steuerlichen Aspekten - betrachtet wer­
den. 
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6.3 Der Staat 

Auf die vom finanzpolitischen Entscheidungsträger angestrebten 
Ziele gehen wir ausführlich weiter unten ein. Hier interessiert uns le­
diglich die staatliche Budgetgleichung in einer Perode t. Aufzudecken 
sind also die finanziellen Konsequenzen des Einsatzes finanzwirtschaft­
licher Instrumente für den Staat selbst. 

Auf der Ausgabenseite berücksichtigen wir in jeder Periode t 

die für den Erwerb einer vorgegebenen und in allen Perioden glei­
chen Menge an öffentlichen Konsumgütern erforderlichen Aus­
gaben: z* 93; 

- öffentliche Investitionsausgaben, die unter den getroffenen Annah­
men mit dem staatlichen Kapitalstock der Periode t + 1 überein-
t · KI+I s Immen: si ; 

- Transferzahlungen an die in Periode t lebenden Teile der Genera­

tionen t und t - 1: G;, G~ (> 0); 

- die auf die Staatsverschuldung der Vorperiode zu leistenden Zins­
zahlungen: rt -I B!i l ; 

- die zu tilgende Verschuldung der Vorperiode: B~tl . 

Einnahmen erzielt der Staat in jeder Periode t aus der Besteuerung 

- der Konsumausgaben der in t lebenden jungen und alten Gene­

ration: 7:~ (C; + C~); 
der Lohneinkommen der in t arbeitenden Generation: 7::" wt Li; 

- der Zinseinkommen der in t lebenden alten Personen: 7:~ rt -1 Bt -1; 

- des zu Anfang von t gehaltenen Vermögens der Generation t - 1: 
7:~ Bt-I; 

- der Profite: Qt 

sowie aus Lump-sum-Steuern (falls Gj und/oder G~ < 0) und dem Ver­
kauf einperiodischer Bonds auf dem Kapitalmarkt, d. h. über eine Ver-

schuldung B!t . 

93 Die öffentlichen Konsumgüter werden den Konsumenten kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Wie in Teil I werden sie nicht explizit als Argument 
der Nutzenfunktion aufgeführt. Da wir in dem Modell des Teils 11 keine 
Preisunterschiede zwischen Konsum- und Investitionsgütern sowie zwischen 
privaten und öffentlichen Gütern berücksichtigen, haben z und K~;l einen 
Preis von Eins. 
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Die Budgetgleichung des Staates ist damit gegeben durch 

(102) z* + K~;l + G; + G~ + (1 + Te-i) B.~tl = -r! (C~ + cj) + ":0 w t LI 

+ .. ~rt-lBt-l + .. ~Bt-l + Qt + B!t . 

6.4 Die Marktgleichgewichtsbedingungen 

Ein Periodengleichgewicht auf dem Gütermarkt liegt vor, wenn die 
von den privaten Unternehmen angebotenen Gütermengen mit der ge­
planten Gesamtnachfrage übereinstimmen. Diese setzt sich zusammen 
aus der Konsumnachfrage der in t lebenden jungen und der in t leben­
den alten Generation, der staatlichen Konsumgüternachfrage sowie der 
öffentlichen und privaten Nachfrage nach Kapitalgütern für die Pro­
duktion der nächsten Periode. Unter Berücksichtigung von (98) lautet 
die Bedingung für ein Gütermarktgleichgewicht also 

Auf dem Wertpapiermarkt herrscht Gleichgewicht, wenn die den Er­
sparnissen von Haushalten der jungen Generation entsprechende Wert·· 
papiernachfrage Bt 

t t t) t Bt = (1 - "w) w t LI + G i - (1 + 'lc Ci 

mit dem Wertpapierangebot B~, der Unternehmen und B!t des Staates 
übereinstimmt 

Da die Unternehmen in keiner Periode Selbstfinanzierungsmöglich­
keiten besitzen und der Erlösgegenwert für die Abschreibung des Kapi­
talstocks K~r zur Tilgung der Vorperiodenverschuldung B~-;.l verwendet 
wird, entspricht ihre Bruttoneuverschuldung B~r ihrem in t zu bilden­
den Kapitalstock K~~l , d. h. 

t Kt+1 Bp , = pr' 

Für den Staat existiert eine derartige Finanzierungsrestriktion nicht. 
In jeder Periode ist somit eine staatliche Ersparnisbildung möglich, d. h., 
die Differenz zwischen Steuereinnahmen und staatlichen Konsumgüter­
käufen sowie Transfer- und Zinszahlungen ist potentiell von Null ver­
schieden. 

Als Gleichgewichtsbedingung auf dem Wertpapiermarkt gilt also 

(104) 
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Gleichgewicht auf dem Beschäftigungsmarkt wurde implizit schon da­
durch berücksichtigt, daß für Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage das 
gleiche Symbol V verwendet wurde. 

6.5 Funktionsweise der Modelläkonomie 

Das theoretische Modell, das die für unsere Zwecke wesentlichen 
Aspekte der ökonomischen Realität enthält, ist mit den obigen Aus­
führungen klar beschrieben. Zur Bestimmung der Gleichgewichtswerte 
d 10 V . bl Lt Cl yt Qt K /+1 K t+I C t t t t t h . . d er ana en , j' , , p'" st, ,p , r, w seen In Je er 
Periode t die 11 Gleichungen (93), (94), (96a), (96b), (98), (100a), (lODe), 
(101) bis (104) zur Verfügung. Zu beachten ist allerdings, daß diese Glei­
chungen nicht unabhängig voneinander sind. Über das schon oben be­
handelte Walras-Gesetz ist vielmehr gesichert, daß z. B. die Budget­
gleichung des Staates automatisch erfüllt ist, wenn alle Märkte im 
Gleichgewicht sind und alle übrigen Wirtschaftseinheiten auf der Basis 
ihrer Budgetbeschränkungen planen. Im Anhang lIlA beweisen wir for­
mal, daß Gleichung (102) implizit in den übrigen Gleichungen des Mo­
dells enthalten ist und damit außer acht gelassen werden kann. Die ge­
naue Gleichgewichtslösung hängt dann von den Aktionsparametern des 
St t . d P . d t b I d V 'bl I" 1+1 1+1 Cl CI +1 aa es In er eno·e a, a so von en an en 't"c.'t"w,'t"r • 't"v ' j' a 

und B!". Die im privaten Sektor gebildeten Größen K~r' rt-l, Bt-l 
wurden bereits in der Vorperiode t - 1 determiniert, ebenso die Werte 

der finanzwirtschaftlichen Instrumentvariablen 7:~, 7:~, B~tl, C~, K~t. 
Die öffentliche Konsumgüternachfrage z* ist annahme gemäß perioden­
unabhängig. Mit der Entscheidung über C; und V wird in Periode t 

gleichzeitig auch die in Periode t + 1 wirksame Konsumnachfrage C~+l 
festgelegt. Ähnlich wird der in t determinierte private Kapitalstock 
K~;l erst in der Folgeperiode t + 1 produktionswirksam. Diese Zusam­
menhänge sind konstitutiv für den dynamischen Charakter unseres Mo­
dells. 

Zusammenfassend wollen wir die ökonomischen Wirkungszusam­
menhänge und Handlungsabläufe noch einmal verbal erläutern, und 
zwar zuerst unter der vereinfachenden Annahme, daß es keine finanz­
wirtschaftlichen Staatsaktivitäten gibt. Die in Periode t geborene Gene­
ration entscheidet zu Beginn ihres Zwei-Perioden-Planungshorizonts 
bei gegebenen (und ihr bekannten) Lohn- und Zinssätzen über die in 
der ersten Lebensperiode anzubietende Anzahl von Arbeitsstunden 
sowie über die Verteilung des damit erzielten Einkommens auf gegen­
wärtigen und zukünftigen Erwerb von Konsumgütern. Diese Entschei­
dung erfolgt dabei so, daß ein möglichst hohes Niveau an Bedürfnis­
befriedigung realisiert wird. Annahmegemäß arbeitet jede Generation 
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nur im ersten Lebensabschnitt, so daß in dieser Periode notwendiger­
weise Ersparnisse gebildet werden müssen, um nach Rückzug aus dem 
Erwerbsleben konsumieren zu können. Mit der Wahl eines Güterbün­
dels (V, Ci, C!+l) durch Generation t ist also jeweils die Angebotsseite 
von Beschäftigungs- und Kapitalmarkt determiniert. Die privaten 
profitmaximierenden Unternehmen fragen zum einen die Arbeitskraft 
der Generation t für die Produktion in der Periode t nach, wobei der 
gleichgewichtige Lohnsatz dem (Wert-)Grenzprodukt der Arbeit ent­
spricht (w t = Cl F/Cl V) und zum anderen die Ersparnisse dieser Genera­
tion t für die Finanzierung des in der Periode t + 1 einzusetzenden 
Kapitalstocks, wobei auch hier der Gleichgewichtszins (unter Berück­
sichtigung der vollständigen Abschreibung) mit dem (Wert-)Grenzpro­

dukt des Kapitals übereinstimmt (1 + r t) = Cl F/Cl K~:l . Die in der Pro­
duktion einer Periode t eingesetzte Arbeitskraft stammt also von der 
in t lebenden und in ihr geborenen jungen Generation, während der 
eingesetzte Kapitalstock aus den Ersparnissen der in t lebenden alten, 
d. h. in t - 1 geborenen Generation finanziert wird. 

Das in einer Periode unter Einsatz der Faktoren Arbeit und Kapital 
produzierte gesamtwirtschaftliche Gütervolumen wird von den in 
dieser Periode lebenden Generationen für Konsumzwecke und von den 
Unternehmen mit den auf dem Kapitalmarkt beschafften Mitteln für 
Investi tionszwecke nachgefragt. 

Berücksichtigt man den Staatssektor, so tritt auf dem Gütermarkt 
der Periode t zusätzlich die staatliche Nachfrage nach öffentlichen 
Konsum- und Kapitalgütern auf, wobei erstere den in t lebenden Gene­
rationen, letztere den in t + 1 produzierenden Unternehmen zur Ver­
fügung gestellt werden. Die durch die staatliche Inanspruchnahme eines 
Teils des gesamtwirtschaftlichen Gütervolumens bedingte Zurückdrän­
gung privater Nachfrage wird durch die Besteuerung von Konsum, Ein­
kommen und Vermögen sowie durch die staatliche Verschuldung be­
wirkt. Man beachte, daß der private Nachfragerückgang auf dem 
Gütermarkt seine Entsprechung in einer Änderung der Gleichgewichts­
lagen auf dem Beschäftigungs- und Kapitalmarkt finden muß. 

6.6 Interpretationen und Vereinfachungen des Modells 
durch Äquivalenzbeziehungen 

a) Lump-sum-Steuern/Transfers und Staatsverschuldung 

Wir zeigen im folgenden, daß die öffentliche Verschuldung in ihren 
ökonomischen Wirkungen einem geeigneten Einsatz von Lump-sum­
Steuern/Transfers äquivalent ist. Und zwar gilt in unserem Modell die 
folgende Äquivalenzbeziehung: 
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Bei gegebenem öffentlichen Kapitalstock K~t und gegebenen Steuer­
sätzen .~, t":v, t"~ , t"~ ist die Verschuldungspolitik des Staates dann 
ökonomisch äquivalent mit dem Einsatz von Lump-sum-Steuern/ 
Transfers, wenn dieser so erfolgt, daß gilt 

(105) und 

Der Beweis für diese Behauptung ist erbracht, wenn gezeigt ist, daß 
die Gleichgewichtswerte aller relevanten endogenen Systemvariablen 
unabhängig davon sind, ob der Staat sich in Periode t im Umfang B~t 
verschuldet und die Schuldtitel in t + 1 nebst Zinsen zurückzahlt oder 
ob er in t und t + 1 Lump-sum-Steuern/Transfers in der angegebenen 
Weise erhebt. 

Anders ausgedrückt ist zu zeigen, daß keine Differentialwirkungen 
der Kredit- im Vergleich zur Steuerfinanzierung eines gegebenen 
öffentlichen Ausgabenprogramms existieren. Der Fiskus plane also, für 
die (und ab der) Periode t statt der staatlichen Neuverschuldung B~t ein 
durch (105) charakterisiertes Steuer/Transfer-Programm einzuführen. 

Zuerst bemerken wir, daß die intertemporale Arbeit-Konsum-Ent­
scheidung (Lf, C~ , C~+l) einer Generation t bei Gt = 0 nur von den rela­
tiven Preisen abhängt, also unabhängig von der Einnahmenalternative: 
Staatsverschuldung versus Erhebung bestimmter Lump-sum-Steuern/ 
Transfers ist. Aus der Gleichgewichtsbedingung für den Wertpapier­
markt (104) ist ersichtlich, daß der private Kapitalstock bei Durchfüh­
rung der geplanten Einnahmensubstitution unverändert bleibt. Zwar 
nimmt die gesamte private Wertpapiernachfrage Bt um den Betrag Gi 
ab; die in Wertpapieren der privaten Unternehmen angelegten 
Ersparnisse B~r (und damit K~~l) ändern sich jedoch nicht. Für gegebene 
Werte des öffentlichen Kapitalstocks bleiben auch die private Güter­
produktion und das Gleichgewicht auf dem Gütermarkt unbeeinflußt. 
Über das Walras-Gesetz ist dann automatisch gesichert, daß die Budget­
gleichung des Staates erfüllt ist. Bezüglich der ökonomischen Wirkun­
gen ist es für gegebene Werte der übrigen finanzpolitisch beeinfluß­
baren Variablen also vollkommen gleichgültig, ob der Staat in Periode t 
öffentliche Schuldtitel B~t auflegt und diese in t + 1 nebst Zahlung von 
Zinsen einlöst oder ob er in t den der Neuverschuldung entsprechenden 
Betrag über Lump-sum-Steuern in den öffentlichen Sektor transferiert 
und in der nächsten Periode Lump-sum-Transfers G~+l mit dem Gegen­
wartswert B!t auszahlt. 
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Dieses Ergebnis ist vor allem im Zusammenhang mit der Diskussion 
um die "Lastverschiebung" durch öffentliche Verschuldung interessant94 • 

Untersucht wird dort bekanntlich, ob mit der Finanzierung eines gege­
benen staatlichen Ausgabenprogramms durch Neuverschuldung statt 
durch Steuererhebung eine Einbuße (Last) an privaten Konsumgütern 
verbunden ist. Ein solcher Zusammenhang wird z. B. von den Vertre­
tern des sog. "Wachstumsansatzes" mit der Begründung behauptet, daß 
die Kreditalternative eine Verringerung der privaten Produktionskapa­
zität und damit langfristig ein ständig geringeres Sozialprodukt zur 
Folge hat, während die Steueralternative überwiegend eine Verdrän­
gung des privaten Konsums bewirkt. 

Unsere Ausführungen haben allerdings gezeigt, daß dieser Wir­
kungszusammenhang keineswegs generell gültig ist. Ersetzt man die 
beim Wachstums ansatz üblicherweise unterstellte Abhängigkeit des 
Konsums vom verfügbaren Einkommen durch die aus einem Life-cycle­
Modell resultierende Konsumhypothese, ist die genannte Schlußfolge­
rung zu revidieren: Wegen Gt = 0 läßt die Steueralternative den priva­
ten Konsum unverändert und bewirkt einen der öffentlichen Verschul­
dung vollständig entsprechenden Kapitalmarkteffekt, so daß die ange­
nommene Einnahmensubstitution zu keinerlei Wachstums- bzw. Sozial­
produktseinbußen führt. 

Eine gesamtwirtschaftlich relevante "Last" aus der Verdrängung 
privater Investitionen kann also im Rahmen eines Life-cycle-Modells 
überhaupt erst auftreten, wenn die Einsatzmöglichkeiten des steuer­
politischen Instrumentariums irgendwelchen Beschränkungen unterwor­
fen sind, insbesondere der Einschränkung, daß Lump-sum-Steuern nicht 
im erforderlichen Ausmaß eingesetzt bzw. variiert werden können. 
Insofern erscheint es wenig sinnvoll, in diesem Modellrahmen von einer 
"Zusatzlast" der Staatsverschuldung zu sprechen; erst im Zusammen­
hang mit den Beschränkungen, denen die als Alternative betrachtete 
Steuerpolitik unterliegt, treten ökonomische Differentialwirkungen und 
damit eine mögliche "Zusatzlast" auf. Diese Schlußfolgerung relativiert 
die in der Literatur zu findende Behauptung (z. B. Gandenberger 
(1981, 28)), daß der "Kern der Analyse" davon unberührt bleibt, welche 
Steuer als Alternative zur Kreditfinanzierung betrachtet wird. 

Offensichtlich ist diese Aussage - wenn überhaupt - nur unter ganz 
bestimmten Modellprämissen gültig. Im Rahmen des hier gewählten 
Life-cycle-Ansatzes ist sie jedenfalls eindeutig falsch. Zu prinpiziell 
gleichen Ergebnissen würden wir im übrigen auch dann kommen, wenn 

94 Vgl. dazu z. B. Gandenberger (1981, 28 ff.) und die dort angegebene Lite­
ratur. 
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"Last" nicht als Wachstumseinbuße, sondern im Sinne Buchanans als 
Nutzeneinbuße definiert würde. 

Erwähnenswert erscheint eine zweite Implikation der angegebenen 
Äquivalenzbeziehung. Vor allem in der tagespolitischen Diskussion, 
aber auch in einigen finanzwissenschaftlichen Veröffentlichungen wird 
die öffentliche Neuverschuldung immer noch als sich kreislaufmäßig 
ergebende Restgröße dargestellt, auf die nur dann zurückgegriffen 
werden sollte, wenn die Steuereinnahmen nicht "ausreichen". Die 
Äquivalenz mit der Erhebung von bestimmten Lump-sum-Steuern/ 
Transfers führt diese Sichtweise ad absurdum. Zwar wird die steuer­
politische Relevanz einer Lump-sum-Steuer bestritten, nicht aber ihre 
"wohlfahrtsökonomische Überlegenheit" (Neumark (1971, 26, Fn. 38)). 
Da die ökonomischen Wirkungen der staatlichen Neuverschuldung 
denen von Lump-sum-Steuern entsprechen, trifft die "wohlfahrtsöko­
nomische Überlegenheit" auch für die Staatsverschuldung zu. Sie sollte 
endlich unvoreingenommen als den Steuern gleichwertiges und bei der 
Realisierung bestimmter Ziele sogar überlegenes einnahmenpolitisches 
Instrument angesehen werden. Wir werden an späterer Stelle noch ein­
mal auf diesen Punkt zurückkommen. 

Aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt sich für unser Modell, 
daß man entweder die staatliche Neuverschuldung B~,! oder den durch 
(105) beschriebenen Lump-sum-Steuer/Transfer-Mechanismus als fi­
nanzwirtschaftliche Aktionsgröße wählen kann. Unter Berücksichtigung 
dieser Instrumentäquivalenz wollen wir zur Vereinfachung unserer 
Modellbasis fortan von G} = 0 ausgehen. Dies hat allerdings zur Konse­
quenz, daß, falls Lump-sum-Steuern erhoben werden, diese nur den 
"Alten" einer Gesellschaft abverlangt werden können. 

b) Konsumsteuern und Steuern auf das Arbeitseinkommen 

In diesem Abschnitt wollen wir die Gültigkeit der folgenden Bezie-
hung verdeutlichen: 

Bei geeigneter Wahl der Steuersätze und geeigneter Anpassung der 
staatlichen Neuverschuldung stimmen die ökonomischen Wirkungen 
einer proportionalen Besteuerung der Konsumausgaben mit den­
jenigen einer proportionalen Besteuerung der Arbeitseinkommen 
überein. 

Die praktische Konsequenz dieser Behauptung besteht darin, daß in 
unserem Modell eine Besteuerung der Konsumausgaben und der 
Arbeitseinkommen nicht gleichzeitig untersucht werden muß. Die öko­
nomischen Wirkungen einer Besteuerung von Konsumausgaben und 
Arbeitseinkommen können durch nur eine Besteuerungsform erfaßt 
werden. 
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Bei der Erläuterung unserer Aussage unterstellen wir aus Verein­
fachungsgründen, daß auf Vermögen und Zinseinkommen keine Steuern 
erhoben werden; wir setzen also r~+l = "~+1 = O. 

Wir beweisen unsere Behauptung, indem wir zeigen, daß die Gleich­
gewichtswerte aller relevanten endogenen Variablen von der Steuer­
substitution unbeeinflußt bleiben. Dazu machen wir uns zuerst klar, 
daß die Entscheidungen des repräsentativen Konsumenten der Genera­
tion t bezüglich des gewünschten Güterbündels (U, C} ,C I: 1 ) unabhän­
gig davon sind, ob eine proportionale Konsumsteuer zum Satz "~ oder 
eine proportionale Steuer auf das Arbeitseinkommen zum Satz r~v mit 

(106) 

t 
t 'Oe 

r =----
IV t 

1 + t c 

erhoben wird. Die intertemporale Budgetbeschränkung der Genera­
tion t ist bei einer proportionalen Besteuerung der Konsumausgaben 
gegeben durch95 

w t LI = (1 + t!) (cJ + pt C~+1) , 

bei einer proportionalen Besteuerung der Arbeitseinkommen durch 

Wenn die Steuersätze von Konsum- und Lohnsteuer in der durch (106) 
angegebenen Beziehung stehen, sind die beiden letzten Gleichungen 
identisch, und die Arbeit-Konsum-Ersparnis-Entscheidung ist in beiden 
Fällen dieselbe. Die beiden Gleichungen können dann voneinander 
subtrahiert werden, und aus 

(107) "I (d. + pt d+1) = 7:/ wt Lt c 1 a 'W 

ist ersichtlich, daß der vom repräsentativen Konsumenten während 
seiner gesamten Lebensdauer zu zahlende Steuerbetrag bei beiden 
Besteuerungsformen identisch ist. Das überrascht nicht, da mit (106) 
gerade die Tarif-Umrechnungsformel für eine den Steuerbetrag ein­
schließende in eine die Steuer ausschließende Bemessungsgrundlage 
gegeben ist96 • 

Um die ökonomischen Wirkungen der beiden Besteuerungsformen zu 
vergleichen, sind aber nicht nur die intertemporalen Entscheidungen 
des repräsentativen Konsumenten zu beachten, sondern darüber hinaus 

95 wobei unter unseren vereinfachenden Annahmen jetzt pt = (1 + rt)-l 
gilt. 

96 Sehr anschaulich wird das bei Meade (1978, 28/29) dargestellt. 
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auch die Systemeffekte innerhalb einer bestimmten Periode. Der 
finanzpolitische Entscheidungsträger will ja in jeder Periode eine 
bestimmte Menge an öffentlichen Konsumgütern und einen bestimm­
ten öffentlichen Kapitalstock bereitstellen. Ihn interessieren somit die 
Steuereinnahmen in einer Periode, nicht diejenigen über den Lebens­
zyklus einer Generation. 

Die Wirkung von Konsum- und Lohnsteuer auf die Einnahmenseite 
des staatlichen Budgets soll ausführlich anhand einiger Tabellen 
erläutert werden, die unter der Annahme konstruiert sind, daß sich 
die Volkswirtschaft auf einem gleichgewichtigen Entwicklungspfad mit 
in der Zeit konstanten Variablen bewegt (,steady state'). In der Kopf­
zeile ist jeweils die Periode, in der Anfangsspalte das Lebensalter der 
in einer Periode lebenden Generationen angegeben. 

Wir wollen zeigen, daß die Systemwirkungen der alternativen Be­
steuerungsformen ganz wesentlich von der zeitlichen Struktur der 
Steuererhebung und der Möglichkeit einer Variation der Staatsver­
schuldung abhängen. Dazu werden in den Tabellen 3 und 4 zwei Erhe­
bungsalternativen einer proportionalen Konsumbesteuerung betrachtet 
und der in Tabelle 2 angegebenen Besteuerung der Lohneinkommen 
gegenübergestellt. 

Tabelle 2 

Steuereinnahmen bei Erhebung einer proportionalen Lohnsteuer 

t t + 1 

j TwwL TwwL 

a - -

insgesamt TwwL TwwL 

Tabelle 3 

Steuereinnahmen bei Erhebung einer proportionalen Konsumsteuer (Fall!) 

t t + 1 

j Tc Ci Tc C j 

a Tc Ca Tc Ca 

insgesamt Tc (Ci + Ca) Tc (Ci + Ca) 
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Sind die Steuersätze durch (106) verbunden - und das ist erforder­
lich, damit die Arbeit-Konsum-Entscheidung einer Generation von der 
Wahl der Steuerbemessungsgrundlage nicht beeinflußt wird -, so wird 
im angegebenen Beispiel bei Erhebung einer Konsumsteuer in jeder 
Periode ein größeres Steueraufkommen erzielt als bei Erhebung einer 
Lohnsteuer97 , so daß bei einer Besteuerung des Konsums in jeder 
Periode auch ein größeres öffentliches Gütervolumen bereitgestellt wer­
den könnte. Die ökonomischen Wirkungen einer durch (106) verbun­
denen Konsum- bzw. Lohneinkommensbesteuerung wären in diesem 
Fall also sicher nicht gleich. 

Betrachten wir dagegen den in Tabelle 4 dargestellten Erhebungs­
verlauf einer Besteuerung der Konsumausgaben: 

Tabelle 4 

Steuereinnahmen bei Erhebung einer proportionalen Konsumsteuer (Fall 2) 

t t + 1 t+2 

j Tc C j Tc C j TeC j 

a - Tc Ca Te C", 

insgesamt Tc C j Tc (C j + Ca) Tc (C j + Ca) 

Stehen die Steuersätze in der durch (106) angegebenen Beziehung, 
so würde jetzt in Periode t mit einer Konsumsteuer ein um den Betrag 
Tc pCa geringeres Steueraufkommen erzielt9s als bei einer Besteuerung 
der Arbeitseinkommen, in jeder der nachfolgenden Perioden aber ein 
um 

TC (Ci + Ca) - Tw wL = Tc (Ci + Ca) - 'Ce (C j + pCa) 

= 'Ce (1 - p) Ca > 0 

höheres Steueraufkommen. Will der Staat in der Periode t das ge­
wünschte öffentliche Güterziel realisieren99 , so muß er sich bei Erhe-

97 Läßt man in Gleichung (103) die Periodenindizes weg, so gilt wegen 
p = (1 + r) -1 < 1 die Beziehung 

Tw wL = 'Ce (Ci + pCa) < Tc (Ci + Ca) . 

9S Der Konsum der älteren Mitglieder der Generation t ist also jetzt von 
der Besteuerung freigestellt. Selbstverständlich ist eine solche Besteuerungs­
form wenig praktikabel. Zweck unserer Analyse ist es lediglich, die Prämis­
sen offenzulegen, die erforderlich sind, um die hier und in der Literatur 
behauptete Äquivalenz zwischen einer proportionalen Besteuerung der Kon­
sumausgaben und des Arbeitseinkommens aufzuzeigen. 

99 Wir nehmen an, daß dieses Güterziel gerade mit dem Aufkommen aus 
der Besteuerung der Arbeitseinkommen realisiert werden kann. 
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bung einer Konsumsteuer in der Periode t um den Betrag Tc pCa ver­
schulden. Neben der Tilgung sind in Periode t + 1 außerdem Zins­
dienste in Höhe T Tc pCa zu erbringen. Diese Zinszahlungen entsprechen 
aber gerade dem in t + 1 erzielten Überschuß Tc (1 - p) Cal00. Ferner 
gilt, daß der Gegenwartswert der bei einer Konsumsteuer ab der 
Periode t + 1 anfallenden höheren Steueraufkommen (im Vergleich zur 
Lohnsteuer) gerade der in t aufgenommenen Staatsschuld entspricht. 
Der auf Periode t = 1 bezogene Gegenwartswert der in Periode n 
erzielten höheren Steuereinnahmen ist durch 

pn-1'rc (1 - p) Ca 

gegeben, so daß für den Gegenwartswert aller Überschüsse ab Periode 2 
gilt101 

00 00 

L pn- 1 'rc (l-p)Ca = L pn'c(l-p)Ca 
11=2 n=l 

Damit ist gezeigt, daß der Staat sein gegebenes öffentliches Güter­
programm realisieren kann, wenn die Steuererhebung in geeigneter 
Weise erfolgt und die Staatsverschuldung zur Kompensation der (im 
Vergleich zur Erhebung einer Lohnsteuer) anfallenden Steuerausfälle 
bzw. -überschüsse variiert wird. Aus Gleichung (104) ist ferner ersicht­
lich, daß der private Kapitalstock in beiden Fällen der gleiche ist: Bei 
einer Konsumsteuer nach Tabelle 4 sind die privaten Ersparnisse um 
den Betrag Tc pCa höher als bei einer Lohnsteuer; da diese höheren 
Ersparnisse in staatlichen Schuldtiteln angelegt werden, ändert sich 
K~~.1 nicht. Klar ist, daß dann auch das Gütermarktgleichgewicht nach 
Gleichung (103) unverändert bleibt. 

Demnach ist die oben aufgezeigte Äquivalenzbeziehung bewiesen. 
Im Rahmen unseres Modells ist es dann nicht erforderlich, gleichzeitig 
und nebeneinander von einer proportionalen Konsumsteuer und einer 
proportionalen Lohnsteuer auszugehen. Jede Konsumbesteuerung zum 
Satz Tc kann nach (106) in eine entsprechende Besteuerung der Lohn­
einkommen umgerechnet werden, ohne daß sich die Gleichgewichts­
werte der relevanten Variablen ändern. Wir wollen im folgenden an­
nehmen, daß dies geschehen ist, und 'setzen im weiteren T~ = O. Darauf 

100 Es gilt nämlich 'rc (1 - p) Ca = 'rc (1 - 1 ~ T )Ca = r'cPCa . 

101 Wegen Ipl < 1 konvergiert die in der folgenden Gleichung angegebene 
unendliche geometrische Reihe, und zwar gilt 

00 p 
LP"=-- . 

.. =1 1 - P 
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hingewiesen sei, daß die proportionale Konsumsteuer damit nicht aus 
unserem Modell eliminiert wurde; durch Änderung der Bemessungs­
grundlage wurde sie lediglich in eine proportionale Lohnsteuer umge­
rechnet. 

Wesentlich für die ökonomische Äquivalenz von proportionaler Kon­
sum- und proportionaler Lohnsteuer ist nach unseren Ausführungen, 
daß sich der Staat in erforderlichem Umfang verschulden kann. Ist das 
nicht der Fall, bleiben zwar die intertemporalen Arbeit-Konsum-Ent­
scheidungen eines repräsentativen Konsumenten unverändert, nicht 
aber die Menge der öffentlich bereitgestellten Güter und des privaten 
Kapitalstocks. Letzteres wird aus Gleichung (l04) deutlich: Ist B!t kon­
stant, muß die Änderung der privaten Ersparnis zu einer entsprechen­
den Variation des privaten Kapitalstocks führen. 

Modifikationen der angegebenen Äquivalenzbeziehung sind auch 
erforderlich, wenn progressive Steuertarife berücksichtigt werden. 

c) Vermögensteuern und Besteuerung der Zinseinkünfte 

Eine weitere Vereinfachung unseres theoretischen Modells ergibt sich 
aus der folgenden Behauptung: 

Die ökonomischen Wirkungen einer proportionalen Vermögensteuer 
und einer proportionalen Besteuerung der Zinseinkünfte sind bei 
geeigneter Wahl der Steuersätze identisch. 

Bezüglich unseres Modells bedeutet das, daß auf die getrennte Ana­
lyse einer Vermögensteuer verzichtet werden kann, wenn eine Kapital­
einkommensteuer berücksichtigt wird. Der formale Beweis ist einfach, 
da die Sätze beider Steuern nur in den Gegenwartspreis pt des zukünf­
tigen Konsums eingehen. Gilt 

(108) 

so ist die intertemporale Arbeit-Konsum-Entscheidung (V, Cf, C~+1) 
einer Generation t unabhängig davon, ob ein gegebenes Steuerauf­
kommen102 durch eine Besteuerung des Vermögens oder eine Besteue­
rung des Zinseinkommens aufgebracht wird103• 

10"2 Aus (108) folgt unmittelbar, daß die jeweiligen Steueraufkommen, 1'1+1 
v 

Bt bzw. Tt 1'~+1 Bt, gleich sind. 

103 Im einen Fall ist pt = (1 + Tt - 1'~+1 )-1, im anderen 
pt = (1 + Tt (1 _ 1'~+1))-1 • 
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Da die Steuerschuld bei beiden Steuern in der gleichen Periode an­
fällt, bleibt die Höhe des Steueraufkommens in einer Periode und 
damit die Realisierungsmöglichkeit gegebener Güterziele von der 
Steuersubstitution unberührt. Bei unveränderter privater Ersparnis 
und gegebener Staatsschuld gilt das gleiche für den privaten Kapital­
stock. 

Nachdem das Vermögen einer Periode in unserem Modell den in der 
Vorperiode gebildeten Ersparnissen entspricht, ist mit der obigen 
Behauptung gleichzeitig die ökonomische Äquivalenz einer Besteuerung 
der Ersparnisse und einer Besteuerung der aus den Ersparnissen resul­
tierenden Zinseinkünfte deutlich geworden. 

Für unser Modell hat die aufgezeigte Äquivalenzbeziehung die prak­
tische Bedeutung, daß ohne Einschränkung der Allgemeinheit auf die 
separate Analyse einer Vermögensteuer verzichtet werden kann. Wir 
berücksichtigen dieses Ergebnis, indem wir im theoretischen Modell 
-r;~ = 0 setzen. 

d) Die vereinfachte Form des theoretischen Modells 

Wir wollen die Ergebnisse dieses Kapitels zusammenfassen und die 
endgültige Form des intertemporalen Gleichgewichtsmodells präsen­
tieren. 

Wir wie gesehen haben, können die proportionale Konsumsteuer und 
die Vermögensteuer durch die mit (106) bzw. (108) angegebene Normie­
rung der Steuersätze in eine Lohn- bzw. Kapitaleinkommensteuer 
umgerechnet werden, ohne daß sich die Gleichgewichtswerte der rele­
vanten Systemvariablen ändern. Für die ökonomische Äquivalenz von 
Konsum- und Lohnsteuer ist allerdings die Annahme erforderlich, daß 
das ursprüngliche Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt und das ange­
strebte öffentliche Güterziel durch eine entsprechende Variation der 
Staatsverschuldung sichergestellt werden können. Um die mit der 
Normierung der Lohn- und Zinseinkommensteuersätze erforderliche 
Änderung der entsprechenden Symbole zu vermeiden, setzen wir 
einfach -r: = -r~+1 = O. Weiterhin soll ja G; = 0 gelten. 

In Gleichungsform besteht das theoretische Modell dann aus den 
folgenden Beziehungen: 

Nachfragefunktionen 104 

(109a) LI = LI ((1 - 't~ ) w t, pt, GI) 

104 LI (.) ist zwar die Arbeitsangebotsfunktion; sie kann jedoch auch als 
Freizeitnachfragefunktion interpretiert werden, so daß wir im folgenden ein­
fach nur noch von Nachfragefunktionen sprechen. 
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(lOge) 

mit 
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ci = C; «1 - r~,) w t, pt, Gt) 

C~+l = C~+1 «1 _ r~) wt, pt, GI) 

113 

Gewinnmaximierungsbedingungen im privaten Unternehmens­
sektor 

(110a) a F (Lt K t K I ) t aLt ' pr' sI =W 

(110b) a F (Lt+l Kt+l K'+1) = 1 + rt 
'" t+1 'pr' st 
<CI K pr 

Gleichgewichtsbedingung für den Gütermarkt 

(111) F (Lt, K~r' K~t) = C~ + C; + z* + K~~1+ K~;1 ; 

Gleichgewichtsbedingung für den Wertpapiermarkt 

(112) K~~1 + B~l = (1 - T~) w t Lt - c; . 
Die (modifizierte) Budgetrestriktion des Staates ist implizit in diesen 

Gleichungen enthalten und muß nicht gesondert aufgeführt werden. 

7. Kriterien für ein unter Effizienzaspekten 
optimales staatliches Ausgaben- und Einnahmensystem 

7.1 Das Optimierungsmodell: Finanzpolitische Ziele und Instrumente 

In diesem dritten Kapitel wollen wir auf der Basis des zuvor ent­
wickelten Modells Kriterien für den im Sinne des Paretianischen Effi­
zienzkriteriums optimalen Einsatz der vom Finanzpolitiker steuerbaren 
Variablen ableiten. Finanzpolitische Zielvariablen sind das öffentliche 
Konsumgütervolumen und der öffentliche Kapitalstock, finanzpolitische 
Instrumentvariablen im vereinfachten Modell (109) bis (112) die Sätze 
der Steuern auf Lohn- und Zinseinkommen, die Höhe der staatlichen 
Neuverschuldung sowie ggf. eine Lump-sum-Steuer. Wie mehrfach 
erwähnt, gehen wir wie in Teil I auch hier davon aus, daß das ange­
strebte Niveau an öffentlichen Konsumgütern mit z'~ exogen vorgegeben 
ist; es liegt also ein fixiertes Ziel vor. Die Höhe des öffentlichen Kapital­
stocks dagegen ist variabel, und zur Bestimmung des zu realisierenden 
Zielwertes ist die Konkretisierung einer gesellschaftlichen Zielfunktion 
erforderlich, die die Präferenzen des entscheidenden Finanzpolitikers 

8 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 128 
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wiedergibt. Simultan mit dem optimalen öffentlichen Kapitalstock erhält 
man über die Maximierung (oder Minimierung) dieser Präferenzfunk­
tion die optimalen Werte der finanzpolitischen Instrumentvariablen, 
die die Realisierung der Ziele sicherstellen. Diese Interdependenz von 
Zielen und Instrumenten gilt jedenfalls in den für die aktuelle Finanz­
politik allein bedeutsamen Second-best-Modellen. 

Im Gegensatz zu Teil I erscheint es wenig sinnvoll, auch hier die 
Nutzenfunktion des repräsentativen Konsumenten einer einzelnen 
Generation t als gesellschaftliches Zielfunktional zu wählen. Da mit 
der Entscheidung für einen bestimmten öffentlichen Kapitalstock die 
Konsummöglichkeiten zukünftiger Generationen tangiert werden, er­
scheint die Annahme sinnvoll, daß der Finanzpolitiker deren Wohl­
fahrtsniveau durch Konkretisierung eines intergenerationellen Vertei­
lungsurteils in seine Überlegungen einbezieht. Als naheliegende Ver­
allgemeinerung der gesellschaftlichen Prä fe ren funktion aus Teil I soll 
hier angenommen werden, daß der Finanzpolitiker die Summe der 
Nutzenniveaus gegenwärtiger und zukünftiger Generationen bzw. ihrer 
repräsentativen Konsumenten105 maximiert. Ohne nähere Begründung 
unterstellen wir allerdings, daß das Wohlergehen zukünftiger Genera­
tionen dem in der Gegenwart entscheidenden Politiker weniger wichtig 
ist als das der jetzt lebenden (und den Politiker wählenden) Generation. 
Formal soll diese Annahme dadurch berücksichtigt werden, daß die 
Nutzenniveaus zukünftiger Generationen mit einem positiven (und 
konstanten) Satz auf die Gegenwart abdiskontiert werden. Wenn der 
Planungszeitraum mit der Generation t = 1 beginnt, kann die soziale 
Zielfunktion durch 

(113) ~ u t (V, ci. c~+1) (1 + b) - t 
t=1 

ausgedrückt werden. Dem Wohlergehen aufeinanderfolgender Genera­
tionen wird also bei den gegenwärtigen Entscheidungen eine immer 
geringer werdende Bedeutung beigemessen. Den Diskontierungsfaktor 
bezeichnen wir im folgenden als soziale Zeitpräferenzrate. 

Das gesellschaftliche Optimierungsproblem besteht dann in der Maxi­
mierung von (113) unter Beachtung des durch (109) bis (112) gegebenen 
Modells. Die formale Struktur dieser Optimierungsaufgabe kann ver­
einfacht werden, wenn man die Nachfragefunktionen (109) im Argu­
mentbereich der Nutzenfunktion Ut in (113) berücksichtigt und aus (111) 
und (112) den privaten Kapitalstock eliminiert. Unsere Aufgabe lautet 
dann: 

105 Damit werden intragenerationelle Verteilungsprobleme aus unserer 
Untersuchung ausgeklammert. 
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Maximiere 

Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 

f; v t (pt (1 - r~) w t, Gt) (1 + <5) - t 
t ~l 

unter der Nebenbedingung106 

(114) F (LI, pt-l c~ - B~tl - Gt-l, K!t) 

= C~ + (1 - r~) wt LI - B .;1 + K~;l + z* , 

wobei auch in (114) die Nachfragefunktionen (109) zu beachten sind. 

115 

Die Variablen pt und Gt können über T~+l und G~:l indirekt kontrol­
liert werden. Sie erlangen damit quasi Instrumentcharakter. Direkt 
beeinflußbar ist die öffentliche Neuverschuldung. 

Auf diesen Grundlagen beabsichtigen wir, in diesem Kapitel die 
folgenden Fragen zu diskutieren. 

- Ist die Behauptung richtig, daß eine proportionale Konsumsteuer 
einer proportionalen Einkommensteuer unter Effizienzgesichtspunk­
ten vorzuziehen ist? Von welchen Bestimmungsgründen hängt die 
Wahl der "richtigen" Steuerbemessungsgrundlage (Einkommen ver­
sus Konsum) ab? 

Dazu prüfen wir, ob bzw. unter welchen Bedingungen im Rahmen 
eines optimalen Steuersystems eine Besteuerung der Zinseinkom­
men erfolgen sollte. Nur im Fall Tr = 0 ist eine proportionale Kon­
sumsteuer einer proportionalen Einkommensteuer vorzuziehen. 

- Kann mit dem Kriterium der ökonomischen Effizienz eine Aussage 
zugunsten einer analytischen oder einer synthetischen Einkommens­
besteuerung abgeleitet werden? 

- Nach welchen Kriterien sollte die Wahl des öffentlichen Kapital­
stocks erfolgen? 

- Welche Funktion kommt der Staatsverschuldung im Rahmen eines 
optimalen Systems öffentlicher Einnahmen zu? 

- Führt die Freistellung der Zinseinkünfte (und Ersparnisse) von der 
Besteuerung immer zu einer Erhöhung der geplanten privaten 
Ersparnisse? 

106 Zur Eliminierung von K~r aus dem Argumentbereich von F (.) kann die 
(modifizierte) Gleichung (91b): 

Bt-l = pt-l C~ - Gt-l 

verwendet werden, wenn dort Bt -1 = K~r + B!t1 berücksichtigt wird. 

S' 
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Antworten auf diese Fragen leiten wir aus den Bedingungen erster 
Ordnung des gesellschaftlichen Optimierungsproblems her. Zur Lösung 
dieser mehrstufigen Maximierungsaufgabe wird auf die Methode der 
dynamischen Programmierung zurückgegriffen. Eine kurze Charakteri­
sierung dieser Technik und die Herleitung und Umformung der Opti­
mal bedingungen finden sich im Anhang II/E. Im Text geben wir nur die 
Gleichungen an, die wir für unsere Argumentation benötigen. 

7.2 Das optimale System öffentlicher Einnahmen und Ausgaben . .. 

a) ... bei variabler Staatsverschuldung und variablen 
Lump-sum-Steuern 

In diesem Abschnitt nehmen wir an, daß der Finanzpolitiker neben 
den Steuern auf Lohn- und Zinseinkommen auch Lump-sum-Steuern 
erheben kann und daß die staatliche Verschuldungspolitik keinerlei Be­
schränkungen unterliegt. 

Die im Anhang abgeleitete Gleichung (11-10) erlaubt dann eine nä­
here Charakterisierung des staatlichen Güterziels. Entscheidungskrite­
rium für die Höhe der staatlichen Investitionsausgaben ist danach, daß 
die Grenzproduktivität des öffentlichen Kapitalstocks (unter Berück­
sichtigung der Abschreibungen) der sozialen Zeitpräferenzrate ent­
spricht. Diese Regel leuchtet intuitiv ein: Eine zusätzliche Einheit öf­
fentlicher Investitionen bringt in der nächsten Periode einen in Kon­
sumgütereinheiten ausgedrückten Ertrag von Cl FICl Kst; die soziale Zeit­
präferenzrate (1 + b) gibt den gesellschaftlichen Wert einer in die 
nächste Periode transferierten Konsumgütereinheit an. Vom gesell­
schaftlichen Standpunkt sind zusätzliche öffentliche Investitionen loh­
nenswert, solange Cl F/Cl Kst > (1 + b) gilt. Die optimale Höhe des öf­
fentlichen Kapitalstocks ist dann bei Cl F/Cl Kst = (1 + b) gefunden. Eine 
höhere soziale Zeitpräferenz, d. h. eine geringere Gewichtung zukünfti­
ger Generationen, hat einen niedrigeren öffentlichen Kapitalstock zur 
Folge. 

Gleichung (II-lI) des Anhangs zeigt im übrigen, daß die Grenzpro­
duktivität des privaten Kapitalstocks mit der des öffentlichen Kapital­
stocks übereinstimmen sollte. Als sozialer Diskontsatz bei der Wahl 
öffentlicher Investitionsprojekte ist unter den angegebenen Bedingun­
gen also der Marktzinssatz (vor Steuern) zu wählen. 

Im Anhang wird außerdem abgeleitet, daß unter den genannten An­
nahmen 

'tw = 'tT = 0 

optimal ist; die staatliche Budgetbeschränkung (102) reduziert sich in 
diesem Fall auf 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 117 

Bei der Realisierung des öffentlichen Konsum- und Kapitalgüter­
ziels sind also ausschließlich Lump-sum-Steuern (Ga< 0) und die staat­
liche Neuverschuldung einzusetzen. Das überrascht nicht, da mit beiden 
Einnahmeninstrumenten keinerlei Substitutionseffekte und damit keine 
Effizienzverluste verbunden sind. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die öffentliche Ver­
schuldung nicht zur Finanzierung der öffentlichen Investitionen heran­
gezogen werden muß, da schon die Einnahmen aus der wie eine Lump­
sum-Steuer wirkenden Gewinnsteuer im ,steady state' die öffentlichen 
Investitionsausgaben übersteigen, d. h. 

ClF 
Q = Cl K K st = (1 + r) K st > K st . 

st 

Die Staatsverschuldung hat in unserem Modell ausschließlich die 
Funktion, durch Intervention auf dem Kapitalmarkt für die gesell­
schaftlich erwünschte Höhe des privaten Kapitalstocks zu sorgen. Wie 
schon erwähnt, ist diese dadurch bestimmt, daß die Grenzproduktivi­
täten von öffentlichem und privatem Kapitalstock gleich sind und mit 
der sozialen Zeitpräferenzrate übereinstimmen. 

Dem bei optimalem Einsatz der finanzpolitischen Instrumente reali­
sierten Pareto-Optimum kommt zwar als normativem Referenzrahmen 
einige Bedeutung zu, nicht aber als Handlungsanweisung für die prak­
tische Finanzpolitik. Dazu ist der Realitätsgehalt der zugrunde liegen­
den Annahmen einfach zu gering. Die aktuelle Steuerpolitik kann nicht 
oder nur in beschränktem Maße auf Lump-sum-Steuern zurückgreifen, 
und die öffentliche Neuverschuldung unterliegt in der Regel bestimm­
ten Beschränkungen. Diese Einwände werden im folgenden sukzessive 
berücksichtigt. 

b) ... bei variabler Staatsverschuldung, aber Ausschluß von 
Lump-sum-Steuern 

Wir untersuchen jetzt, wie die Ergebnisse des vorigen Abschnitts zu 
modifizieren sind, wenn Lump-sum-Steuern als finanzpolitische Instru­
mentvariablen ausgeschlossen werden. Im formalen Optimierungskal­
kül des Anhangs IIIB kann diese Restriktion einfach dadurch berück­
sichtigt werden, daß die Gleichungen (11-3) und (II-8) außer acht bleiben. 
Die Ergebnisse ändern sich dann nur insofern, als Gleichung (11-15) 
entfällt. Die qualitative Bestimmung des staatlichen Güterziels dagegen 
bleibt unverändert (Gleichung (11-10)). Nach wie vor sind die öffent­
lichen Investitionsausgaben bis zu dem Punkt auszudehnen, an dem die 
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Grenzproduktivität des öffentlichen Kapitalstocks mit der sozialen 
Zeitpräferenzrate übereinstimmt. Und die Allokation der für Investi­
tionen zur Verfügung stehenden Ressourcen ist in dem Sinne effizient, 
daß die Grenzproduktivität des öffentlichen Kapitalstocks gleich der des 
privaten ist. Im vorigen Abschnitt wurde erläutert, daß diese überein­
stimmung der Grenzprodukte durch entsprechenden Einsatz der Staats­
verschuldung auf dem Kapitalmarkt bewirkt wird. 

Der zur Realisierung der staatlichen Güterziele erforderliche steuer­
politische Instrumenteinsatz bestimmt sich jetzt aus den Gleichungen 
(II-13) des Anhangs. Definiert man die kompensierten Nachfrageelasti­
zitäten durch 

so wird (II-13) nach Eliminierung von (f-l - 1) ZU107 

p 
aaa = cSaa , 

a 

(115) 
T 10 T 

(1 _ Tw) (aLL - aaL) = T, 00) (aLa - O"aa) 

Im Kapitel 6, Abschnitt 6 b, haben wir ausführlich aufgezeigt, daß 
eine proportionale Besteuerung des Lohneinkommens einer proportio­
nalen Konsumausgabensteuer ökonomisch äquivalent isti°8• Gleichung 
(111) ermöglicht dann eine überprüfung der in der Literatur häufig 
zu findenden Behauptung109 , daß eine Besteuerung des Konsums vom 
effizienztheoretischen Standpunkt einer Besteuerung des Einkommens 
vorzuziehen ist. Offensichtlich muß dann 7:r = 0 sein. Bei endlichen 
(kompensierten) Nachfrageelastizitäten ist das nach (115) genau dann 
der Fall, wenn 

(116) 

ist. Im Anhang II/e zeigen wir, daß (116) wiederum äquivalent ist mit 
der Bedingung 

(117) 

Als Ergebnis kann damit festgehalten werden: 

Unter der Voraussetzung, daß sich der Staat im erforderlichen Um­
fang verschulden kann, gilt: Eine ausschließliche Besteuerung der 

107 Dabei wurde SLa = - SaL aus (II-14) berücksichtigt. 
108 ••• unter der Voraussetzung, daß die öffentliche Verschuldungspolitik 

keinen Beschränkungen unterliegt. 
109 Vgl. z. B. die Literaturhinweise in Kapitel 5. 
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Konsumausgaben ist gen au dann optimal, wenn die kompensierten 
Nachfrageelastizitäten in bezug auf den Lohnsatz für die in den 
beiden Lebensabschnitten einer Generation konsumierten Güter 
gleich sind. 

Diese Schlußfolgerung stimmt mit dem in Teil I auf S. 49 angege­
benen Satz überein. Genau wie dort gilt hier, daß die genannte Be­
dingung erfüllt ist, wenn die Nutzenfunktion schwach separabel ist zwi­
schen Arbeit und den in den beiden Lebensabschnitten konsumierten 
Gütermengen sowie homothetisch in den letzteren. Das Standardbei­
spiel für Nutzenfunktionen dieser Art ist die Funktion 

(118) U = (Xl log Ci + a2log Ca + (XSlog (L - L) mit ~ (Xi = 1 . , 
Auch die weiteren Ausführungen in Teil I gelten hier analog, so daß 

auf eine Wiederholung verzichtet werden kann. 

Zusätzlich soll allerdings auf die folgenden Punkte hingewiesen 
werden: 

1. Einige Autoren, z. B. Bradford/Rosen (1976, 96) und Feldstein (1978, 
33), leiten die Bedingungen für die effizienztheoretische überlegen­
heit aus den Optimalbedingungen des statischen Modells ab, indem 
sie die Güter 1 und 2 einfach als Konsum des gleichen Gutes in un­
terschiedlichen Perioden interpretieren. Bei diesem Vorgehen über­
sieht man allzu leicht, daß dieses Ergebnis ganz wesentlich von der 
Annahme einer variablen Staatsverschuldung abhängt. 

Erst durch die explizite Formulierung eines intertemporalen Modells 
wird klar, daß die übereinstimmung der kompensierten Nachfrage­
elastizitäten in bezug auf den Lohnsatz nur dann die Optimalität 
einer Konsumsteuer begründet, wenn gleichzeitig angenommen 
wird, daß mit dem Einsatz der staatlichen Verschuldungspolitik eine 
effiziente Allokation zwischen öffentlichen und privaten Investi­
tionen sichergestellt wird. 

Im nächsten Abschnitt werden wir die Struktur des optimalen 
Steuersystems untersuchen, unter der Annahme, daß die öffentliche 
Neuverschuldung bestimmten Beschränkungen unterliegt. 

2. Nutzenfunktionen vom Cobb-Douglas-Typ (118) werden oft in em­
pirischen Untersuchungen über die aus Lebenszyklusmodellen ab­
geleitete Konsumfunktion unterstellt, da sie einen konstanten An­
teil des Gegenwartskonsums am Lebenseinkommen implizieren. Da­
mit werden Bedingungen wie (116) oder (117) aber quasi als An­
nahme eingeführt und können nicht - wie erforderlich - anhand 
des empirischen Materials auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden. 
Ökonometrische Untersuchungen zur Ermittlung der das optimale 
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Steuersystem determinierenden Parameter müssen also so allgemein 
formuliert sein, daß Separabilitätseigenschaften oder die Linearität 
der Engel-Kurven überprüft werden können und nicht durch A­
priori-Annahme festliegenllO• 

Man beachte, daß mit (115) nur die Struktur der Steuersätze be­
stimmt werden kann, nicht aber ihre absoluten Werte. Dazu wäre 
zusätzlich noch die Budgetbeschränkung des Staates zu berücksich­
tigen. 

3. Sind die im obigen Satz konkretisierten Bedingungen nicht erfüllt, 
ist Tr in jedem Fall ungleich Null. Ohne zusätzliche Annahmen ist 
aber schon keine Aussage mehr darüber möglich, ob im Optimum 
eine Besteuerung oder eine Subventionierung der Ersparnisse er­
folgen sollte. Wenn das (kompensierte) Arbeitsangebot allerdings 
bei sinkendem Zinssatz nicht abnimmt, ist Tr> 0 111. 

Stehen zusätzlich bestimmte numerische Werte der relevanten Va­
riablen zur Verfügung, so kann ermittelt werden, ob unter dem Effi­
zienzgesichtspunkt eine synthetische (Tw = Tr) oder analytische (Tw =!= Tr) 
Einkommensbesteuerung angebracht ist. Geht man zur Vereinfachung 
von SaL = - SLa = 0 aus, was z. B. aus der modifizierten quadratischen 
Nutzenfunktion 

U = ao (1 - L) + al Ci + a2 Ca + ~ [aoo (1 - L) + an Cl + ajJ2 C!l 

(mit aj> 0, ajj< 0) folgen würde, so vereinfacht sich (115) zu 

1 + ~ Tw OL[, 
T =---

r r 1 - T w 0aa 

Bei OLL = 0,4, Oaa = - 1,35 und dem auf eine Generation bezogenen 
Zinssatz T = 0,8 erhielte man gerade 

Aussagen über die zu wählende Bemessungsgrundlage oder das Ver­
hältnis der Sätze von Lohn- und Zinseinkommensteuer erfordern also 
empirische Informationen über die Elastizitäten OLL, 0aa, OLa, aaL. 

110 Vgl. dazu vor allem Deaton (1980). 

111 Die partielle Reaktion des kompensierten Arbeitsangebots auf Ände­
rungen des Zinssatzes ist gegeben durch 

aLl ap ----sr ü = SLa -ar = - SLa p2 (1 - Tr ) . 

Ist dieser Ausdruck, wie gefordert, nicht positiv, so muß SLa ~ 0 sein. Dann 
ist auch0La ~ 0 und wegen (II-14) aaL ~ o. 
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Für die Bundesrepublik liegen dazu unseres Wissens allerdings keine 
Untersuchungen vor, und insbesondere die Kreuzelastizitäten der Er­
sparnisse in bezug auf den Lohnsatz und des Arbeitsangebots in bezug 
auf den Zinssatz scheinen generell in ökonometrischen Arbeiten ver­
nachlässigt worden zu sein. Bei Atkinson/Sandmo (1977), King (1980) 
und McLure (1980) finden sich Hinweise auf amerikanische Unter­
suchungen und einige Zahlenbeispiele zur Bestimmung des optimalen 
Steuersystems. 

c) ... bei konstanter Staatsverschuldung und Ausschluß von 
Lump-sum-Steuern 

Wesentlich für die Ergebnisse der vorhergehenden Abschnitte war die 
Annahme, daß die staatliche Neuverschuldung als finanzpolitisches In­
strument zur Realisierung der durch (11-11) und (11-10) bestimmten op­
timalen Höhe des privaten Kapitalstocks eingesetzt werden kann. 

Angesichts der politischen Widerstände gegen eine ggf. erforder­
liche Erhöhung der Staatsverschuldung erscheint es sinnvoll und nahe­
liegend, Funktion und Struktur des optimalen Steuersystems unter der 
Prämisse zu untersuchen, daß das Niveau der öffentlichen Kreditauf­
nahme nicht verändert werden kann. Zur Vereinfachung setzen wir 
Bst = O. 

Die das staatliche Güterziel implizierende Gleichung (11-10) bleibt 
auch unter den hier gesetzten Annahmen gültig; Gleichung (11-11) kann 
allerdings jetzt nicht mehr abgeleitet werden. Auf den Zusammenhang 
von Marktzins und sozialer Diskontrate (bzw. sozialer Zeitpräferenz­
rate) gehen wir weiter unten ein, weisen aber an dieser Stelle schon 
darauf hin, daß allgemein keine Aussage darüber möglich ist, ob 
Cl F/Cl K st ~ Cl F/Cl K pT sein sollte. 

Im Anhang II/D zeigen wir, daß sich die Struktur des optimalen 
Steuersystems jetzt aus der Gleichung 

(119) 

ergibt. Der Unterschied zur Gleichung (115) besteht also lediglich in 
dem Summanden (r - <5)/(1 + <5) auf der rechten Seite von (115). Die 
staatliche Verschuldungspolitik hatte im vorigen Abschnitt für r = <5 ge­
sorgt. Da sie in diesem Abschnitt nicht mehr als einnahmenpolitisches 
Instrument zur Verfügung steht, gilt in der Regel r =f= <5. 

Gleichung (119) erlaubt keine allgemeingültige Charakterisierung des 
optimalen Steuersystems. Offensichtlich ist jedoch, daß gleiche kompen-
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sierte Nachfrageelastizitäten in bezug auf den Lohnsatz für die in den 
beiden Lebensabschnitten einer Generation konsumierten Güter jetzt 
(im Gegensatz zum vorigen Abschnitt) weder notwendig noch hinrei­
chend für die Nicht-Besteuerung der Zinseinkommen (bzw. Ersparnisse) 
sind. In diesem Fall folgt aus (119) nämlich (wegen (116)) 

(120) 
T-~ 

7:r = . 
T (OLa - aaa) 

Der Wert von Oaa ist negativ, und die Annahme erscheint plausibel, 
daß eine prozentuale Änderung von p zu einer betragsmäßig größeren 
relativen Änderung von Ca als von L führt, so daß von (aLa - aaa) > 0 
ausgegangen werden kann. Eine Besteuerung bzw. Subventionierung 
der Zinseinkommen ist demnach dann angebracht, wenn T> 15 ist, wenn 
also der private Kapitalstock kleiner bzw. größer1.12 ist als derjenige im 
(First-best-)Optimum des vorigen Abschnitts. Jedenfalls hat eine Aus­
gabensteuer selbst bei OLL = aaL keine allokativen Vorteile mehr ge­
genüber einer Einkommensteuer. 

Die Funktion und Wirkungsweise einer optimalen Kapitalertrag­
steuer wird noch deutlicher, wenn man den jetzt zu realisierenden pri­
vaten Kapitalstock das eine Mal mit seinem paretooptimalen Wert, das 
andere Mal mit seiner Höhe in einem Zustand ohne jede staatliche Ak­
tivität vergleicht. Bezeichnet man den (Brutto-)Marktzins in der zuletzt 
genannten Situation mit TO, so läßt sich für den Fall einer durch (118) 
gegebenen Nutzenfunktion und einer Produktionsfunktion vom Cobb­
Douglas-TypU3 

bzw. äquivalent damit 

(121) 

die folgende Beziehung herleiten (vgl. Anhang II/E): 

(122) 
1 z* ß 

(T - <5) = (TO - <5) 2 + T~ + K pr (1 + ßIXi a 1l 

Aus Gleichung (11-24) wird klar, daß 7:r bei T> 15 selbst dann positiv 
ist, wenn der Staat weder öffentliche Konsumgüter noch einen öffent­
lichen Kapitalstock bereitstellt. Natürlich ist dann Tw< 0, d. h. der Fak-

112 Da die Grenzproduktivität des Kapitals annahmegemäß abnimmt, ist 
r> <5, wenn der private Kapitalstock kleiner ist als im First-best-Optimum. 
Man beachte, daß die zugrunde liegende Produktionsfunktion vom Typ Cobb­
Douglas ist. 

113 Da das Niveau des öffentlichen Kapitalstocks für unsere Argumentation 
irrelevant ist, lassen wir in diesem Beispiel zur Vereinfachung K st außer acht. 
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Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 123 

tor Arbeit zu subventionieren. Ökonomisch ist der Einsatz des steuer­
politischen Instrumentariums für den Fall, daß keine Staatsausgaben 
getätigt werden, einfach damit zu begründen, daß die Funktion der 
Staatsverschuldung - die Sicherstellung des durch 8 F/8 Kpr = 1 + c) 

zum Ausdruck kommenden intertemporalen Verteilungsziels - jetzt 
im Ansatz durch die Steuern wahrgenommen wird. 

Wir wollen einmal annehmen, daß der private Kapitalstock in einem 
Zustand ohne staatliche Aktivität kleiner ist als im Pareto-Optimum, so 
daß ro> 0 gilt. Aus (122) folgt dann unter der Annahme z'" = 0 die Un­
gleichung 

Durch die Besteuerung der Zinseinkommen wird demnach erreicht, 
daß der private Kapitalstock zunimmt, aber unter seinem optimalen 
Niveau bleibt. Die Besteuerung der Zinseinkommen kann die Staats­
verschuldung in der ihr in unserem Modell zukommenden ökonomischen 
Funktion nur unvollständig ersetzen. Bemerkenswert ist allerdings, daß 
in unserem speziellen Beispiel die private Kapitalbildung durch eine 
Besteuerung der Zinseinkommen gefördert wird! (Diese Schlußfolge­
rung bleibt unverändert gültig, wenn von z~' > 0 ausgegangen wird. 
Ceteris paribus ist dann jedoch der (Brutto-)Marktzins größer.) 

Dieses Ergebnis ist sicherlich interessant und erstaunlich, steht es 
doch im Widerspruch zu der in der finanz wissenschaftlichen Literatur 
weitgehend akzeptierten Behauptung, daß die Freistellung der Zinsein­
künfte (und Ersparnisse) von der Besteuerung die geplanten privaten 
Ersparnisse anregen und somit eine Erhöhung des privaten Kapital­
stocks bewirken würde114• Der Grund dafür ist in der veränderten zeit­
lichen Abfolge der Steuerzahlungen zu sehen. Läßt man die Substitu­
tionseffekte vorerst außer acht, so hat die Umstellung von einer Be­
steuerung der Lohneinkommen auf eine Besteuerung der Zinseinkom­
men mit gleichem Gegenwartswert zur Folge, daß der Lohnsteuerbetrag 
in Periode 1 gespart wird, um in Periode 2 den Verpflichtungen aus der 
Zinssteuer nachkommen zu können. Da die Staatsverschuldung an­
nahmegemäß konstant (und gleich Null) ist, sind private und gesamt­
wirtschaftliche Ersparnis identisch. 

In unserem Cobb-Douglas-Fall ist die Sparfunktion durch die Glei­
chung (Il-18) im Anhang gegeben. Bei isolierter Betrachtung des Haus­
halts sektors ist die Ersparnis zwar zinsunabhängig; berücksichtigt man 
jedoch den allgemeinen Systemzusammenhang, so bewirkt eine Zins-

114 Vgl. z. B. Timm (1981, 199 und 215/216); MusgravelMusgravelKullmer 
(1977, Bd. 2, 32); Schmidt (1980, 144). 
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erhöhung über die damit verbundene Senkung von Tw eine Erhöhung 
der Ersparnisse. 

Anzumerken bleibt, daß bei konstanter Staatsverschuldung die öko­
nomischen Wirkungen einer Besteuerung des Lohneinkommens nicht 
mehr mit denen einer aufkommensgleichen Konsumausgabensteuer 
identisch sind. Zwar bleibt das von einer Generation konsumierte Gü­
terbündel (L, Ci, Ca) von der angegebenen Steuersubstitution unberührt; 
die Ausführungen in Kapitel 6, Abschnitt 6 b, zeigen jedoch, daß die 
gesamtwirtschaftliche Ersparnis und damit auch der private Kapital­
stock unterschiedlich sein wird. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Struktur des 
optimalen Steuersystems wesentlich von den insgesamt zur Verfügung 
stehenden finanzpolitischen Instrumenten abhängt. So hängen die op­
timalen Steuersätze bei konstanter Staatsverschuldung nicht nur von 
den kompensierten Nachfrageelastizitäten des Konsums in bezug auf 
den Lohnsatz ab, sondern auch von den durch das al1gemeine Gleich­
gewichtssystem vermittelten Wirkungen einer Besteuerung der Zins­
einkommen auf die gesamtwirtschaftliche Ersparnis. 

Der zuerst genannte Begründungszusammenhang betrifft die Effi­
zienzwirkungen, der zuletzt genannte die intertemporalen Verteilungs­
wirkungen der Besteuerung. 

d) ... bei alternativen gesellschaftlichen Zielfunktionen 

Mit den vorhergehenden Abschnitten dürfte deutlich geworden sein, 
daß und wie die Struktur des optimalen Steuersystems von der Ver­
fügbarkeit anderer finanzpolitischer Instrumente, insbesondere der 
Staatsverschuldung, abhängt. In diesem Abschnitt soll nun gezeigt 
werden, daß die Wahl einer nach dem Effizienzkriterium optimalen 
Steuerbemessungsgrundlage auch von der speziel1en Form der Ziel­
funktion des entscheidenden Finanzpolitikers abhängen kann. 

Wir demonstrieren dies, indem wir von einer geringfügig modifizier­
ten Präferenzfunktion (113) ausgehen. Unterstellt wird dabei, daß die 
Nutzenfunktion des repräsentativen Konsumenten einer Generation t 
streng separabel bezüglich der in den beiden Perioden konsumierten 
Güterbündel ist, daß also 

ut (V C~ C!+I) = U t (LI, Cf.) + U f (ChI) 
, l' a I, 1 2 a 

gilt. 

Anders als bisher bewerte der Finanzpolitiker aber den Konsum im 
zweiten Lebensabschnitt einer Generation höher, als es die Konsumen-
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ten selbst tun. Formal kann diese Annahme in unser Modell eingebaut 
werden, indem die streng individualistische Wohlfahrts funktion (113) 
durch das Zielfunktional 

(123) mit h> 1 

ersetzt wird. Im Anhang II/F leiten wir die das optimale Steuersystem 
charakterisierende Gleichung unter der Voraussetzung einer variablen 
Staatsverschuldung, aber unter Ausschluß von Lump-sum-Steuern her 
(vgl. Gleichung II-3D). Wie im vorigen Abschnitt gilt auch jetzt, daß 
gleiche kompensierte Nachfrageelastizitäten aller Güter in bezug auf 
den Lohnsatz zur Begründung der allokativen Überlegenheit einer 
Konsumausgabensteuer nicht mehr ausreichen. Vielmehr ist in diesem 
Fall eine Subventionierung der Ersparnisse zu empfehlen, wobei der 
Subventionssatz unter Zugrundelegung der Nutzenfunktion (118) durch 

(124) 
l+r 

'Or = --(1- h) < 0 
r 

bestimmt ist (vgl. Anhang II/F). 

Dieses Ergebnis leuchtet natürlich intuitiv ein. Zu beachten ist, daß 
der private Kapitalstock durch kompensierenden Einsatz der staatlichen 
Schuldenpolitik so fixiert wird, daß die Effizienz- und intertemporale 
Verteil ungsbedingung 

erfüllt ist. 

Wir verzichten auf eine weitere Diskussion alternativer sozialer 
Wohlfahrts funktionen, da ihr Einfluß auf die Struktur des optimalen 
Steuersystems schon durch dieses Beispiel deutlich geworden sein 
dürfte. 

Schlußbemerkungen: SteuerpoIitische Würdigung 
der Theorie optimaler öffentlicher Einnahmen 

In diesem Teil unserer Arbeit wollen wir die Grundlagen und das 
Vorgehen der Theorie optimaler staatlicher Einnahmen noch einmal 
zusammenfassend erläutern und uns mit dem Erkenntnisanspruch und 
-gehalt der Theorie auseinandersetzen. Durch den Bezug zu den Arbei­
ten von Haller, Neumark und anderen deutschen Finanzwissenschaft­
lern versuchen wir aufzuzeigen, daß die Theorie optimaler Besteuerung 
ganz wesentlich zu einem besseren Verständnis der ökonomischen Be­
stimmungs gründe eines rationalen staatlichen Einnahmensystems bei­
trägt. Darüber hinaus soll in diesen abschließenden Ausführungen der 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



126 Manfred Rose und Wolfgang Wiegard 

Wert der aus den theoretischen Modellen abgeleiteten Ergebnisse für 
die praktische Finanzpolitik angedeutet werden. 

Die modelltheoretische Grundlage der vorangegangenen Analysen 
bildete jeweils ein allgemeines Gleichgewichtsmodell, das die als rele­
vant erachteten ökonomischen Grundzusammenhänge erfassen soll. Die 
Werte der zu erklärenden oder endogenen Variablen hängen dabei ins­
besondere von den Werten der finanzpolitischen Instrumente ab. Diese 
sind so zu wählen, daß einerseits die vom Finanzpolitiker gewünschte 
Verteilung der verfügbaren Einkommen oder Güter soweit wie mög­
lich sichergestellt wird, andererseits aber die Verluste an allokativer 
Effizienz möglichst gering gehalten werden. Beide Zielkategorien lassen 
sich durch Vorgabe einer gesellschaftlichen Präferenzfunktion erfassen, 
die es unter Beachtung der die Struktur der Ökonomie beschreibenden 
Gleichungen zu maximieren gilt. Aus den Bedingungen erster Ordnung 
des gesellschaftlichen Optimierungsproblems werden dann in erster Li­
nie qualitative Entscheidungsregeln für den zieladäquaten Einsatz der 
finanzpolitischen Instrumente abzuleiten versucht. 

Konstitutiv für die Theorie optimaler Besteuerung ist dabei die 
Grundvoraussetzung, daß eine auf die individuelle Leistungsfähigkeit 
Bezug nehmende (effizienzneutrale) Pauschbesteuerung finanzpolitisch 
nicht praktikabel ist, z. B. weil Informationen über eine geeignete 
Steuerbemessungsgrundlage fehlen und in der Regel die Steuererhe­
bungskosten zu hoch sind. Der Fiskus muß deshalb zur Durchsetzung 
seiner Ziele auf die Besteuerung von leicht beobachtbaren Größen, wie 
Einkommen oder Konsum, zurückgreifen. Die entsprechende Bemes­
sungsgrundlage unterliegt aber im allgemeinen der Kontrolle des 
Steuerzahlers, der auf die Besteuerung mit Änderungen seines Nach­
frage- und Angebotsverhaltens reagieren wird. Die dabei auftretenden 
Substitutionseffekte verursachen einen Verlust an allokativer Effizienz, 
der unter Beachtung der Verteilungszielsetzung möglichst gering zu hal­
ten ist. 

Damit bewegen wir uns quasi per Annahme im Bereich der sogenann­
ten Theorie des Zweitbesten ("second best"), die gerade dadurch cha­
rakterisiert ist, daß über die technologischen Restriktionen und Markt­
gleichgewichtsbedingungen hinaus politisch und/oder institutionell be­
gründete und vermeintlich unabänderbare Nebenbedingungen existie­
ren, die die vollständige Realisierung der paretianischen Optimalbedin­
gungen ausschließen. In unserem Zusammenhang ist damit insbeson­
dere die Beschränkung gemeint, daß Lump-sum-Steuern bzw. unter be­
stimmten Annahmen äquivalent damit: die staatliche Neuverschuldung 
als staatliche Instrumentvariable nicht zur Verfügung stehen. Die Theo­
rie optimaler öffentlicher Einnahmen macht sich dann die grundlegende 
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Erkenntnis der Ökonomie des Zweitbesten zunutze, die wie folgt lau­
tet: Kann in einem oder mehreren Bereichen der Volkswirtschaft die 
optimale Politik, aus welchen Gründen auch immer, nicht durchgeführt 
werden, so ist es in der Regel sinnvoll, auch in anderen Sektoren der 
Ökonomie von den ein Pareto-Optimum charakterisierenden Optimal­
bedingungen abzuweichen. Würde also z. B. die dem steuerpolitischen 
Ideal entsprechende Besteuerung der individuellen natürlichen Fähig­
keiten durch eine in bezug auf ihre Effizienzwirkungen unvollkommene 
Einkommensteuer approximiert, kann und wird es im allgemeinen sinn­
voll sein, auch auf den Gütermärkten von einer Realisierung der pare­
tianischen Optimal bedingungen abzusehen. Das bedeutet aber gerade, 
daß eine Besteuerung von Gütern finanzpolitisch rational ist. Der we­
sentliche Grund für diese Maßnahme ist darin zu sehen, daß auf diese 
Weise die mit der Erhebung einer Einkommensteuer verbundenen Un­
vollkommenheiten teilweise kompensiert werden können. In der Beant­
wortung der Frage, wie diese kompensierenden Störungen finanzpoli­
tisch zu gestalten sind, d. h. nach welchen Kriterien und Bestimmungs­
gründen die Steuern zieladäquat eingesetzt werden sollten, ist der 
eigentliche Inhalt der Theorie optimaler öffentlicher Einnahmen zu 
sehen. 

Im deutschsprachigen Raum wird dieser Theorie allerdings erheb­
liche Skepsis entgegengebracht. So bemängelt etwa Schmidt (1980, 156) 
an der "Optimal-taxation"-Literatur die "Kompliziertheit der Analyse 
und den esoterischen Anstrich der Literaturbeiträge"; Albers (1977, 126) 
sieht in den zugrunde liegenden Optimierungsansätzen schlichtweg 
"Irrwege" der Volkswirtschaftslehre, und Littmann läßt in seiner Ab­
handlung über "Problemstellung und Methoden der heutigen Finanz­
wissenschaft" die gesamte Allokationstheorie "zu einer esoterischen 
oder gar sterilen Konstruktion verkümmern" (1977, 104). 

Diese Kritik muß erstaunen angesichts der zu Anfang erwähnten 
Tatsache, daß in den Monographien z. B. von Haller (1971) und Neumark 
(1970) einerseits, den Theorien zur optimalen Besteuerung andererseits, 
in bestimmten Teilbereichen durchaus eine Übereinstimmung von Pro­
blemstellung, theoretischem Bezugsrahmen und, wie noch zu zeigen 
sein wird, von Ergebnissen festzustellen ist. So findet sich das Grund­
problem des sich auf die Analyse von Effizienzaspekten beschränkenden 
Teils der Literatur zur optimalen Besteuerung in grundsätzlich ähn­
licher Weise auch in den Arbeiten Hallers und Neumarks. Haller behan­
delt diese Fragestellung unter der Überschrift: "Ziel der optimalen Ver­
wendung der Produktionsmittel" (1971, 214 ff.), Neumark im Abschnitt: 
"Der Grundsatz der Vermeidung ungewollter Folgen steuerlicher Be­
einträchtigungen des Wettbewerbs" (1970, 261 ff.). In Kapitel 4, Ab­
'3chnitt 4.1, wurde außerdem gezeigt, daß auch bei Berücksichtigung des 
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Distributionsaspekts eine enge Beziehung zu den Arbeiten von Haller 
und Neumark feststellbar ist. 

Zu fragen ist dann aber doch, wodurch die Vorbehalte gegen die 
neueren angelsächsischen Entwicklungen der Steuertheorie begründet 
sein könnten. 

Die Tatsache, daß die Theorie optimaler Besteuerung als ökonomi­
schen Bezugsrahmen in der Regel ein marktwirtschaftliches Konkur­
renzmodell unterstellt, dürfte auf keine allzu großen Einwände stoßen. 
Den rationalen Steuersystemen von Haller und Neumark liegt in den 
relevanten Abschnitten ebenfalls ein marktwirtschaftliches System bei 
vollkommener Konkurrenz zugrunde, und auch Albers geht z. B. bei 
der Herleitung der "Ziele und Bestimmungsgründe der Finanzpolitik" 
von einem marktwirtschaftlichen Konkurrenzgleichgewicht aus (1977, 
131 ff.). 

Die Vermutung ist vielleicht nicht unbegründet, daß die vehemente 
Kritik an der Allokationstheorie allgemein und der Theorie optimaler 
Besteuerung insbesondere auf die dort vorgenommene Transformation 
der ökonomischen Problemstellung in ein formalmathematisches Opti­
mierungsproblem zurückzuführen ist, das mit zum Teil recht anspruchs­
vollen analytischen Methoden gelöst wird. 

Nun ist über den Wert und die Gefahren der Verwendung mathema­
tischer Methoden in den Wirtschaftswissenschaften viel geschrieben 
worden, und es erscheint müßig, die Diskussion hier noch einmal auf­
zurollen. Wir meinen, daß die Mathematik ein nützliches Hilfsmittel bei 
der Analyse ökonomischer Probleme sein kann und unvoreingenommen 
dort verwendet werden sollte, wo ihr Einsatz eine schnellere und leich­
tere Durchdringung komplexer ökonomischer Probleme erlaubt als eine 
rein verbale oder graphische Argumentation. Beurteilungskriterium 
für den Wert einer wissenschaftlichen Untersuchung sollte weniger das 
verwendete methodische Instrumentarium als vielmehr der in ihr 
erzielte Erkenntnisfortschritt sein. Lange vor der jüngstenUS "An ge­
botswoge" (Schmidt (1974, 31)) finanzwissenschaftlicher Publikationen 
zur Theorie optimaler Besteuerung hat Samuelson die Verwendung 
mathematischer Methoden drastisch, aber u. E. so zutreffend charakteri­
siert, daß ein längeres Zitat angemessen erscheint: 

"To get to some destinations it matters a great deal whether you go 
afoot or ride by a train. No wise man studying the motion of a top 
would voluntary confine hirns elf to words, forswearing all symbols. 

11-5 Man beachte, daß Ramsey schon 1927 einen fundamentalen und auch 
heute noch lesenswerten Beitrag zur Theorie optimaler Besteuerung ver­
öffentlicht hat (Ramsey (1927)). 
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Similarly, no sensible person who had at his command both the tech­
niques of literary argumentation and mathematical manipulation 
would tackle by words alone a problem like the fo11owing: Given that 
you must confine a11 taxes to excises on goods or factors, what pattern 
of excises is optimal for a Robinson Crusoe or for a community sub­
ject to prescribe norms?" (Samuelson (1952, 64)). 

Wir werden auf diese Frage noch zurückkommen und beispielhaft 
verdeutlichen, daß die von uns verwendeten mathematischen Verfah­
ren von den erzielten Ergebnissen her gerechtfertigt sind. 

Bevor wir zu einer finanzwissenschaftlichen Würdigung der heraus­
gearbeiteten Ergebnisse kommen, muß kurz auf den Erkenntnisanspruch 
der Theorie eingegangen werden, da dieser bei der Beurteilung der 
Ergebnisse nicht außer acht gelassen werden sollte. 

Zumindest beim gegenwärtigen Forschungsstand wäre es sicherlich 
ein Mißverständnis, wenn man von der Optimal-taxation-Literatur Aus­
sagen erwarten würde, wie: "Der optimale Grenzsteuersatz einer linea­
ren Einkommensteuer (mit Freibeträgen) beträgt 58,6 Prozent" 116. Nach 
dem Selbstverständnis der meisten Autoren beansprucht die Theorie 
in erster Linie, Argumentationshilfen bei der Diskussion steuerpoliti­
scher Grundsatzfragen zu liefern und die Faktoren und Wirkungs­
zusammenhänge zu erhellen, die bei der Konzeption eines "rationalen" 
oder "optimalen" Steuersystems zu berücksichtigen sind. Auf der Her­
ausarbeitung qualitativer Erkenntnisse über die Zieladäquanz steuer­
politischer Maßnahmen sowie über die Abhängigkeit des Instrument­
einsatzes von vorgegebenen Zielen lag auch der Schwerpunkt unseres 
Interesses, nicht etwa auf einer finanztheoretischen Beurteilung ein­
zelner Vorschriften im geltenden Steuergesetz in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Die Ergebnisse unserer Arbeit lassen sich nun in solche mit positivem 
und solche mit negativem Aussagegehalt unterteilen. Der positive Aus­
sagegehalt besteht im allgemeinen darin, daß die Theorie unter be­
stimmten Annahmen eine nähere Charakterisierung der optimalen 
Steuersystemstruktur vermittelt, eine genauere Erfassung des Kon­
flikts bzw. Zusammenspiels von Effizienz- und Distributionsaspekten 
bei der Wahl eines Steuertarifs ermöglicht und eine Konkretisierung 
des Informationsbedarfs erlaubt, der für die praktische Reform des 
aktuellen Steuersystems erforderlich ist. 

116 Mit dieser Erkenntnis leitet Broome (1975) seinen (ironischen) Beitrag 
"An Important Theorem on Income Tax" ein. Auch Praktikabilitätsgesichts­
punkte werden von Broome hinreichend bedacht: "A tax rate of 2/3 is more 
convenient to administer, and probably more attractive to politicans, than 
2 - 12." (1975, 651) 

9 Schriften d. Vereins f. Socialpolltik 128 
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Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß 
nicht nur bezüglich des methodischen Vorgehens eine weitgehende 
übereinstimmung zwischen der Theorie optimaler Besteuerung und 
z. B. Hallers Konzeption eines rationalen Steuersystems (1980, 176) vor­
liegt, sondern daß darüber hinaus eine überraschende Ähnlichkeit auch 
in einigen Ergebnissen der Studien von Haller (1971) und Neumark 
(1970) einerseits, der optimalen SteuertheoTie andererseits, festgestellt 
werden kann. So stimmt die von Neumark (1970, 391) gezogene Schluß­
folgerung, daß differenzierende Verbrauchsteuern unter allokations­
und redistributionspolitischen Aspekten überflüssig sind, sofern eine 
allgemeine Umsatzsteuer in Kombination mit einer (ausgeprägt) pro­
gressiven Einkommensteuer erhoben wird, durchaus mit den Ergeb­
nissen unserer Analyse überein - zumal die allgemeine Umsatzsteuer 
z. B. von Haller (1971, 197 ff.), aber auch von Neumark (1970) mit dem 
Hinweis auf "Steuerwiderstände" begründet wird. Nur die theoretische 
Analyse zeigt die genauen Bedingungen auf, unter denen dieses Ergeb­
nis richtig ist: zum einen muß der Tarif der Einkommensteuer optimal 
ausgestaltet sein, zum anderen ist die schwache Separabilität aller 
Nutzenfunktionen zwischen Freizeit und den besteuerbaren Konsum­
gütern erforderlich. Konkretisiert wird durch das formale Modell auch 
die Abhängigkeit solcher Aussagen von den finanzpolitischen Instru­
menten. Ist die optimale Einkommensteuer indirekt progressiv, sind die 
angegebenen Behauptungen Hallers und Neumarks nur gültig, wenn 
neben der schwachen Separabilität auch gefordert wird, daß die Präfe­
renzordnungen bezüglich der Konsumgüter quasi-homothetisch sind. Es 
ist schwer vorstellbar, wie diese Zusammenhänge ohne die Verwendung 
eines exakten mathematischen Modells hätten aufgedeckt werden kön­
nen. 

Das gleiche gilt für die aus nahezu allen Ergebnissen deutlich wer­
dende Tatsache, daß die Effizienzaspekte eines optimalen Steuersystems 
maßgeblich durch die jeweiligen kompensierten Nachfrageelastizitäten 
in bezug auf den Lohnsatz bestimmt werden. Ökonomisch ist dies da­
durch zu erklären, daß steuerlich bedingte Effizienzverluste in den 
Substitutionseffekten der Slutsky-Gleichung zum Ausdruck kommen. 
Bedauerlicherweise scheinen für den deutschsprachigen Raum bislang 
keine empirischen Untersuchungen zur Berechnung der relevanten 
Elastizitäten vorzuliegen. Obwohl häufig vermutet, dürfte dies nicht 
auf konzeptionelle Schwierigkeiten bei der Ermittlung von einkom­
menskompensierten Nachfrageelastizitäten zurückzuführen sein. Sind 
nämlich die "normalen" Preis- und Einkommenselastizitäten bekannt, 
können die kompensierten Elastizitäten ohne Schwierigkeiten berechnet 
werden (vgl. etwa Hasenkamp (1980, 29)). Der eigentliche Grund für das 
Fehlen entsprechender ökonometrischer Schätzungen ist u. E. darin zu 
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sehen, daß erst die neuere Literatur zur Theorie optimaler Besteuerung 
auf die enorme Bedeutung und die zentrale Stellung der kompensierten 
Nachfrageelastizitäten in bezug auf den Lohnsatz aufmerksam gemacht 
hat. Und es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, bis die Forschungs­
interessen von Finanzwissenschaftlern und Ökonometrikern in diesem 
Punkt übereinstimmen. Die bislang vorliegenden empirischen Arbeiten 
von Harris/MacKinnon (1979) und Atkinson/Stern/Gomulka (1980) las­
sen vermuten, daß ein Fortschritt auf diesem Gebiet vor allem durch 
die enge Zusammenarbeit von theoretisch orientierten Finanzwissen­
schaftlern und finanzwissenschaftlich interessierten Ökonometrikern zu 
erreichen ist117• Auch ohne genaue empirische Informationen konnten 
einige recht bemerkenswerte qualitative Ergebnisse abgeleitet werden. 
Immerhin sind uns jetzt die genauen Bedingungen bekannt, unter 
denen eine Besteuerung der Zinseinkommen unter Effizienzaspekten 
sinnvoll ist; die Funktionen von Verbrauch- und Einkommensteuern in 
einem rationalen Steuersystem wurden deutlich; wir kennen die grund­
legenden qualitativen Bestimmungsgründe für eine wohlfahrtserhö­
hende Reform des Steuersystems, und wir wissen genaueres über die 
Abhängigkeit von Konzeptionen rationaler Steuersysteme von den zur 
Verfügung stehenden finanzpolitischen Instrumenten sowie der Struk­
tur der individuellen Nutzenfunktionen. Und unsere Analyse zeigt auch, 
daß die Absicht der Bundesregierung, die Struktur des deutschen 
Steuersystems langfristig auf ein stärkeres Gewicht der indirekten 
Steuern hin zu ändern, bei relativ schwachen Annahmen weder unter 
Effizienz- noch Verteilungs aspekten gerechtfertigt ist. 

Ergebnisse mit negativem Aussagegehalt sind beispielsweise dadurch 
charakterisiert, daß sie einige weithin akzeptierte Schlußfolgerungen 
über eine effiziente und/oder gerechte Besteuerung in Frage stellen 
oder aufzeigen, daß bestimmte traditionelle Besteuerungsgrundsätze 
und Steuerreformempfehlungen nur unter ganz bestimmten Bedingun­
gen gültig sind. 

Interessant und keineswegs selbstverständlich ist in diesem Zusam­
menhang die unter Voraussetzung bestimmter Interpretationskonven­
Honen aufgedeckte Ziel-Instrument-Zuordnung: Verbrauchsteuern wer­
den unter bestimmten Bedingungen zur Erreichung des Verteilungs­
ziels eingesetzt, Einkommensteuern zur effizienten Erfüllung der Allo­
kationsaufgabe. Damit wird die in der Literatur - z. B. bei Wittmann 
(1980) - zu findende Ziel-Instrument-Zuordnung ins gen aue Gegenteil 
verkehrt. 

111 Vgl. aber auch die Arbeit von Deaton (1977), der als exzellenter Ökono­
metriker u. a. die Finanzwissenschaft als Anwendungsgebiet gewählt hat. 

9+ 
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Erwähnenswert scheint ferner der aufgedeckte Zusammenhang zwi­
schen wohlfahrtsmaximierenden Besteuerungsprinzipien und der ins­
besondere von Haller (1971), (1972 - 73) vertretenen Steuererhebung 
nach der Vorschrift eines gleichen relativen Opfers. Gezeigt und an 
Hand einer von Haller selbst gewählten Nutzenfunktion verdeutlicht 
wird, daß eine Besteuerung nach dem gleichen relativen Opfer bei 
Zugrundelegung einer logarithmischen sozialen Wohlfahrtsfunktion rea­
lisiert wird, wenn die Nutzenniveaus von Haushalten mit hohem Ein­
kommen vom Finanzpolitiker höher gewichtet werden als diejenigen 
von "armen" Haushalten. Ob diese Implikation bewußt und/oder er­
wünscht ist, sei dahingestellt. 

Hallers Forderung nach einer Steuererhebung für Allokationszwecke 
gemäß einem gleichen relativen Opfer enthält also zwei normative 
Elemente. Zum einen wird als Konvention festgelegt, was unter ver­
teilungsneutraler Besteuerung zu verstehen ist; zum anderen wird 
damit aber implizit auch eine bestimmte soziale Wohlfahrtsfunktion, 
also ein ganz konkretes Umverteilungsziel festgelegt. Die Vorstellung 
von Haller (1971, 97 ff.), daß die Besteuerung nach dem gleichen rela­
tiven Opfer und die Konzeption einer Redistributivsteuer voneinander 
unabhängig sind, beinhaltet, daß dem endgültig gewählten Progres­
sionsverlauf zwei unterschiedliche Werturteile über vertikale Gerechtig­
keit zugrunde liegen, was kaum rational sein kann. 

Auch in Teil 11 unserer Untersuchung konnten einige häufig vorge­
brachte Begründungszusammenhänge als revisionsbedürftig ausgewie­
sen werden. So die Behauptung, daß eine allgemeine Konsumsteuer 
unter allokativen Aspekten vorteilhafter sei als eine allgemeine Ein­
kommensteuer, weil diese das Sparen diskriminiere (Krause-Junk (1977, 
341), Musgrave/Musgrave/Kullmer (1977, Bd. 2, 32)). Im Rahmen eines 
theoretischen Modells präzisieren wir die Bedingungen, unter denen 
diese Schlußfolgerung richtig ist. Deutlich wird, daß sie sowohl von 
der Struktur der Nutzen- bzw. Nachfragefunktionen abhängt als auch 
von der Verfügbarkeit anderer finanzpolitischer Instrumente. Insgesamt 
dürfte ihr Gültigkeitsbereich nur recht gering sein. 

Im gleichen Zusammenhang wird eine Freistellung der Zinseinkünfte 
von der Besteuerung mit dem Argument begründet, daß dadurch das 
private Sparen zunehme und das wirtschaftliche Wachstum gefördert 
werde (Timm (1981, 199 und 214 f.); Schmidt (1980, 144)). Unter Zu­
grundelegung einer konkreten Nutzen- und Produktions funktion zeigen 
wir, daß das genaue Gegenteil richtig sein kann, eine Nicht-Besteuerung 
der Zinseinkünfte (und Ersparnisse) die geplanten privaten Ersparnisse 
und damit den privaten Kapitalstock also reduzieren würde. 
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Hingewiesen sei schließlich auf die Implikationen des Ergebnisses, 
daß die staatliche Neuverschuldung im Rahmen eines Life-cycle-Modells 
einem bestimmten Einsatz von Lump-sum-Steuern/Transfers ökono­
misch äquivalent ist. Diese Äquivalenz ist vor allem im Zusammen­
hang mit der Diskussion um die "Lastverschiebung" durch öffentliche 
Verschuldung interessant. Bekanntlich wird dort untersucht, ob mit der 
Finanzierung eines gegebenen staatlichen Ausgabenprogramms durch 
Neuverschuldung statt durch Steuererhebung eine Einbuße (Last) an 
privaten Konsumgütern verbunden ist. Eine solche Behauptung findet 
sich z. B. bei den Vertretern des sog. "Wachstumsansatzes" mit der Be­
gründung, daß die Kreditalternative eine Verringerung der privaten 
Produktionskapazität und damit langfristig ein ständig geringeres 
Sozialprodukt zur Folge hat, während die Steueralternative überwie­
gend eine Verdrängung des privaten Konsums bewirkt. In unserem 
Referat wird jedoch verdeutlicht, daß diese Schlußfolgerung im allge­
meinen nicht gültig ist. Eine gesamtwirtschaftlich relevante "Last" aus 
der Verdrängung privater Investitionen kann in unserem Modell über­
haupt erst auftreten, wenn die Einsatzmöglichkeiten des steuerpoliti­
schen Instrumentariums irgendwelchen Beschränkungen unterworfen 
sind, insbesondere der Einschränkung, daß Lump-sum-Steuern nicht im 
erforderlichen Ausmaß eingesetzt bzw. variiert werden können. Inso­
fern erscheint es wenig sinnvoll, von einer "Zusatzlast" der Staatsver­
schuldung zu sprechen; erst im Zusammenhang mit den Beschränkun­
gen, denen die als Alternative betrachtete Steuerpolitik unterliegt, tre­
ten ökonomische Differentialwirkungen und damit eine mögliche "Zu­
satzlast" auf. Diese Schlußfolgerung relativiert jedenfalls die in der 
Literatur zu findende Behauptung (z. B. Gandenberger (1980, 28)), daß 
der "Kern der Analyse" davon unberührt bleibt, welche Steuer als 
Alternative zur Kreditfinanzierung betrachtet wird. 

Zu prinzipiell gleichen Ergebnissen würden wir im übrigen auch dann 
kommen, wenn "Last" nicht als Wachstumseinbuße, sondern im Sinne 
Buchanans als Nutzeneinbuße definiert würde. Ja, es wäre dann sogar 
eine - gegenüber der traditionellen Ansicht - paradoxe Lastthese 
ableitbar. Nicht die wie Lump-sum-Einnahmen wirkenden Kreditein­
nahmen, sondern die verzerrenden Produkt- und Faktorsteuern impli­
zieren beim Vergleich Steuer- versus Kreditfinanzierung öffentlicher 
Ausgaben eine ,excess burden'. 

Erwähnenswert erscheint eine zweite Implikation der angegebenen 
Äquivalenzbeziehung. Vor allem in der tagespolitischen Diskussion, 
aber auch in einigen finanzwissenschaftlichen Veröffentlichungen wird 
die öffentliche Neuverschuldung immer noch als sich kreislaufmäßig 
ergebende Restgröße dargestellt, auf die nur dann zurückgegriffen 
werden sollte, wenn die Steuereinnahmen nicht "ausreichen". Die 
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Aquivalenz mit der Erhebung von bestimmten Lump-sum-Steuern/ 
Transfers führt diese Sichtweise ad absurdum. Zwar wird die steuer­
politische Relevanz einer Lump-sum-Steuer bestritten, nicht aber ihre 
"wohlfahrtsökonomische Überlegenheit" (Neumark (1971, 26, Fn. 38)). 
Da die ökonomischen Wirkungen der staatlichen Neuverschuldung 
denen von Lump-sum-Steuern entsprechen, trifft die "wohlfahrtsöko­
nomische Überlegenheit" auch für die Staatsverschuldung zu. Sie sollte 
endlich unvoreingenommen als den Steuern gleichwertiges und bei der 
Realisierung bestimmter Ziele sogar überlegenes einnahmenpolitisches 
Instrument angesehen werden. 

Diese beispielhafte Aufzählung möge genügen, um den Wert der 
Theorie optimaler öffentlicher Einnahmen für die Konzeption ratio­
naler Steuersysteme klarzumachen. Das breite Anwendungsspektrum 
und die Fülle an neuen Erkenntnissen dürften nur die Finanzwissen­
schaftIer enttäuschen, die von der Theorie optimaler Besteuerung die 
endgültige Lösung aller steuertheoretischen Probleme erwartet haben, 
nicht aber diejenigen, die der Optimal-taxation-Literatur mit realisti­
schen Erwartungen gegenüberstehen und die Ergebnisse unvoreinge­
nommen mit unserem bisherigen Erkenntnisstand vergleichen. 

Summary 

In a general equilibrium context we try to throw some light on the 
structure or direction of optimal taxes and bring out some of the 
information al requirements needed for actual tax reform. The main 
results of the optimal taxation literature are confronted with conven­
ti on al wisdom as contained for example in the works of Haller (1971) 
and Neumark (1970). 

On the basis of a closed economy with consumption goods only the 
following kind of questions will be dealt with in Part I: 

- From an efficiency point of view, is there any reason for an uniform 
rate structure of commodity taxes? And if not, what are the reasons 
for taxing goods at different rates? 

- Is it possible to identify changes in tax rates that represent a partial 
welf are improvement in that, although falling short of the optimum, 
they represent a step in the right direction? 

- Wh at is a proper interpretation of the principle of vertical equity 
and how is it related to the ability to pay tradition? 

- Can we assign direct taxation to achieving equity and indirect taxa­
tion to efficiency or are direct taxes superior on both equity and 
efficiency grounds? 
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In Part 11 we formulate an explicit intertemporal model with over 
lapping generations and life-cycle savings. In addition to taxes we 
allow for the possibility of debt policy. The following questions are of 
special interest: 

- Wh at is the proper tax treatment of savings (consumption versus in­
come taxes)? 

- Should income from different sources be taxed at different rates? 

- What are the principles for an optimal public debt policy? 

Can we expect a stimulation of savings and economic growth if 
interest income is set tax free? 

The aim of our analysis is not to yield definite policy recommenda­
tions; rather it seeks to provide insights into the way of thinking about 
public policy. 

Mathematischer Anhang zu Teil I 

Anhang IIA 

Durch Differentiation von (der Index h wird zur Vereinfachung der 
Schreibweise weggelassen) 

V (PI' ... , Pn, W (1 - 1"10)' G, z) = U (L (PI' ... , Pn• W (1 - 1"w)' G, Z), xl (.) • 

• ••• X" (.)) 

nach den Variablen G, Pj' W (1 - r w) erhält man 

~~=_a~~+~~~ 
aGa LaG i ~l a xi a G 

_Cl~=~~+~~~ 
a Pi a L Cl Pi i ~1 a xi a Pi 

av au ClL n au Cl Xi 
~------- + L ----~--~--~ a W (1 - 1"w) aL Cl W (1 - 1"w) i~l a xi a W (1 - 1"w) 

Setzt man in diese Gleichungen die Bedingungen erster Ordnung (3) ein 
und berücksichtigt die aus der Budgetgleichung des Haushalts ableitbaren 
Beziehungen 

n aXi aL 
i~l Pi -----aG = W (1 - r w) -----aG + 1 

n a~ aL .L Pi -~--- + Xi = W (1 - r",) -~---
'~l <;J Pj <;I Pj 

n a x· aL 
L Pi ~ , = W (1 - rw) " W (1 _ ~w) + L • i~l <;I W (1 - r",) 0, 

erhält man 
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13 V r 13 L " 13 x· 1 ~ =). - w (1 - "w) ~ + ;~l Pi---aci-
=A 

und analog 

av 
= - ). Xi; 13 = AL. 

w (1 - "w) 

Multipliziert man die letzte Gleichung mit 13 w (1 -7:w}/a "w = - w, folgt 
schließlich 

ClV 
-13--= -AwL. 

7:10 

Anhang I/B 

Setzt man (9) in (8) und (11) in (2) ein, erhält man die bei den Gleichungen 

Summiert man die erste dieser Gleichungen über alle h = 1, ... , Hund 
subtrahiert dann davon die zweite Gleichung, folgt die im Text angegebene 
Gleichung (12). 

Anhang I/C 

Unter Beachtung von Gleichung (14) und der aus der Budgetbeschrän­
kung (2) abgeleiteten Beziehung 

erhält man 

~ 7:i + "w ~" 1 HG ~ q. ~ x· ----
;:1 1 -"10 • 11:1 ' 1 - "w 
" H 

= L "t"i qi LX:' - HG (1 - 7:w) -1 . 
i:l h:l 
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Anhang I1D 

Durch Addition von (16) und (18) erhält man 

(1-1) 

Nun ist 

(1-2) 
8x~ 8x;l 8L 8L 8x.~ 8x., 
8 ,; = q2 8 P2 ; ~ = q2 8 P2 ; 8 ,~ = - w 8 w (1 -=- 'w) ; 

8L 8L 
-- = - W =-----c:-----:-
8 'w 8 w (1 - 'w) 

Berücksichtigt man ferner die Slutsky-Gleichungen 

(1-3) 

so wird (1-1) nach Umordnung zu 

Der erste Klammerausdruck auf der rechten Seite dieser Gleichung ist nach 
(18) gerade gleich dU, so daß man nach Ausklammern erhält 

dU (1 - q2 '2 ~ X~ - W''IO ~ LG ) = <;>; '2 S22 d '2 - q2 W ('2 S2L d 'w 

- 'w Sm d '2) - w2 'w SLL d 'w 

bzw. wegen 

die Gleichung 

8T 
8G 

(1-4) d U = -- ( ~ ~ r 1 {qf22 '2 S22 d '2 - q2 W ('2 S2L d 'w 
- 'wSmd'2]- W2 'w S LL d,w} 

Gleichung (1-4) stellt eine durch die Eliminierung von dG bedingte modifi­
zierte Form des Wohlfahrtskonditionals (18) dar. 
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Anhang I/E 

In fortgeschrittenen mikro ökonomischen Texten (z. B. Katzner (1970» wird 
gezeigt, daß die Slutsky-Matrix 

- SLL S 1L S 2& 

- S LI Sl1 8.21 

- SL2 S12 S22 

negativ semi-definit und symmetrisch ist und höchstens - mit den von uns 
getroffenen Annahmen aber genau - den Rang 2 hat (im Drei-Güter-Fall). 

Die Matrix 

[ - SLL S2L -I 
- SL2 8.22 _ 

ist dann negativ definit und die entsprechende quadratische Form ebenso. 

Also gilt z. B. 

(1-5) [W1"wq'21"z] [-SLL S2L -I [W1" J<O. 
- SL2 S22 _ q21":_ 

Ausmultipliziert ergibt sich gerade 

(1-6) (q21"2)2 S22 - q2 W 1"21"w (S2L - SL2) - (w 1"w)2 SLL < 0 . 

Wegen tX > 0 und (; ~) - 1 < 0 (nach Annahme (17b» folgt die Behauptung 

im Text. 

Anhang I/F 

Wegen dG = 0 vereinfacht sich das Wohlfahrtsfunktional (18) 

(1-7) 

Die die Änderung des Systemgleichgewichts beschreibende Gleichung (16) 
wird unter Beachtung der Slutsky-Gleichungen (1-3) und der Ableitungen 
(1-2) wegen 1"2 = 0 zu 

(I-8) 0 = [1"w W (S[;2 - x2 ~ ~ )+ Xz] q2d1"2 + [L -7:'0 W (SLL + L ~ ~)] wd7:w 

= [rwWSIf2/~ + (l-1"w W ~ ~)]q2X2dr2 + [(l-1"wW ~~) 

- 1"w WSLd L1WLd 1"w 

Daraus folgt 

wLd1"w =-
1"w wSIf2/x2 + (1 - 1"w W a L/a G) 
(1 - 1"w W a L/a G) - 1"w wSu/L q2 x 2 d 1"2 

und, eingesetzt in (1-7), 
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(1-9) 
7:U) wSLL/L + 7:10 wSL2/x2 

(1 - 7:w W a Lid G) - 7:w wSu/L q2 x'2 d 7:'2 . 

aL 8L 
Wegen SLL = - L ---;:;;-G wird der Nenner auf der rechten Seite a w (1 - 'l'w) 0 

zu 

(1-10) 

aL 
1 - t w W a w (1 - 7:w) 

8T 
= (wL)-I--

8 tu) 

>0 

8L 
= 1 + t 10 -",--/L 

CI 7:10 

(da 7:2 = 0) 

(nach (17a». 

Da die kompensierten Nachfragefunktionen homogen vom Grade Null in den 
Preisen sind, gilt118 

(1-11) 

Berücksichtigt man den daraus abgeleiteten Ausdruck 

S _ PI Pi 
LL - w (1 - t w) SIL + w (1 ~ t w) S2L 

im Zähler von (1-9), erhält man mit der Definition 

w (1 - t iC ) 

° iL = --x-,-. --' S iL i = 1,2 

und unter Beachtung der Budgetgleichung PI xI + P2 x2 - w (1 - Tw) L = 0 
nach geeigneter Erweiterung 

7:w (PI P2 w (1 - 7:w) ) t ( PI P2 
1- t 10 TSIL + T S2L + x 2 SLi! = 1_Wt w TSIL + T S2L 

w (1 - t w) ) -----Sn 
x2 ~ 

_ 7:w { PI xI P2 (W (1 -tw) L )} 
- -- olL - -- S2L - 1 

1 - 'l'1o w (1 - 'l'w) L L P~ x2 

7:10 PI xl 
1 - t 10 w (1 - 'l'w) L (alL - a2L) 

Die rechte Seite von (1-9) wird damit zu 

( ~: )-1 (1 ~1O'l'U)2 PI Xl q2 X~ (alL - a2L) d 7:2 . 

Da der Koeffizient von (alL - 02L) d 7:2 positiv ist, gilt die im Text angege­
bene Äquivalenzbeziehung (20). 

118 Diese Gleichung geht zurück auf Hicks (1946, 310), findet sich aber in 
(fast) jedem neueren Lehrbuch der Mikroökonomie. 
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Anhang I/G 

An Hand der Nutzenfunktion (23) verdeutlichen wir kurz die Gültigkeit 
von (21). Aus der Maximierung von (23) erhält man unter Beachtung der rele­
vanten Budgetbeschränkung 

Pt Xt + Pi! x2 - W (1 - Tw) L = 0 

die Nachfragefunktionen 

(Xk x" = 'I" + -----p;;- [M - Pt '11 - P2 '12] 

Ctk 1 
=rk+--'-

Pk ). 

und die Arbeitsangebotsfunktion 

L = L -. (X4 [M - P1 '11 - P2 '12] 
W (1 - Tw) 

(X4 1 . 
=L- .-

w (1 - T w) ). 

k = 1,2 

Dabei wurde M = w (1 - T w) L gesetzt; 1 bezeichnet den Grenznutzen des 
Einkommens. Die relevanten Substitutionseffekte der Slutsky-Gleichung 
berechnen sich zu 

(Xk (X4 
SkL = --- (1 ) '.' Pk W - Tw ~ 

so daß die entsprechende kompensierte Elastizität durch 

CO) 

gegeben ist. 

Man berechnet leicht, daß gilt 

Cl L M (X4 M Cl x" M Ctk M 
CL == Cl M L = - W (1 - T w) L ck=--'-- = --.--' 

. - Cl M xlc P" xk ' 

W (1 - Tw) L 
(XL = 

Durch geeignete Erweiterung läßt sich (") in die Form 

0kL = (- }.M)-1 eLck (XL 

M 

überführen, was für tP = (-lM)-1 gerade der Gleichung (21) entspricht. 

Anhang I/H 

Bei den folgenden Umformungen werden die Gleichungen 

0= q1 SlL + q2 (1 + T2) S2L - W (1 - Tw) SLL 
(1-12) 

i = 1,2 
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in der für den jeweiligen Zweck relevanten Auflösung verwendet. Setzt man 
für 8 L2 in die zweite Gleichung von (34) ein, erhält man 

bzw. nach Zusammenfassung 

(1-13) 

In der ersten Gleichung von (34) wird zuerst das 8 LL ersetzt: 

und anschließend sowohl 8 1L als auch 82L• Nach Umordnung erhält man 

T W + 1:2 + q.~ 822 = (1 - f) w (1 - 1:w) L . 
1 - 1:w -

Wegen 8 12 = 821 folgt nach Einsetzen von (1-13) und bei Beachtung der 
Budgetrestriktion 

die Gleichung 

(1-14) 
TW T w + "C2 

1 _ "Cw ql 8 11 + 1 _ "Cw q2 8 21 = - (1 - f) xl • 

Mit (I-13) und (1-14) ist das Gleichungssystem (35) im Text abgeleitet, wenn 
man definiert 

1:w .~, = T w + 1:2 Tl = t-2 1 - Tw ' 1 - Tu, 

Zur Vereinfachung der Schreibweise werden im Text allerdings die Sym­
bole Ti statt "C'; verwendet. 

Anhang VI 

Wir zeigen zuerst, daß aus 

(1-15) 

ein einheitlicher Verbrauchsteuersatz, d. h. 

(I -16) 

folgt, im Anschluß daran, daß umgekehrt (1-16) die Bedingung (1-15) impli­
ziert l19 • 

119 Ein anderer Beweis dieser Behauptung findet sich bei 8adka (1977). 
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1. Unter Berücksichtigung der Symmetrie der Substitutions effekte 
(Sik = Ski) wird das Gleichungssystem (36) in ausführlicher Schreibweise zu 

Tl q1 S11 + T2 q2 Sl!2 + ... + T" qn Sln = - (1 - e) xl 

Tl ql Snl + T2 q2 Snl + ... + Tn qn Sn" = - (1 - e) X n . 

Dividiert man die k-te Gleichung durch xk und erweitert den i-ten Sum­
manden auf der linken Seite mit (1 + Ti), erhält man mit der Definition 

in Matrixschreibweise: 

1- e 

(1-17) 

an1 •.• an" __ 1 + Tn _ 
1- e 

Die Systemmatrix ist regulär, so daß nach der eramer-Regel aufgelöst wer­
den kann: 

i-te Spalte 
i-

an - (1 - e) ... 01" 

(1-18) 
T 0,,1 - (1 - e) ... an" 

~=-----------------------
1 + 'l:i 011 .•• 

anl ... (Jui ... 

Aus den schon mehrmals angegebenen Gleichungen 
.. 
. 2: Pi Sik - 10 SL1' = 0 
.=1 

erhält man durch geeignete Umformung die Gleichungen 

(1-19) " 2: akt = - akL . 
;=1 

k = 1, ... , n 

Annahmegemäß haben alle (JkL den gleichen Wert. Wir wollen ihn mit aL 
bezeichnen. 

Der Wert der Determinante im Nenner bleibt unverändert, wenn zur 
i-ten Spalte alle anderen Spalten addiert werden (vgl. z. B. Hadley (1961, 
40». 

Die Elemente der i-ten Spalte sind dann wegen (1-19) gerade gleich 
- °L' 
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Multipliziert man nun noch jedes Element der i-ten Spalte der Zähler­
determinante mit 0d(l - 61) und die Determinante selbst mit (1 - e)!oL120, 
stimmen die (umgeformten) Determinanten in Zähler und Nenner überein 
und man erhält 

1- 61 

2. Vorausgesetzt wird jetzt (1-16) bzw. 

_T_l __ 

1 + Tl - 1 + T" 

für alle k = 1, ... , n . 

T' 
Wir setzen im folgenden T = --'- für alle i = 1, ... , n. 

1 + Ti 

Die k-te Zeile von(I-17) wird dann zu 
n 

T .~ 0ki = - (1 - 61) 
1=1 

Wegen (1-19) folgt daraus aber 

(1 - 61) 

und damit unsere Behauptung. 

Anhang I1K 

Gleichung (69) kann man umformen zu 

H (yh ).1' Cl V! ) o = ~ --- - T,oWh --- + 1 
/I=I.U Cl G 
H 

= ~ (1 - eh) 
h=1 

bei Beachtung der Definitionen (73) und (74). 

für alle k = 1, ... , n 

a Lh 3 Lit 
In (70) berücksichtigen wir -",-- = - W" I (1 ) sowie die in (1-3) 

o Tw W' - Tw 
angegebene Slutsky-Gleichung und erhalten nach Auflösung 

fIT,. ~ (wh)2 S~L = ~ lYh).h - fl (Tw wh ~ - 1) 1 wh Lit 
h=1 h=1 Cl G 

H ( y'l i/I a L ) 
= ~ --- - TwWh-- + 1 whLh 

h=1 fl aG 
H 

= fl ~ (1 - eh) wh L" . 
h=1 

120 Der Wert des Zählers in (1-18) ändert sich dann nicht; vgl. Hadley 
(1961,89). 
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Anhang I/L 

Zur Vereinfachung nehmen wir erst einmal an, daß die soziale Wohl­
fahrtsfunktion die Form 

H 
wP = L Uh 

h=1 

hat und daß das individuelle Arbeitsangebot konstant ist. 

Die indirekte Nutzenfunktion kann dann als Funktion des Einkommens 
wh Lh dargestellt werden; die partielle Ableitung a Vh/a (wh Lh) ist gleich 
dem Grenznutzen des Einkommens J.h und gibt an, wie das h-te Indivi­
duum eine zusätzliche Einkommenseinheit bewertet. Nun werden alle Ein-

H 
kommen um einen festen Prozentsatz <X gekürzt und die Summe IX L wh Lli 

h=1 
in absolut gleichen Beiträgen auf die Haushalte verteilt. Die Änderung des 
h-ten Einkommens, LI w l, L", beträgt dann 

1 H 
LI wh Lh = - IX wh L" + - L IX w" L" 

H h=1 
_ 1 H 

mit wL = - L w" L" . 
H h=1 

Die durch diese Einkommensumverteilung bewirkte Nutzenänderung beträgt 
beim h-ten Individuum also 

av" LI Vh = LI wh Lh 
8 Wh LI' 

= ).11 IX (wI. - wh LI') 

und für alle Individuen zusammen 

H H_ 
L 1 V" = IX L }/' (wL - wh LlI) 

11=1 h=1 

Wir wollen annehmen, daß die (marginale) Einkommensumverteilung die 
Gesellschaft insgesamt besserstellt, die Nutzengewinne die Nutzenverluste 
also übersteigen: 

H 

L LI V" > 0 
h=1 

H 
Man könnte nun nicht den gesamten Betrag IX L w" Lh, sondern nur einen 

h=1 
H 

um den Prozentsatz c[>L verminderten Teil, also IX L (1 - c[>L) wh LI. gleich-
1&=1 

mäßig verteilen und evtl. immer noch insgesamt einen Wohlfahrtsgewinn er­
zielen. Offensichtlich kann man c[>L auch gerade so wählen, daß gilt 

H H _ 
L LI Vh = 0 = L 1/' IX [(1 - c[>L) wL - wh Lh] 

h=1 h=1 
H _ 

= L ),h [(1 - c[>L) wL - w l, Lh] . 
h=1 
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Löst man auf nach 

(1-20) 

definiert 

und addiert 

_ H H _ 

CPL wL L )/! = - L )J. (wh Lh - wL) , 
k~1 h~1 

H _ _ 

L ). (wh L" - wL) (= 0) 
h~1 

145 

zur rechten Seite von (1-20), folgt gerade (nach Division beider Seiten durch 
w'LiH) 

(1-21) 

1 1 H A _ 

CPL = - ~. - L (JJI - ).) (wll U' - wL) 
;. wL H h=1 

1 
= - ~cov(2",whL") . 

).wL 

Würde man nun erstens die allgemeinere Form 

W(V1, ... , VH) 

der sozialen Wohlfahrtsfunktion berücksichtigen, so wäre 2h in (1-21) durch 
rhJ.." zu ersetzen. Läßt man außerdem ein variables Arbeitsangebot zu, würde 
der Finanzpolitiker zusätzlich zu r").11 noch berücksichtigen, daß sich mit 
der (marginalen) Einkommensumverteilung auch die individuelle Steuer­
schuld um den Betrag 7:w wh 8 Lh/8 G ändert. Drückt man den sozialen Netto­
Grenznutzen eines Einkommenstransfers wieder in Einheiten des Steuerauf­
kommens aus, erhält man als relevante Bewertungsgröße gerade eh. Ersetzt 
man aber in Gleichung (1-21) 2" durch eh (und i durch e), ist die im Text 
angegebene Gleichung (76) abgeleitet. 

Es gilt 

Anhang VM 

= - X k + ~ehx~ + eXk - eXk - ~(eh - e)~k 

= - Xd1 - e) + L (xh - Xk) (eh - 8) 
h k 

- Xkb h 
= - X k (1 - e) + - _-A- cov (eh, xk) 

xk b 

= - X k [(1 - e) - gCPk] 

10 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 128 
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Mathematischer Anhang zu Teil 11 

Anhang lIlA 

Zu zeigen ist, daß die Budgetgleichung des Staates automatisch erfüllt ist, 
wenn alle Märkte im Gleichgewicht sind und alle übrigen Wirtschaftseinhei­
ten auf der Basis ihrer Budgetbeschränkungen planen. 

Dazu summiert man die in Periode t geltenden Budgetgleichungen der in t 
lebenden jungen und alten Generation. 

(1 + r!) (cj + c~) + Bt = (1 - 1:~vl w t LI + G~ + (1 + r t - 1) Bt-l 

- rt-l1:~Bt-l-1:~Bt-l + G~. 
Durch Zusammenfassung der Gleichungen (98), (99), (101), (103) erhält man 
unter Berücksichtigung der Bedingungen erster Ordnung für ein Gewinn­
maximum und wegen 

die Gleichung 

c; + c~ + z" + K!;l + Bt - B!t = w l LI + (1 + rt-I) Bt-I 

- (1 + rt-I) B:11 + Qt . 

Subtraktion der angegebenen Gleichungen ergibt 

1:c (c:i + c~) - z* - K!il + B!t = -1:~ w t LI + G~ _1:~rt-IBt-1 
+ (1 + r t - 1) B~tl - 'l~ Bt-I + G~ - Qt . 

Nach Umordnung folgt daraus gerade die im Text angegebene Gleichung 
(102). 

Anhang IItB 

(Zur hier angewandten Optimierungsmethode der dynamischen Program­
mierung vgl. auch Pestieau (1974, 224 ff.)) 

Die Zustandsfunktion lautet 

J(pt-I (1_/-I)wt-1 Gt-l BI-tl K 1 ) 
, w , 's' sc 

= {Vt (pt, (1 - T~) w t, GI) + (1 + ß) -1 J (pt, (1 + 'l~.) w t, Gt, B~I ' K~il)} , 
Max 

{pt, (1 - 1:~) w t, Gt, B!t} 

wobei K~il durch die nach dieser Variablen aufgelösten Gleichung (114) ge­
geben ist, d. h. 

K 1+1= F (LI pt -1 c' - B t- l - Gt -1 K t ) - cl - (1 - 1:1 ) wt LI + BI - z" st ' tl st 'st a 1V ~t 

Differentiation der Rekursionsgleichung nach den Parametern 
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(pt -1, (1 - 'r~I) Wt -1, Gt -1, B~tl ,K!t) liefert die Differenzengleichungen 

21 J 21 J {a C,~ ( 21 F) t 21 F } (lI-I) -- = - (1 + <5)-1-- -- 1 _ pt-l-- - Ca --
21 pt-l 21 K I+1 21 pt-l 21 K t 21 K 1 

sI pr pr 

_ (1 + <5)_I_a_J ____ a---,---C,---~ __ (l- Pt_l_a_F_
I

) 

21 K~;1 21 (1 - 'r~1) wt-l \ 21 K p , 

(II-3) 21 J 21 J {a C~ ( 21 F) 21 F } ---=-(1+<5)-1-- -_ 1-pt-I __ +--
21 Gt-l aK~il aGt-l aK~r aK;, 

aJ aJ aF 
(II-4) -- = - (1 + <5)-1----

21 B H 21 K I+1 21 K I 
si sI pr 

aJ aJ aF 
(11-5) -- = (1 + <5)-1 ----

a K!I 21 K!7 1 21 K!, . 

Die Bedingungen erster Ordnung für ein Maximum erhält man durch Null­
setzen der ersten partiellen Ableitungen des Maximanden: 

21 VI { 21 J 21 J (21 F I) 21 V } (II-6) 0 = -- + (1 + <5) -1 -- + -- -- - (1 - 'rw ) w t --
apl apt aK~71 av apt 

21 Vt {a J 21 J [( 21 F (II-7) 0 = + (1 + <5)-1 + -- --
21 (1 - 'r~) w t 21 (1 - 'r~) w t 21 K!71 21 V 

I ) 21 V ]} - (1 - 'rw) w l I - V 
21 (1 - 'rw) w t 

21 Vt { 21 J 21 J (21 F ,) a LI } (II-8) 0 = -- + (1 + <5) -1 -- + -- -- - (1 - 'rw ) w t --
21 GI 21 GI 21 K~71 21 V 21 Gt 

21 J 21 J 
(II-9) 0 = -- + --

21 B~t Cl K~:1 

Wir nehmen an, daß eine (eindeutige) Optimallösung existiert und daß die 
Entwicklung der Volkswirtschaft im dynamischen Ablauf gegen einen 
,steady state'-Pfad konvergiert. In bezug auf das Grenzprodukt des öffent­
lichen Kapitalstocks gilt dann nach (II-5) 

Cl F 21 J/a K~t 
lim --1- = (1 + <5) lim = 1 + <5 . 

1-+00 aKst 1-+00 aJ/aK~;1 

10· 
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Aus (lI-9) und (lI-4) erhält man 

a F a Jla K~r 
lim --t- = (1 + b) lim t 1 = 1 + b . 

t-->oo aKpr 1-->00 aJlaK,,~ 

Läßt man zur Kenzeichnung der ,steady state'-Werte der relevanten Varia­
blen den Zeitindex weg, folgt also 

(lI-10) 

und 

(11-11) 

aF 
--=l+b a K st 

aF aF 
a K1J1o : a K st- • 

Kriterien für den optimalen Einsatz der Instrumente 7:w und 7:r erhält man 
aus (lI-6), (lI-7) im Zusammenhang mit (lI-I), (lI-2). 

Zu berücksichtigen sind dabei die Beziehungen 

av aV 
a (1 _ 7:w) W =,1. L; ap = - ,1. Ca 

nach Gleichung (97) sowie die Slutsky-Gleichungen121 

a Ca a Ca a Ca a Ca 
ap = Saa - Ca aG; a (1 _ 7:w) W = SaL + LaG 

aL aL aL aL 
8(1-7:w)w =SLL+LaG ; ap=SLa-CaaG' 

ac \ wobei Saa = ~ U t t usw. die Substitutionseffekte bezeichnen. 
CI p = cons an 

Beachtet man ferner die Beziehungen 

aF 
~- (1- 7:w)w = 7:w W 

und (wegen (11-10), (lI-11) und der Bedingung a F/a Kpr = 1 + T im Gewinn­
maximum) 

8F 
1- P -aK= -PTrT, 

pr 

so folgt aus (lI-6) und (lI-I) bzw. (11-7) und (lI-12) 

121 Wir erinnern daran, daß Tc ohne Einschränkung der Allgemeinheit 
gleich Null gesetzt werden konnte. 
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-}.(l+t5)L- 88:'t [TWW(SLL+L ~~ )-L] 

8 J P T,. T ( 8 Ca ) 
= 8 K st 1~ saL + L -----aG 

Mit der Definition 

(II-12) 

vereinfachen sich die obigen Gleichungen zu 

(II-13) 

PTr T 
- T", WSLL - ~SaL = (p. - 1) L . 

Man kann zeigen, daß gilt 

Saa < 0; SLL> 0, SLa = - SaL 

(II-14) 

(SLa)2 - Saa SLL > 0 . 

Das optimale Niveau der Lump-sum-Größe G ergibt sich aus (II-B) und 
(II-3) 

Mit (II-12) wird daraus 

(II-15) .u = 1 . 

Berücksichtigt man (II-15) in (II-13), so verbleibt das homogene Gleichungs­
system 

'P 
Tw W SLL + Tr T 1 + t5 SaL = 0 

mit der eindeutigen Lösung 

TW = T, = 0 . 

Anhang IIIC 

Zu beweisen ist, daß (116) und (117) äquivalent sind. 

Ausgangspunkt ist die aus der Haushaltstheorie bekannte und schon in 
Teil I verwendete Beziehung 
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(Il-16) 

Wir zeigen zuerst, daß (117) aus (116) folgt. 

Durch geeignete Erweiterung von (Il-16) erhält man 

a Ca 
o = SjL + P a (1 _ Tw) W (Jal. - L (JLL 

= (1 - Tw) w SjL + [pCa - (1 - Tw) wLl 0aL 

= Cj (Jn + [pCa - (1 - Tw) wLl (JaL 

wegen (116) 

aus der intertemporalen 
Budgetgleichung des 
repräsentativen Haushalts. 

Ganz analog läßt sich zeigen, daß (116) aus (117) folgt. 

Anhang IIID 

Aus dem Gleichungssystem (lI-I) bis (Il-9) entfallen jetzt die Gleichungen 
(Il-3), (Il-4), (Il-8), (II-9). 

Aus (Il-5) folgt wieder (11-10). 

Das optimale Steuersystem ermittelt man analog zum Anhang II/G aus den 
Gleichungen (11-1), (11-6) sowie (11-2), (11-7), wenn 

(1 - Paa~r )= - pTrr 

berücksichtigt wird. Es gilt 

- J. (1 + 0) L -~ [Tw w (SLL + L~) - L] a K st aG 
_ a J 1 + r P Tr r ( a Ca ) 
-- a K st 1 + 15 1 + r SaL + L a-G . 

Unter Beachtung von (11-12) und nach Erweiterung erhält man daraus 

(Il-17) P Tr r [ ( 1 + r )1 
Tw W SLa + 1 + 15 Saa = (p - 1) - ~ - 1 ,Ca 

pTrr 
- Tw W SLL - --~-SaL = (p - 1) L . 

l+u 

Nach Berücksichtigung der entsprechenden Elastizitäten und Eliminierung 
von (p - 1) folgt die im Text angegebene Gleichung (119). 
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Anhang II/E 

Zur Ermittlung des gleichgewichtigen (steady state) Zinssatzes benötigt 
man die Kapitalangebots- und die Kapitalnachfragefunktion. Erstere erhält 
man über die aus den Haushaltsgleichgewichtsbedingungen abgeleiteten 
Nachfragekurven 

aus der Gleichung 
B = (1 - Tw) wL - Cj • 

Setzt man für L und C j ein, ist die Kapitalangebotsfunktion gegeben durch 

(II-18) 

Für die spezielle Nutzenfunktion (118) sind die Ersparnisse also unabhängig 
vom Zinssatz. 

Die Kapitalnachfragefunktion ermittelt man aus der (notwendigen) Bedin­
gung für ein Gewinnmaximum 

(II-19) 

l+T=r(Kt ) 
( 

KpT )P-l =ß-L 

Im ,steady state' liegt ein Gleichgewicht auf dem Kapitalmarkt vor, wenn 
B = K pT ist. Setzt man (II-18) in (II-19) ein, folgt 

( w (1 - T,,) a2)p-l 
l+T=ß . 

01:1 +01:2 

(II-20) 

Zu beachten ist, daß w auf der rechten Seite dieser Gleichung über die Fak­
torpreisgrenze122 eine Funktion vor T ist: Aus der Produktions theorie ist be­
kannt, daß gilt 

(II-21) 

(Ktr--ß(Ktr 
= (1 - ß) ( rzr y 

P P 
= (1- ß) [(1 + T)ß-l'ßP=1] 

---'_ _L 
= (1 - fJ) ß P - 1 (1 + T)P -1 • 

wegen (II-19) 

Setzt man diese Gleichung in (II-20) ein und löst nach (1 + T) auf, so erhält 
man für den Zustand ohne finanzpolitische Aktivität (Tw = TT = 0) 

122 Vgl. dazu z. B. Hesse/Linde (1976, 174 ff.). 
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(II-22) 1 + TQ = 1 ~ ß (1 + .:~) 
(TQ ist der Zinssatz, der sich im Gleichgewicht ohne Staats aktivitäten ergeben 
würde). 

Erhebt der Fiskus dagegen Lohn- und Zinseinkommensteuern, gilt statt 
(11-22) die Gleichung 

(II-23j (1 + T) = _ß _ (1 + ~ .. 1 ) _1 _ 
1 - ß cx2 1 -Tw 

1 + TQ 

= 1·- Tw • 

Den Steuersatz Tw eliminieren wir mit der Budgetgleichung des Staates, die 
mit den getroffenen Annahmen zu 

wird. Dividiert man durch K PT und beachtet die aus (II-21) ableitbare Be­
ziehung 

wL (K )iH -=(1-ß) ~ 
K pT L 

= 1 - ß . ß ( K pT )fl-1 

ß L, 

1-ß 
=--(1 +T) 

ß 
sowie die Gleichung (120), die in unserem speziellen Fall zu123 

(II-24) ( T - <5 ) ( tXl ) T=-- 1+-
T T ~ 

wird, so folgt 

bzw. 

[ z" (tX2 )] ß 
Tw = K pr - (T - <5) 1 +~ (1 _ ß)'---(,---I-+-------:T)-

Eingesetzt in (II-23), ergibt sich nach Auflösung 

(1 + T) - ~:r 1 ~ ß + (T - <5) 1 ~ ß (1 + ~ ) = 1 + TO • 

Subtrahiert man auf beiden Seiten dieser Gleichung den Ausdruck (1 - <5), er­
hält man schließlich 

123 Für die Cobb-Douglas-Nutzenfunktion (118) erhält man nämlich 
~~ . ~ 

0La = - -- : 0aa = .tX2 - 1 und damIt 0La - (Jaa = --=--
1- tXa «l+'~ 
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(II-25) 
1 z* ß 

(r - !5) = (rO - !5) (2 + ) + -K . (1 + ßN_IN1) ro pr ~J'~ 

Anhang II/F 

Im Vergleich zur Ableitung der Optimalbedingungen im Anhang IIiB sind 
lediglich die veränderten partiellen Ableitungen der indirekten sozialen 
Wohlfahrtsfunktion zu berücksichtigen. 

Setzt man die Nachfragefunktionen in (123) ein und differenziert für ein 

festes t nach pt und (1 - 'r!u) w t, erhält man 

(II-26) 
a Vt a ct+1 

---:--- = ,1.t Lt + ,1.t (h _ 1) pt a 
a (1 - 'r.~) w t a (1 - 'r~,) w t 

(II-27) ~ = - ,1.tC!+l + ,1.t(h - l)pt a pt a 

Ausführlich zeigen wir die Richtigkeit der letzten Gleichung. 

Es gilt 

wobei das partielle Differential der Budgetgleichung des Konsumenten 

C; + pt C~+l = (1 - 'r~) w t Lt 

berücksichtigt wurde. 

Setzt man (II-26) in (II-6) und (II-27) in (II-7) ein, folgt (im ,steady state') 

(II-28) 
Cl Ca a] Cl L 

,1. (1 + 0) C -,1. (1 + !5) (h - 1) P -- - --T. w--
a a p a K st W Cl P 

_~(prrr aCa +c) - a K st 1 + !5 a p a 

(II-29) Cl Ca a] ( aL ) - ,1. (1 + 0) L - ,1. (1 + !5) (h - 1) P -- - -- 'rw W -- - L a w a K st a w 

a] prrr aCa 
= aKst 1+!5 aw 
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und daraus nach Berücksichtigung der Slutsky-Gleichungen und der De­
finition 

2 (1 + <5) 8 L P 'Cr r 8 Ca 2 (1 + <5) a Ga 
ft = 8 J/2! K st + 'w W ac + 1 + <5 ----aa - 2! J/2! K st (h - 1) P----aa 

das Gleichungssystem 

P 'Cr r 2 (1 + c5) -
'Cw W SLa + ~ Saa + 2! J/2! K st (h - 1) pSaa = (ft -1) Ca 

P 'Cr r 2 (1 + <5) -
- 'Cw W SLL _. ~ SaL - 8 J/2! K st (h - 1) pSaL = (I-' - 1) L . 

Eliminiert man (I-' - 1), erhält man unter Verwendung der kompensierten 
Elastizi tä ten 

(II-3D) 
'Cw OLL - aaL r 2 (1 + <5) 

--'=-- -==----'= = 'C,. -- + (h - 1) 
1 - 'Cw 0La - 0aa 1 + <5 8 J/2! K st 

Stimmen die kompensierten Nachfrageelastizitäten aller Güter in bezug auf 
den Lohnsatz überein (oLL = (JaL), ergibt sich 

(II-31) 
r 2 (1 + <5) 

'Cr 1 + (j = (1 - h) 2! J/2! K st 

aL 
Im speziellen Fall einer Cobb-Douglas-Nutzenfunktion ist aw = D (vgl. 
Anhang II/E), so daß (II-29) zu 

L [~ - 2 (1 + <5) 1 = p 2! Ca [~ ~ - J. (1 + <5) (1 - h)] 
2! K st 8 w 2! K st 1 + <5 

wird. Wegen (II-31) gilt dann auch 

8J 
--= 2(1 + <5) 

2! K st 

und (II-31) vereinfacht sich im Cobb-Douglas-Fall zu der im Text angege­
benen Gleichung (124). 

Verzeichnis häufig verwendeter Symbole 

Teil I 

a) Symbol vereinbarung 

g" 

g 

g 

= eine für den Haushalt h geltende Größe g; ist gh für alle Haus­
halte gleich, entfällt die h-Markierung 

_ 1 H 
= Durchschnitt aller gh, d. h. g = - ~ gh; ist gh für alle Haus­

H h~l 
halte gleich, so gilt glt = g = g 

eine konstante Größe 
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b) Symbole 

F 
G (G') 

H 

L 

n 

Pi 
qj 

qz 

Skm 

T 

Tc 
Tw 

t i 

U 

U 
V 

W 
w 

Xi 

Xi 
Y 

Yv 

Yi 
Z 

z'" 

'Y 

Zur optimalen Struktur öffentlicher Einnahmen 

Freibetrag bei der Einkommensteuer 
Pauscheinkommen (normiert) 
Zahl aller Haushalte 
Arbeitsangebot 
Zahl aller privaten Güter 
Konsumentenpreis eines privaten Gutes i 
Produzentenpreis eines privaten Gutes i 
Produzentenpreis eines staatlichen Kollektivgutes 
Substitutionsterm der entsprechenden Slutsky-Gleichung 
Gesamtsteuerzahlungen 
Verbrauchsteuerzahlungen 
Lohnsteuerzahlungen 
Steuerbetrag je Einheit eines Gutes i 
direkter Nutzen 
Einkommensäquivalent des Nutzens 
indirekter Nutzen 
gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt 
Bruttolohn je Arbeitseinheit 
nachgefragte Menge des privaten Gutes i 
Gesamtnachfrage nach einem privaten Gut i 
Bruttoeinkommen 
verfügbares Einkommen 
angebotene Menge des privaten Gutes i 
Menge eines staatlichen Kollektivgutes 
fixiertes staatliches Güterziel 
partielle Ableitung von W nach U 

155 

Elastizität des Gutes (oder Faktors) k in bezug auf das Nicht­
Arbeitseinkommen 
Elastizität des Gutes (Faktors) k in bezug auf den Steuersatz Ti 

sozialer Grenznutzen des Einkommens in Einheiten des Steuer­
aufkommens 
privater Grenznutzen des Einkommens 

p, sozialer Grenznutzen des Steueraufkommens 
0km einkommenskompensierte Elastizität des Gutes (Faktors) k in 

bezug auf den Preis des Gutes (Faktors) m 

'l', Tc 

Ti (Ti) 

Tw (T;") 

Ty 

c[>m 

einkommenskompensierte Elastizität der Gesamtnachfrage des 
Gutes i in bezug auf w (1 - Tw) 

allgemeiner Verbrauchsteuersatz 
Satz einer Verbrauchsteuer auf Gut i (normiert) 
Lohnsteuersatz (normiert) 
Einkommensteuersatz 
normierte Kovarianz zwischen dem sozialen Grenznutzen des 
Einkommens und dem Gut (Faktor) m 
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Teil 11 

a) Symbol vereinbarung 

eine Größe, die in allen Perioden den gleichen Wert hat 
eine Größe g in der Periode s = t - 1, t, t + 1, ... 
für die Haushalte der ,Alten' (k = a) bzw. ,Jungen' (k = j) einer 
Gesellschaft geltende Größe 

b) Symbole 

B Wertpapiernachfrage 
B pr privates Wertpapierangebot 
B st staatliches Wertpapierangebot 
C Konsumnachfrage 
G Pauscheinkommen 
K rlT im Unternehmenssektor eingesetztes Realkapital 
K st im Staatssektor eingesetztes Realkapital 
L Arbeitsangebot 
p Diskontierungsfaktor zukünftigen Konsums 
Q Bruttogewinn des Unternehmenssektors 
T Zinssatz 
TO Zinssatz im Gleichgewicht ohne Staatsaktivität 
Skm Substitutionsterm der entsprechenden Slutsky-Gleichung 
U direkter Nutzen 
V indirekter Nutzen 
w Bruttolohn je Arbeitseinheit 
Y Output des Unternehmenssektors 
z" fixiertes Güterziel des Staates 
o soziale Zeitpräferenzrate 
A Grenznutzen des Nicht-Lohneinkommens 
0,,,,, einkommenskompensierte Elastizität des Gutes (Faktors) k in 

bezug auf den Preis des Gutes (Faktors) m 
Tc Konsumsteuersatz 
Tr Zinssteuersatz 
Tv Vermögensteuersatz 
Tw Lohnsteuersatz 
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1. Das Leistungsfähigkeitsprinzip als 
Ausgangspunkt von Gerechtigkeitsüberlegungen 

Angesichts der zahlreichen ausgezeichneten Arbeiten2,3, die über das 
Leistungsfähigkeitsprinzip der Besteuerung und die Opfergleichheits­
prinzipien des gleichen absoluten, proportionalen sowie marginalen 
(oder minimalen Gesamt-)Opfers vorliegen, hieße es wohl, Eulen nach 
Athen tragen, wollte ich das Leistungsfähigkeitsprinzip und seine Aus­
formungen erneut vortragen. 

Hingegen scheinen mir einige grundlegende Probleme des Leistungs­
fähigkeitsprinzips und seiner Ausformungen keineswegs ausdiskutiert 
zu sein, insbesondere das Problem interpersoneller Nutzenvergleiche, 
daran anknüpfend das Verhältnis von Opfergleichheit und Optimalität, 
welches sich als Konkretisierung der allgemeineren Frage des Ver­
hältnisses von Gerechtigkeit und Optimalität darstellt, und schließlich 
ein methodisches Problem. 

Den beiden letzteren Problemkreisen ist dieser Abschnitt gewidmet, 
Abschnitt 2 beschäftigt sich mit interpersonellen Nutzenvergleichen im 
Zusammenhang mit Kollektiventscheidungsproblemen, und das Ver­
hältnis von Opfergleichheit und Optimalität wird im Abschnitt 3 unter­
sucht. Anknüpfend an die Einwände gegen das Leistungsfähigkeits-

2 Man vgl. z. B. Musgrave (1959, Kap. 5), Schmidt (1960, 1967, 1971/72), Hal­
ler (1964, I. Kapo), Haller (1970, 1972/73), Littmann (1968, 1970), Pohmer 
(1970), Pahlke (1969), Bea/Fischer (1970), Wittmann (1975, 37 - 44), Zimmer­
mann/Henke (1978, 105 - 114), Häuser (1963), Hessler (1973), Genser (1980, 
19 - 23), Pfähler (1978). 

3 Ebenso möchte ich auch nicht auf das Äquivalenzprinzip und dessen free­
rider-Problematik eingehen. Im folgenden sei postuliert, daß die Besteuerung 
unabhängig von der Ausgabenseite des Budgets sei, und das Bestreben be­
stehe, die Steuerlast gerecht zu verteilen. 
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prinzip und kontrastierend zu diesem wird sodann im Abschnitt 5 die 
Optimalsteuertheorie entwickelt und in den beiden folgenden Abschnit­
ten 6 und 7 weiter ausgeleuchtet. 

Dieser Aufbau der Arbeit legt die Erörterung der Einwände gegen 
das Leistungsfähigkeitsprinzip unmittelbar vor dem Einstieg in die 
Optimalsteuertheorie nahe, was am zweckmäßigsten unmittelbar vor­
her, nämlich im Abschnitt 4 geschieht. Leider wirft dieser Teil des an 
sich nicht unplausiblen Aufbaus ein nicht unerhebliches Problem auf, 
nämlich den Vorwurf, ich hätte den Ausführungen in den ersten drei 
Abschnitten eine unrichtige Version des Leistungsfähigkeitsprinzips 
zugrunde gelegt. Da ich jedoch einerseits die Einwände gegen das Lei­
stungsfähigkeitsprinzip als Motivation der Optimalsteuertheorie eben 
an der Stelle des Abschnittes 4 benötige, andererseits eine Duplizität 
in der Darstellung vermeiden möchte, möchte ich an dieser Stelle das 
Leistungsfähigkeitsprinzip per definitionem so einführen, daß es die 
Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu erfassen beabsichtigt, diese 
durch einen Indikator der Leistungsfähigkeit gemessen werde, welcher 
durch Aktivitäten der Steuerpflichtigen nicht beeinflußbar sei. 

Natürlich weiß ich, daß diese Annahme absurd ist, doch bringt sie 
m. E. am besten die Absurdität des Leistungsfähigkeitsprinzips zum 
Ausdruck. Dies wird jedoch im Abschnitt 4 erörtert. Der geneigte Leser 
möge daher den Vorwurf, ich hätte hier den üblichen Strohmann auf­
gestellt, um ihn dann genüßlich abschießen zu können, bis nach der 
Lektüre des Abschnittes 4, besser auch des Abschnittes 5, zurückstellen 
und dann prüfen, ab er noch aufrecht zu erhalten sei. 

Damit kann ich mich den Problemen dieses Abschnitts zuwenden. 
Das methodische Problem ist sehr einfach, bedeutet jedoch eine Er­
höhung der mathematischen Kompliziertheit. Das wissenschaftliche In­
teresse im Zusammenhang mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip gilt 
einem Steuertarif, welcher die Steuer in Abhängigkeit von einem In­
dikator der Leistungsfähigkeit, als welcher heute überwiegend das 
Einkommen betrachtet wird, ausweist. Dieser ist nichts anderes als eine 
Funktion4 T: Y ~ T (Y), wobei die Funktionsvariable die Steuer und 
die Argumentvariable Y den Indikator der Leistungsfähigkeit bezeich­
nen, nicht jedoch eine Variable T, welche gemeinsam mit dem In­
dikator der Leistungsfähigkeit (und möglicherweise noch gemeinsam 

4 Die Funktion kann bekanntlich, wie aus der Steuertariflehre bekannt, als 
Steuerbetragstarif, Durchschnittssteuertarif oder Marginalsteuertarif spezifi­
ziert werden, wobei diese Darstellungen äquivalent sind. Ich möchte für 
einen Steuerbetragstarif die Bezeichnung T (y), für einen Durchschnitts­
steuertarif die Bezeichnung t (Y) und für einen Marginalsteuertarif die Be­
zeichnung T (Y) wählen. 
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mit anderen Variablen) Argument der Nutzenfunktion U = U (Y, T) ist. 
Aus Gründen der einfacheren analytischen Handhabung wird die 
Steuer vielfach in den Ableitungen als Variable -behandelt, in der Inter­
pretation der Ergebnisse dann aber plötzlich als Funktion aufgefaßt, 
ohne daß die Zulässigkeit dieses Sprunges geprüft und bewußt gemacht 
wird5• Methodisch richtig wäre die durchgängige Behandlung des 
Steuertarifs als Funktion, doch führt dies leider zuweilen zu großen 
analytischen Schwierigkeiten, was als Ausweg den Rückgriff Huf die 
Interpretation von T als Variable nahelegt. Wenn möglich sollte jedoch 
statt mit Funktionen mit Funktionalen gearbeitet werden. Leider exi­
stiert nur für den Fall, daß das Funktional ein bestimmtes Integral ist, 
ein einigermaßen entwickeltes Instrumentarium in Form der Vada­
tionsrechnung und der Kontrolltheorie6, doch muß man leider allzu 
häufig vor deren mathematischem Schwierigkeitsgrad kapitulieren. 

Der zweite in diesem Abschnitt zu erörternde Fragenkomplex betrifft 
das Verhältnis von Optimalität einerseits und Gerechtigkeit anderer­
seits. Die bedeutendsten Protagonisten des minimalen Gesamtopfers, 
Edgeworth und Pigou, haben ihr Eintreten für dieses Opferprinzip ja 
vornehmlich damit begründet, daß es aus einem Optimalitätskonzept, 
nämlich dem der maximalen aggregierten Wohlfahrt der Volkswirt­
schaft, abgeleitet sei? - eine Eigenschaft, die dem gleichen absoluten 
Opfer sowie dem gleichen proportionalen Opfer vorgeblich nicht eigne. 

5 Richter (1980, 7 und 10 f.) geht methodisch ebenso vor, ist sich jedoch der 
Schwierigkeit dieser Vorgangsweise voll bewußt. Beim übergang der Va­
riablen T zur Funktion T (Y) führt er die Annahme ein, daß für die mit Y j 

verbundene Steuer Ti gelten möge T j = T (Yj ) und Y in einer Umgebung von 

Yj variieren möge. Unter diesen Annahmen gilt somit ~~ = T ~~i) ,doch 
~ , 

L1T 
ist im allgemeinen nicht !im A y l gleich T' (Yj), was ebenfalls erst definito­

.1-+0 LJ j 

risch eingeführt werden muß. 
6 Vgl. dazu z. B. Dreyfus (1965, 29 f.). Für eine Einführung in die Kontroll­

theorie und ihre Anwendung auf finanzwissenschaftliche Probleme vgl. ins­
bes. Arrow/Kurz (1970). 

7 Edgeworth (1958, 120) plädiert wie folgt für den Utilitarismus: "But of 
all principles of distribution which would afford hirn [einem Wirtschafts­
subjekt, C.S.] now a greater, now a smaller proportion of the sum-total 
utility obtainable on each occasion, the principle that the collective utility 
should be on each occasion a maximum is most likely to afford the greatest 
utility in the long run to hirn individually." 

Er fährt sodann fort [121]: "On these or other grounds assuming the 
greatest-happiness principle to be the test of government action, at least 
with respect to taxation, let us proceed to apply the principle." 

Diese Ausgangsposition und die hierauf folgenden Erörterungen führen 
Edgeworth schließlich zu dem Ergebnis [124]: "Minimum sacrifice, the 
direct emanation of pure utilitarianism, is the sovereign principle of taxa­
tion ... " 
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Andererseits impliziert bekanntlich auch das minimale Gesamtopfer 
ein Opfergleichheitsprinzip, nämlich das des gleichen marginalen Op­
fers8, welches man unmittelbar aus den notwendigen Bedingungen der 
maximalen aggregierten Wohlfahrt der Volkswirtschaft erhält. Dies 
leitet jedoch weiter zur kontrafaktuellen Frage: Wodurch wäre das 
gleiche marginale Opfer vor den anderen beiden Opfergleichheitsprin­
zipien ausgezeichnet, wenn man nicht von seiner Herkunft aus einem 
Optimalitätskonzept Bescheid wüßte? Offenbar wäre es dann ein Opfer­
gleichheitsprinzip wie die anderen auch, welches mit diesen in Kon­
kurrenz stünde und sich auf keinen zusätzlichen, es auszeichnenden 
Vorteil stützen könnte. 

Das sich vor diesem Hintergrund abzeichnende generelle Problem 
lautet: Unter welchen Voraussetzungen bestehen Zielharmonie oder 
Zielkonflikte zwischen dem Optimalitätsziel und dem Gerechtigkeits­
ziel? Unter welchen Voraussetzungen widersprechen sie einander und 
wie sind solche möglicherweise auftretenden Zielkonflikte zu be­
handeln? 

Eine mögliche Sicht der Lösung solcher Zielkonflikte ist die Auffas­
sung des Optimalitätszieles als Zielfunktion eines Wohlfahrtsmaximie­
rungsproblems, wobei dem Gerechtigkeitsziel die Rolle einer Nebenbe­
dingung zukommt9• Dies bedeutet jedoch nichts anderes als eine lexiko­
graphische Präferenz für das Gerechtigkeitsziel, da einer Nebenbedin­
gung in einem Optimierungsmodell die Rolle einer "conditio sine qua 
non" zukommt, wogegen die Zielfunktion dagegen sekundär ist, indem 
sie lediglich diejenigen Freiräume ausnützen darf, welche die Neben­
bedingungen offenlassen. Diese Sicht bedeutet daher eine bedingungs­
lose Hintansetzung des Optimalitätszieles nach dem Gerechtigkeitsziel. 

Pigou (1952, 43) meint: "In my view there can be no question that ... least 
aggregate sacrifice is an ultimate principle of taxation. The levying of taxes 
is apart of the functions of government. ... So far as political theory is 
concerned, maximum aggregate welf are is everywhere accepted as the right 
goal of government ... In the special field of taxation this general principle 
is identical with the principle of least sacrijice. Its validity appears to me 
to be given directly in intuition." 

Vgl. z. B. Pohmer (1970, 152, 154, 158 f.). 
8 Jedenfalls bei Geltung der hier unterstellten Annahmen. 
o Dieser Eindruck entsteht jedenfalls bei der Lektüre von Pohmer (1980, 

263), wobei Pohmer diese Gerechtigkeits-Nebenbedingung als politische bzw. 
juristische Nebenbedingung verstanden wissen möchte, nicht als ökonomische 
Nebenbedingung (etwa im Sinne von Opfergleichheitsprinzipien). - Hingegen 
bin ich der Auffassung, daß die materielle Zuordnung der Gerechtigkeits­
Nebenbedingung für den erhobenen Einwand unerheblich ist. 

Allerdings muß zugestanden werden, daß Pohmer in anderen Schriften 
diese Auffassung nicht äußert und auch im Gespräch die angezogene Stelle 
als nicht sehr glückliche Formulierung empfand. 
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Ein anderer Versuch unternimmt eine zweistufige Lösung des Pro­
blems, indem zunächst eine (politisch zu bestimmende) optimale Ein­
kommensverteilung mit Hilfe reiner Umverteilungssteuern hergestellt 
wird, woran sich dann die eigentliche Verteilung der Lasten der Be­
steuerung zur Finanzierung der Staatstätigkeit nach einem Opfergleich­
heitsprinzip (im besonderen: nach dem gleichen proportionalen Opfer) 
schließtlO • Auch hier liegt ein lexikographisches Präferenzkonzept, frei­
lich aber in umgekehrter Richtung, vor: Zuerst ist das Optimalitätsziel 
bedingungslos zu verwirklichen und hieran erst schließt sich die eigent­
liche Besteuerung nach dem gleichen (proportionalen) Opfer. - Nach 
welchem Kriterium sollte jedoch eine optimale Einkommensverteilung 
beurteilt werden? Haller selbst gibt die Antwort, daß "die gesamte Ein­
kommensverteilung nach-durch politische Abstimmung ermittelten­
Gerechtigkeitsnormen umzugestalten" sei11• Was soll dann aber die 
Frage nach einer weiteren Besteuerung nach der Opfergleichheit? 
Schließt sich hier eine "Super-Gerechtigkeit" an, soll Gleichheit die 
Gerechtigkeit korrigieren oder die Gerechtigkeit die Gleichheit? Braucht 
man sich überhaupt noch um Opfergleichheitsprinzipien kümmern, 
wenn man über eine soziale Wohlfahrtsfunktion verfügt, die auch be­
quem die optimale (oder die gerechte) Besteuerung abzuleiten ge­
stattet12? 

Nach meiner überzeugung sind die Widersprüche zwischen Optimali­
tätsziel und Gerechtigkeitsziel darauf zurückzuführen, daß das Opti­
malitätsziel in die Form einer sozialen Wohlfahrtsfunktion (meist vom 
naiven utilitaristischen Typ) gekleidet wurde, wogegen das Gerechtig­
keitsziel unabhängig davon formuliert und mit den Ergebnissen dieser 
sozialen Wohlfahrtsfunktion konfrontiert wurde, ohne auch aus ihr ab­
geleitet worden zu sein. Daß dieses Aufeinanderprallen zweier unter­
schiedlicher, i. a. unkoordiniert entstandener Wertsysteme natürlich in 
den meisten Fällen zu Widersprüchen führen wird, ist nicht verwunder­
lich. Verwunderlich ist aber die methodische Vorgangsweise, wider­
sprüchliche Wertpositionen unbedingt unter denselben Hut bringen zu 
wollen. 

Wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, gelingt die Lösung dieses 
Problems nur in einer völlig anderen Dimension, indem nämlich gefragt 
wird, in welcher Weise Gerechtigkeitsvorstellungen das Optimalitäts­
kriterium der sozialen Wohlfahrt beeinflussen, oder indem man die 
Frage umkehrt und sich dafür interessiert, welche Optimalitätskriterien 
der sozialen Wohlfahrt mit bestimmten Gerechtigkeitsvorstellungen 

10 Haller (1964, bes. 91), Haller (1970). 
11 Haller (1964, 93). 
12 Diese Einwände wurden vor allem von Littmann (1970, 119 f.) erhoben. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



Gerechtigkeit und Besteuerung 169 

kompatibel sind. Es wird nicht ein wohlfahrtsmaximaler Zustand der 
Volkswirtschaft mit einem Gerechtigkeitskriterium konfrontiert und 
danach korrigiert, sondern das gewählte Gerechtigkeitskriterium (oder 
allgemeiner: die Menge der gewählten Gerechtigkeitskriterien) be­
stimmt (bestimmen) das Optimalitätskriterium und der wohlfahrts­
maximale Zustand der Volkswirtschaft wird durch das so bestimmte 
Optimalitätskriterium ausgezeichnet. Das Gerechtigkeitskriterium be­
stimmt die Zulässigkeit der anwendbaren Optimalitätskriterien, es be­
deutet nicht die Einschränkung des Argumentbereiches der Optimie­
rung! Änderungen des Gerechtigkeitskriteriums bedeuten demnach 
keine Änderung des Argumentbereiches der Optimierung, sondern i. a. 
eine Änderung der Menge der zulässigen Optimalitätskriterien13• 

Derart stellen sich Optimalität und Gerechtigkeit als zwei Seiten des­
selben Problems14 dar, die keinesfalls zu Trivialitäten, sondern zu 
Widerspruchs freiheit führen15• 

Widersprüche zwischen Optimalitäts- und Gerechtigkeitsziel können 
auch daraus resultieren, daß die Gerechtigkeitsvorstellung dem Modell 
eines "reinen Verteilungsproblems" entnommen ist (etwa die hier ge­
troffene Annahme über das Leistungsfähigkeitsprinzip), welchem Opti­
malitätsvorstellungen, die implizit oder explizit auch Steuerwirkungen 
auf Umfang und Struktur des Faktor- bzw. Güterangebotes sowie der 
Faktor- bzw. Güternachfrage ("Incentive-Wirkungen" der Besteuerung) 
reflektieren, gegenübergestellt werden. Auch hier ist das Auftreten von 

13 Vgl. dazu ausführlicher das Resume am Schluß des nächsten Abschnitts, 
wo diese Aussagen vor dem Hintergrund der jüngsten Ergebnisse der Kollek­
tiventscheidungstheorie klarer werden. 

14 Insofern teile ich Littmanns (1970, 120) Pessimismus nicht, wenn er be­
merkt: "Täuscht nicht alles, dann sind die Mängel in der unterlegten Ziel­
funktion der Opferhypothesen überhaupt nicht zu beheben." 

Littmann hat jedoch selbst ein Optimalitätskonzept im Auge, wenn er un­
mittelbar darauf schreibt: "Anstelle des inkonsequenten Ansatzes, den Nut­
zenentgang durch die Besteuerung als Richtpunkt der fiskalischen Tätigkeit 
zu verwenden, gibt auf jeden Fall die gewünschte personelle Einkommens­
verteilung nach staatlicher Aktivität ein überzeugendes Ziel ab." - Eine 
gewünschte personelle Einkommensverteilung ist offenbar ein zwar vager, 
aber dennoch ein Ausdruck optimaler sozialer Wohlfahrt (sonst würde man 
wohl eine andere personelle Einkommensverteilung wünschen). Warum sollte 
es keine Nutzenfunktion geben, die einerseits mit einer Opferhypothese, an­
dererseits aber mit einer so schwach formulierten sozialen Wohlfahrtsvor­
stellung nicht kompatibel sein könnte? 

In der Tat sind die Theorien, die über optimale Einkommensverteilungen 
erarbeitet wurden, eng mit den Optimalsteuertheorien verwandt. Zu Theo­
rien über optimale Einkommensverteilungen vgl. insbesondere: Fair (1971), 
Tinbergen (1975, 117 - 135), Tinbergen (1978), Hammond (1977), Atkinson 
(1980), Kapteyn/van Herwaarden (1980), Kleinberg (1980). 

15 Pohmer sieht diesen Zusammenhang ebenso (Stellungnahme zu meinem 
Referat). 
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Widersprüchen gewissermaßen schon vom Ansatz her vorprogrammiert. 
Diese Probleme werden in den Abschnitten 4 ff. aufgegriffen. 

2. Interpersonelle Nutzenvergleiche 

Das eigentlich zentrale Argument der Kritik an den Opfergleichheits­
prinzipien ist das der Unmöglichkeit interpersoneller Nutzenvergleiche. 
Diese Doktrin hat seit ihrer erstmaligen Formulierung durch Pareto16 

einen nahezu beispiellosen Siegeszug angetreten und beherrschte die 
Ökonomie bis in unsere Tage. Angesichts der Allgegenwart dieser Dok­
trin in der Literatur kann wohl auf eine umständliche dokumentierende 
Zitation als Evidenz dafür verzichtet werden. 

Sieht man von einigen Pionierar,beiten17 ab, zeigt sich erst in jüngster 
Zeit eine machtvolle Opposition gegen diese Doktrin, deren zentrales 
Forschungsergebnis grob gesprochen etwa wie folgt lautet: "Ohne inter­
personelle Vergleiche sind Probleme, die konfligierende Interessen in­
volvieren, nicht entscheidbar bzw. nicht behandelbar". - Da insbeson­
dere im Bereich der Finanzwissenschaft konfligierende individuelle In­
teressen das tägliche Brot sind, heißt dies, daß wir entweder die Möglich­
keit interpersoneller Nutzenvergleiche akzeptieren oder die Beschäfti­
gung mit der Finanzwissenschaft an den Nagel hängen müssen. Diese 
provokante Feststellung bedarf natürlich eines gründlichen Beweises, 
welcher ein entsprechendes Instrumentarium benötigt, das wir hier (in 
gebotener Kürze) entwickeln müssen. Die hauptsächlichen Forschungs­
ergebnisse können allerdings aus Raumgründen nur ohne Beweise re­
feriert werden; für diese muß auf die Literatur verwiesen werden. 

Ziel der Bemühungen ist die Ableitung einer auf der Menge der so­
zialen Zustände X, in welchen sich eine Volkswirtschaft befinden kann, 
definierten sozialen Ordnung R. R hat dabei den Charakter einer re­
flexiven, transitiven und vollständigen (konnexen) binären Präferenz­
relation. Die Menge aller auf X definierten sozialen Ordnungen sei mit 
9t bezeichnet. N sei die Menge der dieser Volkswirtschaft angehörenden 
Wirtschaftssubjekte mit =11= (N) < 00, und U sei die Menge aller auf 
X X N definierten reellwertigen18 Nutzenfunktionen, d. h.: U: = 

{u I u: X X N -+ R}. Für ein bestimmtes u E U bezeichnet u (x, i) den 

16 Pareto (1971, 192): "The ophelimity, 01' its index, for one individual, 
and the ophelimity, or its index, for another individual, are heterogeneous 
quantities. We can neither add them together nor compare them .... A sum 
of ophelimity enjoyed by different individuals does not exist; it is an ex­
pression which has no meaning." 

17 Vor allem sind hier wohl Harsanyi (1955), Sen (1970, Kap. 7, 7*, 8, 8*, 9 
und 9*) und Ng (1971) zu nennen. 

18 R bezeichnet die Menge der reellen Zahlen. 
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Nutzen des Wirtschaftssubjektes i E N im sozialen Zustand x E X; statt 
u (x, i) kann auch Ui (x) geschrieben werden. 

Dejinition19: Ein soziales Wohlfahrts funktional (SWFL) f ist eine Ab­
bildung f: !) -+ ~, wobei !) ~ u. 

Ein soziales Wohlfahrts funktional ist eine Funktionalrelation, die 
nichts anderes darstellt als eine Aggregationsvorschrift, aus den Nut­
zenfunktionen der Wirtschaftssubjekte eine soziale Ordnung der sozia­
len Zustände abzuleiten. Wer immer sich dazu bekennt, daß den indi­
viduellen Nutzen der Wirtschaftssubjekte (oder von Wirtschaftssubjek­
ten) bei der Bestimmung der sozialen Wohlfahrt Bedeutung zukomme 
und unter Berücksichtigung dieses Umstandes den Schluß zieht, daß der 
soziale Zustand x dem sozialen Zustand y vorzuziehen sei, hat ein so­
ziales Wohlfahrtsfunktional angewandt, mag dies implizit oder explizit 
geschehen, mag er sich dessen bewußt sein oder nicht. - !) gestattet 
dabei eine möglicherweise erforderliche Einschränkung der Nutzen­
funktionen auf bestimmte Klassen. 

Nun schließt diese allgemeine Definition auch ganz abstruse SWFL 
nicht aus. Man hat daher eine Anzahl von Bedingungen20 vorgeschlagen, 
deren Erfüllung wünschenswert sein mag. Diese Bedingungen besagen, 
daß nur solche SWFL zugelassen sind, die bei Vorliegen bestimmter 
Strukturen oder Eigenschaften der individuellen Nutzen bzw. der in­
dividuellen Nutzenfunktionen gewährleisten, daß auch die durch die 
zulässigen f generierten sozialen Ordnungen bestimmte Eigenschaften 
besitzen. Wir betrachten einige solcher Bedingungen. 

Bedingung I (Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen): 

Bezeichne R I A die auf A ~ X beschränkte soziale Ordnung. 
Für u, u' E !) und A ~ X gilt: 

u (x, .) = u' (x, .) V X E A ==} R I A = R' I A, 

wobei 

R = f (u) und R' = f (u'). 

19 Dieses Konzept geht auf Sen (1970, 129) zurück und hat seither große 
Verbreitung in der Literatur gefunden, da es die Arrowsche Wohlfahrts-
funktion ASWF: 9l # (N) - 9l 
sowie die individualistische Bergson-Samuelsonsche soziale Wohlfahrtsfunk-
tion IBSSWF: ~ _ R 
als Spezialfälle umfaßt. [Da im Falle einer ASWF eine ordinale Nutzenfunk­
tion mit einer stetigen Präferenzordnung äquivalent ist und im Falle einer 
IBSSW deren Funktionswerte eine binäre Präferenzrelation implizieren.] 

20 Diese Vorgangsweise verdankt ihren Erfolg Arrows Pionierwerk [vgl. 
Arrow (1963, 24 ff.)]. 
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[Die soziale Ordnungsrelation hängt nicht von sozialen Zuständen (ir­
relevanten Alternativen) ab, die in der gegebenen Entscheidungssitua­
tion A nicht zur Verfügung stehen.] 

Bedingung P (schwache Pareto-Bedingung)21: 

3 x, y E X, so daß V u E ~: 

[V i E N: u (x, i) > u (y, i)] :=>;xPy. 

[Strenge Einstimmigkeit soll auch in der sozialen Ordnung als strenge 
Präferenz zum Ausdruck kommen.] 

Bedingung SE (Separabilität indifferenter Wirtschaftssubjekte): 

Für alle u, u' E :3), wenn 3 H C N, so daß 

V i E H und V x E X gilt u (x, i) = u' (x, i), 

und V i E N - H und für x, y E X gilt: 

u (x, i) = u (y, i) & u' (x, i) = u' (y, i), dann folgt: 

V x, y E X: xRy ~xR'y. 

[Die soziale Ordnung wird nicht verändert, wenn Wirtschaftssubjekte, 
die zwischen zwei sozialen Zuständen indifferent sind, ignoriert 
werden22.] 

Bedingung A (Anonymität): 

Sei ~ eine Permutation von N. 

Wenn für u, u' E :3) gilt: 

u' (x, C (i» = u (x, i) V i E N und V x E X, dann folgt R = R' . 

[Wenn die Nutzenstruktur durch eine Vertauschung der Positionen der 
Individuen nicht beeinflußt wird, soll auch die soziale Ordnung von 
einer solchen Vertauschung nicht beeinflußt werden.] 

Bedingungen interpersoneller Vergleichbarkeit23: 

Eine Invarianztransformation f[J = {<Pi I i E N} der individuellen Nut­
zen ist definiert als: 

21 R bedeutet schwache soziale Präferenz, P starke soziale Präferenz und I 
Indifferenz. 

22 Man beachte, daß Indifferenz zwischen zwei Zuständen, nicht aber auch 
u (x, i) = u' (x, i), x E X, i E N - H, gefordert ist. Die Bedingung SE läuft 
daher auf die Ignorierung des Nutzenniveaus der indifferenten Wirtschafts­
subjekte in N - H hinaus. 

23 Das Verdienst der Pionierleistung auf diesem Gebiet gebührt hier wohl 
uneingeschränkt Sen (1970, Kapitel 7 und 7*); vgl. auch Sen (1979). Vgl. ferner 
besonders: Hammond (1976 b, 269 ff.), D'AspremontJGevers (1977, 200 f.), 
Roberts (1980 a, 423). - Sen hat dieses Konzept um die Möglichkeit nur par-
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v U E ~, V x E X und Vi E N: u' (x, i) = Cfj [u (x, i)] =9 

u' E ~ und R = R', wobei R = f (u) und R' = f (u'). 

[Invarianztransformationen generieren zulässige Nutzenfunktionen, 
wobei die aus den individuellen Nutzen abgeleitete soziale Ordnung 
davon nicht beeinflußt wird.] 

Die als zulässig erachteten Invarianztransformationen implizieren 
einerseits Meßbarkeitsannahmen des Nutzens, andererseits Annahmen 
hinsichtlich der interpersonellen Vergleichbarkeit: 

Ordinale Nichtvergleichbarkeit (ONV): cf> ist eine Menge voneinander 
unabhängiger, streng monoton steigender Transformationen. 

Ordinale Vergleichbarkeit (OV): cf> ist 'eine Menge identischer, streng 
monoton steigender Transformationen, d. h.: 

Cfj [u (x, i)] = Cf [u (x, i)] . 

Kardinale Nichtvergleichbarkeit (KNV): cf> ist eine Menge voneinan­
der unabhängiger, streng monoton steigender linearer Transformatio­
nen, d.h.: 

Cfj [u (x, i)] =,o(i + Pi U (x, i), 

wobei lXi E R und Pi > O. 

Kardinale (Nutzen-)Einheitenvergleichbarkeit (KEV): cf> ist eine 
Menge streng monoton steigender linearer Transformationen mit iden­
tischem multiplikativem Faktor, d. h.: 

Cfj [u (x, i)] =,o(i + pu (x, i), wobei IXj E R und P > o. 

Kardinale volle Vergleichbarkeit (KVV): cf> ist eine Menge identischer, 
streng monoton steigender linearer Transformationen, d. h.: 

Cfj [u (x, i)] = 'lX + f3 u (x, i), wobei ~ E Rund P > o. 

Kardinale rationale Vergleichbarkeit (KRV): cf> ist eine Menge identi­
scher Rationalskalen, d. h.: 

Cf; [u (x, i)] = pu (x, i), {3 > 0 . 

Die ordinale Vergleichbarkeit ,erlaubt den interpersonellen Vergleich 
von Nutzenniveaus, jedoch keinen interpersonellen Vergleich von Nut-

tieller interpersoneller Vergleichbarkeit des Nutzens erweitert, doch konnte 
sich diese Erweiterung nicht durchsetzen, da die Vergleichbarkeit in diesen 
Fällen allein von dem Referenzsystem der Nutzenstruktur bestimmt wird 
[Roberts (1980 a, 424) interpretiert dies als Ungewißheitskonzept der Ver­
gleichbarkeit], weshalb man alle Nutzenstrukturverteilungen ebenfalls ver­
arbeiten müßte, was die Sache zunächst noch zu kompliziert macht. Deshalb 
haben sich außer Sen selbst m. W. nur Fine (1975) und Blackorby (1975) wei­
ter mit der partiellen Vergleichbarkeit beschäftigt. 
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zeneinheiten bzw. von Nutzenintensitäten. Umgekehrt erlaubt die kar­
dinale Einheitenvergleichbarkeit interpersonelle Vergleiche von Nutzen­
einheiten bzw. Nutzenintensitäten, jedoch keinen interpersonellen Ver­
gleich von Nutzenniveaus. Die kardinale volle Vergleichbarkeit er­
möglicht heide Arten interpersoneller Nutzenvergleiche. Ordinale und 
kardinale Nichtvergleichbarkeit sind qualitativ nicht gleichwertig, da 
letztere eine größere Information als erstere vermittelt und zu Lösun­
gen24 führen kann, für welche die informatorische Basis der ordinalen 
Nichtvergleichbarkeit zu schmal ist. 

Schließlich seien noch zwei weitere Bedingungen angeführt: 

Bedingung U (UneingeschTänkteT DejinitionsbeTeich von f): 

!)=u 

d. h. f ist für alle möglichen Nutzen u E U definiert. 

[Die Eliminierung möglicher Nutzenfunktionen als Argumente des 
SWFL darf ausschließlich durch explizit anzugebende Bedingungen, 
nicht jedoch durch a priori'sche Einschränkungen der Art!) c U er­
folgen.] 

Bedingung SS (Schwache Stetigkeit): 

Für alle u E U und für alle Ei> 0 gibt es ein u' E U, so daß für alle 
x E X, i E N gilt: 

Ei > u (x, i) - u' (x, i) > 0 und R = R' . 

[Diese Bedingung ist technischer Natur. Man beachte, daß sie von 
allen Invarianztransformationen impliziert wird, also explizit nur ge­
fordert werden muß, wenn nicht auch eine Invarianztransformations­
bedingung auftritt]. 

Wir wollen nun, nachdem wir die wichtigsten Instrumente dargestellt 
haben, einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse geben. 

Satz 1: Wenn f die Bedingungen U, I, P und SS erfüllt, gibt es eine 
bezüglich aller Argumente streng steigende reellwertige Funktion 
W (.), so daß für alle u E U und für alle x, y E X gilt: 

W (u (x, .)) > W (u (y, .)) ~ xPy. 

Beweis: Roberts (1980 a, 428). 

KOTollaT 1: Ersetzt man in Satz 1 SS durch die Stetigkeit25 , gilt ceteris 
paribus 

W (u (x,·)) ~ W (u (y, .)) ~~xRy. 

24 Z. B. zur Nash-Lösung kooperativer Spiele. (Vgl. dazu ausführlicher 
Korollar 9 unten.) 
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Beweis: Roberts (1980 a, 428). 

Diesebeiden Sätze besagen, daß unter im wesentlichen harmlosen 
Bedingungen das SWFL, die ASWF26 und die IBSSWp26 dieselben Er­
gebnisse liefern, also nur verschiedene Seiten desselben Prozesses der 
Ableitung einer sozialen Ordnung unter Berücksichtigung der indivi­
duellen Nutzen darstellen. Dies dokumentiert deutlich die Unfrucht­
barkeit des jahrzehntelangen Disputs um Wesensgleichheit oder -ver­
schiedenheit von ASWF und IBSSWF. 

In den folgenden Sätzen ist stets eine Bedingung der Möglichkeit 
interpersoneller Nutzenvergleiche gefordert, weshalb SS stets erfüllt 
ist und die Richtung der Implikation zwischen reellwertiger Funktion 
und sozialer Ordnung stets wie in Satz 1 aussieht. Fordert man darüber 
hinaus noch Stetigkeit der individuellen Präferenzen, kann man in allen 
folgenden Sätzen anstelle der einseitigen eine zweiseitige Implikation 
(wie in Korollar 1) schreiben. Die Zulässigkeit dieser Ersetzung geht 
aus Korollar 1 hervor. 

Satz 2: Wenn f die Bedingungen U, I, P und KNV erfüllt, ist jede 
soziale Ordnung diktatorisch, reflektiert also nur den Nutzen des als 
Diktator ausgezeichneten Wirtschaftssubjektes d, d. h.: 

:3 dEN: u (x, d) > U (y, d) =}xPy V x, y E X. 

Beweis27 : Hammond (1976 b, 266 - 269); Parks (1976, 448 f.); Roberts 
(1980 a, 430); ähnlich auch Kemp/Ng (1976, 61 ff.). 

Korollar 2: Ersetzt man in Satz 2 KNV durch ONV, bleibt das Ergeb·· 
nis erhalten. 

Korollar 3: Wenn f die Bedingungen U, I, P und KNV oder ONV er­
füllt, existiert weder eine nichtdiktatorische ASWF noch eine nichtdikta­
torische IBSSWF. 

Beweis: Für eine ASWF: Arrow (1963, 97 ff.). Für eine IBSSWF: 
KemplNg (1976, 61 ff.); Parks (1976, 450). 

25 Diese Bedingung wird hier nicht explizit angeführt; vgl. Roberts (1980 a, 
428) oder Maskin (1978, 94). 

26 Zur Definition vgl. Anm. 19. 
27 Parks, Rammond und Kemp/Ng formulieren den Satz anders, indem sie 

I und KNV durch andere Bedingungen ausdrücken (vornehmlich durch die Be­
dingung der Neutralität, die besagt, daß die soziale Ordnung zweier Alter­
nativen nur von den individuellen Ordnungen, nicht aber von den Nutzen­
intensitäten zwischen diesen Alternativen abhängt), doch sind diese Bedin·· 
gungen zu den hier genannten äquivalent [vgl. z. B. D'Aspremont/Gevers 
(1977, 202, Lemma 2)]. 
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Korollar 2 ist unmittelbar einleuchtend, da eine Menge !), die ONV 
erfüllt, auch KNV erfüllt und ein Diktator auch für ONV installiert 
werden kann. 

Diese Ergebnisse sind außerordentlich bemerkenswert, da sie die 
Möglichkeit einer auf individuellen Präferenzen beruhenden sozialen 
Ordnung in Frage stellen. Angesichts der umfangreichen wissenschaft­
lichen Arbeit, die bisher auf dem Gebiet der Kollektiventscheidungs­
theorie geleistet wurde28, kann der Schluß gezogen werden, daß der 
Ausweg aus den Unmöglichkeitsergebnissen allein im Bereich inter­
personeller Nutzenvergleiche liegt, wovon die noch zu referierenden 
Ergebnisse beredt Zeugnis ablegen. 

Zuvor noch ein Wort zur IBSSWF. Einerseits wurde immer wieder 
versichert, daß eine IBSSWF nicht nur interpersonelle Nutzenvergleiche 
ermögliche, sondern gerade deswegen geschaffen wurde29 (man denke 
etwa an SamuelsoTl:S reine Theorie der öffentlichen Güter), anderer­
seits wurde aber immer wieder die nicht weiter eingeschränkte 
Ordinalität der individuellen Nutzen als Argumente der IBSSWF be­
tont30• Diese beiden Ansprüche schließen einander im wesentlichen 
aus31; die IBSSWF erfordert i. a. die Annahme der KEV32. 

Die Zulässigkeit interpersoneller Nutzenvergleiche vermag dieses 
trübe Bild jedoch schlagartig aufzuhellen und 'bemerkenswerte Er­
kenntnisse zu vermitteln. 

Satz 3: Wenn f die Bedingungen U, I, P und KEV erfüllt, gibt es eine 
Koeffizientenmenge {ai I i E N, ai> O}, so daß V u E U, und V x, y E X 
gilt: 

~ ai u (x, i) > ~ ai u (y, i) ~ xPy. 
iEN iEN 

Beweis: Roberts (1980 a, 429). 

Dieses Ergebnis kommt dem Utilitarismus bereits sehr nahe, welcher 
durch die Forderung nach zusätzlicher Erfüllung von A erreicht wird. 

Satz 4: Wenn f die Bedingungen U, I, P, A und KEV erfüllt, gilt 
V u E U und V x, y E X: 

28 Vgl. z. B. Sen (1970), Pattanaik (1971), Fishburn (1973), Kelly (1978). Da­
neben gibt es noch zahlreiche andere Monographien sowie eine bereits als 
uferlos zu bezeichnende Zeitschriftenliteratur. 

29 Vgl. Samuelson (1948, 220), Graaff (1957, 8 f.). 
30 Vgl. Samuelson (1948, 288), Samuelson (1977), Arrow (1974, 257). 
31 Samuelsons (1977) Replik auf KemplNg (1976) läßt leider eine bedrük­

kende Inkompetenz erkennen. 
32 Vgl. z. B. KemplNg (1977); Seidl (1981, Abschnitt 2). 
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~ U (x, i) > ~ U (y, i) ~ xPy. 
iEN iEN 

Beweis: D'Aspremont/Gevers (1977, 207), Sen (1970, 107 f.). 

Man erkennt an diesem Satz, wie rasch man bei Annahme interper­
soneller Vergleichbarkeit der Nutzen beim Utilitarismus angelangt ist. 
Der springende Punkt dabei ist, daß die Annahme der interpersonellen 
Vergleichbarkeit der Nutzeneinheiten bzw. Nutzenintensitäten diese 
Tendenz zum Utilitarismus bewirkt. Demgegenüber tendiert die An­
nahme der Möglichkeit interpersoneller Nutzenvergleiche lediglich 
bezüglich des Nutzenniveaus zur Rawlsschen Maximin-Gerechtigkeit. 
Eine Annahme, die beide Möglichkeiten interpersoneller Nutzenver­
gleiche zuläßt, wie etwa KVV, muß daher sowohl für den Utilitarimus, 
als auch für die Maximin-Gerechtigkeit Raum lassen, wie man anschlie­
ßend erkennen kann. 

Allgemein wird die Klasse zulässiger W-Funktionen immer größer, 
je weitergehendere Annahmen der Möglichkeit interpersoneller Nut­
zenvergleiche getroffen werden, so daß man, wenn man dies will, wei­
tere Bedingungen an f stellen kann, um die Klasse der zulässigen 
W-Funktionen wieder einzuschränken und etwa im Grenzfall ganz be­
stimmte W-Funktionen zu erhalten. Es gibt also einen gewissen trade­
off zwischen der "Liberalität" der Vergleichbarkeitsannahmen und der 
Möglichkeit, f zusätzlichen Bedingungen zu unterwerfen. Je größer der 
Bedarf an zusätzlichen Bedingungen, welchen f genügen sollte, ist, 
desto großzügigere Konzessionen wird man bei den Vergleichbarkeits­
annahmen machen müssen. Andererseits gibt es diesen trade-off auch 
zwischen U und den Vergleichbarkeitsannahmen einerseits und den 
zulässigen W-Funktionen andererseits. Wenn man etwa 3) c U wählt, 
können W-Funktionen zulässig werden, die bei bestimmten stringenten 
Vergleichbarkeitsannahmen sonst nicht zulässig wären33• Wenn etwa 3) 

nur streng monoton steigende und konkave individuelle Nutzenfunk­
tionen erhalten soll (eine Annahme, die i. d. R. für den Nutzen des Ein­
kommens oder des Vermögens bei Annahme egoistischer Präferenzen 
der Wirtschaftssubjekte getroffen wird), dann ist der Utilitarismus 
auch mit GV verträglich34• 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß der Utilitarismus auch aus an­
deren Annahmen gewonnen werden kann. So leitet Harsanyi ein uti­
litaristisches Ergebnis im wesentlichen aus der Ungewißheitssituation 

33 In etwas anderem Zusammenhang sei etwa an die bekannte Ausschal­
tung des Wählerparadoxons durch eingipfelige Präferenzen erinnert; vgl. 
Musgrave (1959, 119 ff.), Sen (1970, 166 - 168), Pattanaik (1971, 90 - 96); hin­
sichtlich der Strategieresistenz vgl. jüngst Dutta (1980). 

34 Vgl. dazu Roberts (1980 b, 419 f.). 
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178 Christi an Seidl 

und der von Neumann-Morgensternschen Nutzenaxiomatik ab35, wäh­
rend Ng auch aus Annahmen des Weber-Fechnerschen Gesetzes der 
Experimentalpsychologie [daß lediglich Nutzenunterschiede, die ge­
wisse Schwellen überschreiten, wahrgenommen werden] ein utilita­
ristisches Ergebnis ableitet1!6. Hierauf kann in diesem Rahmen nicht 
eingegangen werden. 

Satz 5: Wenn f die Bedingungen U, I, P und KVV erfüllt, gibt es eine 
linear homogene Funktion (j (-) mit der Eigenschaft, daß V u E U, und 
V x, y E X gilt: 

Ü (x) + (j [u (x, .) - ü (x)] > ü (y) + (j [u (y, .) - ü (y)] =9XPy, 

1 
wobei ü (x): = :jj: (N) itN u (x, i). 

Beweis: Roberts (1980 a, 430). 

Korollar 437 : Wählt man speziell (j (.): = r min [u (x, i) - ü (x)], r E R, 
iEN 

erhält man 
W (u (x, .» = ü (x) + y min [u (x, i) - ü (x)]. 

iEN 

Diese W-Funktion entspricht für r = 0 im wesentlichen dem Utilita­
rismus und für r = 1 der Maximin-Gerechtigkeit. 

Dieses Ergebnis ist aber wesentlich allgemeiner, als in Korollar 4 zum 
Ausdruck kommt. Man erkennt [Satz 5] deutlich die heiden Komponen­
ten der W-Funktion: Die erste Komponente bezieht sich auf das durch­
schnittliche Nutzenniveau, welches mit einem sozialen Zustand ver­
bunden ist, wogegen die zweite Komponente ein niveauabhängiges 
Verteilungsmaß der individuellen Nutzen ist3s• Wenn eine gleich­
mäßigere Verteilung des Nutzens ceteris paribus höher geschätzt wird 
und I ö (.) I mit gleichmäßigerer Verteilung der Nutzen steigt, wird 
ö (-) ein negatives Vorzeichen haben. Die beiden Komponenten der 
W-Funktion gestatten z. B. eine Aussage darüber, welche Niveauerhö-

35 Harsanyi (1955); vgl. neuerdings auch Harsanyi (1977, 48 - 83). 
36 Ng (1975, insbes. 554 f.) - über Vorarbeiten in der mathematischen 

Psychologie über "just noticeable differences" und die Möglichkeit ihrer 
numerischen Repräsentation als Intervallskaien vgl. Pjanzagl (1971, 176 - 180). 

37 Roberts (1980 a, 430 f.). 
3S Dieses Ergebnis ist ein nicht unbeträchtlicher Widerspruch zur Ngschen 

Argumentation, daß allein der Utilitarismus die angemessene Methode bei in­
terpersonell vergleichbaren Nutzen sei, da es sonst zu einer "doppelten Dis­
kontierung" komme. Wenn man z. B. statt in Einkommen in Nutzen des Ein­
kommens rechne, sei damit kein Platz mehr für Verteilungsüberlegungen be­
züglich des Nutzens, da diese bereits durch den Nutzen berücksichtigt seien 
[Ng (1975, 546 f.)]. - Satz 5 zeigt die Unrichtigkeit dieser Annahme. 
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hung des Durchschnittsnutzenniveaus eintreten muß, um eine weniger 
gleichmäßige Verteilung der Nutzen zu kompensieren (zu über/unter­
kompensieren)39. 

Geht die Vergleichbarkeitsannahme noch weiter, indem KRV ange­
nommen wird, vergrößert dies die Klasse der zulässigen W-Funktionen. 

Satz 6: Wenn f die Bedingungen U, I, P und KRV erfüllt, existiert 
eine bezüglich aller Argumente steigende homothetische40 Funktion W, 
so daß 'r/ u E U und 'r/ x, y E X gilt: 

W (u (x, .» > W (u (y,.» ='7xPy. 

Beweis: Roberts (1980 a, 431). 

Dieser Satz läßt eine vergleichsweise große Klasse von W-Funktionen 
zu. Es ist daher interessant, daß bei Einführung der Bedingungen A 
und ,SE die Klasse der W-Funktionen auf einen einzigen Typ einge­
schränkt wird. 

Satz 7: Wenn # (N) ;:;;: 3 und wenn f die Bedingungen U, I, P, KRV, 
A und SE erfüllt, gibt es ein (] E R, so daß für alle streng positiven 
u E U und 'r/ x, y E X gilt: 

[u (x, i)]l-q> L [u(y,i)]1-q 
itN 1 - .{! iEN 1 _ {! ='7 xPy , 

wobei für (] = 1 

[u (x, i)]1- q 
Um L . - L Zn [u (x, i)] 
Q-+1 iEN 1 - e iEN 

gesetzt wird. 

39 Vgl. Roberts (1980 a, 431), Roberts illustriert dies an drei Beispielen: 

.L I ui - ü I üR # (N) 
(1) W = ü - 'EN = Ü - --:------c=-=---

2 # (N) - 1 2 # (N) - 1 

(2) 
~.-Ü)~ üC 

W=ü- EiN' =ü-----
#(N) V#(N) 

L(2i-1)ui -G 
W = ü -- iEN = Ü _ --::-c-_U=-::c:7" 

[# (N)]2 [# (N)]2 ' 
(3) 

wobei die ui wie folgt angeordnet seien: ul ~ U.Z ~ u3 ... 
Diese drei Beispiele entsprechen drei bekannten Ungleichheitsmaßen: Rist 

die relative mittlere Abweichung, C ist der Variationskoeffizient und G ist 
der Gini-Koeffizient. [Hinsichtlich näherer Details über diese Ungleichheits­
maße vgl. Sen (1973, 25 ff.)]. 

40 Zur Definition vgl. etwa Silberberg (1978, 301): "The class of functions 
y = H (Xl' ... , X n) = F (f (Xl' ... , X n» where F' =f= 0 and f (Xl' ... , X n) is a 
homogeneous function is called the homothetic functions." 

12' 
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Beweis41 : Roberts (1980 a, 432). 

Korollar 5: Läßt man in Satz 7 Bedingung A weg, dann gibt es eine 
Koeffizientenmenge {ai I i E N, aj> O}, so daß ceteris paribus gilt: 

[u (x, i)]l-e " [u(y,i)]l-e 
~ a· > "'" a· =? xPy 

iEN' 1 - f! iEN' 1 - f! . 

Beweis: Deschamps/Gevers (1977)42. 

Man erkennt an Satz 7 und Korollar 5, daß die im Vergleich zu 
Satz 6 starke Einschränkung der W-Funktion nicht durch A, sondern 
vielmehr durch die Bedingung SE bewirkt wurde. 

Wenn nun [! in Satz 7 den Wert 0 annimmt, liegt Utilitarismus vor, 
was unmittelbar einsichtig ist. Wenn [! -+ 00, gelangt man zur Rawls­
schen Maximin-Gerechtigkeit - bzw. exakter ausgedrückt - zum 
Leximin-Prinzip43; wenn [! -+ - 00, gelangt man zum Leximax-Prin­
Zip44,45. Wenn man jedoch die Stetigkeit der individuellen Nutzenstruk­
turen fordert, sind diese beiden Limesoperationen unzulässig. 

Bei Betrachtung von Satz 7 erkennt man auch sofort, daß die Erset­
zung von KRV durch KVV wegen des konstanten Gliedes i. a. nur dann 
invariant ist, wenn [! = 0, [! ~ 00 oder [! -+ - 00. Diese Beobachtungen 

41 Man vgl. auch die frühe Arbeit von DeMeyer/Plott (1971), welche ein 
analoges Ergebnis fürg = 1 mit anschließendem Entlogarithmieren und Po­
tenzieren mit K erhalten. 

42 Der dort formulierte und bewiesene Satz entspricht nicht ganz der hier 
gewählten Formulierung, ist jedoch leicht dieser Formulierung anzupassen. 

43 Nach dem zweiten Grundsatz des Differenzprinzips der Rawlsschen Ge­
rechtigkeitstheorie [vgl. Rawls (1975, 336 f.)] ist derjenige soziale Zustand der 
beste, welcher das in den einzelnen sozialen Zuständen jeweils am schlech­
testen gestellte Wirtschaftssubjekt noch insgesamt am besten stellt - daher 
der Ausdruck Maximin-Gerechtigkeit. Sen (1970, 138) hat dagegen einge­
wandt, daß diese Regel im speziellen bedeute, daß zwei soziale Zustände dann 
als indifferent gelten, wenn in ihnen die jeweils am schlechtesten gestellten 
Wirtschaftssubjekte gleich gut gestellt seien, also zwischen den beiden so­
zialen Zuständen indifferent seien. Um sich aber nicht der Vorteile zu be­
geben, welcher einer dieser sozialen Zustände möglicherweise anderen Wirt­
schaftssubjekten bringt, schlägt Sen vor, in diesen Fällen auf das am zweit­
schlechtesten gestellte Wirtschaftssubjekt, und, wenn auch hier Indifferenz 
auftritt, auf das am drittschlechtesten gestellte Wirtschaftssubjekt usw. ab­
zustellen - daher der Ausdruck lexikographische Maximin-Gerechtigkeit 
oder kurz Leximin-Prinzip. 

44 Ebenso, wie man auf das am schlechtesten gestellte Wirtschaftssubjekt 
abstellen kann, ist auch eine Regel vorstellbar, die denjenigen sozialen Zu­
stand als den besten erklärt, in welchem das in den einzelnen sozialen Zu­
ständen jeweils am besten gestellte Wirtschaftssubjekt insgesamt am besten 
gestellt wird. Da auch hier Indifferenz die Eindeutigkeit stören würde, kann 
diese Regel mit einer analogen lexikographischen Ergänzung ausgestattet 
werden und heißt dann Leximax-Prinzip. 

45 Beweis im Anhang I. 
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geben Anlaß zu zwei weiteren Korollaren (die ursprünglich als eigene 
Sätze formuliert und bewiesen worden waren). 

Korollar 646 : Wenn man in Satz 7 KRV durch KVV ersetzt, ist nur 
eine utilitaristische, eine Leximin- oder eine Leximax-W-Funktion 
zulässig. 

Beweis: Deschamps/Gevers (1978). 

Korollar 7: Wenn man in Satz 7 KRV durch KVV ersetzt und Stetig­
keit der individuellen Präferenzen fordert, ist allein die utilitaristische 
W-Funktion zulässig. 

Beweis: Maskin (1978). 

Geht man auf dem Pfad der Kardinalität weiter, kommt man in 
bekannte Gefilde: Die Ersetzung von KVV durch KEV schließt wegen 
der beliebigen Wählbarkeit der Konstanten in den zulässigen Trans­
formationen der Nutzenfunktionen auch das Leximin- ·bzw. das Lexi­
max-Prinzip aus und wir kommen zur utilitaristischen W-Funktion des 
Satzes 447. Die Unmöglichkeit kardinaler interpersoneller Nutzenver­
gleiche, d. h. die Annahme von KNV, schließlich, bringt uns zur dikta­
torischen W-Funktion des Satzes 2. 

Prüfen wir die Möglichkeiten ordinaler interpersoneller Vergleich­
barkeit, müssen wir bedenken, daß KVV ein Spezialfall von GV ist, 
weshalb nur die drei Möglichkeiten (! = 0, (! ~ 00, (! ~ - 00 bleiben. 
Identische, streng monoton steigende Transformationen von u schließen 
den Utilitarismus aus (wenn die zulässigen Transformationen sonst 
nicht weiter eingeschränkt werden), lassen jedoch Maxima und Minima 
relativ unverändert, was folgendes Korollar rigoros ausdrückt: 

Korollar 8: Ersetzt man in Satz 7 KRV durch GV, ist nur das Leximin­
oder das Leximax-Prinzipzulässig. 

Beweis: D'Aspremont/Gevers (1977, 203 f., 208); vgl. analog dazu auch 
Hammond (1976 a). 

Schließt man explizit48 oder implizit durch ein "equity axiom"49 das 
Leximax-Prinzip aus, kann dieses Ergebnis auf das Leximin-Prinzip, 
d. h. allgemein gesprochen auf das Rawlssche Prinzip der Maximin­
Gerechtigkeit eingeschränkt werden. 

46 Man vergleiche die Ähnlichkeit von Korollar 6 mit Satz 5. Wenn man 
in diesem ebenfalls A und SE fordert, erhält man ebenfalls Korollar 6. 

47 SE wird dabei automatisch erfüllt. 
48 D'AspremontjGevers (1977, 204, Bedingung ME). 
49 Hammond (1976 a, 795, Axiom E). 
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Die bisher aufgezeigten Forschungsergebnisse auf dem Gebiete inter­
personeller Nutzenvergleiche sind jedoch noch wesentlich flexibler 
und erlauben weitergehende Aussagen, als man auf den ersten Blick 
meinen möchte50• Wenn nämlich ein für alle Wirtschaftssubjekte schlech­
tester sozialer Zustand x existiert oder wenigstens gedanklich kon­
struiert werden kann, d. h.: 

Bedingung M (Existenz eines universell schlechtesten sozialen Zu­
standes): 

3 x: u (x, i) > u (x, i) V i E N und V x E X, x =l= x, 

kann folgende Transformation vorgenommen werden: 

w (x, i): = u (x, i) - u (x, i), V X E X. 

Diese w-Transformation bewirkt z. B., daß aus der KEV (und somit 
auch der KVV) der u-Funktionen die KRV der w-Funktionen wird, 
auf welche dann Satz 7 anwendbar ist, wenn zwei Modifikationen 
vorgenommen werden, welche die Anwendung der Bedingungen I und 
SE (welche für die u-Funktionen definiert wurden) auf die w-Funk­
tionen ermöglichen. Diese Bedingungen lauten: 

Bedingung EI (Eingeschränkte Unabhängigkeit von irrelevanten 
Alternativen): 

3 x, so daß V u, u' E U und V A ~ X gilt: 

u (x,·) = u ' (x,·) VA U {x} gR IA = R' I A. 

Bedingung SEM (modifizierte Separabilität indifferenter Wirtschafts­
subjekte): 

Alle Wirtschaftssubjekte, welche hinsichtlich aller sozialer Zustände 
in A s X - {x} indifferent51 sind, üben keinen Einfluß auf die soziale 
Ordnung hinsichtlich sozialer Zustände in A aus. 

Während diese Modifikation von SEM vorwiegend technischer Natur 
ist und kein eigenständiges Interesse verdient, besitzt EI auch in der 
ökonomischen Interpretation Vorteile gegenüber I, die EI nicht un­
attraktiv machen. Sei A = {x, y}, dann hängt nach I die soziale Ord­
nung von x bezüglich y allein von den einzelnen Nutzenniveaus ab, und 
im Falle von ON bzw. KNV fallen daher sämtliche Nutzenintensitäten 
unter den Tisch. EI erlaubt hingegen die Abhängigkeit der sozialen Ord­
nung auch von den Präferenzen hinsichtl.ich eines sozialen Referenz­
zustandes x, als welchen man sich den für alle denkbar schlechtesten 
sozialen Zustand vorstellen kann. Diese "Kalibrierung" an dem größten, 

~O Vgl. zum folgenden Roberts (1980 a, 433 f.). 
51 Man beachte, daß die Indifferenz x ausschließt! 
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auf dem Spiel stehenden Risiko kann nun sehr wohl die Nutzen und 
damit die soziale Ordnung zwischen zwei sozialen Zuständen x und y 
beeinflussen52 ! Die Abhängigkeit der individuellen Nutzen sowie der 
sozialen Ordnung von einem Referenzsystem wird durch diese Modifi­
kation m. E. besser erfaßt. 

Man kann nun für KEV und die w-Funktionen die Analoga zu Sätzen 
formulieren, für welche für die u-Funktionen KRV gefordert war. Dies 
soll hier nur für Satz 7 durchgeführt werden. 

Satz 853 : Wenn =11: (N) ~ 3 und wenn f die Bedingung U, EI, P, KEV, A 
und SEM erfüllt, gibt es ein f! E R, so daß für alle u E U, für welche 
u (x, i) > u (x, i) V i E N und V x E X - {x}, für alle x, y E X - {x} 
gilt: 

[u (x, i) - u (i, i)]1-e [u (y, i) - u (i, i)]l-a 
~ >~ ~~, 

iEN 1 - .f2 iEN 1 - {! 

wobei für (} = 1 In [.] gesetzt wird. 

Wenn manA wegläßt, gelangt man zu einem Analogon von Korollar 5. 

Für (} = 0 gelangt man zu einem quasi utilitaristischen Ergebnis, wo­
nach die Summe der Nutzendifferenzen maximiert werden sollte. Für 
(} -+ 00 erhält man das Ergebnis, daß der Nutzengewinn des am wenig­
sten gewinnenden Wirtschaftssubjektes maximiert werden solle54 und 
für (} -+ - 00 erhält man das Ergebnis, daß der Nutzengewinn des am 
meisten gewinnenden Wirtschaftssubjektes maximiert werden solle [mit 
den flankierenden lexikographischen Modifikationen]. 

Wenn man von KEV auf KNV übergeht, erkennt man sofort, daß hier 
i. a. Satz 8 wegen der freien Wahlmöglichkeit positiver multiplikativer 
Faktoren für jedes Wirtschaftssubjekt nicht anwendbar ist. Die einzige 
Ausnahme davon bildet jedoch der Wert (} = 1, da dann die W-Funktion 
in Satz 8 zu 

~ [lnßi + ln [u (x,i) - u (i, i)]] > ~ [lnßi + ln [u (y, i) - u (i, i)]] ~xPy 
iEN iEN 

wird. Die Wahl beliebiger ßi> 0 läßt diese Relation indifferent. Da 

,';2 Ein Individuum wird ein Essen in einem gutbürgerlichen Restaurant im 
Vergleich zu einem Luxusrestaurant mit anderer Intensität bewerten, wenn 
es soeben dem Verhungern entronnen ist, als wenn es gerade in einem 
schlechten Gasthaus gegessen hat. Ebenso wird eine Gesellschaft, die vor den 
Ruinen eines verlorenen Krieges steht, sozialpolitische Maßnahmen mit an­
derer Intensität bewerten, als wenn sie zwei Jahrzehnte im Wohlstand gelebt 
hat. 

~3 Roberts (1980 a, 434). 
54 Man beachte, daß es sich nicht länger um das am schlechtesten gestellte 

Wirtschaftssubjekt, sondern um das durch den übergang von i zu x am we­
nigsten gewinnende Wirtschaftssubjekt handelt! 
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wegen der strengen Monotonie der ln-Funktion diese Relation auch bei 
Entlogarithmieren erhalten bleibt, gilt sie daher voll für KNVund (! = 1. 

Korollar 955 : Wenn f die Bedingungen U, EI, P, KNV und A erfüllt, 
dann gilt für alle u E U, für welche u (x, i) > u (x, i) V i E N und 
V x E X - {x} gilt, und für alle x, y EX - {x}: 

rr [u (x, i) - u (x, i)] > rr [u (y, i) - u (x, i)] =9 xPy. 
iEN iEN 

Diese multiplikative W-Funktion in Korollar 9 ist die einzige W­
Funktion, die ceteris paribus mit KNV verträglich ist56• Sie ist wohlbe­
kannt, da sie nichts anderes darstellt, als die Nash-Lösung kooperati­
ver 'Spiele57 , auf die man, wie derart gezeigt, auch von der Seite der 
Kollektiventscheidungstheorie her stößt. 

Dieser Abschnitt informierte über die wichtigsten Forschungsergeb­
nisse auf dem Gebiet der interpersonellen Vergleichbarkeit individuel­
ler Nutzen. Es dürfte dabei klar geworden sein, daß die beiden Positio­
nen, einerseits Aussagen über die soziale Ordnung von Situationen mit 
konfligierenden Interessen und unter Berücksichtigung der individuel­
len Nutzen zu machen, andererseits die Möglichkeit der interpersonellen 
Vergleichbarkeit der individuellen Nutzen abzulehnen, unvereinbar 
sind. Selbst die Annahme der ordinalen Vergleichbarkeit der indivi­
duellen Nutzen liefert nur magere Ergebnisse - im wesentlichen das 
Leximin-·Prinzip. Reichhaltigere Ergebnisse erhält man erst dann, wenn 
man die kardinale interpersonelle Vergleichbarkeit der individuellen 
Nutzen unterstellt, deren Annahme m. E. für die Behandlung von Be­
steuerungsproblemen nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip eine Sach­
notwendigkeit darstellt. 

Vor diesem Hintergrund zeigt sich auch das Verhältnis von Gerechtig­
keit zu Optimalität in einem anderen Licht: Die W-Funktion ist über 
der Menge der sozialen Zustände X definiert, ist aus den individuellen 
Nutzenfunktionen über X abgeleitet und stellt das Optimalitätskrite­
rium dar. Dabei ist derjenige soziale Zustand x* der beste, für welchen 
W (x*) = max W (x) gilt, wobei die Maximierung lediglich durch den 

:>:EX 
Definitionsbereich von X beschränkt, ansonsten jedoch unbeschränkt ist! 
Das SWFL f (.), aus welchem W (.) resultiert, ist hingegen kein Opti­
malitätskonzept (es wird hier nicht maximiert!), sondern ein Zulässig­
keitskonzept! Gefragt wird nicht nach einem optimalen SWFL, sondern 
nach einem zulässigen SWFL, d. h. nach einem SWFL, welches den an-

·55 Roberts (1980 a, 433). [Die Bedingung SEM und # (N) ;;;;: 3 sind hier nicht 
erforderlich.] 

66 Verzichtet man auf A, werden die Faktoren jeweils mit ai> 0 potenziert. 
57 Nash (1950). 
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gegebenen Bedingungen genügt. Diese Bedingungen enthalten nun 
neben anderen Postulaten auch die Gerechtigkeitsanforderungen58• Die 
Gerechtigkeit schlägt sich daher nicht in einer Einschränkung des Defi­
nitionsbereiches der Optimierung, sondern in einer Einschränkung der 
Zulässigkeit von W-Funktionen als Optimalitätskriterium nieder! An­
dere Gerechtigkeitspostulate an f (.) bedeuten keine Änderung des Defi­
nitionsbereiches X von W (.) [worauf das herkömmliche Muster von Op­
timierungsaufgaben unter Nebenbedingungen hinausläuft], sondern 
Änderungen des Optimalitätskriteriums W (.) selbst! 

Dies ist der entscheidende Unterschied und deshalb kommt die Ge­
rechtigkeit bereits im Optimalitätskriterium selbst zum Ausdruck (wenn 
zulässige W-Funktionen existieren). Widersprüche zwischen Gerechtig­
keit und Optimalität, die zu Korrekturen im unter W (.) maximalen x'" 
Anlaß geben, sind auf Fehler in der Ableitung von W (-) zurückzufüh­
ren, da Gerechtigkeitspostulate bereits an f (.) zu richten sind59• Dies 
reflektiert unter anderem Blickwinkel auch die Problematik, auf die ich 
im vorigen Abschnitt hinwies: Unbekannt sind bei diesen Fragestellun­
gen nicht (optimale) Werte von Variablen, sondern Funktionen - im 
gegenständlichen Fall Optimalitätsikriterien! 

Ich möchte diesen Abschnitt nicht abschließen, ohne nicht noch auf 
einen grundlegenden Einwand gegen den hier vorgestellten Ansatz hin­
gewiesen zu haben: Man kann diesem" Welfarismus" vorwerfen, daß 
die Informationsbasis über die sozialen Zustände einer Volkswirtschaft 
insoferne zu schmal ist, als nur die Nutzen der einzelnen Wirtschafts­
subjekte und nichts darüber hinaus Berücksichtigung fände. Dadurch 
könnten historische Gegebenheiten der Volkswirtschaften, Fragen 
von Grundrechten, liberalistische Auffassungen, Gleichheit vor dem 
Gesetz, Chancengleichheit, usw., welche die soziale Wohlfahrt ganz 
grundlegend beeinflussen, nicht behandelt werden60 • Es stellt sich in 
diesem Zusammenhang natürlich die Frage, wie solche "extra-welfari­
stischen" Determinanten der sozialen Wohlfahrt berücksichtigt werden 

·58 Vgl. z. B. das "weak equity axiom" von Sen (1973, 18) oder das "equity 
axiom" von Hammond (1976 a, 795). Auch die Bedingungen A, P, SE sowie die 
Nichtdiktatorbedingung [Arrow (1963, 30)] enthalten nicht unbeträchtliche 
Gerechtigkeitspostulate. 

59 Natürlich kann man Gerechtigkeitspostulate auch an die W-Funktion 
direkt herantragen. Z. B. bringt ein größerer Wert für .f2 im Satz 7 oder für 
y im Korollar 4 eine größere Präferenz für Egalität zum Ausdruck, doch ist 
dies nur eine nachträgliche Bedingung an f (.), die bestimmte W-Funktionen 
als Optimalitätskriterien ausschließt; es ist keine Einschränkung des Defini­
tionsbereiches von W (.)! 

60 Sen (1977, 1559 - 1562). - Für erste überlegungen auf diesem Gebiet vgl. 
Roberts (1980 a, 434 - 436). 
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sollen. Reiht man sie in die Gerechtigkeitspostulate ein, welchen das 
SWFL genügen soll, dürfte man höchstwahrscheinlich auf Unmöglich­
keitsergebnisse stoßen61 • Falls man sie als Beschränkungen des Defini­
tionsbereiches der W-Funktionen auffaßt, zeichnet man sie mit lexiko­
graphischer Präferenz aus und gerät damit in die Schwierigkeiten, die 
im vorigen Abschnitt erörtert wurden. - Es scheint, daß auf diesem 
Gebiet noch sehr viel Arbeit zu leisten ist. Vor diesen Schwierigkeiten 
kapitulierend möchte ich mich trotz einer bestehen bleibenden Men­
talreservation für die Analyse von Fragen der Besteuerung62 auf den 
Welfarismus beschränken und erst am Schluß der Arbeit erneut Be­
denken artikulieren. 

3. Opfergleichheit und Optimalität 

Die Ausführungen des vorigen Abschnittes machen deutlich, daß man, 
um Aussagen über soziale Zustände mit konfligierenden Interessen zu 
machen, interpersonelle Nutzenvergleiche anstellen muß, wobei man 
meist um die zusätzliche Kardinalitätsannahme der Nutzen nicht her­
umkommt. Ferner ist das Optimalitätskriterium Resultante von Postu­
laten an das SWFL, unter welchen i. d. R. auch Gerechtigkeitspostulate 
aufscheinen. Wird ein bestimmter Katalog von Postulaten gefordert, 
kann das Optimalitätskriterium als reellwertige Funktion der indivi­
duellen Nutzen [W-Funktion] formuliert werden (Satz 1). 

Was daher in diesem Zusammenhang interessant erscheint, ist das 
Verhältnis von Optimalitätskriterien und Opfergleichheitsprinzipien. 
Bestimmte Optimalitätskriterien implizieren ganz bestimmte Opfer­
gleichheitsprinzipien und bestimmte Opfergleichheitsprinzipien sind nur 
mit bestimmten Optimalitätskriterien kompatibel. Diese Zusammen­
hänge sollen in diesem Abschnitt näher untersucht werden. 

Dazu sei eine zweimal stetig differenzierbare konkave Nutzenfunk­
tion63 des Einkommens U (Y) angenommen. Technisch böte nun die An­
nahme unterschiedlicher Nutzenstrukturen keine unüberwindbaren 
Schwierigkeiten, doch ist jede Annahme mangels umfassender empiri-

6.1 Es sei etwa an das Sen-Paradoxon bzw. Liberalismus-Paradoxon als das 
wohl bekannteste derartiger Unmöglichkeitsergebnisse erinnert. Vgl. Sen 
(1970, Kapitel 6 und 6*) sowie Breyer (1978). 

62 Pohmer wirft in seinen Notizen zu meinem Referat die Frage auf, ob 
nicht überhaupt ein genereller Widerspruch zwischen jeder Besteuerung nach 
Leistungsfähigkeitsgesichtspunkten und der Anerkennung liberalistischer 
Werte bestünde. Diese Vermutung hat viel für sich; jedenfalls harrt hier eine 
provozierende Herausforderung der weiteren wissenschaftlichen Durchdrin­
gung. 

63 D. h. U' (Y) > 0 und U" (Y) < 0 V Y E R + • 
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scher Untersuchungen64 letztlich willkürlich. Daher und auch als Kon­
zession an die Einfachheit der Analyse wird unterstellt, daß der Nutzen 
allein eine Funktion des (Brutto- bzw. Netto-)Einkommens und vom 
Wirtschaftssubjekt unabhängig sei. Man kann dies auch so interpretie­
ren, daß es mehrere Klassen von Wirtschaftssubjekten gäbe, wobei jede 
Klasse durch eine Nutzenfunktion des Einkommens gekennzeichnet sei, 
und die Analyse für eine solche Klasse von Wirtschaftssubjekten er­
folge. Eine Aggregation über diese Klassen ist jedoch erst dann sinnvoll, 
wenn die für diese Klassen repräsentativen Nutzenfunktionen in ge­
eigneter Weise ausgezeichnet werden können. - Es ist jedenfalls evi­
dent, daß die getroffenen Aussagen insoferne allgemein sind, als sie für 
alle Nutzenfunktionen, die den geforderten Eigenschaften genügen, 
gelten müssen - und die hier geforderten Eigenschaften (im wesent­
lichen Konkavität) sind kaum einschränkend. 

Man wird sich ferner dafür interessieren, ob zulässige Steuertarife 
T: Y -+ T (Y) existieren, und wie diese gegebenenfalls aussehen, wobei 
stets angenommen sei, daß T (Y) :s; Y, t (Y) :s; 1 und - soferne -r: (Y) exi­
stiert, auch -r: (Y) :s; 1 65• Meist wird man auch die Stetigkeit von T 0 
fordern; wenn man Negativsteuern ausschließen66 möchte, wird man 
T (Y) ~ 0 V Y E R+ fordern. Derjenige Tarif T 0, welcher den besten 
Wert des Optimalitätskriteriums erreicht, ist ein Optimalsteuertarif. 

g (Y) sei eine Frequenzfunktion67, welche die Anzahl der Einkommens­
bezieher mit Bruttoeinkommensniveau Y angibt, mit den Eigenschaften 

g (y) > 0, Y E (0,00), 

g (y) -+ 0, wenn Y -+ ° oder Y -+ 00 , 
<X> 

f g (Y) dY < 00 • 
o 

64 Dies bedeutet keineswegs, daß Nutzenfunktionen prinzipiell nicht em­
pirisch ermittelt werden können [vgl. dagegen Littmann (1968, 178): "über 
den Verlauf der [Nutzen-] Funktionen sind allein Annahmen zu machen aber 
keine empirischen Tests durchzuführen."], sondern nur, daß diesbezüglich die 
Empirie noch im Argen liegt. 

Hinsichtlich vorgeschlagener Verfahren zur empirischen Nutzenmessung 
vgl. Waldner (1972, 1974), Simon (1974), Ng (1975), van Praag (1968), Fleming 
(1952); für empirische Untersuchungen vgl. Kapteynlvan Herwaarden (980), 
van HerwaardenlKapteyn (1979), GoedhartlHalberstadtlKapteynlvan Praag 
(1977); sowie die in diesen Quellen angegebene Literatur. 

65 Sofern T' (-) nicht definiert ist, kann man dafür fordern: T (y + 1) 
- T (Y) ~ 1 V Y E R +. 

66 Die Zulassung negativer Steuern geht über die reine Steuerlastvertei­
lung hinaus und beinhaltet auch eine (Teil-)Lösung des Transferproblems. 
Negativsteuern lassen sich durch Nichtnegativitätsbedingungen leicht aus­
schalten, zumal dafür sehr leistungsfähige Verfahren zur Verfügung stehen 
(vgl. z. B. Korollar 9 unten). 

67 g (Y) kann auch als Dichtefunktion aufgefaßt werden, ohne daß hier­
durch Änderungen der Ergebnisse eintreten. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



188 Christi an Seidl 

Schließlich wird man davon auszugehen haben, daß ein bestimmtes 
SteueraufkommenR erzielt werden müsse, was auf die Nebenbedingung 

00 

J T (Y) g (Y) dY = R 
o 

hinausläuft68 • Wenn Mißverständnisse ausgeschlossen sind, wird diese 
Nebenbedingung einfach als R bezeichnet. 

Satz 10: Die Maximierung von69 

Ja.. [U (Y - T (Y))]l-~ 
-'-------g (Y) dY 

o 1 - e 

in bezug auf T (-) unter Beachtung von Rund T (Y) ;;;; Y ergibt das 
gleiche marginale Opfer und den Optimalsteuertarif 

3 y* E R+ , y* = y* (R), so daß T (Y) = Y - Y", 

für alle (} E R, wenn U (-) > o. 
Beweis: Bezeichne 1 den Lagrangeschen Multiplikator der Neben­

bedingung, dann lauten die Euler-Lagrange-Bedingungen des be­
schränkten Optimierungsproblems7o: 

- [U (Y - T (Y»] -e U' (Y - T (Y» g (Y) -1 g (Y) = 0 . 

Wir kürzen durch g (Y) und erhalten: 

[U (Y - T (Y»] -e U'(Y - T (Y» = const. '\;f Y E (0, (0) . 

Diese 'Bedingung ist für streng positive und konkave, sonst aber be­
liebige Nutzenfunktionen nur erfüllt, wenn 

Y - T (Y) = const. 

Diese Bedingung wird nur durch den Steuertarif 

T(Y) = Y - Y~ 

erfüllt, wobei sich y* = y* (R) bestimmt aus: 

68 Diese Nebenbedingung ist eine echte Restriktion für das Optimalitäts­
kriterium, d. h. diese Nebenbedingung schränkt die Menge der wählbaren so­
zialen Zustände echt ein. 

69 Es sei nochmals daran erinnert, daß dem Parameter f2 die Eigenschaft 
des Inegalitätsparameters zukommt [vgl. die Erörterungen im Anschluß an 
Korollar 5 oben, in Anm. 59, im Anhang I sowie im Anschluß an Ergebnis 1 
im Abschnitt 6.2 unten]. - Je größer e, desto größere soziale Egalitätsvor­
liebe kommt dadurch zum Ausdruck. 

70 Vgl. z. B. Lancaster (1968, 376 ff., insbes. 380 f.). Man beachte, daß es sich 
dabei nur um die notwendige Bedingung erster Ordnung handelt. Für eine 
einfache Darlegung der Variationsrechnung sei auf Dreyfus (1965, Kap. 2) 
verwiesen. [Da es sich um ein Problem mit isoperimetrischer Beschränkung 
handelt, ist A eine Konstante.] 
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'" y* J Yg (Y) dY - J Yg (Y) dY = R . 
y* 0 

Wegen der Monotonie dieses Integrals als Funktion der oberen (unteren) 
Grenze ist Y'" eindeutig. Y'< beschreibt die Gleicheinkommensverteilung 
nach Besteuerung und es gilt 

U' (Y - T (Y» = U' (Y") = const. V Y E (0, 00) . 
Q.E.D. 

Korollar 9: Falls 'in Satz 10 anstelle von T (Y) ~ Y gefordert wird: 
o ~ T (Y) ~ Y, hat der Optimalsteuertarif folgendes Aussehen: 

{ Y - y* V Y> y* 
3 y* (R) E R + , so daß T (Y) = 0 V Y .< Y" : 

[Das gleiche marginale Opfer gilt nur für die Steuerzahler, die gleiches 
Nettoeinkommen haben. Das Einkommen der Nichtsteuerzahler ist 
höchstens gleich dem Nettoeinkommen der Steuerzahler71 .] 

Korollar 10: Die Maximierung von 

'" J [U (Y - T (Y»] g (Y) dY 
o 

in bezug auf T (-) unter Beachtung von Rund T (Y) ~ Y ergibt das 
gleiche marginale Opfer und den Optimalsteuertarif des Satzes 10, wo­
bei U (-) > 0 nicht gefordert ist. 

Beweis: Wie bei Satz 10. 

Satz 11: Das Leximin-Prinzip ergibt für [U (Y - T (Y))] unter Beach­
tung von Rund T (Y) ~ Y das gleiche marginale Opfer und denselben 
Optimalsteuertarif wie in Satz 10. 

Beweis: Sei Yo = min Y. Dann wird durch irgendeine Besteuerung 
auf Y> Yo, 0 ~ T{Y) ~ Y, die R erfüllt, die Position von Yo nicht be­
einflußt. Sei nun Y - T (Y) > Yo, dann kann die Position von Yo ver­
bessert werden, wenn T (Y) um LI erhöht wird und LI an Yo transfe­
riert wird. Dies kann so lange fortgesetzt werden, als es noch zwei Wirt-

71 Der Beweis ist nicht ganz einfach und wird hier nur skizziert. Neben 
die isoperimetrische Beschränkung R tritt die Ungleichungsbeschränkung 
o ;;;;; T (Y), für welche der entsprechende Lagrangesche Multiplikator p- (Y) 
von Y abhängt. Die Euler-Lagrange-Bedingung enthält die zusätzliche Kom­
ponente p- (Y) ~ 0 und wird um die weitere Gleichung p- (Y) T (Y) = 0 ver­
mehrt. Wenn Y ~ Y*, ist T (Y) = Y - y* ~ 0 und p- (Y) = 0, so daß 
U' (Y - T (Y» = U' (Y*) = k, k = const. Wenn hingegen Y< Y*, ist T (Y) = 0 
und ft (Y) ~ 0, so daß [U (Y)] -e U'(Y) =k + fl (Y) ~ k. [Vgl. dazu allgemeiner 
Arrow/Kurz (1970, 41).] 
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schaftssubjekte mit unterschiedlichen Einkommen nach Besteuerung 
gibt. Bei Einkommensgleichverteilung ist keine weitere Verbesserung 
nach dem Leximin-Prinzip möglich, d. h. es gilt: U (Y - T (Y)) = const. 
V Y E (0,00); daher gilt auch U' (Y - T (Y)) = U' (Y*) = const. und 
wegen der strengen Konkavität der Nutzenfunktion ist dies auch ein­
deutig. 

Q.E.D. 

Für eine Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der Besteue­
rung benötigt man Optimalitätskriterien, die zur Präferenz invers sind, 
indem größeren Werten des Optimalitätskriteriums eine geringere Prä­
ferenz und umgekehrt entspricht. Dies tritt etwa dann auf, wenn z. B. 
die Nutzendifferenz zwischen dem Nutzen des Bruttoeinkommens und 
dem des Nettoeinkommens minimiert werden soll. Wie aus Satz 1 her­
vorgeht, existiert unter den dort angegebenen Bedingungen stets eine 
reellwertige W-Funktion, die sich zur Präferenz invers verhält. Man 
braucht dazu nur die im Satz 1 angegebene W-Funktion mit (- 1) zu 
multiplizieren und hat damit eine reellwertige Funktion mit dieser 
Eigenschaft. Wir werden von solchen Funktionen Gebrauch machen. 

Satz 12: Die Minimierung von 

j'" [U (Y) - U (Y - T (y))]l-e 
Wa(T): = 1 g(Y)dY. 

o -.[2 

in bezug auf TO unter Beachtung von Rund U: R+ -+ R U {+ 00, 
- oo}, U zweimal stetig differenzierbar mit U' (.) > 0 und U" (.) < 0 

a) ergibt für (! = 0 das gleiche marginale Opfer und den Optimal­
steuertarif von Satz 10 bzw. Korollar 9; 

b) wenn für (! < 0 ein zulässiger Optimalsteuertarif existiert72, ist er 
eindeutig und genügt der Bedingung 0 :;:;; T (Y) :;:;; Y; 

c) für (! -+ - 00 sowie für (! -+ 00 erhält man für 
[U (Y) - U (Y - T (Y))] ~ E> 0 

das gleiche absolute Opfer und es gilt: 

min max [U (Y) - U (Y - T (Y))] = max min [U (Y) - U (Y - T (Y))] 
TO Y T(·) Y 

= [U(Y) - U(Y - T* (Y))] = k(R) V Y E R+ , 

wobei der Optimalsteuertarif T':' (.) eindeutig und streng monoton 
steigend ist und der Bedingung 0 < T* (Y) < Y genügt. 

72 Richter (1980, 18) hat diesen Fall als verallgemeinertes Opfergleichheits­
prinzip bezeichnet. - Ich vermute, daß für .Q =1= 0 kein zulässiger Optimal­
steuertarif (für alle zulässigen Nutzenfunktionen) existiert, ohne dies aber 
beweisen zu können. 
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Beweis: Anhang n. 

Ein ähnlicher Zusammenhang besteht auch bezüglich des gleichen 
proportionalen Opfers, doch mit dem Unterschied, daß hier die zuläs­
sigen Nutzenfunktionen des Einkommens sämtlich streng positiv 
sein müssen. 

Satz 13: Die Minimierung von 

[ 
U (Y) - U (Y - T (Y» )1- e 

co U (Y) 
Wp(T):=j 1- g(Y)dY 

o {! 

in bezug auf T (-) unter Beachtung von Rund U: R+ -+ R+ - {O}, U 
zweimal stetig differenzierbar mit U' (-) > 0 und U" (-) < 0 

(a) ergibt für (} = 0 das gleiche marginale Opfer; 

(b) wenn für (} < 0 ein zulässiger Optimalsteuertarif existiert, ist er 
eindeutig und genügt der Bedingung 0 ;;:;; T (Y) ;;:;; Y; 

(c) für (} -+ - 00 sowie für (} -+ 00 erhält man für 

U (Y) - U (Y - T (Y» 
U (Y) ;;;: E > 0 V Y E R + 

das gleiche proportionale Opfer und es gilt: 

U (Y) - U (Y - T (Y» U (Y) - U (Y - T (Y» 
min max -----=--:-::-~,-------- = max min ----=-==----
T(·) Y U (Y) TO Y U (Y) 

U (Y) - U (Y - T* (Y» 
= U (Y) = k (R) V Y E R + , 

wobei der Optimalsteuertarif T':' (-) eindeutig und streng monoton 
steigend ist und der Bedingung 0 < T'~ (Y) < Y genügt. 

Beweis: Anhang 11. 

Diese beiden Sätze und Lemma 3 (im Anhang 11) geben Anlaß zu 
einigen allgemeinen Beobachtungen. Für das gleiche marginale Opfer 
ist der Optimalsteuertarif für alle zulässigen Nutzenfunktionen ein­
deutig determiniert und von der konkret vorliegenden Nutzenfunktion 
unabhängig. Für das gleiche absolute und das gleiche proportionale 
Opfer wird der Optimalsteuertarif in eindeutiger Weise von der kon­
kret gegebenen Nutzenfunktion (aus der Klasse der zulässigen Nutzen­
funktionen) determiniert. Umgekehrt kann jedoch ein bestimmter 
Optimalsteuertarif aus mehreren zulässigen Nutzenfunktionen resul­
tieren73• Wenn man daher irgend einen Steuertarif und ein Opfergleich-

73 Z. B. genügt die Familie der Translationen einer Nutzenfunktion, die dem 
gleichen absoluten Opfer genügt, ebenfalls dem gleichen absoluten Opfer mit 
derselben Konstanten. 
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heitsprinzip betrachtet, kann man die Frage nach der Teilmenge der 
zulässigen Nutzenfunktionen stellen, die diesen Tarif nach dem betref­
fenden Opfergleichheitsprinzip implizieren. Ist diese Menge von Nut­
zenfunktionen eine echte Teilmenge der zulässigen Nutzenfunktionen 
(was die Regel sein wird), kann man aussagen, daß alle Nutzenfunktio­
nen, die das Komplement dieser Menge bilden, mit dem gegebenen 
Steuertarif unter dem unterstellten Opfergleichheitsprinzip unverein­
bar sind. 

Es kann natürlich auch sein, daß die Menge der zulässigen Nutzen­
funktionen, die nach einem bestimmten Opfergleichheitsprinzip einen 
gegebenen Steuertarif erfüllen, leer ist. In diesem Fall kann man allge­
mein feststellen, daß der Steuertarif mit dem betreffenden Opfergleich­
heitsprinzip überhaupt unvereinbar ist'4. Z. B. erkennt man sofort, 
daß der Optimalsteuertarif nach dem gleichen absoluten Opfer [vgl. 
Lemma 3 im Anhang II] die Gleichung 

U [Y - T k (Y)] = U (Y) - k, k> 0 

erfüllen muß. Da die Klasse der zulässigen Nutzenfunktionen hierfür 
durch U: B+ -+ B, U' > 0 und U" < 0 definiert ist, ist z. B. ein Steuer­
tarif, welcher auch Negativsteuern75 oder steuerfreie Einkommen7u 

vorsieht, mit dem gleichen absoluten Opfer unvereinbar. 

Natürlich wäre es reizvoll, zu untersuchen, welche Steuertarife mit 
welchen Nutzenfunktionen für die einzelnen Opfergleichheitsprinzipien 
vereinbar sind, und wie die Steuertarife bzw. die Nutzenfunktionen 
aussehen, doch würden diese ziemlich aufwendigen Analysen zu weit 
von dem hier untersuchten Problemfeld wegführen. 

Bisher wurden die drei klassischen Opfergleichheitsprinzipien ge­
meinsam mit Optimalitätskriterien, aus welchen sie resultieren können, 
erörtert. Die Ausführungen dürften klargelegt haben, daß diese Be­
trachtung fortsetzbar ist, wenn man andere Optimalitätskriterien her­
anzieht. Die Bedingungen des Optimums übernehmen gewissermaßen 
die Rolle des Opfergleichheitsprinzips, wogegen Gerechtigkeitsvorstel­
lungen die Zulässigkeit der Optimalitätskriterien bedingen77 • 

74 Diese Erkenntnis widerlegt Littmanns (1968, 178) Auffassung: "Mit Hilfe 
des Leistungsfähigkeitsarguments ist jede Art des steuerlichen Zugriffs ... 
als vereinbar mit dem Zielkriterium nachzuweisen." - Im Gegensatz zu 
Schmidt (1960, 42 ff.) konkretisiert Littmann loe. eit. die Leistungsfähigkeit 
als aus individuellen Nutzenfunktionen abgeleitet. 

75 Dies ergäbe k < 0 für negative und k > 0 für positive Steuerbeträge. 
76 Dies ergäbe k = 0 für steuerfreie Einkommen. 
77 Vgl. etwa Hammond (1977), welcher zeigt, daß die Berücksichtigung eines 

"weak equity axiom" mit dem Utilitarismus vereinbar ist und (für endlich 
viele Wirtschaftssubjekte) ähnliche W-Funktionen ergibt [vgl. insbeson­
dere 63], wie wir sie hier verwendet haben. 
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Speziell im Zusammenhang mit der Besteuerung wurde jüngst von 
Richter ein gleiches proportionales utilitaristisches Opfer vorgeschla­
gen78• In der hier verwendeten Schreibweise geht man dabei von einer 
W p verwandten Funktion aus: 

'" 
f 
o 

[u (Y) - U (Y - T (Y» j1-!! 
U (Y - T (Y» j g (Y) dY . 

1-,9 

Man muß hier [U (Y - T (Y))] > 0 fordern und erhält die Euler­
Lagrange-Bedingungen unter Beachtung von R und einer Umformung 
als: 

[ 
U (Y) - U (Y - T (Y» j-e U (Y) U' (Y - T (Y» _ 

U (Y - T (Y» [U (Y - T (Y»] 2 - const. 

Richter schränkt seinen Vorschlag auf f} = 0 ein und erhält daher 
folgende Bedingung seines gleichen proportionalen Opfers: 

U (Y) U' (Y - T (Y» 
[U (Y - T (y))]2 - = const. 

Dieses Opfergleichheitskonzept stellt den jüngsten Vorschlag einer 
Konkretisierung des Leistungsfähigkeitsprinzips dar und zeigt, daß 
die Diskussion um das Leistungsfähigkeitsprinzip im allgemeinen und 
die Opferprinzipien im besonderen noch keineswegs verstummt ist. 
Gegenwärtig scheint es mir freilich noch in einem unbefriedigenden 
Zustand79, doch hoffe ich, daß eine überwindung seiner derzeitigen 
Unzulänglichkeiten gelingen möge. 

78 Richter (1981, 31), Richter (1980, 28), Richter/Hampe (1980, 14). 
79 Richter (1980, 5) reklamiert für dieses Opfergleichheitsprinzip, daß es 

"shows moderate progressivity for all utility functions under rather mild 
conditions". [Vgl. auch Richter (1980, 25, 28), Richter/Hampe (1980, 14), Richter 
(1981,4)] . 

Richter (1981, 3, Anm.) hat mittlerweile klargestellt, was er unter "modera­
ter Progression" verstanden wissen möchte: Einen Progressionstarif, bei 
welchem der Marginalsteuersatz stets streng kleiner als 100 % ist. Dies unter­
scheidet sich zwar von der Totalprogression, die bei den anderen Opferprinzi­
pien grundsätzlich nicht auszuschließen ist, doch schließt auch das gleiche 
utilitaristische proportionale Opfer "verdammt progressive" Tarife, wie Rich­
ter zugesteht, nicht aus. 

Unter den von Richter angedeuteten Bedingungen findet sich auch die Be­
dingung, daß der Durchschnittssteuersatz 1/2 nicht übersteigen dürfe [Rich­
ter (1980, 33), Richter (1981, 32)]. Dies bedeutet jedoch, daß das gleiche utilita­
ristische proportionale Opfer für beliebige (konkave) Nutzenfunktionen unzu­
lässig ist, wenn es für den gesamten Argumentbereich Y E [0, 00) gelten soll! 
Dies läßt sich sehr einfach zeigen. 

Dazu setzen wir die nach Richter maximal zulässige Durchschnittsbelastung 
[t = 1/2] in das gleiche proportionale utilitaristische Opfer ein und erhalten: 

13 Sclu1ften d. Vereins f. Socialpol1tik 128 
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4. Der Einwand der Optimalsteuertheorie 

Im Abschnitt 1 wurde das Leistungsfähigkeitsprinzip per definitionem 
so eingeführt, daß es die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen zu 
erfassen beabsichtige und diese durch einen Indikator der Leistungs­
fähigkeit gemessen werde, welcher durch Aktivitäten des Steuerpflich­
tigen nicht beeinflußbar sei. Diese Hypothese impliziert insbesondere, 
daß die Realisation des Indikators der Leistungsfähigkeit durch die 
Tatsache sowie die Höhe der Steuererhebung nicht beeinflußt wird, 
was in den Ableitungen des vorigen Abschnittes durch die Konstanz 

der Frequenz- (bzw. Dichte-)funktion 9 (y) [und im Falle diskreter 
Modelle durch die bezüglich der Steuer Ti konstanten Einkommen Y;J 
zum Ausdruck kommt. 

Im Abschnitt 1 ersuchte ich den geneigten Leser, diese Hypothese zu­
nächst zu akzeptieren und zuzustimmen, die Diskussion um das Wesen 
des Leistungsfähigkeitsprinzips auf diesen Abschnitt zu verschieben, 
um vor dem Hintergrund des eben frisch beackerten Feldes die Moti­
vation für die Entwicklung der Optimalsteuertheorie entwickeln zu 
können. 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigten, ist das Leistungsfähigkeits­
prinzip sehr flexibel und kann in vielfältigster Weise konkretisiert 

[ U (Y) U' (f) 1 

[u(fW 
=k. 

Für die Nutzenfunktion sei unterstellt: U> 0, u' > 0, U" < 0 und U (Y) -+ 00, 

wenn Y -+ 00 • Dann gibt es offenbar ein Y und eine Konstante M < 00, so 
daß M > U,( {) V Y > Y; wegen der Konkavität von U (-) gilt U (Y) < 2 u( ~). 
Wir erhalten somit die Abschätzung: 

M> k [u (f) 12 > k [u (fW = ~ U ! . 
U(Y) 2u(f) 2 (2) 

Da aber voraussetzungsgemäß U (f) -+ 00 wenn Y -+ 00, führt die Ab­
schätzung zu einem Widerspruch und der Durchschnittssteuersatz von 1/2 ist 
keine zulässige obere Schranke, wenn das gleiche proportionale utilitaristi­
sche Opfer für alle zulässigen Nutzenfunktionen auf dem gesamten Argu­
mentbereich von Y gelten soll. 

Ein Steuertarif, welcher nicht vorsieht, daß die Steuerpflichtigen mehr als 
M < 00 verdienen können (wobei M überdies von der Nutzenfunktion ab­
hängt), welcher m. a. W. nicht auf dem gesamten, ökonomisch relevanten 
Argumentbereich definiert ist, hat jedoch nur sehr geringe Attraktivität! 

Leider scheint auch die Verbindung zum Zorenzgerechten Steuertarif (mit 
konstanter Residualeinkommenselastizität) [vgl. dazu genauer Genser (1980); 
dieser Tarif wurde bereits von Cohen-Stuart (1958/1889, 69 ff.) vorgeschlagen], 
die das Konzept mit zusätzlicher Attraktivität ausstatten würde [vgl. zuletzt 
Richter (1981, 32 f.)], nicht zu stimmen - wenigstens nicht in der behaupte­
ten Form. 
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werden. Es erlaubt die Ableitung zahlreicher Optimalitätskriterien, 
die verschiedenen Gerechtigkeitsbedingungen genügen können. Hieraus 
ergeben sich kaum Einwände. Die eigentliche Gretchenfrage des Lei­
stungsfähigkeitsprinzips liegt darin, inwieweit es die Auswirkungen 
der Besteuerung auf die Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte ver­
nachlässigt habe oder nicht! 

Diese Wechselwirkung ist wohlbekannt. Die Steuerwirkungslehre 
hat sehr überzeugend gezeigt, in welch vielfältiger Weise die Besteue­
rung die Entscheidungen eines Wirtschaftssubjektes beeinflussen kann. 
Es genügt, an dieser Stelle die Stichworte Substitutions- und Einkom­
menseffekte sowie Theorien der Steuerausweichung zu nennen, um den 
Problemkomplex ins Bewußtsein zu rufen. Auch hinsichtlich der em­
pirischen Verifikation hat die Steuerwirkungslehre ansprechende Ergeb­
nisse vorzuweisen. Allerdings untersucht die Steuerwirkungslehre le­
diglich die Auswirkungen gegebener Steuertarife. Mit der Aufgabe der 
Ableitung optimaler Steuertarife unter Berücksichtigung der Steuer­
wirkungen hat sie sich nicht beschäftigt. Wir können daher der Steuer­
wirkungslehre nur die Betonung der Wichtigkeit der Einbeziehung der 
Rückwirkungen der Besteuerung entnehmen; sonst leistet sie keine 
Hilfe. 

Der Hinweis auf die Steuerwirkungslehre unterstreicht die funda­
mentale Bedeutung der Gretchenfrage, kann sie jedoch nicht beantwor­
ten. Sehen wir uns also bei der Struktur des Leistungsfähigkeitsprin­
zips selbst um. Zunächst springt ins Auge, daß zwar die Leistungs­
fähigkeit der Wirtschaftssubjekte besteuert werden soll, dies jedoch 
lediglich über einen Indikator der Leistungsfähigkeit erfolgen könne. 
Wird die Leistungsfähigkeit als invariables Charakteristikum eines 
Wirtschaftssubjektes verstanden, dann wären die Rechenmethoden des 
Abschnittes 3 völlig in Ordnung, wenn Y die invariable Leistungsfähig­
keit selbst bedeutete. Wendet man hingegen auf den Indikator der Lei­
stungsfähigkeit, z. B. auf das Einkommen Y, dasselbe Rechenverfahren 
an, wie wenn man tatsächlich die invariable Leistungsfähigkeit vor sich 
hätte, begeht man einen schweren logischen Fehler, da der Indikator 
der Leistungsfähigkeit eben vom Wirtschaftssubjekt nicht unbeeinfluß­
bar ist, sondern seine Realisation u. a. von den Fähigkeiten und den 
Präferenzen des Wirtschaftssubjektes als subjektiver Gegebenheit und 
vom Steuersystem selbst als objektiver Gegebenheit abhängt. 

Auch eine andere Interpretation ist nicht auszuschließen, indem 
nämlich Leistungsfähigkeit und Indikator der Leistungsfähigkeit 
gleichgesetzt werden. In dieser Interpretation wäre das Einkommen 
eben die Leistungsfähigkeit. Abgesehen von der Verwunderung über 

13' 
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die sprachliche Unexaktheit, die hier nicht weiter zu bekümmern 
braucht, wäre in dieser Interpretation die Leistungsfähigkeit selbst 
vom Wirtschaftssubjekt manipulierbar, woran sich die Frage schließt, 
wovon die Manipulierungsfähigkeit eines Wirtschaftssubjektes ab­
hängt - doch offenbar von seiner Fähigkeit, z. B. von seiner inhärenten 
Fähigkeit der Einkommenserzielung und man geht nicht fehl, diese 
Fähigkeit - wenigstens kurzfristig - als invariables Charakteristikum 
zu betrachten. Es ist lediglich eine Frage der Sprachregelung, diese 
Fähigkeit als Leistungsfähigkeit zu bezeichnen, wobei die Eigenschaft 
der Invariabilität durch die Umbenennung nicht verloren geht und wir 
wieder bei obiger Interpretation sind, die offensichtlich doch ihre 
Rechtfertigung besitzt. 

Die Struktur des Besteuerungsproblems bedeutet also eine Dualität 
von invariabler (Leistungs-)Fähigkeit einerseits und beeinflußbaren 
Indikatoren derselben andererseits. Natürlich wäre es hanebüchen, den 
Autoren, die sich mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip beschäftigt haben, 
vorzuwerfen, sie hätten nicht erkannt, daß die Besteuerung Wirkungen 
auf die Leistungsanreize, Incentives usw. ausübt, und nichts liegt mir 
ferner, als dies zu unterstellen. 

Ich behaupte jedoch, daß sie sich entweder mit dem Hinweis auf 
solche Rückwirkungen und die daraus folgende Korrekturbedürftigkeit 
der entsprechenden Ausprägung des Leistungsfähigkeitsprinzips be­
gnügten80, jedoch so rechneten, als lägen solche Rückwirkungen nicht 
vor, oder, indem zwar die Einbeziehung solcher Rückwirkungen auch 
in den rechnerischen Ansatz versucht wurde81 , das Ergebnis aber über 
die verbale Modifikation nicht wesentlich hinausgeht. Teilweise er­
reichten die Autoren der letzten Gruppe bereits die Schwelle zur 
Optimalsteuertheorie82• 

Dies sei anhand eines ganz einfachen Modells gezeigt, in welchem die 
Steuern als Variable und eine für alle Wirtschaftssubjekte identische 
Nutzenfunktion angenommen seien, was wahrscheinlich die Einsichtig­
keit meines Arguments erleichtert. Wir betrachten 

80 Vgl. u. a. Edgeworth (1958, 121), der sich seinerseits auf Sidgwick beruft; 
Pigou (1962, 42, 55, 86); Haller (1964, 287 ff.), Schmidt (1971/72, 200). 

81 Z. B. Pohmer (1980). 
82 Am weitesten geht hier wohl Pohmer (1970, 150 ff.), welcher versuchte, 

in seinem Steuermodell diese Disincentive-Wirkungen bei der Ableitung des 
Steuertarifs zu berücksichtigen. Trotz dieses vielversprechenden Ansatzes 
resignierte er schließlich, da "unser Wissen über die ,(Dis-)Incentive'-Wir­
kungen bislang nicht ausreicht, um schon heute eine befriedigende Lösung 
des Problems der Steuerlastverteilung nach dem Leistungsfähigkeitsprin­
zip ... zu erlauben ... " [161]. 
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~n ~ [U (Yi (Ti) - U (Yi (Ti) - Ti)] , wobei ~ Ti = R . 

Das erstere Modell entspricht dem Modell der Wohlfahrtsmaximie­
rung, das letztere dem Modell der Minimierung des Gesamtopfers, 
wobei utilitaristische W-Funktionen unterstellt wurden. Nach der 
üblichen Lagrange-Methode erhält man die folgenden Optimalitäts­
bedingungen erster Ordnung (k bezeichne den Lagrangeschen Multi­
plikator der Nebenbedingung): 

U' (y. - T·) --' - 1 = k [ dY· ] 
t t dTi ' 

U'(Y.)--' -U'(Y.-T·) --' -1 =k dY· [ dY· ] 
, dTi "dTj • 

Für den Fall, daß die Einkommenserzielung der Wirtschaftssubjekte 
von der 'Besteuerung unabhängig ist83, gilt offenbar dYildTi = 0, wofür 
sich die obigen Bedingungen erster Ordnung (unter Berücksichtigung, 
daß max = - min) zu 

U' (Yi - Ti) = k 

vereinfachen, was daher nichts anderes ergibt, als das gleiche marginale 
Opfer. 

Falls daher die Wohlfahrtsmaximierung und die Minimierung des 
Gesamtopfers als ident angesehen wird, wie dies Pigou expressis ver­
bis84 macht, heißt dies unter der üblichen strengen Konkavitätsannahme 
der individuellen Nutzenfunktion, daß auch dY;/dTi = 0 unterstellt 
werden muß, da die beiden Optimierungsprobleme sonst nicht zu den­
selben Optimalitätsbedingungen (gleiches marginales Opfer) führen. 
Dies zeigt, daß die Rückwirkungen der Besteuerung auf die Einkom­
menserzielung in der Rechnung selbst nicht Berücksichtigung fanden. 
- Viele Autoren rechnen direkt unter Nichtberücksichtigung steuer­
licher Rückwirkungen, ohne daß man dies auf Umwegen zeigen müßte. 

Die zweite der oben apostrophierten Gruppen bleibt, soweit ich dies 
sehe, bei der Aussage stehen, daß dYildTi von Belang sei, welcher na­
türlich zuzustimmen ist, doch geht dies nicht sehr viel über die verba­
len Modifikationen der ersteren Gruppe hinaus. Über die bei den obigen 
Optimalitätsbedindungen hinausgehende Bedingungen, welche der 
optimale konjekturale Steuertarif T (Y) erfüllen müsse, konnte ich in 

83 Die Optimalitätsbedingungen erster Ordnung der Minimierung des Ge­
samtopfers sind bei Pohmer (1980, 279) unrichtig dargestellt; dies gilt auch 
für den Differentialquotienten dYi/dTi, welcher fälschlich = 1 gesetzt wird. 

84 Vgl. oben Anm. 7. 
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dieser Literatur nicht entdecken und auch andere Gesetzmäßigkeiten, 
welchen der Tarif folgen müsse, konnten offenbar nicht aufgezeigt 
werden (selbst nicht auf hoher Abstraktionsebene oder unter zusätz­
lichen Bedingungen). 

Demgegenüber gebührt der Optimalsteuertheorie das Verdienst, in 
die Ermittlung des optimalen Steuertarifs auch wichtige Kategorien von 
Steuerwirkungen einbezogen zu haben. Es soll hier keineswegs der Ein­
druck erweckt werden, die Optimalsteuertheorie erlaube konkrete 
Tarijaussagen in dem Sinne, daß ein ganz bestimmter Tarif als der 
optimale ausgezeichnet werden könne. Dies wäre angesichts der allge­
meinen Konzeption der individuellen Nutzenfunktionen, die nur da­
durch beschränkt sind, daß sie der Klasse der streng konkaven Funk­
tionen angehören müssen, denkwidrig. Gäbe es einen universell opti­
malen Tarif, dann bedeutete dies, daß er auf Änderungen in den indi­
viduellen Nutzenfunktionen oder auf Änderungen in den W-Funktio­
nen nicht reagieren dürfte! Was soll aber ein Tarif, welcher Einflüsse 
der Änderungen individueller Nutzen oder der sozialen Wohlfahrts­
vorstellung ignoriert? Gerade diese Sensitivität macht doch die Opti­
malität eines Tarifs aus. 

Daher vermag die Optimalsteuertheorie den Optimalsteuertarif nur 
durch Bedingungen einzugrenzen, die erst durch die Gestalt der indivi­
duellen Nutzenfunktionen sowie der sozialen Wohlfahrtsvorstellung 
konkretisiert werden. Allerdings reichen diese Bedingungen vielfach 
hin, allgemeine Eigenschaften der Optimalsteuertarife oder gro~er 

Klassen derselben aufzuzeigen. Im Vergleich zu den Steuertarifen, die 
aus den Opfergleichheitsprinzipien resultieren, weisen die Optimal­
steuertarife generell ganz andere Eigenschaften auf, z. B. deutlich nied­
rigere Steuersätze, zum Teil sogar sinkende Marginalsteuersätze. 

Diese Ergebnisse sind so unterschiedlich, nicht weil andere Gerechtig­
keitsvorstellungen unterstellt wurden, sondern weil völlig andere Pro­
blemsituationen vorliegen. Die Annahme, daß die Besteuerung die 
Entscheidungen der Wirtschaftssubjekte nicht beeinflußt, bedeutet doch 
nichts anderes, als daß man es mit einem reinen Verteilungsproblem85 

zu tun hat, bei welchem die Größe des zu verteilenden Kuchens von der 
Art der Verteilung dieses Kuchens unabhängig ist. Die uralte Gerechtig­
keitsregel, die für die Lösung solcher Probleme empfohlen wird, lautet: 
"Einer teilt, der andere wählt", oder allgemeiner "Wer teilt, wählt 
zuletzt". Wenn nun größere Anteile von allen höher oder von allen 
geringer geschätzt werden als kleinere Anteile und sich alle Wirt­
schaftssubjekte (einschließlich des teilenden) egoistisch verhalten, wird 

85 Vgl. zum folgenden Koller (1980, 83 f.). 
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hieraus stets die Gleichverteilung resultieren und als die gerechte 
Verteilung zu betrachten sein. Das gleiche marginale Opfer zeitigt eben 
eine solche Lösung und ist daher - auf ein solches Verteilungsproblem 
angewandt - auch gerecht. Besteuerungsprobleme sind jedoch zum 
Unglück für das gleiche marginale Opfer keine reinen Verteilungspro­
bleme, da, wie die Steuerwirkungslehre zeigt, die Größe des Kuchens 
ganz erheblich von dessen Verteilung abhängt86• In seiner reinen Er­
scheinungsform (mit Negativsteuern) würde das gleiche marginale 
Opfer nach allgemeiner Auffassung bewirken, daß die Größe des zu 
verteilenden Kuchens gegen Null konvergiert. 

5. Besteuerung, Information, Incentives: 
Die Optimalsteuertheorie als Problem des second best 

5.1 Das erstbeste Optimum: differenzierte Kopfsteuern 

Differenzierten Kopfsteuern ist in der Finanzwissenschaft schon 
seit jeher große Bedeutung beigemessen worden, besitzen sie doch 
die so bedeutende Eigenschaft der Neutralität, welche die Preisrelatio­
nen nicht verzerrt und Substitutionswirkungen im Gefolge der Be­
steuerung hintanhäIt. Die traditionelle Behandlung der Opfergleich­
heitsprinzipien [Steuerbeträge, nicht Steuer/unktionen, d. h. Steuer­
tarife, als Unbekannte] vermittelt bei oberflächlicher Betrachtung den 
Eindruck, daß die Opfergleichheitsprinzipien im Ergebnis differenzierte 
Kopfsteuern ermittelten, welchen dann die bekannten Vorzüge der 
Neutralität zukämen. 

Diese Auffassung ist jedoch unrichtig. Die Ermittlung differenzierter 
Kopfsteuern muß an die ökonomischen Fähigkeiten (bzw. auch an die 
Bedürfnisse) der Wirtschaftssubjekte, worunter nach den Erörterungen 
im vorigen Abschnitt invariable Charakteristika der Wirtschaftssub­
jekte zu verstehen sind, direkt anknüpfen, nicht an Indikatoren der 
ökonomischen Leistungsfähigkeit, welche Auffassung den Opfergleich­
heitsprinzipien zugrunde liegt. Die Indikatoren der ökonomischen 
Leistungsfähigkeit sind, wie oben ausgeführt, ihrerseits von der Be­
steuerung nicht unabhängig, sondern selbst Resultante des herrschenden 
Steuersystems, und daher bereits durch Besteuerung verzerrt. Derart 
abgeleitete differenzierte Kopfsteuern verlören dadurch ihre wertvoll­
ste Eigenschaft - von dem herrschenden Steuersystem unabhängig zu 
sein, d. h. die Neutralität. Die Opfergleichheitsprinzipien sind daher für 
die Ermittlung neutraler differenzierter Kopfsteuern ungeeignet. 

86 Sadka (1976, 261) charakterisiert die Optimalsteuertheorie ebenfalls als 
Behandlung des "confiict between ,the size of the pie and its distribution'." 
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Dennoch sind differenzierte Kopfsteuern, die aus den individuellen 
Fähigkeiten (bzw. Bedürfnissen) abgeleitet werden, von größter Bedeu­
tung, da sie die maximale Wohlfahrt markieren, die eine Volkswirt­
schaft unter den gegebenen Bedingungen theoretisch erreichen kann. 
Dieser erstbeste Zustand, bzw. das erstbeste Optimum, wie er vielfach 
bezeichnet wird, ist nämlich ein ausgezeichneter Referenzpunkt, an 
welchem andere Zustände der Volkswirtschaft gemessen werden kön­
nen. Die Abweichungen können sodann der unvollkommenen Informa­
tion und dem daraus resultierenden Incentiveproblem zugeschrieben 
werden. Es sei daher zunächst unterstellt, die Steuerbehörden besäßen 
vollkommene Information über die Fähigkeiten und die Bedürfnisse 
aller Wirtschaftssubjekte. Die Charakteristika und Eigenschaften eines 
solchen erstbesten Optimums seien in diesem Abschnitt untersucht. 

Der einfacheren Darstellung halber seien die Optimalitätsbedingun­
gen zunächst für endlich viele Wirtschaftssubjekte abgeleitet. Seien 
die Nachfragemengen mit dem Vektor q, die Preise mit dem Vektor p, 
die Angebotsmengen mit dem Vektor z, die direkte Nutzenfunktion 
mit u (.), die indirekte Nutzenfunktion mit v (.)B7 und die Ausgaben­
funktion mit A (-lBB bezeichnet. Die reellwertige Funktion W (-l bezeich­
net wieder die soziale Wohlfahrt. Die Summe der den einzelnen Wirt­
schaftssubjekten {i} verbleibenden Beträge bzw. der an sie bezahlten 
Transfers einschließlich der ihnen verbleibenden Beträge, {bi}, muß 
offenbar der Restri:ktion 

Zbi=pq 
i 

genügen89• Die maximal erreichbaren Nutzen der Wirtschaftssubjekte 
sind dann vi (p, bi) und die soziale Wohlfahrt istoo : 

v (p, b) = W [vi (p, bl ), ... , vk (p, bk )] 

Der Vektor der optimalen {bi}, b*, maximiert diese Wohlfahrtsfunk­
tion unter Beachtung der Nebenbedingung. Sei fl der Lagrangesche 
Multiplikator der Nebenbedingung, erhält man folgende Bedingungen 
erster Ordnung: 

87 Die indirekte Nutzenfunktion ist definiert als: v (p, I): = Max {u (q) I 
qp ;;;; I}, wobei I das exogene Einkommen des Wirtschaftssubjekts bezeichnet. 

88 Die Ausgabenfunktion ist definiert als: A (p, ü): = Min {qp I u ~ ü}, wo­
bei ü das mindestens zu realisierende Nutzenniveau bezeichnet. 

89 Der Einfachheit halber sehen wir hier von Bedingungen R ab und unter­
stellen eine reine Umverteilungsbesteuerung. 

90 Die auf der Menge der indirekten Nutzen definierte reellwertige Funk­
tion, welche die soziale Präferenzordnung repräsentiert, sei mit V (.) bezeich­
net, um sie von der auf der Menge der direkten Nutzen definierten Funk­
tion W (-) abzuheben. Beide Funktionen können einfach unter dem Terminus 
,,(soziale) Wohlfahrtsfunktion" zusammengefaßt werden. 
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ClV 
----abl = Jl . 

Man kann auch mit der Ausgabenfunktion arbeiten und erhält dann 
die Optimalitätsbedingungen aus dem Ansatz91 : 

M~x W (u1, ... , u k ) unter Beachtung von ~ Ai (p, u i) = pq . 
~ i 

Die Bedingungen erster Ordnung lauten (11 sei der Lagrangesche 
Multiplikator der Nebenbedingung): 

ClW Cl Ai 
Cl ui = 11 Cl ui • 

Die solcherart angegebenen Bedingungen des optimalen Steuer/ 
Transfersystems einer differenzierten Kopfsteuer erlauben noch keine 
Einsicht, weshalb sich die Wirtschaftssubjekte einem solchen Steuer­
system widersetzen sollten und ihm nicht freiwillig zustimmen könn­
ten. Um dies zeigen zu können, benötigen wir eine differenziertere 
Nutzenfunktion. Wir machen daher von der verbreiteten Annahme 
der Optimalsteuertheorie Gebrauch, die Wirtschaftssubjekte hätten 
identische Nutzen/unktionen, unterschieden sich jedoch hinsichtlich 
ihrer Qualifikation92• Ihre Qualifikation werde durch den eindimensio­
nalen93 Parameter n gemessen, wobei 0:;;; Nl :;;; n :;;; N2< 00. Die 
Dichtefunktion von n sei mit 'IjJ (n) bezeichnet, die Verteilungsfunktion 
mit 1JI (n). Wir bezeichnen das Arbeitsangebot eines Wirtschaftssubjek­
tes mit ql :;;; 0 [Lohnsatz daher pl ;;;;: 0] und die restlichen Güter mit 
(q2, ... , qJ) [Preise analog]. Dann schreiben wir die Nutzenfunktion 
eines Wirtschaftssubjektes mit Qualifikation n als: 

u (q, n) = u( -~- , q2, ... , qJ) 

Einem Wirtschaftssubjekt mit größerer Qualifikation, d. h. mit grö­
ßerem n, fällt daher die Arbeit leichter und sein Nutzen ist ceteris 
paribus um so größer, je größer sein n ist. Das erstbeste (neutrale) 
Steuer/Transfersystem besitzt nun eine folgenschwere Eigenschaft, die 
im folgenden Satz 14 zusammengefaßt ist. Diesen Satz möchte ich als 
Fundamentaltheorem der Optimalsteuertheorie bezeichnen, da sich 
ohne diesen Satz die Optimalsteuertheorie als Theorie des Zweitbesten 
erübrigte. Wenn die Wirtschaftssubjekte mit steigender Qualifikation im 

9.1 Vgl. Mirrlees (1977, 23). 
92 Vgl. z.B. Mirrlees (1971,175 ff.), Sadka (1976,261 f.). 
93 Dies ist natürlich realitätsfremd, erleichtert die Analyse jedoch ganz 

beträchtlich. über das Arbeiten mit mehrdimensionalen Parametern infor­
miere man sich bei MirTlees (1976, 341 ff.). 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



202 Christian Seidl 

erstbesten Optimum stets auch höhere Nutzen erzielten, hätten sie keine 
Veranlassung, aus Gründen der Besteuerung eine niedrigere Qualifika­
tion vorzugeben, als sie tatsächlich haben, d. h. das Incentive-Problem 
entstünde überhaupt nicht. Wir werden hierauf unten noch im Detail 
eingehen. Hier sei noch angemerkt, daß dieses Fundamentaltheorem der 
Optimalsteuertheorie offenbar als so einleuchtend empfunden wird94 , 

daß es kaum in der Literatur aufscheint. Lediglich Mirrlees {1977) 
schenkt diesem Theorem die ihm gebührende Aufmerksamkeit. 

Satz 14: Sei die individuelle Nutzenfunktion von der Form u (q, n) = 

u (~l . q2, ...• qJ) und die Wohlfahrtsfunktion utilitaristisch. Im erst­

besten Steuer/Transferoptimumist der Nutzen eines Wirtschaftssubjek­
tes eine sinkende Funktion seiner Qualifikation n, wenn die Freizeit ein 
normales Gut ist. 

Beweis95 : In allgemeinerer Schreibweise formulieren wir das Problem 
als 

)),12 lV2 

max J u (q. n) 1p (n) dn unter Beachtung von J A (p, u (n» 1p (n) dn = pz . 
" Ni NI 

Sei )_ der Lagrangesche Multiplikator der isoperimetrischen Beschrän­
kung, ergeben die Euler-Lagrange-Bedingungen nach einer Umformung: 

1 
Au = -;- . 

I. 

Nach der unterstellten Nutzenfunktion lautet die Ausgabenfunktion 
hier 

A (p, u) = A (npl, p2, ... , pI, u (n)) 

Wir differenzieren Au = 1/)_ nach n und erhalten: 

OU 
A uu -an + pl Au1 = 0 . 

Hieraus folgt: 

Cl u pl Cl 
A uu an = - --n au qlG 

wobei qlG die kompensierte Angebotsfunktion der Arbeit ist. Voraus­

setzungsgemäß ist die Freizeit ein normales Gut, d. h. oOu qlG > 0 [d. h. 

die - negativ gemessene - Arbeit sinkt ·bei steigendem Nutzen] ; ferner 

94 Vgl. z. B. DasguptajHammond (1980, 141). 
95 Satz und Beweis wurden von Mirrlees (1977, 25) formuliert. Wegen 

einiger Unklarheiten habe ich Satz und Beweis etwas modifiziert. 
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ist A (.) konvex, da u (.) konkav ist, weshalb Allu > O. Daher folgt ~ ~ < o. 
Q.E.D. 

Korollar 11: Satz 14 gilt auch dann, wenn die Wohlfahrtsfunktion 
konkav in den individuellen Nutzen ist. 

Beweis: Sei G (u) die Transformation der individuellen Nutzen. Kon­
kavität bedeutet GII > 0 und GIIU < O. Die letzte Gleichung des Beweises 
des Satzes 14 wird, wie man leicht nachrechnet, zu: 

Cl U pt a 
A uuan = - -n au Q1C + Guu , 

was das vorige Ergebnis bestätigt. 
Q.E.D. 

Dieses Ergebnis gibt Anlaß zu einer weiteren überlegung hinsichtlich 
der Gerechtigkeit der Besteuerung, die prima facie völlig unplausibel 
erscheint. 

Korollar 12: Unter den Annahmen von Satz 14 ist das erstbeste Steuer! 
Transfersystem nach einer utilitaristischen Wohlfahrts funktion pro­
gressiver als nach einer Maximin-Wohlfahrtsfunktion (bzw. Leximin­
Wohlfahrtsfunktion) . 

Beweis: Wegen des mit steigender Qualifikation des Wirtschaftssub­
jektes sinkenden Nutzens ist das Wirtschaftssubjekt mit der höchsten 
Qualifikation das am schlechtesten gestellte. Eine Senkung der Pau­
schalsteuer höher qualifizierter Wirtschaftssubjekte erhöht nun deren 
Nutzen. Die Einbringung dieses Steuerausfalls durch eine Reduktion 
von Pauschaltransfers an niedrig qualifizierte Wirtschaftssubjekte re­
duziert deren Nutzen. Ein erstbestes Steuer/Transfersystem nach der 
Maximin-Gerechtigkeit ist daher weniger progressiv als nach einer 
utilitaristischen Wohlfahrtsfunktion. 

Q.E.D 

Es ist offensichtlich, daß das im Beweis des letzten Korollars geschil­
derte Umverteilungsverfahren so lange fortgesetzt werden kann, bis 
die Nutzen aller Wirtschaftssubjekte ausgeglichen sind. Diese Situation 
charakterisiert das erstbeste (neutrale) Steuer/Transfersystem nach 
einer Maximin(Leximin)-Wohlfahrtsfunktion. Sie ist deshalb von beson­
derem Interesse, da sie die Grenze zu den zweitbesten Optima markiert, 
worauf später noch zurückzukommen sein wird. Zuvor sei ein Satz an­
gegeben, welcher zeigt, daß dieses Ergebnis -auch aus etwas anderen 
Voraussetzungen folgt. 
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Satz 15: Wenn unter den sonstigen Voraussetzungen des Satzes 14 
gefordert wird, daß der Nutzen eines Wirtschaftssubjektes eine nicht­
sinkende Funktion von n sein muß und der Grenznutzen des Einkom­
mens bei gegebenen Preisen p eine nichtsinkende Funktion von n ist, 
haben alle Wirtschaftssubjekte im derart bedingten Optimum denselben 
Nutzen. 

Beweis96 : Wegen der Beschränkung auf in n nichtsinkende Nutzen­
funktionen kann das Steuer/Transfersystem bei gegebenen Preisen stets 
so gewählt werden, daß die Produktion an der Effizienzgren2le liegt. Sei 
nun u* der maximale konstante Nutzen, der mit diesem Outputniveau 
vereinbar ist und u =F u* ein anderer mit diesem Outputniveau verein­
barer in n nichtsinkender Nutzen, dann gilt für die entspechenden Aus­
gabenfunktionen: 

N 2 N 2 

f A (p, u·, n) VJ (n) dn = f A (p, u (n» VJ (n) dn . 
NI NI 

Da A in u konvex ist, gilt: 

A (p, u (n» - A (p, u,., n) :2: Alt (p, u*, n) [u (n) - u*] 

bzw. 
A (p, u", n) - A (p, U (n» ~ Au (p, u*, n) [u· - u (n)] . 

Sei nun no der größte Wert, bis zu welchem u (n) ~ u* gilt, dann gilt 
wegen des nichtsinkenden Verlaufs des Grenznutzens bei steigendem n, 
daß Au eine nichtsinkende Funktion von n ist, was folgende Abschätzung 
erlaubt: 

Au (p, u"', n) [u* - U (n)] ~ Au (p, u*, 1'l() [u· - u (n)] 

Eine entsprechende Integration ergibt: 

11{2 N 2 

f A (p, u (n» VJ (n) dn - f A (p, u .. , n) VJ (n) dn 
NI NI 

~ Au (p, u,., 1'l() [ J'2U* VJ (n) dn - J'2U (n) VJ (n) dn] 
NI NI 

Da die linke Seite dieser Ungleichung Null und Au> 0 ist, folgt hieraus: 

I u* VJ dn ;;:;; I u VJ dn . 
Q.E.D. 

Die Ergebnisse dieses Abschnitts geben Anlaß zu einer Reihe wichtiger 
Anmerkungen und Überlegungen. 

96 Satz und Beweis wurden von MiTTlees (1977,26 ff.) formuliert. Aus Grün­
den der Kompatibilität habe ich geringfügige Modifikationen vorgenommen. 
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Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß ein Steuer/Transfersystem mit 
differenzierten Pauschalsteuern bzw. -transfers nur dann ein erstbestes 
Optimum charakterisiert, wenn auf seiten der Wlirtschaftssubjekte voll­
kommene Gewißheit herrscht. Sobald ungewisse Erwartungen auftre­
ten, ist das erstbeste Optimum nicht durch ein solches Steuersystem be­
stimmt, sondern weist (unter Annahme von Risikoaversion seitens der 
Wirtschaftssubjekte) auch einkommensabhängige Steuern auf, was einem 
Versicherungseffekt für die Wirtschaftssubjekte gleichkommt. Eaton/ 
Rosen haben jüngst anhand eines einfachen 2-Periodenmodells mit 
einer linearen Einkommensteuer überzeugend dargelegt, daß das 
erstbeste Optimum stets eine Kombination eines pauschalenSteuer-/ 
Transfel"mechanismus mit einer Einkommensteuer sein wird91 • Die Ab­
leitung dieses Ergebnisses ist nicht schwer, würde hier jedoch zu weit 
vom eigentlichen Thema wegführen. 

Bleiben wir auf seiten der Wirtschaftssubjekte in der Welt vollkom­
mener Information, dann liegt der Haupteinwand, den man in der Regel 
gegen ein System differenzierter Steuern bzw. Transfers vorbringt, 
darin, daß die Steuerbehörden keine Information über die Qualifikation 
der Wirtschaftssubjekte haben, sondern nur die Wahrscheinlichkeits­
verteilung der Qualifikation kennen98• Da die Wirtschaftssubjekte im 
Falle eines erstbesten Steuersystems wegen des Satzes 14 stets vorgeben 
würden, sie hätten eine geringere Qualifikation, als sie tatsächlich be­
sitzen99, weil dies ihren Nutzen steigert, ist ein erstbestes Steuersystem 
infolge dieses Incentive-Problems nicht implementierbar. Die Wirt­
schaftssubjekte reagieren vielmehr auf das ihnen vorgesetzte Steuer­
system mit ihren eigenen Nutzenoptimierungen und die Fiskalpolitik 
muß mangels anderer Informationen die Ergebnisse dieser individuel­
len Optimierungen als Beschränkungen ihrer zulässigen Steuerpolitik 
akzeptieren. Optimalsteuersysteme sind daher diesen individuellen 
Optimierungsbeschränkungen100 unterworfen und können deshalb nur 
zu einem zweitbesten Optimum führen, worauf im nächsten Unter ab­
schnitt genauer eingegangen wird. 

91 Vgl. dazu ausführlicher Eaton/Rosen (1980, 370 - 373). 
98 Wenn man diese Annahme nicht trifft, könnten die Steuerbehörden 

überhaupt keinen Optimalsteuertarif ermitteln, da sie dazu über zu wenig 
Informationen verfügten. Dies wird im Laufe der weiteren Ausführungen 
klar werden. 

99 Maskin (1980, 10) hat hierfür zu Recht den Ausdruck "endowment 
destruction" geprägt. 

100 Diese individuellen Optimierungsbeschränkungen werden sehr treffend 
als self-selection-constraints (was ich mit Autoselektionsbeschränkungen 
übersetzen möchte) bezeichnet, da bei ihrer Einhaltung die Wirtschaftssub­
jekte zur Selbstdeklaration ihrer Qualifikation veranlaßt werden. Vgl. dazu 
ausführlich Stiglitz (1981, 1). 
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In diesem Abschnitt sei aber noch die weiter oben erwähnte Grenze 
zwischen erstbestem und zweitbestem Optimum näher erörtert. Korol­
lar 12 und Satz 15 zeigen bereits, daß das erstbeste Optimum im Falle 
einer Maximin-Wohlfahrtsfunktion (Leximin-Wohlfahrtsfunktion) allen 
Wirtschaftssubjekten den gleichen Nutzen bringt. Ein letztlich erst VOll 

Dasgupta/Hammond rigoros abgeleitetes Ergebnis zeigt, daß eine utili­
taristische Wohlfahrtsfunktion, wenn sie der zusätzlichen Bedingung 
unterworfen wird, daß die Nutzen der Wirtschaftssubjekte bei steigen­
der Qualifikation nichtsinkend sein müssen, ein zweitbestes Optimum 
ergibt, welches gleich dem erstbesten Optimum bei Geltung einer Maxi­
min(Leximin)-Wohlfahrtsfunktion ist. Der Systematik halber sei dieses 
bedeutsame Ergebnis in einem Satz formuliert. 

'Satz 16: Ein durch die individuelle Incentive-Kompatibilität von in 11 

nichtsinkenden individuellen Nutzenfunktionen beschränktes zweit­
bestes utilitaristisches Optimalsteuersystem erbringt dasselbe Ergebnis, 
wie ein erstbestes Maximin(Leximin)-gerechtes Optimalsteuersystem 
(unter der Annahme, daß den Steuerbehörden die Qualifikationen der 
Wirtschaftssubjekte bekannt seien). 

Beweis: Dasgupta/Hammond (1980)1°1. 

Dieses Resultat ist deshalb so bedeutsam, weil es zeigt, wie die Infor­
mationsstruktur, über welche die Steuerbehörden verfügen, geeignet 
ist, im Endeffekt die dem Optimierungsproblem zugrundeliegende Ge­
rechtigkeitsvorstellung völlig zu verändern. Wenn aufgrund der Ge­
rechtigkeitsvorstellung der finanzpolitischen Instanz im Falle vollkom­
mener Information bezüglich der Qualifikation der Wirtschaftssubjekte 
eine utilitaristische Wohlfahrtsfunktion als Optimalitätskriterium her­
auskäme, sie bei der Implementierung eines Optimalsteuersystems je­
doch ein Informationsdefizit hinsichtlich der Qualifikation der Wirt­
schaftssubjekte hat, daher Restriktionen der individuellen Incentive­
Kompatibilität (self-selection-constraints) unterworfen ist, realisiert sie 
denselben sozialen Zustand, wie wenn sie eine Gerechtigkeitsvorstellung 
hätte, die bei vollständiger Information bezüglich der Qualifikation der 
Wirtschaftssubjekte zu einer Maximin(Leximin)-Wohlfahrtsfunktion 
führen würde! 

101 Der Beweis ist ziemlich langwierig und wird daher hier übergangen, 
zumal er ohnedies bereits publiziert ist. DasguptajHammond entwickeln auch 
ein Verfahren, dieses Optimum zu erreichen. Im wesentlichen läuft es darauf 
hinaus, daß ein Wirtschaftssubjekt eine zusätzliche Transferzahlung erhält 
(negative Transfers scheinen hierbei nicht ausgeschlossen zu sein), die in 
Abhängigkeit von seiner offenbarten Qualifikation steigt, wodurch das Wirt­
schaftssubjekt veranlaßt wird, seine wahre Qualifikation zu offenbaren. 

Vgl. dazu auch eine jüngste Arbeit von Maskin (1980). 
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Schließlich seien noch philosophisch-liberalistische Bedenken gegen 
ein erstbestes Steuer/Transfersystem mit Pauschalzahlungen geltend 
gemacht. Infolge des Fundamentaltheorems der Optimalsteuertheorie 
(Satz 14) würden bei Geltung einer utilitaristischen Wohlfahrtsfunktion 
Wirtschaftssubjekte mit höherer Qualifikation im erstbesten Optimum 
schlechter gestellt als Wirtschaftssubjekte mit niedrigerer Qualifikation, 
und zwar um so schechter, je höher die Qualifikation des Wirtschafts­
subjektes ist. Durch die Vorschreibung objektiv bestimmter und subjek­
tiv nicht beeinflußbarer Pauschalsteuern griffe ein solches Steuersystem 
sehr gravierend in die persönlichen Freiheiten einl02 • Es würde ein 
schwerer Zwang auf die Wirtschaftssubjekte ausgeübt, entsprechend 
ihren Fähigkeiten intensivst zu arbeiten, nur um die Steuer entrichten 
zu können, wogegen andere nur wenig zu tun bräuchten und erhebliche 
Transfers bekämen. Ein solches System liefe auf eine Art Schuldknecht­
schaft hinaus; es ist als erstbestes Optimum nur deshalb vorstellbar, als 
es aus einer welfaristischen Philosophie abgeleitet ist, welche von libe­
ralistischen und anderen sozialen Werten abstrahiertl°3• So gesehen ist 
es nicht als Nachteil zu werten, daß den Wirtschaftssubjekten Sphären 
privater informatorischer Resistenz verbleiben, die als Korrektiv allzu 
egalitärer, von oben verordneter Gerechtigkeitsvorstellungen wirken. 
Wir wollen uns im folgenden hingegen ausschließlich diesen so restrin­
gierten zweitbesten Optima zuwenden. 

5.2. Information und Incentives: das zweitbeste Optimum 

Die Charakterisierung des Wesens der Optimalsteuertheorie und 
ihrer gravierenden Hauptprobleme erfolgt am besten anhand dreiee 
treffender Literaturzitate. 

Die kürzeste Beschreibung des zentralen Problems gibt wohl Mirrlees, 
wenn er schreibt: "The central element in the theory is information104 ." 

Eine prägnante Schilderung der Grundprobleme gibt Stern: "There 
are foul' main ingredients for a model of optimum income taxation: an 
objective Junction, a preference relation 01' supply function for indivi­
duals, a skill structure distribution and a production relation. . .. 
The supply of various kinds of skills will depend on individuals' wishes 
or ability to produce these skills. The production relation must state 
how skills of different kinds are combined to produce outputs. 

102 Es würde deshalb z. B. gegen Rawls' ersten Grundsatz der Gerechtigkeit 
verstoßen: "Jedermann hat das Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem 
gleicher Grundfreiheiten, das für alle möglich ist." [Rawls (1975, 336).] 

103 Vgl. die Ausführungen oben am Ende des 2. Abschnittes. 
104 Mirrlees (1977,2). 
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The optimum income taxation problem as usually posed is to maxi­
mise a social welf are function, which depends on individual utilities, 
subject to two constraints. The first is that each individual should con­
sume goods and supply factors in amounts which maximise his utility 
subject to the constraint of the tax function, which describes how much 
post-tax consumption can be acquired from pre-tax earnings. We are 
searching for the optimum function. The second is that the total labour 
supplied can produce the total quantity of goods demanded. It is the 
former constraint which characterises the optimum income taxation 
problem and which makes it a problem of the second best. Without this 
constraint, that individuals 'are on their supply curves, we have a first­
best problem. 

When taxation is discussed it is often in terms of a trade-off between 
equality and efficiency, or the distribution of the cake and its size. The 
optimum income taxation problems is one way of formalising this trade­
off ,and it is, perhaps, surprising that it was not until Mirrlees (1971) that 
a suitable model was developedl05." 

Atkinson/Stiglitz machen das Incentiveproblem besonders deutlich: 
"It is the difficulties associated with observing characteristics which 
make the theory of taxation an interesting and difficult problem. The 
theory may be seen as being concerned with the choice of certain easily 
observable characteristics which are related systematically to the un­
observable characteristics in which we are really interested. It is thus 
part of what has come to be called the ,theory of screening.' ... 

(1) Many of the characteristics which may be used for screening are, 
at least to some extent, under the control of the individual, and 
basing a tax on these is inevitably distortionary. 

(2) Almost all characteristics which may be used for screening are im­
perfect; that is, the surrogate characteristics employed to determine 
tax liability are not perfect1y correlated with the cllaracteristics 
with which we are really concerned. 

(3) There are costsl06 (e. g. of administration) associated with even non­
distortionary screening systemsI07." 

Diese Zitate geben einen guten Einblick in die Problemstellung. Um 
die Argumentation nicht durch zu viel Ballast zu vernebeln, sei das 

105 Stern (1976, 123 f.). - Stern bezieht sich stets auf die optimale Einkom­
mensteuer, da damals die Optimalsteuertheorie noch nicht vereinheitlicht 
war. Diese Charakterisierung gilt jedoch ganz allgemein. 

108 In der Regel vernachlässigt die Optimalsteuertheorie jedoch diese 
Kosten. 

107 Atkinson/Stiglitz (1976, 56 f.). Zur Illustration der Problematik sei auch 
die Lektüre der folgenden beiden Seiten empfohlen. 
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Grundproblem anhand eines Beispiels veranschaulicht108, welches eine 
einfachere Struktur als ein Optimalsteuermodell109 aufweist. 

Gegeben sei folgende Aufgabe [x und z seien zwei beliebige Variable, 
W (.) und u (-) zwei Funktionen]: 

Max. W (x, z) unter Beachtung von: (x, z) E B 
z, z 

x maximiert u (i;, z) unter der Beschränkung i; E X (z). 

Der Wert (und damit das Maximum) der W-Funktion hängt von bei­
den Argumenten ab; beide müssen irgendeine Beschränkung erfüllen, 
die mit B bezeichnet wurde - dies ist alles wohlbekannt. Neu hingegen 
ist, daß x selbst ein anderes Optimierungsproblem (mit eigener Be­
schränkung) lösen soll, wobei z dieses sekundäre Optimierungsproblem 
parametrisch beeinflußt. 

Man könnte nun meinen, daß man dieses Optimierungsproblem ganz 
einfach so behandeln könnte, daß man eine Lagrange-Funktion 

L = u (i;, z) + I. [i; E X (z)] 

nach x differenziert, die erste Ableitung Null setzt, umformt und das 
übergeordnete Maximierungsproblem nach den geläufigen Methoden 
(Lagrange; Kuhn-Tucker) unter Beachtung der B-Beschränkung und 
der so "vorbehandelten" Optimierungsbeschränkung löst. Dieser Weg 
erweist sich aber vielfach als falschllO ! Mathematisch ist dies dadurch 
erklärbar, daß die Lösungsmenge des untergeordneten Optimierungs­
problems i. a. keine offene, glatte Mannigfaltigkeit darstellt, sondern 
die Optima auch an den Rändern liegen können111 • 

108 Wir entnehmen dieses Beispiel aus MiTTlees (1977, 11 ff.). 
109 Die Optimalsteuertheorie ist lediglich ein Spezialfall des viel allgemei­

neren Moral-Hazard Problems. Mirrlees (1975) hat eine äußerst interessante 
Theorie dazu in einer leider noch unveröffentlichten Arbeit entwickelt. [Im 
Falle der Optimalsteuertheorie treten i. a. Funktionen anstelle von Variablen 
auf.] 

110 Vgl. das folgende Beispiel von MiTTlees (1977, 13 ff.): Max [- (x - 1)2 
z 

- (z-2)2], wobei x die Funktion u (x, z) = zexp [-(x + 1)2] + exp [- (x-l)2] 
maximieren möge. Differentiation von u (x, z) nach x und Nullsetzen ergibt: 

I-x 
z = -1--exp (4 x) . +x 

Für z E (0,364,2,903) existieren jeweils drei Werte für x, von welchen 
jedoch nur einer optimal ist. Dieser wird dann jeweils gewählt. Das Optimum 
des übergeordneten Optimierungsproblems erhält man bei den Werten 
z = 1 und x = 0,957. Setzt man hingegen obige Gleichung als Beschränkung 
ein und löst das Problem nach Lagrange, erhält man drei Lösungen, von 
welchen keine einzige das Optimum ist. 

111 Leider nimmt die Mathematik hier erstaunlich rasch Komplexitätsgrade 
an, welchen man kaum zu folgen vermag. Vgl. dazu bes. Mirrlees (1975). 
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Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß solche Schwierigkeiten 
nicht vorkommen müssen - so sind sie -etwa bei optimalen linearen 
Steuern absent, wenn keine Unstetigkeiten auftreten (weshalb auch 
diese Theorie wesentlich besser ausgebaut ist) - in bedeutenden Fällen 
jedoch l>eider auftreten. Dies bedingt die Anwendung wesentlich kom­
plizierterer Lösungsverfahren, als man sie bei Optimierungsproblemen 
i. a. antrifft. 

In der Optimalsteuertheorie wird unterstellt, die Wirtschaftssubjekte 
hätten eine bestimmte -Qualifikation, die in den meisten Modellen als 
eindimensionale Variable n angenommen wird. Den Steuerbehörden 
sei zwar die Verteilung der Qualifikation in der Bevölkerung, nicht je­
doch die Qualifikation eines Wirtschaftssubjektes selbst bekannt. Die 
Wirtschaftssubjekte maximieren ihre Nutzenfunktion unter ihrer Bud­
getbeschränkung, wobei das herrschende Steuersystem ihre Nutzen­
funktion und ihre Budgetbeschränkung beeinflußt. Je nach Gestalt des 
Steuersystems wird ein Wirtschaftssubjekt mit Qualifikation ii so agie­
ren, als hätte es Qualifikation n' ;S; ii, wenn 

u [q (n', T)] ~ u [q (ii, T)] , 

d. h. wenn es bei Geltung des Steuersystems T einen größeren Nutzen 
bei einer n~ederen Qualifikation hätte. Dieses Verhalten ist aus der 
Steuerwirkungslehre wohlbekannt. 

Da aber die Ergebnisse dieser individuellen Optimierung die soziale 
Wohlfahrt beeinflussen, muß das Steuersystem so gewählt werden, daß 
die soziale Wohlfahrt unter Beachtung dieser Rückwirkungen und der 
Kenntnis der Verteilung der Qualifikation in der Bevölkerung maxi­
miert wird. Das Gerechtigkeitsproblem innerhalb der Optimalsteuer­
theorie ergibt sich daher m. E. aus diesem trade-off zwischen der Größe 
des Kuchens und der Struktur seiner Verteilung. M. a. W. erfährt die 
Gerechtigkeit eine Korrektur durch die Notwendigkeit der Rücksicht­
nahme auf die Incentives der Wirtschaftssubjekte. 

5.3 Strukturprobleme der Optimalsteuel"ltheorie 

Das Gros der Arbeiten zur Optimalsteuertheorie geht - bedingt 
durch die Komplexität der Materie - von sehr einfachen Annahmen 
aus. Es unterstellt, die Wirtschaftssubjekte hätten nur Arbeitseinkom­
men, die Gewinne (wenn die Unternehmen nicht kraft Annahme voll­
kommener Konkurrenz und konstanter ,Skalenerträge überhaupt ge­
winnlos arbeiten) würden voll an den Staat abgeführt, die Steuer­
administration versursache keine Kosten, die Modelle berücksichtigen 
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die Zeit nicht, sondern sind einperiodisch, die Wirtschaftssubjekte 
hätten identische Präferenzen und unterschieden sich nur hinsichtlich 
ihrer Qualifikation, die Wirtschaftssubjekte verfügten über vollkom­
mene Information, die Arbeiter könnten ihren Arbeitseinsatz konti­
nuierlich variieren, die Wirtschaft sei geschlossen und Emigration da­
her unmöglich - um lediglich die wichtigsten dieser Vereinfachungen 
anzuführen. 

Dennoch muß die Kritik an der Optimalsteuertheorie aufgrund dieser 
Annahmen zrurückgewiesen werden, vor allem aus folgenden Gründen: 

(1) Abschnitt 5.2 vermittelte einen Eindruck, daß man es bei der Opti­
malsteuertheorie mit einer Klasse fundamental anderer, neuer 
Probleme zu tun hat. Um neue Probleme zu analysieren, wird man 
zweckmäßigerweise mit den einfachsten Modellen, die diese Struk­
tur aufweisen, beginnen und nicht mit den kompliziertesten. 

(2) Zahlreiche Arbeiten zur Optimalsteuertheorie haben angeführte 
Annahmen fallen gelassen112 ,was i. d. R. mit einer schwierigen Ana­
lyse erkauft werden mußte. Wir werden teilweise auf die Ergeb­
nisse dieser Arbeiten kurz eingehen. Eine Kritik sollte sich jedoch 
nicht an den einfachsten Modellen einer Theorie, sondern am je­
weils letzten Stand derselben ausrichten! 

(3) Eine Kritik sollte stets nur vor dem Hintergrund einer intimen 
Kenntnis der kritisierten Materie stattfinden. 

Wenn daher hier an teilweise unrealistischen Annahmen festgehalten 
wird, dann geschieht dies deshalb, weil die Problematik an möglichst 
einfachen Modellen untersucht werden soll. 

Wegen der grundlegend anderen Situation der Analyse linearer 
Steuern einerseits und nichtlinearer Steuern andererseits beschäftigen 
wir uns zunächst mit linearen und hierauf mit nichtlinearenSteuern. 

112 Insbesondere sei auf folgende Arbeiten hingewiesen: Gewinnsteuern: 
Mirrlees (1972 a); Mintz (1980). - Kosten der Steueradministration: Heller/ 
Shell (1974). - Mehrperiodische (Mehr-Generationen-)Modelle: Ordover/ 
Phelps (1975; 1979); Flemming (1977). - Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
Wirtschaftssubjekte: Boskin (1973); Atkinson/Stiglitz (1976, 70 - 73); Mirrlees 
(1976, 341 - 344); Atkinson/Stiglitz (1980, 353 - 355, 391 f.); Mirrlees (1972 b); 
vgl. auch die meisten Arbeiten, die ausschließlich indirekten Steuern gewid­
met sind, insbesondere: Ramsey (1927); Diamond/Mirrlees I, II (1971); Dixit 
(1970); Sandmo (1974, 1976); Wiegard (1976/77). - Unvollkommene Informa­
tion: Eaton/Rosen (1980); Varian (1980); Diamond/Helms/Mirrlees (1980). -
Fester Arbeitseinsatz: Diamond (1980). - Offene Wirtschaft: Wilson (1980). 

14' 
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6. Optimale lineare Steuern 

6.1 Optimalitätsbedingungen 

Die Theorie optimaler linearer Steuern entwickelte sich aus der 
Analyse optimaler indirekter Steuern heraus, die gewissermaßen auf­
grund ihres Wesens als allein linear denkbare Steuern aufgefaßt wur­
den (was allerdings unrichtig ist). Als erste Arbeit dieser Richtung ist 
hier Ramsey's Pionierleistung des Jahres 1927 anzusehen, die aus einer 
Anregung Pigou's hervorging. Diamond/Mirrlees (1971) brachten dann 
mit einem Schlage den Durchbruch einer geschlossenen Theorie opti­
maler indirekter Steuern. 

Hatten zwar Diamond/Mirrlees bereits eine Verbindung zur Einkom­
mensteuer hergestellt113, begann die Theorie einer optimalen linearen 
Einkommensteuer erst mit der Arbeit von Sheshinski (1972). Wenig 
später wurden voll integrierte Modelle entwickelt114, deren Krönung 
dann die Kombination linearer indirekter Steuern mit nichtlinearen 
direkten Steuern darstellte115• - Optimale lineare Einkommensteuern 
(ohne indirekte Steuern) erfreuen sich darüber hinaus großer Beliebt­
heit bei der Analyse spezieller Probleme, da durch diese vereinfachende 
Annahme die Untersuchung von Faktoren möglich wird, die andern­
falls nach dem derzeitigen Stand der Dinge zu kompliziert wäre. 

Zur Ableitung der Optimalitätsbedingungen muß zwischen den Kon­
sumentenpreisen 11: und den Produzentenpreisen p unterschieden wer­
den, wobei die Steuer s den Unterschied ausmacht: 

Wenn man daher zwei dieser Vektoren kennt, kennt man auch den 
dritten. 

Eine lineare Einkommensteuer besteht aus einer Proportionalbe­
lastung (bzw. Proportionalsubvention) des Einkommens {hier: des Lohn­
satzes), kombiniert mit einem (nicht nach Wirtschaftssubjekten diskri­
minierenden) Pauschaltransfer (Kopfsteuer). Erstere wird unter s sub­
sumiert; letztere wird in Anlehnung an Abschnitt 5.1 mit b bezeichnet116• 

113 DiamondiMirrlees II (1971, 269 f.). 
114 Atkinson/Stiglitz (1976, 63 - 66); Mirrlees (1976, 329 - 333); besonders sei 

auch auf die nicht formale Darstellung von Atkinson (1977) verwiesen. 
115 Atkinson/Stiglitz (1976, 67 - 70); Mirrlees (1976, 344 - 353). 
116 bist annahmegemäß für alle Wirtschaftssubjekte gleich; eine Differen­

zierung nach Wirtschaftssubjekten verbietet sich, da die Finanzbehörden 
nicht über die hierfür nötige Information verfügen. 
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Die indirekte Nutzenfunktion eines Wirtschaftssubjektes hat daher 
die Form: 

V (n, b, n) bZW.117 vi (n, b) ; 

eine Wohlfahrtsfunktion mit den Argumenten n und b schreiben wir 
dann als V (n, b). 

Es gibt viele Formulierungen der Optimalitätsbedingungen, doch 
seien sie hier in einer möglichst allgemeinen Form118 geboten. Dazu ist 
eine Annahme zweckmäßig, die besagt, daß Produktionsineffizienz in 
einer Umgebung des Optimums (mit * indiziert) möglich ist: 

Annahme PI: Es existiert ein zO im Inneren der Produktionsmöglich­
keitsmenge Z und es existieren auf e, 0 ~ e ~ 1, definierte stetig diffe­
renzierbare Funktionen n° ce), bO (e) so daß n° (e) ~ 0 und 

q (nO (e), bO (e)) = (1 - e) q* + e zO • 

Man beachte, daß n° (0) = n* und bO (0) = b*. Falls nj > 0 'r/ j, folgt PI 
aus der Annahme, daß die Matrix 

[q" (n*, b*), qb (n"', b*)] 

vollen Zeilenrang besitzt. 

Satz 17: [Optimalitätstheorem linearer Steuern]: V und q seien stetig 
differenzierbare Funktionen von n und b für n ~ 0 und Z eine konvexe 
Menge. Wenn n* und b'~ V unter Beachtung von q E Z maximieren und 
Annahme PI erfüllt ist, dann existiert ein von Null verschiedener Vek­
tor p und ein Skalar A, so daß 

q~' das Produkt pq, q E Z, maximiert; 

V" (n*, b") ;;;;; J. pq" (n*, b*) ; 

Vb (n*, b*) = .J. p% (n*, b*) . 

Da V und q homogen vom Grade Null in n und b sind, gilt119 (V" - pq,,) 7t 

+ (Vb - pqb) b = O. Für nj > 0 'r/ i folgt daher aus obigen Beziehun­
gen: 

av aq 
-- (n*, b*) = p -- (n* b*) a nl a nj , , 

Beweis: Mirrlees (1977) 40 - 42. 

wennnj>O Vi. 

Die meisten Optimalitätsbedingungen, die man .in der Literatur findet, 
unterstellen eine individualistische Wohlfahrtsfunktion, deren genaues 

117 Bei endlich oder abzählbar vielen Wirtschaftssubjekten ersetzt die Indi­
zierung iden Qualifikationsparameter n. 

118 Wir folgen Mirrlees (1977, 38 ff.). 
1.19 D. h. V" n + Vb b = 0 bzw. q" n + qb b = 0 nach dem Eulerschen Theo­

rem. 
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Aussehen dann wieder die Details der Optimalitätsbedingungen be­
stimmt. Vielfach unterstellen sie auch (aus ihrem Hervorgehen aus der 
Analyse indirekter Steuern erklärbar) b = O. Letztere Annahme ist of­
fenbar nicht sinnvoll; erstere sei hingegen weiter verfolgtt20 • 

Im Falle einer individualistischen Wöhlfahrtsfunktion können wir 
schreiben 121: 

V (n, b) = W [vl (n, b), ... , v k (n, b)] • 

Die linken Seiten der Optimalitätsbedingungen des Satzes 17 werden 
dann ZUI22 ,'123: 

v" = l: Wi v~ = - ~ Wi v: qi = - ~ jJi qi ; 

Vb=l:WiV~=l:ßi ; 

wobei ßi: = Wi v~ Wohlfahrtsgewichte oder soziale Grenznutzen des 
Einkommens genannt werden. - V"IVb sind sodann die wohlfahrts ge­
wichteten Durchschnittsnachfragen. 

Für die rechten Seiten der Optimalitätsbedingungen des Satzes 17 
gi1t124 : 

pq" = - (n - p) q" - q = - R s , 

pqb = - (n - p) qb + k = - Rb , 

wobei R = sq (p + s, b) - kb das Nettoaufkommen an Steuern be­
zeichnet. 

Die Optimalitätsbedingungen des Satzes 17 werden somit zu125 : 

120 Nach Mirrlees (1977, 42 ff.). 
121 Wir setzen vereinfachend k: = :\I: (N). 
122 Aus der Homogenität vom Grade Null von v folgt: 

v~ n + v~ b = 0; unter Beachtung von qi n = b erhält man 
i ii i i· d >0 di<O i-<O v" n = - vb q n =9 v" = - Vb ql, a n ~ un v" = ,- Vb ql ~ . 

123 Wir verwenden folgende Notation, die noch einmal klargestellt wird: 
qii = Nachfrage (Angebot, wenn negativ) des Wirtschaftssubjektes i nach 

Gutj. 
qi = Nachfragevektor des Wirtschaftssubj ektes i. 
qi = Gesamtnachfrage nach Gut j (skalare Größe!). 

124 Differenziert man die Budgetbeschränkung, q n = kb, nach n, erhält 
man 

q,,3r + q = 0 
differenziert man sie nach b, erhält man: 

qbn = k . 
Man beachte, daß der Vektor der Steuern 5 = n - p ist. 

125 Vgl. Diamond/Mirrlees 11 (1971, 266, Formel (65) bzw. (66» für die erste 
Beziehung. 
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':i.ßiqi?,)'Rs , 

~ßi = - ).Rb ; 

bzw. für ~i > 0 V j und ). > 0, zu: 

~ ßi qi [CI b 1 
':i. ßi = as R constant 

215 

Die letztere Beziehung besagt, daß die wdhlfahrtsgewichteten Durch­
schnittsnachfragen gleich den Wirkungen der Proportionalsteuersätze Sj 

auf den Pauschaltransfer b bei konstantem Steueraufkommen für den 
Staat sein müssen. 

Die Interpretation dieser Beziehung beginnt am besten bei zwei Ex­
tremfällen. Sind die Wohlfahrtsgewichte für alle Wirtschaftssubjekte 
dieselben, erhält man: 

[*t const. = k1 = const. V j = 1, ... , J , 
qi 

d. h. eine Steuersatzänderung der Steuer auf Gut j soll je Einheit des 
nachgefragten Gutes eine gleiche Änderung von b ermöglichen, unab­
hängig von der Struktur der Güternachfrage (d. h. unabhängig vom In­
dex j). Gleiche Wohlfahrtsgewichte schließen daher jede unterschied­
liche steuerliche Behandlung der Wirtschaftssubjekte aus; die Besteue­
rung folgt allein Effizienzgesichtspunkten. 

Ein analoges Ergebnis erhält man im Falle identischer relativer Nach­
jragestruktur, mögen auch die Wohlfahrtsgewichte unterschiedlich sein. 
Der Nachfragevektor des Wirtschaftssubjektes i ist dann vi q, wobei 
o ~ vi ~ 1, ~ vi = 1. Setzt man ~ ßi vii ~ ßi : = x, erhält man: 

[*J ~con8t. = I{ = const. V j = 1, ... , J , 
ql 

und damit dasselbe Ergebnis. Dies bedeutet, daß auch eine erwünschte 
diskriminierende Besteuerung unmöglich ist, wenn sich die Wirtschafts­
subjekte nicht in ihrer relativen Nachfragestruktur unterscheiden. Auch 
in diesem Fall kann die Besteuerung nur Effizienzzielen dienen. 

Im Falle unterschiedlicher Wohlfahrtsgewichte und verschiedener re­
lativer Nachfragestruktur sei zunächst unterstellt, das Gut j werde 
bevorzugt von Wirtschaftssubjekten mit hohen Wohlfahrtsgewichten 
nachgefragt. Dann gilt offenbar: 
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~ pi qij 
i 

~ßi 
i 1 

--q-j-->/Z. 

In diesem Fall würde eine Steuersatzänderung der Steuer auf Gut j 
je Einheit dieses Gutes eine starke Erhöhung von b ermöglichen. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, daß eine partielle Verbrauchsteuer 
auf ein Gut mit steigendem Steuersatz von sinkender Ergiebigkeit ist, 
heißt dies, daß die Besteuerung von Gütern, die besonders von Wirt­
schaftssubjekten mit hohen Wohlfahrtsgewichten nachgefragt werden, 
geringer ist. Die umgekehrte überlegung folgt aus der Betrachtung 
von Gütern, die überwiegend von Wirtschaftssubjekten mit niedere1l 
Wohlfahrtsgewichten nachgefragt wel'den. 

Eine andere Umformung im Falle einer individualistischen Wohl­
fahrtsfunktion drückt pq; u. a. als Funktion der kompensierten Nach­
fragefunktionen qic aus. Wir formen unter Beachtung der Slutsky­
Gleichungen (und ihrer Symmetrie eigenschaft) um: 

[q~ s ist in erster Annäherung die Nachfrageänderung infolge der 
Einführung der Steuern, wobei Einkommenseffekte vernachlässigt wer­
den. q~ s kann auch aufgefaßt werden als 

[_8 -xic (p + es, b)] , 
8 e e~l 

was die Auswirkungen einer Intensivierung des Steuersystems auf die 
kompensierte Nachfrage zeigt]. 

Die Optimalitätsbedingungen des Satzes 17 werden somit ZU126: 

~ [Pi - }.. (1 - sq ~)] = 0 • 
i 

Die Gewichte sind hier gleich der Differenz des Wohlfahrtsgewichtes 
eines Wirtschaftssubjektes abzüglich des }..-fachen der kbleitung seines 
Nettoeinkommens bezüglich seines Transfers: 

~(b - sqi) = (1 - sq~) . 
db 

126 Vgl. Mirrlees (1976, Abschnitt 2); Atkinson/Stiglitz (1976, 60, Formel (5)). 
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M. a. W. sind im Optimum die Summe der Wohlfahrtsgewichte gleich 
einem Vielfachen der Summe der Ableitungen der Nettoeinkommen 
nach der Transferzahlung. L: q~ s kann als Maß dafür angesehen wer-

• 
den, inwieweit das Steuersystem die einzelnen Güter diskriminiert, 
da der Einkommenseffekt alle Güter gleichmäßig trifft, der Substitu­
tionseffekt aber für die Nachfrageverzerrungen infolge der Besteue­
rung verantwortlich ist. Man kann dies noch durch qi dividieren und 
solcherart einen Diskriminierllngsindex (index of discouragement) des 
Gutes j, d j , definieren127: 

. _ q~S 
d j • - --.-' 

q1 

Die Bedingungen erster Ordnung lauten dann: 

~ [Pi - J. (1 - sq~)] qii 
t 

-----q-j----;:;;:J.dj • 

Schließlich kann man unter Ausnützung der Symmetrie der 'Sllltsky­
Gleichungen für q~ rücksubstituieren und erhält dann: 

~ pi qi ;:;;: J. [- q ~ s - q~ qi s + Sq~ qi _ qi] . 

Die Interpretation wird in Summenschreibweise wesentlich einsich­
tiger, was aber wegen der Umständlichkeit unterlassen wird128• Man 
erkennt hieraus folgende Ergebnisse: "Considering two such goods, 
we see that the percentage decrease in demand [infolge der Besteue­
rung; C. S.] is greater for the good the demand for which is concen­
trated among: 

(1) individuals with low social marginal utility of income, 

(2) individuals with small decreases in taxes paiid with a decrease in 
income, 

(3) individuals from whom the product of the income derivative of 
demand for a good j and taxes paid are large129." 

Wie bekannt, sind in einem neoklassischen Modell - und dieses 
Modell ist neoklassisch - die Preise nur eindeutig bis auf eine iden­
tische Rationalskala. Es leuchtet daher ein, daß es für dieses Modell 
auch eine Vielzahl äquivalenter Steuersysteme gibt. Wenn ;rr*, p':' und 
b* die optimalen Konsumenten- und Produzentenpreise bzw. den opti-

127 Mirrlees (1976, 333). 
128 Siehe DiamondlMirrlees (1971, 268, Formeln (76) und (77». 
129 DiamondlMirrlees 11 (1971, 268). [Unserer Notation folgend wurde der 

Güterindex i eingesetzt.] 
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malen Transfer bezeichnen, dann sind auch J-l p* sowie y;n* und y b* 
für J-l, y> 0 optimale Preise bzw. Transfers und s = y;n* - J-l p* opti­
male Steuern130• Im allgemeinen kann daher jedes Gut durch geeignete 
Wahl von y und J-l zu einem unbesteuerten Gut bzw. zu einem subven­
tionierten Gut gemacht werden. 

Weitergehende Ergebnisse gelten im Falle schwacher Separabilität 
der Nutzenfunktionen aller Wirtschaftssubjekte zwischen Freizeit 
einerseits und allen anderen Gütern andererseits. Im Falle einer nicht­
linearen Einkommensteuer reicht di.ese Bedingung bereits hin, daß 
differenzierende Verbrauchsteuern unnötig sind; die einzelnen Güter 
sind mit einem einheitlichen Steuersatz - oder eingedenk der über­
legungen des vorigen Absatzes - überhaupt nicht zu besteuern131• 

Im Falle einer linearen Einkommensteuer gilt dies unter der zusätz­
lichen Bedingung, daß die individuellen Präferenzen hinsichtlich 
aller Güter (mit Ausnahme von Freizeit) homothetisch sindl32 • Spez;ial­
fälle homothetischer Präferenzen sind das lineare Ausgabensystem 
bzw. spezielle Nutzenfunktionen133• Deaton (1979) verallgemeinerte 
dieses Ergebnis noch dahingehend, daß bei Existenz von Gütergruppen 
mit auf Güter dieser Gruppe beschränkten homothetischen Präferenzen 
alle Güter dieser Gruppe mit einem einheitlichen Steuersatz zu be­
steuern sind. Hierauf soll jedoch nicht weiter eingegangen werden. 

Zusammenfassend kann daher als bedeutendstes Ergebnis dieses 
Abschnitts festgehalten werden, daß Umverteilungsziele mit Hilfe der 
Besteuerung und unter den angegebenen Informationsrestriktionen 
nur dann verfolgt werden können, wenn Konsumstruktur und Wohl­
fahrtsgewichte der verschiedenen Gruppen von Wirtschaftssubjekten 
deutlich korreliert sind. 

Wenn weitergehende Untersuchungen angestellt werden sollen, er­
weist es sich als zu unhandlich, die Analyse gleich mit einem vollen 
Steuersystem zu beginnen. Deshalb haben sich viele Autoren, die spe­
zielle Aspekte und ihre Auswirkungen auf die Besteuerung unter­
suchten, auf eine lineare Einkommensteuer auf Arbeitseinkünfte be-

130 Mirrlees (1977, 45). 
131 AtkinsonlStiglitz (1976, 68). - Genauer müßte es heißen: Schwache Se­

parabilität zwischen den Gütern einerseits und der Qualifikation anderer­
seits. AtkinsonlStiglitz (1976, 68) erwähnen dies nur in einem kurzen Satz, 
weshalb diese fundamentale Bedingung später vielfach übersehen wurde. 
Selbst Auerbach (1979) scheint dies entgangen zu sein; dagegen hat Seade 
(1979, 35) dies klar herausgearbeitet. Da in der Optimalsteuertheorie das Ar­
beitsangebot als zentral von der Qualifikation determiniert aufgefaßt wird, 
konnte diese streng genommen unrichtige Vereinfachung Platz greifen. 

132 AtkinsonlStiglitz (1972); Auerbach (1979, 51); Sandmo (1974). 
133 Vgl. AtkinsonlStiglitz (1976, 65). - Die Problematik eines linearen Aus­

gabensystems wird am Schluß des Abschnittes 6.3 eingehend erörtert. 
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schränkt. Die Ergebnisse solcher Untersuchungen werden im nächsten 
Abschnitt referiert. Im Abschnitt 6.3 setzen wir uns mit dem altehr­
würdigen Problem direkter versus indirekter Steuern auseinander. 

6.2 Analyse einer linearen Einkommensteuer 

Der unmittelbare Anlaß, welcher zu zahlreichen Arbeiten, die eine 
lineare Einkommensteuer unterstellten, führte, war wohl Mirrlees' 
Pionierarbeit aus 1971, die zwar optimale nichtlineare Steuertarife 
untersuchte, in ihren numerischen Berechnungen134 aber Strukturen 
zeigte, die gute Annäherungen durch die analytisch viel leichter hand­
habbare lineare Einkommensteuer nahelegten135• Ferner forderte der 
Widerspruch, welcher zwischen Mirrlees' niedrigeren und überwiegend 
sinkenden Marginalsteuersätzen der numerisch untersuchten Optimal­
steuertarife einerseits und den stark progressiven Steuersätzen der 
Realwelt bestand136, zu weiteren Untersuchungen auf, inwieweit diese 
Ergebnisse in bezug auf andere Annahmen robust seien. Im Rahmen 
dieser Arbeit kann nur ein Teil dieser Arbeiten referiert werden und 
auch dies nur sehr kursorisch. Da auf die Modelle und ihre Annahmen 
nicht im Detail eingegangen werden kann und sich die Analysen auf oft 
sehr unterschiedliche Modelle beziehen, wollen wir dies nicht in Sätze 
kleiden, sondern von Ergebnissen sprechen. 

Ergebnis 1: Der Marginalsteuersatz steigt mit steigender Egalitäts­
vorliebe der Wohlfahrtsfunktion und erreicht sein Maximum im Falle 
einer Maximin(Leximin)-Wohlfahrtfunktion. 

Literatur: Atkinson (1973, 101 - 108); Feldstein (1973, 363 ff.); Help­
man/Sadka (1978). 

Steigende Egalitätsvorliebe heißt, daß die W-Funktion 
N2 

W = f G [u (q, n)] '!jJ (n) dn 
N1 

eine in u konkave Transformation G (.), d. h. G' > 0, G" < 0, aufweist, 
wobei die Egalitätsvorliebe um so größer ist, je größer der Grad an 
Konkavität von G (.) ist. Der Grenzfall der Konkavität ist die Leximin­
Wohlfahrtsfunktion. In den in den Abschnitten 2 und 3 dieser Arbeit 
verwendeten Wohlfahrtsfunktionen wurde der Grad der Konkavität 
einfach durch den Parameter (! ausgedrückt; steigendes (! ergibt einen 
steigenden Konkavitätsgrad, wovon man sich leicht überzeugt. (! -+ 00 

ergab bekanntlich die Leximin-Wohlfahrtsfunktion. 

134 Mirrlees (1971, 202 ff.). 
135 MiTTlees (1971, 206 f.) mag dies nicht unerheblich angeregt haben. 
136 Mirrlees (1971, 207) war selbst über dieses Ergebnis sehr erstaunt. 
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Interessanterweise erhielt etwa Atkinson (1973) selbst für die Lexi­
min-Wohlfahrtsfunktion noch geringere Marginalsteuersätze (maximal 
50 %), als man sie in den meisten Steuergesetzen der Realwelt antrifft. 

Es ist offenbar, daß der Marginalsteuersatz mit steigender Egalitäts­
vorliebe steigen wird. Ebenso ist einleuchtend, daß mit steigendem 
Marginalsteuersatz und steuerreagiblem Arbeitsangebot das Volks­
einkommen mit steigender Egalitätsvorliebe sinken wird. Die steigende 
Marginalbelastung veranlaßt die Wirtschaftssubjekte, weniger zu ar­
beiten und mehr auf die Transferzahlung zurückrugreifen. Dieses 
Verhaltensmuster setzt den Steuersätzen eine obere Grenze, da bei 
Überschreitung dieser Grenze der Arbeitseinsatz so stark zurückgeht, 
daß das Steueraufkommen absolut fällt und damit auch die Transfer­
zahlung sinken würde. Deshalb ist auch das schIech test gestellte Wirt­
schaftssubjekt in seinem wohlverstandenen Eigeninteresse137 gegen eine 
Erhöhung des Marginalsteuersatzes über diesen Punkt (welcher das 
Bl'uttosteueraufkommen maximiert138) hinaus139 ; interessanterweise 
liegt diese Grenze nach Atkinsons Berechnungen, wie erwähnt, relativ 
niedrig. - Genau hier liegt der springende Punkt, den das Leistungs­
fähigkeitsprinzip vernachlässigte; in diesem trade-off zwischen der 
Größe des Kuchens und der Struktur seiner Verteilung liegt das Ge­
rechtigkeitsproblem der Besteuerung! 

Ergebnis 2: Der Marginalsteuersatz ist um so höher, je größer die 
Dispersion der Qualifikation der Wirtschaftssubjekte ist. 

Literatur: Atkinson (1973, 101 - 108); Mirrlees (1971, 207); [Helpman/ 
Sadka (1978) erhalten ein nicht so eindeutiges Ergebnis.] 

Diese Ergebnis wird anschaulich, wenn man alle Wirtschaftssubjekte 
als völlig identisch betrachtet. Offensichtlich fällt in diesem Fall jede 
Notwendigkeit einer Einkommensumverteilung weg und die Besteue­
rung dient allein der Aufkommensbeschaffung für die anderen Staats­
zwecke. Je unterschiedlicher die Wirtschaftssubjekte sind, desto mehr 
wird ·eine Umverteilungsbesteuerung benötigt, was natürlich die 
Steuersätze hinauftreibt. 

Ergebnis 3: Falls die Bruttolohnsätze nicht starr, sondern variabel 
angenommen werden, bedeutet dies geringfügig höhere Marginalsteuer­
sätze. 

Literatur: Feldstein (1973, 364 ff.). 

137 In der Realität hat es zuweilen oft den Anschein, daß sich die Staats­
bürger dieser ihrer Interessen nicht bewußt sind - vielleicht auch, weil die 
Zusammenhänge zu schwer zu durchschauen sind. 

138 Wir werden hierauf später noch zurückkommen. 
139 Atkinson (1973, 100 f.). 
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Höhere Marginalsteuersätze bewirken eine relative Erhöhung der 
Nettolöhne von Arbeitern mit niedriger Qualifikation im Vergleich 
zu jenen mit hoher Qualifikation, was in einem neoklassischen Modell 
mit utilitaristischer Wohlfahrtsfunktion wohlfahrtserhöhend wirkt. 
Obwohl dies die Umverteilungsnotwendigkeit (und damit die Steuer­
sätze) reduziert, scheint nach Feldsteins Berechnungen der erstere 
Effekt zu überwiegen. 

Ergebnis 4: Steigendes Steueraufkommen für Nicht-Umverteilungs­
zwecke erhöht die Marginalsteuersätze, reduziert die Transfers und 
verschlechtert die Einkommensverteilung. 

Literatur: Feldstein (1973, 371 - 373); Stern (1976, 139 ff.). 

Dieser an sich sehr einsichtige Effekt wurde in der Optimalsteuer­
literatur ziemlich vernachlässigt, offenbar, weil man sich zu sehr auf 
die Optimalitätsbedingungen erster Ordnung konzentrierte, bei wel­
chen ja ein konstanter Aufkommensbedarf des Staates infolge Diffe­
renzierung wegfällt. Desgleichen wurden auch meist die nutzener­
höhenden Effekte öffentlicher Güter vernachlässigt140• 

Ergebnis 5: Der Marginalsteuersatz ist ceteris paribus um so höher, 
je geringer die Substitutionselastizität zwischen Konsum und Freizeit 
ist. 

Literatur: Stern (1976), Feldstein (1973). 

Feldstein und Stern prüften die Frage, ob Mirrlees nicht etwa des­
halb so niedrige Marginalsteuersätze erhalten hätte, weil er indivi­
duelle Cobb-Douglas-Nutzenfunktionen unterstellt hätte, die bekannt­
lich eine Substitutionselastizität zwischen Konsum und Freizeit von 1 
hätten141 • Sie unterstellten daher eine CES-Nutzenfunktion für die 
Wirtschaftssubjekte mit den Argumenten Arbeit e und Konsum c: 

u (e, e) = [IX (1 - e)-I' + (1 -IX) e-I'] -111' , 

wobei bekanntlich e = 1/{f-l + 1) die Substitutionselastizität [(1 - e) 
ist die Freizeit] ist. 

Stern unterstellte die folgende Wohlfahrtsfunktion: 

1 <X> 

W = - J [u (e, e)]v 'IjJ (n) dn , 
v 0 

welche für y = 1 - f} der in den A'bschnitten 2 und 3 erörterten Wohl-

140 Vgl. dagegen Mirrlees (1977, 46), welcher diesen Effekt berücksichtigt. 
141 Dies gilt auch für die Modelle von Atkinson (1973) und Fair (1971); vgl. 

Feldstein (1973, 359, Anrn. 5). 
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fahrtsfunktion (W-Funktion) entspricht. Y ist hier der Inegalitätspara­
meter; Y = 1 charakterisiert die utilitaristische Wohlfahrtsfunktion, 
Y-? - 00 die Maximin(Leximin)-Wohlfahrtsfunktion142• Je kleiner Y, 

desto größer ist die Egalitätsvorliebe. 'Stern erhält als empirische 
Schätzung für die Substitutionselastizität 13 = 0,408143, was doch eine 
wesentlich geringere Substitutionselastizität bedeutet, als sie Mirrlees 
und Atkinson unterstellten. 

Stern stellte dann auf Basis zahlreicher anderer empirischer Schät­
zungen und Annahmen, die hier nicht im einzelnen ausgebreitet wer­
den können, numerische Ermittlungen an, im Verlaufe derer er u. a. 
den optimalen Marginalsteuersatz in Abhängigkeit vom gewählten 
Wert des Inegalitätsparameters Y, von der Substitutionselastizität 13 

und vom erforderlichen Nettosteueraufkommen für Nicht-Umvertei­
lungszwecke R ermittelte. Da die entsprechenden Graphiken sehr auf­
schlußreich sind, seien sie auf S. 223 f. wiedergegeben144• 

Daß der optimale Marginalsteuersatz 'l'opt mit steigender Egalitäts­
vorHebe (d. h. sinkendem Y) steigt, ist aus Ergebnis 1 bekannt. Neu ist 
hingegen, wie sehr der optimale Marginalsteuersatz bei steigender 
Substitutionselastizität sinkt! Im Falle starren Arbeitsangebots (13 = 0) 
ist in allen Fällen und unabhängig von der Egalitätsvorliebe (1) ein 
Marginalsteuersatz von 100 'fIfo optimal -ein Ergebnis, welches dem 
optimalen Steuertarif bei gleichem marginalen Opfer entspricht und 
hinsichtlich der Egalitätsvorliebe unsere Ergebnisse in den Sätzen 10 
und 11 voll bestätigt. Reine Verteilungsprobleme (für welche die 
Opfergleichheitsprinzipien einzig anwendbar sind) können als Grenz­
fälle von allgemeinen Verteilungsproblemen mit starrem Faktorange­
bot betrachtet werden. Für eine Substitutionselastizität von 1 werden 
Mirrlees' und Atkinsons numerische Ergebnisse plausibel. 'l'b stellt bei 
positivem Steuernettoaufkommen die untere Grenze des Marginal­
steuersatzes dar, um R jedenfalls zu sichern. 'l'b muß eine steigende 
Funktion von 13 sein, da bei stärkerem Ausweichen der Arbeitskraft 
höher besteuert werden muß, um R sicherzustellen. Ergebnis 4 wird 
durch diese Diagramme ebenfalls sehr schön bestätigt. 

Eine weitere Beobachtung ist interessant: Bei gegebener Egalitäts­
vorliebe können sich Wirtschaftssubjekte gegen die Besteuerung am 
besten durch eine hahe Substitutionselastizität wehren, d. h. durch 
Reduktion ihrer Arbeitsleistung infolge der Besteuerung. Je weniger 

142 Feldstein (1973, 361) unterstellte eine verwandte Wohlfahrtsfunktion 
mit analogen Eigenschaften. 

143 Stern (1976, 136). 
144 Stern (1976, 149 - 151). 
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ihr Arbeitseinsatz auf Variationen der Besteuerung reagiert, desto 
höher wird der Marginalsteuersatz sein, zu welchem sie optimal zu 
besteuern sind. Reagieren sie überhaupt nicht, beträgt ihr Marginal­
steuersatz 100 Ofo, unabhängig von der herrschenden Egalitätsvorliebe! 
Die Gerechtigkeit wird hier durch das Individualverhalten parame­
trisch 'bedingt; man könnte auch sagen: sie zeigt sich als Kompromiß 
mit Sachzwängen. 

Ergebnis 6: Eine bessere Kenntnis der Qualifikation der Wirtschafts­
subjekte, z. B. durch die Heranziehung eines zusätzlichen Indikators, 
welcher mit der Qualifikation entsprechend korreliert ist, erhöht den 
Marginalsteuersatz. 

Literatur: Perry (1980). 

Man beachte, daß durch diese bessere Kenntnis der Verteilung der 
Qualifikation nicht deren Dispersion beeinflußt wird, weshalb Ergeb­
nis 2 hier nicht anwendbar ist, sondern bessere Schlüsse auf die Quali­
fikation eines einzelnen Wirtschaftssubjekts ermöglicht werden. Dies 
bedeutet einen Schritt in Richtung des erstbesten Pauschalsteuer/ 
-transfersystems und daher höhere Marginalsteuersätze. 

Ergebnis 7: Aleatorische Einkommenskomponenten erhöhen den Mar­
ginalsteueransatz. 

Literatur: DiamondlHelmslMirrlees (1980, 13 - 17); Varian (1980, 
52 - 58). 

Will man stochastische Einflüsse auf das Einkommen untersuchen, 
muß man mindestens auf 2 Perioden-Modelle zurückgreifen, da man 
in der ersten Periode Entscheidungen zu treffen hat, die sich auf 
ein ungewisses Ergebnis in der zweiten Periode beziehen. Folgende 
Interpretation bietet sich dafür an: "The two periods may be thought 
of as modeling the two decades of workers' lives between ages 50 
and 70 ... 145" 

DiamondlHelmslMirrlees haben numerische 'Berechnungen eines 
Modells mit zwei Qualifikationsklassen und Cobb-Douglas-Nutzenfunk­
tionen der Wirtschaftssubjekte angestellt und in jenen Fällen, in wel­
chen die Qualifikationsniveaus nicht extrem auseinander lagen, das 
Ergebnis erhalten, ·daß der optimale Marginalsteuersatz in einer sto­
chastischen Ökonomie höher als in einer deterministischen Ökonomie 
zu liegen kam146• Dies ist deshalb einleuchtend, weil die Steuer hier 
noch zusätzlich die Rolle einer Versicherung übernimmt. 

145 Diamond/Helms/Mirrlees (1980, 1). 
146 Diamond/Helms/Mirrlees (1980, 15, Tabelle 3). 

15 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 128 
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Ein analoges Ergebnis tritt auf, wenn die Wirtschaftssubjekte in 
der ersten Periode identische Qualifikation haben, ein Teil von ihnen 
aber in der zweiten Periode arbeiten kann, der andere jedoch arbeits­
unfähig ist147• Auch hier sind die optimalen Marginalsteuersätze in den 
beiden Perioden höher, wenn die Wirtschaftssubjekte in der ersten 
Periode nur Wahrscheinlichkeitsinformation darüber besitzen, ob sie 
in der zweiten Periode arbeitsfähig sind oder nicht (im Vergleich zu 
sicherer Information einer deterministischen Ökonomie): "In contrast 
to the stochastic economy, wh ich has optimal taxes of 4 and 17 percent 
for our illustrative parameter set, the derminate economy has a tax 
of 8 percent in period 2 and no tax in period 1148." 

Ergebnis 8: In einer offenen Wirtschaft (d. h. bei 'zugelassener Emi­
gration bzw. Immigration) ist der optimale Marginalsteuersatz von 
Wirtschaftssubjekten mit hoher und niedriger Qualifikation und die 
Transferzahlung niedriger als in einer geschlossenen Wirtschaft, wo­
gegen der Marginalsteuersatz von WirtschaftssU!bjekten mit mittlerer 
Qualifikation in einer offenen Wirtschaft höher als in einer geschlos­
senen Wirtschaft ist. 

Literatur: Wilson (1980). 

Der erstere Effekt ist z~emlich plausibel: Um in einer offenen Wirt­
schaft die Wirtschaftssubjekte mit hoher Qualifikation von der Emi­
gration abzuhalten, ist ein niedrigerer Marginalsteuersatz nötig; um 
Wirtschaftssubjekte mit niedriger Qualifikation von der Immigration, 
angelockt durch die zu hohe Transferzahlung, abzuhalten, ist eine 
niedrigere Transferzahlung erforderlich. Nicht unmittelbar erklärlich 
ist ,die letzte Regel; offenbar soll verhindert werden, daß die Anzahl 
der Wirtschaftssubjekte mit mittlerer Qualifikation allzu sehr steigt. 

Die in diesem Abschnitt referierten Ergebnisse sind teilweise von 
sehr speziellen Annahmen abhängig, auf die hier nicht eingegangen 
werden konnte. Insgesamt vermitteln diese Ergebnisse aber doch einen 
sehr guten Eindruck von dem, was die Optimalsteuertheorie bisher 
erreicht hat, wobei zu bedenken ist, daß diese tour d'horizon beträcht­
liche Lücken offenließ. 

147 Dies ist heuristisch deshalb leicht einsichtig, da es sich hierbei teilweise 
um aleatorische Einkommenskomponenten handelt, die von der persönlichen 
Leistung unabhängig sind. Eine höhere Besteuerung solcher Einkommens­
komponenten kann daher auf grund der getroffenen Annahmen auch keine 
Verhaltensänderung infolge der Steuer bewirken, weshalb eine höhere Be­
steuerung erfolgt. 

148 Diamond/Helms/Mirrlees (1980, 10). - Vgl. auch Varian (1980, 52 - 58) 
für Modelle dieses Typs, welcher allerdings keinen Vergleich mit einer deter­
ministischen Wirtschaft anstellt. 
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6.3 Direkte versus indirekte steuern - ein ,theoretisches Scheinproblem 

An sich beschränkte sich die Diskussion "direkte versus indirekte 
Steuern"149 nicht auf lineare Steuern; dennoch wollen wir auf diese 
Frage bereits am Ende dieses Abschnitts eingehen, da nunmehr genü­
gend Material zur Erörterung dieser Frage zur Verfügung steht. Nicht­
lineare Steuern bringen für diese Frage vergleichsweise bescheidene 
Verallgemeinerungen, auf welche hier bei Bedarf kurz eingegangen 
werden kann. 

Die traditionelle Auffassung150 läßt sich wie folgt zusammenfassen: 
Direkte Steuern dienen vornehmlich dem Gerechtigkeitsziel, indirekte 
Steuern vornehmlich dem fiskalischen Ziel der Aufkommenserzielung 
(Effizienzziel) der Besteuerung. Es gab Autoren, die der Auffassung 
waren, daß daher beide Gruppen von Steuern ihre Berechtigung hät­
ten und einen fiscal-policy-mix zur Verfolgung beider Ziele (direkte 
Steuern: Distributionsziel; indirekte Steuern: Effizienzziel) bilden soll­
ten, wogegen andere den direkten Steuern den uneingeschränkten 
Vorzug gaben, zumal sie auch dem fiskalischen Ziel der Aufkommens­
erzielung dienen könnten. 

Man kann ganz einfach zeigen, daß es Fälle gibt, in welchen die tra­
ditionelle Auffassung stimmt, wogegen sie jedoch in anderen völlig 
falsch ist. Dazu gehen wir von den Optimalitätsbedingungen des Ab­
schnittes 6.1 aus, die wir vor und nach Einführung einer linearen Ein­
kommensteuer vergleichen wollen. Im Falle ausschließlich proportio­
naler ,(i. a. differenzierter) Steuern (wobei auch eine proportionale 
Lohnsteuer nicht ausgeschlossen ist), fällt die zweite Optimalitätsbe­
dingung wegl51 , und wir erhalten bei Annahme einer individualisti-

149 Historisch dürfte diese Bezeichnung der Steuern auf die Art ihrer Ent­
richtung (direkt oder indirekt an Steuerbehörden bezahlt) zurückgehen. 
Heute empfiehlt sich wohl am besten die Abgrenzung, als direkte Steuern 
diejenigen zu bezeichnen, die den persönlichen Umständen des Steuerzahlers 
angepaßt werden können und als indirekte Steuern diejenigen zu bezeich­
nen, die auf ökonomische Aktivitäten ohne Beachtung der Umstände der Ak­
toren gelegt werden. [ Vgl. Atkinson (1977, 592).] 

Zur Frage der Abgrenzung direkter und indirekter Steuern vgl. die sorg­
fältige Untersuchung von Neumark (1961). Neumark (1961, 357) selbst schlägt 
eine zwar verwandte, doch unterschiedliche von der hier benützten Abgren­
zung vor, wobei er jedoch anerkennt, daß jede Definition eine Zweckmäßig­
keitsfrage (350) sei, mithin nicht Selbstzweck werden kann. Für die Zwecke 
dieser Analyse scheint mir die obige Abgrenzung die geeignetste. 

150 Auf Einzelheiten dieser langen Auseinandersetzung kann hier nicht ein­
gegangen werden; vgl. Walker (1955), Atkinson (1977). 

151 Dies wird hier nicht durchgeführt; vgl. Mirrlees (1976, 332, Gleichung 
(14)) bzw. Atkinson/Stiglitz (1976, 64, Gleichung (10)), die zeigen, daß im 
Falle der Einführung einer linearen Einkommensteuer die zweite Gleichung 
dazu kommt. 
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schen Wohlfahrtsfunktion in der zweiten obigen Formulierung, wobei 
n; > 0 und ;. > 0 angenommen seP52: 

Bezeichne 

L [Pi -;. (1 - sq~)] qi =;. L q~S . 
i i 

( pi .) 
yi: = T + sqb ' 

- 1 
y: = -Lyi 

k i 

und Q eine Diagonalmatrix mit den Komponenten qj = ~ qij in der 
i 

Diagonalen, können wir die Optimalitätsbedingung schreiben als153 

~ q~S = - Q (t - r r) = - Q [(t - y t) - y q>] , 
• 

wobei: 

1 1"'" r: = -=-Q- '-' y' q' , 
y j 

t: = (I, I, ... , 1) , 

q>: = r - t . 

yi kann als sozialer Netto-Grenznutzen des Einkommens arufgefaßt 
werden; er setzt sich zusammen aus dem Wohlfahrtsgewicht ßi, divi­
diert durch ;. (Lagrangescher Multiplikator der Budgetbeschränkung 
des Staates), d. h. normiert mit dem Grenznutzen des Steuel'aufkom­
mens des Staates, zuzüglich des Grenzsteueraufkommens infolge von 
Einkommenssteigerungen des Wirtschaftssubjektes. Die Komponenten 
des Vektors if>, nämlich 

q>j == rj - 1 

sind die normalisierten Kovarianzen zwischen dem Konsum des 
Gutes j rund dem sozialen Netto-Grenznutzen des Einkommensl54. 

Man erkennt auch aus diesen umgeformten Optimalitätsbedingungen 
sofort die Tendenz der Besteuerung: Sie hängt einerseits von den 
Wohlfahrts gewichten der bevorzugt dieses Gut konsumi,erenden Wirt­
schaftssubjekte und andererseits von der Neigung, besteuerte Güter zu 
konsumieren, ab. Die entsprechenden Einflußfaktoren sind aus yi 'ab­
lesbar. 

152 Man beachte, daß durch die Annahme b = 0 nicht auch q; gleich Null 
ist, da diese Ableitung i. d. R. an der Stelle b = 0 ungleich Null ist. 

153 Nach Atkinson/Stiglitz (1976, 61). 
154 Atkinson/Stiglitz (1976, 61). 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



Gerechtigkeit und Besteuerung 229 

Man erkennt auch sofort, ,daß im Falle qij/qi = "i V j folgt, daß 
ri = const. V j. Daher ist auch ([>I const. V j, wodurch Q mit einem 
Vektor mit identischen Komponenten multipliziert wird, was eine 
identische proportionale Reduktion des Konsums aller Güter durch die 
Besteuerung bedeutet. In einer Wirtschaft mit in dem Sinne identischen 
Wirtschaftssubjekten, daß sie sich nicht in ihrer Konsumstruktur unter­
scheiden, sind daher indirekte Steuern nicht in der Lage, dem Umver­
teilungsziel zu dienen, sondern sie sind nur zur V,erfolgung des Effi­
zienzzieles der Besteuerung geeignet. 

Wenn unterstellt sei, die Wirtschaftssubjekte unterschieden sich in 
ihrer Konsumstruktur, können wir versuchen, die Determinanten der 
beiden Zielgruppen der Besteuerung zu isolierenl55 • Dazu gehen wir von 
den umgeformten Optimalitätsbedingungen 

~ q~s = -Q [(t - r t) - r 4>] 
• 

aus und nehmen an, die sozialen Netto-Grenznutzen des Einkommens yi 
seien ident V i. Diese Annahme bedeutet, daß die Besteuerung allein 
dem Effizienzziel dienen soll, da angenommen wurde, daß keine Um­
verteilungsnotwendigkeit gegeben sei. Diese Annahme bedeutet aber 
r == t und daher ([> == 0, wodurch nur der erste Term in der eckigen 
Klammer verbleibt. Dieser kann daher als Effizienzkomponente der 
Besteuerung aufgefaßt werden, wogegen der zweite Term die Distri­
butionskomponente der Besteuerung darstellt. 

Hieraus wird ersichtlich, daß indirekte Steuern i. a. (d. h. abgesehen 
von Sonderfällen) sowohl dem Effizienzziel, als auch dem Distributions­
ziel dienen werden. Insofern ist eine generalisierende Zuweisung der 
indirekten Steuern zum Effizienzziel theoretisch unrichtig. 

Paradoxerweise ändert sich dieses harmonische Bild bei Einführung 
einer linearen Einkommensteuer. Wie aus Abschnitt 6.1 ersichtlich, be­
deutet dies das Hinzutreten einer weiteren Optimalitätsbedingung, die 
in der hier eingeführten Notation 

- 1 r = - ~ri = 1 
k i 

bedeutet. Die Einführung einer linearen Einkommensteuer verursacht 
daher ein Verschwinden des Effizienzterms der indirekten Steuer und 
daher Optimalitätsbedingungen der Form 

155 Wir folgen hier Atkinson (1977, 599 f.). 
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in welchen allein die Distributionskomponente der Besteuerung in Er­
scheinung tritt. 

Man erkennt daher, daß sehr wohl Situationen existieren, die keines­
wegs unplausibel sind, in welchen die traditionelle Auffassung völlig 
auf den Kopf gestellt wird: In der gerade untersuchten Situation dienen 
die indirekten Steuern allein dem Distributionsziel, während die direkte 
Steuer (über die Kopfsteuerkomponente dieser Steuer) dem Effizienz­
ziel dient! 

Andererseits wurde zu Ende des Abschnitts 6.1 darauf hingewiesen, 
daß im Falle linearer Steuern die schwache Separa:bilität der indivi­
duellen Nutzenfunktionen zwischen Konsum und Freizeit und die Ho­
mothetizität dieser Nutzenfunktionen die Wahrnehmung des Distribu­
tionszieles durch die indirekten Steuern unmöglich machen, da alle 
Güter mit identischen Sätzen zu besteuern sind156• Insbesondere gilt dies 
für das lineare Ausgabensysteml57 • - Im Falle einer nichtlinearen Ein­
kommensteuer bewirkt bereits die schwache Separabilität des Güter­
nutzens von der Qualifikation dieses Ergebnis. In diesen Fällen dienen 
die indirekten Steuern im Optimum dem Effizienzziel, da für sie nur ein 
uniformer Steuersatz optimal ist. [Allerdings gelten diese Ergebnisse 
nur für schwach separable individuelle Nutzenfunktionen] . 

Wir können aus diesen überlegungen nur den Schluß ziehen, daß die 
Problematik der Rolle direkter versus indirekter Steuern ein theoreti­
sches Scheinproblem ist, da diese Steuern theoretisch beide Rollen mit 
unterschiedlicher Intensität spielen können. Endscheidrbar wird diese 
Streitfrage erst durch die Empirie, wenn das Aussehen der individuellen 
Nutzenfunktionen und die Wohlfahrtsfunktionen einigermaßen zuver­
lässig geschätzt werden können. Da diese Funktionen unmittelbar kaum 
zugänglich sind, behilft man sich mit Schätzungen von abgeleiteten 
Systemen, wie z. B. der Nachfragefunktionen und der Arbeitsangebots­
funktion, die man ja auch unmittelbar für die Ermittlung der Optimal­
steuern benötigt. 

Leider sind diese Schätzungen äußerst delikat und führen unweiger­
lich in die Irre, wenn man sich so mancher liebgewonnener Annahmen 
bedient, die von der Ökonometrie zur Vereinfachung der Schätzver­
fahren entwickelt wurden. So führten etwa die Vorteile der Schätzung 
von Polynomen zur Entwicklung des linearen Ausgabensystems (Rot-

156 Dies mag als Widerspruch zum vorigen Ergebnis erscheinen, doch ist im 
Falle der Separabilität zu beachten, daß die Lohnsteuerkomponente der li­
nearen Einkommensteuer hier von dem uniformen Steuersatz der übrigen 
Güter verschieden ist. 

157 Für eine gute heuristische Erklärung vgl. Atkinson (1977, 600). 
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terdam-Modell) für die Schätzung von Nachfragefunktionen. Aufgrund 
unserer Erörterungen erkennt man sofort die Konsequenzen, wenn man 
zur Ermittlung optimaler Steuern die Nachfragefunktionen nach einem 
linearen Ausgabensystem schätzt: Man erhält stets das Ergebnis, daß 
ein uniformer Steuersatz optimal sei, gleichgültig, wie die geschätzten 
Koeffizienten aussehen! Diese Uniformität des Optimalsteuersatzes 
wird allein durch die Heranziehung des linearen Ausgabensystems als 
Schätzansatz und damit der Adoption einer separablen Nutzenfunktion 
(hier der Stone-Geary Nutzenfunktion)bewirkt158! AtkinsonlStern (1980) 
haben trotz dieser erheblichen Schwierigkeiten versucht, die Wohl­
fahrtseffekte der kürzlichen Verschiebung von direkter zu indirekter 
Besteuerung in Großbritannien empirisch zu schätzen. Sie erhalten 
überraschend geringe Auswirkungen und das noch mit sehr großen Vor­
behalten zu betrachtende Ergebnis, daß dieser Übergang tendenziell 
die höheren Einkommenschichten bevorzugt und die unteren benach­
teiligt. Die in Steuerfragen so wichtigen langfristigen Effekte konnten 
empirisch noch nicht abgeschätzt werden. 

7. Optimale nichtlineare Steuern 

7.1 Optimalitätsbedingungen 

Bei optimalen nichtlinearen Steuern gesellt sich zusätzlich zu einer 
wesentlich komplizierteren Analyse noch das Problem, daß die Be­
schränkung der globalen Optimierung durch die Ergebnisse der indivi­
duellen Optimierungen die im Abschnitt 5.2 erörterten Schwierigkeiten 
heraufbeschwören können. In der Literatur hat man diesen Schwierig­
keiten derart zu begegnen versucht, daß man entweder die Annahme 
traf, daß sie nicht auftreten159, daß man Bedingungen postulierte, die 
ihr Auftreten ausschließen16o, oder daß man schließlich hinreichende 
Bedingungen eines Optimums formulierte161• Methodisch hat man Me­
thoden der Kontrolltheorie zur Formulierung der Optimalitätsbedin­
gungen herangezogen, offenbar, weil die Mathematik noch kein zur 
Lösung solcher Probleme geeignetes Instrumentarium entwickelt hat162• 

158 Vgl. dazu ausführlicher AtkinsonlStern (1980, 198 f.); vgl. dazu in an-
derem Zusammenhang auch Deaton (1974). 

159 AtkinsonlStiglitz (1980, 436). 
160 Seade 0979, 21 - 26). 
161 Mirrlees (1977,47 - 61). - Diese Vorgangsweise ist mit Abstand die auf­

wendigste, sowohl für den Forscher, als auch für den Leser. 
162 Dies ist nicht unkritisiert geblieben. So meint etwa Jackson (1980, 1 f.): 

" ... one of the ingredients of an optimal control problem is an equation of 
motion which is a differential equation. In a rocket example, Newtonian 
physics provides the equation of motion but in an optimal tax problem the 
equation of motion has to be invented." 
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Von den in der Literatur entwickelten Optimalitätsbedingungen163 

dürfte die Formulierung von Seade164 wohl die am leichtesten zugäng­
liche sein; wir wollen ihr daher hier folgen. Wegen der Notwendigkeit 
der Erörterung einzelner Komponenten sei hier von der stringenten 
Formulierung in Form von Sätzen -abgesehen. 

Das Optimierungsproblem besteht in der Maximierung einer utilita­
ristischen Wohlfahrtsfunktion 

N2 

W = J u [q (n), n] 1jJ (n) dn 
Nt 

unter der Beschränkung der Zulässigkeit der Aggregatnachfrage 

N2 

J q (n) 1jJ (n) dn :s; z , 
Nt 

wobei das Angebot aufgrund der verfügbaren Technologie produzier­
bar sein muß 

t[> (z) :s; 0 . 

Diese Beschränkungen machen unter den üblichen Annahmen (Kon­
vexität) keine Schwierigkeiten. Diese treten erst mit den Optimie­
rungsbeschränkungen der Wirtschaftssubjekte auf, mit welchen wir uns 
daher näher auseinandersetzen müssen. 

Allgemein lautet das Optimierungsproblem eines Wirtschaftssubjek­
tes mit Qualifikation n: 

Max u [q (n), n] unter Beachtung von q E B , 
q 

wobei B die Budgetbeschränkung bezeichnet. Hierin liegt nun aber die 
Schwierigkeit: Während die Budgetbeschränkung im Falle linearer 
Steuern q .(n) n ::;:; b lautete, also parametrisch (über n und b) sehr ein­
fach formuliert werden konnte, entzieht sich diese allgemeine Budget­
beschränkung einer solchen einfachen Formulierung, da über die Form 
nichtlinearer Steuern keine hinreichend einschränkenden a priori-An­
nahmen getl'Offen werden können. Mirrlees entwickelte daher ein Ver­
fahren, dieses beschränkte Optimierungsproblem in ein unbeschränktes 
zu transformierenl65, wobei er ausnützte, daß ein n-Wirtschaftssubjekt 
seinen höchsten Nutzen erzielt, wenn es seine Entscheidungen als n­
Wirtschaftssubjekt trifft. Sei 

w (n') = II [q (n'), n] , 

163 Mirrlees (1976, 333 ff.; Mirrlees (1977, 47 ff.); AtkinsonlStiglitz (1976, 
67 ff.). 

164 Seade (1977, 219 ff.); Seade (1979, 18 ff.). 
165 Mirrlees (1971, 178 f.); Mirrlees (1976, 334). 
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dann gilt offenbar: 

o = w (n) - u [q (n), n] ;;;;;·w (n) - w (n') = w (n) - u [q (n'), n] , 

da w (n) ~ u [q (n'), n], d. h. der maximale Nutzen wird für ein n-Wirt­
schaftssubjekt erreicht, wenn es q (n) wählt. Verhält es sich wie ein n'­
Wirtschaftssubjekt (n' =l= n), ist sein Nutzen geringer. Aus der Minimie­
rung der Funktion w (-) bezüglich n' und Nullsetzen der ersten Ablei­
tung folgt daher166 

Doch diese Bedingung hat ihre Tücken. Wegen des hinsichtlich aller 
Argumente monoton steigenden Nutzens liegen die optimalen Güter­
nachfragen (-angebote) q (n) am Rand der Budgetbeschränkung B. Da 
einheitliche Steuertarife herrschen, sind die Wirtschaftssubjekte auch 
mit denselben Bedingungen der Budgetbeschränkung konfrontiert. Ihre 
Gleichgewichtsnachfrage ist daher eine Funktion von n, d.h.: q: n-+ q (n), 
so daß die Nachfragevektoren in einem Gleichgewicht sämtlich auf einer 
(eindimensionalen) Kurve D liegen167• 

Was bedeutet dies für die Optimalitätsbedingung? uq ist bekanntlich 
ein Gradientenvektor, welcher normal auf einer Indifferenzhyperfläche 
steht, qn ist die Bewegung auf der Budgetmenge entlang D bei variie­
render Qualifikation. Die Optimalitätsbedingung fordert nun die Ortho­
gonalität von U q und qn, d. h. daß die Kurve D in jedem ihrer Punkte 
flach auf der entsprechenden Indifferenzhyperfläche durch diesen Punkt 
liegt. Wir haben daher in gewissem Sinne eine Hüllkurve vor uns. 

Die Finanzbehörden können nun nicht die Kurve D als Budgetmenge 
vorgeben, da dies auf die Vorschreibung fester Güterproportionen in 
Abhängigkeit von n hinausliefe. Daher kann D gewissermaßen zu einem 
Band verlängert werden, indem das kartesische Produkt von D mit 
allen (J-2) Vektoren, die normal auf D und auf U q im jeweiligen Punkt 
stehen, gebildet wird. D wird daher mit (J-2)-dimensionalen Hyper­
ebenen el"gänzt. Damit diese Operation zulässig ist und dasselbe Ergeb­
nis liefert, muß D entsprechende Regularitätseigenschaften aufweisen168 : 

D darf sich nicht selbst schneiden, nicht über sich selbst gefaltet sein, 
usw. rDas Verfahren versagt z. B., wenn derselbe Vektor q zwei ver­
schiedenen n, nicht jedoch den zwischen diesen beiden Werten liegenden 

186 u q ist der Vektor der partiellen Ableitungen von U nach q; qn ist der 
Vektor der Ableitungen der Komponenten des Vektors q nach n. qn sei in der 
Form eines Spaltenvektors. 

167 Diese Darstellung folgt Seade (1979, 21 ff.). 
168 Seade (1979, 25 f.). 
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Qualifikationen zugeordnet wird169, oder wenn andere Pathologien auf­
treten. 

Seade wählte, wie bereits bemerkt, den Weg, anzunehmen, daß q (n) 
so beschaffen sei, daß die entspechenden Operationen möglich seien und 
keine der genannten Pathologien auftritt. Unter diesen Voraussetzungen 
kann man das Optimierungsproblem schreiben als die Maximierung 
des folgenden Lagrange-Funktionals: 

N2 

L = J {[u (q (n), n) - pq (n)] 1p (n) + ft (n) u q qn} dn + pz - }. cl! (z) , 
NI 

wobei pein J-dimensionaler Vektor und}, ein skalarer Lagrangescher 
Multiplikator ist; ft (n) ist eine Lagrangesche Multiplikatorfunktion, da 
die entsprechende Beschränkung für alle n gelten soll. 

Die Differentiation von L nach z und Nullsetzen ergibt: 

p =}. cl!z , 

was bedeutet, daß im Optimum Produktionseffizienz herrschen soll; 
paarweise Division durch die entsprechenden Vektorkomponenten er­
gibt die Gleichheit der relativen Produzentenpreise mit der Grenzrate 
der Transformation. 

Für das Integral ergeben die Euler-Lagrange-Bedingungen die not­
wendigen Bedingungen des Optimums; sie ergeben sich nach einer Um­
formung als: 

(uq - p) 1p (n) = ftn u q + ft u qn • 

Diese Gleichung zeigt die optimale Abweichung der Grenznutzen von 
den Produzentenpreisen, gewichtet mit der relativen Anzahl der Wirt­
schaftssubjekte des Typs n. Diese Optimalitätsbedingung weist aber 
noch einen hohen Grad an Unbestimmtheit auf, da eine Vervielfachung 
aller Preise und Nutzen stets dieselben Bedingungen ergibt. Die Neo­
klassik hat sich, wie bekannt, daher so beholfen, nur in relativen Prei­
sen und in Grenzraten der Substitution (Transformation) zu rechnen. 
Wir zeichnen das erste Gut als numeraire-Gut aus und isolieren 

wobei Ul die partielle Ableitung von U nach dem ersten Gut bezeichnet. 
Mit q sei fortan der Vektor (q2, ... , qJ) und mit p der Vektor (p2, ... , 
pJ) bezeichnet. Der Vektor der Grenzraten der Substitution a bezüglich 
Gut 1 ist dann: 

169 Ein solcher Fall tritt z. B. bei einem U-förmigen oder n -förmigen Ar­
beitsangebot als Funktion von n und konstantem Konsum auf. 
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Uq 
(J=-- , 

u1 

und die Ableitung von a nach n ist offenbar 

235 

Eingesetzt in die (J - 1) restlichen Bedingungen erster Ordnung ergibt 
dies: 

(U1 a - p) "p (n) = fA-n U1 a + fA- (U1n a + U1 an) • 

Subtrahiert man hievon (*), multipliziert mit a, ergibt dies: 

(0 - :') = p~~a(~) fA- (n) . 

In dieser Form ermöglichen die Optimalitätsbedingungen eine zwar 
sehr generelle, aber doch interessante Interpretation. Die linke Seite 
dieser Gleichung "gives the distortions that should optimally be im­
posed on an n-man's choices between each commodity and the nu­
meraire, for it shows the differences between the relative prices he 
faces (to which he equates his marginal rates of substitution a) and the 
prices he would face in the absence of intervention by the government. 
In fact, (a - plp1) is precisely the vector af marginal taxes levied on 
the consumption of each commodity in terms of numeraire in the 
optimum170." 

Die Optimalitätsbedingungen zeigen auch die Auswirkungen schwa­
cher Separabilität der Nutzenfunktion hinsichtlich der Qualifikation. 
Sei etwa 

U (q, n)= U [qI (n), qII] , 

dann folgt aus u qn = U qq qn in diesem speziellen Fall 

Daher ist a~I = 0, wenn das numeraire-Gut aus der Gruppe II ge­
wählt wird, so daß die rechten Seiten der OptimalHätsbedingungen für 
Güter der Gruppe II identisch Null sind, und daher die linken Seiten be­
sagen, daß ein n-Wirtschaftssubjekt dieselben marginalen Steuern für 
alle Güter der Gruppe II bezahlen soll171. Falls nur die Arbeit von n 
abhängt, und alle anderen Güter auf lineare Verbrauchsteuern restrin­
giert sind, heißt dies, daß man im Optimum mit einer (nichtlinearen) 

170 Seade (1977, 223); im Zitat wurden Seades Symbole durch die hier ver­
wendeten ersetzt. 

171 Vgl. Seade (1977, 224) für additiv separable Nutzenfunktionen; allge­
meiner Seade n979, 34 f.). 
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Einkommensteuer auskommt - ein Ergebnis, welches, wie oben be­
reits mehrfach erwähnt, Atkinson/Stiglitz (1976) erstmals ableiteten, 
und hier ganz einfach als Korollar anfällt. 

Diese Optimalitätsbedingungen können noch weiter umgeformt wer­
den, wobei man Differential-Integralgleichungssysteme erhält, die sich 
besonders zur Ableitung von Marginalsteuersätzen an den Rändern der 
Verteilung eignen172, doch stößt die Interpretation der Optimalitäts­
bedingungen alsbald an Grenzen, wenn man nicht entsprechende Nut­
zen funktionen (bzw. Wohlfahrtsfunktionen) formuliert. - Dies ist kein 
Fehler, sondern ein großer Vorzug dieser Analyse: Sollen die optimalen 
Steuern auf Änderungen in den individuellen Nutzen bzw. in den 
Wohlfahrtsvorstellungen entsprechend sensitiv reagieren - und nur 
eine solche Optimalsteuertheorie ist sinnvoll -, dann können nicht all­
zu weitreichende Er'kenntnisseaus den allgemeinen Optimalitätsbedin­
gungen ohne Spezifizierung, d. h. unabhängig von den Nutzenfunktio­
nen bzw. Wohlfahrtsvorstellungen erhalten werden! 

An dieser Konzeption der nichtlinearen Optimalsteuertheorie läßt 
sich eine mindestens zweifache Kritik anbringen, nämlich erstens, daß 
die Wirtschaftssubjekte nicht durch einen eindimensionalen Parameter 
charakterisiert werden können, sondern ihre Verschiedenheit durch 
eine größere Parametermenge erfaßt werden müsse, und zweitens, 
daß nichtlineare Steuern auf Güter, die von irgendwelchen geoffenhar­
ten Indikatoren abhängen, nicht praktikabel seien, da dies sofort Anlaß 
zu einem ~Sekundärmarkt zwischen den Konsumenten gäbe, aus unter­
schiedlichen Marginalsteuerbelastungen der Individuen Arbitragege­
winne zu erzielen. 

Beiden Einwänden wurde bisher Rechnung getragen, allerdings zum 
Preis einer z. T. erheblich aufwendigeren Analyse. Mirrlees und Seade 
haben die obige Analyse auf mehrdimensionale Parametercharakteri­
sierungen der Wirtschaftssubjekte erweitert173, was nicht nur kompli­
ziertere Optimalitätsbedingungen, sondern auch mehr Information der 
Steuerbehörden voraussetzt, da sie nunmehr eine mehrdimensionale 
Verteilung kennen müssen. Ebenso wurden auch Optimalitätsbedingun­
gen für Mischsteuersysteme entwickelt174, in welchen die Steuern auf 
Güter als lineare Steuern restringiert sind, wogegen die Einkommen­
steuern allgemein nichtlinear sind. Die Optimalitätsbedingungen sol­
cher Mischsteuersysteme sind zwar nicht nennenswert komplizierter als 

172 Ein Problem, welches besonders Seade untersuchte. 
173 Mirrlees (1976, 341 - 344); Seade (1979, 107 ff.). 
174 Mirrlees (1976, 344 - 352); die Analyse von AtkinsonlStiglitz (1976, 68 f.) 

kann lpkht diesem Fall angepaßt werden. 
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die bisher erörterten Bedingungen, doch verhältn~smäßig langwierig, 
weshalb lauf sie im Rahmen dieses Referates nicht eingegangen werden 
soll. 

Auch im Falle nichtlinearer Steuern wurden die Auswirkungen spe­
zieller Aspekte auf die Besteuerung überwiegend anhand einer nicht­
linearen Einkommensteuer untersucht, worauf wir im folgenden Ab­
schnitt eingehen. Abschließend wird im Abschnitt 7.3 kurz das Verhält­
nis von Besteuerung und Ausbeutung im Lichte der Optimalsteuer­
theorie erörtert. 

7.2 Analyse einer nichtlinearen Einkommensteuer 

Da auch hinsichtlich einer nichtlinearen Einkommensteuer die ein­
zelnen Modelle zu heter.agen sind, um die Ergebnisse anhand eines 
einzigen Modells zu zeigen, andererseits auf die einzelnen Modelle aus 
Raumgründen nicht eingegangen werden kann, werden wir auch hier, 
ebenso wie in Abschnitt 6.2, nur von Ergebnissen sprechen. 

Ergebnis 9: Der Steuerbetrag T ist für eine utilitaöstische Wohl­
fahrtsfunktion eine nichtsinkende Funktion des Einkommens und für 
eine Maximin(Leximin)-Wohlfahrts funktion eine streng steigende Funk­
tion des Einkommens, d. h. für den Marginalsteuersatz gilt 1 ;;:;; 0 bzw. 
1>0. 

Literatur: Mirrlees (1971, 185); Sadka (1976). 

Dieses Ergebnis schließt unter ziemlich allgemeinen Bedingungen 
negative Marginalsteuersätze und damit regressive {nicht degressive!) 
Steuertarife aus 175 • 

Ergebnis 10: Die Maximin(Leximin)-WohlfaJhrtsfunktion führt zu Op­
timalsteuertarifen mit höheren Marginalsteuersätzen als jede verallge­
meinerte additive Wohlfahrtsfunktion mit positiven und konstanten 
Gewichten, die höchste und geringste Qualifikation der Wirtschaftssub­
jekte ausgenommen. Insbesondere sind für eine Maximin(Leximin)­
Wohlfahrtsfunktion höhere Marginalsteuersätze optimal als für eine 
utilitaristisch-e Wohlfahrtsfunktion. 

Literatur: Ogura (1977). 

Dieses Ergebnis korrespondiert mit Ergebnis 1, daß der Marginal­
steuersatz mit steigender Egalitätsvorliebe steigt. 

175 Dies gilt jedoch nicht mehr, wenn andere soziale Wohlfahrtsvorstellun­
gen gelten. Stiglitz (1981, 4, 11 b, 34) hat jüngst gezeigt, daß, wenn nur das 
Pareto-Kriterium als soziale Wohlfahrtsvorstellung zugelassen ist, negative 
Marginalsteuern sowie regressive (nichtstetige) Steuertarife keinesfalls aus­
zuschließen sind. 
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Ergebnis 11: Die Maximierung einer Maximin(Leximin)-Wohlfahrts­
funktion ist äquivalent zur Zielfunktion der Maximierung des Brutto­
steueraufkommens. 

Literatur: Phelps (1973, 339); Ogura (1977, 338). 

Dieses Ergebnis ist im Lichte der Erörterungen des Abschnitts 5.1 
sehr einsichtig. Wegen der asymmetrischen Informationssituation müs­
sen die individuellen Nutzenfunktionen bei steigender Qualifikation 
nichtsinkend sein, so daß die Wirschaftssubjekte mit der geringsten 
Qualifikation auch die ·am schlechtesten gestellten Wirtschaftssubjekte 
sein wel'den. So lange es nun unter Beachtung dieser Beschränkung der 
individuellen Incentive-Kompatibilität (self-selection-constraints) mög­
lich ist, Wirtschaftssubjekte mit höherer Qualifikation höher zu be­
steuern und dieses zusätzliche Steueraufkommen an die Wirtschafts­
subjekte mit der niedrigsten Qualifikation zu transferieren, ist eine 
Verbesserung der Wohlfahrt nach der Maximin-Gerechtigkeit möglich. 
Dies bedeutet aber eine Maximierung des Bruttosteueraufkommens 
unter Beachtung der aus der asymmetrischen Informationssituation 
resultierenden Restriktion. 

Ergebnis 12: Unter den bei der Ableitung der Optimalitätsbedingun­
gen getroffenen Annahmen und unter den Annahmen, daß q (n) in den 
Halb-Umgebungen von Nl bzw. N2 eine eindeutige Funktion von n ist, 
daß die Wohlfahrts funktion utilitaristisch ist mit Integral von Null 
über Wirtschaftssubjekten mit Lebesgue-Maß von Null, daß die Beträge 
aller Komponenten von Uq und U qn endlich sind, und daß 1jJ (n) stück­
weise monoton ist, beträgt der optimale Marginalsteuersatz an den 
Endpunkten der Verteilung der Qualifikation Null, d. h. 'l:'.(Nl), dN2) = O. 

Der Optimalsteuertarif hat somit einen S-förmigen Verlauf mit parallel 
zur Abszisse auslaufenden Ästen. 

Literatur176: Seade (1979, 38 - 51); Beade (1977); teilweise auch Ogura 
(1977); Phelps (1973); Sadka (1976, 266 f.). 

Dieses Ergebnis ist angesichts der ziemlich schwachen Annahmen 
(insbesondere hinsichtlich der individuellen Nutzenfunktionen) doch 
ziemlich frappierend, bedeutet dies doch nicht weniger, als daß die 
Budgetbeschränkungen im Falle einer utilitaristischen Wohlfahrts­
funktion notwendig nicht konvex sind! 

Heuristisch wird dieses Ergebnis klar177, wenn man sich vor Augen 
hält, daß das Steueraufkommen das Integral über die Marginalsteuer-

176 Seade zeigte dies für das allgemeine Modell mit nichtlinearen Steuern; 
insbesondere gilt dies natürlich auch für eine nichtlineare Einkommensteuer. 

177 Vgl. Seade (1977,231 f.); Seade (1979, 43 - 45). 
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sätze (korrigiert um eine Konstante) ist, und die Steuer einen Aufkom­
mens-(Effizienz-)effekt und 'einen Incentiveeffekt aufweist. Wird nun 
der Marginalsteuersatz aufkommensneutral verändert, heißt dies, daß 
alle, deren Einkommen davon betroffen ist, mehr bez'ahlen, wogegen 
sie {und die restlichen Wirtschaftssubjekte mit niedrigerem Einkom­
men) hinsichtlich inframarginaler Einkommensteile, für die der Mar­
ginalsteuersatz nunmehr geringer ist, gewinnen. Diesem verteilungs­
ausgleichendem Aufkommenseffekt steht der Incentiveeffekt gegen­
über, welcher das Arbeitsangebot der mit höheren Marginalsteuer­
sätzen belasteten Wirtschaftssubjekte senkt. Ein Optimalsteuersystem 
versucht, einen optimalen Ausgleich zwischen diesen Ibeiden Effekten 
herzustellen. Am oberen Rand der Verteilung steht einer Senkung 
des Marginalsteuersatzes kein Aufkommenseffekt entgegen, da kein 
Aufkommen verloren geht, und der Incentiveeffekt kommt voll zum 
tragen, was einen Marginalsteuersatz von Null bedeutet. Am unteren 
Rand der Verteilung kommt eine Senkung des Marginalsteuersatzes 
allen Wirtschaftssubjekten zugute und wirkt daher nicht-redistributiv. 
Auch hier setzt sich daher der Incentiveeffekt durch, Wirtschafts­
subjekte mit geringer Qualifikation zu einem positiven Arbeitsangebot 
zu veranlassen. Der fundamentale Unterschied ist, daß der Aufkom­
menseffekt global wirkt und der Incentiveeffekt lokal wirkt. An Stel­
len, an welchen die globale Wirkung des Aufkommenseffektes nur 
gering ist, überwiegt die lokale Wirkung des Incentiveeffektes. 

Man beachte, daß dieses Ergebnis nur unter den getroffenen An­
nahmen gilt! So bedeutet etwa eine Maximin(Leximin)-Wohlfahrts­
funktion, daß wenigen Wirtschaftssubjekten ein über alle Maßen 
großes Gewicht 'zukommt, was die Annahmen verletzt; entsprechend 
erhält man auch für die Maximin-Gerechtigkeit dieses Ergebnis am 
oberen, doch nicht am unteren Rand der Verteilung. Ein anderes Bei­
spiel sind Wohlfahrtsfunktionen, die etwa Funktionale der Einkom­
mensverteilung selbst sind; bei starker Aversion gegen ungleiche Ver­
teilungen treten hier positive Marginalsteuersätze am oberen Rand 
auf. Entsprechend abweichende Ergebnisse zeigen sich bei unbeschränk­
ten Nutz'enfunktionen bzw. bei unbeschränkter Qualifikation usw.; 
dafür muß auf die Literatur verwiesen werden. 

Ergebnis 13: Bei Einschränkung der individuellen Waihlmöglichkeit 
auf die Entscheidung,entweder feste Arbeitszeiten oder überhaupt 
nicht zu arbeiten, wobei die gemischte Verteilung der Qualifikation 
und des Arbeitsleides bekannt sind, tendiert der Optimalsteuertarif 
zu höheren und monoton gegen 1 steigenden Marginalsteuersätzen. 
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Literatur: Diamond (1980). 

Dieses Ergebnis wurde sehr vorsichtig formuliert ("tendiert"), da 
Diamond die kritische Annahme trifft, daß die Wirtschaftssubjekte 
keine Arbeit, die niedrigere Qualifikation erfordert, als sie besitzen, 
annehmen können178 ; diese Annahme wird nur unzulänglich dadurch 
ersetzt, daß das Arbeitsleid i. a. als Funktion der Qualifikation konzi­
piert wurde. 

Das Nettoeinkommen muß i. a. keine steigende Funktion der Qualifi­
kation sein. Wenn etwa eine Gruppe von Wirtschaftssubjekten ein 
hohes Grenzprodukt der Arbeit und ein geringes Arbeitsleid hat, ist es 
nicht erforderlich, dieser Gruppe sehr viel netto zu bezahlen, um 
ihren Arbeitseinsatz zu erhöhen. Wenn jedoch zwei Gruppen von Wirt­
schaftssubjekten mit verschiedener Qualifikation dieselbe Verteilung 
des Arbeitsleides haben, muß die Optimalbesteuerung bei utilitaristi­
scher Wohlfahrtsfunktion ein höheres Nettoeinkommen für Wirt­
schaftssubjekte mit höherer Qualifikation vorsehen, da andernfalls 
durch eine Umschichtung des Nettoeinkommens die Nutzensumme un­
verändert bliebe, wogegen Wirtschaftssubjekte mit geringer Arbeits­
produktivität durch solche mit höherer Arbeitsproduktivität ersetzt 
würden, 'was ein zusätzlich zu verteilendes Mehrprodukt ermöglicht, 
welches die soziale Wohlfahrt erhöht179 • 

Sobald jedoch das Nettoeinkommen ein Niveau erreicht hat, an wel­
chem 100 Ofo der Wirtschaftssubjekte eines Qualifikationsniveaus ar­
beiten, ist es unter der Voraussetzung, daß sich die Verteilung des 
Arbeitsleides nicht deutlich ändert, nicht notwendig, das Nettoein­
kommen dieser Wirtschaftssubjekte weiter zu erhöhen, was einen 
Marginalsteuersatz von 100 {j/obedeutet. Der relative 'Rückgang des 
Anteils nicht arbeitender WirtschaftssU'bjekte bei steigender Qualifi­
kation und steigendem Nettoeinkommen macht daher einen steigenden 
Marginalsteuertarif plausibel. 

Diamond verglich seine Modelle zwar nicht mit entsprechenden 
Modellen mit vari~blem Arbeitsangebot, doch \Zeigen seine numerischen 
Beispiele höhere Marginalsteuersätze als andere numerische Ermitt­
lungen mit Cobb-Douglas-Nutzenfunktionen18o• 

Ergebnis 14: Aleatorische Einkommenskomponenten bedeuten einen 
mit steigender Risikoaversion steigenden Marginalsteuertarif. Wenn 
die absolute Risikoaversion bei steigendem Einkommen nicht zu rasch 

178 Diamond (1980, 103). 
179 Diamond (1980, 104). 
180 Diamond (1980, 108 ff.). 
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sinkt, ist der Marginalsteuersatz eine steigende Funktion des Ein­
kommens. 

Literatur: Varian (1980, 58 - 65). 

Dieses Ergebnis ist plausibel, da steigende Risikoaversion eine 
höhere Wertschätzung des Versicherungsaspektes der Besteuerung 
bedeutet und aleatorische Einkommenskomponenten im wesentlichen 
unabhängig vom Arbeitseinsatz anfallen. 

Ergebnis 15: Nichtstetige Steuertarife können höhere soziale Wohl­
fahrt bedeuten als stetige Steuertarife. 

Literatur: Jackson (1980); Diamond (1980). 

Infolge der analytischen Schwierigkeiten stehen die Arbeiten über 
nichtstetige Steuertarife noch am Anfang ihrer Entwicklung. Die Be­
weistechniken folgen dzt. der Methode, von stetigen Optimalsteuer­
tarifen auszugehen und zu zeigen, daß dazu nichtstetige Tarife (i. d. R. 
diese Tarife mit Unstetigkeitsstellen) existieren, welche eine höhere 
soziale Wohlfahrt ermöglichen. Die direkte Methode, optimale nicht­
stetige Tarife unmittelbar zu ermitteln, bzw. Optimalitätsbedingungen 
für solche zu formulieren, wurde bisher noch nicht angewandt. -
Während Diamond (1980) die Existenz solcher optimaler Abweichungen 
vom stetigen Optimalsteuertarif bemerkt, bietet J ackson (1980) erste 
Theoreme über diese Dominanz. Eines seiner Ergebnisse besagt, daß 
für eine Maximin(Leximin)-Wohlfahrtsfunktion zu jedem nichtlinea­
ren stetigen Steuertarif ein besserer nichtstetiger Steuertarif exi­
stiert181 ; im Falle anderer Wohlfahrtsfunktionen ist das Ergebnis 
etwas schwächerl82, besagt ansonsten jedoch im 'wesentlichen dasselbe. 
- Angesichts der in der Literatur oft geäußerten Vorbehalte gegen 
nichtstetige Steuertarife - der Verfasser stellt hier keine Ausnahme 
dar - sollten diese Ergebnisse doch zu einigem Nachdenken Anlaß 
geben. 

7.3 Besteuerung und Ausbeutung 

Der Steuerlehre im allgemeinen und der Optimalsteuertheorie im 
besonderen liegt das welfaristische Konzept zugrunde, auf dessen 
Problematik wir kurz zu Ende der Abschnitte 2 und 5.1 eingegangen 
sind. Deshalb und wegen der Konkavitätsannahme -der individuellen 
Nutzen ist 'bei den Lösungen gesichert, daß die individuellen Nutzen 
im Optimum gewisse Niveaus nicht unterschreiten, was formal durch 

181 Jackson (1980, 19 ff.). 
182 Jackson (1980, 25 ff.). 

16 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 128 
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die starke Pönalisierung der individualistischen Wohlfahrtsfunktion 
ausgeschlossen wird, sei es vom utilitaristischen, vom Maximin- oder 
von einem dazwischen liegenden Typ: Ein zu geringes Nettoeinkommen 
verbietet sich wegen des überproportional sinkenden Nutzens, so daß 
bei Maximierung einer individualistischen Wohlfahrtsfunktion solche 
Lösungen nicht optimal sein können. 

Bei anderen Wohlfahrtsfunktionen hingegen 'braucht eine analoge 
Pönalisierungsautomatik zu geringer Nutzen nicht zu bestehen. So 
fand es Seade, welcher als einer der wenigen Autoren solche Wohl­
fahrtsfunktionen (wie reine Steueraufkommensmaximierung ohne 
Rücksicht auf den Nutzen des am schlechtesten gestellten Wirtschafts­
subjektes oder allgemeine paternalistische Wohlfahrtsfunktionen) un­
tersuchtel83, erforderlich, eine sog. Partizipationsbeschränkung der 
individuellen Nutzen einzuführenl84, die bedeutet, daß die Wirtschafts­
subjekte bei Unterschreitung eines bestimmten Nutzenniveaus aus­
scheiden. In diesen Modellen stellt dieser Beschränkungstyp häufig 
eine echt bindende Beschränkung dar. 

Seades Begründung der Partizipat,ionsbeschränkung vermittelt m. E. 
aber auch Einsichten in die allgemeinere Problematik, so daß sie hier 
nicht übergangen sei: " ... the government's exploitation of consumers 
can only be stopped by its own wish (the choice of W), electoral or 
other form of defeat ... , or (the threat of) migration: loss of partici­
pation185." 

Dies gibt auch zum Nachdenken über die auf welfaristischen Wohl­
fahrts.funktionen beruhende Optimalsteuertheorie Anlaß. Der einzige 
Schutz, über den die Wirtschaftssubjekte gegen Ausbeutung durch die 
Besteuerung verfügen, ist ihre Reaktion auf die Besteuerung im Wege 
ihrer mehr oder minder starken Reduktion ihres Arbeitsangebotes 
und Steigerung ihrer Freizeit, bzw. ihr politischer Zusammenschluß 
zum Zwecke der Änderung der anzuwendenden Wohlfahrtsfunktion. 
Wir haben gesehen, daß der Ausschluß der zweiten Möglichkeit zur 
Totalprogression führt, wenn die Substitutionselastizität zwischen 
Konsum und Freizeit gleich Null ist. Die Erringung der politischen 
Macht (aber bereits auch das Treffen der Budgetentscheidung durch 
Abstimmung) schließt andererseits nicht die Ausbeutung der unterle­
genen Gruppe im Wege der Besteuerung aus, eine Lösung, welche etwa 
die Theorie kooperativer Spiele nahelegen würde. 

Was daher m. E. vonnöten wäre, ist eine li!beralistisch inspirierte 
Gerechtigkeitstheorie der Besteuerung. Ich vermag eine solche nicht 

183 Seade (1979, Kapitel 5.). 
184 Seade (1979, 161 f.). 
185 Seade (1979, 182). 
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vorzulegen, sondern darin nur einen Ansporn für meine weiteren 
Anstrengungen zu sehen - hoffentlich erweist sich dies nicht als 
Chimärel86 ! 

Summary 

T,he analysis starts from the ability-to-pay-approach and focuses in 
section 1 on the relationship between justice and optimality. Justice 
is shown to be a concept of feasibility, where the conditions defining 
justice determine the optimality criterion. The conditions defining 
justice do not restrain the domain of optimization. 

The chief objection against the ability-to-pay-approach is the alleged 
impossibility of interpersonal comparisons of utility. Section 2 ex­
amines this problem at length and it is shown that any denial of the 
possibility of interpersonal comparisons of utility implies the im­
possibility to deal successfully with social choice problems involving 
conflicting interests of the agents of an economy. To solve success­
fully problems of taxation and re-distribution of in comes requires in 
general the assumption of the possibility of interpersonal compar­
ability of individual utilities. 

Seetion 3 sheds light on the relationship between social welf are 
functions as optimality criteria derived from the principles of equal 
sacrifice and the shape of the optimal tax tariff. 

The next section (4) contains a thorough discussion of the objec­
tions to the theory of optimal taxation against the ability-to-pay­
approach and thus against the principles of equal sacrifice. Above all 
they are reproached to have neglected the feedback 01' impact of taxation 
onto incentives to workand thus onto gross incomes. This seetion 
carries over to the discussion of the theory of optimal taxation under 
aspects of justice in the remaining three sections of the paper. 

Seetion 5 characterizes the theory of optimal taxation as a special 
problem of secondbest, which is due to the self selection constraints 
that have to be obeyed with respect to the economic agents' utilities. 
Basically, the situation of asymmetrie information permits the agents 
to undermine any first best optimum, as this would convey them lower 
utility with rising ability. 

In section 6, linear optimal taxes are -dealt with, whereas seetion 7 
is devoted to the analysis of nonIinear optimal taxes. Incidentally, the 
age old problem of direct versus indirect taxes is shown to be no real 
theoretioal problem,but a pure empirie al problem (section 6.3). 

186 Vgl. Anmerkung 62. 

IS' 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



244 Christi an Seidl 

Anhang I 

Satz: Wenn für f! in Satz 7 gilt, daß (2 -+ 00, gelangt man zum Leximin­
Prinzip, wenn (2 -+ - 00, gelangt man zum Leximax-Prinzip. 

Beweis: (a) Leximin-Prinzip 

Die behauptete Konvergenzeigenschaft bedeutet, daß 3 f!o, so daß V e > (20 

gilt: 

(1) 

(2) 

(3) 

[u (x i)]l-1? [u (y i)]l-1? " ' > " ' ~. { ( ')} > . { ( ')} .::... .::... ~ mm u X,l mln u y,l 
iEN 1 - (2 iEN 1 - (2 iEN iEN 

Wir unterstellen e > f!o > 1 und schreiben: 

u" (x) : = min {u (x, i)}, u* (y) : = min {u (y, i)}, wobei 
iEN iEN 

u" (x) > u" (y) > 0 unterstellt sei. 

Dann kann die linke Seite von (1) durch (1 - e) < 0 gekürzt und die 

( u* (x) )1 -I? ( u* (y) )1- e 
Summanden mit u* (x) bzw. u* (y) 

multipliziert werden: 

[u*(x)]1-1? ~ , < [u"(y)]1-1? ~ , ( u(x i) )1-1? (U(Y i) )·l-e 
iEN u* (x) iENU* (y) 

Das ergibt: 

( u (x i) )1-a 

[ u* (x) ]1 -Q _,:..:=·t-,,-N--:-U_":-(,-~::-) --'-:-_ < 1 . 
u* (y) ~ (U (y, i) )1-1? 

iEN u* (y) 

U (x, i) u (y, i) 
Da alle Summanden u" (x) :2; 1, u* (y) :2; 1 und von beiden 

Gruppen mindestens ein Summand = 1 ist, konvergiert der Quotient der 

Summen für (2 -+ 00 gegen einen endlichen Wert, wogegen u~ «x» > 1, 
u~ y 

[
u* (x) ]1-1? 

weshalb u* (y) -+ 0, wenn (2 -+ 00, d. h. die behauptete Unglei-

chung stimmt jedenfalls, wenn!] genügend groß ist. 

Falls u* (x) = min {u (x, i)} = u (x, i) = u (y, j) = min {u (y, in = u" (y), 
iEN iEN 

kann man (1) wie folgt schreiben: 

[u* (x)] I-I? [u (x, i)]l-1? ----+ ~ > 
1-(2 iEN-{i} 1-(2 

[u* (y)]1-1? + 2: _[u_(_y,_i)_]l_-_1? 

1-(2 iEN-{i} 1-(2 

Da die bei den ersten Glieder wegfallen, sucht man für die bei­
den verbleibenden Summen die zweitkleinsten Glieder u** (x) bzw. 
u',* (y) und führt für u** (x) =1= u** (y) den Beweis wie oben durch. Gilt 
u** (x) = u',* (y), nimmt man die drittkleinsten Glieder usw., bis man 
einmal an verschieden große Werte gerät. Dies beweist das Leximin-
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Prinzip. [Wenn min {u (x, in = u (x, i) = u (y, k) = min {u (y, in und 
iEN iEN 

i =1= k kann man wegen der Bedingung A k = j setzen und Wirtschafts­
subjekt i wegen SE, wie mathematisch in (3) durchgeführt, vernach­
lässigen.] 

(b) Leximax-Prinzip 

Für das Leximax-Prinzip ~!? -+ - (0) wählt man f2 < f20 < - 1 und 
(1 - (2), woraus man für die maximalen Werte ü (x) bzw. ü (y), 
ü (x) > ü (y), das Äquivalent von (2) erhält: 

~ (U(X,i) )l-e 
[ 

Ü (x) ]1 - e i EN U (x) 

ü(y) L (U_(y,i) )l-e >1. 
iEN U (y) 

Da in jeder Summe mindestens ein Summand = 1, alle aber;;;:; 1 sind, 
konvergiert der Quotient der Summen für f2 -+ - 00 gegen einen end­
lichen Wert, wogegen 

[: ~;n > 1, weshalb [: ~;~ r-g 
-+ 00, wenn f2 -+ - 00, d. h. 

die behauptete Ungleichung stimmt jedenfalls, wenn e genügend klein 
ist. Für ü (x) = Ü (y) verfährt man wie oben. 

Q.E.D. 

Anhang 11 

Beweis des Satzes 12 

Die Euler-Lagrange-Bedingung der im Satz 12 genannten Funktion W a (T) 
lautet nach einer Umformung: 

[U (Y) - U (Y - T (Y»] -I! U' (Y - T (Y» = const. 

(a) Für e = 0 folgt hieraus unmittelbar das gleiche marginale Opfer; für 
den Optimal steuertarif gilt daher Satz 10 bzw. Korollar 9. 

(b) Negative Zahlen scheiden als Basis von Potenzen aus, weshalb wegen 
der Konkavität der Nutzenfunktion geIten muß: 

Y ~ Y - T (Y) ==} T (Y) ~ 0 , 

d. h. Negativsteuern sind unzulässig. Andererseits ist die Nutzenfunktion 
nicht für negative Argumente definiert, so daß T (Y) ;;;:; Y. 

Zum Beweis der Eindeutigkeit schreiben wir verkürzend: 

1p (Y, Ti): = [U (Y) - U (Y - Ti (Y»] -e U' (Y - Ti (Y» 

Seien Tl =1= T2 zwei Steuertarife, kann wegen R weder Tl> Te, noch 
Te> Tl V Y E (0, (0) gelten, weshalb yo =1= y· existieren, so daß o. B. d. A. 
Tl (YO) > T2 (YO) und Tl (Y*) < T2 (Y*). Dann gilt offenbar: 

1p (yo, Tl) > 1p (yo, T2) und 1p (Y*, Tl) < 1p (Y*, T2) . 
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Wegen der Konstanz von 1p für den Optimalsteuertarif muß andererseits gel­
ten: 1p (yo, Tl) = 1p (Y*, Tl) sowie 1p (yo, T2) = 1p (Y*, T2). Setzt man dies z. B. 
in die linke Ungleichung ein, erhält man 1p (Y", Tl) > 1p (Y*, T2), was einen 
Widerspruch zur rechten Ungleichung darstellt. 

(c) Wir führen den Beweis in mehreren Schritten. 

Lemma 1: Für ~ -+ - 00 gibt es ein eO, so daß für alle {! < eO gilt: 

W a (Tl) < W a (T2) ~~ max [U (Y) - U (Y - Tl (Y»] 
l" 

< max [U (Y) - U (Y - T2 (Y))] , 
r 

wenn die rechte Ungleichung für eine Menge von Y mit positivem Lebesgue­
Maß gilt. 

Beweis: Wir bezeichnen die beiden maximalen Nutzendifferenzen mit 
L1 (Tl) bzw. L1 (T2) und bezeichnen mit B: 

B: = {Y I [U (Y) - U (Y - T2 (Y»] > L1 (Tl)) . 

B hat voraussetzungsgemäß ein positives Lebesgue-Maß. Wir wählen 
e < - 1 und betrachten den Quotienten: 

f [U (Y) - U (Y - T2 (Y»]l-e f [U (Y) - U (Y - T2 (Y»]l- e 
B L1 (1\) g (Y) dY + jj L1 (Tl) g (Y) dY 

00 [ U(Y)-U(Y-Tt (Y» jl-e 
[ L1 (Tl) g (Y) dY 

Da alle Funktionswerte im ersten Integral des Zählers > 1 sind und in 
den anderen Integralen S; 1 sind, sieht man sofort, daß das erste Integral im 
Zähler -+ 00, wenn {! -+ - 00 und die beiden anderen Integrale gegen 0 oder 
gegen endliche Werte konvergieren, wenn ~ -+ - 00. Der Quotient steigt 
daher über alle Maßen, wenn e -+ - 00. Falls ~ daher kleiner ist als ein 
bestimmtes .I}'J< - 1, ist der Zähler stets größer als der Nenner. Dividieren 
wir diese Ungleichung [Zähler> Nenner] auf beiden Seiten durch (1 - e) > 0 
[da e < - 1] und multiplizieren wir sie mit L1 (Tl) > 0, erhalten wir: 

W a (Ti!) > W a (Tl) . 

Lemma 2: Für e -+ 00 gibt es ein .I}0, so daß V e > eO gilt: 

W a (Tl) > W a (T2) ~o? min [U (Y) - U (Y -Tl (Y))] 
y 

> min [U (Y) - U (Y -Ti! (Y))] , 
y 

wenn die rechte Ungleichung für eine Menge von Y mit positivem Lebesgue­
Maß gilt. 

Beweis: Wir bezeichnen die entsprechenden Minima mit \l (Tl) und \l (T2) 

und definieren B als: 

B: = {Y I [U (Y) - U (Y - T2 (Y»] < \l (Tl)) . 

B hat positives Lebesgue-Maß. Wir wählen e > 1 und betrachten den 
Quotienten: 
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f [U (Y) - U (Y - T2 (Y»jl-e f [U (Y) - U (Y - Tf2 (Y»]l-e 
B 'V (Tl) g (Y) dY + B 'V (Tl) g (Y) dY 

oo[ U(Y)-U(Y-Tl(Y» ]l-e 
{ 'V (Tl) g (Y) dY 

Alle Funktionswerte des ersten Integrals des Zählers liegen im Inter­
vall (0, 1), während für die Funktionswerte der beiden anderen Integrale 
~ 1 gilt. Wenn !J -+ 00, konvergiert daher das erste Integral im Zähler 
gegen 00, die beiden anderen gegen 0 oder einen endlichen Wert. Der 
Quotient steigt daher über alle Maßen, wenn !J -+ 00, d. h. 3 I?o, so daß 
V I? >!Jo der Zähler stets größer als der Nenner ist. Multiplizieren wir diese 
Ungleichung mit 'V (Tl) und dividieren wir sie für e> 1 durch (1 - !J) < 0 
[Umkehrung des Ungleichheitszeichens!] , erhalten wir: 

W a (T2) < Wa (Tl) . 

Lemma 3: Für [U(Y) - U(Y - Tk(Y))] = k(R) > 0 V Y E R+ ist T k 
eine eindeutig definierte, streng monoton steigende und differenzierbare 
Funktion von Y mit der Eigenschaft 

Beweis: Wegen der strengen Monotonie und Differenzierbarkeit von U (-) 
existiert eine eindeutige streng monotone Umkehr funktion U-l: R-+ R+ . 
U -1 angewandt auf die Gleichung des Lemmas ergibt den Steuertarif: 

Tk(Y): = Y - U-l [U(Y) ~ k] . 

Wegen der strengen Monotonie von U -1 ist T k (Y) eindeutig. Wegen k > 0 
gilt U-l [U (Y) - k] < Y und wegen U-l: R-+ R+ gilt U-l [U (Y) - k] > 0 
für endliches Argument. T k (Y) erfüllt daher die angegebenen Eigenschaften, 
wobei 

, U' (Y) 
Tk (Y) = 1 - U' [U-l (U (Y) _ k)] 

Man erkennt, daß Ti. (Y) > 0, wenn U" < 0, da der Quotient< 1. Für diesen 
Steuertarif gilt: 

U(Y) - U(Y - Tk(Y» = U(Y) - U [Y - Y + U-l (U(Y) - k)] 

= U (Y) - U (Y) + k = k . 

Lemma 4: Sei 0 :;;;; R ;;;; j Yg (Y) dY: = V< 00 , dann ist die Gleichung 
o 

j T k (Y) g (Y) dY = R 
o 

[d. h. für den Steuersatz des Lemmas 3] eindeutig lösbar; die Lösung sei mit 
T k (R) (Y) bezeichnet. 

Beweis: Wir setzen T k (R) (-) ein und erhalten: 

R = J Tk(R) (Y)g(Y)dY = r Yg(Y)dY - r U-l [U(Y) - k(R)] g(Y)dY 
o 0 0 

00 

= V - J U -1 [U (Y) - k (R)] g (Y) dY . 
o 
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Offenbar gilt: 

tp (k): = j U-1 [U (y) - k] g (Y) dY = V - R ~ 0 , 
o 

wobei tp (0) = V. Differenziert man nach k, gilt: 

tp' = ddk j U-1 [U (Y) - k] g (Y) dY 
o 

J'" g (Y) dY < 0 V k . 
= 0 - U' [U -1 (U (Y) - k)] 

tp (k) ist daher streng monoton fallend. 

Schließlich soll gezeigt werden, daß lim tp (k) = o. Wegen V< 00 gilt 
TI B > 0: 3 Y e , so daß k-+oo 

'" J Yg (Y) dY < E und V 15 > 0: 3 k a < 00, so daß U (Y,) - U (15) = k a . 
Y e 

Dann gilt 

m Y e 
V k > k a: tp (ka) = J U -1 [U (Y) - k a] g (Y) dY ;;;;; J ~ g (Y) dY 

o 0 

+ jU-1[U(Y)-ka]g(Y)dY;;;;;t5M+E ,wobeiM:=jg(Y)dY<oo. 
Y e 0 

Da ~ und E beliebig gewählt werden können, konvergiert tp (k) -+ 0, wenn 
k -+ 00 • tp (k) besitzt daher für alle 0 ;;;;; R ;;;;; V eine eindeutige Lösung k (R) 
für den Steuertarif T k (Y). 

Lemma 5: Sei J + (T): = max [U (Y) - U (Y - T (Y))] und 
YER 

J - (T): = min [U (Y) - U (Y - T (Y))], dann gilt: 
YER 

min J + (T) = max J - (T) = [U (Y) - U (Y - T k (R) (Y))] = k (R) V Y ER. 
TIR TIR 

[T I R bedeutet, daß T (.) die Bedingung R erfüllen muß]. 

Beweis: Sei T E TI Rund T =1= T k (R) • Dann gibt es ein 

B-: = {YI T(Y) < Tk(R) (Y)} , 

wobei J Y g (Y) dY > 0 angenommen sei, und ein 
B-

B +: = {Y I T (Y) > T k (R) (Y)} , 

wobei J Yg (Y) dY > 0 angenommen sei. 
B+ 

Wegen T E TI R muß offenbar gelten [B - U B + bezeichnet das Komplement 
von B- U B+]: 
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R = ! T (Y) g (Y) dY = f T (Y) g (Y) dY + f T (Y) g (Y) dY 
o B- B+ 

+ f T (Y) g (Y) dY < f T k (R) (Y) g (Y) dY + f T (Y) g (Y) dY 
B- UB+ ß- B+ 

+ _f_ T k (R) (Y) g (Y) dY . 
B- UB+ 

Dieser rechte Term wäre aber gleich R, wenn B + = q:;. Eine analoge über­
legung gilt für B -, weshalb daher für T gelten muß: B + =1= q:; =1= B -. Daher 
gilt: 

und 

J + (T) = max [U (Y) - U (Y - T (Y))] > k (R) 
YEH+ 

J - (T) = min [U (Y) - U (Y - T (Y))] < k (R) . 
YER+ 

Da auch T k (R) E TI R, gilt einerseits: 

min J + (T) ;;;;; J + (Tk (R)) = k (R) 
TETIR 

und andererseits muß natürlich 

J+ (Tk (R));;;;; minJ+ (T) 
TETIR 

gelten, was Gleichheit bedeutet. 

Ebenso gilt einerseits: 
maxJ- (T):;;:; J- (Tk(R)) = k (R) , 

TE1'1 R 
andererseits aber natürlich 

k (R) = J- (Tk (R)) :;;:; 

was ebenfalls Gleichheit bedeutet. 

max J- (T) , 
1'E1'IR 

Da J + (Tk (R)) = k (R) = J - (Tk (R))' ist somit der Satz 12 vollständig bewie­
sen. 

Q.E.D. 

Beweis des Satzes 13 

Der Beweis ist sehr einfach, da er sich mit geringen Änderungen auf den 
Beweis des Satzes 12 zurückführen läßt. Die Euler-Lagrange-Bedingung der 
W p-Funktion lautet nach einer Umformung 

[ 
U (Y) - U (Y - T (Y)) ]-(1 

U (Y) U' (Y - T (Y)) = const. 

(a) Für {2 = 0 folgt hieraus unmittelbar das gleiche marginale Opfer. 

(b) Der Beweis erfolgt ebenso wie bei Satz 12, nur daß nunmehr anstelle 

von '1jJ (Y, Ti) die Funktion [U (Y)] (11jJ (Y, Ti) tritt. 

(c) Die Beweise von Lemma 1 und Lemma 2 werden ebenso wie für die 
Wa-Funktion für die Wp-Funktion geführt. Der Beweis von Lemma 3 ist für 
W p anwendbar, wenn man 
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Tk (Y): = Y - U-i [(1 - k (R)) U (Y)] 

setzt. Lemma 4 wird für obige Tk-Funktion ebenso bewiesen; man erhält 
ebenfalls q; (0) = V und q;' < 0 und zeigt ebenso lim q; (k) = O. Lemma 5 

k-+", 

schließlich wird für die W p-Funktion völlig analog bewiesen. 

A 

ASWF 

B 

EI 

I 

IBSSWF 

KEV 
KNV 
KRV 
KVV 
M 

ONV 
OV 
P 

PI 

R 

SE 
SEM 

SS 
SWFL 

U 

W-Funktion 

Q.E.D. 

Abkürzungsverzeichnis187 

Bedingung der Anonymität [172] 
Arrowsche soziale Wohlfahrtsfunktion [171] 
allgemeine Beschränkungsbedingung eines Optimal steuer­
tarifs [209, 232] 
Bedingung der eingeschränkten Unabhängigkeit von ir­
relevanten Alternativen [182] 
Bedingung der Unabhängigkeit von irrelevanten Alter­
nativen [171] 
individualistische Bergson-Samuelsonsche soziale Wohl­
fahrtsfunktion [171] 
kardinale (Nutzen -)Einheitenvergleich bar kei t [173] 
kardinale Nichtvergleichbarkeit [173] 
kardinale rationale Vergleichbarkeit [173] 
kardinale volle Vergleichbarkeit [173] 

= Bedingung der Existenz eines universell schlechtesten so­
zialen Zustandes [182] 
ordinale Nichtvergleichbarkeit [173] 
ordinale Vergleichbarkeit [173] 
schwache Pareto-Bedingung [172] 
Annahme, daß Produktionsineffizienz in einer Umgebung 
des Optimismus möglich ist [213] 
Nebenbedingung, daß das Steueraufkommen den Betrag R 
ausmachen müsse [188] 

= Separabilität indifferenter Wirtschaftssubjekte [172] 
= modifizierte Bedingung der Separabilität indifferenter 

Wirtschaftssubjekte [182] 
= Bedingung der schwachen Stetigkeit [174] 
= soziales Wohlfahrtsfunktional [171] 

Bedingung des uneingeschränkten Definitionsbereiches des 
SWFL [174] 
reellwertige Funktion der Repräsentation der sozialen 
Präferenz ordnung (Wohlfahrtsfunktion) [174] 

187 In Klammern ist die Seite angeführt, auf welcher die entsprechende 
Abkürzung ausführlich definiert wird. 
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Symbolverzeichnis188 

Das Symbol verzeichnis enthält die wichtigsten Symbole. Symbole, die nur 
lokale Verwendung finden und an anderen Stellen nicht benötigt werden, 
werden im Symbol verzeichnis nicht gesondert ausgewiesen. Mehrfachbeset­
zungen der Symbolik erwiesen sich als nötig, doch wurde darauf Bedacht ge­
nommen, daß keine Verwechslungen infolge von Mehrfachbesetzungen auf­
treten. 

A 

AO 
a 
B 

b 
bi 

C 

~ 

d 

d 

e 

f 
G (.) 

g (.) 

H 

I 

n 
p 

p 

Q 

q 
qc 

!Jl 

= Teilmenge sozialer Zustände [171] 
= Ausgabefunktion [200] 

= Gewichtungskoeffizient von (u-)Nutzenfunktionen [176] 
= allgemeine Beschränkung eines Optimalsteuertarifs [209, 232] 

= Pauschalsteuer (bzw. -transfer) [212] 
= Nettoeinkommen der Wirtschaftssubjekte [200] 
= Konsum [221] 
= Menge der zulässigen Nutzenfunktionen [171] 
= Diskriminierungsindex [217] 
= als Diktator ausgezeichnetes Wirtschaftssubjekt [175] 
= Arbeit [221] 
= Soziales Wohlfahrtsfunktional (SWFL) [171] 
= konklave Transformation der Nutzenfunktion [203] 
= Frequenzfunktion (bzw. Dichtefunktion) der Verteilung des Ein-

kommens [187] 
= Teilmenge der Wirtschaftssubjekte [172] 
= soziale Indifferez [172] 
= Index für ein Wirtschaftssubjekt [171] 
= Anzahl der Güter [201] 
= Güterindex [214] 
= Anzahl der Wirtschaftssubjekte [k = # (N)] [214] 

= Konstante [190] 
= Lagrange-Funktional in der Optimalsteuertheorie [234] 
= Konstante einer Nutzenabschätzung [194] 
= Menge der Wirtschaftssubjekte einer Volkswirtschaft [170] 
= untere bzw. obere Grenze des Qualifikationsparameters der 

Wirtschaftssubjekte [201] 
= Qualifikationsparameter der Wirtschaftssubjekte [201] 
= strenge soziale Präferenz [172] 
= (Produzenten-)Preisvektor [200] 
= Diagonalmatrix mit den Güternachfragen in der Diagonalen 

[228] 
= Vektor der Nachfrage [200] 
= kompensierter Nachfragevektor [202, 216] 
= Menge aller sozialer Präferenzen [170] 

188 In Klammern ist die Seite angeführt, auf welcher das entsprechende 
Symbol eingeführt und definiert wird. 
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R 
R 

RIA 
R 

R+ 
s 
T 
T (0) 

t 

t (0) 

U 
u (0) 

u (0) 

v (0) 

vO 
WO 

Wa(O) 
W p (0) 

wO 

x 
x 
y 

y 

Z 

z 

ß 
ßi 

" 00 

( 

e 
J. 

v 

v 
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= zu erzielendes (Netto-)Steueraufkommen [188] 

= soziale Präferenzordnung [170, 172] 

= auf A beschränkte soziale Präferenzordnung [171] 

= Menge der reellen Zahlen [171] 

= Menge der nichtnegativen reellen Zahlen [187] 

= indirekte Steuer [212] 

Steuerbetrag [165 f.] 

= Steuerbetragsfunktion [165] 

= Durchschnittssteuersatz [165] 

= Durchschnittssteuerfunktion [165] 

= Menge aller Nutzenfunktionen [170] 

= Nutzenfunktion des Einkommens [166] 

= Nutzenfunktion über sozialen Zuständen und Wirtschaftssubjek­
ten [170] 

= über indirekten individuellen Nutzen definierte Repräsentatio­
nen der sozialen Präferenzen (Wohlfahrtsfunktion) [200, 213] 

= indirekte Nutzenfunktion [200] 

= reellwertige Repräsentation der sozialen Präferenzordnung 
(Wohlfahrts funktionen) [174] 

= Spezielle Ausprägung einer W-Funktion [190] 
= Spezielle Ausprägung einer W-Funktion [191] 

= Transformation der u-Funktionen bei Geltung der Bedingung M 
[182] 

= Menge der sozialen Zustände [170] 
= einzelner sozialer Zustand [171] 
= Indikator der Leistungsfähigkeit, i. d. R. als Einkommen auf-

gefaßt [165] 

= einzelner sozialer Zustand [171] 

= ProduktionsmögIichkeitsmenge [213] 

= Vektor der Angebotsmenge [200] 
= Parameter kardinaler Nutzentransformationen [173] 

= Parameter kardinaler Nutzentransformationen [173] 
= Wohlfahrtsgewichte (soziale Grenznutzen des Einkommens) [214] 
= Gerechtigkeitsparameter einer speziellen W-Funktion [178] 

= linear homogene Funktion bei Ableitung der W-Funktion [178] 

= Substitutionselastizität zwischen Konsum und Freizeit [221] 
= Permutation von N [172] 

= Parameter [213, 216] 
= Lagrangescher Multiplikator (der Budgetbeschränkung des 

Staates) [188] 
= Lagrangescher Multiplikator [189, 200] 

= Parameter einer CES-Nutzenfunktion [221] 
= Inegalitätsparameter (v = 1 - e) [221 f.] 

Langrangeseher Multiplikator [201] 

= Konsumentenpreisvektor [212] 
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Inegalitätsparameter einer Klasse von W - Funktionen [179] 
= Vektor der Grenzraten der Substitution [234 f.] 
= Marginalsteuersatz [165] 
= Marginalsteuerfunktion [165] 
= Vektor der Invarianztransformationen der Nutzen [172] 
= Produktionsfunktion der verfügbaren Technologie [232] 

253 

cJj (z) 

({Ji = Invarianztransformation der Nutzen des Wirtschaftssubjektes 
[172] 

lJI (n) 

VJ (n) 

:jj: (M) 

= normalisierte Kovarianz zwischen Konsum des Gutes i und dem 
sozialen Nettogrenznutzen des Einkommens [228] 

= Verteilungsfunktion der Verteilung der Qualifikation n [201] 
= Dichtefunktion der Verteilung der Qualifikation [201] 
= Mächtigkeit der Menge M [170] 
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I. Einführung 

1. Zur verteilungspolitischen Ausrichtung 

Aufgabe einer normativen Theorie der indirekten Besteuerung ist 
es zu bestimmen, mit welchem Gewicht und mit welchen Formen in 
einem "rationalen", "idealen" oder "optimalen Steuersystem" eine 
indirekte Besteuerung erfolgen soll. Bekanntlich läßt sich diese Frage 
nur in einem Rückgriff auf - Wertvorstellungen artikulierende -
Besteuerungsziele beantworten. Die vorliegende Abhandlung soll zur 
Entwicklung einer verteilungspolitisch ausgerichteten Theorie der in­
direkten Besteuerung beitragen. Die Verteilung der Steuerlasten auf 
direkte und indirekte Steuern wird auch als Instrument einer auf 
Verteilungsgerechtigkeit zielenden Verteilungspolitik begriffen. über 
die Steuerlastverteilung soll die Verteilung beeinflußt werden. Wird 
unter "Beeinflussung der Verteilung" auch ihre Nichtveränderung ge­
gegenüber einer Situation ohne oder vor Steuern subsumiert, schließt 
eine solche verteilungspolitisch ausgerichtete Steuerlastverteilungs­
konzeption mithin die Verteilung der Steuern nach der Leistungsfä­
higkeit ein, allerdings ohne sich auf Leistungsfähigkeitsprinzipien der 
Steuerlastverteilung zu beschränkenl . 

Die Orientierung an einer verteilungspolitisch ausgerichteten Steuer­
lastverteilungskonzeption impliziert noch keine Festlegung auf be­
stimmte Inhalte von Verteilungsgerechtigkeit. Soweit im Laufe der 

1 Auf diese Weise werden die konzeptionellen Schwierigkeiten vermie­
den, die mit einem Nebeneinander von Leistungsfähigkeits- und Umvertei­
lungsprinzip verbunden sind. Vgl. dazu Krause-Junk (1977, 345). 
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Arbeit inhaltlich Konkretisierungen vorgenommen werden, beziehen 
sie sich vornehmlich auf Ansichten, die für eine "wide class of ethical 
judgements" Gültigkeit haben dürften. Auch wenn von eher kontro­
versen Auffassungen von Verteilungsgerechtigkeit -ausgegangen wird, 
geht es im folgenden nicht darum, ob diese oder andere akzeptiert 
werden können. Im Vordergrund des Erkenntnisinteresses steht viel­
mehr die Frage, welche Konsequenzen sich aus gegebenenfal1:s wider­
sprüchlichen normativen Vorstellungen für die Bestimmung des Plat­
zes der indirekten Besteuerung ergeben. 

Eine verteilungspolitisch ausgerichtete Steuerlastverteilungskonzep­
tion setzt die Existenz eines {oder mehrerer) Verteilungsobjekts(e) vor­
aus, dessen (deren) Verteilung es im Blick auf das Ziel der Verteilungs­
gerechtigkeit zu beeinflussen gilt. Was das unter Gerechtigkeitsgesichts­
punkten richtige Verteilungsobjekt ist, ist eine normative Frage. Im 
Sinne der vorstehenden Bemerkungen erfolgt hier keine Festlegung 
auf ein bestimmtes Verteilungsobjekt. Es wird unterstellt, daß sich 
konzeptionell eine geeignete Größe als Verteilungsobjekt definieren 
läßt. Soweit für die Beurteilung von Verteilungsgerechtigkeit Vertei­
lungsergebnisse wichtig sind, mögen sie sich mit Bezug auf ein solches 
Verteilungsobjektbeschreiben lassen. Das Verteilungsobjekt eigne sich 
mithin als "Gleichheitsmaßstab" für eine Untersuchung von Vertei­
lungsergebnissen unter den beiden distributiven Zielaspekten der 
horizontalen Gleichbehandlung und der vertikalen Verteilung. Der 
Begriff der Verteilungsgerechtigkeit reiche grundsätzlich allerdings 
über eine -ausschließliche Berücksichtigung dieser Zielaspekte hinaus, 
indem er auch die Umstände, unter denen es zu ,bestimmten Vertei­
lungsergebnissen kommt, mit einbezieht. 

Unter Bezug auf traditionelle finanzwissenschaftliche Steuerlastver­
teilungslehren werde das Verteilungsobjekt begrifflich mit der Lei­
stungsfähigkeit der Individuen identifiziert2• Grundsätzlich werde zwi­
schen der vor und nach Besteuerung bestehenden Leistungsfähigkeit 
unterschieden. Wie schon zum Ausdruck gebracht, bleibe regelmäßig 
offen, was individuelle Leistungsfähigkeit ist. Sie stimmt begrifflich 
mithin nicht notwendig mit dem individuellen Bedürfnisbefriegigungs­
niveau oder mit dem individuellen Zuwachs an ökonomischer Verfü­
gungsmacht überein, obwohl diese - alternativ in Frage kommenden 

2 Diese Art der Orientierung an steuerlicher Leistungsfähigkeit bringt 
noch keine Akzeptanz irgendeiner der Versionen des Leistungsfähigkeits­
prinzips zum Ausdruck. Sie impliziert nur, daß die steuerliche Leistungs­
fähigkeit ein wichtiger oder der zentrale Verteilungsmaßstab sei. - Zu eini­
gen der mit der Gleichsetzung von Leistungsfähigkeit und verteilungspoli­
tisch relevantem Verteilungsobjekt verbundenen Vorstellungen vgl. im übri­
gen Hackmann (1979, 18 ff.) und die dortigen Hinweise. 
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- "verteilungspolitisch relevanten Leistungsfähigkeitsgrößen" die kon­
krete Orientierung bei der Entwicklung von Fragestellungen und bei 
der Herleitung der Ergebnisse bestimmt haben3• 

2. Zum Begriff der indirekten Besteuerung 

Soll der den indirekten Steuern in einem idealen Steuersystem zu­
kommende Platz bestimmt werden, so setzt die Lösung dieser Auf­
gabe eine begriffliche Klarheit darüber voraus, welche Steuern zu 
den indirekten Steuern zu rechnen sind und welche nicht. Von den in 
der Literatur angebotenen Definitionen dürfte für diese Abhandlung 
die Definition von Neumark am brauchbarsten sein. Danach "zielen 
direkte Steuern auf eine unmittelbare" und indirekte Steuern "auf 
eine mittelbare Erfassung steuerlicher Leistungsfähigkeit ab"4. Ohne 
den (weiteren) Unterscheidungen von Neumark im einzelnen zu folgen, 
sollen hier als direkte Steuern die Steuern begriffen werden, die die 
Leistungsfähigkeit von Individuen (insgesamt oder in Teilen) unmittel­
bar zur Bemessungsgrundlage haben; indirekte Steuern seien die 
Steuern, bei denen das nicht der Fall ists. 

Wie für die genaue Neumarksche Definition gilt auch für diese 
Steuerklassifikation, daß je nach dem konkreten Verständnis von Lei­
stungsfähigkeit unterschiedliche Steuern als direkt oder indirekt zu 
klassifizieren sind6• Die Klassifikation einer Steuer als direkt oder 
indirekt hängt von dem letztlich durch Wertvorstellungen bestimmten 
Verständnis steuerlicher Leistungsfähigkeit ab. Wird die steuerliche 
Leistungsfähigkeit eines Bürgers grundsätzlich mit seinem Einkommen 
gleichgesetzt7, wäre demzufolge eine Besteuerung des personenbezo-

3 Wenn an späterer Stelle ohne einen besonderen Hinweis auf den jeweils 
zugrunde gelegten Leistungsfähigkeitsbegriff Beispiele angeführt werden, 
wird von Einkommen i. S. eines Zuwachses von ökonomischer Verfügungs­
macht als relevanter Leistungsfähigkeitsgröße ausgegangen. 

4 Siehe Neumark (1951, 349 - 368, speziell 357). 
5 Diese Definition indirekter Steuern als Steuern, die nicht unmittelbar 

individuelle Leistungsfähigkeitsgrößen zur Bemessungsgrundlage haben, 
paßt dann nicht zur Bedeutung des Wortes "indirekt", wenn Steuern erhoben 
werden, deren Lastverteilung ohne Rücksicht auf die individuelle Leistungs­
fähigkeit erfolgen soll. Das trifft für solche Steuern zu, die (ausschließlich) 
äquivalenzmäßig, demeritorisch oder mit einer (anders motivierten) Beein­
flussung der Ergebnisse von Marktprozessen gerechtfertigt werden. Solche 
äquivalenzmäßigen Aspekte der Steuerlastverteilung werden - vgl. nach­
folgend unter 3. - aus dieser Arbeit ausgekammert. Für eine diesbezügliche 
Erörterung vgl. speziell Hansmeyer (1979, 726 ff.). 

6 Vgl. dazu auch die kritischen Bemerkungen von Schmidt (1978, 125). 
7 Es werde beachtet, daß Einkommen bei diesem Argument nicht als "In­

dikator steuerlicher Leistungsfähigkeit" (Haller) gesehen wird, sondern daß 
eine Gleichsetzung von steuerlicher Leistungsfähigkeit mit Einkommen 
erfolgt. 
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genen Konsums als eine Form der indirekten Besteuerung zu begreifen 
und als eine Form der direkten, wenn die steuerliche Leistungsfähig­
keit mit dem Konsum identifiziert wird. Es versteht sich, daß die 
dieser Arbeit zugrunde gelegte Definition indirekter Steuern in einer 
Welt ohne einmütig akzeptiertes Verständnis steuerlicher Leistungs·· 
fähdgkeit unter etwa steuerstatistischen Gesichtspunkten wenig zweck­
mäßig ist, es wird hier deshalb nicht für eine übernahme dieses Ver­
ständnisses von direkten und indirekten Steuern in den allgemeinen 
Sprachgebrauch plädiert. Auch im Rahmen dieser Arbeit soll die be­
sondere Aufmerksamkeit im übrigen den Steuern gelten, die nach 
vorherrschendem Verständnis als indirekte Steuern begriffen werden, 
also etwa die Steuern, "die an Kosten, Erlöse oder bestimmte Trans­
aktionen anknüpfen"8. Da - so verstandene - indirekte Steuern ohne 
Rücksicht auf spezielle persönliche Umstände (der Belasteten) erhoben 
werdenD, wird in den folgenden Ausführungen für die indirekten 
Steuern regelmäßig von proportionalen Steuertarifen ausgegangen, 
während für die direkte Besteuerung progressive Tarif·e zugelassen 
seien. 

Wenn hier trotz alledem vom oben erläuterten Verständnis von 
direkten und indirekten Steuern ausgegangen wird, so deshalb, weil 
dieses Verständnis genau zu der in dieser Arbeit zu ·behandelnen 
Problemstellung paßt. Eine verteilungspolitisch ausgerichtete Steuer­
lastverteilungskonzeption legt es nämlich nahe, für Zwecke der Steuer­
lastverteilung unmittelbar an der verteilungspolitisch relevanten Maß­
stabgröße anzuknüpfen. Wird von dieser naheliegenden Möglichkeit 
kein Gebrauch gemacht - erfolgt mithin in dem hier verstandenen 
Sinne eine indirekte Besteuerung -, so bedarf dies der besonderen 
Erklärung bzw. Rechtfertigung. Diese Rechtfertigungsproblematik stellt 
sich nun in grundsätzlich gleicher Weise bei unterschiedlichen Fassun­
gen des Leistungsfähigkeitsbegriffs. Die grundlegende Problemlage 
ist weniger dadurch beschrieben, was unter steuerlicher Leistungs­
fähigkeit konkret verstanden wird, als dadurch, daß ein unmittelbarer 
steuerlicher Zugriff an Größen erfolgt, die mit der oder den vertei­
lungspolitisch eigentlich gemeinten Größen nicht übereinstimmen. 
Wegen dieser Gemeinsamkeit der Problemlage ist es mithin angemes­
sen, für diese Arbeit die oben beschriebene Trennungslinie zwischen 
direkter und indirekter Besteuerung zu ziehen. 

8 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen 
(1967, 331). 

D "The key feature for the indirect tax is that no characteristic of the in­
dividual, other than the amount that he purchases in this particular market, 
is relevant for the determination of his tax liability", AtkinsonlStiglitz (1980, 
426). 
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3. Ausgangslage und Fragestellung 

Am Anfang der normativen Theorien zur indirekten Besteuerung 
steht regelmäßig die Einsicht der Unmöglichkeit einer pel"fekten di­
rekten BesteuerunglO• Daß eine direkte Besteuerung nur unvollkom­
men möglich ist, ist zentral darin begründet, daß sich die Leistungs­
fähigkeit von Individuen steuerlich nicht vollständig erfassen läßt. 
Der Ausweitung der Bemessungsgrundlage sind Grenzen gesetzt, ehe 
die Leistungsfähigkeit voll erfaßt wird. Von welchem nach der steuer­
wissenschaftlichen Erörterung als potentiell in Frage kommenden 
Verständnis von Leistungsfähigkeit auch ausgegangen wird, für die 
Steuerpraxis ist von der unvermeidlichen Existenz von "Steuerschlupf­
löchern" bzw. "Erfassungslücken" (tax loopholes) auszugehen. Selbst 
wenn es vorstellbar wäre, daß sich die Steuerschlupflöcher in einem 
steuerrechtlichen Sinn über eine entsprechend eingeengte Definition 
der Bemessungsgrundlage der direkten Besteuerung und durch einen 
hinreichend hohen Kontrollaufwand verstopfen ließe, in einem an 
der Gesamtleistungsfähigkeit orientierten finanzwissenschaftlichen Ver­
ständnis von Steuerschlupflöchern besteht - das wird unstrittig sein -
eine solche Möglichkeit nicht. 

Je nach Perspektive und Abstraktionsgrad lassen sich für diese 
Unmöglichkeit unterschiedliche Gründe anführenll. Auf einer hohen 
Begründungsebene sind die Grenzen menschlichen Wissens und Wollens 
zu nennen. Selbst beim bestem Wollen wäre es - auch eine Begrün­
dung dieser Aussage wird sich erübrigen - nicht möglich, die Infor­
mation vollständig zu beschaffen, die für eine genaue Bemessung der 
Steuern nach irgend einem der überhaupt in Frage kommenden Lei­
stungsfähigkeitsmaßstäbe erforderlich wären. Wichtiger als die wis­
sensmäßigen sind die "wollensmäßigen" Mängel. Solange nicht von 
speziellen "staatsfreundlichen" bzw. altruistischen menschlichen Ver­
haltensweisen ausgegangen werden kann, lassen sich auch die wissens­
mäßig grundsätzlich beschaffbaren Informationen nicht korrekt be­
schaffen. 

Auf einer niedrigeren Begründungsebene sei hier auf die Gren­
zen politischer Gestaltungsmöglichkeiten und die Grenzen der Steuer­
technik hingewiesen. So mögen der Politik aus machtpolitischen oder 
anderen (nicht ökonomisch motivierten) Rücksichten bestimmte Steuer-

10 Vgl. Haller (1971, 193): "Wäre eine gleichmäßige Erfassung aller Ein­
kommen im Rahmen der Einkommensteuer möglich, so könnte man sich bei 
der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit ganz auf die Einkommensteuer 
stützen und hätte die Heranziehung der unvollkommeneren indirekten Steuer 
als zweite Hauptsäule der Besteuerung nicht nötig." Vgl. ferner AtkinsonJ 
Stiglitz (1976, 56 ff.). 

n Vgl. etwa Haller (1971, 188 ff.). 
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zugriffe verwehrt sein. Die mittelalt~rlichen Steuerprivilegien von 
Adel und Klerus sind dafür ein deutliches Exempel. Auch wenn die 
absolutistische Ausschöpfung der "in der Akzise entdeckten Goldgrube" 
in historischer Betrachtung nicht "verteilungspolitisch" motiviert war, 
so diente diese Art der indirekten Besteuerung, solange die Steuer­
privilegien nicht angetastet wurden (werden konnten), doch zweifels­
ohne der Verteilungsgerechtigkeit, wie wir sie heute verstehen. Als 
Beispiel für solche politisch begründeten Steuerprivilegien unserer 
Zeit mag vielleicht die unangemessene Besteuerung von Renten, Ein­
künften aus Land- und Fortswirtschaft, vielleicht auch die unangemes­
sene Besteuerung von Wertzuwächsen angeführt werden können. 

Ob die für unsere Zeit angeführten Beispiele zu Recht als politisch 
begründete Steuerprivilegien rubriziert werden, wird strittig sein, 
da sich für diese Steuerprivilegien auch Begründungen aus den Gren­
zen steuertechnischer Möglichkeiten herleiten lassen. Dieser Aspekt 
dominiert deutlich, wenn etwa Schwarzarbeitsentgelte und zu rechen­
bare Einkommen, wie die Nutzung dauerhafter Konsumgüter und die 
von den Steuerpflichtigen für sich selbst erbrachten Leistungen, gar 
nicht oder nur eingeschränkt erfaßt werden. 

Weil es unstrittig sein dürfte, daß sich in dem erläuterten finanzwis­
senschaftlichen Sinne verstandene Erfassungslücken nicht vermeiden 
lassen, wird davon abgesehen, weitere Beispiele anzuführen und die 
angeführten Beispiele sorgfältiger zu betrachten. Im folgenden soll 
vielmehr danach gefragt werden, welche Konsequenzen sich aus der 
Existenz von Steuerschlupflöchern bei einer verteilungspolitisch aus­
gerichteten Steuerlastverteilungskonzeption für die indirekte Besteue­
rung von Leistungsfähigkeit ergeben. Dabei wird von einer vorgegebe­
nen Höhe des steuerlich zu deckenden staatlichen Finanzbedarfs aus­
gegangen. 

Bei einer Behandlung dieser Frage erscheint es sinnvoll, drei Pro­
blemebenen zu unterscheiden: 

Erstens, kann über eine indirekte Besteuerung eine bessere Reali­
sierung von Verteilungszielen erreicht werden - und zwar ohne Rück­
sicht auf andere Ziele; unter welchen denkbaren Bedingungen ist das 
der Fall, und ist in der Realität mit einer Erfüllung dieser Bedingungen 
zu rechnen? 

Zweitens, läßt sich über eine indirekte Besteuerung eine bessere 
Realisierung der Verteilungsziele erreichen, ohne daß dadurch andere 
Ziele negativ betroffen sind; unter welchen Bedingungen ist das der 
Fall, und wie ist es um die Realitätsnähe dieser Bedingungen bestellt? 
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Drittens, wie sind etwaige distributive Vor- und Nachteile einer 
indirekten Besteuerung gegen sonstige Nach- und Vorteile abzuwägen, 
wenn die unter zweitens genannten Umstände nicht vorliegen? 

Das weite Spektrum der mit diesen drei Problemebenen skizzierten 
Fragestellungen kann in dem vorliegenden Referat nicht behandelt 
werden. Fragestellungen, die zur dritten Problemebene, dem Konflikt 
zwischen unterschiedlichen Zielen gehören, werden weitgehend ausge­
klammert. Auf der zweiten Problemebene erfolgt (in IV) eine Be­
schränkung der berücksichtigten Ziele auf das Ziel allokativer Effi­
zienz. Schließlich muß auch von einer Untersuchung der Realitätsnähe 
der Bedingungen abgesehen werden, unter denen eine indirekte Be­
steuerung verteilungspolitisch attraktiv erscheint. 

11. Möglichkeiten der Verringerung steuerlicher 
Ungleichbehandlung 

1. Das Gleichbehandlungsziel 

a) Konzeptionelle Erwägungen 

Steuerliche Gleichbehandlung erfordert eine Gleichbelastung Gleich­
situierter. Wenn Gleichsituierte gleich belastet werden, sei dem Gleich­
behandlungsziel bzw. der horizontal-distributiven (Steuerlast-)Vertei­
lungszielsetzung voll genüge getan12• Obwohl - etwa mit Blick auf die 
Berücksichtigung personenrechtlicher Umstände - eine Klärung der 
Frage, wann Individuen als gleichsituiert zu gelten haben, nicht ohne 
Bedeutung für eine Bestimmung des Platzes der indirekten Besteue­
rung sein wird, muß hier von einer Erörterung dieses Problems abge­
sehen werden. Es werde unterstellt, es lasse sich (ggf. über Zuschläge 
und Abzüge) jedem Individuum eine Leistungsfähigkeitsgröße zuord­
nen, deren Gleichheit eine Gleichsituiertheit anzeigt. Gleichbelastung 
impliziert dann, daß jedes gleichsituierte Individuum - als Folge der 
Besteuerung oder im Vergleich zur Situation vor der Besteuerung -
eine gleiche Minderung seiner Leistungsfähigkeit erfährt. 

Es könnte bezweifelt werden, daß eine solche steuerliche Gleich­
behandlung unbedingt zu einer größeren Verteilungsgerechtigkeit bei­
trägt. Dies sei doch nur dann der Fall, wenn die (Primär-)Verteilung 
vor Steuern horizontal gerecht sei. Träfe das nicht zu, könne eine wie 
gerade definierte Ungleichbehandlung bei der Steuerlastverteilung zu 

I~ Das Gleichbehandlungsziel wird hier also enger verstanden als es dem 
Verständnis des Gleichheitssatzes der Verfassung (Art. 3 GG) entspricht, der 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als ein generelles 
Willkürverbot zu begreifen ist. 
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einer größeren horizontalen Verteilungsgerechtigkeit führen als eine 
den beschriebenen Gleichbehandlungsanforderungen genügende Steuer­
lastverteilung. Die auf Verteilungsgerechtigkeit zielende Steuerlast­
verteilung setze bei der vorgenommenen Konkretisierung des Gleich­
behandlungsziels mithin eine (horizontal) gerechte Primärverteilung 
voraus. 

Zu einem solchen Einwand ist zweierlei zu bemerken. Zum ersten, 
es geht hier nur um die Verteilung der Steuerlasten, die nach der 
Belastung aus Äquivalenzgründen oder auch aus Gründen einer geziel­
ten Beeinflussung von Marktprozessen noch zu verteilen sind. Die Be­
einflussung von Marktprozessen kann dabei in der Förderung von 
Verteilungsgerechtigkeit motiviert sein - wie etwa mit einer speziellen 
Besteuerung von Monopolgewinnen vorstellbar. Die Leistungsfähigkeit, 
die als Gleichheitsmaßstab zu nehmen ist, ist mithin konzeptionell die 
Leistungsfähigkeit, wie sie sich für die Individuen nach der Belastung 
mit in einem weiten Sinne verstandenen "Äquivalenzsteuern" ergibt. 

Diese Modifikation bzw. Differenzierung trifft nun jedoch nicht den 
Kern des obigen Einwandes. Denn auch bei dem gerade erläuterten 
Verständnis von Leistungsfähigkeit kann nicht davon ausgegangen 
wel'den, daß die sich vor oder ohne "Leistungsfähigkeitsbesteuerung" 
ergebende Ausgangsverteilung horizontal gerecht ist. 

Dies führt zum zweiten - zentralen - Gegeneinwand: Einer markt­
mämg und auch als Folge staatlicher Intervention zustandegekommenen 
Verteilung kommt (schließlich) eine normative Kraft des Faktischen 
zu. Bestehende Rechts- und Eigentumstitel sind ex post als rechtens 
zu respektieren13 - und zwar auch dann, wenn aus einer Ex-ante­
Perspektive das zustandegekommene Ergebnis als ungerecht zu begrei­
fen ist. Der Mangel einer horizontalen (und auch vertikalen) Unge­
rechtigkeit auf der Ebene der Primärverteilung wird dadurch "geheilt", 
daß es - auf legalem Wege - zu der betreffenden Verteilung gekom­
men ist. In pragmatischer Sicht liegt die "ratio" einer solchen Aufas­
sung in dem Gebot der Rechtssicherheit. Möglicherweise sprechen 
auch Gerechtigkeitsgesichtspunkte für eine schließliche Sanktionie­
rung von irgendwie zustandegekommenen Verteilungsresultaten. Eine 
unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten vorzuziehende Primärverteilung 
verdient damit vor anderen prinzipiell nur solange den Vorzug, wie 
diese anderen Verteilungen noch nicht Realität wurden. Somit sind für 
die Verteilung von "Leistungsfähigkeitssteuern" das Gleichbehand­
lungs- und das vertikale Verteilungsziel auf der Basis der tatsächlichen 
Verteilung zu definieren. Gerade aus der Tatsache, daß die normativ 

13 Vgl. die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



270 J ohannes Hackmann 

zu akzeptierende Primärverteilung regelmäßig nicht Ausdruck höchster 
Gerechtigkeit ist, dürften sich im übrigen Gerechtigkeitsargumente 
dafür herleiten lassen, durch die Steuerlastverteilung die Verteilung 
in Richtung auf eine größere Verteilungsgleichmäßigkeit zu beein­
flussen. 

b) Maße steuerlicher Ungleichbehandlung 

Eine horizontal vollständig befriedigende Steuerlastverteilung läßt 
sich nicht realisieren. Eine Bewertung unterschiedlicher Möglichkeiten 
der Steuerlastverteilung erfordert deshalb ein volkswirtschaftliches 
Maß steuerlicher Ungleichbehandlung. Aus Gerechtigkeitsgründen sollte 
sich ein solches Ungleichbehandlungsmaß aus Maßen individueller 
Ungleichbehandlungen zusammensetzen. Die individuell erfolgende 
steuerliche Ungleichbehandlung wird naheliegenderweise als Differenz 

zwischen tatsächlicher (T!) und "horizontal gebotener" (T!) Steuerbe­
lastung definiert. Während der Begriff der tatsächlichen Steuerbe­
lastung (T~), wird von der Inzidenzproblematik abgesehen, nicht er­
läutert zu werden braucht, sind bezüglich des Begriffs der horizontal 
gebotenen Steuerbelastung einige Anmerkungen erforderlich. Was die 
für ein einzelnes Individuum horizontal gebotene Steuerbelastung ist, 
ist nämlich nicht eindeutig bestimmt. Die eindeutige Bestimmbarkeit 
setzt eine vertikal vorgegebene Steuerlastverteilung voraus. Eine Mög­
lichkeit wäre es, als "horizontal geboten" die Steuerbelastung zu be­
greifenl 4, die ein Individum bei vorgegebenem Steuertarif tragen sollte. 
Bei einer solchen Definition hängt das Ausmaß individueller steuerli­
cher Ungleichbehandlung mithin davon ab, welche - auf die gesamte 
Leistungsfähigkeit bezogene - vertikale Steuerbelastungsnorm vorge­
geben wird. Schon aus analytischen Gründen ist eine solche Verquik­
kung von horizontal- und vertikal-distributiver Zielsetzung wenig sinn­
voll; hinzu kommt, daß ein präzis formuliertes vertikal-distributives 
Ziel kaum konsens fähig sein dürfte und diese fehlende Konsensfähig­
keit in dem Maß steuerlicher Ungleichbehandlung unnötigerweise 
ihren Ausdruck fände. Aus diesen Gründen werde hier die horizontal 
gebotene Steuerbelastung als die Belastung definiert, die die gleich­
situierten Individuen im Durchschnitt tragen. 

Aus den individuellen Ungleichbehandlungsmaßen ist ein Maß 
der in einer Volkswirtschaft insgesamt erfolgenden steuerlichen Un­
gleichbehandlung herzuleiten. Dieses volkswirtschaftliche Maß sollte 
einigen - als unstrittig vermuteten - Anforderungen genügen. Aus 
"technischen" Gründen sollte es so normiert sein, daß es bei einer 
der horizontalen Verteilungszielsetzung voll genügenden Steuerlastver-

14 In diesem Sinne Hettich (1979). 
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teilung einen Wert von Null anzeigt. Als Ausfluß der Wertvorstellung 
von der grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen sollte es jedes In­
dividuum symmetrisch berücksichtigen bzw. bezüglich der Berücksichti­
gung einzelner Individuen anonym sein. Schließlich - auch das sei al~ 
allgemein akzeptierbar vermutet15 - sollte das Maß auf jede Ceteris­
paribus-Änderung individueller Ungleichbehandlungen reagieren. 

Die Summe der absolut genommenen Differenzen zwischen den tat­
sächlichen und den horizontal gebotenen Steuerzahlungen für alle 
Indi'V'~duen Ci = 1 ... m) einer Volkswirtschaft16 genügt diesen Bedin­
gungen. Dennoch dürften diese absoluten Abweichungen Cu!) kein ge­
nerell befriedigendes Maß steuerlicher Ungleichbehandlung seini? 
Schließlich macht es - eine wohl generell akzeptierbare Wertung -
einen Unterschied, ob sich ein bestimmter volkswirtschaftlicher Ab­
weichungsbetrag zwischen den tatsächlichen und den horizontal gebo­
tenen Steuerzahlungen in kleinen Beträgen auf viele oder in großen 
Beträgen auf wenige Individuen aufteilt. Die quadratische Abweichung 
dürfte deshalb besser geeignet sein. Ob die mit diesem Maß verbun­
dene stärkere Gewichtung größerer Abweichungen angemessen ist oder 
nicht, kann vermutlich nur auf der Basis von Wertvorstellungen ent­
schieden werden, die so differenziert sind, daß mit ihrer allgemeinen 
Konsensfähigkeit nicht mehr zu rechnen ist. Sollte die mit der quadra­
tischen hbweichung erfolgende unterschiedliche Gewichtung geringerer 
und größerer Abweichungen nicht ausreichen, wären die absoluten Dif­
ferenzbeträge vor der Summierung mit höheren Exponenten zu ge­
wichten CUngleichbehandlungsmaß U~18). 

Auch die bisher in Aussicht genommenen Maße artikulieren das Aus­
maß der steuerlichen Ungleichbehandlung in einer Volkswirtschaft 
vermutlich nicht korrekt. Bei den bisher erörterten Maßen haben 
gleiche absolute Abweichungsbeträge von der horizontal gebotenen 

15 Und zwar obwohl die in jüngerer Zeit von ökonomischer Seite viel be­
achtete Rawlsche Konzeption der Gerechtigkeit mit dem Postulat, nur die 
Position der schlechtest gestellten Gruppe zu beachten, dagegen verstößt. 

11/. • • 

16 Also: ul = ~IT~ -T~I , 
17 Ähnliche Modifikationen, wie sie nachfolgend vorgenommen werden, 

werden auch von Brennan (1971) erörtert. Der Ansatz von Brennan unter­
scheidet sich von dem hier gewählten Ansatz dadurch, daß Brennan keine 
horizontal gebotene Steuerbelastung definiert, sondern unmittelbar indi­
viduelle Steuerbelastungsunterschiede zum Ausgangspunkt seiner Maße der 
steuerlichen Ungleichbehandlung nimmt. 

m . . 
18 Also: u2 = ~ I T: - T;iw mit tL' > 1 als einem Parameter, der eine unter-, 

schiedliche Gewichtung größerer und kleinerer Ungleichbehandlungen be­
wirkt. 
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Steuerbelastung unabhängig davon ein gleiches Gewicht, ob die ge­
botene Steuerbelastung hoch oder niedrig ist. Diesbezügliche Einwen­
dungen lassen sich berücksichtigen, indem daß Maß für die volkswirt­
schaftliche Ungleichbehandlung (U3) statt auf die absoluten individuellen 
Differenz- bzw. Ungleichbehandlungsbeträge auf die individuellen re­
rativen Abweichungen abstellV9• Da die Reduzierung der Bedeutung 
großer absoluter aber kleiner relativer Ungleichbehandlungen sich 
nur aus Vorstellungen von vertikaler Verteilungsgerechtigkeit recht­
fertigen läßt, erfolgt mit diesen Ungleichbehandlungsmaßen (wie ua) 
eine gewisse Verquickung von auf horizontale und vertikale Gerech­
tigkeit ausgerichteten Vorstellungen, die hier allerdings den Vorteil 
hat, daß ;bei einer Veränderung des Ausmaßes der in einer Volkswirt­
schaft erfolgenden Ungleichbehandlung nicht mehr gefragt werden 
muß, wer davon betroffen ist20• Auch die Ungleichbehandlungsmaße 
des zuletzt vorgeschlagenen Typs sind einer weiteren Verfeinerung 
zugänglich, indem sie je nach der Fragestellung auf die gesamten 
nichtäquivalen~mäßig erhobenen Steuern oder auf die Anzahl der In­
dividuen bezogen werden. Eine solche Verfeinerung bietet sich aus 
Gründen größerer Anschaulichkeit an, ist aber auch geboten, wenn in­
tertemporale oder interregionale Vergleiche angestellt werden sollen. 
Für diese Arbeit kann davon jedoch abgesehen werden, da es hier nur 
um den Vergleich verschiedener gedachter Situationen ein- und der­
selben Volkswirtschaft unter der zusätzlichen Bedingung eines vorge­
gebenen Steueraufkommens geht. 

Trotz der grundsätzlich größeren Attraktivität der Maße U2 und U3 

wird bei den folgenden Ausführungen zumeist auf die anderen Maße 
Bezug genommen. Z. T. geschieht dies aus rechnerischen Verein­
fachungsgründen, z. T. aber auch, um Festlegungen auf Detailnormen 

19 Also etwa L a. g '" I Ti - Ti I'" 
; T~ 

Durch den Bezug auf die tatsächlichen (oder 

auch die horizontal gebotenen) Steuerzahlungen erhalten die Ungleichbe­
handlungen bei den Individuen mit geringeren Steuerzahlungen allerdings 
ein wohl zu starkes Gewicht. Es dürfte deshalb angemessener sein, die in-
dividuellen Abweichungsbeträge auf die Nettoleistungsfähigkeit (Li - T!> zu 

beziehen, also: ll. = L _'!.--~-ml Ti - Ti I'"~ 
v i Lt _ T! 

20 Bei dieser Argumentation wird unterstellt, daß die individuellen relati­
ven Abweichungen das unterschiedliche Betroffensein von Indviduen mit 
gleichen absoluten Ungleichbehandlungen, aber unterschiedlich hoher Lei­
stungsfähigkeit korrekt beschreiben. Das ist - zumal da es sich um eine 
letztlich nur normativentscheidbare Frage handelt - sicherlich nicht selbst­
verständlich; dennoch soll hier von einer diesbezüglich weiteren Problemati­
sierung des obigen Maßes der Ungleichbehandlung (u3) abgesehen werden. 
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zu vermeiden, die vermutlich keine einmütige Billigung finden. Eine 
solche Vorgehensweise ist bezüglich der mit dem Maß U3 vorgenomme­
nen Modifizierung dann unbedenklich, wenn nur eine Gruppe Gleich­
situierter betrachtet wird. Im übrigen wird versucht, die Bedeutung 
der zwischen den Maßen bestehenden Unterschiede für die Beispiels­
rechnungen durch die Wahl solcher Bedingungskonstellationen zu min­
dern, daß die Maße "vernünftigerweise" zu den gleichen Schlußfolge­
rungen führen. 

Die skizzierten Maße steuerlicher Ungleichbehandlung sind zunächst 
konzeptioneller Natur. Ihre empirische Nutzung wird nicht nur aus 
normativen Gründen mit gewichtigen Schwierigkeiten verbunden sein. 
Eine solche Nutzung würde es erfordern, in der Realität die steuerlich 
gleichsituierten Individuen zu identifizieren und deren tatsächliche in­
dividuelle Steuerbelastungen festzustellen. Das eine wie das andere 
wird sich - z. T. aus den gleichen Gründen, deretwegen es eine voll­
kommen gerechte Steuer nicht geben kann - höchstens sehr fehlerhaft 
verwirklichen lassen. 

Auch wenn es schon aus konzeptionellen Gründen schwierig sein 
dürfte, 'alle Individuen (etwa aus einer Stichprobe) unter dem Gesichts­
punkt ihrer Gleichsituiertheit eindeutig zu identifizieren, sollte es je­
doch möglich sein, (unstrittige) Gruppen von angenähert gleichsituier­
ten Individuen zu bilden, ihnen - evtl. auf der Basis unterschiedlicher 
Hypothesen - ihre Steuerbelastungen zuzurechnen und auf diese 
Weise grobe Anhaltspunkte für das Ausmaß steuerlicher Ungleichbe­
handlung in einer Volkswirtschaft zu gewinnen. Für den Rahmen die­
ser kbhandlung muß von entsprechenden empirischen Untersuchungen 
abgesehen werden; im folgenden geht es nur darum, wie auf der Basis 
vorhandener empirischer Anhaltspunkte über das Ausmaß steuerlicher 
Ungleich:behandlungen der Platz der indirekten Besteuerung unter 
Gleichbehandlungsgesichtspunkten zu bestimmen wäre. 

2. Besteuerung von Indikatorgrößen der direkt nicht 
erfaßbaren Leistungsfähigkeit 

a) Direkt nur teilweise faßbare Leistungsfähigkeit 

Der einfacheren Argumentation wegen wird für die folgenden Aus­
führungen zunächst (unter II 2 und II 3) davon ausgegangen, der Um­
fang der direkt faßbaren Leistungsfähigkeit lasse sich durch steuer­
rechtliche oder durch sonstige verfahrensmäßige Maßnahmen nicht be­
einflussen. Die mit einer direkten Besteuerung verbundenen Steuer­
schlupflöcher bzw. Erfassungslücken seien fest vorgegeben. Obendrein 
werde gedanklich von einer Situation ausgegangen, in der ausschließ-

18 Schriften d. Vereins f. Sucialpclltik 128 
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lich eine direkte Besteuerung erfolgt. Als erstes ist dann zu fragen, ob 
die steuerliche Nichterfassung des durch die Schlupflöcher entzogenen 
Teils der Leistungsfähigkeit unbedingt gleichbehandlungsschädlich ist 
und - soweit das der Fall ist - ob, wie und unter welchen Bedingun­
gen das Ausmaß steuerlicher Ungleichbehandlung durch einen indirek­
ten Zugriff 'auf die Leistungsfähigkeit verringert werden kann. 

Die Frage, ob existierende Steuerschlupflöcher der direkten Besteue­
rung unbedingt gleichbehandlungsschädlich sind, kann schnell beant­
wortet werden. Das unmittelbare Entschlüpfen von Leistungsfähigkeit 
ist nur dann (und in dem Ausmaß) gleichbehandlungsschädlich, wenn die 
Leistungsfähigkeit bei Gleichsituierten in unterschiedlichem Ausmaß 
nicht erfaßt wird21 • 

Im folgenden werde unterstellt, die Nichterf.assung von Teilen der 
Leistungsfähigkeit sei gleichbehandlungsschädlich22• Wie läßt sich dann 
über eine (partielle oder auch vollständige) Ersetzung der in einer Aus­
gangssituation erfolgenden ausschließlichen direkten Besteuerung durch 
eine indirekte Besteuerung eine Verringerung des Ausmaßes an Un­
gleichbehandlung erreichen? Wie kann die sich durch die Schlupflöcher 
dem unmittelbaren steuerlichen Zugriff entziehende Leistungsfähigkeit 
doch noch belastet werden? 

Auf der rein theoretischen Bbene bietet es sich als erstes an, nach 
steuerlich greifbaren Ersatz- oder "Indikatorgrößen" zu suchen, die in 
einer engen Komplementaritätsbeziehung speziell zu den nicht faß­
baren Teilen steuerlicher Leistungsfähigkeit stehen23• Beispielsweise 
könnte erwogen werden, über eine spezielle Besteuerung des Konsum­
vermögens die Nutzungen dauerhafter Konsumgüter oder über eine 
Besteuerung des Gesamtvermögens Wertzuwächse steuerlich indirekt 

21 Unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten kann mithin - siehe dazu auch 
die späteren Ausführungen - nicht generell empfohlen werden, die steuer­
lichen Erfassungslücken möglichst weitgehend zu schließen. - Diese Schluß­
folgerung steht in einem Widerspruch zu dem Ergebnis Brennans (1971, 455): 
" ... any reduction in the degree of evasion (or avoidance) will reduce the 
amount of horizontal inequity in money value terms, ... ". Die Gültigkeit 
dieser Aussage erfordert (zumindest), daß es einzelne oder Gruppen von 
Steuerzahlern ohne "evasion or avoidance" gibt. 

22 Für die folgenden Ausführungen kommt es nur auf die Teile der steuer­
lichen Leistungsfähigkeit an, deren Nichterfassung gleichbehandlungsschäd­
lich ist. Sollen diese indirekt belastet werden, so stört es nicht, wenn auch 
gleichbehandlungsunschädlich nicht erfaßte Leistungsfähigkeit steuerlich 
(gleich) belastet wird. 

23 Schon hier zeigt sich, daß Zusammenhänge zwischen einer die Gleich­
behandlung fördernden und einer auf die Realisierung des Allokationsziels 
gerichteten Verbrauchsbesteuerung bestehen. Die Gemeinsamkeiten und die 
Unterschiede in den Schlußfolgerungen einer auf Gleichbehandlung und 
einer zum anderen auf allokative Effizienz ausgerichteten indirekten Be­
steuerung werden noch an späterer Stelle angesprochen. 
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zu belasten. Existiert eine für jeden Steuerpflichtigen eindeutige und 
für alle Individuen einheitliche Beziehung zwischen der direkt nicht 
faßbaren Leistungsfähigkeit und solchen Indikatoren, läßt sich über 
eine steuerliche Belastung dieser Indikatoren die steuerliche Gleichbe­
handlung verbessern. Diese Zusammenhänge seien im folgenden etwas 
genauer beschrieben. Zusätzlich zu den schon getroffenen Annahmen 
werde anfangs unterstellt, es bestünde eine proportionale Beziehung 
zwischen der steuerlich faßbaren Indikatorgröße (G) und der - gleich­
behandlungsschädlich - steuerlich direkt nicht faßbaren Leistungs­
fähigkeit (Ln) : G = k . Ln. Unter dieser Bedingung läßt sich offensicht­
lich eine perfekte Gleichbehandlung durch eine Umstrukturierung von 
der direkten zur indirekten Besteuerung erreichen, wenn die direkt 
faßbare Leistungsfähigkeit proportional belastet ist. Eine horizontal 
vollkommen befriedigende Steuerbelastung wird unter den beschrie­
benen Umständen erreicht, wenn der (proportionale) Steuersatz (s) auf 

die Größe G einen Wert in Höhe von t· ~ annimmt, wobei t den durch­

schnittlichen (hier: proportionalen) Steuersatz bezeichnet, dem die direkt 
erfaßte steuerliche Leistungsfähigkeit (L,) nach der Einführung der in-

direkten Steuer unterworfen ist (t = T ~~,)) . 

Auch wenn die direkt erfaßte steuerliche Leistungsfähigkeit nicht 
proportional belastet wird, ist eine Verringerung der steuerlichen Un­
gleichbehandlung möglich. Besteht kein Zusammenhang zwischen der 
Höhe der Leistungsfähigkeit (L) insgesamt und den durchschnittlich 
nicht faßbaren Teilen, wird die Ungleichbehandlung auch bei progres­
siver Besteuerung minimiert, wenn für den Steuersatz (s) auf G und 
den durchschnittlichen Steuersatz (t) die zuvor aufgeführte Beziehung 
gilt. Besteht ein Zusammenhang zwischen der gesamten und der direkt 
nicht faßbaren Leistungsfähigkeit, wäre für s - würde das Ungleich­
behandlungsmaß Ul zugrunde gelegt - unter der Bedingung eines po-

sitiven Zusammenhangs (~? > 0) ein höherer Wert anzusetzen und 

entsprechend ein niedrigerer Wert, wenn die direkt nicht faßbare 
Leistungsfähigkeit mit wachsender Gesamtleistungsfähigkeit abnimmt. 
Beim Maß U3 (mit einem Wert w = 1) ergibt sich für s ein höherer oder 
niedrigerer Wert, je nachdem, ob der Anteil der nicht faßbaren Lei­
stungsfähigkeit mit wachsender Gesamtleistungsfähigkeit zu- oder ab­
nimmt. Ist w> 1, sind zwecks Gewinnung von Aussagen weitere Spezi­
fi~ationen erforderlich, die hier jedoch nicht vorgenommen werden 
sollen. 

Auch wenn keine für alle Individuen einheitliche Beziehung zwischen 
der direkt nicht faßbaren Leistungsfähigkeit und den steuerlich direkt 
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erfaßten Größen besteht, läßt sich die steuerliche Ungleichbehandlung 
durch eine Besteuerung von Indikatorgrößen der direkt nicht faßbaren 
Leistungsfähigkeit verringern24• Unter den getroffenen Annahmen der 
Gleichbehandlungsschädlichkeit der bestehenden Erfassungslücken ist 
dies offenkundig der Fall, wenn der Steuersatz auf die Indikatorgröße 
so festgesetzt wird, daß die zuvor beschriebenen Bedingungen gerade 
für den Steuerpflichtigen gelten, für den die Indikatorgröße relativ zur 
direkt nicht faßbaren Leistungsfähigkeit das größte Gewicht hat - für 
den also "k" besonders hoch ist. Wird ein höherer Steuersatz gewählt, 
so führt die indirekte Steuer bei diesem Steuerpflichtigen tendenziell zu 
einer zu hohen Belastung, bei anderen Steuerpflichtigen wird dadurch 
hingegen die zu niedrige Belastung erhöht. Welcher Satz die steuerliche 
UngleicbJbehandlung minimiert, hängt dabei von der im volkswirt­
schaftlichen Durchschnitt bestehenden Beziehung zwischen der Indika­
torgröße und der direkt nicht belastbaren Leistungsfähigkeit ab; wird 
das Ungleichbehandlungsmaß U2 zugrunde gelegt, ist obendrein das Aus­
maß der individuellen Abweichungen vom volkswirtschaftlichen Durch­
schnitt zu berücksichtigen. Modifikationen werden schließlich auch er­
forderlich, wenn die individuellen Unterschiede in diesen Beziehungen 
vom Leistungsfähigkeitsniveau abhängen. 

Hängen die Beziehungen zwischen der direkt nicht faßbaren Lei­
stungsfähigkeit und den steuerlich direkt faßbaren Größen auch von 
anderen Umständen als der Leistungsfähigkeit insgesamt ab, so führt 
das zu einer weiteren Komplizierung. Es ist dann damit zu rechnen. 
daß über die indirekte Steuer auch Personen belastet werden, die im 
Rahmen einer ausschließlich direkten Besteuerung überdurchschnitt­
lich belastet sind. Ob und in welchem Ausmaß eine indirekte Besteue­
rung die steuerliche Ungleichbehandlung verringert, wird unter diesen 
Umständen u. a. auch dadurch bestimmt, wie gut die direkt nicht faß­
bare Leistungsfähigkeit durch die Indikatorgröße erklärt wird. 

Zu fragen ist schließlich noch nach den Konsequenzen, wenn mehrere 
steuerlich faßbare (Ersatz-)Größen in einer Beziehung zur direkt nicht 
erfaßten Leistungsfähigkeit stehen. Sind dann mehrere indirekte Steu-

24 Die Gleichbehandlungszielsetzung würde es prinzipiell gebieten, für die 
Individuen mit unterschiedlichen Beziehungen zwischen der direkt nicht 
erfaßten Leistungsfähigkeit und den hilfsweise belastbaren Indikatorgrößen 
nach Maßgabe der zuvor behandelten Gesichtspunkte unterschiedliche Steuer­
sätze festzusetzen. Vgl. für eine solche Sichtweise auch AtkinsonlStiglitz 
(1976, 72 f.). Von einer näheren Befassung mit diesen Konsequenzen kann 
hier abgesehen werden, da die Steuerpraxis solche unter Gleichbehand­
lungsgesichtspunkten prinzipiell gebotenen Differenzierungen nicht zulassen 
dürfte. Obendrein: Wäre sie mit Bezug auf jeden Steuerpflichtigen zu sol­
chen Differenzierungen in der Lage, müßten sich auch die Erfassl.lngslücken 
im Rahmen der direkten Besteuerung schließen lassen. 
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ern nebeneinander zu erheben bzw. welche Ersatzgröße ist unter 
Gleichbehandlungsgesichtspunkten auszuwählen? Bestehen zwischen 
mehreren Größen und der direkt nicht faßbaren Leistungsfähigkeit 
einheitliche und eindeutige Beziehungen, ist grundsätzlich jede Ersatz­
größe unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten gleich gut geeignet. 
Sind die Beziehungen nicht einheitlich und eindeutig, ist zu überprüfen, 
ob sich die direkt nicht faßbare Leistungsfähigkeit in Komponenten 
mit engeren Beziehungen zu unterschiedlichen direkt faßbaren Größen 
zerlegen und ob sich auf diese Weise insgesamt ein besseres Resultat 
erzielen läßt. Aus der Gleichbehandlungsperspektive ist grundsätzlich 
die Ersatzgröße bzw. die Kombination von Ersatzgrößen zu wählen, die 
mit der gleichbehandlungsschädlich direkt nicht erfaßten Leistungs­
fähigkeit am engsten korreliert ist. Ein Nebeneinander verschiedener 
indirekter Steuern läßt sich auf der theoretischen Ebene schließlich 
auch begründen, wenn unterschiedliche direkt faßbare Größen für un­
terschiedHche Gruppen Gleichsituierter spezifisch sind (schichtspezifische 
Gewohnheiten) und innerhalb dieser Gruppen zugleich die gleichbe­
handlungsschädlich direkt nicht faßbare Leistungsfähigkeit gut indi­
zieren. 

b) Direkt gar nicht faßbare Leistungsfähigkeit 

Bislang wurde angenommen, die relevante Leistungsfähigkeitsgröße 
würde wenigstens teilweise direkt erfaßt. Im Prinzip ergeben sich keine 
wesentlich 'anderen Resultate, wenn sich die relevante Leistungsfähig­
keitsgröße überhaupt nicht direkt fassen läßt. Da der Nutzen eine 
solche direkt nicht faßbare Leistungsfähigkeitsgröße ist und da diese 
Leistungsfähigkeitsgröße in der Finanzwissenschaft eine besondere Be­
achtung findet, soll der Fall, daß sich die Leistungsfähigkeitsgröße direkt 
gar nicht fassen läßt, dennoch gesondert behandelt werden. Im Unter­
schied 'zu den bisherigen Ausführungen erscheint es dabei sinnvoll, die 
Argumentation auch inhaltlich auf den Nutzen zu beziehen und zu­
gleich zu fragen, was sich an einzelnen Schlußfolgerungen ändert, wenn 
statt Nutzen das Einkommen die relevante Leistungsfähigkeitsgröße ist. 
(Im übrigen ,sollen die in diesem Zusammenhang zu erörternden Fragen 
hier möglichst skizzenhaft behandelt werden, da es nach vorherrschen­
dem Verständnis dabei um Probleme einer direkten Besteuerung geht.) 

Ist der Nutzen (das Bedürfnisbefriedigungsergebnis) der relevante 
Gleichheitsmaßstab, ist wegen Meß- bzw. Ermittlungsproblemen nur 
ein indirekter Zugriff auf die Leistungsfähigkeit möglich. Eine auf 
Gleichbehandlung zielende Besteuerung kann nur an "Indi'katoren der 
steuerlichen Leistungsfähigkeit"ansetzen. Bei einheitlichen und eindeu·· 
tigen Einkommen-Nutzen-Beziehungen läßt sich, ähnlich wie zuvor be·· 
schrieben, auf indirekte Weise eine horizontal vollkommen befrie·· 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-45256-9 | Generated on 2025-11-19 14:06:30



278 J ohannes Hackmann 

digende Besteuerung konzeptionell über eine - allerdings perfekte _. 
Einkommensbesteuerung durchführen. Weil der Nutzen direkt gar nicht 
belastet wird, wäre für eine der horizontalen Verteilungszielsetzung voll 
genügende Besteuerung nicht einmal - wie zuvor als notwendig her­
ausgestellt - eine lineare Beziehung zwischen Einkommen und Nutzen 
und/oder proportionale Belastung des Nutzens erforderlich. Es werde 
angenommen, Vorstellungen über vertikale Gerechtigkeit würden eine 
proportionale Belastung des Nutzens in der Form des gleichen relativen 
Opfers gebieten. Unter den von der Diskussion um die Opferprinzipien 
der Besteuerung her bekannten Bedingungen ist dann eine prDgressive 
Besteuerung des Einkommens geboten. Die opfertheoretische Konzep­
tion der Einkommensbesteuerung läßt sich somit auch als Spezialfall 
einer indirekten Besteuerung begreifen. 

Sind die individuellen Einkommen-Nutzen-Beziehungen uneinheit­
lich, ist -auf dem Wege einer über die Einkommensteuer erfolgenden 
indirekten Besteuerung des Nutzens - eine horizontal vollkommen 
befriedigende Belastung nicht möglich. Minimiert wird die am Maß Ul 

gemessene Ungleichbehandlung, wenn für die 'Bestimmung des Ein­
kommensteuel'tarifs eine volkswirtschaftlich durchschnittliche ("nor­
male") Beziehung zwischen Einkommen und Nutzen zugrunde gelegt 
wird. Die Forderung, für die Bestimmung des Einkommensteuertarifs 
von einer (im Sinne eines empirischen Durchschnitts verstandenen25) 

normalen Nutzenfunktion auszugehen, läßt sich somit als eine aus der 
Gleichbehandlungszielsetzung herleitbare Second-best-Strategie ver­
stehen. 

Schwierigere Probleme ergeben sich, wenn über spezielle steuerliche 
Regelungen berücksichtigt werden soll, daß der Nutzen von weiteren 
Größen als vom Einkommen abhängt. Die sich dann ergebenden Fragen 
sollen hier nicht detaillierter erörtert werden. Auch im Blick auf die 
späteren Ausführungen sei jedoch kurz auf die Probleme hingewiesen, 
die mit einer Erfassung des aus der Freizeit resultierenden Nutzens 
verbund€n sind. Aus den obigen Ausführungen zur Gleichbehandlungs­
schädlichkeit einer Nichtel'fassung steuerlicher Leistungsfähigkeit er­
gibt sich zunächst, daß der Freizeitnutzen aus Gleichbehandlungsgrün­
den insoweit unberücksichtigt bleiben kann, wie alle gleichermaßen 
aus der Freizeit Nutzen ziehen. Gleichbehandlungsschädlich ist nur die 

25 Die Bestimmung eines solchen Durchschnitts setzt interpersonell ver­
gleichbare kardinale individuelle Nutzenmaße voraus. Wenngleich - vgl. da­
zu auch Hackmann (1972, 102 ff.) - die von ökonomischer Seite angebote­
nen Versuche der kardinalen Nutzenmessung konzeptionell wenig befriedi­
gen, kann von vornherein doch nicht ausgeschlossen werden, daß der "Fort­
schritt" der Medizin oder der Psychologie zur Entwicklung von "Hedoni­
metern" führt, die das kardinal zu messen gestatten, was nach der utilitari­
stischen Tradition als "Nutzen" zu begreifen ist. 
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steuerliche Nichterfassung von individuellen Unterschieden in der Höhe 
des Freizeitnutzens. Ließe sich der (realisierte rund entgehende) Frei­
zeitnutzen angenähert anhand fingierter Arbeitseinkommen berechnen, 
wäre der Gleichbehandlungszielsetzung hinsichtlich der Berücksichti­
gung des Freizeitnutzens hinreichend Rechnung getragen, würde (etwa) 
von einer normalen Arbeitszeit ausgegangen und würden bei geringe­
rer Arbeitszeit entsprechende Freizeitzuschläge vorgenommen rund 
blieben die Entgelte für Überstundenarbeit steuerlich unberücksichtigt. 
Auch diese Konsequenzen werden von Haller gezogen26 wie schließlich 
auch die nach der hier vorgetragenen Konzeption naheliegende Konse­
quenz einer indirekten Belastung des Freizeitnutzens über eine Ver­
mögensteuer, wenn zwischen der Höhe des Vermögens und der Höhe 
des Freizeitnutzens eine enge Beziehung besteht27 • 

Die Skizzierung von Problemen, wie sie sich aus der Gleichbehand­
lungszielsetzung hinsichtlich des Einbezugs des Freizeitnutzens stellen, 
wenn der Nutzen die relevante Leistungsfähigkeitsgröße ist, legt es 
nahe, nach den Konsequenzen zu 'fragen, wenn statt ·am Nutzen eine 
(unmittelbare) Orientierung am Einkommen erfolgt. In diesem Fall 
ergeben sich aus derselben (abstrakten) Gleichbehandlungskonzeptiol1 
konträre Schlußfolgerungen für die steuerliche Berücksichtigung von 
Freizeit. Eine steuerliche Belastung von Freizeitunterschieden2B ver­
stößt dann gegen die Gleichbehandlung (wie etwa nach 'allgemeiner 
Auffassung eine unterschiedliche steuerliche Belastung nach der Kör­
pergröße). Aus dieser Perspektive ist - wie noch zu erörtern - die 
Freizeitproblematik nur noch eine aus allokativen Gründen relevante 
Besteuerungsproblematik. 

3. Besteuerung von Indikatorgrößen der Gesamtleistungsfähigkeit 

Gegen die 'betrachtete Methode, anstelle der steuerlich nicht erfaßten 
Leistungsfähigkeit Größen zu belasten, die in einer engen Beziehung 

26 S. Haller (1971, 47). Der hier gewählte Zugang legt noch eine weiter­
gehende Schlußfolgerung nahe. Sofern Gleichsituierte einen gleichen Frei­
zeitnutzen haben - Unterschiede im Freizeitnutzen gäbe es nur zwischen 
Individuen unterschiedlicher Gesamtleistungsfähigkeit - könnte diesen 
Unterschieden zwecks steuerlicher Gleichbehandlung auch über eine ent­
sprechende (vertikale) Ausgestaltung des Steuertarifs Rechnung getragen 
werden. 

27 Vgl. Haller (1971, 49 und 346 ff.). In jüngerer Zeit hat Haller seine dies­
bezüglichen Ansichten allerdings modifiziert. (Vgl. auch Haller (1977/78, 
222 - 248». Von einer Berücksichtigung dieser Auffassungen werde hier je­
doch abgesehen, zumal da sich in dieser Arbeit ein Wandel der Auffassun­
gen Hallers von einer am Bedürfnisbefriedigungsergebnis zu einer am Be­
dürfnisbefriedigungspotential orientierten Besteuerung abzeichnet. 

2B Zur Freizeit zählen dabei nicht solche Zeiten, die - im landläufigen 
Sinne arbeitsfrei - von den Individuen zu einer Verbesserung ihrer ökono­
mischen Position genutzt werden. 
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gerade zu der direkt nicht faßbaren Leistungsfähigkeit stehen, ist vor 
allem der Einwand vorzubringen, daß es schwierig sein dürfte, Indika­
torgrößen zu finden, die zwar mit der direkt nicht faßbaren Leistungs­
fähigkeit in enger Beziehung stehen, ohne aber zugleich auch von der 
direkt erfaßten steuerlichen Leistungsfähigkeit abhängig zu sein. So­
fern direkt erfaßbare Ersatzgrößen auch von der direkt erfaßten 
steuerlichen Leistungsfähigkeit abhängen, ergeben sich offenkundig 
kompliziertere Zusammenhänge und es ist zu fragen, ob sich auch dann 
noch durch eine Umstrukturierung von einer direkten zu einer indirek­
ten Besteuerung die steuerliche Ungleichbehandlung verringern läßt 
bzw. wann eine direkte und wann eine indirekte Besteuerung gleich­
behandlungsüberlegen ist. Während bei der bisherigen Betrachtung die 
Frage, ob unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten ein Nebeneinander 
von direkter und indirekter Besteuerung als Folge der getroffenen An­
nahmen nicht speziell interessierte, verdient diese Frage für die folgen­
den Ausführungen eine besondere Aufmerksamkeit. 

a) Ausschließlich direkte oder ausschließlich indirekte Besteuerung 

Als erstes werde der Fall betrachtet, daß zwischen der steuerlich 
direkt faßbaren Indikatorgröße und der gesamten (direkt erfaßten und 
nicht erfaßbaren) Leistungsfähigkeit eine eindeutige Beziehung besteht. 
Bei der direkt faßbaren Hilfsgröße mag es sich dabei etwa um den 
volkswirtschaftlichen Umsatz, den volkswirtschaftlichen Konsum oder 
die in Betrieben erfolgende Wertschöpfung handeln. Vermag eine -
wie einschränkend angenommen werden soll - proportionale Besteue­
rung solcher Größen eine Verringerung steuerlicher Ungleichbehand­
lung zu bewirken, zu der es als Folge der Existenz von Steuerschlupf­
löchern kommt? 

Trotz des Dilemmas, daß mit der indirekten Besteuerung auch die 
direkt schon erfaßte Leistungsfähigkeit noch einmal belastet wird, 
kann diese Frage (unter bestimmten Bedingungskonstellationen) be­
jaht werden. Wird von einer im Durchschnitt erfolgenden proportiona­
len Belastung der steuerlichen Leistungsfähigkeit insgesamt, von ein­
heitlichen und eindeutigen proportionalen Beziehungen zwischen ge­
samter Leistungsfähigkeit und der ersatzweise faßbaren Größe und 
keinem systematischen Zusammenhang zwischen der gesamten und 
der direkt nicht faßbaren Leistungsfähigkeit ausgegangen, läßt sich 
diese Antwort leicht begründen: Zwar werden durch die Verlagerung 
von der direkten zur indirekten Besteuerung auch diejenigen belastet, 
deren steuerliche Leistungsfähigkeit schon auf direktem Wege über­
durchschnittlich erfaßt wird. Die durch die Reduktion der direkten 
Steuern erfolgende Entlastung ist - bei gleicher Gesamtsteuerlast -
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aber größer als die direkt erfolgende Belastung. Das Umgekehrte gilt 
für diejenigen, deren steuerliche Leistungsfähigkeit auf direktem Wege 
unterdurchschnittlich erfaßt wird. Die Umstrukturierung reduziert die 
steuerliche Ungleichbehandlung - und zwar solange, bis die direkte 
Steuer vollständig durch eine indirekte Steuer ersetzt ist. Unter den 
obigen Annahmen ermöglicht die indirekte Besteuerung eine horizontal 
vollständig befriedigende Steuerbelastung29 : Die indirekte ist der di­
rekten Besteuerung unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten über­
legen. 

Daß sich bei Erfassungslücken im Rahmen der direkten Besteuerung 
durch eine generelle indirekte Steuer die steuerliche Ungleichbehand­
lung verringern läßt, entspricht vorherrschender finanzwissenschaft­
licher Auffassung3o• Aus theoretischen Gründen ist es deshalb von be­
sonderem Interesse, danach zu fragen, ob es Bedingungskonstellationen 
gibt, unter denen eine "generelle indirekte Steuer" nicht zu einer ver­
besserten steuerlichen Gleichbehandlung führt. Tabelle 1 beschreibt 
eine solche Bedingungskonstellation für eine Gruppe von vier Gleich­
situierten mit einer Gesamtleistungsfähigkeit von je hundert. Direkt 
lasse sich diese Gesamtleistungsfähigkeit (vgl. die Zeile L,) nur in un­
terschiedlichem Ausmaß fassen. Die vier Individuen mögen sich jetzt 
obendrein durch unterschiedliche proportionale Beziehungen zwischen 
der Gesamtleistungsfähigkeit und der Indikatorgröße G unterscheiden. 
Diese unterschiedlichen Beziehungen können als Ausdruck unterschied­
licher Präferenz (z. B. zwischen Konsum und Sparen) gedeutet werden. 
Sie lassen sich - diese Darstellungsweise wird hier gewählt - aber 
auch so interpretieren, daß die Größe G nur durch bestimmte Lei­
stungsfähigkeitskomponenten (Lp) erklärt wird31• In Formeln ausge­
drückt möge so gelten: Gi = k· L~, mit L~ = fi. Li. Die Unterschiede 
zwischen den Individuen seien mithin durch fi beschrieben. 

Bei einer Gesamtsteuerbelastung für die Gruppe der Gleichsituier­
ten in Höhe von 160 ergibt sich bei einem proportionalen Steuertarif 
ein auf die direkt faßbare Leistungsfähigkeit bezogener Steuersatz von 
44 (llo und eine horizontal gebotene individuelle Steuerbelastung von 40. 
Am Ungleichbehandlungsmaß Ul gemessen, erfolgt eine Ungleichbe­
handlung in Höhe von 13,3. Wird diese direkte Steuer vollständig 
durch eine aufkommensgleiche indirekte Steuer auf G ersetzt, so erhöht 

29 Dieses Resultat entspricht formal genau den Ergebnissen, wie sie für 
die über eine Einkommensteuer erfolgende indirekte steuerliche Belastung 
des Nutzens schon beschrieben wurden. 

30 Vgl. etwa Haller (1971, 192 f.). Vgl. in diesem Zusammenhang auch die 
Argumentation von Brennan (1971, 446 ff.). 

31 Beispielsweise dürfte der (steuerlich belastbare) Konsum von der Höhe 
der zurechenbaren Einkommen oder von der Höhe der realisierten oder 
unrealisierten Wertzuwächse unabhängig sein. 
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Tabelle 1 

Ausschließlich direkte Besteuerung bei Präferenzunterschieden 
bzw. bei unvollständiger Erklärung von G durch La) 

1 2 3 4 2 

L, 100 95 90 75 360 

Lp 80 68 64 60 272 

G 40 34 32 30 136 

Tu 40 40 40 40 160 

Tdir 44 42 40 33 160 

Tind 47 40 38 35 160 

IT(lir- Tgl 4,4 2,2 0 6,7 13,3 

I Tind - T g I 7 0 2 5 14,1 

I T - Tu Ib) 5,8 1,1 1,2 5,7 13,7 

a) Abweichungen durch Runden. 
b) Bei einer Verteilung der Steuerlast zur Hälfte auf die direkte und die Indirekte 

Steuer. 

sich die Ungleichbehandlung auf 14,1. Eine ausschließlich direkte Be­
steuerung ist einer ,ausschließlich indirekten Besteuerung gleichbehand­
lungsüberlegen. Ein Blick auf die relativen Unterschiede der Bemes­
sungsgrundlagen bei der Steuern (die bei proportionalen Tarifen den 
relativen Steuerbelastungsunterschieden entsprechen) macht das Er­
gebnis auch unmittelhar einsichtig. Als Folge der unterschiedlichen 
Zusammensetzung ihrer Gesamtleistungsfähigkeit sind die relativen 
Belastungsunterschiede bei der indirekten Besteuerung größer als bei 
der direkten Besteuerung. 

Die Gleichbehandlungsüberlegenheit einer ausschließlich direkten 
gegenüber einer ausschließlich indirekten Besteuerung schließt nicht 
aus, daß sich durch eine partielle Ersetzung der direkten durch die in­
direkte Besteuerung die steuerliche Ungleichbehandlung reduzieren 
läßt. Für die Tabelle 1 wurde deshalb auch 'berechnet, wie sich die 
steuerliche Ungleichbehandlung entwickelt, wenn die gesamte Steuer 
zur Hälfte über direkte und zur Hälfte über indirekte Steuern erhoben 
wird. Nach dem Maß Ul wird die steuerliche Ungleichbehandlung da­
durch gegenüber einer ausschließlich direkten Besteuerung erhöht. Es 
ergibt sich gerade ein Wert in Höhe des Mittelwerts der Ungleichbe­
handlung, zu der es einerseits bei einer ausschließlich direkten und an­
dererseitsbei einer ausschließlich indirekten Besteuerung kommt. Dies 
zeigt bereits an, daß auch andere Relationen zwischen direkter und in-
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direkter Besteuerung gegenüber einer ausschließlich direkten Besteue­
rung nicht zu einer verbesserten steuerlichen Gleichbehandlung führen. 

So wie bislang betrachtet, ist bei einer Besteuerung von Indikator­
größen der Gesamtleistungsfähigkeit unter Gleichbehandlungsgesichts­
punkten entweder eine ausschließlich direkte oder eine ausschließlich 
indirekte -Besteuerung geboten. Welche Form der Besteuerung den Vor­
zug verdient, hängt von den relativen Unterschieden der Bemessungs­
grundlagen ab, wie sie für Gleichsituierte zum einen bei der direkten 
und zum anderen bei der indirekten Besteuerung bestehen. Ehe Ge­
sichtspunkte angeführt werden, die ein Nebeneinander von direkter 
und indirekter Besteuerung rechtfertigen, sei auf einige Umstände hin­
gewiesen, die entweder die unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten 
erfolgende Wahl zwischen direkter und indirekter Besteuerung nicht 
beeinflussen oder die speziell kein Nebeneinander von direkter und 
indirekter Besteuerung begründen. 

Auch zwecks Annäherung an die Wirklichkeit mag es als besonders 
wichtig erscheinen, von der Annahme abzurücken, daß die steuerlich 
direkt faßbare Größe bei den einzelnen Individuen von der gesamten 
Leistungsfähigkeit proportional abhängt (k' ji = const.). Schließlich 
setzen indirekte Steuern in der Praxis typischerweisean Größen an, 
die 'Zwar 'zumeist mit Leistungsfähigkeitsgrößen positiv korreliert sind, 
deren relative Bedeutung -(etwa der Konsum beim Einkommen als re­
levanter Leistungsfähigkeitsgröße) mit wachsender Leistungsfähigkeit 
jedoch abnimmt. Soll untersucht werden, ob dieser Umstand bei einer 
Entscheidung 'Zwischen direkter und indirekter Besteuerung unter 
Gleichbehandlungsgesichtspunkten zu beachten ist, ist es zwecks ana­
lytisch motivierter Isolierung dieses potentiellen Einflußfaktors sinn­
voll, davon auszugehen, daß zwischen den bei direkter und indirekter 
Besteuerung bestehenden relativen Bemessungsgrundlagenunterschie­
den und der abnehmenden relativen Bedeutung der Indikatorgröße 
der Gesamtleistungsfähigkeit kein systematischer Zusammenhang be­
steht. Die relative Bedeutungsabnahmeder Indikatorgröße wirkt sich 
damit für eine unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten zu treffende 
Entscheidung zwischen. direkter und indirekter Besteuerung nicht aus. 
Daß nach der bei Tabelle 1 angewandten Methode für jede Gruppe 
Gleichsituierter ein anderer Steuersatz anzuwenden wäre, ändert an 
dieser Aussage auch dann nichts, wenn - wie sinnvollerweise -anzu­
nehmen - nur ein einheitlicher indirekter Steuersat'Zangewendet wer­
den kann. Ob die indirekte oder die direkte Besteuerung unter Gleich­
behandlungsgesichtspunkten den Vorzug verdient, ist bei proportiona­
len Tarifen solange von der Höhe der Steuersätze unabhängig, wie -
was noch zu erörtern sein wird - die Höhe der Steuersätze die relati­
ven Unterschiede in den Bemessungsgrundlagen nicht 'beeinflußt. 
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Tabelle 2 

Gleichbehandlungsüberlegenheit der indirekten Besteuerung als Folge 
einer progressiven Belastung der direkt erfaßten Leistungsfähigkeita) 

2 3 4 

L, 100 95 90 75 360 

G 40 34 32 30 136 

T elir 41 39 36 28 143 

Tu 36 36 36 36 143 

T ind 42 36 34 32 143 

I T dir - T y I 5 3 0 8 16 

I Tim' - T y I 6 0 2 4 13 

a) Abweichungen durch Runden. 

Für die Tabelle 1 wurde von einer proportionalen Belastung der 
direkt faßbaren Leistungsfähigkeit ausgegangen. Welche Bedeutung 
hat es, wenn die direkt erfaßte Leistungsfähigkeit progressiv belastet 
wird? 'Die Beispielsrechnung in der Tabelle 2 basiert für die direkte 
Besteuerung auf dem derzeit (1981) gültigen Einkommensteuertarif32• 

Wie ein Vergleich der Tabelle 2 mit der Tabelle 1 deutlich macht, er­
höht die Progression die Attraktivität der indirekten Besteuerung 
unter der Gleichbehandlungszielsetzung. Bei im übrigen gleichen Um­
ständen :l3 ist unter der Gleichbehandlungszielsetzung als Folge der 
Progression jetzt die indirekte Besteuerung überlegen. Das Ergebnis 
ist auch unmittelbar einsichtig, weil als Folge der Progression bei einer 
ungleichmäßigen direkten Erfassung der Leistungsfähigkeit die rela­
tiven Steuerbelastungsunterschiede der gleichsituierten Individuen zu­
nehmen34• Zwischen der horizontalen und der (noch zu erörternden) 

32 Die angeführten Zahlen sind als Angaben in DM 1 000 zu begreifen; die 
tariflichen Abrundungsvorschriften wurden nicht berücksichtigt. 

33 Daß die Gruppe der Gleichsituierten gegenüber der Tabelle 1 jetzt über 
direkte wie indirekte Besteuerung stärker belastet ist, ist allein rechnerisch 
bedingt und hat für die zu ziehende Schlußfolgerung keine Bedeutung. 

34 Das betrachtete Beispiel gestattet im übrigen die generelle Aussage, 
daß bei gleichbehandlungsschädlicher Erfassung der Leistungsfähigkeitsgröße 
die steuerliche Ungleichbehandlung um so größer ist, je progressiver die 
erfaßten Teile der Leistungsfähigkeitsgröße belastet werden. - Daraus läßt 
sich unmittelbar die steuerpolitische Schlußfolgerung herleiten, bei einer 
Verschärfung der Progression auch für eine gleichmäßigere Erfassung der 
relevanten Leistungsfähigkeitsgröße Sorge zu tragen: Sofern die Gleichbe­
handlung einen positiven Zielwert hat, erhöht die verschärfte Progression 
ceteris paribus das optimale Niveau der aufzuwendenden Steuerverwaltungs­
kosten. 
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vertikal-distributiven Zielsetzung besteht bei gleichbehandlungsschäd­
licher direkter Besteuerung ein Zielkonflikt35• 

Werden mehr als eine Gruppe Gleichsituierter betrachtet, ist damit 
zu rechnen, daß sich für unterschiedliche Gruppen unterschiedliche 
Konsequenzen hinsichtlich der zu wählenden Steuerart ergeben. Da für 
unterschiedliche Gruppen gleichsituierter Individuen nicht unterschied­
liche indirekte Steuersätze gelten können, stellt sich wiederum die 
Frage, ob wegen des unterschiedlichen Betroffenseins unterschiedlicher 
Gruppen ein Nebeneinander von direkter und indirekter Besteuerung 
unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten geboten sein könnte. Ist der 
Tarif in seiner "Progressionsstruktur" vorgegeben, sind damit auch die 
relativen Steuerbelastungsunterschiede bei einer direkten Besteuerung 
bestimmt. Wird nun bei unveränderter Progressionsstruktur die direkte 
Steuer linear gekürzt und durch eine diese Kürzung betragsmäßig aus­
gleichende indirekte Steuer ersetzt, so ist das mit bestimmten relativen 
Steuerbelastungsunterschieden als Folge der indirekten Besteuerung 
verbunden. Erweist sich diese Umstrukturierung als vorteilhaft, so ist, 
da die relativen Steuerbelastungsunterschiede sowohl bei der Verringe­
rung der direkten als auch bei der Erhöhung der indirekten Besteue­
rung unverändert bleiben, auch eine weitere Substitution der direkten 
durch die indirekte Besteuerung von Vorteil und umgekehrt, wenn die 
anfängliche partielle Umstrukturierung unvorteilhaft war. Auch wenn 
eine Änderung der Progressionsstruktur zugelassen wird, ergeben sich 
dieselben Schlußfolgerungen. Entweder ist die vollständig direkte Be­
steuerung bei geänderter Progressionsstruktur gleichbehandlungsüber­
legen oder diese überlegenheit ist ein Merkmal der vollständig in­
direkten Besteuerung. Für heide nebeneinander gibt es unter den bis­
her erörterten Bedingungskonstellationen keinen Platz. 

b) Nebeneinander von direkter und indirekter Besteuerung 

Bislang wurden Bedingungskonstellationen vorgestellt, unter denen 
sich bei Kenntnis der relevanten Zusammenhänge (und bei einer Orien­
tierung am Ungleichbehandlungsmaß Ul) ein Nebeneinander von direk­
ter und indirekter Besteuerung nicht rechtfertigen läßt. Im folgenden 
seien nun Umstände betrachtet, die unter Gleichbehandlungsgesichts-

35 Vgl. dazu auch Rettich (1979, 702 ff.). Rettich zieht im Rahmen seiner 
Analyse das Resümee (S.709): " ... the separation of horizontal and vertical 
equity found in the traditional literature is untenable ... ". Diese Schluß­
folgerung ist bei ihm allerdings nicht nur in dem oben beschriebenen Ziel­
konflikt begründet, sondern resultiert auch daraus - vgl. die früheren 
Bemerkungen zu den Maßen steuerlicher Ungleichbehandlung -, daß Rettich 
das Gleichbehandlungsziel nicht unabhängig vom vertikalen Distributions­
ziel konzipiert. 
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Tabelle 3 

Gleichbehandlungsüberlegenheit einer Kombination von direkter 
und indirekter Besteuerung (l)a) 

1 2 3 4 

L 100 100 100 100 

L, 100 95 90 75 

G 38 48 52 54 

T g 40 40 40 40 

ausschließlich } Tdir 44 42 40 33 
direkte I Tdir - T g I (+) 4 (+) 2 (-) 7 Besteuerung 0 

ausschließlich } Tind 31 40 43 45 
indirekte I Tind - T g I (-) 8 0 (+) 3 (+) 5 Besteuerung 

Tdir 27 25 24 20 

Tdir : Tind Tind 13 16 17 18 
= 6:4 

T 39 41 41 38 

IT -Tgl (-) 1 (+) 1 (+) 1 (-) 2 

a) Abweichungen durch Runden. 

l: 

400 

360 

192 

160 

160 

13 

160 

16 

96 

64 

160 

5 

punkten ein Nebeneinander von direkter und indirekter Besteuerung 
gebieten. 

Ein erstes Argument für ein Nebeneinander kann sich auf die schon 
hergeleiteten Ergebnisse beziehen. Wenn es ,als Folge mangelnder em­
pirischer Kenntnisse nicht bekannt ist, ob eine direkte oder eine in­
direkte Besteuerung den Vorzug verdient, könnte - da prinzipiell 
beide Arten der Besteuerung in Frage kommen - eine Strategie der 
Verringerung von Gleichbehandlungsrisiken darin bestehen, von bei­
den Möglichkeiten der Besteuerung Gebrauch zu machen. 

Ein zweites Argument sei unter Bezug auf die Tabelle 3 entwickelt. 
Der Vergleich zwischen einer ausschließlich direkten und ausschließlich 
indirekten Besteuerung fällt in der Tabelle 3 zugunsten der direkten 
Besteuerung aus: Die relativen Steuerbelastungsunterschiede sind bei 
der (proportionalen) direkten Steuer niedriger als bei der indirekten. 
Dennoch verringert, ausgehend von einer ausschließlich direkten Be­
steuerung, eine marginale Ersetzung der direkten Steuer durch die in­
direkte Steuer die Ungleichbehandlung. Bei einem Anteil der direkten 
Besteuerung in Höhe von ungefähr 60 % wird die steuerliche Ungleich-
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behandlung minimiert. Eine (weitere) Verringerung des Anteils auf 
z. B. 50 '0/0 würde die Ungleichbehandlung wieder erhöhen. 

Die Ergebnisse der Tabelle 3 demonstrieren, daß es für eine unter 
Gleichbehandlungsgesichtspunkten erfolgende Wahl zwischen direkter 
und indirekter Besteuerung nicht ausreicht, auf die bei der einen oder 
anderen Form sich isoliert ergebenden relativen Steuerbelastungs­
unterschiede zu achten. Ein weiterer Umstand ist zu berücksichtigen. 
Ein Vergleich von Tabelle 1 und Tabelle 3 verdeutlicht, daß zusätzlich 
zu den relativen Belastungsunterschieden es lauch wichtig ist, ob Indi­
viduen mit einer überdurchschnittlichen Belastung bei einer 'ausschließ­
lich direkten 'Besteuerung 'bei der indirekten Besteuerung unterdurch­
schnittlich belastet sind und umgekehrt. Bei in diesem Sinne entgegen­
gerichteten individuellen Belastungseffekten unterschiedlicher Steuern 
kann ein Nebeneinander verschiedener Steuern, auch wenn sie sich 
einzeln betrachtet hinsichtlich ihrer isolierten relativen Belastungs­
unterschiede nicht unterscheiden, zu einer Verringerung der steuer­
lichen Ungleichbehandlung führen3G• 

Sind beide Steuern in isolierter Betrachtung gleichwertig, sollten 
beide Steuern mithin ein gleich starkes Gewicht erhalten. Ist die eine 
Steuer gleichbehandlungsunterlegen, ist ihr gleichbehandlungsoptima­
ler Anteil (bzw. ihr Steuersatz) so zu bestimmen, daß der marginale 
Gleichbehandlungsvorteil als Folge der Verknüpfung von indirekter 
und direkter Steuer durch die mit ihr in isolierter Sicht verbundene 
größere Ungleichmäßigkeit in der Steuerbelastung aufgewogen wird. 

Das Resultat, das sich durch eine Verknüpfung von Steuern mit 
"entgegengerichteten individuellen Belastungseffekten" die Gleichbe­
handlung verbessern läßt, leuchtet unmittelbar ein. Weniger offenkun­
dig dürfte allerdings das folgende Ergebnis sein: Für einen günstigen 
volkswirtschaftlichen Gleich!behandlungseffekt genügt es nicht37, daß 
ein bei der gleichbehandlungsüberlegenen Steuer besonders Begün­
stigter bei der gleichbehandlungsunterlegenen Steuer stärker belastet 
wird. Eine Verknüpfung beider Steuern kann (am Maß Ul gemessen) 
erst dann zu Gleichbehandlungsvorteilen führen, wenn der unter­
durchschnittlichen Belastung im einen Fall eine überdurchschnittliche 
im anderen Fall gegenübersteht. 

36 Für eine solche Schlußfolgerung siehe auch Brennan (1971, 448): "The 
general proposition is then that for any two taxes which do not have sub­
stantially similar incidence patterns, it will normally be in the interests of 
horizontal equity to impose them together, rather than one on its own, even 
if one is, by itself, rather less equitable than the other." 

37 Vgl. in der Tabelle 1 die für die Person 4 sich bei direkter und indirek­
ter Besteuerung ergebenden Belastungen. 
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Ein drittes Argument für ein Nebeneinander von direkter und indi­
rekter Besteuerung gründet darauf, daß für unterschiedliche Gruppen 
Gleichsituierter jeweils unterschiedliche Steuern gleichlbehandlungs­
überlegen sind. Dieser Bedingung entsprechend werden in der Tabelle 4 
zwei Gruppen jeweils gleichsituierter Steuerpflichtiger betrachtet. Bei 
der einen - der Gruppe mit der höheren Leistungsfähigkeit - lasse 
sich die Leistungsfähigkeitsgröße auf direktem Wege weitgehend gleich­
behandlungsunschädlich belasten; bei der anderen auf indirektem 
Wege. Die Ergebnisse von Tabelle 4 zeigen nun, daß sowohl eine pro­
portionale direkte Besteuerung als auch eine proportionale indirekte 
Besteuerung unter der Gleichbehandlungszielsetzung schlechter ab­
schneiden als eine Kombination aus progressiver direkter und propor­
tionaler indirekter Besteuerung38• Das anhand der Tabelle 4 gezeigte 
Ergebnis ist 'auch unmittelbar einsichtig: Die Korn!bination von progres­
siver direkter und proportionaler indirekter Besteuerung gestattet es, 
die Masse der Steuerzahlungen bei einer jeden Gruppe weitgehend 
gleichbehandlungsunschädlich zu erheben. 

Eine vierte Begründung für ein Nebeneinander von direkter und 
indirekter Besteuerung ergibt sicht, wenn - wie bis}ang zumeist der 
Fall - die volkswirtschaftliche Ungleichbehandlung nicht am Maß Ul, 

sondern 'am Maß U2 oder Ua gemessen wird (und w größer als 1 ist). 
Bei hinreichend hohen Werten für w (im Extremfall w -+ 00) ist ein 
Nebeinander von direkter und indirekter Besteuerung nur dann nicht 
geboten, wenn es zusätzlich zu den betrachteten Bedingungen durch 
eine Kombination von direkter und indirekter Steuer nicht möglich 
ist, die bei einer ausschließlichen Besteuerung sich zeigenden besonders 
hohen (individuellen) Ungleich:behandlungswerte zu verringernS9• 

Von Interesse ist es schließlich noch, ob sich auch bei den unter 
diesem Gliederungspunkt vorausgesetzten Annahmen ein Nebeneinan­
der mehrerer indirekter Steuern aus der Gleichbehandlungszielsetzung 
begründen läßt. Die Antwort fällt im Prinzip ähnlich aus, wie sie auf 
die gleiche Frage an früherer Stelle gegeben wul'de. Sofern sich gleich­
situierte Gruppen von Individuen mit spezifischen relativ einheitlichen 

38 Eine Umstellung von der ausschließlich direkten auf eine indirekte 
Besteuerung ist (regelmäßig) mit vertikalen Verteilungseffekten verbunden; 
das Beispiel zeigt, daß die als Folge der Kombination von indirekter und 
progressiver direkter Besteuerung verbesserte Gleichbehandlung nicht zu 
Lasten der vertikal-distributiven Zielsetzung gehen muß: Die Gruppe mit 
der geringeren Leistungsfähigkeit ist mit kombiniert direkt-indirekter Be­
steuerung besser gestellt als bei ausschließlich indirekter oder ausschließ­
lich direkter Besteuerung. 

39 Wie ein Blick in die Tabelle 1 erkennen läßt, kann bei entsprechend 
hoher Aversion gegen hohe individuelle Ungleichbehandlung auch unter 
den dort zugrunde gelegten Bedingungen ein Nebeneinander von direkter 
und indirekter Besteuerung geboten sein. 

19 Schrüten d. Vereins t. Socialpolltik 128 
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Gewohnheiten abgrenzen lassen, kann eine auf diese Gewohnheit 
Bezug nehmende indirekte Besteuerung unter Bedingungen, die hier 
nicht näher entfaltet werden sollen, dem Ziel der Gleichbehandlung 
dienen. 

4. Berücksichtigung der Variierbarkeit steuerlicher Erfassungslücken 

Bislang wurden fest vorgegebene Steuerschlupflöcher vorausgesetzt. 
Für die steuerpolitische Wirklichkeit gilt nun jedoch, daß sich das 
Ausmaß, in dem Erfassungslücken bestehen, verändern läßt. Zum 
einen kann absichtsvoll, wie mit einer Entscheidung für eine ausschließ­
lich indirekte Besteuerung 'beschrieben, auf eine unmittelbare Bela­
stung direkt faßbarer Leistungsfähigkeit verzichtet werden. Zum 
anderen sind auch die Grenzen der direkten Faßbarkeit nicht eindeu­
tig bestimmt. Durch einen erhöhten Verwaltungs aufwand lassen sich 
diese Grenzen mehr oder weniger weit hinausschieben. Auf dem Hin­
tergrund dieser Möglichkeit ist nun zu fragen, wann unter Gleichbe­
handlungsgesichtspunkten versucht werden sollte, bestehende Schlupf­
löcher zu stopfen, wann neue Schlupfmöglichkeiten zugelassen werden 
sollten und speziell wie sich dieses Verstopfen und Zulassen von 
Schlupflöchern auf die Entscheidung zwischen indirekter und direkter 
Besteuerung unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten auswirkt. 

Kann das Ausmaß, in dem Leistungsfähigkeit direkt erfaßt wird, 
variiert werden, so hat die Variation offenkundig so zu erfolgen, 
daß die Unterschiede in der Erfassung steuerlicher Leistungsfähigkeit 
verringert werden. Unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten kommt 
es mithin nicht darauf an, die Leistungsfähigkeit möglichst vollständig 
zu erfassen. Im Beispiel: Besteht zwischen dem Nutzungswert einer 
eigenen Wohnung und der Leistungsfähigkeit insgesamt für alle Indi­
viduen eine tendenziell einheitliche Beziehung, erübrigt sich unter 
Gleichbehandlungsgesichtspunkten seine steuerliche Erfassung. In einem 
Staat mit weit verbreitetem Eigentum an eigenen Wohnungen (USA) 
ist - bei entsprechender Definition der Leistungsfähigkeitsgröße -
ein Einbezug des Wertes der Wohnungsnutzungen in die Bemessungs­
grundlage der direkten Steuern weniger dringlich als in einem Staat 
mit einer weniger gleichmäßigen Verteilung des Wohnungseigentums 
(BR Deutschland). Unter der Bedingung, daß tbei Individuen mit hoher 
- im Unterschied zu solchen mit geringer und mittlerer - Leistungs­
fähigkeit regelmäßig eine sehr enge Beziehung zwischen dem Wert 
einer eigengenutzten Wohnung und der Leistungsfähigkeit insgesamt 
besteht, führen diese Gleichbehandlungsüberlegungen sogar zu der 
Schlußfolgerung, daß bei Individuen mit hoher Leistungsfähigkeit auf 
eine Erfassung dieser Teile der Leistungsfähigkeit verzichtet werden 
kann, während eine Erfassung im mittleren und unteren Bereich be-
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sonders geboten erscheint. (In gleicher Weise wirkt sich im übrigen 
auch ein 'Bezug auf das Maß U3 der Ungleichbehandlung aus, nach dem 
absolut gleiche Ungleichbehandlungen bei Individuen mit hoher Lei­
stungsfähigkeit volkswirtschaftlich weniger zu gewichten sind als bei 
Individuen mit geringerer Leistungsfähigkeit40.) 

Durch eine (rechtlich abgesicherte) Konzentration der direkten Er­
fassung bestimmter Teile der Leistungsfähigkeit auf bestimmte Grup­
pen Gleichsituierter läßt sich die mit einer direkten Besteuerung ver­
bundene Ungleichbehandlung verringern. Für die Entscheidung zwi­
schen direkter und indirekter Besteuerung ist das mit einer größeren 
Attraktivität der direkten Besteuerung verbunden. 

Die Gleichbehandlungsgesichtspunkte legen unter entsprechenden 
Bedingungen einenabsichtsvollen Verzicht auf eine steuerliche Erfas­
sung auch von direkt unschwer faßbarer Leistungsfähigkeit nahe. Aus 
aktuellem Anlaß sei in diesem Zusammenhang auf eine weitere mög­
liche sich aus der Gleichbehandlungszielsetzung ergebende Konsequenz 
hingewiesen. Es wäre vorstellbar, speziell für die Individuen, bei denen 
es Anhaltspunkte für besonders starke Ungleichbehandlungen gibt, 
steuerliche Sonderregelungen vorzusehen. Die mit Beginn des diesjäh­
rigen Veranlagungszeitraums außer Kraft gesetzte Möglichkeit einer 
Besteuerung nach dem Verbrauch (§ 48 EStG) könnte in dieser Per­
spektive eine Rechtfertigung finden41 : Es müßte nur Anhaltspunkte 
dafür geben, daß bei einem - im Vergleich zum nach dem Gesetz zu 
versteuernden Einkommen - hohen Konsum in besonders starkem 
Maße die vorhandene und eigentlich zu fassende Leistungsfähigkeit 
dem steuerlichen Zugriff - durchaus legal - entschlüpft und daß die 
an dieser Leistungsfähigkeit gemessene Ungleichbehandlung bei einer 
steuerlichen Belastung des Konsums geringer wird. Wenn die Regelung 
des § 48 von juristischer Seite42 ohne einen Bezug auf die konkreten 
historischen Umstände abstrakt als gegen den Gleichheitssatz der Ver-

40 Einem steuerrechtlich am Gleichheitssatz der Verfassung orientierten 
Denken werden diese Schlußfolgerungen absurd erscheinen. M. E. verdienen 
sie dennoch eine ernsthafte überprüfung. Immerhin ist es vorstellbar, über 
eine entsprechende Tarifgestaltung die mit einer solchen Praxis scheinbar 
verbundenen negativen vertikalen Effekte zu kompensieren, so daß nur noch 
die (horizontalen) Gleichbehandlungsvorteile zum Tragen kommen. (Vgl. 
dazu auch die späteren Ausführungen). 

41 Selbst wenn zur Zeit ihre Einführung (Vorläufer dieser Regelung gibt es 
im deutschen Bereich seit 1908 bzw. seit 1923) solche Rechtfertigungsgründe 
für den § 48 Gültigkeit besessen haben, muß das als Folge wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Veränderungen heute nicht der Fall sein. 

42 Vgl. Tipke (1978, 249). Bei der obigen Gegenkritik wird unterstellt, daß 
sich die Kritik an der Besteuerung nach dem Verbrauch nicht (primär) dar­
auf stützt, daß die Bedingungen, wann eine solche Besteuerung zu erfolgen 
hat, mit dem § 48 nicht hinreichend konkret gefaßt seien. 

19' 
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fassung verstoßend kritisiert wird, so ist diese Kritik aus der hier vor­
gestellten finanzwissenschaftlichen Gleichbehandlungskonzeption als 
nicht begründet zurückzuweisen. 

5. Berücksichtigung von steuerausweich- und tJberwälzungsmöglichkeiten 

Der bisherigen Untersuchung lagen aus finanzwissenschaftIicher Sicht 
willkürliche Vorstellungen über die Inzidenz von Steuern zugrunde. 
Eine detaillierte Erörterung der Fragen der Steuerbelastungswirkun­
gen muß hier unterbleiben; unter Bezug auf die vorangegangenen 
Ausführungen seien dennoch einige allgemeine Bemerkungen gemacht. 

Als erstes ist die Frage zu stellen, welche Konsequenzen es in dem 
betrachteten Zusammenhang hat, wenn Individuen der Besteuerung 
dadurch 'ausweichen, daß sie die Größen, an denen der steuerliche Zu­
griff unmittelbar ansetzt, als Folge des steuerlichen Zugriffs weniger 
"realisieren" als es ohne steuerlichen Zugriff der Fall gewesen wäre. 
Die Erörterung dieser Frage muß danach unterscheiden, ob der steuer­
liche Zugriff bei der relevanten Leistungsfähigkeitsgröße direkt oder 
indirekt bei Ersatzgrößen erfolgt. 

Ist die gesamte Leistungsfähigkeit eines Individuums Bemessungs­
grundlage für die direkte Steuer und reagiert das Inviduum darauf 
mit einer Verringerung oder Erhöhung seiner Leistungsfähigkeit vor 
Steuern43, so sei diese Steuerausweichung - davon soll hier ausgegan­
gen werden - gleichbehandlungsunschädlich. Unter den beschriebenen 
Bedingungen sei die mit Steuern realisierte Gesamtleistungsfähigkeit 
(vor Steuern) der relevante Gleichheitsmaßstab. Von einer inhaltlichen 
Begründung dieser Position44 werde hier abgesehen. 

Wird nur ein Teil der Leistungsfähigkeit direkt belastet, und wird 
als Folge der Besteuerung die Zusammensetzung von direkt erfaßter 
und direkt nicht faßbarer Leistungsfähigkeit bei unveränderter ge­
samter Leistungsfähigkeit geändert, so ist das offensichtlich von Be­
deutung für die steuerliche Gleichbehandlung, wenn verschiedene -
grundsätzlich gleichsituierte - Individuen darauf mit unterschiedlichen 
Anpassungen reagieren. Auch Steuerausweichungen dieser Art müssen 
hier nicht explizit berücksichtigt werden, da sie in den an früherer 
Stelle zugrundegelegten Maßen der Ungleichbehandlung m. E. ihren 
angemessenen Ausdruck finden. 

43 Ist der Nutzen die relevante Leistungsfähigkeitsgröße und sind alle 
Individuen rationale Nutzenmaximierer, ist allerdings nicht zu sehen, daß 
ein Individuum überhaupt eine solche Reaktionsmöglichkeit hat. 

44 Diese - wie auch etwa eine gegenteilige - Ansicht läßt sich nur 
normativ begründen. Für rechtfertigende Gesichtspunkte zu einer solchen 
Auffassung vgl. Krause-Junk (1981, 307 und 309) sowie Hackmann (1979, 
34 f.). 
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Werden statt der Leistungsfähigkeit Indikatorgrößen der Leistungs­
fähigkeit belastet, so zeigt eine über einen "Einkommenseffekt" hin­
ausgehende Ausweichreaktion an, daß zwischen Leistungsfähigkeits­
höhe und der betreffenden Indiktorgröße keine eindeutige Beziehung 
besteht. Ein steuerlicher Zugriff bei der Indikatorgröße ist als Instru­
ment der Verbesserung der Gleichbehandlung nur bedingt tauglich. 
Je stärker die über den Einkommenseffekt hinausgehenden Ausweich­
reaktionen, desto weniger kommt also eine aus der Gleichbehandlungs­
zielsetzung bei diesen Größen ansetzende indirekte Besteuerung in 
Frage45• Es zeigt sich also, daß die Möglichkeiten einer Steuerauswei­
chung bei den obigen Herleitungen implizit schon berücksichtigt sind. 

Sofern es akzeptiert werden kann, daß es für die Steuerlastvertei­
lung (!) grundsätzlich unerheblich sein soll, woher die Leistungsfähig­
keit eines Steuerpflichtigen stammt46, interessiert unter Gleichbehand­
lungsgesichtspunkten die Frage, ob Steuern überwälzt werden, dann 
nicht, wenn die direkte Steuer die gesamte Leistungsfähigkeit zur 
Bemessungsgrundlage hat. 

Überwälzt ein Steuerpflichtiger die direkte Steuer dann in dem 
Sinne, daß er unter gleichen realen Bedingungen als Folge der Be­
steuerung eine höhere Bruttoleistungsfähigkeit hat, so ist er wegen 
dieser Überwälzung mit einem ohne Besteuerung Gleichsituierten, der 
- aus welchem Grund auch immer - nicht überwälzt, nicht mehr 
gleichgestellt. Für die Beurteilung, ob er gleichbehandelt wird oder 
nicht, ist auf seine jetzt höhere Leistungsfähigkeit Bezug zu nehmen. 

Wird die Leistungsfähigkeit direkt nur teilweise belastet und wird 
diese Belastung in dem zuvor erläuterten Sinne überwälzt, ergeben 
sich schwieriger zu lösende Fragen. Am Leistungsfähigkeitsmaßstab 
gemessen, erfolgt jetzt eine diskriminierende Besteuerung, die nicht 
ihren adäquaten Ausdruck in den bislang berücksichtigten Ungleich­
behandlungsmaßen findet. Dies ist daran zu erkennen, daß es für 
den einzelnen Steuerpflichtigen einen Unterschied macht, welche Teile 
der Leistungsfähigkeit belastet werden, wenn die Belastung unter­
schiedlicher Teile mit unterschiedlichen Überwälzungschancen ver-

45 Eine allein (1) aus Anlaß der indirekten Besteuerung erfolgende Aus­
weichreaktion stört hier strenggenommen gar nicht. Unter Gleichbehand­
lungsgesichtspunkten genügt es, daß bei gegebenen Steuersätzen zwischen 
der (relevanten) Leistungsfähigkeit und der ersatzweise zu besteuernden 
Größe eine eindeutige Beziehung besteht. Bei der Bestimmung des Steuer­
satzes wäre diese Ausweichreaktion - gegebenenfalls über "Versuch und 
Irrtum" - entsprechend zu berücksichtigen. 

46 Eine qualitative Differentiation nach solchen Entstehungsgründen von 
Leistungsfähigkeit ginge über eine steuerliche Differenzierung fundierter 
und nicht-fundierter Einkommen hinaus und dürfte sich unter Gleichbe­
handlungsgesichtspunkten wesentlich schwieriger rechtfertigen lassen. 
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bunden sind. Nur wenn diesbezüglich keine Unterschiede bei einem 
steuerlichen Zugriff an unterschiedlichen Teilen der Leistungsfähig­
keit bestehen, kann die Frage, ob überwälzt wird oder nicht bei einer 
Analyse unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten konzeptionell unbe­
rücksichtigt bleiben. Ist das nicht der Fall, kommt es zu Ungleichbe­
handlungen, die im obigen Ansatz nicht berücksichtigt sind. Die Mög­
lichkeit einer solchen Art von Ungleichbehandlung schränkt die theo­
retische Relevanz der hergeleiteten Ergebnisse offenkundig ein. 

Es könnte nun gefragt werden, wie den damit verbundenen Proble­
men Rechnung getragen werden kann. Es wird hier vermutet, daß sich 
eine einfache Lösung nicht finden läßt. Dies sei zum Anlaß genommen, 
die beschriebene Problematik hier nicht intensiver zu erörtern. Dafür 
spricht ooch, daß der beschriebenen Art von Ungleichbehandlung in 
manchen Fällen nur eine vorübergehende Bedeutung zukommt. Unter 
der Annahme, daß das Ziel der Erhöhung von Leistungsfähigkeit län­
gerfristig hinreichend viele Individuen in ihrer Entscheidung über die 
von ihnen zu ergreifenden Aktivitäten bestimmt und daß hinreichend 
vielen Individuen bezüglich dieser Entscheidungen Wahlmöglichkeiten 
offenstehen, werden die "Kräfte des Marktes" die Ungleichbehandlun­
gen ausgleichen, zu denen es als Folge einer diskriminierenden Bela­
stung unterschiedlicher Teile von Leistungsfähigkeit kommt. Unter den 
für einen funktionierenden Marktmechanismus geltenden Bedingungen 
gibt es in den überwälzungsmöglichkeiten der Belastung unterschied­
licher Teile von Leistungsfähigkeit "langfristig" betrachtet keine Un­
terschiede47• 

Als hinreichend für eine unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten 
pontentielle Attraktivität einer indirekten Besteuerung wurde bislang 
das Bestehen einer engen Beziehung zwischer einer steuerlich belast­
baren Größe und der direkt nicht faßbaren oder der gesamten Lei­
stungsfähigkeit herausgestellt. Das Bestehen solcher engen Beziehun­
gen genügt jedoch nicht, da damit noch nicht gewährleistet ist, daß der 
zu Belastende steuerlich auch belastet wird48• 

Wird Belastung analog verstanden, wie im Zusammenhang einer 
direkten Besteuerung von Leistungsfähigkeit Belastung begriffen 
wurde, bereitet es konzeptionell einige Schwierigkeiten, den Bela­
stungsbegriff im Blick auf die indirekte Besteuerung präzise zu defi-

47 Vgl. Feldstein (1976, 994 ff.) und Goeiz (1978, 798 ff.). 
48 Beispielsweise mag eine enge Beziehung zwischen der gesamten Lei­

stungssähigkeit von Steuerpflichtigen und dem von ihnen getätigten Netto­
umsatz oder dem von ihnen gehaltenen Produktivvermögen bestehen. Eine 
Steuer auf diese Ersatzgrößen führt aber nicht notwendig zu einer steuer­
lichen Belastung auch dieser Steuerpflichtigen. 
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nieren. Die Belastung dürfte sich generell weder durch einen Vergleich 
der Leistungsfähigkeit vor und nach indirekter Besteuerung zutref­
fend beschreiben lassen noch generell durch einen Vergleich der Lei­
stungsfähigkeit ohne und mit indirekter Besteuerung. Der erste Ver­
gleichsmaßstaJb ist u. a. deshalb untauglich, weil er allein keinen 
Hinweis darauf gibt, wessen LeistungsfähigJceit überhaupt als bela­
stet gelten kann49 • Der zweite Vergleichsmaßstab befriedigt nicht, weil 
er mögliche Anpassungen in der Höhe der Gesamtleistungsfähigkeit 
als Folge der indirekten Besteuerung nach dem zuvor (S. 293) zugrunde 
gelegten Maßstab nicht adäquat berücksichtigt. 

Als Ausweg aus dieser Dilemmasituation werde hier die These ver­
treten, daß es zu einer Belastung in dem hier relevanten Sinne nur 
dann kommt, wenn die indirekte Steuer an (nicht substitutionsfähigen) 
individuellen Eigenheiten des zu Belastenden oder an Größen ansetzt, 
die für den zu Belastenden den Charakter von (nach ihrer Zielbedeu­
tung gewichteten) Zielgrößen haben, die er durch den Einsatz eigener 
ökonomischer Mittel zu realisieren versucht50• Unter Gleichbehand­
lungsgesichtspunkten kämen mithin primär diesen Bedingungen genü­
gende Größen als Zugriffsgrößen für eine indirekte Besteuerung in 
Frage. Existiert ein funktionierender Marktmechanismus, ist es "lang­
fristig" dabei im übrigen gleichgültig, ob der zu Belastende selbst 
oder ob ein anderer die ,Steuer entrichtet, wenn der zu Belastende 
mit diesem anderen in entsprechenden marktmäßigen Beziehungen 
steht. 

III. Möglichkeiten der Verbesserung der vertikalen Verteilung 

1. Vorbemerkungen 

Die Beurteilung der indirekten Besteuerung unter vertikal~distribu­
tiven Gesichtspunkten setzt prinzipiell eine gewisse Kenntnis darüber 
voraus, wie die Besteuerung vertikal wirkt und wie sich der Grad der 
Realisierung der vertikalen Verteilungszielsetzung messen läßt. Hin­
sichtlich der Kenntnis der Verteilungswirkungen wird von der An­
nahme ausgegangen, die Wirkung lasse sich als der Unterschied in der 
Verteilung vor und nach Besteuerung messen. überwälzungsfragen 
brauchen hier dann nicht gesondert berücksichtigt zu werden. Von 
einer Erörterung der Frage, wie sich der Grad der Realisierung VOn 

49 Die Leistungsfähigkeit des Herstellers von Zigaretten oder die des Rau­
chers bei einer Tabaksteuer. 

50 Für die Größe Konsum und Konsumvermögen dürfte das mithin eher 
zutreffen als für die Größe Wertschöpfung und Produktivvermögen. Die 
obige Konsequenz stimmt mithin mit der Forderung von Kay und King 
überein: "There should be no taxes on intermediate goods" (s. Kay/King 
(1978, 132». 
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(gegebenenfalls unterschiedlichen) vertikalen Verteilungszielsetzungen 
messen läßt, werde hier abgesehen. Für die folgenden Ausführungen 
genügt es, daß eine auf die Gesamtleistungsfähigkeitsgröße bezogene 
progressive Belastung unter der vertikalen Verteilungszielsetzung 
einer proportionalen oder regressiven Belastung vorzuziehen istS1• 

Um die vertikale von der horizontalen Verteilungszielsetzung abzu­
grenzen, wird gedanklich im folgenden auf die durchschnittliche Steuer­
belastung Gleichsituierter Bezug genommen. Von regressiver Belastung 
ist demgemäß zu sprechen, wenn die auf die Gesamtleistungsfähigkeit 
Gleichsituierter bezogene (durchschnittliche) Steuerbelastung mit stei­
gender Gesamtleistungsfähigkeit abnimmt. Mit einer in diesem Sinne 
verstandenen regressiven Belastung läßt es sich mithin begrifflich 
vereinbaren, daß für einzelne aus der Gruppe der regressiv Belasteten 
die durchschnittliche Belastung mit steigender Gesamtleistungsfähig­
keit angestiegen ist. Wie das horizontal-distributive Ziel wird im 
übrigen auch das vertikal-distributive Ziel konzeptionell unabhängig 
von anderen Zielen, speziell auch dem Allokationsziel bzw. dem 
(Wachstums-)Ziel der Erreichung eines hohen volkswirtschaftlichen 
Versorgungsniveaus begriffen. 

Für die Betrachtung der indirekten Besteuerung unter vertikalen 
Verteilungsaspekten lassen sich zwei Fragestellungen unterscheiden. 
Zum einen, welche vertikal .. distributiven Auswirkungen hat eine unter 
Gleichbehandlungsgesichtspunkten, unter allokativen oder unter son­
stigen Aspekten gebotene indirekte Besteuerung, und wie lassen sich 
mit der indirekten Besteuerung verbundene negative Auswirkungen 
vermeiden oder kompensieren? Zum anderen, kann durch die indirekte 
Besteuerung die vertikale Verteilung verbessert werden, unter wel­
chen Bedingungen ist das der Fall, und was ist von dem Einsatz der 
indirekten Steuern als verteilungspolitisches Instrument zu halten? 

In diesem Abschnitt soll die in der Finanzwissenschaft vorherr­
schende erste Fragestellung weitgehend ausgeklammert werden; einige 
sie berührende Probleme werden bei der Berücksichtigung allokativer 
Gesichtspunkte unter IV behandelt. Auch hinsichtlich der zweiten 
Fragestellung geht es im folgenden vornehmlich darum, auf einige 
denkbare Möglichkeiten hinzuweisen, wie sich über den Einsatz indi­
rekter Steuern angesichts unvermeidbarer Erfassungslücken im Rah­
men der direkten Besteuerung die vertikale Verteilung verbessern läßt. 

51 Dabei verdiene eine stärkere Progression den Vorzug vor einer schwä­
cheren. Sofern sich eine progressive Belastung nicht aus anderen als verti­
kal-distributiven Gesichtspunkten rechtfertigen läßt, entfällt somit das 
"denkbare" distributive Argument für eine regressiv wirkende indirekte 
Steuer, sie solle "die Progressionswirkung der Einkommensteuer dämpfen" 
(vgl. Hansmeyer (1979, 740». 
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Schon die vorangegangenen Darlegungen lassen erkennen, daß eine 
progressive direkte Besteuerung einer proportionalen indirekten Steuer 
nicht zwingend überlegen sein muß. Besteht eine ,proportionale Bezie­
hung zwischen der Bemessungsgrundlage für die indirekte Steuer und 
der gesamten Leistungsfähigkeit, ist eine indirekte Besteuerung oHen­
kundig dann vorzuziehen, wenn das Produkt aus Grenzsteuersatz auf 
die direkt erfaßte Leistungsfähigkeit und dem Satz, mit dem ein Zu­
wachs der Gesamtleistungsfähigkeit an der Grenze erfaßt wird, gene­
rell kleiner ist, als die auf die gesamte Leistungsfälügkeit bezogene 
durchschnittliche Steuer52• Progressive direkte Steuern können mithin 
regressiv w~rken. 

Im Unterschied zu der zuvor erfolgten Betrachtung unter Gleichbe­
harrdlungsgesichtspunkten kommt es in diesem Zusammenhang prin­
zipiell auf die gesamte direkt nicht erfaßte Leistungsfähigkeit an. Für 
die Bestimmung des Platzes der iIl!direkten Besteuerung aus der Sicht 
einer vertikalen Verteilungszielsetzung ist auch der gleichbeharrdlungs­
unschädlich nicht direkt erfaßte Teil der Leistungsfähigkeit zu berück­
sichtigen. 

Den Tarif, nach dem die direkt erfaßte Leistungsfähigkeit belastet 
wird, als vorgegeben zu begreifen, ist steuerpolitisch nicht sinnvoll. 
Der Steuertarif und die Progressionsstruktur haben grundsätzlich den 
Charakter von Instrumentvaria:blen. Wird das berücksichtigt, läßt es 
sich durch ein Anheben der Grenzsteuersätze vermeiden, daß die in der 
Anmerkung beschriebene Bedingung erfüllt wird. 

Eine solche 'Strategie ist jedoch nicht unproblematisch. Zunächst ein­
mal ist zu berücksichtigen, daß der Anteil der direkt erfaßten Leistungs­
fähigkeit von der Höhe der Grenzsteuersätze abhängen dürfte. Je höher 
die für einen Steuerpflichtigen relev,anten Grenzsteuersätze, desto ge­
ringer der direkt erfaßbare Anteil. Wie stark solche Beziehungen aus­
geprägt sind, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und entzieht 
sich einer generellen Beurteilung. Von vornherein läßt sich nicht aus­
schließen, daß die mit der Erhöhung der Grenzsteuersätze verbundene 
Annäherung an das vertikale Verteilungsziel durch die Verringerung 
des erfaßbaren Teils der Leistungsfähigkeit wieder rückgängig gemacht 
wird. Mit solchen Wirkungen ist auf jeden Fall zu rechnen, wenn für 
die direkt erfaßten Teile der Leistungsfähigkeit zwecks Realisierung 
der vertikalen Verteilungszielsetzung Sätze in der Nähe von 100 ufo er-

52 Also: 
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forderlich wären oder wenn diese Sätze gar - was aus dem hier be­
trachteten Blickwinkel sehr wohl geboten sein könnte - 100 % zu 
übersteigen hätten. Diese Zusammenhänge erhellen, daß die Möglich­
keiten, die Leistungsfähigkeit über eine progressive direkte Steuer 
progressiv zu belasten, schon "technisch" begrenzt sind53• 

Die Ibislang betrachteten Zusammenhänge haben gezeigt, daß zwi­
schen (proportionaler) indirekter Besteuerung und einem auf eine pro­
gressive Gesamtbelastung zielenden vertikalen Verteilungsziel nicht 
notwendigerweise ein Konflikt besteht. Dabei wurden zuvor nicht ein­
mal die für die indirekte Besteuerung günstigsten Bedingungskonstel­
lationen ausgewählt. Attraktiver würde die indirekte Besteuerung 
unter der vertikalen Verteilungszielsetzung, ließen sich Größen finden, 
die mit der Gesamtleistungsfähigkeit nicht nur linear korreliert sind, 
sondern mit steigender Gesamtleistungsfähigkeit in ihrer Bedeutung 
relativ zunehmen (Steuern auf "Luxusgüter"). Anstelle einer Verrin­
gerung von Regressivität könnte durch eine (ausschließliche) indirekte 
Besteuerung dann sogar eine progressive Belastung erreicht werden54• 

Es ist jedoch davon auszugehen, daß sich keine steuerlich faßbaren 
Größen finden lassen, deren relative Bedeutung mit wachsender Ge­
samtleistungsfähigkeit durchgängig ansteigt55• Eher ist mit dem Gegen­
teil zu rechnen. Die Voraussetzung für eine unter vertikalen Vertei­
lungsgesichtspunkten gebotene -indirekte Besteuerung ist dann restrik­
tiver. Das oben beschriebene Produkt aus Grenzsteuersatz und Grenz­
erfassungssatz ist mit der mit steigender Gesamtleistungsfähigkeit 

sinkenden durchschnittlichen Belastung mit indirekten Steuern T~d 
zu vergleichen. Zwar würde eine indirekte Besteuerung insgesamt re­
gressiv wirken, unter entsprechenden Bedingungen speziell hinsichtlich 

53 Hinzu kommen "ökonomische Grenzen". Die Grenzsteuersätze können 
mit Rücksicht auf andere Ziele nicht beliebig angehoben werden. Wie an 
früherer Stelle beschrieben, wirkt sich eine verschärfte Progression negativ 
auf die steuerliche Gleichbehandlung aus; wie noch zu erörtern, ist sie auch 
allokatv problematisch. Sofern der vertikal-distributiven Zielsetzung nicht 
in einem lexikalischen Sinne vor anderen Zielen ein Vorrang zukommt, er­
geben sich somit auch aus diesen Rücksichten Grenzen für eine progressive 
Gesamtbelastung. 

54 Die Möglichkeit, eine progressive Gesamtbelastung über indirekte 
Steuern zu erreichen, ist in der finanzwissenschaftlichen Literatur im Zu­
sammenhang mit der Erörterung von "Luxussteuern" verhältnismäßig in­
tensiv beachtet worden. Vgl. nur Haller (1971, 125 ff. und 227 ff.) und 
Neumark (1970, 140 ff.) mit einer kritischen Einschätzung, die einerseits 
auf Verstöße gegen das Gleichbehandlungs- und Allokationsziel und ande­
rerseits auf der angenommenen distributiv-vertikalen überlegenheit der 
Einkommensteuer gründet. Für eine - allerdings stärker auf Entwicklungs­
länder bezogene - positive Sicht vgl. im übrigen Cnossen (1977, 48 ff.). 

55 Vgl. Pollak (1966) und Delltsches Institllt für Wirtschaftsforschung 
(1977). 
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der Annahme des direkt erfaßbaren Teils der Gesamtleistungsfähigkeit 
wäre sie "vertikal" aber immer noch einer progressiven Besteuerung 
der direkt erfaßten Leistungsfähigkeit vorzuziehen. 

3. Bedingungen für eine vertikal-distributive tJberlegenheit 
einer Kombination von direkter und indirekter Besteuerung 

Die Erfassungsquoten der Leistungsfähigkeit werden nicht ausschließ­
lich durch die Höhe der Grenzsteuersätze bestimmt. Es ist davon aus­
zugehen, daß für unterschiedliche Leistungsfähigkeitsbereiche z. B. je 
nach der Zusammensetzung der Leistungsfähigkeit unterschiedliche 
Bedingungen gelten. So läßt sich von vornherein nicht ausschließen, 
daß etwa in einzelnen mittleren Leistungsfähigkeitsbereichen die Er­
fassungsquote sinkt, von der Entwicklung der Erfassungsquote also 
eine regressive Belastungstendenz ausgeht, während sie in höheren 
Leistungsfähigkeitsbereichen hingegen konstant 'bleibt oder gar be­
reichsweiseansteigt. 

Der Argumentation halber werde unterstellt, es bestünden solche 
Leistungsfähigkeitsbereiche und durch eine Verschärfung der Progres­
sion der direkten Steuer ließen sich die von der Entwicklung der Er­
fassungsquote ausgehenden regressiven Tendenzen nicht kompensie­
ren. Sollten sich steuerlich belastbare Größen finden lassen, die gerade 
für die betreffenden Leistungsfähigkeitsbereiche "typisch" sind und 
sich in diesen Bereichen in ihrer relativen Bedeutung nicht verringern, 
könnten über eine kombiniert direkt-indirekte Besteuerung offensicht­
lich bessere vertikale Verteilungsergebnisse erreicht werden als über 
eine ausschließlich direkte oder eine ausschließlich indirekte Besteue­
rung. Bei zunehmender relativer Bedeutung der belastbaren Größen 
ließe sich auf diese Weise auch eine progressive Gesamtbelastung er­
reichen. In dem "kritischen Leistungsfähigkeitsbereich" würde unter 
den getroffenen Annahmen die Leistungsfähigkeit so ausschließlich in­
direkt belastet und in anderen Bereichen würde die direkte Steuer eine 
progressive Belastung herbeiführen. 

Während es steuertechnisch im Prinzip keine Probleme macht, be­
stimmte Leistungsfähigkeitsbereiche einer direkten Besteuerung gar 
nicht zu unterwerfen, hat die Annahme, es gäbe Größen, die nur für 
bestimmte Leistungsfähigkeitsbereiche in dem Sinne "typisch" sind, 
daß durch ihre Belastung andere als der kritische Bereich nicht betrof­
fen sind, einen sehr restriktiven Charakter. Es ist zu fragen, welche 
Schlußfolgerungen sich ziehen lassen, wenn von dieser Annahme ab­
gerückt wird. 

In Tabelle 5 werden drei "Leistungsfähigkeitsbereiche" mit jeweils 
besonderen Umständen hinsichtlich des direkt erfaßbaren Teils der 
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Leistungsfähigkeit (vgl. die Spalte i ) und besonderen Bezügen zu 

bestimmten steuerlich direkt belastbaren Größen (vgl. Gl und G2) un­
terschieden. Eine in Anlehnung an den derzeitig gültigen Einkommen­
steuertarif erfolgende progressive Besteuerung der direkt erfaßten 
Leistungsfähigkeit führt bereichsweise zu regressiven Belastungswir-

kungen (siehe die Spalte ~ bei ausschließlich direkter Besteuerung). 

Eine Kombination von direkter und indirekter Besteuerung bewirkt 
im Leistungsfähigkeitsbereich I anstelle einer regressiven eine propor­
tionale Belastung und verringert im Bereich 11 die regressiven Tenden­
zen; unter den gewählten Annahmen geht das allerdings damit einher, 
daß im Leistungsfähigkeitsbereich 111 die Progression abgeschwächt 
wird. 

Die Tabelle 5 demonstriert eine vertikal-distributive überlegenheit 
einer Kombination von direkter und indirekter Besteuerung wiederum 
nur unter der Annahme, daß im Rahmen der direkten Besteuerung die 
Grenzsteuersätze nicht mehr ohne Schaden für die vertikale Vertei­
lungszielsetzung angehoben werden können. Wäre das möglich, ließe 
sich der positive vertikale Effekt in den Leistungsfähigkeitsbereichen I 
und 11 auch durch eine entsprechende Anhebung der Grenzsteuersätze 
erreichen. Anstelle der ersatzweise vorgenommenen indirekten Be­
steuerung wären etwa zu einem progressiven Grundtarif in Abhängig­
keit von der Quote der direkt erfaßten Leistungsfähigkeit unterschied­
liche 'Steuerzuschläge u. a. mit dem Ergebnis vorzunehmen, daß mit 
dem D-bergang vom Leistungsfähigkeitsbereich I zum Leistungsfähig­
keitsbereich 11 die Grenzsteuersätze sinken würden56• 

Zentrale Voraussetzung für eine generelle wie auch bereichsweise 
vertikal-distributive überlegenheit einer indirekten gegenüber einer 
direkten Besteuerung ist es, daß im Rahmen der direkten Besteuerung 
Grenzen der Progressivbelastung erreicht sind. Wird davon für die 
Tabelle 5 ausgegangen, so läßt das dortige Zahlenbeispiel mit der Ten­
denz der Abschwächung einer Progression im Leistungsfähigkeitsbe­
reich 111 vermuten, daß sich eine vertikal~distributive Verbesserung 
in bestimmten Leistungsfähigkeitsbereichen regelmäßig nur unter Hin­
nahme einer Verschlechterung in höheren Leistungsfähigkeitsbereichen 
erreichen läßt. Mit einer solchen Trade-off-Problematik sei nur dann 
nicht zu rechnen, wenn die auf die Leistungsfähigkeit bezogene Elasti­
zität der Nachfrage nach dem besteuerten Gut in diesen Bereichen nicht 

56 Ist das mit steuel'rechtlichen Prinzipien nicht zu vereinbaren bzw. läßt 
es sich steuerpolitisch nicht durchsetzen, wären es diese Restriktionen, die 
unter vertikalen Verteilungsgesichtspunkten ein Nebeneinander von direk­
ter und indirekter Besteuerung begründen .vürden. 
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niedriger sei, als die auf die Leistungsfähigkeit bezogene Steuerauf­
kommenselastizität. 

Eine nähere Überlegung zeigt nun jedoch, daß diese Schlußfolgerung 
nicht stimmt. Soweit es als Folge der in bestimmten Bereichen sich 
positiv auswirkenden indirekten Besteuerung für Steuerpflichtige in 
anderen Bereichen zu vertikal überhöhten Belastungen kommt, kann 
das prinzipiell durch Grenzsteuersatzsenkungen ausgeglichen werden 
(im Beispiel für die Person 5). Trotz der bei einer ausschließlich direk­
ten Besteuerung erreichten Obergrenzen für die Grenzsteuersätze läßt 
sich auch eine reduzierte Belastung (wie im Beispiel für die Person 6) 
durch Grenzsteuersatzanhebungen ausgleichen. Die partielle aufkom­
mensgleiche Ersetzung direkter durch indirekte Steuern ist bei einer 
auf die Leistungsfähigkeit bezogenen positiven Grenzbelastung mit 
indirekten Steuern nämlich mit einer Verringerung des Niveaus der 
Grenzsteuersätze im Rahmen der direkten Steuer verbunden57• Dies 
bedeutet, daß die indirekte Steuer eine bessere Erfassung der Leistungs­
fähigkeit im Rahmen der direkten Steuer gestattet58 bzw. "technisch" 
eine verstärkt progressive Belastung ermöglicht. Bestehen "steuertech­
nisch" Grenzen der progressiven Belastung, ist eine indirekte Besteue­
rung entgegen vorherrschender Ansicht unter vertikal-distributiven 
Gesichtspunkten mithin nicht erst attraktiv, wenn die entsprechende 
(auf die Leistungsfähigkeitsgröße bezogene) Aufkommenselastizität 
größer als 1 ist; vielmehr ist eine solche Attraktivität generell schon 
für den Fall positiver Aufkommenselastizität (bzw. bei einer proportio­
nalen steuerlichen Belastung von Gütern bei positiven Nachfrageela­
stizitäten) zu konstatieren. 

4. Zur Formulierung von Bedingungen für eine vertikal-distributiv 
unschädliche Nichterfassung von Leistungsfähigkeit 

Bei der Erörterung der Gleichbehandlungszielsetzung wurde die 
Möglichkeit einer gleichbehandlungsunschädlichen Nichterfassung 
steuerlicher Leistungsfähigkeit betont. Ob es auch möglich ist, von einer 

57 Für eine weitergehende Befassung mit den hier relevanten Zusammen­
hängen vgl. auch die nachfolgenden Ausführungen unter IV 2. 

58 Auf den ersten Blick mag die Annahme unproblematisch erscheinen, 
daß die Erfassungsquoten im Rahmen der direkten Steuer nicht von der 
Höhe der indirekten Steuersätze abhängen. Bei näherem Hinsehen ist sie 
es jedoch nicht. Dies zeigt die beispielhafte überlegung, daß hohe indirekte 
Steuersätze den Anlaß zu einer (nicht-besteuerten) Selbsterzeugung von 
hoch besteuerten Gütern geben können. Trotzdem wird jedoch - und 
das genügt für die obige Argumentation - davon ausgegangen werden 
können, daß die Erfassungsquoten im Rahmen der direkten Steuer von den 
Sätzen dieser Steuer stärker als von denen der indirekten Steuer abhängen. 
Für eine Begründung dieser Ansicht vgl. auch die nachfolgenden Ausfüh­
rungen unter IV 4. 
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Erfassung von Leistungsfähigkeit ohne Schaden für die vertikal-distri­
butive Verteilungszielsetzung abzusehen, ist offenkundig eine schwie­
riger zu entscheidende Frage. 

Ist die Erfassungsquote der Leistungsfähigkeit konstant, übt die 
Nichterfassung der Leistungsfähigkeit keine regressive Belastungs­
tendenz aus. Besteht das vertikal-distributive Ziel in einer progressiven 
Belastung der Gesamtleistungsfähigkeit, ,bedeutet eine unter 1 liegende 
konstante Erfassungsquote, daß die Grenzsteuersätze auf die direkt 
faßbare Leistungsfähigkeit um das Vielfache des reziproken Wertes 
dieser Erfassungsquote höher sein müssen als die auf die Gesamt­
leistungsfähigkeit bezogenen Grenzsteuersätze, um die gewünschte Ge­
samtbelastung zu erreichen59 • Ob eine konstante Erfassungsquote verti­
kal-distributiv schädlich ist, hängt also davon ab, ob 'bzw. in welchem 
Maße sich der Tarif der direkten Steuer anheben läßt, ohne daß es da­
durch zu einem entsprechenden Rückgang der Erfassungsquoten im 
Rahmen der direkten Steuer kommt60• 

IV. Berücksichtigung von Allokationswirkungen 

1. Vorbemerkungen 

Es erscheint fraglich, ob sich auf Verteilungsgerechtigkeit gerichtete 
verteilungspolitische Ziele in angemessener Weise unter einem alleini­
gen Bezug auf Verteilungsergebnisse beschreiben lassen. Wie nach vor­
herrschendem Verständnis (horizontale und vertikale) Verteilungsge­
rechtigkeit auf "mikroökonomischer Ebene" etwas über ein Entspre­
chensverhältnis von Leistung und Gegenleistung ausdrückt, so müßte 
m. E. Ähnliches auch für ein volkswirtschaftliches Maß der Verteilungs­
gerechtigkeit gelten. Ein solches Verständnis von Verteilungsgerechtig­
keit gebietet prinzipiell eine Berücksichtigung weiterer Gesichtspunkte 
als sie in dem bisherigen Verständnis von horizontaler und vertikaler 
Steuerlastverteilungszielsetzung ihren Ausdruck gefunden haben. 
Wenn Verteilungsgerechtigkeit etwas mit einem Entsprechensverhält­
nis von Leistung und Gegenleistung zu tun hat, so wird auch die ge­
rechte Steuerlastverteilung dadurch bestimmt, wie sich etwa die Ver-

dT dT dLf 
59 Wegen ---- = ---- . --

dL dLf dL 
00 Ist es möglich, was allerdings nur für einzelne Leistungsfähigkeitsbe­

reiche der Fall sein kann, den marginalen Erfassungssatz für Leistungs-
dL 

fähigkeit auf über 100% zu erhöhen (d~> 1), kann eine progressive Ge-

samtbelastung in dem betreffenden Leistungsfähigkeitsbereich statt über 
einen progressiven Tarif auch über eine entsprechende Erhöhung der Er­
fassungs quote erreicht werden. 
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teilung der Steuern auf das volkswirtschaftliche Versorgungsniveau 
auswirkt. Diese Sichtweise gebietet es, grundsätzlich auch andere als in 
den Verteilungsergebnissen ihren Niederschlag findende Konsequenzen 
der Steuerlastverteilung im Rahmen einer verteilungspolitisch ausge­
richteten Lastverteilungskonzeption mit zu berücksichtigen. 

Trotz des gerade skizzierten Verständnisses von Verteilungsgerech­
tigkeit sollen auch die Allokationswirkungen der Besteuerung isoliert 
betrachtet werden. Es wird davon ausgegangen, daß der beschriebenen 
Konzeption von Verteilungsgerechtigkeit durch ein wechselseitiges Ab­
wägen bzw. Verrechnen der in isolierter Betrachtung gewonnenen 
allokativen und distributiven Urteile (bzw. Ergebni:sse) angenähert 
Rechnung getragen werden kann. Wie schon eingangs erwähnt, bleibt 
hier allerdings die Frage unerörtert, wie distributive Vor- und Nach­
teile gegen allokative Nach- und Vorteile abzuwägen sind. Von einer 
solchen Erörterung wird 'abgesehen, weil nicht von vornherein erwar­
tet werden kann, daß sich dieses Trade-off-Problem mit dem Erforder­
nis einer Festlegung von "Wohlfahrtsgewichten" für die einzelnen In­
dividuen konsensfähig lösen läßt, und vor allem auch, weil die Vor­
stellung, es sei Aufgabe der Steuerpolitik, diesbezügliche Optimal­
lösungen zu determinieren, den Aufgabenbereich des Staates m. E. 
über das mit einem freiheitlichen Staat vereinbare Ausmaß hinaus 
ausweitet01• 

Für die Untersuchung der Allokationswirkungen stellen sich im Kon­
text dieser Arbeit grundsätzlich zwei Fragen: Wie sind die unter distri­
butiven Gesichtspunkten attraktiven indirekten Steuern allokativ zu 
beurteilen und was gilt für die Beurteilung von allokativ attraktiven 
indirekten 'Steuern unter distributiven Gesichtspunkten. Als Zugang 
für die Berücksichtigung der Allokationswirkungen wird hier die 
zweite Fragestellung gewählt: Wann bzw. unter welchen Bedingungen 
ist eine indirekte Steuer allokativ attraktiv62 , was ist von dieser in­
direkten Steuer unter distributiven Gesichtspunkten zu halten und wie 

61 Vgl. in diesem Zusammenhang Nozick (0. J., 134 ff.); siehe ferner Hack­
mann (1972) mit einem Versuch der Entwicklung einer (normativen) Ver­
teilungskonzeption, nach der die Beeinflussung der Verteilung einerseits zu 
den staatlichen Aufgaben gehört, "verteilungspolitisch" andererseits aber 
auch ein Platz für "Eigen- und Gruppenverantwortung" bleibt. 

62 Gemäß der einleitend vorgenommenen Einengung der Fragestellung 
sollen dabei allerdings grundsätzlich die indirekten Steuern ausgeklammert 
bleiben, über die z. B. auf dem Wege der Internalisierung externer Effekte 
die Allokation der Ressourcen "aktiv" zum Besseren beeinflußt werden kann. 
Es geht hier nur um solche allokativ attraktiven indirekten Steuern, die 
ohne die Existenz eines staatlichen Finanzierungsbedarfs sich allokativ nicht 
rechtfertigen lassen, deren allokative Rechtfertigung also ausschließlich in 
der Zielsetzung der Verringerung der bestehenden zusätzlichen Wohlfahrts­
verluste der Besteuerung gründet. 
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verhalten sich allokativ attraktive zu den unter distributiven Gesichts­
punkten attraktiven indirekten Steuern? Aus analytischen Gründen 
sollen bei dieser Betrachtung insgesamt vier Typen einer allokativ 
attraktiven indirekten Besteuerung unterschieden werden, wobei bei 
drei dieser Typen ein gewisser Zusammenhang zu den unter horizontal­
distributiven Gesichtspunkten attraktiven Möglichkeiten einer indirek­
ten Leistungsfähigkeitsbesteuerung bestehen. 

2. Allokwtionsverbesserungen über eine indirekte 
Besteuerung vom Typ (1) 

Für die folgenden Ausführungen werde zunächst unterstellt, es exi­
stiere die Möglichkeit einer indirekten Besteuerung, die gegenüber 
einer aufkommensgleichen direkten Steuer allokative Verbesserungen 
bewirke, und zwar ohne daß diese indirekte Steuer sich auf das Gleich­
behandlungsziel (systematisch) positiv auswirke, und ohne daß die 
allokativen Wirkungen der indirekten Steuer mit dem Niveau der 
Steuersätze im Rahmen der direkten Steuer variieren (Typ (1) einer 
allokativ attraktiven indirekten Besteuerung). Wenn nach traditionel­
ler finanzwissenschaftlicher Ansicht bei Nutzenunabhängigkeit (bzw. 
durchweg vernachlässigbaren kompensierten Kreuzpreiseffekten) eine 
Besteuerung von Gütern mit geringeren Preiselastizitäten63 mit niedri­
geren Wohlfahrtsverlusten der Besteuerung verbunden ist als eine auf­
kommensgleiche Besteuerung von Gütern mit hohen Preiselastizitäten, 
so könnte eine Steuer auf solche preisunelastischen Güter als Beispiel 
für diesen Typ (1) dienen64 • Da sich diese Inverse-Elastizitäten-Regel 
von einzelnen Gütern auf Gütergruppen erweitern läßt, könnte sie -
unabhängig von etwaigen demeritorischen Gesichtspunkten - somit 
möglicherweise eine spezielle Verbrauchsbesteuerung von Tabakwaren, 
alkoholischen Getränken, Kaffee und Tee, Gewürzen, Leuchtmitteln, 
Zündwaren u. a. m. unter allokativen Gesichtspunkten rechtfertigen. 

63 Elastizitäten jeweils unter Ausschaltung der Einkommenseffekte an den 
"kompensierten Nachfragefunktionen" gemessen. 

64 Es ist jedoch die Frage zu stellen, ob diese "Inverse-Elastizitäten-Regel" 
und die nachfolgend zu beschreibenden Ansätze einer allokativ attraktiven 
indirekten Besteuerung nicht überhaupt unterschiedliche Versionen ein­
und desselben Prinzips sind. (Vgl. in diesem Zusammenhang die Ausführun­
gen von v. Oehsen (1982) und Krause-Junk. / v. Oehsen (1981) zur Beziehung 
zwischen der Inverse-Elastizitäten- und der Freizeitabhängigkeitsregel). 
Wenn ich es recht sehe, hängt das auch davon ab, was unter solchen Be­
griffen wie "Freizeitabhängigkeit" oder "Freizeitkomplementarität" ver­
standen wird. Von einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dieser Frage 
kann für den Rahmen dieser Arbeit abgesehen werden, da es hier nicht um 
den Nachweis der Existenz unterschiedlicher Typen einer allokativ attrak­
tiven indirekten Besteuerung geht, sondern um den Aufweis der mit unter­
schiedlichen Typenmerkmalen verbundenen "verteilungspolitischen Konse­
quenzen". 

20 SchrUten d. Vereins t. Soclalpolitik 128 
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Sofern sich nicht Güter oder Gütergruppen finden lassen, die zwar 
preisunelastisch aber dennoch mit hinreichend hoher Einkommensela­
stizität nachgefragt werden, steht eine solche spezielle Verbrauchsbe­
steuerung nach vorherrschender Meinung aber im Widerspruch zur 
vertikal-distributiven Verteilungszielsetzung. Wie das Beispiel Tabak­
waren verdeutlicht, ist grundsätzlich auch mit einer Beeinträchtigung 
des Gleichbehandlungsziels zu rechnen. Das Allokationsziel und die 
distributiven Ziele stehen zueinander in einem instrumentellen Konflikt. 

Zu dem anzunehmenden Konflikt zwischen Allokations- und Gleich­
behandlungsziel sei hier nicht weiter Stellung genommen, als daß die 
allokativen Vorteile gegen die Gleichbehandlungsnachteile abzuwägen 
sind. Wäre die Aternative zur (partiellen) speZliellen Verbrauchsbe­
steuerung eine auf direkte Weise erfolgende Steuererhebung mit der­
artigen allokativen Nachteilen, daß "alle"65 Gleichsituierten ibei jetzt 
verringerter Ungleichbehandlungabsolut schlechter gestellt 'sind, ver­
diente bei einer dem paretianischen Werturteil genügenden gesellschaft­
lichen Wohlfahrts funktion d1e gleichbehandlungsschädlichere spezielle 
V,erbrauchsbesteuerung steuerpolitisch ceteris panibus den Vorzug. 

Bezüglich des Konflikts zwischen allokativer und vertikal-distributiver 
Zielsetzung ist jedoch speziell zu bedenken, ob sich die Schärfe dieses 
Konflikts nicht durch geeignete steuertarifliche Maßnahmen bei der 
direkten Steuer verringern läßt. Schließlich besteht ja die grundsätz­
liche Möglichkeit, regressive Belastungseffekte durch eine verstärkt 
progressive Belastung auszugleichen66. 

Bezeichnet Tdl = Tl CL) die Steuerbelastung, die Gleichsituierte mit 
der Leistungsfähigkeit L bei einer ausschließlichen direkten Besteue­
rung tragen, und Ibezeichnet Tind = Tind (L) das über spezielle Ver­
brauchsteuern in Abhängigkeit von L erzielbare Steueraufkomrnen67 , 

so hat eine Kombination dieser indirekten Besteuerung mit einer direk­
t,en Steuer T d2 = T2 CL) den gleichen vertikalen Distri:butionseffekt wie 
die ausschließlich direkte Besteuerung, wenn die zweite direkte Steuer 
in folgender Höhe festgesetzt wird: T;-J CL) = Tl CL) - Tind CL). 

65 "Alle" in dem Sinne, daß wenigstens einer schlechter und niemand bes­
ser gestellt ist. 

66 Vgl. Gerloff (1956, 287 f.) (Kompensationstheorie der Progression), 
Schmidt (1960, 148 ff.) und Haller (1971, 193). 

67 Wie schon an früherer Stelle, werden auch hier auf "repräsentative 
Individuen" bezogene eindeutige makroökonomische Steuerbetragsfunktio­
nen unterstellt. Wegen der Abhängigkeit des Steueraufkommens etwa von der 
Verteilung kann davon für die Realität nicht ausgegangen werden. Dies 
dürfte jedoch unproblematisch sein, da es in dieser Arbeit nur um Ceteris­
paribus-Vergleiche ein und derselben Volkswirtschaft geht. 
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Bei positivem Steueraufkommen aus der indirekten Steuer ist oUen­
T 

sichtliich der Durchschnittssteuersatz (-..!!...) beim Tarif T2 niedriger als 
L 

beim Tarif Tl; bei di{d > 0 weist der Tarif T2 obendrein niedrigere 

Grenzsteuersätze 'aUf68 • Unter der sinnvollerweise Z'll treffenden An­
nahme, daß die durchschnittliche Belastung mit indi1rekten Steuern mit 
steigender Gesamtleistungsfähigkeit abnimmt, ist der Tarif Ti!, an der 
Änderung der Durchschnittssteuersätze gemessen, progressiver als der 
Tarif Tl. Sofern die Gesamtbelastung mit indirekten Steuern mit stei­
gender Gesamtleistungsfähigkeit ansteigt und die Grenzbelastung sinkt, 
steigen beim Tarif T2 auch die Grenzsteuersätze stärker als beim Tarif 
Tl an: Die Werte der ersten A:bleitung der Grenzsteuersatzfunktion 
sind beim Tarif Ts höher als beim Tarif Tl; die Grenzsteuersätze vari­
ieren beim Tarif T2 stärker; der Tarif T:2 hat eine höhere "direkte Pro­
gressivität" . 

Durch die beschriebene Umstrukturierung von einer ausschließlich 
direkten zu einer kombiniert direkt-indirekten Besteuerung wird kon­
struktionsgemäß die vertikal-distributive Verteilungszielsetzung nicht 
berührt. Die verteilungspolitische Beurteilung einer solchen Umstruk­
turierung ist damit analytisch auf eine Beurt'eilung der allokativen und 
horizontal-distributiven Auswirkungen zurückgeführt. Es werde (zu­
nächst) unterstellt, der Typ (1) der indirekten Steuer sei allokativ 
gänzlich unschädlich. Unter dieser Bedingung ist es ausschließlich die 
Änderung des Tarifs der direkten Steuer, von der als Folge der Um­
strukturierung allokative Auswirkungen ausgehen. 

Wie sind diese Tarifänderungen ,allokativ zu beurteilen? Es wird von 
der - m. E. unproblematischen - Annahme ausgegangen, es komme in 
dem hier interessierenden Zusammenhang für eine allokative Beurtei­
lung nur auf die Änderungen der Grenzsteuersatzfunktionen an. Der 
einfacheren Argumentation halber werde dabei ['ffi Gegensatz zur bis­
herigen Betrachtungsweise unterstellt, die Änderung dieser Funktionen 
habe keinen Einfluß auf die Erfassungsquoten im Rahmen der direkten 
Steuer69• 

68 Diese Konsequenz ermöglichte unter III die Aussage, daß bei der Exi­
stenz von Grenzen der Progressivbelastung im Rahmen der direkten Steuer 
eine indirekte Besteuerung mit positiver Aufkommenselastizität eine ver­
stärkte progressive Belastung gestattet. 

69 Eine Berücksichtigung dieses Umstandes stützt die im folgenden zu ent­
wickelnden Argumente, wenn sich - was nach der Wohlfahrtsökonomik 
des Zweitbesten zwar nicht zwingend der Fall sein muß, als (pragmatische) 
Faustregel aber dennoch akzeptabel erscheint - eine Erhöhung der Erfas­
sungsquoten allokativ als vorteilhaft und eine Verringerung sich als nach­
teilig auswirkt. 

20· 
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Unter den getroffenen Annahmen ist für den allokativen Vergleich 
der ausschließlich direkten Steuer mit der vertikal-verteilungsneu­
tralen Kombination von direkter und indirekter Besteuerung danach 
zu unterscheiden, wie sich die auf die Leistungsfähigkeit bezogene 
Grenzbelastung mit indirekten Steuern entwickelt. Zunächst werde die 
Situation betrachtet, die Gesamtbelastung mit indirekten Steuern 
steige und die (positive) Grenzbelastung sinke mit wachsender Lei­
stungsfähigkeit. Für den Fall einer p<lsitiven Grenzbelastung bzw. Auf­
kommenselastizität wUI"de schon an früherer Stelle darauf hingewie­
sen, daß eine indirekte Besteuerung dann geeignet sei, bestehende 
"steuertechnische" Grenzen der Progressivbelastung hinauszuschieben. 
Die verteilungsneutrale Steuerumschichtung führt nämlich bei einer 
positiven Grenzbelastung mit indirekten Steuern zu niedrigeren Grenz­
steuersätzen im Rahmen der direkten Steuer. Da die Grenzbelastung 
mit indirekten Steuern mit steigender Leistungsfähigkeit sinkt, geht 
die verteilungsneutrale Umstrukturierung allerdings mit einer Evhö­
hung der direkten Progressivität einher. 

Kann das Niveau der Grenzsteuersätze unter den genannten Bedin­
gungen als Indikator der allokativen Schädlichkeit der direkten Be­
steuerung genommen werden, wäre die oben beschriebene Umstruk­
turierung allokativ zweifels frei als positiv zu bewerten. Durch eine 
aufkommensmäßige Ersetzung der direkten durch eine spezielle Ver­
brauchsteuer wäre eine allokative Verbesserung ohne eine Beeinträch­
tigung der vertikalen Verteilungszielsetzung möglich. 

Nun kann die allokative Schädlichkeit einer Steuer (auch unter den 
hier getroffenen Annahmen) nicht so gesehen werden, daß sie mit 
niedrigeren Grenzsteuersätzen ceteris paribus immer weiter abnimmt. 
Wie an späterer Stelle noch zu erörtern, sind es eher die für eine Person 
geltenden unterschiedlichen Grenzbelastungen unterschiedlicher Lei­
stungsfähigkeitskomponenten, durch die die allokative Schädlichkeit vor­
nehmlich bestimmt wird. Das bedeutet, daß niedrigere Grenzsteuersätze 
allokativ nur so lange als tendenziell vorteilhaft gelten können, wie 
die Grenzsteuersätze nicht negativ werden. Eine vertikal-verteilungs­
neutrale Steuerumschichtung kann nun bei einer positiven Grenzbe­
lastung mit indirekten Steuern durchaus negative Steuersätze im 
Rahmen der direkten Steuer erfordern. Sobald das der Fall ist, geht 
eine marginale Evhöhung des Gewichts der indirekten Besteuerung 
unter der Bedingung vertikal-distributiver Neutralität in den entspre­
chenden (unteren) Leistungsfähigkeitsbereichen mit allokativ nachteili­
gen Effekten einher. Diese nachteiligen Effekte sind gegen die weiter­
hin positiven Allokationseffekte in oberen Leistungsfähigkeitsberei­
chen abzuwägen. Konzeptionell wäre dabei zu fragen, ob die allokati-
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ven Vorteile ausreichen, die sich für die Betroffenen ergebenden allo­
kativen Nachteile (etwa auf dem Wege einer weiteren Grenzsteuer­
satzsenkung) auszugleichen. 

Grenzen einer allokativ vorteilhaften vertikal-neutralen Steuerum­
strukturierung ergeben sich unter dem hier zu erörternden Bedin­
gungsrahmen allerdings auch, weil die tarifbedingten allokativen Ef­
fekte nicht nur durch das Niveau der absolut genommenen Grenz­
steuersätze bestimmt sind. Auch die erste Ableitung der Grenzsteuer­
satzfunktion ist in der Weise von Bedeutung, daß die allakative Schäd­
lichkeit einer Steuer mit ihrer direkten Progressivität ansteigt. Da die 
oben beschriebene Senkung des Niveaus der Grenzsteuersätze unter 
der für die Entwicklung der Grenzbelastung mit indirekten Steuern 
getroffenen Annahme immer mit einer Erhöhung der direkten Pro­
gressivität verbunden ispo, geht die betrachtete Steuerumstrukturie­
rung mit einem weiteren allokativ nachteiligen Effekt einher. 

Wird nach den Gründen gefragt, weshalb die direkte Progressivität 
allokativ bedeutsam sein könnte, so sind vor allem Umstände zu nen­
nen, die etwas mit Entscheidungen unter Risiko zu tun haben. Je 
stärker die Grenzsteuersätze variieren, desto unvollkommener ist im 
Entscheidungskalkül der steuerliche Risikoausgleich. Der Staat profi­
tiert von günstigeren Ereignissen steuerlich relativ stärker als von 
ungünstigen mit der Konsequenz, daß riskantere Aktivitäten als Folge 
direkt progressiver Tarifgestaltung vergleichsweise stärker an Attrak­
tivität verlieren als weniger riskante Aktivitäten. Nur bei einheit­
lichen Grenzsteuersätzen für die alternativ möglichen Erträge kommt 
es zu einem vollkommenen steuerlichen Risikoausgleich71 • 

Wie sich insgesamt die negativen zu den positiven allokativen Aus­
wirkungen der betrachteten vertikal-neutralen Steuerumschichtung 
verhalten, kann nicht ohne weiteres beurteilt werden. Sind die positi­
ven Effekte stärker als die negativen, verdiente eine Kombination aus 
direkter und indirekter Besteuerung vom Typ Cl) also unter allokativen 
und vertikal-distributiven Gesichtspunkten zusammen betrachtet vor 
einer ausschließlich direkten Besteuerung den Vorzug. Ohne Beein­
trächtigung der vertikalen Verteilungszielsetzung würde die spezielle 

70 Steigt die Grenzbelastung mit indirekten Steuern mit wachsender Lei­
stungsfähigkeit an, so bewirkt die vertikal-verteilungsneutrale Steuerum­
schichtung eine Verringerung der direkten Progressivität mit den entspre­
chenden positiven allokativen Effekten. 

71 Vgl. dazu näherhin Hack17lann (1979, speziell 318 ff. und 325 f.). Bei einer 
auf der Basis des Periodizitätsprinzips erfolgenden Besteuerung bewirkt eine 
verstärkte direkte Progression obendrein dadurch allokative und verwal­
tungsmäßige Lasten, daß die Steuerpflichtigen durch steuerbilanzpolitische 
Maßnahmen interperiodische Progressionseffekte auszugleichen versuchen. 
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Verbrauchsbesteuerung eine Allokationsverbesserung ermöglichen. Und 
umgekehrt: Bei unveränderter allokativer Schädlichkeit der -Besteue­
rung insgesamt würden auch für sich regressiv wirkende spezielle Ver­
brauchsteuern eine bessere Realisierung der vertikalen Verteilungs­
zielsetzung gestatten. Die direkte Progressivität ließe sich über das 
vertikal-neutrale Maß hinaus erhöhen mit der Konsequenz einer er­
höhten Progressivität in der Gesamtbelastung mit Steuern. 

Kann davon ausgegangen werden, daß die allokative Schädlichkeit 
der Variabilität von Grenzsteuersätzen bei riskanten Entscheidungen 
größer als bei weniger r.iskanten Entscheidungen ist, sollte unter der 
hier betrachteten Bedingungskonstellation die indirekte Besteuerung 
in einer Zeit (oder "Welt") mit weniger Gelegenheiten zu riskanten 
Entscheidungen ein stärkeres Gewicht haben als in einer Zeit mit stär­
ker riskant'en Entsche~dungssituationen. Da die steuerliche Diskrimi­
nierung riskanter Aktivitäten bei gegebener Variabilität der tarif­
lichen GrenZisteuersätze bei einer Jahresbesteuerung höher ist als bei 
einer interperiodischen Durchschnittsbesteuerung72, kann weiter gefol­
gert werden, daß die indirekte Besteuerung bei (besümmten Formen) 
einer im interperiodischen Durchschnitt erfolgenden direkten Besteue­
rung unter allokativen und vertikal~distributiven Gesichtspunkten 
attraktiver ist als bei einer Jahresbesteuerung. Diese auf steuerlicher 
Risikodiskriminierung basierenden Einsichten können allerdings auch 
anders gewendet werden: Durch eine vertikal-verteilungsneutrale Um­
strukturierung des Steuersystems von solchen indirekten Steuern, die 
sich aus den hier betrachteten Zusammenhängen rechtfertigen lassen, 
zur direkten Besteuerung läßt sich die steuerliche Diskriminierung 
riskanter Aktivitäten verringern. 

Wie die Erörterungen an früherer Stelle verdeutlichen, wil"kt sich 
eine Verschärfung der direkten Progression grundsätzlich negativ auf 
die steuerliche Gleichbehandlung aus. Da die Bedingungen für Gleich­
behandlungs- und Allokationsschädlichkeit nicht übereinstimmen, muß 
es allerdings nicht zwingend zu einer erhöhten steuerlichen Ungleich­
behandlung kommen. Resultiert aus der verschärften Progression eine 
verstärkte Ungleichbehandlung, sind mithin diese Nachteile zusammen 
mit der schon erwähnten möglichen Gleichbehandlungsschädlichkeit 
der speziellen Verbrauchsteuern gegen die (anzunehmenden)alloka­
tiven Vorteile abzuwägen. 

Der bislang betrachtete Bedingungsrahmen gestattet auch einige Be­
merkungen zur Bestimmung der indirekten Steuersätze. Zunächst gilt, 
daß die Senkung des Niveaus der direkten Grenzsteuersätze bei verti-

72 Vgl. die Hinweise in der letzten Anmerkung. 
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kaler Verteilungsneutralität negativ linear von der Höhe der für die 
indirekte Besteuerung festgelegten Sätze abhängt73; die direkte Pro-

d2B· rl 
gressivität ist (wegen d{~ < 0) hingegen mit der Höhe der für die 

indirekten Steuern festgelegten Sätze positiv linear korreliert. Wie die 
indirekten Steuersätze zu bestimmen sind, entscheidet sich bei durch­
gängig positiven Grenzsteuersätzen somit danach, wie sich die alloka­
tiven Vorteile einer weiteren Grenzsteuersatzsenkung zu den damit 
verbundenen Nachteilen der Verschärfung der direkten Progression 
verhalten. 

Die bislang getroffene Annahme einer allokativen Unschädlichkeit 
bestimmter spezieller Verbrauchsteuern ,ist sicher nicht uneinge­
schränkt gültig. Selbst wenn sich etwa Einzelgüter oder Gütergruppen 
identifizieren lassen, die (als "Substitute") nutzenmäßlig nicht in Kon­
kurrenz zu anderen Gütern stehen, ist nicht davon auszugehen, daß die 
steuerlich faßbare kompensierte Nachfrage nach diesen Gütern auf 
beliebig hohe Steuersätze gar nicht reagiert74 • Damit eine (marginale) 
Umstrukturierung von einer direkten zu einer indirekten Besteuerung 
allokativ vorteilhaft ist, ,ist die rigorose Annahme der Allokationsun­
schädlichkeit der indirekten Besteuerung auch nicht erforderlich; es 
genügt, daß eine partielle Ersetzung einer ausschließlich direkten 
Steuer durch irgendeine ,indirekte Steuer Allokationsverbesserungen 
ermöglicht. Daß das (etwa) bei einzelnen speziellen Verbrauchsteuern 
bei maßvollen Steuertarifen der Fall ist, wird kaum bestritten werden7ä • 

Zuvor wurde auf einige Bedingungskonstellationen hingewiesen, 
unter denen eine (partielle) Umschichtung von einer direkten zur indi­
rekten Besteuerung sich sowohl allokativ als auch vertikal-distributiv 
positiv auswirken kann. Eine wichtige Voraussetzung für diese Mög­
lichkeit list es, daß die Belastung mit indirekter Steuer mit ansteigen-

73 Die Höhe der Grenzbelastung mit indirekten Steuern (d;~d ) ist zum 

einen durch den - als proportional angenommenen - Steuersatz (5) 
der indirekten Steuer und zum anderen dadurch bestimmt, wie sich die (zu­
sammengefaßte) Bemessungsgrundlage (Bind) der indirekten Steuer in Ab­
hängigkeit von der gesamten Leistungsfähigkeit entwickelt. Wegen 

dTind dB ind • dT;! dT1 dB ind . dB inrl 
~=s~ gIlt ~-~=-s~mtt~>o 

74 Dies lassen auch die empirischen Untersuchungen über Nachfrageelasti­
zitäten vermuten. Vgl. in diesem Zusammenhang etwa Gollnick (1975). 

75 Ob sich auf diese Weise quantitativ bedeutsame Allokationsverbesse­
rungen erreichen lassen, ist allerdings eine andere hier nicht zu entschei­
dende Frage. Vgl. in diesem Zusammenhang das zurückhaltende Urteil von 
Harberger (1964, 52 ff., speziell 57 und 58). 
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der Leistungsfähigkeit zunimmt. Liegen diese oder die anderen Bedin­
gungen nicht vor, so ist es nicht möglich, über die indirekte Steuer die 
Allokation zu verbessern, ohne zugleich die vertikale Verteilung zu 
verschlechtern. Diese Unmöglichkeit darf allerdings nicht so aufgefaßt 
werden, als käme etwa bei einer Konstanz der Gesamtbelastung mit 
indirekten Steuern eine inddrekte Besteuerung gar nicht in Frage. Die 
beschriebene Unmöglichkeit bedeutet nur, daß dann zwischen vertikal­
distributiven Nachteilen und allokativen Vorteilen entschieden werden 
muß. Der Konflikt zwischen vertikal-distributiver und allokativer Ziel­
setzung läßt sich nicht umgehen. Seine Lösung verlangt weitergehende 
Wertvorstellungen als sie hier als allgemein konsensfähig vermutet 
werden. 

3. Allokationsverbesserungen über eine Besteuerung von 
"Komplementärgrößen" direkt nicht erfaßter Leistungsfähigkeit 

Zum expliziten Ausgangspunkt für die weitere Untersuchung der 
indirekten Besteuerung werde wieder das Bestehen von fest vorgege­
benen "Steuerschlupflöchern"76 genommen. Wie unter distributiven, so 
ist auch unter allokativen Gesichtspunkten die Unmöglichkeit, die (das 
Verhalten der Individuen bestimmende) Leistungsfähigkeit der Indivi­
duen im Rahmen der direkten Besteuerung voll zu erfassen, notwen­
dige Voraussetzung dafür, daß eine teilweise oder vollständige Erset­
zung der direkten Besteuerung durch eine indirekte Besteuerung zu 
einer allokativen Verbesserung führen kann77• 

Ähnlich wie bei der Betrachtung unter distributiven Gesichtspunk­
ten, so gilt auch für die hier zu erörternde Problemlage, daß eine unter 
Hinnahme von Steuerschlupflöchern erfolgende ausschließlich direkte 
Besteuerung nicht denknotwendig allokationsschädlich ist. In Analogie 
zu den Ergebnissen der "Theorie der optimalen Besteuerung" kann ge­
folgert werden, daß die Existenz von Steuerschlupflöchern dann un-

76 Im Zusammenhang mit der Allokaiionszielsetzung sind "Steuerschlupf­
löcher" konzeptionell so zu begreifen, daß Größen, die für das individuelle 
Verhalten Zielcharakter haben, steuerlich nicht belastet werden. - Auch die 
zumeist allokativ ausgerichtete Theorie der optimalen Besteuerung erhält 
ihre Problemlage ausschließlich aus der Existenz von "Steuerschlupflöchern" 
bzw. der Existenz eines unbesteuerten Sektors. Im allgemeinen gilt nur die 
Freizeit bzw. der Freizeitnutzen als nicht besteuerbar mit der Konsequenz, 
daß das (erstbeste) Allokationsoptimum nicht realisiert werden kann, wenn 
elie Möglichkeit von Pauschalsteuern ausgeschlossen ist (vgl. dazu auch 
Krause-Junk/v.Oehsen (1981). 

77 Wenn an früherer Stelle (wie auch nachfolgend) die Höhe der Grenz­
steuersätze als Indikator allokativer Schädlichkeit genommen wird, so ist 
das den obigen Ausführungen entsprechend auch nur unter der Voraus­
setzung sinnvoll, daß ein Teil der das Verhalten von Individuen bestim­
menden Leistungsfähigkeit steuerlich unbelastet bleibt. 
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schädlich ist, wenn eine steuerliche Belastung dieser Leistungsfähig­
keitskomponente (bzw. eine entsprechende Umstrukturierung der 
Steuerlast) keinen Einfluß auf die Höhe der betreffenden Leistungs­
fähigkeit hätte78• 

Es zeigt sich mithin, daß weder Gleichbehandlungs- noch allokative 
Gesichtspunkte unbedingt eine vollständige Erfassung aller Leistungs­
fähigkeitskomponenten79 erfordern. Da die verschiedenen zu fassenden 
"Teile" der Lei'stungsfähigkeit jeweils nach unterschiedlichen Kriterien 
zu bestimmen sind, ist von vornherein nicht damit zu rechnen, daß es 
überhaupt Leistungsfähigkeitskomponenten gibt, auf deren Berücksich­
tigung unter jedem dieser beiden Zielaspekte verzichtet werden kann8t). 

Diese Einsicht und - vgl. unter III - die Rücksicht auf die vertikale 
Verteilungszielsetzung gestattet eine Begründung der (banalen) steuer­
politischen Forderung nach einer Belastung möglichst aller Komponen­
ten der Leistungsfähigkeit8!. 

Wirwensich bei einer ausschließlich direkten Besteuerung Lücken 
in der Erfassung von Leistungsfähigkeit allokationsschädlich aus, stellt 
sich die Frage, ob über eine indirekte Belastung dieser Lücken nicht 
eine Allokationsverbesserung bewirkt werden kann'. Die Erörterung 
der Freizeitproblematik im Rahmen der Theorie der optimalen Ver­
brauchsbesteuerung82 weist einen ·ersten Weg. Wirkt sich die auf di­
rektem Wege nicht mögliche Belastung von Freizeit allokativ negativ 

7~ Dies ergibt sich in Analogie zu dem Ergebnis der Theorie der optima­
len Besteuerung, daß bei preisunelastischem Arbeitsangebot eine einheit­
liche Verbrauchsteuer erstbeste Allokationsergebnisse bewirkt. Bei gegebe­
nem Sparen ist eine einheitliche Verbrauchsteuer äquivalent mit einer pro­
portionalen Einkommensteuer, die die Freizeit nicht belastet. Die Nichterfas­
sung von Freizeit bei preisunelastischem Arbeitsangebot ist mithin alloka­
tionsunschädlich. 

79 Bei Einkommen als relevanter Leistungsfähigkeitsgröße wären also 
auch "Schwarzarbeiterentgelte" , Nutzungen dauerhafter Konsumgüter u. a. m. 
einzubeziehen. 

80 Würden die Individuen als Ausdruck altruistischer Verhaltensweisen in 
Verbindung mit einer positiven Einstellung zur Budgetaktivität des Staates 
(bzw. einem entsprechenden Politikvertrauen) bei gleichbehandlungsunschäd­
lich verteilten Steuerbelastungen prinzipiell indifferent zwischen geringerer 
und höherer Steuerzahlung sein, würde Gleichbehandlungsunschädlichkeit 
auch Allokationsunschädlichkeit bedeuten. - Die Untersuchungen zu den 
Bestimmungsgründen von Steuermoral (Schmölders) lassen erkennen, daß 
eine Beachtung auch dieser Zusammenhänge steuerpolitisch wichtig ist. 

8! Dabei ist zu beachten, daß eine steuerliche Belastung von allokations­
unschädlich nicht erfaßbarer Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht zu Allo­
kationsschäden führt, während bei einer Belastung von Teilen der Leistungs­
fähigkeit, die unter Gleibehandlungsgesichtspunkten unberücksichtigt blei­
ben kann, mit einer Beeinträchtigung dieses Distributionsziels zu rechnen ist. 

82 Vgl. von Oehsen (1982) sowie in dem in diesem Band enthaltenen Beitrag 
von Rose/Wiegard die Ausführungen zum Steuerreformprogramm 2 und zur 
Regel 2. Siehe im übrigen auch Harberger (1964, 42 ff.). 
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aus, so läßt sich eine Allokationsverbesserung dadurch erreichen, daD 
statt dessen zur Freizeit komplementäre Güter steuerlich {gegebenen­
falls stärker als andere Güter) belastet werden. Auch bei einer direk­
ten Nichterfaßbarkeit anderer Leistungsfähigkeitskomponenten, wäre 
- wenn möglich - analog zu verfahren. Güter ("Größen"), die zu 
diesen Leistungsfähigkeitskomponenten "komplementär" sind, sind 
steuerlich ersatzweise 'zu belasten (Typ (2) einer indirekten Besteue­
rung). Eine 'begriffliche Schwierigkeit macht dabei die Kennzeichnung 
solcher Güter als "komplementär" zu den nicht erfaßten Leistungsfä­
higkeitskomponenten. Der ökonomische Komplementaritätsbegriff be­
zieht sich auf nutzenmäßige Beziehungen zwischen Gütern; anders als 
bei "Freizeit" müssen die nicht erfaßbaren Leistungsfähigkeitskompo­
nenten ökonomisch aber keinen Gutscharakter haben. Nun ist aber 
nicht zu erkennen, daß die nicht erfaßten Komponenten der Leistungs­
fähigkeit einen Gutschara:kter besitzen müssen, damit eine allokative 
Verbesserung analog der spezifischen Belastung freizeitkomplementä­
rer Güter bei einer direkten Nicht-Besteuerung von Freizeit möglich 
ist. Aus einem anderen Blickwinkel besagt Komplemental"ität zwischen 
Gütern ja nichts anderes, als daß der Verbrauch eines Gutes mit dem 
ihm komplementären ceteris paribus korreliert ist. Je stärker die 
Komplementarität, desto enger die Beziehungen und desto größer die 
Möglichkeiten zu einer allokativen Verbesserung über eine stellver­
tretend erfolgende Besteuerung komplementärer Güter83• 

Eine solche allokativ vorteilhafte Stellvertreterbesteuerung kann 
nun in allen Fällen erfolgen, in denen die direkt nicht faßbare Lei­
stungsfähigkeit durch eine steuerliche Belastung von Größen, die zu 
ihr in einer "engen" Beziehung bestehen, indirekt belastet werden 
kann. Die Suche nach Möglichkeiten einer allokativen Verbesserung 
weist mithin im grundsätzlichen zurück auf die an früherer Stelle als 
erstes genannte Möglichkeit einer Verringerung der mit der Existenz 
von Steuerschlupflöchern verbundenen Ungleichbehandlung. Was diese 
Möglichkeit betrifft, besteht zwischen allokativer und der am Gleich­
behandlungsmaß Ul gemessenen horizontal-distributiven Zielsetzung 
eine (instrumentelle) Harmonie, die allerdings in der Definition von 
Gleichbehandlungs- und Allokationsschädlichkeit ihre Grenzen hat. 

Grenzen einer Zielharmonie ergeben sich auch, wenn - wovon bis­
lang stillschweigend ausgegangen wUl"de - die verteilungspolitisch 
relevante Leistungsfähigkeitsgröße nicht mit der (oder den) Größe(n) 
übereinstimmt, die als Zielgröße(n) ,das Verhalten einzelner oder aller 

83 Bei vollständig komplementären Gütern ist es allokativ gleichwertig, ob 
alle komplementären Güter oder - bei entsprechend höheren Steuers ätzen -
ausschließlich irgendeines der Güter besteuert wird. 
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Individuen bestimmt(en). Ist, wie es der Ansicht des Verfassers ent­
spricht, Einkommen im Sinne eines Zugangs an ökonomischer Verfü­
gungsrnacht die verteilungspolitisch relevante Größe und maximieren 
die Individuen ihren Nutzen, so interessieren verteilungspolitisch 
individuelle Unterschiede etwa in der Bedürfnisbefriedigungskapazi­
tät oder in der Freizeit84 gar nicht, allokativ können sie jedoch von 
Bedeutung sein. Das Beispiel (angeborener) Unterschiede in den Bedürf­
nisbefriedigungskapazitäten zeigt, daß nicht alle Umstände, von denen 
der individuelle Nutzen abhängt, für unter allokativen Gesichtspunk­
ten erfolgende Untersuchungen berücksichtigt werden müssen. Das 
Beispiel "Freizeit" ist wegen der Existenz individueller Wahl möglich­
keiten hingegen grundsätzlich anders zu sehen. Während eine (bei der 
angenommenen Verteilungskonzeption) direkte oder indirekte steuer­
liche Belastung von Freizeit regelmäßig als gleidrbehandlungsschädlich 
einzustufen ist, führt sie allokativ regelmäßig zu Verbesserungen. Ein 
.A!bwägen der allokativen Vorteile und der distri.'butiven Nachteile 
wird erforderlich. Gleichbehandlungs- und Allokationsziel konkurrie­
ren auch schon, wenn die Leistungsfähigkeit Größen einschließt, die 
verhaltensmäßig keinen unmittelbaren Zielcharakter haben. Die Dis­
kussion um die steuerliche Berücksichtigung des Sparens kann in die­
sem Zusammenhang als Beispiel angeführt werden. Mit der ökonomi­
schen Verfügungsrnacht als relevantem Verteilungsobjekt sind die ge·· 
sparten Einkommensteile unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten 
grundsätzlich zu belasten, ziehen die Individuen - was m. E. zu Recht 
bezweifelt wird85 - Nutzen nur aus dem Konsum von Gütern, diskri­
miniert eine Einkommensteuer - an der von den Individuen verfolg­
ten Zielsetzung gemessen - bekanntlich das (ertragbringende) Sparen. 
In diesem Fall wären mithin die distributiven Vorteile einer direkten 
oder indirekten steuerlichen Belastung des Sparens gegen die damit 
(angeblich) verbundenen allokativen Nachteile abzuwägen. 

Was die Beurteilung des hier betrachteten Typs der indirekten Be­
steuerung unter vertikal-distributiven Gesichtspunkten betrifft, so 
kann mit einigen Modifikationen auf die Ausführungen im vorherge­
henden Abschnitt dieser Arbeit verwiesen werden: Ist die auf die 
Leistungsfähigkeit bezogene Grenzbelastung mit solchen indirekten 

84 Freizeit sei hier als die Zeit verstanden, die durch "Tätigkeiten" gekenn­
zeichnet ist, die nicht auf eine Erhöhung ökonomischer Verfügungsmacht 
zielen und eine solche Erhöhung auch nicht unmittelbar zum Ergebnis haben. 
Die Absicht, ökonomische Verfügungsmacht nicht zu erhöhen, ist relevant für 
eine Definition von Freizeit, wenn unter allokativen Gesichtspunkten Unter­
suchungen erfolgen sollen; auf das Ergebnis kommt es hingegen bei entspre­
chenden verteilungspolitischen Fragestellungen an. 

85 In dem Maße, in dem das Sparziel nicht in der Ermöglichung von 
Zukunftskonsum besteht, kommt es mithin auch nicht zu dem hier beschrie­
benen Konflikt zwischen Gleichbehandlungs- und Allokationsziel. 
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Steuern positiv, ermöglicht eine durch sie erfolgende marginale Erset­
zung einer ausschließlich direkten Besteuerung unter den zuvor ge­
nannten Bedingungen (auch bei einer regressiven Belastung mit der 
indirekten Steuer) allokative (vertikal-distributive) Verbesserungen 
ohne eine Beeinträchtigung der vertikal-distributiven (allokativen) 
Zielsetzung. Im Unterschied zu der Untersuchung im vorhergehenden 
Abschnitt ist jetzt jedoch zu berücksichtigen, daß die (marginale) Ein­
führung der indirekten Steuer nicht nur negative Allokationseffekte 
vermeidet, sondern unmittelbar mit positiven allokativen Wirkungen 
verbunden ist, bzw. daß die allokativen Effekte der indirekten Steuer 
von der Höhe der Steuersätze im Rahmen der direkten Steuer abhän­
gen. Sobald die Grenzbelastung der direkt belasteten Leistungsfähig­
keit mit den auf die direkt nicht faßbare Leistungsfähigkeit bezogenen 
Grenzbelastungen der indirekten Steuer übereinstimmt, verschlechtert 
eine weitere marginale Ersetzung der direkten Steuer die Allokation. 
Da diese kritische Grenze speziell wegen der direkten Progression der 
direkten Steuer für unterschiedliche Steuerpflichtige bei unterschied­
lichen indirekten Steuersätzen erreicht wird, gilt es dann wiederum, 
die für einzelne als Folge einer Anhebung der indirekten Steuersätze 
möglichen Vorteile einer allokative Verbesserung gegen die damit für 
andere verbundenen allokativen Nachteile abzuwägen. 

4. Allokationsverbesserungen über eine Besteuerung von "KomplemeDJtär­
größen" direkt faßbarer und direkt nicht faßbarer Leistungsfähigkeit 

a) Allokative Vberlegenheit einer indirekten Besteuerung 
mit der Konsequenz einer im Vergleich zur direkten Besteuerung 

erfolgenden umfassenderen Belastung von Leistungsfähigkeit 

Es erscheint fraglich, ob sich steuerlich faßbare Größen finden las­
sen, die zu den direkt nicht faßbaren Leistungsfähigkeitskomponenten 
in hinreichend enger "Komplementaritätsbeziehung" stehen, so daß 
sich über eine indirekte Besteuerung eine Allokationsverbesserung 
herbeiführen ließe. Wie entsprechend an früherer Stelle, so ist auch 
hier zu fragen, ob Möglichkeiten einer Verbesserung bestehen, wenn 
zwischen der Leistungsfähigkeit insgesamt und steuerlich belastbaren 
Ersatzgrößen enge Beziehungen vorhanden sind. Stimmen - wo­
von hier für das Weitere ausgegangen werden soll - Leistungs­
fähigkeits- und "individueller Verhaltensmaßstab" überein, dürfte es 
offenkundig sein, daß eine solche indirekte Besteuerung allokativ 
verbessernd wirkt. Ohne eine nähere Entfaltung von Bedingungskon­
stellationen kann weiter gefolgert werden, daß auch unter der jetzt 
betrachteten Annahme allokative und horizontal-distributive Zielge­
sichtspunkte tendenziell miteinander harmonieren. 
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Als Größe, für die individuell ein gewisser Zusammenhang zur 
Höhe der gesamten Leistungsfähigkeit (im Sinne von ökonomischer 
Verfügungsmacht oder von Nutzen) bestehen dürfte, bietet sich der 
Konsum an. Wie, so soll im folgenden etwas genauer untersucht werden, 
ist eine Besteuerung des Verbrauchs (etwa nach dem Vorbild der in der 
BR-Deutschland praktizierten Mehrwertsteuer) im Vergleich zu einer 
(aufkommensgleichen) direkten Leistungsfähigkeitsbesteuerung allo­
kativ zu beurteilen? 

Für die Untersuchung dieser Frage werde (wiederum) unterstellt, 
es bestünden individuell eindeutige und interindividuell einheitliche 
proportionale 'Beziehungen zwischen der Höhe der individuellen Ge­
samtIeistungsfähigkeit und der Höhe des individuellen Konsums. Es 
werde anfangs weiter davon ausgegangen, die Alternative zur propor­
tionalen Verbrauchsbesteuerung sei eine proportionale Steuer auf die 
erfaßbaren Leistungsfähigkeitskomponenten. Ferner werde angenom­
men, es bestünde kein systematischer Zusammenhang zwischen der 
steuerlichen Faßbarkeit bzw. Nicht-Faßbarkeit von Größen und dem 
Ausmaß der Allokationsschädlichkeit ihrer Nichterrassung86• Für den 
Fall, daß das Sparen eine Leistungsfähigkeitskomponente ist, werde 
schließlich noch unterstellt, es würde nicht gespart. 

Die Annahmen sind so gewählt, daß eine (wirklich allgemeine) Be­
steuerung des Verbrauchs, die jedweden Konsum steuerlich belastet, 
der angenommenen Alternative einer direkten Besteuerung allokativ 
wie distributiv überlegen ist. Nun ist aber realistischerweise davon 
auszugehen, daß sich auch der Konsum steuerlich nicht vollständig fas­
sen läßt. Auch 'bei einer Besteuerung des Verbrauchs sind Erfassungs­
lücken ml berücksichtigen: Unter den getroffenen Annahmen ist es 
allokativ gleichwertig, ob sich die Leistungsfähigkeitskomponente 
"Freizeit" direkt nicht belasten läßt, oder o'b aus den gleichen Gründen 
das Konsumgut "Freizeit" unbelastet ble1bt. Besteht unter dem ge­
wählten Bedingungsrahmen mithin kein allokativer und distributiver 
Unterschied zwischen einer direkten Besteuerung und der (indirekten) 
Verbrauchsbesteuerung? Die Antwort auf diese Frage hängt offen­
kundig davon ab, welche Unterschiede in der steuerlichen Erfaßbarkeit, 
einerseits der individuellen Leistungsfähigkeit und andererseits des 
Vebrauchs bestehen. Wie es mit den Unterschieden in der Erfaßbarkeit 
bestellt ist, kann - bei festliegendem Leistungsfähigkeitsbegriff -

86 Besteht zwischen den nicht erfaßten Teilen von Leistungsfähigkeit (und 
einzelnen Konsumgütern) eine "Komplementaritätsbeziehung" zu anderen 
steuerlich faßbaren Größen, gestattet diese Bedingung die allokativ be­
gründete Forderung nach einer möglichst umfassenden und einheitlichen 
Besteuerung, sei es der Leistungsfähigkeit direkt oder des Konsums. 
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nur empirisch entschieden werden. Wird Leistungsfähigkeit mit Ein­
kommen im Sinne von ökonomischer Verfügungsrnacht gleichgesetzt, 
dürfte allerdings schon auf der Basis allgemeiner Kenntnisse -die Aus­
sage möglich sein, daß bei gleichem Verwaltungsaufwand eine Ver­
brauchsbesteuerung, die den Verbrauch bei den für den Markt pro­
duzierenden Produzenten erfaßt, (bei einern Sparen .in Höhe von Null) 
weniger Schlupflöcher läßt als eine wie auch immer erfolgende Ein­
kommensbesteuerung87• Von einer ins einzelne gehenden Begründung 
dieser Aussage werde hier a~bgesehen. Hingewiesen sei nur auf folgen­
den Zusammenhang. Bei einer Erfassung von Einkommen wie bei einer 
Erfassung des Verbrauchs, stellen sich -die Probleme der Erfassung 
von Do-it-yourself-Aktivitäten ,bzw. -des Eigenverbauchs und die Pro­
bleme des Realtausches von Leistungen in gleicher Weise; die Probleme 
der Erfassung von gegen ein monetäres Entgelt erbrachten Leistungen 
(Schwarzarbeit) stellen sich bei der Verbrauchsbesteuerung jedoch 
weniger dringlich: Von den Belasteten lassen sich gleiche Verbrauch­
steuerlasten weniger leicht hinterziehen als gleich hohe Einkommen­
steuern88• Sofern ceteris paribus bei der -direkten Besteuerung stärker 
mit Steuerschlupflöchern zu rechnen ist als 'bei -der (indirekten) Ver­
brauchsbesteuerung ist unter den oben getroffenen Annahmen die in­
direkte Besteuerung -der direkten unter allokativen wie horizontal­
distributiven Gesichtspunkten überlegen89• 

Wie ist die Verbrauchsbesteuerung zu beurteilen, wenn die Wirt­
schaftssubjekteaus ihrem Einkommen auch sparen und wenn - im 
Gegensatz zur (im angelsächsischen Bereich) vorherrschenden Auffas­
sung90 - die steuerliche (Gleich)-Belastung des Sparens allokativ nicht 

87 Vgl. in diesem Zusammenhang auch Kay (1979, 362 f.). 
88 Gegen die These, eine Verbrauchsbesteuerung lasse bei gleichem Ver­

waltungsaufwand weniger Schlupflöcher als eine Einkommensteuer, dürfte 
bei Gültigkeit der obigen Annahmen eingewandt werden, die Einkommen­
steuer könne bei Proportionalität des Tarifs doch in Form einer Wert­
schöpfungssteuer erfolgen (vgl. in diesem Zusammenhang die Charakteri­
sierung einer Wertschöpfungsbesteuerung i. e. S. als eine "indirekte Ein­
kommensteuer" bei Pohmer (1979, 699 pass.). 

Abgesehen von den jetzt involvierten Vermögensbewertungsproblemen, 
bestünde bezüglich der Steuerschlupflöcher dann doch kein Unterschied be­
züglich der Schlupfmöglichkeiten. Dieses Argument wäre zu akzeptieren, wenn 
eine solche Wertschöpfungsbesteuerung ausschließlich die bei der ermittel­
ten Wertschöpfung entstandenen Einkommen belasten würde und die nicht 
erfaßten Einkommen bei ihrer konsumtiven (oder investiven) Verwen­
dung unbelastet blieben. Davon wird jedoch nicht ausgegangen werden 
können: Die Wertschöpfungssteuer belastet indirekt auch andere als die bei 
der steuerlich ermittelten Wertschöpfung entstandenen Einkommen. 

89 Zu der Frage, ob ein Nebeneinander von direkter und indirekter Be­
steuerung geboten ist, vgl. nachfolgend unter 5. 

90 Anderenfalls stellen sich die nachfolgend zu erörternden allokativen 
Probleme gar nicht; die Verbrauchsbesteuerung (etwa in der Form einer 
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schadet, das Sparen also allokativ wie ein Konsumgut zu sehen ist. 
Bei einer in dem erläuterten Sinne erfolgenden Berücksichtigung des 
Sparens ist es sinnvoll, zwei Problemkreise zu unterscheiden. Wie wirkt 
sich die Berücksichtigung des Sparens aus, wenn die Beziehung zwi­
schen dem Sparen und ,der gesamten Leistungsfähigkeit vom Leistungs­
fähigkeitsniveau unabhängig ist und welche Konsequenzen ergeben 
sich, wenn die relative Bedeutmng .des Sparens mit wachsender Gesamt­
leistungsfähigkeit zunimmt? Unter im übrigen unveränderten Annah­
men läßt sich .die erste Frage leicht ,beantworten. Da die Verbrauch­
steuer das Sparen nicht belastet, vergrößert .das Sparen die bei 
der Vebrauchsbesteuerung sich ergebenden Schlupflöcher, und .der Ver­
gleich mit der direkten Besteuerung ist nun unter einer Berücksichti­
gung dieses Tatbestandes anzustellen. Wenn das geschieht, ist offen­
kundig nicht mehr von vornherein damit zu rechnen, daß die Ver­
brauchsbesteuerung allokativ den Vorzug vor der direkten Besteuerung 
verdient. 

Dieses Ergebnis leitet unmittelbar über zum zweiten Problemkreis, 
dem Sinken der "Konsumquote" mit steigender Gesamtleistungsfähig­
keit. Ceteris paribus ist dann damit zu rechnen, daß die Verbrauchs­
besteuerung in unteren Leistungsfähigkeitsbereichen vor der direkten 
Besteuerung vorzuziehen ist und umgekehrt in höheren Bereichen. 
Anders als bei der analogen Fragestellung unter Gleichbehandlungs­
gesichtspunkten (s. S. 283)91 begründet die Berücksichtigung der allo­
kativen Zielsetzung nun jedoch ein Nebeneinander von direkter und 
indirekter Besteuerung. Unter den getroffenen Annahmen (1) verdient 
die Besteuerung des Verbrauchs allokativ für die Leistungsfähigkeits­
bereiche mit geringer Sparquote den Vorzug, während von einer be­
stimmten Höhe der Sparquotean die direkte Besteuerung allokativ 
regelmäßig attraktiver sein dürfte. Nun ist es - durch Freibetragsrege­
lungen - steuertechnisch unschwer möglich, die direkte Besteuerung 
auf bestimmte Leistungsfähigkeitsbereiche zu beschränken; von der 
Möglichkeit der Beschränkung der Verbrauchsbesteuerung auf be­
stimmte Leistungsfähigkeitsbereiche sollte jedoch nicht ausgegangen 

Mehrwertsteuer des Konsumtyps) verdiente als Folge der mit ihr verbun­
denen geringeren Steuerscl1lupflöcher allokativ prinzipiell den Vorzug vor 
einer proportionalen direkten Besteuerung der Leistungsfähigkeit (in der 
Form einer "AusgabensteuerU ). 

91 Bei der Analyse unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten kam es darauf 
an, ob sich über eine indirekte Besteuerung die relativen Belastungsunter­
schiede zwischen Gleichsituierten verringern lassen. Eine mit steigender 
Gesamtleistungsfähigkeit sinkende Konsumquote hat auf die bei einer Ver­
brauchs besteuerung für Gleichsituierte sich ergebenden relativen Bela­
stungsunterschiede keinen Einfluß. Bei der Analyse unter Allokationsge­
sichtspunkten interessieren die relativen Belastungsunterschiede nicht; es 
kommt auf die absolut unbelastet bleibenden Größen an. 
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werden92 • Eine Kombination von direkter und indirekter Besteuerung 
in den Leistungsfähigkeitsbereichen, für die allokativ eine direkte 
Besteuerung vorzuziehen ist, bewirkt in diesen Bereichen tendenziell 
eine allokative Verschlechterung. Ein Abwägen dieser allokativen 
Nachteile mit den allokativen Vorteilen in den unteren Leistungs­
fähigkeitsbereichen kann zu einem allokativ gebotenen Nebeneinander 
von direkter und indirekter Besteuerung führen. 

b) Allokative Attraktivität einer indirekten Besteuerung mit der 
Konsequenz einer ergänzenden Belastung von Leistungsfähigkeit 

Hängt das Ausmaß der allokativen Schädlichkeit einer Steuer ten­
denziell von der (absolut genommenen) Höhe der für sie geltenden 
Grenzsteuersätze ab, so stellt sich unabhängig von den bisherigen Aus­
führungen die Frage, ob eine Kombination von direkten und indirekten 
Steuern nicht schon allein deshalb allokativ ein positives Urteil ver­
dient, weil eine solche Kombination für jede der Steuerarten niedrigere 
Grenzsteuersätze ermöglicht93 • Für die Erörterung dieser Frage werde 
zwecks Problemisolierung davon ausgegangen, aus den bisher betrach­
teten Gründen seien spezielle Verbrauchsteuern allokativ nicht ge­
boten. Obendrein gelte zunächst, daß bei einer allgemeinen Verbrauchs­
besteuerung soviel Leistungsfähigkeit unbelastet bleibe wie bei einer 
direkten Besteuerung {also: Lind = L, mit Lind als die indirekt belastete 
Leistungsfähigkeit). Nach den bisherigen Erörterungen möge es m. a. W. 
keine spezielle allokative Rechtfertigung für eine indirekte Besteue­
rung geben. 

Bedeutet die angenomme Gleichheit von Erfassungsproblemen bei 
direkter und indirekter Besteuerung, daß aufgrund der direkten Be­
steuerung die gleichen Leistunsfähigkeitskomponenten unbelastet blei­
ben wie 'bei der direkten Besteuerung, ist nicht zu erkennen, wieso 
etwa eine hälftige Auf teilung des Steueraufkommens auf direkte und 
inmrekte Steuern gegenüber einer ausschließlich direkten oder aus­
schließlich indirekten Besteuerung allokativ von Vorteil sein könnte. 
An dieser Schlußfolgerung ist m. E. auch nichts zu ändern, wenn die 
indirekte Besteuerung im Unterschied zur direkten in dem Sinne un-

92 Obwohl das über eine Anrechenbarkeit der Mehrwertsteuer auf die 
Einkommensteuer vielleicht sogar steuertechnisch realisierbar wäre. 

93 Zwecks Vermeidung einer "Überspannung der Progressionstarife", 
Schmölders (1956, 648). - Vgl. in diesem Zusammenhang ferner Bea (1978, 
31) und die von steuerpolitischer Seite gelegentlich geäußerten Vorstellun­
gen, das Aufkommen aus direkten und indirekten Steuern solle ungefähr 
gleich hoch sein sowie die von Atkinson beschriebene "Ansicht A" einer 
"desirable balance" zwischen den beiden "attraktiven Schwestern" (Glad­
stone), Atkinson (1977, 591 f.). 
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merklich ist, daß die durch sie Belasteten kein Gefühl oder kein Wissen 
über die Belastung haben94• Unterallokativen Gesichtspunkten ist al­
lein entscheidend, daß als Folge von veränderten Preis relationen 
(Reallohnsätzen) die Marginalentscheidungen von Individuen beein­
flußt wel'den9s• Sofern die Individuen, was im übrigen wohl auch nur 
temporär vorstellbar wäre, nicht aus purem Trotz reagieren, ist nicht 
zu sehen, weshalb das Wissen um eine mit der Realisierung bestimm­
ter Tatbestände unvermeidbar96 verbundene Steuerbelastung allokativ 
von Bedeutung sein könnte97• 

Unter den getroffenen Annahmen ist die auf die Leistungsfähigkeit 
bezogene Summe der Grenzbelastungen als Indikatorgröße der alloka­
tiv-en Schädlichkeit der Besteuerung zu nehmen. 

Es werde nun der Gegenfall betrachtet: Bei einer ausschließlich 
direkten wie indirekten Besteuerung bleiben jeweils andere Teile der 
Leistugsfähigkeit unbelastet9s• Unter dieser Bedingung würde eine 
Auf teilung des Steueraufkommens auf direkte und indirekte Steuern 
so, daß die auf die indirekt erfaßte Leistungsfähigkeit bezogene Grenz­
belastung mit (indirekten) Steuern der durchschnittlichen Grenzbe­
lastung mit direkten Steuern entspräche, offenkundig allokativ attrak­
tiv sein. 

Kann das auf die belasteten Teile der Leistungsfähigkeit bezogene 
durchschnittliche Niveau der Grenzsteuersätze als Indikator der allo­
kativen Schädlichkeit der Besteuerung genommen werden, ist eine 
Kombination von direkter und indirekter Besteuerung offenkundig 
auch dann als allokativ attraktiv auszuweisen, wenn Teile der Lei­
stungsfähigkeit von der direkten und der indirekten Steuer nur über-

94 Vgl. Schmölders (1959/60, 23 ff.). 
95 Vgl. Pohmer (1979, 673 f.) und Kay/King (1978, 130): "The hope that the 

disincentive effects of high marginal rates of taxation can be reduced by 
recasting direct taxes as indirect on es is ... quite chimerical". 

96 Eine andere Frage ist es, ob mit einer Realisierung bestimmter Tat­
bestände wirklich eine Steuerbelastung unvermeidbar verbunden ist. Dies 
herauszufinden und danach das Verhalten auszurichten, setzt eine Kenntnis 
der Steuerbelastung voraus, wobei es dann aber nicht um die Steuer­
kenntnis der Belasteten geht, sondern auch um die Kenntnis der ökono­
misch gegebenenfalls gar nicht belasteten Steuerzahler. Da der Anreiz zu 
Steuervermeidungen dieser Art mit der Höhe der Steuersätze wächst, wird 
ein an mehreren voneinander unabhängigen "Stellen" erfolgender steuer­
licher Zugriff bei prinzipiell gleicher Gesamtbelastung mit weniger diesbe­
züglichen Problemen verbunden sein. (Vgl. eine Einphasen- mit einer auf­
kommensgleichen Allphasen-Brutto-Umsatzsteuer.) 

97 Bedeutung hat die Merklichkeit oder Unmerklichkeit von Steuern hin­
gegen, wenn es um die überwindung politischer Steuerwiderstände geht. 
Für weitere mögliche Bedeutungsebenen vgl. im übrigen Keller (1968, 110 ff.). 

9S Die indirekte Steuer belastet also - vgl. die früheren Ausführungen -
"Komplementärgrößen" direkt nicht erfaßter Leistungsfähigkeit. 

21 Schriften d. Vereins f. Soclalpolitik 128 
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schneidend belastet weroen können9g• Das Nebeneinander von direkter 
und indirekter Steuer ermöglicht dann niedrigere durchschnittliche 
Grenzsteuersätze für die steuerlich belasteten Teile der Leistungsfähig­
keit. Für den Fall einer überschneidenden Belastung durch eine direkte 
und indirekte Besteuerung mag es jedoch als fraglich erscheinen, daß 
die auf die belasteten Leistungsfähigkeitsteile bezogenen durchschnitt­
lichen Grenzsteuersätze geeignete Indikatoren der allokativen Schäd­
lichkeit der Besteuerung sind. Schließlich verändert diese Indikator­
größe - unter der Bedingung eines gleichen über proportionale Tarife 
erzielten Steueraufkommens - ihren Wert nicht in Abhängigkeit von 
den Unterschieden in den Grenzbelastungen, denen die steuerlich be­
lasteten Leistungsfähigkeitskomponenten unterworfen sind. Unter den 
hier zugrunde gelegten Bedingungen sind solche Unterschiede allokativ 
jedoch ,bedeutsam. 

Dieser für das hier zu erörternde Problem sich zeigende begrenzte 
Aussagewert des ,auf die steuerliche Leistungsfähigkeit bezogenen 
durchschnittlichen Niveaus der Grenzsteuersätze läßt es sinnvoll er­
scheinen, als Indikatorgröße allokativer Schädlichkeit ein Maß der 
Streuung der Grenzsteuersätze für die einzelnen (steuerlich belasteten 
und nicht belasteten) Leistungsfähigkeitskomponenten um die auf die 
Gesamtleistungsfähigkeit bezogene durchschnittliche Grenzbelastung 
zu nehmen. 

In Tabelle 6 wird (mit Lind =l= L,)100 anhand eines Zahlenbeispiels 
für ein repräsentatives Individuum unter Bezug auf Streuungsmaße 
demonstriert, daß bei überschneidender Belastung von Teilen der 
Leistungsfähigkeit ein Nebeneinander von direkter und indirekter 
Besteuerung allokativ einer ausschließlichen direkten oder indirek­
ten Besteuerung vorzuziehen ist und in welcher Kombination eine 
direkte und indirekte Besteuerung unter allokativen Gesichtspunk­
ten erfolgen sollte. Aus Vereinfachungsgründen wurde von propor­
tionalen Steuertarifen ausgegangen. Eine das Steueraufkommen 
nicht verändernde Umstrukturierung wirkt sich damit auf die Höhe 
des wie zuletzt definierten durchschnittlichen Grenzsteuersatzes101 nicht 

99 Besteht die Möglichkeit, eine - mit der Konsequenz einer Höher­
belastung verbundene - überschneidende Belastung zu vermeiden, ohne daß 
dadurch sonst belastbare Leistungsfähigkeitskomponenten unbelastet blie­
ben, ist diese Möglichkeit unter allokativen Gesichtspunkten vorzuziehen. 

100 Für Lind = L, ergibt sich bei überschneidender Belastung das (banale) 
Resultat einer allokativ gebotenen Gleichheit der Steuers ätze. 

s L . + t L d + (s + t) Lüb 
101 m n . Dabei bezeichnen sund t die entsprechen-

L 
den Steuersätze, Lni die nur indirekt, Ll1d die nur direkt und Lab die sowohl 
direkt als auch indirekt belastete Leistungsfähigkeit. 
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Tabelle 6 

Allokative tJberlegenheit einer Kombination von direkter und indirekter 
Besteuerung 

belastbare nur 
Leistungs- nur in- nur über- gar 

~ direkt direkt schnei- nicht fähigkeit dend 

~/o 10 40 30 20 100 

Li 200 800 600 400 2000 

:§ 
,-., T 100 0 300 0 400 0 

bO 

" - I=: I tm - gl 0,3 0,2 0,3 0,2 ~Q)8 .... -
:::;!;;g .. 

l() I tm - g I Li 60 160 180 80 480 .gf:Q) 0 
~;ati 

" (tm - g)2 Li 18 32 54 16 120 ;:l1=:Q) 
~ ctS .~ iIl 

Cl T 0 229 171 0 400 :§ N 
bO 0 - I=: 

" 
Itm -gi 0,2 0,09 0,09 0,2 c::I ;:l -Q)' ... .... .~ Q) 

-Q);:l I tm - g I Li 40 69 51 80 240 .g .... Q) 0 
"'~ .... 

" 
",f: CIl 

(tm - g)2 Li 8 6 4 16 34 ;:l.~ Q) 
~ ctS"OiIl 

T 30 160 210 0 400 

l() I tm - gl 0,05 0 0,15 0,2 -
.... N 
00 I tm - g I Li 10 0 90 80 180 Q) 

11 11 .... 
~ "' .... (tm - 9)2 Li 0,5 0 13,5 16 30 f:bO 

t:.~ I=: 
.~ '88 
I=:.~ Q) 

• .-t~ ::s T 20 183 197 0 400 ,o,!:<:Q) 

Sf:ti I tm - gl 0,1 0,03 0,13 0,2 0 ..... tU -'!:<:"OiIl M 
.... N 
o' o· I t m - g I Li 20 23 77 80 200 

11 11 

"' .... (tm - g)2 L j 2 1 10 16 29 

aus. Die allokative Schädlichkeit unterschiedlicher Besteuerungsmög­
lichkeiten läßt sich (unter den zuvor getroffenen Einschränkungen) an 
den gewichteten Abweichungen der einzelnen Grenzbelastungen von 
der durchschnittlichen Grenzbelastung erkennen. Dabei dürfte sich von 
vornherein kaum klären lassen, ob etwa die mittleren absoluten, die 

21" 
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quadratischen oder andere Abweichungen bessere Indikatoren der 
allokativen Schädlichkeit sind. Wird auf die mittleren absoluten Ab­
weichungen 'abgestellt, wird für das Zahlenbeispiel das Minimum der 
Abweichungen bei einer Belastung der direkt faßbaren Leistungs­
fähigkeit in Höhe von 20 {I/o und der indirekt belastbaren in Höhe von 
15% ,erreicht; bei einer Orientierung an der linear gewichteten quadra­
tischen Abweichung ergeben sich hingegen Werte von 23 '0/0 und 10 (J/0102. 

c) Berücksichtigung distributiver Zielaspekte 

Für die Erörterung distributiver Zielaspekte erscheint es analytisch 
sinnvoll, die indirekte Besteuerung danach zu unterscheiden, ob von 
ihr alle im Rahmen der direkten Besteuerung belastbaren Leistungs­
fähigkeitskomponenten belastet werden oder ob von ihr nur ein Teil 
der direkt belastbaren Leistungsfähigkeitskomponenten erfaßt wird. 
Im ersten Fall - beim Typ (3) einer allokativ attraktiven indirekten 
Besteuerung - ist unter allokativen Gesichtspunkten ausschließlich 
eine indirekte Besteuerung geboten, wenn es dadurch zu einer umfas­
senderen Belastung von Leistungsfähigkeit kommt. Im zweiten Fall -
beim Typ (4) - wird die allokativ grundsätzlich wünschenswerte um­
fassendere Belastung von Leistungsfähigkeit durch ein Nebeneinander 
von direkter und indirekter Besteuerung erreicht. 

Die Antwort auf die Frage, wie die be1den Typen einer indirekten 
Besteuerung unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten zu bewerten 
sind, fällt, wie bei dem an früherer Stelle betrachteten Typ (2) einer 
indirekten Besteuerung, nicht eindeutig aus, weil eine umfassendere 
Belastung der Leistungsfähigkeit die steuerliche Gleichbehandlung 
nicht notwendig verbessert. Wird von der Möglichkeit einer gleichbe­
handlungsunschädlichen Nichterfassung von Teilen der Leistungsfähig­
keit abgesehen (und stimmen "Leistungsfähigkeits-" und "Verhaltens­
maßstab" überein), vermögen - wie der Typ (2) - auch die Typen (3) 
und (4) die Allokation und die steuerliche Gleichbehandlung gegen­
über einer ausschließlich direkten Besteuerung zu verbessern. 

Für die Beurteilung der Typen (3) und (4) unter vertikal-distributiven 
Gesichtspunkten seien zwei Fälle unterschieden. Bewirkt die indirekte 

1()2 Das Minimum der linear gewichteten quadratischen Abweichung läßt 
sich für den allgemeineren Fall numerisch nicht vorgegebener Werte für die 
einzelnen Leistungsfähigkeitskomponenten rechnerisch einfach bestimmen. 
Im Minimum gilt die Beziehung: 
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Besteuerung keine positive Grenzbelastung der Leistungsfähigkeit oder 
ist unter der Bedingung einer positiven Grenzbelastung eine vertikal­
neutrale Tarifanpassung der direkten Steuer103 "für sich genommen" 
allokativ negativ zu beurteilen, so ist die Umstrukturierung von einer 
ausschließlich direkten Besteuerung zu einer indirekten Besteuerung 
vom Typ (3) und (4) mit einem wie an früherer Stelle beschriebenen 
Konflikt zwischen allokativer und vertikal-distributiver Zielse.tzung 
verbunden. Theoretisch interessanter ist jedoch wiederum der Fall, für 
den beim Typ (1) bei vollständiger allokativer Unschädlichkeit der in­
direkten Steuer eine (partielle) Verträglichkeit von allokativer und 
vertikal-distributiver Zielsetzung aufgewiesen wurde. Anders als beim 
Typ (1) und wie beim Typ (2) einer allokativ indirekten Steuer ist für 
diese Erörterung nicht nur zu berücksichtigen, welche allokativen Wir­
kungen von der indirekten Steuer ausgehen, sondern auch, daß das 
Ausmaß der allokativen Schädlichkeit (oder auch Nützlichkeit) einer 
mitbestimmten Sätzen erfolgenden indirekten Besteuerung auch beim 
Typ (3) und (4) von der Höhe der Grenzsteuersätze im Rahmen der 
direkten Steuer abhängt. 

Wird gedanklich wieder von einer ausschließlich direkten Besteue­
rung ausgegangen und wird die direkte Steuer vertikal-verteilungs­
neutral durch eine indirekte Steuer vom Typ (3) ersetzt, so verbessert 
das in den Leistungsfähigkeitsbereichen mit nach der Umstrukturie­
rung nicht-negativen Grenzsteuersätzen die Allokation. Die Abwei­
chungen der direkt und indirekt erfolgenden Grenzbelastungen auf die 
verschiedenen Leistungsfähigkeitskomponenten von der wie im Kon­
text der Tabelle 6 definierten durchschnittlichen Grenzbelastung er­
reichen für die einzelnen Individuen jeweils ihr Minimum bei einer 
Grenzbelastung im Rahmen der direkten Steuer in Höhe von Null. 
Eine darüber hinausgehende vertikal-verteilungsneutrale "Ersetzung" 
der direkten Steuer mit der Konsequenz negativer Grenzsteuersätze 
führt bei den betreffenden Individuen zu einer verschlechterten Allo­
kation, die gegen die verbesserte Allokation in anderen (höheren) Lei­
stungsfähigkeitsbereichen abzuwägen ist. Im Ergebnis gelten für die 
Analyse des Typs (3) somit die gleichen Zusammenhänge wie für die 
Analyse des Typs (1). 

Beim Typ (4) einer allokativ attraktiven indirekten Besteuerung 
wird das Minimum der Abweichungen der Gren2Jbelastungen auf die 
einzelnen Leistungsfähigkeitskomponenten von der durchschnittlichen 
Grenzbelastung bei über Null liegenden Grenzsteuersätzen im Rahmen 
der direkten Steuer erreicht. Die zuvor beschriebene Abwägungs-

103 Mit der an früherer Stelle beschriebenen Konsequenz einer Verringe­
rung des Niveaus der Grenzsteuersätze und einer Erhöhung der direkten 
Progressivität. 
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problematik ergibt sich bei diesem Typ der indirekten Besteuerung 
mithin schon bei positiven direkten Grenzsteuersätzen. Der Typ (4) 
entspricht in dem hier interessierenden Zusammenhang somit dem 
Typ (2). 

Summary 

For the purposes of this study indirect taxes are defined as taxes 
which are not immediately based on individuals' ability to pay. The 
main questions dealt with are: Is there a justification for indirect 
taxes when tax distribution is seen as an instrument for affecting the 
distribution of ability to pay after taxes; how can such a justification 
be substantiated; what are the conditions under which indirect taxation 
should ibe applied? 

Indirect taxation is justified by the shortcomings of direct taxation 
which stern from the inevit.ability of tax loopholes. Generally, though 
not necessarily, tax loopholes in the framework of direct taxation vio­
late the principle of equal treatment of equals (the horizontal distri­
bution objective). Whether indirect taxes can reduce the - properly 
defined - extent of unequal tax treatment depends firstly on whether 
taxable Ibases exist which are closely correlated to the non-taxable 
parts of the ability to pay. Secondly it depends on whether there exist 
indirect tax bases which are associated with less relative differences 
between equally situated individuals compared to the relative tax bur­
dens in the case of direct taxation. Thirdly indirect taxes can reduce 
the extent of unequal tax treatment when indirect taxes place a heavier 
than average burden on those eq'llally circumstanced individuals whose 
direct tax Ibill is less than average. Only in this case does the postulate 
of equal treatment of equals require both direct and indirect taxation. 

With respect to the vertical distribution objective, regressive indirect 
taxes are mostly judged as unfavourable. However, because of the ge­
neral possibility of compensatory changes in the structure of direct tax 
rates a judgement on vertical distribution grounds is more compli­
cated. Regressive indirect taxes may even 'become attractive when in 
the framework of direct taxation limits to progressive burdening are 
reached in the sense that a rise in tax rates (for special groups of tax 
payers) is overcompensated by an increase in tax loopholes. Under such 
conditions a regressive (but marginally burdening) indirect tax can 
"technically" be a me ans of increasing the progression of the tax 
system as a whole. 

Whether and to what extent the tax system should rely on indirect 
taxes is not only a problem of distribution. Other objectives of tax 
policy should also be taken into account. In considering the objective 
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of allocative efficiency, four types of indirect taxes are distinguished 
analytioally. It is shown that the introduction even of regressive in­
direct taxes does not necessarily mean a conflict between the objectives 
of vertical distribution and allocation. 
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